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  DANKSAGUNG DER AUTOREN

Unser erster und wichtigster Dank gilt den von einer 
Abschiebung betroffenen oder bedrohten Menschen, die
entscheidende Einblicke in die Praxis der nordrhein-west-
fälischen wie bundesdeutschen Abschiebepolitik  ermöglicht 
haben, indem sie gegenüber dem Projekt „Abschiebungs-
reportingNRW“oderöffentlichüberihreSituationgespro-
chen und in vielen Fällen Dokumente zur Verfügung gestellt 
haben. Teilweise bestand unmittelbarer Kontakt mit den 
von Abschiebung bedrohten oder betroffenen Menschen. 
In anderen Konstellationen  erfolgte der Austausch über 
enge Angehörige, Anwält:innen, Beratungsstellen, Ehren-
amtliche oder weitere Vertrauenspersonen. Vielfach  wurden 
zudem die Stimmen der Betroffenen veröffentlichten
Quellen, insbesondere den  regionalen und lokalen Tages-
zeitungen, entnommen.

Uns ist die Sensibilität dieses Vorgehens bewusst. Die Be-
troffenenwollenschlimmeErlebnissebeiAbschiebungen,
Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen oft hinter 
sich lassen und, gerade dann, wenn sie eine Abschiebung 
abwenden konnten, ein selbstbestimmtes Leben führen und 
nicht in allen Fällen wieder an die oft sehr einschneiden-
den und belastenden Erlebnisse erinnert werden. In an-
deren Fällen war zu überlegen, ob eine Veröffentlichung
 mög licherweise den Weg in ein Bleiberecht erschwert, 
wenn Behörden nur dann wohlwollender handeln, wenn 
sienichtzugleichöffentlichkritisiertwerden.Sowurden
nicht alle bekannten Fälle aufgenommen. Die Erfahrungen 
der Betroffenen sind gleichwohl in die Darstellung ein
geflossen.

Diese Publikation ist zudem im Austausch mit vielen 
 Menschen entstanden, die seit Jahren und Jahrzehnten in 
der Menschenrechtsarbeit aktiv sind, Feedback und Ein-
schätzungen zur nordrhein-westfälischen wie bundes-
deutschen Abschiebungspolitik gegeben haben und ihre 
 Erfahrungen aus der Praxis mit uns geteilt haben. Für 
 diesen Austausch sowie die kritische Durchsicht ver-
schiedener Kapitel und die vielen ungemein hilfreichen 
Anmerkungen, wichtigen Korrekturen und wertvollen 
 Ergänzungen  danken wir herzlich den Beiratsmit gliedern 
des Abschiebungsreporting NRW Prof. Dorothee Frings, 
 Ursula  Mende  und Klemens Roß sowie  Dietrich  Eckeberg 
(ehemals  Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe),  Sophia 
Eckert, Frank  Gockel (Hilfe für Menschen in  Abschiebehaft 
Büren e.V.), Kenan Emini (Roma Center e.V./Bundes Roma 
Verband) und Sandra Goerend (Roma Center e.V.),  Benedikt 
Kern (Ökumenisches Netzwerk Asyl in der Kirche NRW e.V.), 
Freya Lüdeke (Diakonisches Werk des  Kirchenkreises 
 Jülich), Antonia Plettenberg,  Guillermo Ruiz  Torres  (Mel - 
de- und Informationsstelle  Antiziganismus), Tom  Siebertz 
(PsychosozialesZentrumfürGeflüchteteDüsseldorfe.V.),
Inken Vollmering (Un abhängige Flüchtlingsberatung  Wup- 
pertal) und Verena Wörmann (GGUA Flüchtlingshilfe e.V.) 
sowie den Kolleg:innen der Opferberatung Rheinland. 
 Daneben standen viele weitere Menschen im Hintergrund 
für den Fachaustausch zur Verfügung oder haben sich 
 vertrauensvoll mit Informa tionen an das Abschiebungs-
reporting NRW gewendet. Für das  Lektorat und den 
 internen Austausch und die Unterstützung danken wir 
 Britta Rabe (Komitee für  Grundrechte und Demokratie e.V.) 
und Bo Wehrheim (Abschiebungs reporting NRW).

Ohne all diese Menschen wäre die Publikation nicht  möglich 
gewesen. Ihnen und Euch herzlichen Dank!

Nicht zuletzt bedanken wir uns bei den Förder ge-
ber:innen für das Mitte August 2021 gegründete Projekt 
 „Abschiebungsreporting NRW“.

Sebastian Rose | Sascha Schießl
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  VORWORTE

Der Einzelfall zählt am Anfang und am Ende aller Abschie-
bungsvollzüge. Konnte durch die seit 2001 bestehende 
 Abschiebungsbeobachtung an den Flughäfen in NRW Trans-
parenz über den Abschiebungsvollzug an den Flughäfen her-
gestellt werden, so blieben die Situation bei Abholung und 
Zuführung sowie im Vorfeld einer Abschiebung weitgehend 
im Dunkeln. Humanitär und menschenrechtlich bedenk-
liche Vorgehensweisen von Behörden blieben unauf gedeckt 
und konnten nicht aufgearbeitet werden. Hier setzt das  
Abschiebungsreporting an. Verletzungen von humanitä ren  
 

 
 
 
 
 
und rechtlichen Standards drängen zur öffentlichen Auf-
arbeitung. Mit einem hohen Maß an Expertise und exak-
ten Fallrecherchen bringt das Abschiebungsreporting Licht 
in diesesDunkel.Die derÖffentlichkeit vorgelegtenFall
darstellungen rütteln auf. Sie befördern die Diskussion in 
den Regionen sowie deren politische Aufarbeitung.

Kirchenrat Rafael Nikodemus 
AG Migration der NRW Landeskirchen 
und der Diakonie RWL

Entspricht die Abschiebungspraxis den Menschenrechten? 
Und genügt diese den rechtlichen und humanitären Ver-
pflichtungen Deutschlands auch im Einzelfall? In diesem
Bericht treten die Menschen hinter den Statistiken und Ver-
waltungsentscheidungen hervor, die von der Abschiebungs-
praxisinNordrheinWestfalenbetroffensind.Dasenthüllt,
was sonst in Debatten über Abschiebungen oder die so-
genannte „Rückführungsoffensive“möglichst verschleiert
wird: Es geht immer um Menschen, jede/n Einzelnen, nicht 
um Zahlen. Sie alle haben einen Namen und eine indi vi-
duelle Geschichte. Sie alle haben Freunde und Verwandte, 
ein ganzes Leben. Und sie alle haben dieselbe unantastbare 
Würde und dieselben Rechte.

Die akribischen Recherchen des Abschiebungsreportings 
NRW sind so beeindruckend, wie bedrückend. Die durch 
Einzelfälle unterlegten Befunde sind nicht weniger als ein 
bedeutsames Zeugnis unserer Zeit. Und so ist der Bericht 
mehr als ein Rückblick auf Geschehenes. Er ist vor allem ein 
Aufruf zum Handeln – für Hier und Jetzt und für  Morgen. 
Die Beiträge zeichnen, verbunden mit vielen Einzelfällen, 
detailliert die bürokratischen Entscheidungswege,  Abläufe, 
Zuständigkeiten und politischen Verantwortlichkeiten nach 
und liefern umfassend Gründe und Hintergründe, die  be- 
stehende Praxis zu überdenken. Sie zeigen auf,  warum die 
Menschenrechte Maßstab aller Politik sein müssen.  Damit 
ist die Dokumentation des Abschiebungsreportings NRW 
nichts weniger als eine unverzichtbare Handreichung für 
alleEngagiertenimFlüchtlingsschutz–undPflichtlektüre
für Ausländerbehörden, die Polizei und Innenministerien.

Ansgar Gilster 
Evangelische Kirche in Deutschland
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Eine Abschiebung ist immer ein einschneidender Akt, der 
zumeist weitgehend unbemerkt geschieht. Dabei kommt es 
fürdiebetroffenenMenschenmitunterzuunverhältnismä-
ßigenZwangsmaßnahmen.DiedetaillierteAufklärungüber
diese Vorgänge ist von großer Bedeutung. Die Gesellschaft 
sieht hin, wir interessieren uns und machen gegebenenfalls 
öffentlich,wasmitMitmenschengeschieht.

Das Abschiebungsreporting hat durch seine Arbeit bereits 
in vielen schwerwiegenden Fällen Abschiebungen sorgfäl-
tigdokumentiertunddasVorgehenderÖffentlichkeitzu-
gänglich gemacht. Für die Caritas in Nordrhein-Westfalen 
ist der Schutz von Grund- und Menschenrechten essenziel-
ler Kern der Arbeit. Zudem ist diese Transparenz notwendig 
und kennzeichnend für unser gesellschaftliches Miteinan-
der in einem demokratischen Rechtsstaat.

Wirsetzenuns fürdieÜberprüfbarkeitundAufarbeitung
von Abschiebungsfällen ein.

Wir stehen ein für den Schutz der Menschenrechte, den Er-
halt der Menschlichkeit und die Suche nach alternativen, 
humanen Lösungen im Bereich der Migrationspolitik. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Zusammenhang 
auch das Projekt Abschiebungsreporting und seine überaus 
wertvolle Arbeit unterstützen können. 

Die Ergebnisse der Arbeit lesen Sie im vorliegenden Report.

Dr. Frank Joh. Hensel 
Caritas in NRW

Das erklärte Ziel, um jeden Preis mehr Menschen abzuschie-
ben,findetEinzuginDiskussionenundGesetze;dieHärte
bei Abschiebungen durch Polizei und Behörden nimmt zu. 
Wir sprechen hier von Grundrechtsverletzungen und einer 
massivenBeschneidungderRechtegeflüchteterMenschen.
Dabeiwirdhäufigübersehen,dassessichbeiderGruppe
der sogenannten Ausreisepflichtigen um eine vergleichs-
weise kleine Gruppe handelt, die aber zum Sünden bock für 
gesellschaftliche Probleme gemacht wird. Ihre Abschiebung 
wird als Lösung für soziale Probleme und gesellschaft-
licheSchieflagenpräsentiert.DerüberwiegendeTeilAsyl
suchender erhält aber einen Schutzstatus.

Das Projekt „Abschiebungsreporting NRW“ ist von großer 
Wichtigkeit, um die Auswirkungen populistisch geführter 
Debatten und immer restriktiverer  Abschiebungsgesetze 
sichtbar zu machen. Als Zivilgesellschaft müssen wir hier 
genau hinschauen und Missstände hör- und sichtbar  machen. 
Der vorliegende Report tut dies auf eindrucksvolle Weise.

Karl Kopp 
PRO ASYL
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Eine sich zunehmend radikalisierende rassistische  Debatte 
in Deutschland und Europa findet ihren Niederschlag
 aktuell unter anderem in noch repressiveren Gesetzgebun-
gen wie der „GEAS-Reform“ und dem sog. „Rückführungs-
verbesserungsgesetz“ mit konkreten Verschlechterungen 
für die Situation von Menschen auf der Flucht. Die Zahl der 
Abschiebungen ist bundesweit gegenüber dem Vorjahr um 
27 Prozent gestiegen. Die Rhetorik fast aller Parteien und 
die aktuelle Dynamik lässt eine weitere Brutalisierung von 
Abschiebungen erwarten. 

Unser Projekt „Abschiebungsreporting NRW“ interveniert 
in und dokumentiert vollzogene Abschiebungen aus Nord-
rhein-Westfalen zur Sichtbarmachung eines Systems, das 
Menschen – oft über Jahre – in Angst hält, mit Willkür und 
Gewalt arbeitet – und häufig geltendes Recht übertritt. 

Esschafftmitdemgründlichrecherchiertenvorliegenden
Bericht  Gegenöffentlichkeit zum herrschenden Diskurs
und stellt mit Hintergrundrecherchen Transparenz über 
das  Abschiebesystem und seine Akteur*innen her, deren 
Funktion und Arbeitsweisen nicht bekannt, bzw. nicht oder 
kaumöffentlichzugänglichsind.

DamitwerdenkonkretvonAbschiebungBetroffeneunter
stützt. Eine breit wahrnehmbare Gegenerzählung zu herr-
schenden Narrativen der „Migrationskontrolle“ wird ge-
schaffen,umderartigePraxen langfristig gesellschaftlich
zu ächten.

Britta Rabe 
Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.
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  EINLEITUNG

1 Stand der Dokumentation ist Januar 2024. Für einige Kapitel konnten aber noch aktuellere Entwicklungen eingearbeitet werden.
2  Zur Externalisierungspolitik der EU siehe etwa Christian Jakob/Simone Schlindwein, Diktatoren als Türsteher Europas. Wie die EU ihre Grenzen 

nach Afrika verlagert, Berlin 2017.
3  Vgl. zu Frontex BerndKasparek,EuropaalsGrenze.EineEthnographiederGrenzschutzAgenturFrontex,Bielefeld2021; Stefan Keßler, 

Die neue Frontex-Verordnung – Auswirkungen auf den Menschenrechtsschutz an den EU-Außengrenzen, in: Asylmagazin 1-2/2020, S. 22-27.

Das achtjährige Mädchen, das sich am Flughafen panisch 
im Polizeitransporter festklammert. Die Nachfahr:innen 
von NS-Opfern. Der junge Mann, dem die  Ausländerbehörde 
 jahrelang die Erlaubnis für eine Ausbildung verweigert 
und ihn zur „freiwilligen Ausreise“ drängt, nur damit er 
an schließend „auf dem korrekten Weg“ wieder einreist, 
um endlich seine Ausbildung beginnen zu dürfen. Die in 
Deutschland geborene und aufgewachsene junge Frau mit 
einer geistigen Behinderung. Der Oppositionelle, der nach 
seiner Abschiebung in Tadschikistan zu sieben  Jahren Haft 
 verurteilt wird. Das suizidgefährdete Folter opfer, das 
wochen lang in Abschiebehaft gesteckt wird. Sidi.  Viktorya. 
Nahida und Dilshad. Aashaa.  Mohammadreza. Familie 
 Muradi.  Anisha. Sie alle und viele weitere  Menschen  gerieten 
in den vergangenen Jahren in das Visier nordrhein-west-
fälischer Ausländerbehörden. Allein im Jahr 2023 schoben 
die  Behörden über 3.600 Menschen aus Nordrhein-West-
falen ab. Um sie geht es in dieser Dokumentation.

ABSCHIEBUNGEN ALS POLITISCHES 
UND ÖFFENTLICHES THEMA
Die Dokumentation wirft ein Schlaglicht auf die bundes-
deutsche und nordrhein-westfälische  Abschiebepolitik. 
Vier Fragenkomplexe sind dabei von besonderem  Interesse: 
(1) Welche Menschen sind in Nordrhein-West falen und 
darüber hinaus von Abschiebungen betroffen und wie
 streiten sie für ein selbstbestimmtes Leben? (2) Mit  welcher 
Begründung und nach welchen (Un-) Logiken wird – auf den 
individuel len Fall bezogen – ein Mensch von deutschen 
Behörden abgeschoben? (3) In welcher  Weise schieben 
 deutsche Behörden einen Menschen ab? Wer  verantwortet 
den Abschiebeprozess und wie wehren sich Betroffene 
 
 
 

 
 
gegen die Zwangsmaßnahmen? (4) Und in  welchem   
politischen, gesellschaftlichen und öffentlichen Kontext 
stehen Abschiebungen, wie wird über sie gesprochen, wie 
werden sie  begründet und wie wird ihnen widersprochen?

Das Wie und Warum einzelner Abschiebungen auszu-
leuchten und diese zu kontextualisieren, bietet erstens 
 wichtige Einblicke in die Widersprüchlichkeiten und 
 Härten der deutschen Abschiebepolitik und belegt  zweitens 
die  enorme Fehlerhaftigkeit, Zufälligkeit, Willkür und teil-
weise  Rechtswidrigkeit der behördlichen Maßnahmen. 
Drittens schließlich ist die genaue Kenntnis des  gesamten 
 Abschiebeprozesses eine unabdingbare Voraussetzung 
dafür, um qualifiziert über Abschiebungen und die ihnen
 zugrunde liegenden rechtlichen Regelungen urteilen zu 
können. Und viertens werden – und dies ist der  wichtigste 
Punkt – die Menschen sichtbar, die von Abschiebungen 
bedrohtoderbereitsbetroffensind,die sichgegen deren
Vollzug wehren und die für ihr Recht auf ein selbst-
bestimmtes Leben kämpfen.

Das zeitliche Hauptaugenmerk der Dokumentation liegt ins- 
besondere auf den Jahren zwischen 2021 und 2023. Um 
strukturelle, organisatorische und historische Kontinui tä-
ten der Abschiebepraxis aufzuzeigen, wird aber gelegent lich 
weiterzurückgegriffen.1 Der räumliche Schwerpunkt liegt 
auf Nordrhein-Westfalen, wenngleich die bundes deutsche 
Abschiebepolitik stets mitgedacht ist und den  größeren 
Rahmen bildet. Außen vor bleiben  müssen Abschiebeprak-
tiken außerhalb Deutschlands, an denen Deutschland aber 
gleichwohl beteiligt ist, so die Pushbacks und die Abschie-
bungen nach vorherigen Internierungen an den EU-Außen-
grenzen sowie die Abschiebepraktiken und Grenzabriege-
lungen in Drittstaaten – etwa im nördlichen Afrika oder in 
der Türkei – im Auftrag der EU.2 Auch die zentrale Rolle der 
europäischen Agentur Frontex im  Bereich der Abschiebun-
gen muss hier weitgehend ausgeklammert werden.3 

https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/c4/f8/bb/oa9783839457306.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20_1-2_beitrag_kessler_22-27.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20_1-2_beitrag_kessler_22-27.pdf
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Der Dokumentation liegt die menschenrechtliche Über-
zeugung zugrunde, dass Abschiebungen immer inhuman 
und menschenrechtlich abzulehnen sind. Es gibt keine 
 Abschiebungen ohne besondere Härten. Ebenso gibt es 
 keine „normalen“ Abschiebungen. Alle Menschen haben 
dieselben unveräußerlichen Rechte. Das schließt auch das 
Recht ein, sich selbstbestimmt zu bewegen und an einem 
Ort der eigenen Wahl niederzulassen.

VORGEHEN UND QUELLENBASIS
AusderenormenZahlderöffentlichbekanntgewordenen
Abschiebungen und Abschiebeversuchen in Nordrhein-
Westfalen wurden rund 110 Fallkonstellationen ausgewählt 
und in die Dokumentation aufgenommen. Die  allermeisten 
dieser Fälle stammen aus den Jahren 2021 bis 2023.  Hierzu 
gehört erstens eine Auswahl der vom Abschiebungs repor-
ting NRW unmittelbar recherchierten, bearbeiteten und 
zum Teil veröffentlichten Abschiebungen und Abschiebe-
versuche.4 Das Projekt stand hierbei in einem intensiven 
AustauschmitdenvoneinerAbschiebungbetroffenenoder
bedrohten Menschen sowie mit Angehörigen, Beratungs-
stellen, Rechtsanwält:innen, Unterstützer:innen und Ver-
einen. In den meisten Fällen hat das Abschiebungsrepor-
ting NRW außerdem Unterlagen aus den Fallakten mit den 
behördlichen Schreiben und Bescheiden sowie – sofern zu-
treffend–denGerichtsentscheidungenauswertenkönnen.5 

Weitere aufgenommene (drohende) Abschiebungen basie-
ren zweitens auf veröffentlichten und unveröffentlichten
Fallberichten von Beratungsstellen, lokalen Initiativen und 
Selbstorganisationen in Nordrhein-Westfalen. Auch hier 
bestandenoftKontaktezudenBetroffenenund/oderUnter
stützer:innen. Drittens wurden Berichte  insbesondere der 
lokalen und regionalen Medien ausgewertet.6 Nicht alle 
 Fälle, über die Initiativen und Medien berichteten, ließen 
sich angesichts des Umfangs umfassend recherchieren, so 
dass der Ausgang der Verfahren nicht immer zu ermit teln 
war. Manche (drohenden) Abschiebungen werden daher nur 
angetippt oder knapp skizziert, während  andere ausführ-
lich nachgezeichnet werden können. Dort, wo Fallkonstella-

4 Fälle,diedasProjektdirektbegleitetundselbstveröffentlichthat,sindindenFußnotenentsprechendvermerkt.
5 DieUnterlagenhabendieBetroffenendemProjektzurVerfügunggestellt.
6 Sofernnichtandersvermerkt,wurdendieonlineveröffentlichtenPresseberichtegenutzt,diebeiTagesundWochenzeitungenhinsichtlich

 Erscheinungstag, Überschrift und Textumfang mitunter von den gedruckten Ausgaben abweichen.
7 InvielenPresseberichtenwerdendiebetroffenenMenschenauchdirektzitiert.

tionen zu unklar blieben, etwa weil wichtige  Informationen 
fehlten oder wesentliche Aspekte erkennbar rechtlich oder 
inhaltlich falsch dargestellt waren, wurden sie nicht in die 
Dokumentation aufgenommen. In jedem Fall wurden die 
Konstellationen mit den Erfahrungen des Projekts und der 
einschlägigen Beratungsstellen sowie den rechtlichen Rah-
menbedingungen abgeglichen und auf  Plausibilität geprüft.

Insgesamt sind in dieser Dokumentation drohende, ver-
suchte und vollzogene Abschiebungen von 48 der 81 nord-
rhein-westfälischen kommunalen Ausländerbehörden  sowie 
der fünf teils allein zuständigen, teils unterstützend 
 agierenden Zentralen Ausländerbehörden erfasst.

Bei den Fallschilderungen war es ein stetes Anliegen, die von 
einer Abschiebung bedrohten oder betroffenen Menschen
selbst zu Wort kommen zu lassen und ihre Wahrnehmung 
des Erlebten, der Entwürdigung und behördlichen Zwangs-
maßnahmen samt der Folgen in den Fokus zu  stellen und 
sichtbar werden zu lassen.7 Gleichwohl konnte die Perspek-
tivedervoneinerAbschiebungbetroffenenMenschennicht
immer dargestellt werden: weil bereits erfolgte Abschie-
bungen „nur noch“ nachträglich aufgearbeitet und nicht 
immer Kontakte zu den Betroffenen hergestellt werden
konnten, angesichts psychischer Belastungen durch Ver-
folgung, Flucht und/oder Abschiebedruck oder auch an-
gesichtsderTatsache,dassdieBetroffenenmitunter(und
 zurecht!) schlicht andere Prioritäten hatten.

Für die behördlichen Strukturen und Praktiken der Ab-
schiebungen sowie die organisatorischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Entwicklungen der bundes-
deutschen und nordrhein-westfälischen Abschiebepolitik 
wurden  vielfältige Quellen herangezogen. Hierzu  gehören 
die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
 sowie die dazugehörigen politischen, parlamentarischen 
und öffentlichen Debatten. Hinzu kommen die Veröffent-
lichungen der jeweils verantwortlichen Stellen, etwa die 
Ant worten der Bundesregierung auf die zumeist von den 
Linken gestellten Kleinen Anfragen im Bundestag, die 
 regelmäßigen Sachstandsberichte und Mitteilungen des 
nordrhein-westfälischen Flucht- und Integrationsminis-
teriums an den Landtag sowie Stellungnahmen oder 
 Berichte kommunaler Verwaltungen. Diese Quellen aus 
 Parlamenten, Ministerial- und Kommunalverwaltungen 
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wurden kontrastiert mit Dokumentationen, Analysen und 
Berichten von Wohlfahrtsverbänden, Menschenrechts-
institutionen, Selbstorganisationen und den Stimmen der 
unmittelbarbetroffenenMenschen.

Einbezogen wurden darüber hinaus wissenschaftliche 
Veröffentlichungen insbesondere aus der (historischen)
Migrationsforschung sowie den Rechts- und Sozial-
wissenschaften. Von unschätzbarer Bedeutung war das 
Standardwerk „Blackbox Abschiebung“ von Miltiadis  Oulios 
mit seiner  umfassenden Darstellung der bundesdeutschen 
Abschiebepolitik.8 Weil der Komplex Abschiebungen sehr 
viele unterschiedliche Themenfelder berührt, konnte 
 insbesondere die komplexe Rechtslage in der Dokumen ta-
tion oft nur angedeutet werden. Wann immer möglich, wird 
in den Fußnoten auf weiterführende Texte und  umfassende 
Studien verwiesen.

EINE DOKUMENTATION DER NORDRHEIN- 
WESTFÄLISCHEN ABSCHIEBEPRAXIS
AusdemUmstand,dasseinigeAusländerbehördenhäufiger,
andere dagegen gar nicht in dieser Dokumenta tion Er  wäh-
nungfinden,kannnichtunmittelbaraufdieBearbeitungspra 
xis einzelner nordrhein-westfälischer Behörden (oder gar 
ihrer Mitarbeiter:innen)  geschlossen werden. Erstens ist der 
Einzugsbereich der Behörden höchst  unterschiedlich. So ist 
etwa die  Ausländerbehörde der Stadt Köln für die  gesamte 
Großstadt und damit für weit mehr Menschen mit einer Dul- 
dung zuständig als  beispielsweise die  Ausländerbehör de der 
Stadt Dormagen. Zweitens unterscheiden sich je nach Region 
die Dichte der Beratungsstellen und der Unter stüt zungs netz- 
werke sowie deren Strategien im  Umgang mit drohenden 
Abschiebungen der von ihnen  beratenen und  unterstützten 
Menschen teils deutlich.  Während es sich in der einen Kom- 
mune vielleicht bewährt hat,  drohende Abschie bungen durch 
unmittelbare Kontakte in  Lokal politik und Kommunalver-
waltung oder über die  Arbeit der Auslän derrechtlichen Be - 
ratungskommissionen abzuwenden und dafür auf Öffent 
lich keitsarbeit zu ver zichten, ist eine solche Strategie andern- 
orts  womöglich nicht  erfolgversprechend. Hier wird dann 
etwa über  Stellungnahmen,  Petitionen oder die Einbeziehung 
derLokalpresseÖffentlichkeithergestellt,wodurcheine Fall 
konstellation oft  überhaupt erst bekannt wird. Bei bereits er-

8  Miltiadis Oulios, Blackbox Abschiebung. Geschichte, Theorie und Praxis der deutschen Migrationspolitik, Berlin 2013, erweiterte Neuausgabe 2015.

folgten  Abschiebungen kommt es zudem vielfach dazu, dass 
KontaktezudenBetroffenenvölligabreißenoderdiePrio 
rität der Unterstützer:innen nicht auf der öffentlichen 
 Dokumentation oder Skandalisierung der  Abschiebung liegt, 
sondern auf der praktischen Hilfe für die Abgeschobenen.

Wenngleich also die Dokumentation nicht notwendiger-
weise repräsentativ für einzelne Ausländerbehörden ist, 
bildet sie hingegen die nordrhein-westfälische Abschiebe-
praxis insgesamt sehr belastbar ab. Die Dokumentation 
zeigt, dass es sich bei den Abschiebungen von Familien mit 
Kindern, von Menschen in Ausbildung oder in Arbeit, von 
 erkrankten Personen oder von in Deutschland  geborenen 
und aufgewachsenen Menschen keineswegs um „Aus-
nahmen“ oder „Einzelfälle“ handelt. Vielmehr sind diese 
Abschiebungen und Abschiebeversuche eine etablierte und 
strukturelle Praxis, die wiederum das Ergebnis einer ver-
härteten nordrhein-westfälischen wie bundesdeutschen 
Abschiebepolitik ist. Umgesetzt wird diese Praxis von 
 einem im Laufe der Jahre immer weiter ausgebauten, weit 
verzweigten behördlichen Verwaltungsapparat, in dem 
 tausende Menschen nur damit beschäftigt sind, Abschie-
bungen zu organisieren.

AUFBAU DER DOKUMENTATION UND LESEHINWEISE
Kapitel 1 beleuchtet die politische Praxis von Abschiebungen 
in der Bundesrepublik aus verschiedenen Perspek tiven: Was 
ist eine Abschiebung? Wie hat sich die bundesdeutsche Ab-
schiebepolitikentwickelt?Wiekämpf(t)enBetroffeneund
Unterstützer:innen gegen Abschiebungen? Wie viele Men- 
schen werden aus Deutschland abgeschoben und wie viele 
sind grundsätzlich von einer Abschiebung bedroht? In Kapi
tel 2 stehen jene Akteur:innen im Bund, in Nordrhein-West-
falen und in den Kommunen im Mittelpunkt, die die Abschie-
bepolitik prägen und Abschiebungen praktisch organisieren 
und durchführen. Kapitel 3 widmet sich den Strukturen und 
Abläufen der Abschiebepraxis, den  Lagern, der Abschiebe-
haft sowie dem Rechtsschutz, rechtswidrigen Abschiebun-
gen und dem Kirchenasyl. In Kapitel 4 schließlich geht es um 
die Menschen, die abgeschoben wurden oder abgeschoben 
werden sollen: Wie schieben die  Behörden erkrankte Men- 
schen oder Familien mit Kindern ab? Warum werden 80 Jahre 
nach dem Völkermord noch immer Rom:nja aus Deutsch-
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land abgeschoben?  Warum wollen Behörden ständig Men-
schen in Arbeit oder Aus bildung abschieben? Und wie geht 
der Staat mit als gefährlich deklarierten Menschen um? 
Auch wenn in die ersten drei Kapitel bereits viele Fallskiz-
zeneingeflochtensind,sinddieausführlichenFalldarstel-
lungeninsbesondereindiesemviertenKapitelzufinden.

Jedes Kapitel beziehungsweise Unterkapitel kann auch für 
sich gelesen werden, Querverweise zu anderen  Kapiteln 
helfen bei der Orientierung und geben Hinweise, wo 
 vertiefende Informationen zu bestimmten  Sachverhalten 
zufindensind.Einzelne(drohende)Abschiebungensindje
nach thematischem Schwerpunkt teils auch verschiede nen 
Kapiteln zugeordnet und werden nicht immer  vollständig 
in einem Abschnitt dargestellt. Die innereuropäischen 
 Abschiebungen nach der Dublin-Verordnung, die in Nord-
rhein-Westfalen und ganz Deutschland eine große  Rolle 
spielen, sind nicht in einem eigenen Unterkapitel zu sam-
mengefasst, sondern in die verschiedenen thematischen 
Kapitel integriert. Das Register dient dazu, schnell zu zu-
ständigen Behörden, einzelnen Orten oder Zielstaaten von 
Abschiebungen zu navigieren.9 

Leser:innen,diesichsicheinenÜberblickverschaffenwol-
len, aber nicht die Zeit haben, die gesamte Dokumentation 
zu lesen, seien die Kapitel 1.3: Kämpfe gegen Abschiebungen 
für die Perspektive der von der Abschiebepolitik betrof-
fenen Menschen, Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-
Westfalen für die landespolitischen Entscheidungen und 
Strukturen sowie Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben? für 
die behördlichen Prozeduren des Abschiebeprozesses und 
 deren Folgen besonders nahegelegt.

9 Die Quellenbelege sind in der Online-Fassung – wo möglich – mit Hyperlinks versehen, um ein schnelles Weiterlesen zu ermöglichen.
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„Es ist verrückt, dass ein kleiner Teil der Menschheit 
fast überallhin reisen und sich überall niederlassen kann, 
während der andere, viel größere Teil zur Sesshaftigkeit 
verdammt ist. Wer das normal und gerecht findet, 
kann nicht gleichzeitig das Hohelied auf die Prinzipien 
der Demokratie und der Menschenrechte singen.“
Volker M. Heins1 

1 Heins,OffeneGrenzenfüralle,Hamburg2021,S.8.
2 PRO ASYL, #RechtAufZukunft: »Wer in Deutschland mit Duldung lebt, der hat kein richtiges Leben«, Videobeitrag vom 25.5.2022.

„Die Abschiebung bleibt in meinem Kopf, immer. 
Ich habe Angst davor. 
Ja, weil das kann jeden Tag passieren.“
Nafii Minachi2 

KAPITEL 1

ABSCHIEBUNGEN 
ALS POLITISCHE PRAXIS

https://www.youtube.com/watch?v=furNNjdkD9c
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3 ZumProblemmitdemBegriff„Rückkehr“,dermitderverharmlosendenBezeichnung„Rückführung“verbundenist,siehe:InkenBartels,Rückkehr,
in: InkenBartels/IsabellaLöhr/ChristianeReinecke/PhilippSchäfer/LauraStielike(Hg.),UmkämpfteBegriffederMigration.EinInventar,Bielefeld
2023, S. 299-310.

4  Zu nennen sind außerdem innereuropäische Abschiebungen von Menschen, die schon in einem anderen EU-Mitgliedstaat einen Schutzstatus 
erhaltenhaben,dortaberuntermenschenunwürdigenBedingungenlittenundweitergeflüchtetsind.IhnenfehltderZugangzurEUFreizügigkeit.

5  Siehe für die Zurückweisung § 15 AufenthG und für die Zurückschiebung § 57 AufenthG. Vgl. außerdem Christine M. Graebsch/Martin von Borstel, 
Drohende Abschiebung. Handlungsmöglichkeiten und Rechtsschutz, Göttingen 2021, S. 22f. – Zurückweisungen oder Zurückschiebungen sind nicht 
zulässig bei Menschen, die gegenüber deutschen Behörden beziehungsweise der Grenzpolizei an oder hinter der Grenze um Asyl ersuchen. Daneben 
gibt es zum Beispiel Schnellverfahren an den Flughäfen, die von einer Fiktion der Nichteinreise ausgehen und Menschen, die im Transitbereich des 
Flughafens um Asyl suchen, die Einreise verwehren. Siehe zum sogenannten Flughafenverfahren näher PRO ASYL, Abgelehnt im Niemandsland. 
Vom Flughafenverfahren zum »New Pact on Migration and Asylum« – Warum Asylgrenzverfahren unfair und mangelhaft sind, 2021. – Zurück-
weisungenundZurückschiebungenwerdenvondenBehördenstatistischgesonderterfasstundgehennichteinindieöffentlichdiskutiertenZahlen
der jährlichen Abschiebungen.

6  Jannis Panagiotidis/Florian Wagner, Migration umkehren? Ausweisungen und Abschiebungen im liberalen Deutschland, in: Zeithistorische 
 Forschungen 20 (2023), S. 7-20, hier S. 17.

7  Vgl. dazu Florian Wagner, Ausweisungsgrund: »außereuropäisch«. People of Color und die Entstehung des bundesdeutschen Abschieberegimes, 
in: Zeithistorische Forschungen 20 (2023).

8 Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 22-33.

ABSCHIEBUNG: EINE ERSTE ANNÄHERUNG
Abschiebungen sind immer eine praktische Form staatlich 
legitimierter Gewalt. Das gilt zum einen für die  beiden 
häufigstenFormenderAbschiebung, die auch im  Zentrum 
dieser Dokumentation stehen: die von den Behörden 
so genannten Rückführungen3 von Menschen gegen ihren 
Willen in die (teils: vermeintlichen) Herkunftsländer und 
die so bezeichneten Überstellungen im Rahmen des Dublin-
Verfahrens in ein anderes Land (EU-Mitgliedstaaten plus 
Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz).4Wennöffent-
lich über Abschiebungen und die dazugehörigen  Statistiken 
gesprochen wird, sind in aller Regel diese beiden Varian-
ten gemeint. Zu den Abschiebungen gehören zum anderen 
im weiteren Sinne aber auch die Zurückweisungen, also 
das Unterbinden der Einreise von Menschen ohne  gültiges 
Visum oder mit bestehender Wiedereinreisesperre an 
der deutschen Grenze sowie die Zurückschiebungen, also 
das Außerlandesbringen, wenn Menschen im grenznahen 
Bereichaufgegriffenwurden.5

Dabei ist, wie die Historiker Jannis Panagiotidis und Florian 
Wagner erläutern, die „Konstruktion von Fremdheit oder 
Nicht-Zugehörigkeit“ die „Voraussetzung und Rechtferti-
gung der Exklusion durch Ausweisung, Rückführung oder 
Abschiebung.“6 Für das Instrument Abschiebung braucht 
es also eine Vorstellung davon, wer „fremd“ ist (und wer 
nicht), wer zur Gesellschaft dazugehören darf (und wer 
nicht) und wer die vollständigen Bürgerrechte erhalten 

 
soll (und wem sie verwehrt werden) – und dafür  wiederum 
Kriterien. Immer wieder liegen solchen  Kategorisierungen 
und Ausgrenzungen (bewusste oder unbewusste) 
 rassistische Vorstellungen zugrunde. Denn es ist keines-
wegs Zufall, dass insbesondere People of Color7,  Muslime 
oder Angehörige von Minderheiten wie Rom:nja aus der 
 Gesellschaft ausgeschlossen werden und abgeschoben 
 werden sollen, während es zeitgleich als völlig un pro-
blematisch wahrgenommen wird, wenn etwa Schwed :innen 
oder Kanadier:innen in Deutschland leben möchten.

Den behördlichen Verfahren der Abschiebung, Ausweisung, 
Zurückschiebung oder Zurückweisung ist gemein, dass sie 
die Bewegungsfreiheit einer bestimmten Gruppe von Men-
schen mit Zwang und Gewalt allein deshalb reglementie-
renundeinschränken,weildieBetroffenendie„falschen“
Staatsangehörigkeiten und Papiere besitzen, während sich 
andereMenschenmitdenals„richtig“definiertenStaats-
angehörigkeiten und Reisepässen an denselben Orten frei 
bewegen und niederlassen dürfen und unbehelligt bleiben.

Nach der aktuellen Rechtslage droht in der Bundesrepu-
blik zunächst jenen Menschen eine Abschiebung, denen 
die  Behörden kein Aufenthaltsrecht (mehr) zugestehen.8 
WährendsichdieöffentlichenDebattenumAbschiebungen
 zumeist einzig auf abgelehnte Asylsuchende konzentrie-
ren, sind Menschen tatsächlich aus sehr unterschiedlichen 
Gründen von einer Abschiebung bedroht. Etwa vier von 
zehn Abgeschobenen haben zuvor gar keinen Asylantrag 

https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/a7/40/5e/oa9783839457122Ei3oq1slQAOru.pdf
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/a7/40/5e/oa9783839457122Ei3oq1slQAOru.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/210622_PA_Flughafenstudie_final.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/210622_PA_Flughafenstudie_final.pdf
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6103
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6103
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gestellt.9 Eine Abschiebung droht Menschen, weil ihr be-
fristeter Aufenthaltstitel nicht verlängert oder widerrufen 
wurde, weil bei türkischen Staatsangehörigen die Assozia-
tionsberechtigung nicht (mehr) besteht, weil ein Mensch 
ohne erforderlichen Pass beziehungsweise ohne gültiges 
Visum10 oder trotz einer bestehenden Wiedereinreise-
sperre nach Deutschland gekommen ist, weil ein Asyl antrag 
abgelehnt wurde, weil die Ausländerbehörde den:die 
Betroffene:nausgewiesenhatoderweilein:eEUBürger:in
das Freizügigkeitsrecht verloren hat.11 Aber selbst wenn 
Menschen nach dieser Logik kein Aufenthaltsrecht (mehr) 
habenundformal„ausreisepflichtig“sind,isteineAbschie-
bung oft aus vielfältigen Gründen faktisch unmöglich, etwa 
weildieBetroffenenkranksind,weilPapierefehlen,weil
in das Land gar nicht abgeschoben werden kann oder weil 
familiäre Gründe dagegen sprechen.

Abschiebungen werfen folglich zentrale Fragen von Zu-
ge hörigkeit und Rassismus, von Menschen- und Bürger-
rechten, von Bewegungsfreiheit, Humanität und sozialen 
Rechten auf.12 Unzählige Proteste und Kämpfe machen 
 immer wieder deutlich, dass das Instrument Abschiebung 
aufgrund seiner Gewalttätigkeit gesellschaftlich vielfach 
Ablehnung erfährt und daher aus staatlicher und behörd-
licherSichtmöglichstimVerborgenenstattfindensoll–aus
abseits  gelegenen Lagern ohne Nachbarschaft, mitten in 
der Nacht oder im Morgengrauen.

9 Zur Statistik siehe Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten.
10  Neben Unionsbürger:innen und den Staatsangehörigen der EWR-Staaten benötigen auch Staatsangehörige mehrerer anderer Staaten für einen 

 (befristeten) Aufenthalt in der Bundesrepublik keine Aufenthaltserlaubnis und kein Visum. Der besuchsweise Aufenthalt ist allerdings zeitlich 
 befristet und enthält etwa keine Erlaubnis zur Aufnahme einer Arbeit.

11  Siehe näher Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 34-54. Die Voraussetzungen für eine Abschiebung wie auch die Klagemöglichkeiten 
unterscheiden sich je nach Konstellation.

12 Vgl. Panagiotidis/Wagner, Migration umkehren?, S. 8-14; Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 54-84.
13 FürdasEUGrenzregimesieheSabineHesset.al.(Hg.),DerlangeSommerderMigration.GrenzregimeIII,Berlin/Hamburg2017; 

Valeria Hänsel et. al. (Hg.), Von Moria nach Hanau: Brutalisierung und Widerstand. Grenzregime IV, Hamburg 2022.
14 Sieglinde Rosenberger, „Im großen Stil abschieben“: Mehr als performative Politik?, in: FluchtforschungsBlog vom 17.11.2023.
15  Statistisches Bundesamt, Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten, Stand 31.12.2023. EU-Bürger:innen und ihnen 

gleichgestellte Menschen sind durch Europarecht und die Freizügigkeit geschützter, können aber dennoch auch abgeschoben werden.

ABSCHRECKUNG, ABSCHIEBBARKEIT, IDENTITÄT
Abschiebungen gehören zu den Instrumenten des auf Abschre - 
ckung und Abschottung ausgelegten EU-Grenzregimes.13 
Sie haben zugleich, so die Politikwissenschaftlerin 
 Sieglinde Rosenberger, „für Nationalstaaten eine immens 
hohe  Symbolkraft.“14

An den EU-Außengrenzen wird die Abriegelung gegenüber 
Schutzsuchenden vorangetrieben, das Netz von geschlos-
senen Lagern ausgebaut und der Zugang zum Recht auf 
Asyl beschnitten. Damit soll nach außen auch vermittelt 
werden: Wer abseits der engen vorgesehenen, sogenann-
ten „legalen“ Wege versucht, nach Europa zu gelangen, 
steht vor  verschlossenen Grenzen, riskiert sein Leben auf 
der gefährlichen Flucht und muss mit Pushbacks durch die 
Grenz polizei oder mit einer Abschiebung aus geschlosse-
nen Lagern an den Außengrenzen rechnen. Wer es trotz 
allerWidrigkeitenbisnachDeutschlandschafft,muss,so
die Botschaft, monatelang, mitunter jahrelang in beengten 
und überfüllten Lagern leben, darf nicht arbeiten, erhält 
nur die notwendigsten Unterstützungsleistungen und muss 
jederzeit mit einer Abschiebung rechnen. Dabei ist wissen-
schaftlich gar nicht nachgewiesen, dass Abschottung wie 
Abschiebungen diese Abschreckungsfunktion haben.

Und nach innen symbolisiert das Instrument Abschiebungen, 
dass letztlich nur jene Menschen zur deutschen Gesellschaft 
gehören, die über einen deutschen Pass verfügen. Wenn Poli-
tiker:innen„Migration“zurChiffreundUrsache fürviel-
fältige Probleme und Herausforderungen erheben und eine 
harte Haltung hinsichtlich Abschiebungen versprechen, 
versuchen sie gegenüber jenen, die die vielfäl tige, auch von 
Flucht und Zuwanderung geprägte Gesellschaft ablehnen 
oder ihr mindestens mit Unbe hagen begegnen, Handlungs-
fähigkeit zu demonstrieren. Dagegen sind  viele der rund 
13,9 Millionen in Deutschland ohne deutsche Staatsbürger-
schaft lebenden Menschen15 vom Wohlwollen der Behörden 
und der politischen  Entscheidungsträger:innen abhängig. 

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://fluchtforschung.net/im-grossen-stil-abschieben-mehr-als-performative-politik/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/rohdaten-auslaendische-bevoelkerung-zeitreihe.html


20 1. ABSCHIEBUNGEN ALS POLITISCHE PRAXIS  |  1. WAS IST EINE ABSCHIEBUNG?

Die Drohung mit einer Abschiebung hat  zugleich eine dis-
ziplinierende Funktion: Wer keine deutsche Staatsbürger-
schaft besitzt und lediglich über eine Duldung oder eine be-
fristete Aufenthalts erlaubnis verfügt, kann diese verlieren, 
wenn er:sie nicht den Anforderungen deutscher Behörden 
entspricht. Die wissenschaftliche Forschung spricht hierbei 
von einem  Status der Abschiebbarkeit (deportability).16 

Auch bei der von Politik und Verwaltungen immer wieder 
beschworenen Notwendigkeit der „Identitätsklärung“ von 
Menschen im Asylverfahren beziehungsweise mit Duldung 
geht es um die Herstellung von Abschiebbarkeit. Denn bei 
den meisten Menschen, denen Behörden eine „ungeklärte 
Identität“ unterstellen, sind die Identitäten in der  Regel 
überhaupt nicht „ungeklärt“. Das zeigt sich etwa schon da-
ran, dass Behörden selbst Menschen, die in Deutschland 
geboren und aufgewachsen sind, also in Krankenhäusern, 
Standesämtern, Einwohnermeldeämtern und später Schu-
len von deutschen Stellen registriert wurden, als Menschen 
mit „ungeklärter Identität“ führen.17 Das ist etwa dann der 
Fall, wenn ihre Eltern staatenlos waren oder aus einem 
Staat kamen, den es nicht mehr gibt (etwa das ehemalige 
Jugoslawien)undzwischendenNachfolgestaatenKonflik-
te um Zugehörigkeiten herrschen.18 „Ausländerbehörden, 
BAMF und Gerichte neigen dazu, die Bezeichnung ‚staaten-
los‘ zunächst nicht zu akzeptieren, sondern von ‚ungeklär-
ter Staatsangehörigkeit‘ auszugehen.“19AndereBetroffene
können lediglich keinen Reisepass vorlegen, etwa weil ihr 
Herkunftsstaat keine Papiere ausstellt oder diese Papiere 

16  Nicholas De Genova, Migrant »Illegality« and Deportability in Everyday Life, in: Annual Review of Anthropology 31 (2002), S. 419-447, hier 
S.438f.;Bartels, Rückkehr, S. 308.

17  Zum Problem der oftmals nicht ausgestellten Geburtsurkunden für Kinder von nichtdeutschen Eltern siehe Katja Schubert, Geburtsurkunde und 
 beglaubigter Registerausdruck. Warum Gleichwertigkeit trotz rechtlicher Gleichstellung nicht besteht, in: Asylmagazin 6/2023, S. 181-187.

18  Zu den aufenthaltsrechtlichen Folgen von Staatenlosigkeit siehe HolgerHoffmann,Staatenlosigkeit–RechteundrechtlicheFolgen,in: 
Asyl magazin 9/2017, S. 325-334. Näher zur Staatenlosigkeit bei Libanes:innen bei Britta Rabe, Making of »Clan«-Kriminalisierung. 
Über die Folgen der systematischen Verfolgung staatenloser Libanes*innen nach 1993, in: Analyse & Kritik vom 17.10.2023.

19 Hoffmann,Staatenlosigkeit–RechteundrechtlicheFolgen,S.329.
20  Bestimmte afrikanische Staaten stellen etwa nur Reisepässe in ihren Auslandsvertretungen in Brüssel aus. Nach Brüssel können Menschen mit 

einer Duldung aber nicht reisen. Sie benötigen also eine Erlaubnis der Ausländerbehörde und einen Ausweis, der einen solchen Behördenbesuch 
 ermöglichen würde. Die Absprachen dazu mit den Behörden sind in der Praxis oft langwierig und kompliziert.

21  Zu verschiedenen Gründen, warum keine Dokumente vorgelegt werden können, siehe: Angela Bauer/Franziska Schreyer, Die Gründe für eine 
ungeklärteIdentitätvonGeflüchtetensindvielfältig,in:IABForum.DasMagazindesInstitutsfürArbeitsmarktundBerufsforschung,21.7.2020.

22 BeiderZusammenarbeitmitdiktatorischenRegimenfließennichtunerheblicheGebühreninMillionenhöhefürPassbeschaffungenanFolter
staaten, die eigentlich vom Westen sanktioniert werden. Für Syrien siehe näher: Finanzspritze für Assads Krieg?, in: tagesschau.de vom 28.2.2023. 
DieKampagne#DefundAssadberichtet,dasssojährlich100MillionenEuroindieKassenvonDiktatorAssadfließen. 
Siehe dazu Adopt A  Revolution, #DefundAssad, undatierter Beitrag.

23  Für den Zusammenhang zwischen dem Vorwurf der „ungeklärten Identität“ und Arbeitsverboten siehe Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Aus-
bildung.

von Deutschland aus nicht verfügbar sind.20 Denn in vielen 
Ländern ist das Pass- und Meldewesen nicht in derselben 
Weise ausgebaut wie in der Bundesrepublik.21 Daraus leiten 
die Behörden dann eine „ungeklärte Identität“ ab.

Das bewusst eingesetzte Narrativ der „Identitätsklärung“ 
und das Beharren deutscher Behörden auf dem Reisepass 
als entscheidendes Merkmal für die Identitätsfeststellung 
hat den Grund, dass dieser für die Ausländerbehörden oft 
der Hebel ist, um eine Person abschieben zu können. Im 
Kern geht es bei der vermeintlich „ungeklärten Identität“ 
also um die gewünschte Verfügungsgewalt deutscher Be-
hörden über Nichtdeutsche und nicht darum, dass man 
nicht wüsste, um wen es sich handelt. Das erkennt man 
auch daran, dass bei Menschen eine Identität plötzlich als 
„geklärt“ gilt, nur weil sie beispielsweise einen von ira-
nischen, afghanischen oder syrischen Behörden ausgestell-
ten Reisepass vorlegen können. Ob die Angaben der Stellen 
dieser diktatorischen Regime korrekt sind oder welche In-
teressen diese Staaten mit ihrer Passpolitik verfolgen, ist 
dagegen zweitrangig.22 Viel wichtiger ist aus Sicht der deut-
schen Behörden, dass sie mit vorliegendem Pass einen Men-
schen – zeitnah oder potentiell in der Zukunft – leichter 
oder überhaupt erst abschieben können. Wenn von einer 
vermeintlich notwendigen Identitätsklärung gesprochen 
wird, geht es also nicht darum, Identitäten zu klären, son-
dern darum, Menschen abschiebbar zu machen.23 

https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/a7/40/5e/oa9783839457122Ei3oq1slQAOru.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2023/AM23_6_beitrag_schubert_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2023/AM23_6_beitrag_schubert_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2017/AM17_9_beitrag_hoffmann.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2017/AM17_9_beitrag_hoffmann.pdf
https://www.akweb.de/gesellschaft/making-of-clan-kriminalisierung-verfolgung-staatenloser-libanesinnen-1990er/
https://www.akweb.de/gesellschaft/making-of-clan-kriminalisierung-verfolgung-staatenloser-libanesinnen-1990er/
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2017/AM17_9_beitrag_hoffmann.pdf
https://www.iab-forum.de/die-gruende-fuer-eine-ungeklaerte-identitaet-von-gefluechteten-sind-vielfaeltig
https://www.iab-forum.de/die-gruende-fuer-eine-ungeklaerte-identitaet-von-gefluechteten-sind-vielfaeltig
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/gefluechtete-syrien-paesse-gebuehren-101.html
https://adoptrevolution.org/projekt/defundassad/
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DAS LEBEN MIT EINER DULDUNG UND DER SORGE 
VOR EINER  ABSCHIEBUNG
Grundsätzlich trifft die ausgesprochene oder implizite
 Drohung einer Abschiebung weit mehr Menschen als jene, 
dietatsächlichabgeschobenwerden(sollen).Betroffensind
in Deutschland lebende Menschen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft mit unterschiedlichem Status. Zum  einen 
 leben zehntausende Menschen in Nordrhein-West falen mit 
dem Nicht-Titel einer Duldung.24 Aus Sicht der  Behörden 
sind sie „formal ausreisepflichtig“, auch wenn ihre Aus
reisepflichtausgesetztist.

FürdieBetroffenenbedeutetdasoftjahrelangeLebenmit
einer Duldung eine stete Unsicherheit und die Angst vor 
einer Abschiebung.25 Eine junge in Deutschland geborene 
Frau schilderte 2021 in einem Gesprächsformat von WDR 
1LIVE über das Leben mit einer Langzeitduldung, was die 
wiederkehrende Verlängerung der Duldung bedeutet:26 

„Das war für mich immer normal, also nach 
sechs  Monaten aufstehen, verlängern gehen. 
Wieder sechs Monate [Laufzeit der Duldung], dann 
vier Monate, dann drei. Und dann hat man Angst. 
Und dann zwei  Wochen. Und dann kriegt man Paranoia.“

Asylsuchende, die vom BAMF einen Ablehnungsbescheid er-
halten haben, sagen nicht zufällig: „Ich habe eine Abschie-
bung bekommen.“ Zwar steht eine Abschiebung trotz der im 
BescheidformuliertenAusreiseaufforderungundAbschie-
bungsandrohung oder -anordnung zu diesem Zeitpunkt in 
der Regel noch gar nicht unmittelbar an: Es bleibt noch 
die Möglichkeit eines in vielen Fällen erfolgreichen Klage-
wegs gegen den BAMF-Bescheid, es gibt zudem Fristen für 
eine etwaige „freiwillige Ausreise“27, außerdem stehen der 

24 Zur Statistik siehe Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten.
25 WDR1LIVE,Langzeitgeduldete:HabtihrAngstvoreinerAbschiebung?,12.8.2021; Geduldete erzählen von ihrem Leben in Berlin: 

„IchhabeständigAngstvoreinerAbschiebung“,in:Tagesspiegelvom23.12.2023; Ein Leben in Dauerangst, in: Deutschlandfunk vom 10.7.2015; 
Nur geduldet:  Familie in ständiger Angst vor Abschiebung, in: WAZ vom 22.11.2023.

26 WDR 1LIVE, Langzeitgeduldete: Habt ihr Angst vor einer Abschiebung?, 12.8.2021.
27 Zur „freiwilligen Ausreise“ siehe den Abschnitt in Kapitel 1.2: Abschiebungen in der Bundesrepublik.
28  Abschiebung in den Irak: „Dort haben wir keine Zukunft, keine Sicherheit“, in: Zeit Online, Videobeitrag vom 3.11.2023. 

JmanaundihreSchwesterBascalwurdenzunächstnichtabgeschoben,weilsieeineAusbildungimPflegebereichbegonnenhatten. 
Ihre Eltern und zwei jüngere Geschwister wurden dagegen im November 2023 abgeschoben. Verantwortlich waren Behörden in Bayern. 
Siehe Familie durch Abschiebung getrennt: „Wie es für uns weitergeht, weiß ich nicht“, in: Zeit Online, Videobeitrag vom 30.11.2023.

29 WDR 1LIVE, Langzeitgeduldete: Habt ihr Angst vor einer Abschiebung?, 12.8.2021.

tatsächlichen Durchführung der Abschiebung oftmals fak-
tische Abschiebehindernisse entgegen, für die die Betrof-
fenen zumeist gar nichts können. Gleichwohl zeigt der Aus-
spruch „Ich habe eine Abschiebung bekommen“ das Wissen 
der Betroffenen, dass ihr Leben fortan vonUngewissheit
geprägt sein wird und ihnen stets eine Abschiebung  drohen 
könnte. Jmana Kheyri, eine Êzîdin aus dem Irak, die wie 
auch ihre Familienmitglieder 2023 einen Ablehnungs-
bescheid des BAMF erhalten hatte, berichtete gegenüber 
der Nachrichtenagentur Reuters:28

„Die Abschiebung ist sozusagen wie ein Schock 
 gekommen, ja. Ich hatte mir Hoffnung gemacht, 
ich hatte Pläne. [...] Ich habe sozusagen ein bisschen 
die Hoffnung verloren.“

Ein junger Mann ergänzte in dem bereits zitierten 1LIVE-
Gesprächsformat:29

„Die größte Angst ist abgeschoben zu werden. […] 
Dass irgendwann mal morgens jemand von der 
 Ausländerbehörde da steht und sagt: So, Ihr habt jetzt 
so und so viele Tage Zeit, Deutschland zu verlassen.“

Neben der Angst vor einer Abschiebung sind für Menschen 
mit einer Duldung Rassismus, Diskriminierungserfah-
rungen und zahlreiche Einschränkungen in nahezu allen 
Lebens bereichen Teil ihres Alltags. Die Probleme beginnen 
schon beim Abschluss eines Handyvertrags oder bei dem 
Versuch, ein Bankkonto zu eröffnen. Auch der Weg zum

https://www.youtube.com/watch?v=kUQdzM6L6bc
https://www.tagesspiegel.de/berlin/geduldete-erzahlen-von-ihrem-leben-in-berlin-ich-habe-standig-angst-vor-einer-abschiebung-10914055.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/geduldete-erzahlen-von-ihrem-leben-in-berlin-ich-habe-standig-angst-vor-einer-abschiebung-10914055.html
https://www.deutschlandfunk.de/drohende-abschiebung-ein-leben-in-dauerangst-100.html
https://www.waz.de/staedte/bottrop/article240650948/nur-geduldet-familie-in-staendiger-angst-vor-abschiebung.html
https://www.youtube.com/watch?v=kUQdzM6L6bc
https://www.youtube.com/watch?v=bEtYfm-I7XI
https://www.youtube.com/watch?v=2zt5whHCuhM
https://www.youtube.com/watch?v=kUQdzM6L6bc
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Führerschein ist für Menschen mit einer Duldung mit zu-
sätzlichen Hürden verbunden. In zahlreichen Fällen dürfen 
Geduldete nicht arbeiten, eine Ausbildung beginnen oder 
können nicht studieren. Der Zugang zum Gesundheitswesen 
ist für sie (zumindest in der Anfangszeit) eingeschränkt. 
Die Wohnungssuche ist erschwert und ein Umzug in eine 
andere Stadt oft von der Erlaubnis der Ausländerbehörde 
abhängig. Reisen ins Ausland sind nahezu unmöglich, weil 
die Papiere fehlen beziehungsweise von den Behörden nicht 
anerkannt werden.30NafiiMinachi,derebenfallsjahrelang
mit einer Duldung leben musste, sagte 2022: „Jede Person 
hier in Deutschland, die eine Duldung hat, hat kein richti-
ges Leben.“31 Kazim Bakari berichtete 2019: „Wenn Du eine 
Duldung bekommst, nehmen sie Dir alles weg. Sie kürzen 
Deine Leistungen. Wenn Du eine Wohnung hast, dann musst 
Du zurück ins Heim. Genau das ist mir passiert.“32 

In vielen Fällen werden Kinder in Deutschland schon mit 
dem Status der Duldung geboren, weil ihre Eltern bereits 
geduldet waren, und leben dann viele Jahre mit diesem 
NichtTitel.BetroffenhiervonsindvielfachauchAngehöri-
ge der Rom:nja-Minderheit .33

Neben den Menschen mit einer Duldung leben tausende 
 Menschen ganz ohne Papiere in Deutschland. Sie  haben 
keinen Zugang zum Gesundheitswesen und nur einen 
 un sicheren zum Bildungssystem. Wegen der fehlenden 
Papieremüssensiesichmöglichstunauffälligverhaltenund
 möglichst unsichtbar bleiben. Damit sind sie in  besonderem 
Maße von Ausbeutung bedroht. Zudem kann jede polizei-
liche oder behördliche Kontrolle für sie zur unmittelbaren 
Gefahr einer Abschiebung führen.34

30 ebd. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen siehe Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 71-92.
31 PRO ASYL, #RechtAufZukunft: »Wer in Deutschland mit Duldung lebt, der hat kein richtiges Leben«, Videobeitrag vom 25.5.2022.
32 Handbook Germany Deutsch, Mit einer Duldung in Deutschland leben, Videobeitrag vom 12.4.2019.
33 Für ein Beispiel siehe Von Duldung zu Duldung, in: taz vom 16.9.2021.
34  Siehe für die Frage des Gesundheitszugangs etwa Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität, Notfallhilfe im Krankenhaus, Arbeitspapier 

vomAugust2019; Diakonie Deutschland, Wissen kompakt: Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere, Beitrag vom 6.2.2024; 
Ärzte der Welt/Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ohne Angst zum Arzt. Das Recht auf Gesundheit von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus 
inDeutschland.EinegrundundmenschenrechtlicheBewertungderÜbermittlungspflichtimAufenthaltsgesetz,2021. 
Vgl. auch Leben in der Schattenwelt, in: Deutschlandfunk vom 22.9.2019.

35  Siehe Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland  lebender 
Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 5f.

36  Vgl. Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 64. – Und selbst dann ist für Menschen mit einer (zugeschriebenen) Migrationsgeschichte noch keine end-
gültige Sicherheit erlangt, wie die politischen Debatten um eine mögliche Wiederaberkennung der Staatsbürgerschaft für bestimmte Gruppen 
zeigen. Siehe dafür Kapitel 1.2: Abschiebungen in der Bundesrepublik.

37  Für die Abschiebung in Gelsenkirchen siehe Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl? und für Abschiebungen von Êzîd:innen Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrott-
erklärungen.

38 WDR 1LIVE, Langzeitgeduldete: Habt ihr Angst vor einer Abschiebung?, 12.8.2021.

Aber nicht nur Menschen mit einer Duldung oder Papier lose 
sind von Abschiebungen bedroht. Grundsätzlich  können 
alle Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
haben, in den Fokus der Behörden geraten. Denn selbst eine 
(befristete) Aufenthaltserlaubnis führt noch längst nicht zu 
einer Sicherheit: Die Aufenthaltserlaubnis kann an einen 
Arbeitsvertrag oder an einen erfolgreichen Schulbesuch 
 gekoppelt sein (wobei die  Ausländerbehörden bewerten, 
was als „Erfolg“ gilt) oder von sogenannten „Integrations-
leistungen“ abhängen (die ebenfalls von den Ausländer-
behörden bewertet werden). Sie kann auslaufen oder – wie 
auch die (unbefristete) Niederlassungserlaubnis – wieder 
entzogen werden. Im Oktober 2023 hatten  beispielsweise 
80 Prozent der Schutzsuchenden mit Anerkennung nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention nur befristete Aufent-
haltstitel.35 Die Abschiebbarkeit bleibt also solange beste-
hen,bisdieBetroffenendieStaatsbürgerschafterreichen.36 
 Menschen mit einer Duldung oder einem nur befristeten 
Aufenthaltstitel sind daher angehalten, möglichst den 
 Erwartungen der Behörden zu entsprechen.

Abschiebungen und das fortwährende Reden über Abschie-
bungen haben auch Folgen für jene Menschen, die selbst 
gar nicht unmittelbar von ihnen betroffen sind. Wenn
eine deutsch-nigerianische Familie durch eine Abschie-
bung getrennt wird, wie im Sommer 2022 in Gelsenkirchen 
 geschehen, oder wenn seit 2023 wieder Êzîd:innen in den 
Irak abgeschoben werden, wirkt das tief in die jeweilige 
 Community hinein und schürt Angst auch bei Menschen, 
die über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen.37 Eine Frau, 
die nach vielen Jahren mit einer Duldung mittlerweile 
eine  Aufenthaltserlaubnis hatte, antwortete auf die Frage, 
 wovor sie Angst habe:38

https://www.youtube.com/watch?v=furNNjdkD9c
https://www.youtube.com/watch?v=XwT79Rw9ZUE
https://taz.de/Leben-ohne-Aufenthaltserlaubnis/!5799398/
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Broschueren/Gesundheit/BAG_Gesundheit_Illegalitaet_Arbeitspapier_Notfallhilfe_im_Krankenhaus_August_2019_Web.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Broschueren/Gesundheit/BAG_Gesundheit_Illegalitaet_Arbeitspapier_Notfallhilfe_im_Krankenhaus_August_2019_Web.pdf
https://www.diakonie.de/informieren/infothek/2023/november/wissen-kompakt-gesundheitsversorgung-fuer-menschen-ohne-papiere
https://www.aerztederwelt.org/presse-und-publikationen/publikationen/2021/05/05/ohne-angst-zum-arzt
https://www.aerztederwelt.org/presse-und-publikationen/publikationen/2021/05/05/ohne-angst-zum-arzt
https://www.deutschlandfunk.de/papierlose-in-deutschland-leben-in-der-schattenwelt-100.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kUQdzM6L6bc
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„Zur Zeit habe ich Angst nur [davor], dass aus 
 irgendwelchen Gründen mein Aufenthaltstitel entzogen 
wird, für den ich gekämpft habe.“

ABSCHIEBEPOLITIK ZWISCHEN 
WILLKÜR, BEHÖRD LICHEM ERMESSEN 
UND UNGLEICHBEHANDLUNGEN
Während Politiker:innen und Behörden die „Alternativ-
losigkeit“ von Abschiebungen betonen und davon sprechen, 
es müsse „Recht durchgesetzt werden“,39erlebenBetroffe-
ne immer wieder, wie willkürlich die deutsche Abschiebe-
politik ist, wie sehr diese von Ungleichbehandlungen ge-
prägt ist und wie schmal der Grat zwischen Abschiebung 
und Bleiberecht ist. Bei dem Kölner Koch Habib K. ver-
ging im Frühjahr 2022 zwischen der von der Ausländer-
behörde des Rhein-Sieg-Kreises veranlassten Abschiebe-
haft und der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nur ein 
einziger Tag. Im Mai 2023 drohte der Rhein-Erft-Kreis der 
27- jährigen Salimatou Diallo mit einer Abschiebung. Nach 
großemöffentlichenProteststimmtedieAusländerbehörde
ihrem Umzug in die Stadt Bonn zu. Dort erhielt sie umge-
hend eine Aufenthaltserlaubnis.40 Im Frühjahr 2013 wollte 
die Stadt Bochum die 19-jährige Guineerin Mariama Barry 
im  Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Spanien abschie-
ben, wo sie zuvor der Zwangsprostitution entkommen war. 
Die WAZ titelte, die junge Frau sei im Bochumer Rathaus 
„wie eine Mörderin abgeführt“ worden. Nach massivem 
öffentlichen Protest und durch ihren eigenenWiderstand
wurde die Abschiebung verhindert.41 Zehn Jahre später, am 
14. November 2023, wurde Mariama Barry im Rathaus in 
Bochum eingebürgert.42 Im Frühjahr 2018 versuchte die 
Stadt  Essen die Rom:nja-Familie Maqani in den Kosovo 

39 Siehe zur Rhetorik der Abschiebepolitik Kapitel 1.2: Abschiebungen in der Bundesrepublik.
40 Für beide Fälle siehe Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.
41  Verstümmelt, vergewaltigt – der Leidensweg der 19-jährigen Mariama, in: WAZ vom 25.4.2013; 

Warum Mariama (19) aus Bochum wie eine  Mörderin abgeführt wurde, in: WAZ vom 26.4.2013;
42 Nach Abschiebe-Drama: So geht es Mariama aus Bochum heute, in: WAZ vom 23.12.2023.
43 Laissezpasser,„WieineinemschlimmenTraum“,Beitragvom22.4.2018; Atempause für von Abschiebung bedrohte Roma-Familie, in: WAZ 

vom29.5.2018; ProAsyl/FlüchtlingsratEssen,AusdemAbschiebefliegerindenAufenthalt–FamilieMaqanidarfbleiben,Beitragvom7.11.2019.
44 Einen Tag vor der Firmung abgeschoben: Was Simona heute macht, in: Kirche + Leben vom 23.2.2024.
45  Duisburgerin (14) wird aus Unterricht geholt und abgeschoben, in: WAZ vom 31.5.2017; 

Bivsi und ihre Familie sind wieder in Deutschland, in:  Spiegel vom 2.8.2017.
46  Abschiebungsreporting NRW, Schwerte: Elf Monate nach nächtlicher Abschiebung kommt Familie aus Bangladesch zurück, Bericht vom 23.12.2022. 

Siehe für den Fall Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

 abzuschieben. Die alleinerziehende Mutter Mirie Maqani 
 hatte seit über 26 Jahren in Deutschland gelebt, die fünf 
minder jährigen  Kindern sind in Deutschland geboren. Nur 
die fehlende LandeerlaubnisdesAbschiebefliegers inPri-
stina ver hinderte den Abschluss der Abschiebung. Nach 
großer öffentlicher Aufmerksamkeit undmit viel zivilge-
sellschaftlicher Unterstützung konnte ein Jahr später ein 
Aufenthaltsrecht für die Familie durchgesetzt werden.43 

Auch andere Lebenswege zeigen die Sinnlosigkeit der deut-
schen Abschiebepolitik. Simona Jashari, die gemeinsam mit 
ihren Eltern und Geschwistern kurz vor ihrer Firmung aus 
der Stadt Bocholt in den Kosovo abgeschoben worden war, 
kehrte mit 18 Jahren über einen Bundesfreiwilligendienst 
nach Deutschland zurück. Eine langjährige Unterstützerin 
hatte ihr geholfen. Mittlerweile absolviert Simona  Jashari 
beieinemPflegedienst inRhede(KreisBorken) ihreAus
bildung.44 Im Mai 2017 wurde die 14-jährige  Duisburgerin 
 Bivsi R. mit ihrer Familie nach Nepal abgeschoben. Der Pro-
test war nicht zuletzt deshalb enorm, weil die in Deutsch-
land geborene Bivsi für die Abschiebung direkt aus der 
 Schule abgeholt worden war. Nur zwei Monate später 
konnte die Familie nach Duisburg heimkehren.45 Auch die 
dreiköpfige Familie, die der Kreis Unna im Januar 2022 
nachts aus Schwerte nach Bangladesch abschob, konn-
te durch die  beharrliche Unterstützung ihres Netzwerks 
knapp ein Jahr später nach Deutschland zurückkommen.46 
Und in Schleswig-Holstein wurde Aminata Touré, deren 
 Familie während ihrer Kindheit mit der Sorge vor einer 
 Abschiebung leben musste, im Juni 2022 Sozial- und Inte-
grationsministerin.

Welche Menschen überhaupt in das Visier der deutschen 
Abschiebebehörden geraten, unterliegt einem steten 
 Wandel. In den 1990er Jahren schoben deutsche Behörden 
tausende Pol:innen, die nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs nach Deutschland gekommen waren, nach Polen ab. 
Heute ist Polen längst EU-Mitglied und Pol:innen genießen 
Freizügigkeit in der gesamten EU. In einigen Jahren  werden 

https://www.waz.de/staedte/bochum/verstuemmelt-vergewaltigt-der-leidensweg-der-19-jaehrigen-mariama-id7881406.html
https://www.waz.de/staedte/bochum/warum-mariama-19-aus-bochum-wie-eine-moerderin-abgefuehrt-wurde-id7885759.html
https://www.waz.de/staedte/bochum/ich-hatte-angst-so-geht-es-mariama-29-aus-bochum-heute-id240865838.html
https://laissez-passer.de/aktuelles/23-wie-in-einem-schlimmen-traum.html
https://www.waz.de/staedte/essen/article214426225/atempause-fuer-von-abschiebung-bedrohte-roma-familie.html
https://www.waz.de/staedte/essen/article214426225/atempause-fuer-von-abschiebung-bedrohte-roma-familie.html
https://www.proasylessen.de/artikel/aus-dem-abschiebeflieger-in-den-aufenthalt-familie-maqani-darf-bleiben/
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/einen-tag-vor-der-firmung-abgeschoben-was-simona-heute-macht
https://www.waz.de/staedte/duisburg/duisburgerin-14-wird-aus-unterricht-geholt-und-abgeschoben-id210759231.html
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/bivsi-rana-nach-nepal-abgeschobene-schuelerin-wieder-in-deutschland-a-1160986.html
https://www.abschiebungsreporting.de/schwerte-elf-monate-nach-naechtlicher-abschiebung-kommt-familie-aus-bangladesch-zurueck/
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AbschiebungenindieaktuellhäufigstenZielländerSerbien,
NordmazedonienoderGeorgienwohlüberflüssigwerden,
wenn die Staaten in die EU aufgenommen sind und ihre 
Bürger:innen frei wählen können, in welchem EU-Land sie 
leben möchten. Wie nahe Abschiebungen und Undenkbar-
keit der Abschiebung beieinander liegen, zeigte sich in den 
letzten Jahren eindrücklich auch bei Afghanistan und der 
Ukraine. Im Falle Afghanistans bemühten sich  deutsche 
 Behörden noch im Sommer 2021 um Abschiebungen – 
zu einem Zeitpunkt, als in dem Land angesichts des 
 Vormarsches der Taliban auf Kabul bereits chaotische 
und katastrophale Zustände herrschten. Seit die Taliban 
erneut die Macht übernommen haben, sind Abschiebun-
gen –  zumindest einstweilen – nicht mehr möglich.47 Und 
während deutsche Behörden selbst in Zeiten der Pandemie 
im Jahr 2021 noch wie selbstverständlich sieben Sammel-
abschiebungen in die Ukraine organisiert hatten,48 sind 
 direkte Abschiebungen aus Deutschland in das Land seit 
BeginndesrussischenAngriffskriegesam24.Februar2022
und der darauf folgenden Aktivierung der sogenannten EU- 
Massenstromrichtlinie politisch nicht mehr opportun und 
voll ständig entfallen.49 

Doch bei der Ukraine ging die Willkür der deutschen Ab-
schiebepolitik noch weiter. Denn auch wenn Schutzsuchen-
de aus der Ukraine in Deutschland zunächst (weitgehend) 
mit offenen Armen empfangen wurden, galt dies längst
nicht für alle Menschen gleichermaßen. Nestan Kuriat, ihre 
63jährigeMutterIzaMikavaundihreTochterflohenvor
den Bomben in Charkiw nach Schleiden-Olef im Kreis Eus
kirchen. Während Nestan Kuriat und ihre Tochter schnell 
Aufenthaltserlaubnisse erhalten hatten, bekam Iza Mikava 
von der Ausländerbehörde ein anderes Schreiben: „Wenn 
Ihr Antrag wie beabsichtigt abgelehnt wird und Sie nicht 
freiwillig aus dem Bundesgebiet ausreisen, ist Ihre zwangs-
weise Abschiebung nach Georgien beabsichtigt.“ Denn Iza 
Mikava lebte mit ihrer Familie zwar seit über 20 Jahren 

47 PROASYL,AbschiebeflugnachAfghanistanaufheutevorverlegt,Pressemitteilungvom3.8.2021; 
„Maximale Diskretion“, in: tagesschau vom 13.12.2022.

48  2021 wurden bundesweit 272 Menschen aus Deutschland in die Ukraine abgeschoben. Damit lag das Land auf Platz 11 der Abschiebungen in 
 Drittstaaten außerhalb der EU. Siehe Bundestag-Drs. 20/890, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen 
und Ausreisen 2021, 2.3.2022, S. 3f. und S. 42-51. In den Jahren vor 2022 waren auch Menschen, die aus den von der Russischen Föderation bereits 
seit2014okkupiertenLandesteilenderUkrainenachDeutschlandflüchteten,vomBAMFunddenGerichtenvielfachaufdiesogenannteinterne
 Schutzalternative in anderen Regionen der Ukraine verwiesen worden. So wurden Asylgesuche in Deutschland unter Verweis darauf abgelehnt, 
dass die Menschen doch in anderen Landesteilen sicher leben könnten.

49  Gleichwohl gibt es – auch trotz Aktivierung der sogenannten EU-Massenzustromrichtlinie – weiterhin einige innereuropäische Dublin- 
Abschiebungen von Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Zudem kommt es zu Zurückschiebungen. Siehe für Zahlen im Zeitraum 
 Januar bis Oktober 2023 Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 
im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 14f.

50  Kreis Euskirchen fordert Georgierin auf, Land zu verlassen, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 18.5.2022. 
Vgl. auch Drei Generationen sind nun in Olef in Sicherheit, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 13.3.2022.

51 Behörde wollte Ukraine-Flüchtling nach Georgien abschieben, in: Migazin vom 4.7.2022.

in der Ukraine, ist jedoch Georgierin. Nachdem Russland 
2008 Teile Georgiens besetzt hatte, war an eine Rückkehr 
in  jenes Land ohnehin nicht mehr zu denken. Ihre  Tochter 
und ihre in der Ukraine geborene Enkel tochter hatten 
 bereits die  ukrainische Staatsangehörigkeit, Iza  Mikava 
aber nicht. Nun sah sich die auf die Pflege ihrer Ange
hörigen  angewiesene Großmutter plötzlich einer  drohenden 
 Abschiebung durch deutsche Behörden ausgesetzt. Nestan 
Kuriat berichtete:50 

„Wir sind entsetzt und traurig. Das kam völlig unerwartet. 
Mama hat zwei Tage nur geweint und ist jetzt sehr nervös, 
wie es weitergeht.“

Das behördliche Vorgehen war nicht nur unsensibel, 
sondern auch lebensfremd. Die Familie musste Nach-
barnfinden,dienichtgeflohenwarenundnunmittenim
Kriegsgebiet in der Wohnung der Familie alte Unterlagen 
fotografierenmussten,umgegenüberderAusländerbehör-
de zu beweisen, dass Iza Mikava schon lange in der Ukraine 
gelebt hatte. Nach längerem Kampf mit der Behörde konnte 
zunächst ein befristetes Bleiberecht für Iza Mikava erreicht 
werden.51 

Keine Anerkennung fand hingegen Familie Matsakyan, die 
im April 2023 aus Dinker, einem Ortsteil von Welver im 
Kreis Soest, abgeschoben werden sollte. Die vierköpfige
 Familie – Eltern mit ihren beiden Kindern Susanna und 
 Ruben (13 und 14 Jahre alt) – war genau ein Jahr zuvor 
vordemKrieginderUkrainenachDeutschlandgeflohen.
Die Kinder gingen auf das Gymnasium, der Vater hatte 
 bereits Arbeit gefunden und eine unbefristete Anstellung 

https://www.proasyl.de/pressemitteilung/abschiebeflug-nach-afghanistan-auf-heute-vorverlegt/
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/afghanistan-abschiebungen-seehofer-nehammer-101.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://www.ksta.de/region/euskirchen-eifel/schleiden-gemuend/kreis-euskirchen-fordert-gefluechtete-georgierin-auf-land-zu-verlassen-307809
https://www.ksta.de/region/euskirchen-eifel/schleiden-gemuend/schleiden-olef-drei-generationen-ukrainerinnen-nun-in-sicherheit-318853
https://www.migazin.de/2022/07/04/ratlosigkeit-willkuer-behoerde-georgierin-ukraine/
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in Aussicht. Doch die Familie hatte nur armenische Pässe: 
Sie  hatten Armenien angesichts der wiederholten kriege-
rischen Auseinandersetzungen mit Aserbaidschan bereits 
2001 verlassen und zunächst in Russland und dann in der 
 Ukraine gelebt. Angesichts der überstürzten Flucht aus der 
 Ukraine hatten sie keine ukrainischen Papiere dabei. Auch 
ein Klage verfahren war nicht erfolgreich. Die Ausländer-
be hörde des Kreises Soest drohte der Familie die Abschie-
bung nach Armenien an. Der 14-jährige Ruben sagte dem 
 Soester  Anzeiger: „Ich möchte gerne hierbleiben, hier ist 
meine  Zukunft.“ Seine Schwester Susanna ergänzte: „Ich 
habe doch meinen Platz hier gefunden.“ Zu einem Termin 
bei der Ausländerbehörde am 3. April 2023 erschien die 
Familie dann nicht mehr. Unterstützer:innen vermuteten, 
dass sie aus Furcht vor einer Abschiebung nach Armenien 
in die  Ukraine zurückgekehrt war.52 

Unter Drohung einer Abschiebung wurden Ende 2023 
 Blessing Ibanga und ihr Partner Peter Eigbiremonlen zur 
„freiwilligen Ausreise“ aus dem Kreis Steinfurt  gedrängt. 
Beide stammen aus Nigeria und hatten in der Ukraine 
studiert,bevorsievordemKriegfliehenmussten.ImApril
2022 kamen sie nach Deutschland, absolvierten Sprach-
kurse, fanden eine Wohnung und hatten beide Ausbildungs-
verträge inderPflegeabgeschlossen,einmalbeimambu
lanten PflegedienstMobilé und einmal bei der Caritas in
Horstmar. Die Ausbildungen sollten im Februar und  April 
2024 beginnen. Zwar gibt es Regelungen für aus der 
UkrainegefloheneDrittstaatsangehörige,die ihrStudium
fortsetzen oder eine Ausbildung beginnen wollen. Doch 
die Frist war überschritten und die Zeit für eine formal-
juristische Bearbeitung durch die Behörden gekommen. 
Die Ausländerbehörde des Kreises drängte auf eine „frei-
willige Ausreise“, andernfalls würden Blessing Ibanga und 
Peter  Eigbiremonlen abgeschoben werden.53 Tim Scheipers, 
 Geschäftsführer bei Mobilé, urteilte: „Das macht vorne bis 

52 Jetzt sind sie wieder auf der Flucht: Familie sollte abgeschoben werden, in: Soester Anzeiger vom 24.4.2023.
53  Blessing Ibanga möchte in Steinfurt bleiben, in: Westfälische Nachrichten vom 30.11.2023; 

Nigerianer sollen abgeschoben werden – obwohl sie Jobs sicher haben, in: Westfälische Nachrichten vom 8.12.2023.
54  Blessing Ibanga möchte in Steinfurt bleiben, in: Westfälische Nachrichten vom 30.11.2023. 

Zu weiteren angedrohten Abschiebungen von Pflege kräften siehe Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.
55 PROASYL/Landesflüchtlingsräte,LandesflüchtlingsräteundPROASYLforderndieGleichbehandlungallerGeflüchtetenausderUkraine, 

Presse mitteilung vom 24.5.2022.
56 DerVerachtungentkommensienicht,in:SüddeutscheZeitungvom3.6.2022; Bundes Roma Verband/Roma Center und weitere Selbstorganisa tionen 

und Unterstützer:innen, Bewegungsfreiheit und Schutz für Roma aus der Ukraine!, Stellungnahme vom 23.3.2022; 
RomaCenter/RomaAntidiscriminationNetworkRAN,GeflüchteteRomaausderUkraine.EinZustandsbericht,Juli2023.

57 RomaCenter/RomaAntidiscriminationNetworkRAN,GeflüchteteRomaausderUkraine.EinZustandsbericht,Juli2023.

hintenkeinenSinn.WirbrauchenFachkräfteinderPflege,
dann haben wir Menschen hier, die es gerne machen wollen 
und dann entstehen solche Hürden, die gleichzeitig de[n] 
Staat Kapazitäten und Geld koste[n].“54

Iza Mikava, Familie Matsakyan, Blessing Ibanga und  Peter 
Eigbiremonlen sind keineswegs Einzelfälle. Unzählige 
Menschen ohne ukrainischen Pass, die vor dem Krieg in der 
UkrainenachDeutschlandgeflüchtetsind,musstenumein
Bleiberecht kämpfen und sich gegen Abschiebeandrohun-
gen durch deutsche und nordrhein-westfälische Behörden 
wehren oder wurden zur „freiwilligen Ausreise“ gedrängt. 
Menschen, die als Drittstaatsangehörige in der Ukraine 
 gelebt und gearbeitet oder studiert hatten, wurden nach der 
Flucht in zahlreichen Fällen benachteiligt.55  Ukrainische 
Rom:nja, die auch in dem Land oft diskriminiert und an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt sind, waren auch nach  ihrer 
Flucht nach Deutschland Diskriminierungen aus gesetzt. 
Sie wurden bei der Versorgung gegenüber anderen ukrai-
nischen Geflüchteten benachteiligt und bekamen häufig
aufenthaltsrechtliche Probleme. Denn etwa jede:r fünfte 
aus der Ukraine geflüchtete Rom:nja verfügt nicht über
offizielle ukrainischeDokumente,was auf die langeAus-
grenzung der Minderheit in dem Land zurückzuführen ist.56 
Das Roma Center berichtete Mitte 2023 über die Situation 
papierloser Rom:nja, die aus der Ukraine nach Deutschland 
geflohensind,abernichtwieandereGeflüchteteausdem
Land über die Massen zustrom-Richtlinie eine Aufenthalts-
erlaubnis erhielten, und hatte eine klare Sorge:

„Wie es für diese Menschen weitergeht, ist völlig unklar. 
Aus der Erfahrung mit den Roma aus Jugoslawien, vor 
 allem aus dem Kosovo, befürchten wir die Wiederholung 
dieser Geschichte: langjährige Duldungen und Abschiebun-
gen in die völlige Perspektivlosigkeit.“57

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/welver/auf-der-flucht-in-ungewisse-zukunft-92229780.html
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/steinfurt/abschiebung-kritik-auslaenderamt-2874441
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/nigerianer-abschiebung-krankenpfleger-pflegenotstand-2880176
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/steinfurt/abschiebung-kritik-auslaenderamt-2874441
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/landesfluechtlingsraete-und-pro-asyl-fordern-die-gleichbehandlung-aller-gefluechteten-aus-der-ukraine/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/landesfluechtlingsraete-und-pro-asyl-fordern-die-gleichbehandlung-aller-gefluechteten-aus-der-ukraine/
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-fluechtlinge-roma-1.5597265
https://www.bundesromaverband.de/bewegungsfreiheit-und-schutz-fuer-roma-aus-der-ukraine/
https://www.bundesromaverband.de/bewegungsfreiheit-und-schutz-fuer-roma-aus-der-ukraine/
https://ran.eu.com/wp-content/uploads/2023/07/Zustandsbericht.-Ukrainische-Roma-in-Deutschland.pdf
https://ran.eu.com/wp-content/uploads/2023/07/Zustandsbericht.-Ukrainische-Roma-in-Deutschland.pdf
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58  Vgl. dazu Antje Ellermann, States against Migrants. Deportation in Germany and the United States, Cambridge 2009, S. 18f. Die historische 
 Forschung steht zu diesem Komplex allerdings erst am Anfang. Abschiebungen etwa nach Polen gab es, wenn auch in geringem Umfang, in den 
1960er Jahren durchaus.

59  Siehe dazu eingehend Wagner, Ausweisungsgrund: »außereuropäisch«, hier S. 51-84 (Zitate S. 64 und S. 66).
60 ebd., S. 70f.
61 ebd., S. 83.
62 ebd., S. 56f.
63  Jochen Oltmer, ‚2015‘ einordnen: Geschichte und Gegenwart der Bundesrepublik als Asylland, in: Katja Jepkens/Lisa Scholten/Anne van Rießen 

(Hg.), Integration im Sozialraum. Theoretische Konzepte und empirische Bewertungen, Wiesbaden 2020, S. 21–37, hier S. 24-27.
64  Vgl. Panagiotidis/Wagner, Migration umkehren?, S. 7-10; Ulrich Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, 

 Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 264-266.
65  Julia Kleinschmidt, Streit um das »kleine Asyl«. »De-Facto-Flüchtlinge« und Proteste gegen Abschiebungen als gesellschaftspolitische 

 Heraus forderung für Bund und Länder während der 1980er Jahre, in: Alexandra Jaeger/Julia Kleinschmidt/David Templin (Hg.), Den Protest 
 regieren. Staatliches Handeln, neue soziale Bewegungen und linke Organisationen in den 1970er und 1980er Jahren, Essen 2018, S. 231-258. 
Zum Kirchenasyl siehe Kapitel 3.5: Der Schutzraum Kirchenasyl.

ABSCHIEBEPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK
In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik schoben die 
Behörden nur wenige Schutzsuchende aus Deutschland ab, 
auch dann nicht, wenn ihre Asylanträge abgelehnt worden 
waren.DennzumindestoffiziellgaltderGrundsatz,nicht
in die Staaten des Ostblocks abzuschieben– und aus jenen 
 waren die allermeisten Schutzsuchenden in die Bundes-
republikgeflohen.58 Wenn Behörden Abschiebungen organi-
sierten, zielten diese, wie der Historiker Florian Wagner 
schildert, in den 1960er Jahren vor allem auf nichteuro-
päische People of Color, die etwa als Student:innen oder 
Auszubildende in die Bundesrepublik gekommen waren und 
visafrei einreisen konnten. Für sie galten grundsätzlich 
Arbeitsverbote,sodasssiemitunterinfinanzielleNotund
dann in den  Fokus von Behörden und Wohlfahrts verbänden 
gerieten. An dieser auf People of Color fokussierten 
Abschiebe politik wirkten die Wohlfahrtsverbände in den 
1960erJahrenaktivmitunddrängtenaufdenAufbaueiner
umfassende  Kartei, „vor allem um PoC zu kontrollieren, zu 
registrieren und letztlich rückzuführen“. Aus der Kartei 
wurde das Ausländerzentralregister und durch den ange-
stoßenen  Prozess entwickelte sich in der Bundesrepublik 
„langsam eine  Registrierungsroutine, die dann schrittweise 
gesetzlich verankert wurde“ und zum Ende der visafreien 
Einreise für Menschen aus den meisten außereuropäischen 
Staaten führte.59 Auch jene Menschen, die in Deutschland – 
etwa bei Protesten gegen die Regime ihrer Herkunftsländer – 
politisch aktiv geworden waren oder denen die Behörden 
dies unterstellten, waren von Abschiebungen bedroht.60  
 
 

 
 
 
In den 1970ern wurde die Abschiebepolitik dann zuneh-
mend auf Menschen erweitert, die zuvor über (oder neben) 
Anwerbeabkommen als Arbeitskräfte eingereist und dann 
beispielsweise arbeitslos geworden waren.61 Für die Durch-
führung der Abschiebungen waren wiederum die kommu-
nalen Ausländerbehörden zuständig, die Entscheidungen 
hierüber in eigenem Ermessen trafen und diese erst an-
gesichts von Klagen gegen Abschiebebescheide einerseits 
undderAusdifferenzierungderAsylverfahrenandererseits
im Laufe der Zeit präziser begründen mussten.62 

Spätestens mit der seit 1982 regierenden Koalition von 
CDU/CSU und FDP unter Helmut Kohl verschärfte sich 
dann die bundesdeutsche Abschiebepolitik, die nun auch 
in  stärkerem Maße auf Schutzsuchende abzielte. Denn 
 einerseits war schon in den Jahren zuvor die Zahl der Asyl-
suchenden in Deutschland gestiegen – zunächst auf 51.000 
im Jahr 1979 und dann auf doppelt so viele im Jahr dar-
auf.63  Andererseits waren in jener Zeit immer mehr Schutz-
suchende, die vor Bürgerkriegen oder aus Diktaturen 
nach Deutschland geflohen waren, angesichts einer sehr
 rigiden Anerkennungspraxis ohne festes Aufenthaltsrecht 
geblieben und in der Folge von Abschiebungen bedroht.64 
Ange drohte Massenabschiebungen durch die Behörden 
und mehrere Suizide verzweifelter Betroffener führten
in jenen Jahren zu breiten zivilgesellschaftlichen, gerade 
auch kirchlich  getragenen Protesten gegen die verhärte-
te Abschiebe politik und zu einer Institutionalisierung von 
Selbstorganisa tionen sowie unterstützenden Initiativen 
und Bewegungen. PRO ASYL und die Landesflüchtlings-
räte formierten sich in dieser Zeit ebenso wie die heutige 
 Kirchenasylbewegung.65 

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6103
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
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Die in den 1980er Jahren entstandene, sich mehr und mehr 
verschärfende „Asyldebatte“ kulminierte 1993 im sogenan-
nten „Asylkompromiss“. Während die virulente  rassistische 
Stimmung in Teilen der Bevölkerung immer  stärker 
in Gewalt gegenüber Schutzsuchenden umschlug und 
 tödliche Brandanschläge auf Unterkünfte und  Häuser von 
GeflüchtetenundMigrant:innenverübtwurden, schränk-
ten die Parteien das grundgesetzlich verankerte Asylrecht 
stark ein und forcierten eine harte Abschiebepolitik, von 
der insbesondereMenschenbetroffenwaren,dievorden
Bürgerkriegen im zerfallenen Jugoslawien geflohen wa-
ren.66 In der Folge stieg die Zahl der Abschiebungen dras-
tisch an. Hatten die deutschen Behörden zwischen 1977 
und 1988 jedes Jahr etwa 10.000 Menschen abgeschoben, 
waren es 1992 bereits doppelt so viele. 1994 schoben deut-
sche  Behörden dann 52.000 Menschen ab. Bis 1999 führten 
deutsche Behörden jährlich über 30.000 Abschiebungen 
durch. Erst nach der Jahrtausendwende ließ der Abschie-
bedruck nach.67

Als ab 2014 die Zahl der Schutzsuchenden, nun insbesonde-
reausdemsyrischenBürgerkrieg,deutlichstieg,flammte– 
trotzdes„Wirschaffendas!“vonBundeskanzlerinAngela
Merkel (CDU) im Sommer 2015 – die auf Abschottung und 
AbwehrvonGeflüchtetensetzendeDebattewiederaufund
verschärfte sich erneut. Angetrieben wurde die Debatte 
von der CSU unter Horst Seehofer und nicht zuletzt auch 
von der rechtsextremen AfD, die zwar keine Regierungs-
verantwortung hatte, aber zusehends und in immer stärke-
ren Maße den Ton und die Themen bestimmte. Auch Brand-
anschläge aufUnterkünfte vonGeflüchtetennahmennun
wieder zu. In den politischen Debatten spielte neben der 
Frage der Abschottung der EU-Außengrenzen, um Schutz-
suchende abzuwehren, das Thema Abschiebungen eine zen-
trale Rolle. Während in einer zumindest in ihrem Inneren 
offenenEUdiedeutschenAußengrenzennichtabgeriegelt
werden konnten und auf EU-Ebene gerade in diesem Feld 
unterschiedliche Interessen kollidierten, versuchte die 
Politik mit dem Fokus auf Abschiebungen – insbesondere 

66 Herbert,GeschichtederAusländerpolitik,S.296322;PatriceG.Poutrus,UmkämpftesAsyl.VomNachkriegsdeutschlandbisindieGegenwart,
Berlin 2019, S. 161-177. Für die längere Perspektive rassistischer Debatten in Deutschland um Flucht, Asyl und Migration siehe Klaus J. Bade, Von 
Unworten zu Untaten. Kulturängste, Populismus und politische Feindbilder in der deutschen Migrations- und Asyldiskussion zwischen ›Gast-
arbeiterfrage‹ und ›Flüchtlingskrise‹, in: IMIS-Beiträge 48 (2016), S. 35-171.

67 Für die Zahlen siehe Ellermann, States Against Migrants, S. 18-21.
68 Für die Gesetzesverschärfungen ab 2015 siehe Kapitel 2.1: Die Bundesebene.
69  Merkel: Brauchen bei Rückführung nationale Kraftanstrengung, in: Zeit Online vom 15.10.2016; 

Merkel kündigt „nationale Kraftanstrengung“ bei Abschiebungen an, in: FAZ vom 9.1.2017.
70 69 Abschiebungen zum 69. Geburtstag, in: Spiegel vom 10.7.2018.
71  Das Wort hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt 2018 geprägt. 

„Anti-Abschiebe-Industrie“ ist Unwort des Jahres, in: Zeit Online vom 15.1.2019.
72 Für diese Zahlen (und die Belegstellen) siehe Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten.

von Menschen aus dem westlichen Balkan, darunter  viele 
Rom:nja – zumindest die Illusion von Handlungsfähigkeit 
zu erzeugen. So verabschiedete der Gesetzgeber seit 2015 
in schneller Folge unzählige Verschärfungen des Asyl- 
und Aufenthaltsrechts, um die Zahl der Schutzsuchenden 
 vermeintlich zu reduzieren und für mehr Abschiebungen zu 
sorgen.68

Flankiert wurden die Gesetzesverschärfungen von ei-
ner immer härteren Rhetorik. Bundeskanzlerin Merkel 
 forderte im Oktober 2016 und noch einmal im Januar 2017 
eine  „nationale Kraftanstrengung“ bei Abschiebungen.69 
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lobte im Juli 
2018 öffentlich die Abschiebung von 69 Menschen nach
Afghanistan an seinem 69. Geburtstag.70 Zugleich wurden 
Unterstützer:innenvonGeflüchteten,Anwält:innen,Men-
schenrechts- und Selbstorganisationen aus der CSU als Teil 
der „AntiAbschiebeIndustrie“ diffamiert.71 Auch die im 
Mittelmeer aktiven Seenotrettungsorganisationen werden 
seitheröffentlichimmerwiederdiskreditiert.

In der Folge stieg die Zahl der Abschiebungen nun wieder 
deutlich an: Wurden 2014 noch 10.884 Menschen abgescho-
ben – also etwa so viele wie in den 1980er Jahren –, waren 
es im Jahr darauf mit 20.888 Abgeschobenen schlagartig 
doppelt so viele. Allein in den fünf Jahren von 2015 bis 2019 
schoben die Behörden 115.943 Menschen aus Deutschland 
ab. Dass die Zahlen anschließend sanken, war zunächst auf 
die Corona-Pandemie zurückzuführen.72 Aber schon kurz 
nachdem in großer Zahl Menschen vor dem russischen 
Angriffskrieg aus der Ukraine geflohenwaren, nahm die
Debatte erneut Fahrt auf. Weil sich Kommunen und Län-
der bald als „überfordert“ darstellten, wurde neuerlich 
ein vermeintliches „Vollzugsdefizit“ bei Abschiebungen
beklagt und immer wieder behauptet, die Außengrenzen 
müssten„geschützt“werden.Betroffenwarendavonindes
nicht Ukrainer:innen, die die mit Abstand größte Gruppe 
der Schutzsuchenden bildeten. Ihre Aufnahme war zu-
mindest im ersten Jahr des Krieges weitgehend  unstrittig. 

https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf
https://www.zeit.de/news/2016-10/15/parteien-merkel-brauchen-bei-rueckfuehrung-nationale-kraftanstrengung-15115603
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-kuendigt-nationale-kraftanstrengung-bei-abschiebungen-an-14611483.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/seehofer-69-abschiebungen-zum-69-geburtstag-a-1217747.html
https://www.zeit.de/kultur/2019-01/anti-abschiebe-industrie-unwort-des-jahres-2018-sprache


28 1. ABSCHIEBUNGEN ALS POLITISCHE PRAXIS  |  2. ABSCHIEBUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK

Der Abschiebedruck galt vielmehr Schutzsuchenden aus 
 anderen Staaten, die aus Sicht von Politik und Behörden 
entweder gar nicht erst in die EU gelangen oder nach 
 einem abgelehnten Asylantrag schnell abgeschoben werden 
 sollten.73ObdieBetroffenen,dienunabgeschobenwerden
sollten, überhaupt in jenen Unterkünften lebten und ver-
meintlich jene Ressourcen beanspruchten, die in der  Logik 
derBehördenfürdiegeflüchtetenUkrainer:innenbenötigt
wurden, war dabei zweitrangig. Bundeskanzler Olaf Scholz 
(SPD) erklärte im Oktober 2023 in einem Spiegel-Inter-
view, die Regierung begrenze „die irreguläre Migration 
nach Deutschland – es kommen zu viele“ und forderte: 
„Wir müssen endlich im großen Stil abschieben.“74 Diese 
Debatten mündeten schließlich im nächsten Gesetzes paket 
für noch härtere  Abschiebungen.75 Betroffen waren und
sind von all diesen verschärften Gesetzen dann aber auch 
Menschen, die gar nicht zu den „vielen“ gehören, die „nach 
Deutschland  kommen“, sondern eben auch Menschen, 
die bereits seit vielen Jahren hier leben und teilweise so-
gar in Deutschland geboren wurden und nun abgeschoben 
 werden sollten.

DIE RHETORIK DER ABSCHIEBEPOLITIK
In den letzten Jahren liegen die Schutzquoten in den Asyl-
verfahren bereinigt bei über 70 Prozent. Die Mehrzahl der 
Menschen, die einen Asylantrag stellt, erhält also einen 
Schutzstatus.76 Darüber hinaus wurde mit der Aufnahme 
von Menschen aus der Ukraine 2022 ein anderes Verfahren 
erfolgreich etabliert. Mehr als 1,1 Millionen Schutzsuchen-

73  Vgl. für die Verbindung von Abschiebungen und dem Bedarf für ukrainische Schutzsuchende etwa Faeser: Abschiebe-Paket am Mittwoch im 
 Kabinett, in: Rheinische Post vom 23.10.2023.

74 „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“, in: Spiegel vom 20.10.2023.
75 Siehe Kapitel 2.1: Die Bundesebene.
76  PRO ASYL, Schutzquote weiter auf Rekordniveau – PRO ASYL zu den Asylzahlen 2023, Pressemitteilung vom 9.1.2024; 

PRO ASYL, Grenzen schließen und abschieben? Die Friedrich Merz-Vorschläge im PRO ASYL-Faktencheck, Pressemitteilung vom 27.4.2023.
77 Die Zahl nach Mediendienst Integration, Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland, Stand: März 2024.
78 SpahnhinterfragtFlüchtlingskonvention,in:ZDFheutevom12.5.2023; Markus Lanz. ZDF-Talkshow vom 11.5.2023. Zum Druck auf das inter-

nationale Flüchtlingsrecht siehe: Maximilian Pichl, Europas Werk und Deutschlands Beitrag. Wie der EU-Asylkompromiss das Recht auf Asyl 
 aushöhlen könnte, in: Verfassungsblog vom 15.5.2023.

79  „Wird nicht gut ausgehen, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen“, in: Die Welt vom 29.5.2023; 
CDU stellt sich in Asyl-Debatte hinter  Kretschmer, in: tagesschau vom 31.5.2023.

80  FDP-Fraktionschef Dürr will auch Minderjährige an EU-Außengrenzen festhalten, in: Spiegel vom 2.6.2023.
81 „MigrationsabkommenmitDrittstaaten“.BundesregierungprüftAsylverfahrenaußerhalbderEU,in:Tagesspiegelvom30.4.2023; „Setzen auf neue 

Migrationsabkommen, die den Staaten auch etwas anbieten“, in: Die Welt vom 13.5.2023. Auch die CDU will dieses Konzept umsetzen. Im Januar 
2024 hat die Partei den Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm vorgestellt, das im Mai 2024 beschlossen werden soll. Das Programm enthält 
das Vorhaben, alle Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Zur Kritik daran siehe etwa KölnerFlüchtlingsrat,TextpassagenzurAbschaffungdes 
Asylrechts müssen zurückgenommen werden, Pressemitteilung vom 28.2.2024.

82 PRO ASYL, GEAS-Reform im EU-Parlament: Historischer Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa, Beitrag vom 10.4.2024.

de aus der Ukraine lebten im Frühjahr 2024 in Deutsch-
land, ohne dass sie ein Asylverfahren durchlaufen mussten 
oder müssen.77 Doch statt einer Debatte um Schutz, Auf-
nahme, Ankommen und Teilhabe werden in Politik und  
Öffentlichkeit immer heftigere Debatten um Abschiebun-
gen und Abschottung geführt.

Analysiert man die Debatten um Flucht, Asyl und Migra-
tion, zeigt sich schnell, wie entgrenzt, faktenfrei und 
 historisch vergessen diese geführt werden. Jens Spahn, 
CDU-Präsidiums mitglied und stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, stellte in einer TV-
Debatte im Frühjahr 2023 die Genfer Flüchtlingskonven-
tion und die Europäische Menschenrechtskonvention als 
nicht mehr zeitgemäß infrage.78 Der sächsische Minister-
präsident  Michael Kretschmer (CDU) relativierte das Asyl-
recht und forderte, eine „Obergrenze“ für Asylsuchende 
festzulegen und dreißig Jahre nach dem „Asylkompromiss“ 
eine erneute Grundgesetzänderung zu diskutieren. Seine 
Überlegungen fanden dabei weiten Rückhalt in der CDU.79 
Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sprach sich 
derweil dafür aus, auch Minderjährige in Lagern an den 
EU-Außengrenzen zu inhaftieren.80 Bundesinnenministerin 
Nancy Faser (SPD) und der Migrationsbeauftragte Joachim 
Stamp (FDP) wiederum diskutierten Pläne, Asylverfahren 
in Drittstaaten auszulagern.81 In einem solchen politischen 
KlimafandenundfindendannauchdiedeutschenDebatten
über Abschiebungen statt. Auf europäischer Ebene einigten 
sich Regierungen, EU-Kommission und Europaparlament 
derweil mit der „Reform“ des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems nach langjährigen Verhandlungen im Frühjahr 
2024 auf die weitreichende Entrechtung von Schutzsuchen-
den und die Inhaftierung von Menschen an den EU-Außen-
grenzen.82

https://rp-online.de/politik/deutschland/abschiede-paket-faeser-will-kabinett-abstimmung-am-mittwoch_aid-99966607
https://rp-online.de/politik/deutschland/abschiede-paket-faeser-will-kabinett-abstimmung-am-mittwoch_aid-99966607
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-ueber-migration-es-kommen-zu-viele-a-2d86d2ac-e55a-4b8f-9766-c7060c2dc38a
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/schutzquote-weiter-auf-rekordniveau-pro-asyl-zu-den-asylzahlen-2023/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/grenzen-schliessen-und-abschieben-die-friedrich-merz-vorschlaege-im-pro-asyl-faktencheck/
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/lanz-spahn-stellt-fluechtlingskonvention-infrage-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-11-mai-2023-100.html
https://verfassungsblog.de/europas-werk-und-deutschlands-beitrag/
https://verfassungsblog.de/europas-werk-und-deutschlands-beitrag/
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus245559208/Michael-Kretschmer-CDU-zu-Migration-Anzahl-der-Menschen-ist-einfach-zu-gross.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kretschmer-asyldebatte-100.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-christian-duerr-will-auch-minderjaehrige-in-eu-aussengrenzen-festhalten-a-f89cb169-5767-447b-8311-0807137b3014
https://www.tagesspiegel.de/politik/migrationsabkommen-mit-drittstaaten-bundesregierung-pruft-asylverfahren-ausserhalb-der-eu-9744080.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article245310754/Joachim-Stamp-Setzen-auf-neue-Migrationsabkommen-die-den-Staaten-etwas-anbieten.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article245310754/Joachim-Stamp-Setzen-auf-neue-Migrationsabkommen-die-den-Staaten-etwas-anbieten.html
https://koelner-fluechtlingsrat.de/download/2024/1531/2024-02-28_PM_CDU.pdf
https://koelner-fluechtlingsrat.de/download/2024/1531/2024-02-28_PM_CDU.pdf
https://www.proasyl.de/news/geas-reform-im-eu-parlament-historischer-tiefpunkt-fuer-den-fluechtlingsschutz-in-europa/
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Die Art und Weise, wie heute über Abschiebungen  diskutiert 
wird, steht wiederum in einer langen Tradition der  Abwehr 
von Schutzsuchenden und anderen Zugewanderten. Der   His- 
toriker Ulrich Herbert schrieb bereits 2001, dass „die Debatte 
um den Zuzug von Ausländern in Deutschland seit etwa 
120 Jahren unter den im wesentlichen gleichen Fragestel-
lungen und mit den gleichen Frontlinien geführt“  werde.83 

In der Bundesrepublik wurde das von Rassismus und 
Kultur angst gespeiste Argument „Deutschland ist kein Ein
wanderungsland“ immer wieder bemüht, um einerseits 
Zuwanderung in die Bundesrepublik zu verhindern und 
andererseits Abschiebungen durchzusetzen.84 Als „Begrün-
dung“ schrieben kommunale Behörden den Satz lange Zeit 
auch direkt in Abschiebebescheide. Die Behauptung einer 
angeblich von Nichtdeutschen ausgehenden „Gefahr für 
die öffent liche Sicherheit“, die sich in den Debatten im-
mer dann zeigt, wenn ein „Wir müssen wissen, wer zu uns 
kommt“ betont wird,85 reicht ebenfalls weit zurück. Glei-
ches gilt für die behauptete „Gefährdung des Sozialstaats“.86 
Schon in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren war 
in den öffentlichenDebatten von einem „Missbrauch des
Gastrechts“ durch Schutzsuchende und einer angeblichen 
„Gefährdung der inneren Ordnung“ die Rede.87 Die von Aus-
länder:innen vermeintlich ausgehende „Gefahr“ für die 
deutsche Gesellschaft wurde dabei sehr weit gefasst. Im 
Ausländergesetz von 196588 zählten neben Kriminalität und 
einer allgemeinen Gefahr für die Sicherheit auch der  Bezug 
von Sozialleistungen zu den vielen Gründen einer mög-
lichen Abschiebung. Daran schloss nicht zuletzt die Kam-
pagne von CDU/CSU Anfang der 1990er Jahre an, die mit 
einer schrillen Rhetorik vor einer „Ausländerschwemme“ 

83 Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik, S. 9.
84  Für die internationalen Entwicklungen vgl. Rutger Birnie/Rainer Bauböck, Introduction: expulsion and citizenship in the 21st century, in: 

 Citizenship Studies 24 (2020) Nr. 3, S. 265-276. Für die bundesdeutschen Auseinandersetzungen in den 1980er Jahren siehe Herbert, Geschichte 
derAusländerpolitik,S.263273;Poutrus,UmkämpftesAsyl,S.89102.ZurinderBundesrepublikverbreitetenFurchtvor„Überfremdung“ 
siehe etwa Lauren Stokes, Fear of the Family. Guest Workers and Family Migration in the Federal Republic of Germany, Oxford 2022.

85  Siehe beispielhaft CDU-Chef Merz fordert harten Migrationskurs: „Die Asylzahlen müssen runter“, in: Merkur.de vom 5.8.2023 oder 2016 der 
 CDU-Politiker Wolfgang Bosbach: „Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt“. in: Deutschlandfunk vom 11.10.2016. Für die entsprechende 
Haltung gerade des Bundesinnenministeriums in den 1980er und 1990er Jahren siehe Bade, Von Unworten zu Untaten, S. 53-57.

86 Vgl.fürdieDebattenundihreFolgenHerbert,GeschichtederAusländerpolitik,S.232262;Poutrus,UmkämpftesAsyl,S.7192; 
Panagiotidis/ Wagner, Migration umkehren?, S. 14-22; ausführlich Bade, Von Unworten zu Untaten.

87  Poutrus, Umkämpftes Asyl, S. 49-59. Vgl. auch Jannis Panagiotidis, The power to expel vs. the rights of migrants: expulsion and freedom of 
 movement in the Federal Republic of Germany, 1960s—1970s, in: Citizenship Studies, 24 (2020), No. 3, S. 301-318.

88 Ausländergesetz vom 28. April 1965, in: Bundesgesetzblatt 1965 I, S. 353-362.
89 Bade, Von Unworten zu Untaten, S. 46f.
90 DidierBigo,SecurityandImmigration:TowardaCritiqueoftheGovernmentalityofUnease,in:Alternatives27(2002),S.6392;JefHuysmans,

The Politics of Insecurity. Fear, migration and asylum in the EU, Abingdon/New York 2006. Für die internationalen Entwicklungen vgl. 
Marlene Straub (Hg.), Migration, Asyl und Staatsbürgerschaft. 9/11, 20 Jahre später: eine verfassungsrechtliche Spurensuche, 2022.

91 Bade, Von Unworten zu Untaten, S. 39-41.
92  Siehe dazu „Ichschlachtedich!“,in:Spiegelvom19.12.2017; Dokumente des Versagens, in: taz vom 11.6.2021. 

Die Aufarbeitung des Attentates war auch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Nordrhein-Westfalen, 
siehe NRW Landtag, Drs. 17/16890, Schlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses I („Fall Amri“), 24.3.2022.

93 Hierzu siehe Julia Gelhaar, Mit Sicherheit gegen Migration, in: Verfassungsblog vom 15.11.2021.

und einer angeblichen „Armutszuwanderung“ warnten.89 
Aus der „Das Boot ist voll“-Rhetorik jener Jahre ist mittler-
weile die „Über lastung der Kommunen“ geworden. Immer 
wiederwarundistvon„Wirtschaftsflüchtlingen“dieRede,
um die Fluchtgründe von Menschen zu diskreditieren und 
Abschottung und Abschiebungen zu rechtfertigen.

Seit den 2000er Jahren und nach den Terroranschlägen am 
11.September2001wurdedieöffentlicheDebatterundum
die „Migration“ angesichts einer wachsenden Angst vor 
Terrorismus dann vor allem unter Sicherheitsaspekten ge-
führt. Migrant:innen und Asylsuchende wurden nun zuneh-
mend als Bedrohung wahrgenommen. Die wissenschaftliche 
Forschung spricht hierbei von einer Versicherheitlichung 
der Migration.90 Hinzu kam die sich einen wissenschaft-
lichen Anstrich gebende, rassistische „Islamkritik“, die 
mitderSarrazinDebatteum2010/11vielöffentlicheAuf-
merksamkeit gewann.91 Das Feindbild Islam und die  Sorge 
um  Sicherheit waren spätestens jetzt eng miteinander ver-
knüpft. Für Nordrhein-Westfalens Diskurs um Abschiebun-
gen und Sicherheit hatte nicht zuletzt die Debatte im Nach-
gang des Anschlags auf den Berliner Breitscheidtplatz Ende 
2016 eine dynamisierende Funktion, schließlich war der 
Attentäter zuletzt in Nordrhein-Westfalen gemeldet.92

Mit dem Fokus auf vermeintliche Sicherheitsaspekte recht-
fertigen politische Entscheidungsträger:innen erstens die 
Abwehr von Menschen. Dies zeigte sich besonders bei den 
Debatten angesichts der Fluchtbewegungen aus Syrien, dem 
Irak und Afghanistan in Richtung Europa ab 2014/15 und 
den Forderungen nach dem „Schutz“ der  Außengrenzen.93 
Zweitens dienten Formen sexualisierter Gewalt durch 
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https://verfassungsblog.de/os2-mit-sicherheit/


30 1. ABSCHIEBUNGEN ALS POLITISCHE PRAXIS  |  2. ABSCHIEBUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK

 Menschen mit zugeschriebener oder tatsächlicher Migra-
tionsgeschichte in der Kölner Silvesternacht 2015/16 jenen 
Politiker:innen,diedieAufnahmevonGeflüchtetenohnehin
ablehnten, dazu, die bis dahin weit verbreitete Bereitschaft 
zur Aufnahme und Unterstützung von Schutz suchenden an-
zugreifen. Auch deshalb kippte in der Folge die Stimmung, 
so dass Schutzsuchende sowie „Migrant :innen“ insgesamt, 
insbesondere wenn sie muslimisch  waren oder dafür ge-
halten wurden, mehr und mehr als kriminell und gefährlich 
dargestellt wurden.

Drittens schließlich erwecken Politiker:innen und  Behörden 
mitdemRückgriffaufdasThemaSicherheitimmerwieder
den Eindruck, die Behörden würden vor allem „Straftäter:in-
nen“ oder „gefährliche“ Personen abschieben.94 Tatsächlich 
ermöglicht es das Aufenthaltsgesetz, Ausländer:innen mit 
einem festen Aufenthaltstitel auf Grundlage der bloßen An-
nahme, von ihnen könne in der Zukunft eine terroris tische 
oder „besondere Gefahr“ ausgehen, in Abschiebungshaft zu 
nehmen und abzuschieben. Eine Verurteilung für eine be-
gangene Straftat ist nicht erforderlich, der Verdacht allein 
zählt.95

Die Verbindung von Abschiebungen mit vorgeblichen 
 Sicherheitsaspekten zeigt beispielhaft die Pressearbeit 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung. So hat 
das nordrhein-westfälische Flucht- und Integrations-
ministerium während der schwarz-gelben Regierungszeit 
die  Abschiebung von „Gefährdern“ und „Straftätern“ mit 
Presse mitteilungen begleitet.96 Bei einer Pressemitteilung 
zu einer Sammelabschiebung nach Georgien betonten die 
Minister Joachim Stamp und Herbert Reul im März 2018, 
esseien„auchgezieltkriminelleAusreisepflichtigeinden
Blick genommen“ worden.97 In Pressemitteilungen des 
 Landes war und ist hingegen nie die Rede davon, dass eine 
Familie mit drei Kindern erfolgreich nachts abgeschoben 

94  Für die Zahl der Menschen, die als „Straftäter:innen“ oder „Gefährder“ abgeschoben werden, siehe Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten und Kapitel 
4.8: Abschiebungen, Straftaten und das Reden von „Gefährdern“.

95  Christine M. Graebsch, Krimmigration: Die Verwobenheit strafrechtlicher mit migrationsrechtlicher Kontrolle unter besonderer Berücksichtigung 
des Pre-Crime-Rechts für „Gefährder“, in: Kriminologie – Das Online-Journal 1 (2019), S. 75–103. Siehe dazu § 58a AufenthG.

96  Siehe etwa MKFFI,Gefährder–Abschiebungnach§58aAufenthaltsgesetz,Pressemitteilungvom10.Januar2018; MKFFI, Abschiebung von 
StraftäternnachAfghanistan,Pressemitteilungvom24.Januar2018; MKFFI, Abschiebung von drei islamistischen Gefährdern nach § 58a 
 Aufenthaltsgesetz, Pressemitteilung vom 12. April 2019.

97  MKFFI, Minister Stamp: Nordrhein-Westfalen führt abgelehnte Asylbewerber konsequent nach Georgien zurück, Pressemitteilung vom 
21. März 2018.

98  Zur Frage, wie viele Menschen überhaupt als „Straftäter:innen“ abgeschoben werden, siehe Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten sowie Kapitel 4.8: 
Abschiebungen, Straftaten und das Reden von „Gefährdern“.

99  Vgl. Faeser:AbschiebePaketamMittwochimKabinett,in:RheinischePostvom23.10.2023; Abschiebungen: Recht muss durchgesetzt werden, 
in: Phoenix Tagesgespräch vom 25.10.2023; Faeser verteidigt Abschiebegesetz: „Wer kein Recht hat zu bleiben, muss Deutschland wieder 
 ver lassen“, in: Tagesspiegel vom 30.11.2023.

100 Zwischen Humanität und Ordnung, in: taz vom 10.11.2023.
101 Maximilian Pichl, Post auf der Plattform X (vormals Twitter) vom 24. Februar 2023.

worden sei. Eben sowenig gibt es von Seiten der Landes-
regierung  Erfolgsmeldungen, wenn ein im Gesundheits-
wesen arbeitender Mensch abgeschoben wird.98

Ein weiteres wiederkehrendes Argument, mit dem Abschie-
bungen gerechtfertigt werden, lautet: „Das Recht muss 
durchgesetzt werden“.99 Anhand von Abschiebungen soll 
damit zugleich auch die Handlungsfähigkeit des Rechts-
staates symbolisiert werden. Dabei wird ausgeblendet, 
dass dieses Recht eben nicht statisch ist, sondern vielmehr 
 „gemacht“ ist. Statt auf Abschiebungen zu beharren, weil 
 „das Recht durchgesetzt werden“ müsse, ließe sich gesetz-
lich  genauso festlegen, dass Menschen, die hier leben, ar-
beiten, zur Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren oder 
schwer erkrankt sind, eine dauerhafte Aufenthaltserlaub-
nis in Deutschland erhalten.

DasvonHorstSeehofergeprägteBegriffspaarvon„Humani
tät und Ordnung“wiederumwurde in Politik undÖffent-
lichkeit weithin zur Handlungsmaxime für alle  Aspekte 
derAsylundMigrationspolitikerklärtundistalsChiffre
so  erfolgreich, dass es sogar von der selbsterklärten Men-
schenrechtspartei Bündnis 90/Die Grünen übernommen 
wurde.100 Dabei gerät beim Beharren auf „Humanität 
und Ordnung“ das Recht der schutzsuchenden Menschen 
aus dem Blick, wie der Jurist und Politikwissenschaftler 
 Maximilian Pichl erläutert:

„Die Rede von Humanität führt zugleich dazu, dass die 
 Rolle des durch Recht gebundenen Staat in den Hinter-
grund rückt. Ein Staat hat keine Gesinnung oder Haltung. 
Im Gegensatz dazu geht ein rechtebasiertes Asylsystem von 
rechtlichenVerpflichtungenaus,andiederAufnahmestaat
gebunden ist, egal ob Fluchtmigration nun aus ordnungs-
politischen Erwägungen erwünscht ist oder nicht, das 
staatl. Handeln ist der Rechtfertigung ausgesetzt.“101 

https://www.kriminologie.de/index.php/krimoj/article/view/9/7
https://www.kriminologie.de/index.php/krimoj/article/view/9/7
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/gefaehrder-abschiebung-nach-ss-58a-aufenthaltsgesetz
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/abschiebung-von-straftaetern-nach-afghanistan-0
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/abschiebung-von-straftaetern-nach-afghanistan-0
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/abschiebung-von-drei-islamistischen-gefaehrdern-nach-ss-58a-aufenthaltsgesetz
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/abschiebung-von-drei-islamistischen-gefaehrdern-nach-ss-58a-aufenthaltsgesetz
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/minister-stamp-nordrhein-westfalen-fuehrt-abgelehnte-asylbewerber-konsequent-nach
https://www.mkjfgfi.nrw/pressemitteilung/minister-stamp-nordrhein-westfalen-fuehrt-abgelehnte-asylbewerber-konsequent-nach
https://rp-online.de/politik/deutschland/abschiede-paket-faeser-will-kabinett-abstimmung-am-mittwoch_aid-99966607
https://www.ardmediathek.de/video/phoenix-tagesgespraech/abschiebungen-recht-muss-durchgesetzt-werden/phoenix/Y3JpZDovL3Bob2VuaXguZGUvMzY3ODIxNw
https://www.ardmediathek.de/video/phoenix-tagesgespraech/abschiebungen-recht-muss-durchgesetzt-werden/phoenix/Y3JpZDovL3Bob2VuaXguZGUvMzY3ODIxNw
https://www.tagesspiegel.de/politik/faeser-verteidigt-abschiebegesetz-wer-kein-recht-hat-zu-bleiben-muss-deutschland-wieder-verlassen-10861870.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/faeser-verteidigt-abschiebegesetz-wer-kein-recht-hat-zu-bleiben-muss-deutschland-wieder-verlassen-10861870.html
https://taz.de/Debatte-der-Gruenen-um-Migration/!5972162/
https://twitter.com/MXPichl/status/1629048649467498503
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In der Praxis führt der durch die vielfältigen Gesetzes-
verschärfungen sowie die öffentlichen Debatten erzeugte
Abschiebedruck im Zusammenspiel mit den bestehenden 
 Ermessensspielräumen der kommunalen Behörden sowohl 
zu mehr als auch zu härteren und nicht selten rechtswidri-
gen Abschiebungen.

Während Politiker:innen wieder und wieder davon reden, 
Menschen, die sich angeblich nicht in Deutschland „integ-
rieren“ würden, müssten umgehend abgeschoben werden, 
zeigen unzählige Beispiele, dass selbst die – aus staat-
licherSicht–beste„Integration“dieBetroffenennichtvor
einer drohenden Abschiebung schützt. Emmanuel  Afriyie, 
genannt Emma, der 2015 aus Ghana geflohenwar, enga-
gierte sich nach seinem Ankommen in Deutschland  sozial 
beim Fußballverein Hagen United e.V., 2020 erhielt er 
 sogar den Integrationspreis der Stadt Hagen. Dennoch 
drohte ihm 2022 die Abschiebung durch die Stadt Hagen. 
Trotz mehrerer Arbeitsplatzangebote durfte Emma jahre-
lang nicht arbeiten, weil für die Behörden seine „Identität“ 
vermeintlich „ungeklärt“ war und weil Ghana als  „sicheres 
 Herkunftsland“ eingestuft ist, was den Ausschluss von 
 einer Arbeitserlaubnis zur Folge hat. Auch die Geburts-
urkunde aus Ghana, die Emma besorgen konnte, genügten 
der Ausländerbehörde nicht.102

Das Reden von der erforderlichen „Integration“ dient 
schlicht zur Disziplinierung von Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit. Eine Gewissheit, mit dem Einhalten 
der von Politik und Behörden immer wieder eingeforder-
ten Regeln und Vorgaben auch bleiben zu dürfen, gibt es 
nicht. Das gilt ebenso, wenn Menschen auf einem auch 
aus behördlicher Sicht „legalen Weg“ eingereist sind. Die 
21-jährige Afghanin Farishta Akbari kam als Studentin mit 
einem Visum in die Europäische Union. Sie hatte Afghanis-
tan vor der neuerlichen Machtübernahme der Taliban ver-
lassen und in der Türkei studiert. Ein Auslandssemester 
verbrachte sie dann mit dem Erasmus-Programm in Polen. 
Um nicht nach Afghanistan zurückkehren zu müssen, stell-
te sie schließlich in Deutschland einen Asylantrag, wo sie 
anschließend in der Zentralen Unterbringungseinrichtung 
Herford untergebracht wurde. Weil sie zuvor in Polen ge-
lebt hatte, sollte Farishta Akbari nach den Logiken des 
Dublin-Verfahrens allerdings dorthin abgeschoben werden. 

102 HagenUnited,Club:EMMA,einervonUNS,Beitragvom24.6.2022; Hagen: Integrationspreis-Träger „Emma“ muss Land verlassen, in: 
Westfalenpostvom6.7.2022; Hagen: Abschiebung – Gesetz könnte Chance für „Emma“ sein, in: Westfalenpost vom 7.7.2022.

103  Evangelischer Kirchenkreis Herford gewährt Journalistin aus Afghanistan Kirchenasyl, in: Neue Westfälische vom 9.2.2024.
104 Mehr zum Kirchenasyl in Kapitel 3.5: Der Schutzraum Kirchenasyl.
105 Evangelischer Kirchenkreis Herford gewährt Journalistin aus Afghanistan Kirchenasyl, in: Neue Westfälische vom 9.2.2024.
106 Geheimplan gegen Deutschland, in: Correctiv vom 10.1.2024.

Das wollte sie allerdings keinesfalls. „Ich kannte die pol-
nische Abschiebepraxis nach Afghanistan gut und wusste 
daher, dass ich dort kaum Chancen auf ein erfolgreiches 
Asyl verfahren haben werde“, berichtete die junge Frau der 
Neuen Westfälischen.103 Um ihre Abschiebung durch die 
Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld zu verhindern, wurde 
sie vom Evangelischen Kirchenkreis Herford Anfang 2024 
in ein Kirchenasyl aufgenommen.104 Die ZAB Bielefeld war 
sogar schon in das  Landeslager gekommen, um die junge 
Afghanin ab zu schieben. Farishta Akbari sagte:105 

„Ich habe mich schon in der Türkei gegen die  Taliban 
engagiert und für die Menschenrechte von  Frauen 
in  Afghanistan eingesetzt, Beiträge in Zeitungen 
 veröffentlicht, in einem Frauenchor gesungen. Das  alles 
wissen auch die Taliban. Daher droht mir neben der 
 Verfolgung als Frau und als Hazara auch eine gezielte 
 Verfolgung als Systemgegnerin.“

SCHEINHEILIGE DEBATTEN
Wie scheinheilig die bundesdeutschen Debatten immer 
wieder sind, zeigte sich besonders deutlich am 18. Januar 
2024. An diesem Tag debattierte der Bundestag über ein 
GeheimtreffenvonAfDPolitiker:innenmitanderenRechts-
extremen im November 2023, über das das Recherchezen-
trumCorrectivberichtethatte.BeidiesemTreffenhatten
die Anwesenden über einen „Masterplan für Remigration“ 
diskutiert.106 Solche Pläne zur Ausweisung und Vertreibung 
von möglicherweise Millionen von Menschen werden seit 
langem in der extremen Rechten und im Umfeld der AfD 
entwickelt. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil erklärte 
im Bundestag: „Die AfD will Millionen Menschen aus der 
Mitte Deutschlands vertreiben, weil sie ihnen nicht weiß 
genug sind, weil sie nicht ihrem völkischen Weltbild ent-
sprechen. Wir sagen all jenen Menschen, die sich von der 

https://hagen-united.de/club-emma-einer-von-uns/
https://www.wp.de/staedte/hagen/article235826515/hagen-integrationspreis-traeger-emma-muss-land-verlassen.html
https://www.wp.de/staedte/hagen/article235826515/hagen-integrationspreis-traeger-emma-muss-land-verlassen.html
https://www.wp.de/staedte/hagen/article235835921/hagen-abschiebung-gesetz-koennte-chance-fuer-emma-sein.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/herford/23776088_Evangelischer-Kirchenkreis-Herford-gewaehrt-Journalistin-aus-Afghanistan-Kirchenasyl.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/herford/23776088_Evangelischer-Kirchenkreis-Herford-gewaehrt-Journalistin-aus-Afghanistan-Kirchenasyl.html
https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/
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AfD bedroht fühlen: Wir passen auf Euch. Ihr seid ein Teil 
dieses  Landes.“ Und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) 
bekräftigte: „Die AfD will, dass Abstammung und Her-
kunft darüber entscheiden, wer zu Deutschland gehört 
und wer nicht. […] Das werden wir nicht zulassen. Diese 
Demo kratie weiß sich zu wehren.“107 Noch am selben Tag 
beschloss die Bundes regierung allerdings ein weiteres Ge-
setz für verschärfte Abschiebungen: das Hau-ab-Gesetz III. 
Denn in Deutschland entscheiden Abstammung und Her-
kunft eben sehr wohl   darüber, wer in diesem Land leben 
darf und wer nicht. Die Politik passt gerade nicht auf alle 
Menschen auf,  sondern will unbedingt mehr Menschen 
gegen deren Willen und mit Gewalt aus dem Land drän-
gen. Die Union  stimmte dem  Gesetz nur deshalb nicht zu, 
weil ihr die Ver schär fungen nicht weit genug gingen. Ende 
 Januar 2024  forderte SPD-Chef Klingbeil die Bundesländer 
dazu auf, mehr  Menschen aus Deutschland abzuschieben.108

Im Zusammenhang mit den Diskussionen um ein mögliches 
AfD-Parteiverbot verwies der Jurist Cengiz Barskanmaz auf 
einen symbolischen Antirassismus der Bundesregierung und 
kritisierte zugleich die Debatten. „Wie glaubwürdig kann die 
antirassistische Zielrichtung eines Verbotsverfahrens sein, 
wenn gleichzeitig die Parteien der sogenannten Mit-
te (Rechts-)Populismus schon längst salonfähig gemacht 
 haben? Sie haben sich den AfD-Forderungen kaum unter-
scheidbar angenähert, AfD-talking points sind Forderungen 
‚bürgerlicher’ Parteien geworden.“ Dies zeige sich  gerade 
auch beim Thema Abschiebungen. Zugleich finde „eine
 diskursive Externalisierung von Rassismus statt. Während 
die bürgerlichen Parteien mit ihren gelegentlichen migra-
tionsfeindlichen und teils rassistischen Parolen höchstens 
ein wenig irritieren, wird die AfD als die rassistische Partei 
markiert.“109

107 Parteipolitik statt Schulterschluss, in: tagesschau vom 18.1.2024.
108  Lars Klingbeil an Länder: Neue Abschiebe-Möglichkeiten nutzen!, in: Neue Osnabrücker Zeitung vom 31.1.2024; 

Lars Klingbeil: „Müssen beim  Thema Migration in alle Richtungen besser werden“, in: Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.1.2024.
109 CengizBarskanmaz,StaatlicheSchutzpflichtengegenRassismusstattAfDVerbot,in:Verfassungsblogvom11.4.2024.
110  Siehe zu den Plänen auch: AfD-Vertreter bekräftigen Ausweisungs-Pläne, in ZDF heute vom 11.1.2024; 

AfD-Abgeordneter gibt zu, dass Partei  Millionen Menschen vertreiben will: „Kein Geheimplan“, in: Der Westen vom 17.1.2024; 
Was, wenn die AfD an die Macht kommt?, in: Spiegel vom 28.1.2024.

111 „JetztmussichvielleichtausDeutschlandfliehen“:DassagendieMenschen,diedieAfDvertreibenwill,in:Tagesspiegelvom12.1.2024; 
Was  Menschen mit Migrationsgeschichte über Pläne zur „Remigration“ sagen, in: SWR vom 15.1.2024; 
Angst vor Abschiebung. TikTok-Videos  beunruhigen Schüler in Unna, in: Hellweger Anzeiger vom 29.1.2024; 
Millionen Deutsche haben Angst vor Abschiebungen, in: tagesschau vom 8.2.2024.

112 CDU in RLP: Hamas-Anhängern in Deutschland „Doppelpass“ entziehen, in: SWR vom 19.10.2023;
113 Junge Union in NRW will schärferes Staatsbürgerrecht, in: Rheinische Post vom 23.10.2023.
114  Unionsgeführte Länder wollen Kriminelle ausbürgern, in: ntv vom 26.8.2023; 

Berliner CDU unterstützt Forderung nach Passentzug für Organisierte Kriminelle, in: rbb vom 26.8.2023.
115 CSU fordert Aberkennung von Doppelpässen bei schweren Straftaten, in: Die Zeit vom 19.11.2023.

So ist einerseits die Empörung groß, dass die AfD auch 
Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft abschieben 
will.110 Auch die Mehrheit der deutschen Staatsbürger :in-
nen mit eigener Migrationsgeschichte ist hierüber ausge-
sprochen besorgt.111 Andererseits fordern Teile von CDU 
und CSU ebenfalls die Möglichkeit, Menschen die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Solche Forderungen wur-
den etwa im Herbst 2023 angesichts des grassierenden 
 Antisemitismus in Deutschland erhoben und bezogen sich 
auf Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die anti-
semitische Straftaten verübt hatten.112 Über den verbreite-
ten Antisemitismus von deutschen Staatsbürger:innen ohne 
doppelte Staatsangehörigkeit oder Migrationsgeschichte 
wurde dagegen viel weniger gesprochen.

Die Junge Union in Nordrhein-Westfalen forderte, den 
Entzug der Staatsbürgerschaft auch noch zehn Jahre nach 
der Einbürgerung zu ermöglichen. Jenen Menschen, die 
die nordrhein-westfälische Junge Union die Staatsbürger-
schaft entziehen will, drohte sie im nächsten Schritt die 
Abschiebung an.113 Aber schon im August 2023 hatten die 
Innen minister der CDU-Länder den Entzug der Staats-
bürgerschaft für Menschen gefordert, die der „Organisier-
ten Krimi nalität“ zugerechnet werden.114 Bayerns Innen-
minister  Joachim Herrmann (CSU) forderte im November 
2023 ganz allgemein den Entzug der Staatsbürgerschaft 
für „Straf täter“.115 Und wenn einmal die Staatsbürgerschaft 
entzogenist,könnenBetroffeneauchwiederabgeschoben
werden.

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/analyse-afd-106.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/fluechtlinge-spd-chef-klingbeil-draengt-laender-zu-abschiebungen-46366154
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/spd-chef-zu-afd-fluechtlingen-und-trump-46345435
https://verfassungsblog.de/staatliche-schutzpflichten-gegen-rassismus-statt-afd-verbot/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/afd-programm-abschiebung-remigration-100.html
https://www.derwesten.de/politik/afd-treffen-brandenburg-rechtsextrem-remigration-sellner-f-id300789704.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-was-waere-wenn-die-hoecke-partei-an-die-macht-kommt-a-ce3e10b2-2011-48f5-b64f-dddc35d6a1c7
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/jetzt-muss-ich-vielleicht-aus-deutschland-fliehen-das-sagen-die-menschen-die-die-afd-vertreiben-will-11034541.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/menschen-mit-migrationsgeschichte-ueber-plaene-von-afd-und-rechtsextremen-zur-remigration-100.html
https://www.hellwegeranzeiger.de/unna/tiktok-videos-beunruhigen-schueler-unna-abschiebung-remigration-rechtsextreme-plaene-w835518-1000996177/
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/afd-remigration-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/cdu-rlp-fordert-hartes-vorgehen-gegen-hamas-sympathisanten-100.html
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/junge-union-in-nrw-will-schaerferes-staatsbuergerrecht_aid-100032391
https://www.n-tv.de/politik/Unionsgefuehrte-Laender-wollen-Kriminelle-ausbuergern-article24352838.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/08/berlin-passentzug-cdu-kriminalitaet-straftaten.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-11/csu-herrmann-doppelte-staatsbuergerschaft-aberkennung-straftaten
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DIE ANGEBLICHE FREIWILLIGKEIT DER 
„FREIWILLIGEN AUSREISE“
Immer wieder wird die „freiwillige Rückkehr“ oder „freiwil-
lige Ausreise“ von illegalisierten Menschen in den politi-
schen und öffentlichen Debatten als eine vorzuziehende
Alter native zu Abschiebungen beworben.  Förderprogramme 
in den Bundesländern und seitens des Bundes sollen die 
BetroffenenmitverschiedenenfinanziellenAnreizendazu
animieren, „freiwillig auszureisen“. Dass „freiwillige Aus-
reise“ und Abschiebung auch rechtlich unmittelbar mit-
einander verbunden sind, zeigt auch das Aufenthaltsgesetz: 
„Die Abschiebung ist unter Bestimmung einer angemesse-
nen Frist zwischen sieben und 30 Tagen für die freiwillige 
Ausreise anzudrohen“.116 Während das Gesetz eine Abfolge 
beschreibt, parallelisieren CDU und Grüne in Nordrhein-
Westfalen in ihrem Koalitionsvertrag beide Optionen: 
„[D]ie Ausreise [muss] durch eine freiwillige Rückkehr 
oder eine Rückführung erfolgen.“117 

Doch von Freiwilligkeit kann keine Rede sein, wenn die ein-
zige Alternative zu einer solchen Ausreise (über ein „Rück-
kehrprogramm“ oder abseits davon) die Abschiebung ist.118 
Das Ergebnis ist dasselbe: Menschen landen gegen ihren 
Willen an einem Ort, an dem sie nicht leben möchten oder 
können. Die „freiwillige Ausreise“ ist also ein fester Bestand-
teil des Abschiebeprozesses und eben kein von der Abschie - 
bung losgelöster Pfad, den Menschen irgendwie freiwillig 
beschreiten würden. Mit der Begründung, dass die Frei wil-
ligkeit bezweifelt werden dürfe, wurde  „freiwillige Aus-
reise“ daher auch 2006 zum Unwort des Jahres gekürt.119 
Die Migrationswissenschaftlerin Inken Bartels hält fest: - 
„In der Praxis gehen sowohl ›freiwillige‹ Rückkehr als auch 
Abschiebungen in der Regel mit (der Androhung von) Gewalt 
und unterschiedlichen Dimensionen von Zwang einher.“120

Abschiebungen und „freiwillige Rückkehr“ wirken „in 
   einem komplexen transnationalen Rückführungsregime“ 
 zusammen.121 Wie die Migrationsforscher:innen Inken 
 Bartels und Simon Sperling analysieren, tragen zahlreiche 

116 § 59 Absatz 1 Satz 1 AufenthG.
117 CDU/Grüne, Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022-2027, S. 120.
118 Vgl. dazu auch PRO ASYL, Auf die harte Tour: »Freiwillig« ist nicht gleich »Freiwillig«, Beitrag vom 20.11.2019.
119 „Freiwillige Ausreise“, in: Spiegel vom 19.1.2007.
120 Bartels, Rückkehr, S. 309.
121  Inken Bartels/Simon Sperling, Erzwungene Freiwilligkeit. Zur Produktion von Returnability im europäischen Grenzregime des 21. Jahrhunderts, 

in: Zeithistorische Forschungen 20 (2023), S. 113-140, hier S. 113f.
122 ebd.,S.139.–DieunterschiedlichenForschungsperspektiven,dieindenBegriffenAbschiebbarkeitundRückführbarkeitihrenAusdruckfinden,

werden an dieser Stelle ausgespart.
123  Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 25f.
124 Siehe näher Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen und Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.

Akteur :innen zur Etablierung eines Zustandes der Rückführ
barkeit (oder Abschiebbarkeit) bei. Indem bewusst  prekäre 
 Zustände – etwa die Isolierung in Lagern, abgesenkte 
Unterstützungsleistungen und Ausschluss von Teilhabe – 
geschaffen werden, sollen die Betroffenen zermürbt und
so ihre Rückkehrbereitschaft forciert werden. „Unter 
den betroffenenMigrant*innenentsteht soeinvonAngst
 geprägter Zustand, der zusammen mit der permanen ten 
Abschiebbarkeit disziplinierend wirkt und ihre Ausbeut-
barkeit und Rückkehrwilligkeit verstärkt.“122 

Dieser Druck auf die Menschen, „freiwillig auszureisen“, 
beginnt dabei schon während des Asylverfahrens. Im Jahr 
2022 haben 7.877 Menschen Deutschland mit einem der 
vom Bund geförderten Programme verlassen, darunter 
2.029 Menschen aus Nordrhein-Westfalen. Ein Drittel der 
auf diesem Weg „freiwillig Ausgereisten“ (2.585 Personen) 
hatte eine Aufenthaltsgestattung, befand sich also noch 
im Asylverfahren.123 In Nordrhein-Westfalen wurde dieser 
frühe Druck auf eine mögliche Rückkehr noch während 
 beginnender oder noch fortlaufender Asylverfahren durch 
die Etablierung des „Integrierten Rückkehrmanagements“ 
und des Asyl-Stufenplans in den vergangenen Jahren voran-
getrieben.124

ABSCHIEBUNGEN UND ÖFFENTLICHKEIT
Öffentlich bekannt werden (drohende) Abschiebungen
inallerRegelnurdann,wennmutigeBetroffenedarüber
sprechen,Initiativen,NGOsundPrivatpersonenÖffentlich-
keit herstellen, Journalist:innen berichten oder engagierte 
Kommunalpolitiker*innen oder Menschen aus der Landes- 
oder Bundespolitik kritisch nachfragen, wie in den eigenen 
Behörden Abschiebemaßnahmen praktisch umgesetzt wer-
den. Die meisten Abschiebungen erfolgen allerdings im Ver-
borgenen und werden höchstens von Mitbewohner :innen in 

https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://www.proasyl.de/news/auf-die-harte-tour-freiwillig-ist-nicht-gleich-freiwillig/
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/unwort-des-jahres-freiwillige-ausreise-a-460881.html
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/a7/40/5e/oa9783839457122Ei3oq1slQAOru.pdf
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6107
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6107
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
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einer gemeinsamen Unterkunft oder womöglich von Nach-
bar:innen unmittelbar verfolgt. Damit wird lediglich ein 
TeilderAbschiebepraktikenöffentlichsichtbar.

Es ist wichtig, diese beschränkte Sichtbarkeit der Abschie-
bungenzubetonen,weilnurdas,wasöffentlich sichtbar
ist oder Fachstellen gemeldet wird, auch unabhängig 
 dokumentiert werden kann, etwa von Menschenrechts-
organisationen oder Medien. Und erst auf dieser Grundlage 
lässt sich behördliches Handeln hinterfragen und politisch 
einordnen, zum Beispiel in parlamentarischen Ausschüssen, 
und gegebenenfalls korrigieren. Konkret an einem  Beispiel: 
Die Politik hat entschieden, dass nächt liche Abschiebungen 
von Familien mit Kindern akzeptabel sind und im Abschie-
bevollzug migrationspolitische Er wägungen stärker ge-
wichtet werden als Fragen des Kindeswohls – was, neben-
bei bemerkt, der UN-Kinderrechtskonvention fundamental 
widerspricht, zu deren Einhaltung sich die Bundes republik 
rechtlichverpflichtethat.125 Politiker :innen können  solche 
Entscheidungenabernurdannangemessentreffen,wenn
sie nicht nur den Wortlaut des Aufenthalts gesetzes und 
der entsprechenden Erlasse  kennen, sondern sie auch 
mit der praktischen Umsetzung politischer Grundsatz   -
entscheidungen und juristischer Formulierungen vertraut 
sind. Sie müssen also wissen, wie diese Abschiebungen 
 ablaufen, wie Kinder und Jugendliche ihre nächt liche Ab-
schiebung erleben und welche Folgen die stete Angst vor 
einer Abschiebung für sie hat.

Wer Abschiebungen öffentlich kritisiert, braucht nicht
nur Mut, sondern kann vorab auch nicht unbedingt 
 ab sehen,  welche Reaktionen eine solche Kritik auslösen 
kann. Die Praxis zeigt, dass Behörden, Kommunen sowie 
Landes regierungen und Bundesregierung  unterschiedlich 
reagierenkönnen.Wennsiesichangegriffenfühlen,aber
selbstvermeintlichetwaszulastenderBetroffeneninder
Hand haben, dass in der Öffentlichkeit ebenfalls über
wiegend kritisch bewertet werden könnte, scheinen sie eher 

125 Siehe dafür Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
126  Ein Beispiel für letzteres war etwa die Kommunikation der Stadt Köln gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger nach der versuchten Abschiebung 

des 23-jährigen in Deutschland geborenen Roms Tito J., dessen Trennung von Ehefrau und Kind ein Gericht noch in letzter Minute stoppte, 
siehe Kölner Gericht stoppt Abschiebung, als Familienvater schon im Flieger sitzt, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 12.4.2024.

127  Komitee für Grundrechte und Demokratie/Abschiebungsreporting NRW, Einschüchterungsversuch der Kreisverwaltung Unna. 
Grundrechtekomitee & Abschiebungsreporting NRW wehren sich gegen Abmahnung, Pressemitteilung vom 17.3.2022; 
Abschiebung nach  Bangladesch: Kreis mahnt ehrenamtliche Helfer ab, in: Ruhr Nachrichten vom 31.3.2022.

128  Abschiebung nach Bangladesch: Integrationsrat plant Gespräch mit Landrat Mario Löhr, in: Ruhr Nachrichten vom 24.2.2022. 
Mehr zu dem Fall in Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

129   Abschiebungsreporting NRW/Komitee für Grundrechte und Demokratie/Arbeitskreis Asyl Schwerte, Einschüchterungsversuch der Kreis verwaltung 
Unna – Sind Abmahnungen nun vom Tisch? Pressemitteilung vom 4.4.2022.

bereitzusein,diesauchgegenüberderPresseöffentlichzu
machen.DiesistetwaderFall,wennBetroffeneVorstrafen
haben oder als sogenannte „Gefährder“ eingestuft werden. 
Wenn Journalist:innen oder Unterstützer:innen dagegen 
Behördenhandelnoffenlegen,dassüberwiegendaufKritikin
Zivilgesellschaft,Öffentlichkeitund(Lokal)Politikstößt– 
beispielsweise Familientrennungen –, lässt sich  beobachten, 
dass die Behörden viel öfter den Datenschutz vor schieben, 
um keine konkrete Auskunft zu dem jeweiligen Fall zu 
 erteilen. Stattdessen referieren sie bloß allgemein die 
Rechtslage.126 

Dass es nicht nur den üblichen Gegenwind aus Politik und 
Behörden gegen Kritik an Abschiebungen geben kann, 
sondern sogar juristische Repression angedroht werden 
können, zeigte sich beispielhaft im März 2022 im Kreis 
Unna.AlsReaktionaufdieöffentlicheKritikandernächt-
lichen Abschiebung der 6-jährigen Anisha mit ihren Eltern 
aus Schwerte nach Bangladesch ließ der Kreis Unna den 
 Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Asyl Schwerte sowie 
dem Komitee für Grundrechte und Demokratie als Träger 
des Projektes Abschiebungsreporting NRW über eine An-
wältin Abmahnungen zustellen und eine Unterlassungsklage 
androhen. Bestimmte Aussagen zu der Abschiebung sollten 
fortan unterlassen werden. Für die Abmahnungen wurden 
jeweils rund 1.100 Euro in Rechnung gestellt, zudem wur-
de eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 Euro angedroht. 
Für Ehrenamtliche und kleine Vereine sind das enorme 
Summen. Doch die Strategie des Kreises wurde zum Bume-
rang: Die Abgemahnten machten wiederum das Schreiben 
des Kreises und dessen Vorgehen als Einschüchterungs-
versuch öffentlich.127 Immer mehr lokale  Akteur:innen 
aus Politik und Zivilgesellschaft mischten sich ein,  sodass 
die  Debatte bald zum eigentlichen Thema zurückkam: 
der rigiden Durchsetzung der Nachtabschiebung  einer 
 Erstklässlerin.128 Die Unterlassungsforderung wurde 
schließlich nicht  weiterverfolgt, die Abmahnungsgebühren 
wurden nicht eingetrieben.129

https://www.ksta.de/koeln/asylrecht-koelner-gericht-stoppt-abschiebung-als-mann-im-flieger-sitzt-2-766695
https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-einschuechterungsversuch-der-kreisverwaltung-unna-grundrechtekomitee-abschiebungsreporting-nrw-wehren-sich-gegen-abmahnung/
https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-einschuechterungsversuch-der-kreisverwaltung-unna-grundrechtekomitee-abschiebungsreporting-nrw-wehren-sich-gegen-abmahnung/
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/abschiebung-nach-bangladesch-kreis-mahnt-ehrenamtliche-helfer-ab-w1740977-2000491862/
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/abschiebung-nach-bangladesch-integrationsrat-moechte-mit-landrat-reden-w1747440-2000508617/
https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-presseerklaerung-einschuechterungsversuch-der-kreisverwaltung-unna-sind-abmahnungen-nun-vom-tisch/
https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-presseerklaerung-einschuechterungsversuch-der-kreisverwaltung-unna-sind-abmahnungen-nun-vom-tisch/
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130  Siehe für den Teilaspekt der Lebensunterhaltssicherung: Der Paritätische Gesamtverband, Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis: 
Die Sicherung des Lebensunterhalts als Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthaltstitel, Januar 2024.

131  Siehe etwa für Nordrhein-Westfalen die für alle Behörden geltenden Grundsätze in § 25 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen: „Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder 
Anträgenanregen,wenndieseoffensichtlichnurversehentlichoderausUnkenntnisunterbliebenoderunrichtigabgegebenodergestelltworden
sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen obliegenden 
Pflichten.“Vgl. für die Arbeit der Behörden auch Kapitel 2.6: Die kommunalen Ausländerbehörden.

132 Siehe Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
133  Zu den Kämpfen gegen die Entrechtung durch die EU-Abschottungspolitik mit den Mitteln des Rechts siehe Maximilian Pichl, Rechtskämpfe. 

Eine Analyse der Rechtsverfahren nach dem Sommer der Migration, Frankfurt am Main 2021 sowie Sonja Buckel et. al. (Hg.), Kämpfe um 
 Migrationspolitik seit 2015. Zur Transformation des europäischen Migrationsregimes, Berlin 2021. Für Abschiebungen im demokratischen 
 Rechtsstaat siehe auch Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 178-199.

134  Jannis Panagiotidis, Ist Bleiberecht Menschenrecht? Abschiebungen, Menschenrechte und Freizügigkeit in historischer Perspektive, in: Zeit-
historische Forschungen 20 (2023), S. 141-155, hier S. 145-148.

135 Vgl. auch Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.
136 Für den Fall siehe Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

In einer von Ungleichheit geprägten Welt, in der auch das 
Recht auf Bewegungsfreiheit nur für manche Privilegierte 
gilt, müssen jene, die ausgeschlossen sind, ihre Rechte im-
mer wieder erkämpfen. Auch die Geschichte der Abschie-
bungen und der Abschiebepolitik ist von solchen Kämpfen 
geprägt. Wenn es in der Bundesrepublik rechtliche Ver-
besserungen für Schutzsuchende und Menschen mit un-
sicherem Aufenthaltsstatus gab, mussten diese hart er-
kämpft werden und waren oft nur gegen Restriktionen an 
anderer Stelle des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu erreichen.

WISSEN UND RECHT
Die Durchsetzung des eigenen Rechts ist überaus voraus-
setzungsreich. Zum einen ist das Aufenthaltsrecht über alle 
Maßen kompliziert und für Menschen ohne juristische Aus - 
bildung in seinen Feinheiten oft nicht zu durchschauen. Mitt-
lerweile existieren über 70 verschiedene Aufenthaltstitel 
mit jeweils eigenen Voraussetzungen, Fristen und Rechts- 
folgen sowie zum Teil verschiedenen Stichtagen, Ausnahme-
regelungen und Einschränkungen.130 Gleichzeitig wird das 
Aufenthaltsrecht auch unter der Ampel-Regierung immer 
weiterausdifferenziert.VoneinerAbschiebungbetroffene
Menschen haben zwar einen Anspruch auf Beratung seitens 
der Ausländerbehörden. Dieser Anspruch wird allerdings 
von den Ausländerbehörden in der Realität viel zu oft nicht 
erfüllt.131 Und gerade für Menschen in den isolierten Landes- 

 
 
 
lagern ist der Zugang zu Beratungsstellen von Wohlfahrts-
verbänden und Vereinen in der Praxis oft eingeschränkt.132 
DochtrotzdieserHürdenistderKampfderBetroffenenfür
ihr Bleiberecht immer auch mit dem Wissen um die recht-
lichen und politischen Möglichkeiten verbunden.

An den EUAußengrenzen kämpfen Geflüchtete mit Un-
terstützung von Menschenrechtsorganisationen und An-
wält:innen seit Jahrzehnten gegen die EU-Abschottungs-
politik und die damit einhergehende Entrechtung: gegen 
Pushbacks und dagegen, dass ihnen der Zugang zum euro-
päischen Asylsystem verwehrt wird, gegen die mangelnde 
Versorgung in menschenunwürdigen Lagern, gegen quali-
tativ unzureichende Schnellverfahren und gegen Abschie-
bungen. Entsprechende Klagen wurden und werden dabei 
insbesondere vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) geführt.133

In der Bundesrepublik mussten Menschen ihr Bleiberecht 
immer wieder unter Verweis auf nationales,  europäisches 
und internationales Recht vor den Gerichten  erstreiten.134 
BetroffenewehrensichmitdenMittelndesRechts gegen
Ablehnungsbescheide, drohende Abschiebungen sowie 
verweigerte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse und 
sind mit diesen Kämpfen vielfach erfolgreich.135 So wurde 
die Abschiebung des suizidgefährdeten Tamilen Anil aus 
dem Kreis Wesel nach Sri Lanka im April 2023 gerichtlich 
 gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt war Anil bereits aus dem 
 Abschiebegefängnis Büren zum Flughafen Frankfurt am 
Main gefahren worden.136 Die Abschiebung des 23-jährigen 

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/broschuere_lebensunterhaltssicherung-2024_web.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/broschuere_lebensunterhaltssicherung-2024_web.pdf
https://www.campus.de/e-books/wissenschaft/politikwissenschaft/rechtskaempfe-17056.html
https://www.campus.de/e-books/wissenschaft/politikwissenschaft/rechtskaempfe-17056.html
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/ba/41/26/oa9783839457535B6FxBsvr3UP8U.pdf
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/ba/41/26/oa9783839457535B6FxBsvr3UP8U.pdf
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6110
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6110
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Rom Tito J. aus der Stadt Köln nach Serbien wurde im März 
2024 ebenfalls gerichtlich gestoppt. Der junge Familien-
vater konnte direkt von Serbien aus zurück nach Deutsch-
land einreisen.137 Durch erfolgreiche Klagen wurde zudem, 
oft allerdings erst nachträglich, gerichtlich bestätigt, dass 
dieHälfteallerBetroffenenrechtswidriginAbschiebehaft
 gesperrt worden ist.138 

Miltiadis Oulios weist darauf hin, dass diese  Rechtskämpfe 
„ohne die relative Autonomie der Migration gar nicht 
erst stattfinden“ würden.139 Es braucht also einerseits 
 Menschen, die zunächst ihr Recht auf Bewegungsfreiheit 
und ein selbstbestimmtes Leben faktisch durchsetzen, in-
dem sie etwa, wie Behörden und Politiker:innen es  nennen, 
 „illegal“ oder „irregulär“ nach Deutschland kommen, 
 damit dieses Recht dann später auch vor Gericht erstritten 
 werden kann.140 Darüber hinaus müssen auch Menschen ihr 
Recht erkämpfen, die auf „regulären“ Wegen nach Deutsch-
land gekommen sind, aber nur über befristete Aufenthalts-
erlaubnisse verfügen, die später auslaufen oder widerrufen 
werden können.

NETZWERKE
Netzwerke helfen Betroffenen, sich gegenAbschiebungen
zur Wehr zu setzen und ihr Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben durchzusetzen.141 Diese Netzwerke können formaler 
Natur sein, aber ebenso aus informellen Kontakten bestehen. 
Zum einen sind seit den 1980er Jahren zahlreiche Selbst
organisationen von Migrant:innen, Geflüchteten und Men
schen mit Rassismuserfahrungen entstanden, die sich auch 
für Menschen einsetzen, deren Aufenthaltsstatus  unsicher 
ist und denen eine Abschiebung droht. Hierzu gehören in 
Nordrhein-Westfalen neben vielen anderen beispiels weise 
Rom e.V., die feministische Beratungsstelle für Frauen 
Agisra und Jama Nyeta e.V. in Köln oder das Multi kulturelle 
Forum in Lünen mit Standorten in weiteren Städten. 

137 Mehr zu dem Fall in Kapitel 4.4: 80 Jahre nach dem Völkermord.
138 Siehe dazu Kapitel 3.3: Abschiebungen und Abschiebehaft.
139 Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 198.
140  Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, werden vielfach fälschlicherweise mit den Überschriften „irregulär“ und „illegal“ markiert. 

DabeisiehtdieGenferFlüchtlingskonventioninArtikel31eineStraffreiheitfürMenschenvor,dieineinenanderenStaatflüchtenunddort 
Asyl beantragen. 

141  Siehe dafür auch SamiaDinkelaker/NikolaiHuke/OlafTietje(Hg.),Nachder»Willkommenskultur«.GeflüchtetezwischenumkämpfterTeilhabe 
und zivilgesellschaftlicher Solidarität, Bielefeld 2021. Siehe für den Zusammenhang zwischen Durchsetzung der eigenen Rechte und der dafür 
 notwendigen Unterstützung Panagiotidis, Ist Bleiberecht Menschenrecht?, S. 145-148.

142 Vgl. hierfür ausführlich Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

Das bundesweite Netzwerk Jugendliche ohne Grenzen 
 protestiert anlässlich der  Innenminister:innenkonferenzen 
von Bund und Ländern regelmäßig gegen die deutsche 
Abschiebepolitik, während das transnationale Netzwerk 
Afrique-Europe-Interact für Bewegungsfreiheit kämpft. 
Ebenfalls bundesweit aktiv sind die Selbstorganisationen 
Refugees4Refugees und Hum Hain Pakistan, die Unter-
stützung im Kampf gegen Abschiebungen nach Nigeria 
 beziehungsweise Pakistan bieten, sowie der Bundes Roma 
Verband und das Roma Center.

Zum anderen können von Abschiebung bedrohte Menschen 
bei lokalen Initiativen, Vereinen sowie bei  Kirchengemeinden 
Unterstützung in ihrem Kampf für ein selbstbestimmtes 
Leben finden, etwa beim Bündnis gegen Abschiebungen
Münster, bei den Bürger*innen-Asylen in mehreren nord-
rhein-westfälischen Orten, beim Bündnis Recht zu bleiben 
in Siegen-Wittgenstein, beim Ökumenischen Netzwerk Asyl 
in der Kirche in NRW oder beim Verein Hilfe für Menschen 
in Abschiebehaft Büren.

Regelmäßig zeigt sich, wie schnell insbesondere  Kinder 
und Jugendliche in Deutschland Fuß fassen und wie selbst-
verständlich sie und ihre Eltern von Nachbar:innen, 
Freund:innen, Vereinskamerad:innen oder Lehrer:innen 
als zugehöriger Teil der Gesellschaft verstanden werden. 
Droht gut vernetzten Menschen dann eine Abschiebung, 
werden in unzähligen Fällen Freund:innen, Unterstützer:in-
nen,  Kirchenvertreter:innen und lokale Vereine aktiv und 
kämpfen für ein Bleiberecht der bisher nur Geduldeten, ins-
besondere, aber nicht nur, wenn Familien mit Kindern be-
troffensind.142 Allerdings sind Solidarisierungen von unter-
schiedlichen Faktoren abhängig. Ganz allgemein lässt sich 
beobachten, dass etwa das Narrativ der „Abschiebung von 
 vorbestraften Menschen“ sehr wirkmächtig ist und es eher 
dahernurwenigeAkteur:innengibt,dieöffentlichauchfür
diesen Personenkreis und deren Rechte eintreten.

Am 7. Februar 2022 ließ die Stadt Wuppertal den 24-jähri-
gen Ebrima M. in der Ausländerbehörde festnehmen und 
in die Abschiebehaftanstalt Büren sperren, um ihn nach 

https://www.transcript-verlag.de/shopMedia/openaccess/pdf/oa9783839454145.pdf
https://www.transcript-verlag.de/shopMedia/openaccess/pdf/oa9783839454145.pdf
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6110
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Gambia abzuschieben. Doch Ebrima, der knapp sieben 
 Jahre zuvor als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutsch-
land geflohen war, verfügte nicht nur über einen festen
Arbeitsplatz, sondern auch über ein gutes Netzwerk. Die 
Dia konie und die Evangelische Kirche in Wuppertal setzten 
sich für den jungen Mann ein,143 Freund:innen und Initiati-
ven  protestierten am Vortag der geplanten Abschiebung 
vor der Wuppertaler Ausländerbehörde. Der Wuppertaler 
Diakonie direktor Dr. Martin Hamburger urteilte:

„Die Diakonie Wuppertal und ich kennen Ebrima schon sehr 
lange. Er ist ein sympathischer und gut integrierter junger 
Mann, berufstätig und mit einem festen Freundeskreis in 
Wuppertal. Wie auch er vertrauen viele migrierte Wupper-
taler darauf, dass wir sie unterstützen. Stattdessen legen 
wir ihnen plötzlich eines Tages Handschellen an, sperren 
sie ein und behandeln sie wie Kriminelle. Die Abschiebe-
politik, wie sie betrieben wird, stößt für mich auf Unver-
ständnis. Wie viele seiner Freunde stehe auch ich klar zu 
Ebrima.“144 

Die Superintendentin im Evangelischen Kirchenkreis Ilka 
Federschmidt kritisierte: „Diese Praxis der Abschiebung 
widerspricht einem an Menschlichkeit und Frieden orien-
tierten Verständnis von Recht, wie wir es in Gottes Gebot 
finden.“145 Angesichts des großen zivilgesellschaftlichen 
Protestes, der über eine Petition schnell auch die Politik 
 erreichte, schaltete sich der Petitionsausschuss des Land-
tags ein. Die Abschiebung von Ebrima wurde im letzten 
Momentvorläufigausgesetzt.146

Die guten Kontakte zum Arbeitskreis Asyl Schwerte 
 konnten im Januar 2022 zwar die nächtliche Abschiebung 
einer dreiköpfigen Familie aus Schwerte nach Bangla-
desch durch den Kreis Unna nicht verhindern. Die Beharr-
lichkeit der Aktiven vor Ort führte aber nicht nur zu einer 
breiten öffentlichen Diskussion, in deren Folge sich die
kommunal politischen Gremien im Kreis Unna eingehender 
mit der  Abschiebungspraxis und insbesondere der Rechte 

143 Diakonie Wuppertal/Ev. Kirchenkreis Wuppertal, „Wir stehen hinter Ebrima“, Beitrag vom 10.2.2022.
144 Geplante Abschiebung: „Ebrima ist kein Einzelfall“, in: Wuppertaler Rundschau vom 10.2.2022.
145 ebd.
146  KundgebunggegenAbschiebungvonEbrimaM.,in:WuppertalerRundschauvom9.2.2022; Ebrima darf vorerst in Wuppertal bleiben, in: 

 Wuppertaler Rundschau vom 9.2.2022; Kritik an geplanter Abschiebung von Wuppertal nach Gambia: 24-Jähriger erst einmal wieder frei, in: 
 Westdeutsche Zeitung vom 9.2.2022.

147 Abschiebung nach Bangladesch: Integrationsrat plant Gespräch mit Landrat Mario Löhr, in: Ruhr Nachrichten vom 24.4.2022.
148  Abschiebungsreporting NRW, Schwerte: Elf Monate nach nächtlicher Abschiebung kommt Familie aus Bangladesch zurück, Bericht vom 23.12.2022. 

Siehe für den Fall Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
149 Siehe hierfür insbesondere Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.
150 Hierzu siehe Kapitel 3.5: Der Schutzraum Kirchenasyl.
151 ÜbersetzterBriefderBetroffenen,zitiertnach„Hände weg vom Kirchenasyl“ – Mahnwache mit große[r] Beteiligung in Dülken, in: Rheinischer 

Spiegel vom 21.7.2023.

der  Kinder beschäftigten.147 Zugleich konnten die Unter-
stützer:innen um den Arbeitskreis Asyl Schwerte nach fast 
einem Jahr die Rückkehr der Familie nach Schwerte durch-
setzen.148 

Zu den informellen Netzwerken, über die Menschen mit 
einer Duldung verfügen können, gehören auch Arbeit-
geber:innen. Immer wieder setzen sich Arbeitgeber:innen 
gegenüber Politik und Verwaltungen für die von ihnen 
 beschäftigten Geduldeten ein, begleiten sie zu Ausländerbe-
hörden, wenden sich an Politiker:innen oder Journalist:in-
ne n und streiten für deren Bleiberecht.149 

Soziale Kontakte zu Kirchengemeinden können beispiels-
weise auch dabei helfen, einen Platz für ein Kirchenasyl zu 
finden(wasinsbesonderedrohendeDublinAbschiebungen
verhindern kann).150 Das kurdische Ehepaar Nahida und 
Dilshad fand im Mai 2023 einen Platz im Kirchenasyl der 
Evangelischen Kirchengemeinde Lobberich/Hinsbeck, um 
die Abschiebung durch das BAMF und die Stadt Viersen nach 
Polen zu verhindern. Der gewaltsame Bruch des Kirchen-
asylsdurchdieStadtViersensorgtefürgroßeöffentliche
Empörung. Nachdem die Abschiebung abgebrochen und das 
Ehepaar in Abschiebehaft genommen worden war, wandte 
sich Nahida aus dem Abschiebegefängnis Darmstadt an ihre 
Unterstützer:innen, die ihren Redebeitrag bei einer Mahn-
wache vorlasen:151 

„Ich möchte, liebe Zuhörende, dass ihr euch vorstellt, 
dass ihr jede Nacht nicht schlafen könnt. Wie wirst du 
dich fühlen, wie wirst du leben, wie wirst du Angst und 
Furcht überleben? Ihr kennt die Antwort und antwortet 
mit offenem Herzen.“

https://www.sozialeteilhabe.de/ueber-uns/aktuelles/artikel/wir-stehen-hinter-ebrima/
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/geplante-abschiebung-in-wuppertal-ebrima-ist-kein-einzelfall_aid-66128819
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/kundgebung-in-wuppertal-gegen-abschiebung-von-ebrima-m_aid-66108975
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/abschiebung-ausgesetzt-ebrima-darf-vorerst-in-wuppertal-bleiben_aid-66108663
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/abschiebung-ausgesetzt-ebrima-darf-vorerst-in-wuppertal-bleiben_aid-66108663
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/kritik-an-geplanter-abschiebung-von-wuppertal-nach-gambia-24-jaehriger-erst-einmal-wieder-frei_aid-66085615
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/kritik-an-geplanter-abschiebung-von-wuppertal-nach-gambia-24-jaehriger-erst-einmal-wieder-frei_aid-66085615
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/abschiebung-nach-bangladesch-integrationsrat-moechte-mit-landrat-reden-w1747440-p-2000508617/
https://www.abschiebungsreporting.de/schwerte-elf-monate-nach-naechtlicher-abschiebung-kommt-familie-aus-bangladesch-zurueck/
https://rheinischer-spiegel.de/haende-weg-vom-kirchenasyl-mahnwache-mit-grosse-beteiligung-in-duelken/
https://rheinischer-spiegel.de/haende-weg-vom-kirchenasyl-mahnwache-mit-grosse-beteiligung-in-duelken/
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ÖFFENTLICHKEIT
DerGangandieÖffentlichkeitistfürvieleMenschender
einzige Weg, um effektiv ihre geplante Abschiebung zu
 verhindern. Oft gelingt es ihnen – mitunter gemeinsam mit 
Unterstützer:innen–, eineöffentlicheDebatteüber ihren
Fall und die behördliche Abschiebepolitik anzu stoßen. 
Genutzt werden dabei verschiedene Protestformen wie 
Demonstrationen oder Petitionen. Posts in den sozialen 
Netzwerken und Berichte in den Medien, vor allem in der 
Lokalpresse,sorgenfürdieoftunerlässlicheÖffentlichkeit.
Zugleich wenden sich insbesondere die Unterstützer:innen 
an die zuständigen Politiker:innen und konfrontieren sie 
mit der drohenden Abschiebung.

In Hamburg tanzten 1984 die Filipina Susan Mildred 
 Tallugau Alviola und ihre Tochter Clarizze im Wartebereich 
der Ausländerbehörde (und später auch im Kirchenasyl) 
den philippinischen Tinikling, um gegen ihre Abschiebung 
zu protestieren, und erregten mit ihrer Performance hohe 
öffentlicheAufmerksamkeit.152 Rom:nja kämpften mit viel-
fältigen Protestformen für ihr Bleiberecht. Von Abschie-
bungen bedrohte Rom:nja organisierten Anfang der 1990er 
Jahre Protestmärsche und besetzten zeitweilig KZ-Gedenk-
stätten, den Kölner Dom, die Kölner Ausländerbehörde und 
in Düsseldorf den Platz neben dem Landtag.153 2002 organi-
siertenausdemzerfallenenJugoslawiengefloheneRom:nja
zunächst eine bundesweite Protestkarawane, die seit Ende 
April unter anderem in Essen, Gelsenkirchen, Münster und 
Köln Station machte und schließlich im Juni in ein Protest-
camp an verschiedenen Orten Düsseldorfs mündete, das 
ein halbes Jahr andauerte und erst am 20. Dezember 2002 
beendet wurde.154 Proteste wie diese, aber auch Initiativen 
und Netzwerke wie alle bleiben!, kanak  attack, kein Mensch 
ist illegal, die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und 
MigrantInnen oder Jugendliche ohne  Grenzen kämpften 
und kämpfen für Bewegungsfreiheit und die gleichen Rech-
te für alle Menschen.155

152 Wagner, Ausweisungsgrund: »außereuropäisch«, S. 51-53.
153  Siehe dazu alle bleiben!, Bleiberechtskämpfe von Roma seit 1989, Beitrag vom 3.10.2021. 

Vgl. knapp auch Panagiotidis/Wagner, Migration um kehren?, S. 10.
154  Die Proteste sind ausführlich hier dokumentiert: Flüchtlingsrat Berlin, Aktuelles vom Roma-Protestcamp Düsseldorf, Stand: 20.12.2002.
155 Vgl. dazu auch Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 336-342.
156  FC Ottenstein 1920, Solidarität für unseren Spieler Ousman John!, Instagram-Video vom 16.7.2023. 

Zum Fall siehe Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung. Ottenstein gehört zur Stadt Ahaus im Kreis Borken.
157 OusmanJohninAbschiebehaft:FCOttensteinundDFBStarkämpfenfürGeflüchteten,in:FrankfurterRundschauvom21.7.2023.
158 Für den Fall siehe ausführlich Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.

Obwohl die Situation aussichtslos schien und sich  Ousman 
John bereits in Abschiebehaft befand, verhinderte im 
 Sommer 2023 ein breiter Protest und erheblicher öffent
licher Druck die Abschiebung des jungen Mannes durch den 
Kreis Borken nach Gambia. Ousman Johns Fußballverein FC 
Otten stein postete ein Unterstützungsvideo in den  sozialen 
Medien, das millionenfach angesehen wurde.156 Aktive 
und ehemalige Fußballprofis wie Robin Gosens, Simon
 Terrode und Gerald Asamoah unterstützten das Bleiberecht 
von Ousman John und teilten den Beitrag. Das so erzeug-
te öffentlicheInteressesetztePolitikundBehördenunter
Rechtfertigungsdruck. Am Ende gab die Härtefallkommis-
sion des Landes ein positives Votum ab und die Ausländer-
behörde war nun doch bereit, eine Bleibeperspektive für 
OusmanJohnzufinden.157 Im Frühjahr 2022 wurde Habib 
K., der Koch des Kölner Restaurants Bagatelle, von der Aus-
länderbehörde des Rhein-Sieg-Kreises bei einem Termin in 
ihren Räumlichkeiten festgenommen. Habib K. hatte sich 
in dem Restaurant von der Aushilfe zum Küchenchef hoch-
gearbeitet und war schnell allseits beliebt. Innerhalb kür-
zester Zeit erreichte eine von seinem Chef erstellte Petition 
zehntausende Unterschriften. Medien berichteten, auch 
Politiker:in nen schalteten sich ein. Flucht- und Integra-
tionsminister Joachim Stamp reagierte innerhalb weniger 
Stunden auf einen Facebook-Post der Bagatelle Köln und 
versprach eine Überprüfung des Falls durch sein Haus. 
Schon einen Tag später kam Habib K. aus der Abschiebehaft 
frei, die Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises teilte 
noch am  selben Tag mit, Habib K. erhalte eine Aufenthalts-
erlaubnis. 158 

KÖRPER
Oft ist der eigene Körper das letzte Mittel, mit dem Men-
schen ihre Abschiebungen verhindern oder die rigide deut-
scheAbschiebepolitikanprangernkönnen,etwamitöffent-
lichen Protestaktionen, Blockaden, passivem Widerstand 
gegen laufende Abschiebungen, mit angedrohten oder 

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6103
https://allebleiben.info/bleiberechtskampfe-von-roma-seit-1989/
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/die-roma-protestkarawane-fuer-ein-bleiberecht-in-duesseldorf/
https://www.instagram.com/p/CuwCty3IBtA
https://www.fr.de/sport/fussball/abschiebehaft-gefluechteter-ousman-john-dfb-star-robin-gosens-92412933.html
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durchgeführten Selbstverletzungen, Hunger- und Durst-
streiks oder sogar mit Suizid.159 Manche dieser Aktionen 
sind öffentlich undmitunter geplant, ummöglichst viele
Menschen zu erreichen. Andere Formen des Widerstandes 
findenspontanwährendder(versuchten)Abschiebungund
damitweitgehendunterAusschlussderÖffentlichkeitstatt.

Der Selbstmord von Cemal Kemal Altun am 30. August 1983 
in Berlin angesichts seiner drohenden Abschiebung in die 
TürkeisorgtefürenormeöffentlicheAufmerksamkeitund
führte zu breiten Protesten gegen die bundesdeutsche Ab-
schiebepolitik. Nach seinem Tod und weiteren drastischen 
Abschiebefällen formierten sich Selbstorganisationen und 
unterstützende Menschenrechtsorganisationen, darunter 
auch die Kirchenasylbewegung.160 In Velbert drohte ein 35- 
jähriger Familienvater im November 2023 angesichts der 
drohenden Abschiebung seiner Familie durch den Kreis 
Mettmann nach Georgien damit, sich selbst zu verletzen. Der 
Mann war angesichts der Risikoschwangerschaft seiner Frau, 
die die Ausländerbehörde nicht anerkannte, verzweifelt. 
Die Abschiebung wurde zunächst abgebrochen.161

Im Kreis Kleve drohten im Juni 2023 innerhalb weniger Tage 
gleich zwei Männer damit, sich etwas anzutun: Ein 22-Jäh- 
riger verletzte sich selbst, als er in seiner Wohnung abge- 
holt wurde, um in ein westafrikanisches Land abgeschoben 
zu werden. Er kam in ein Krankenhaus und war aus gesund- 
heitlichen Gründen zwei Monate später noch nicht aus 
Deutschland abgeschoben worden – sein Widerstand  hatte 
also zumindest kurzfristig Erfolg. Ein 28-jähriger Mann, der 
sich im Rathaus Uedem verbarrikadiert und selbst verletzt 
hatte, konnte seine Dublin-Abschiebung zwar an jenem Tag 
verhindern, wurde aber etwas später abgeschoben.162 Der 
25-jährige Sidi schluckte nach seiner Festnahme in der Aus- 
länder behörde der Stadt Wuppertal im März 2023 aus Angst 
vor seiner Abschiebung nach Mauretanien eine Büro klammer, 
konnte seine Abschiebung aber nur  verzögern. In Maureta- 
nien landete Sidi nach seiner Abschiebung im Gefängnis.163

159 Siehe zur Bedeutung der Körper im Widerstand gegen Abschiebungen eingehend Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 38-84.
160 Panagiotidis/Wagner, Migration umkehren?, S. 7-10; Kleinschmidt, Streit um das »kleine Asyl«, S. 240f.
161  Eskalierte Abschiebung in Velbert: „Schwangere Frau und Kinder sind traumatisiert“, in: Westdeutsche Zeitung vom 24.11.2023. 

Siehe näher Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
162 GeplanteAbschiebungeskaliert–SEKEinsatzinKleve,in:RheinischePostvom13.6.2023; Kleve: Spezialkräfte der Polizei überwältigen 

22Jährigen,in:NRZvom13.6.2023; Erneut eskaliert Abschiebung im Kreis Kleve – Spezialkräfte im Einsatz, in Rheinische Post vom 14.6.2023; 
AusreisepflichtigerzweiMonatenachSEKEinsatznochnichtabgeschoben,in:RheinischePostvom10.8.2023.

163 Der Fall ist ausführlich dargestellt in Kapitel 4.3: Wenn BAMF und Gerichte nicht glauben.
164 Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 59.
165 Siehe dazu Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
166 Für den Fall siehe Kapitel 4.4: 80 Jahre nach dem Völkermord.
167 Siehe für den Fall näher Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
168 Doppelte Bestrafung, in: taz vom 29.12.2022.
169 Siehe für den Fall näher Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.

Der Journalist und Autor Miltiadis Oulios hält fest: „In dem 
Moment, wo ein Mensch im Zuge einer Abschiebung auf die 
nackte Existenz reduziert wird, auf seinen Körper, wird der 
EinsatzdiesesKörperszureinzigenWaffeundderWille,
sie einzusetzen, zur einzigen Stärke, die ihm im Kampf um 
die eigene tragische Autonomie bleibt.“164 

Im Juni 2021 klammerte sich die achtjährige Silvan am Flug-
hafen in Frankfurt am Main am Polizeiauto fest und ver-
hinderte so ihre eigene Abschiebung und die ihrer  Familie 
aus dem Kreis Steinfurt nach Russland.165 Die schwangere 
16-jährige Romni Xhilliana sperrte sich am 16.  Dezember 
2021 in ihrem Zimmer ein, konnte ihre  Abschiebung 
durch die Stadt Köln aber nicht mehr verhindern.166 Im 
 Januar 2022 leistete die 34-jährige Hivali A., eine kur dische 
 Êzîdin aus dem Irak, angesichts ihrer  drohenden Abschie-
bung aus der Stadt Köln nach Rumänien und der damit 
einhergehenden Trennung von ihrem Ehemann  passiven 
lautstarken verbalen Widerstand. Sie spannte ihren gesam-
ten Körper an und weigerte sich sich anzu ziehen. Trotz 
angewendeter Zwangsmaßnahmen der Behörden  wurde 
die Abschiebung später zunächst aufgrund fehlender 
 Begleitbeamt:innen  abgebrochen, jedoch nach mehreren 
Wochen Inhaftierung in Abschiebehaft dann  vollzogen.167 
Der 32-jährige zwei fache Familienvater und Oppositionelle 
Abdullohi  Shamsiddin schlug bei einem Abschiebeversuch 
der Stadt Dortmund am Münchener Flughafen mit seinem 
Kopf so sehr an die Wand, dass er sich selbst die Nase 
brach, sodass die Abschiebung im Dezember 2022 zunächst 
abgebrochen  worden ist.168 Er kam in Abschiebehaft und 
wurde Mitte  Januar 2023 schließlich nach Tadschikistan 
abgeschoben, wo er in einem politischen Prozess zu sieben 
JahrenStrafhaftverurteiltwurde.169

Insgesamt konnten im Jahr 2022 256 Menschen ihre Ab-
schiebung durch verschiedene Formen des Widerstandes 
verhindern, nachdem sie von den Behörden an den Flug-
häfen an die Bundespolizei übergeben worden waren.  Hinzu 

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://www.wz.de/nrw/kreis-mettmann/velbert-neviges-und-wuelfrath/eskalierte-abschiebung-in-velbert-frau-und-kinder-sind-traumatisiert_aid-102121907
https://rp-online.de/nrw/staedte/kleve/kleve-sek-einsatz-wegen-abschiebeverfahren_aid-92150471
https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/kleve-spezialkraefte-der-polizei-ueberwaeltigten-22-jaehrigen-id238675789.html
https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/kleve-spezialkraefte-der-polizei-ueberwaeltigten-22-jaehrigen-id238675789.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/goch/rathaus-in-uedem-gesperrt-polizei-einsatz-wegen-abschiebung_aid-92241861
https://rp-online.de/nrw/staedte/kleve/35-abschiebungen-im-kreis-kleve-seit-jahresbeginn_aid-95279077
https://taz.de/Drohende-Abschiebung-nach-Tadschikistan/!5897410&s=Tadschikistan/
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kamen sieben Fälle von versuchten  Selbstverletzungen 
beziehungsweise Suiziden. Darüber hinaus mögen die 
 statistisch als „Beförderungsverweigerung durch die Flug-
gesellschaft“ erfassten gescheiterten Abschiebungen von 
206 Menschen zum Teil auch darauf zurückzuführen sein, 
dass Pilot:innen nach Widerstandshandlungen der von der 
 Abschiebung bedrohten Menschen die Abschiebung ver-
weigerten.170 

Im Oktober 2023 protestierten Êzîd:innen vor dem Bundes-
tag gegen die Abschiebungen und forderten einen sofor ti-
gen Abschiebestopp. Viele Êzîd:innen traten im Zuge der 
Protestaktionen in einen Hungerstreik, mehrere von ihnen 
mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.171 Eben-
falls in Berlin waren 1995, 1998, 2003 und 2006  jeweils 
 Dutzende Menschen in der Abschiebehaft in den Hunger-
streik getreten, um gegen ihre Inhaftierung und die 
 miserablen Haftbedingungen zu protestieren.172 

FOLGERUNGEN
All diese Fälle zeigen, dass die Abschiebepolitik mit nichten 
ein schlichtes „Recht muss durchgesetzt werden“ ist. Ob 
ein Mensch abgeschoben wird oder nicht, ist oft gerade 
keine objektive Entscheidung neutraler Behörden. Ob eine 
Person abgeschoben wird oder ihr Recht auf ein selbst-
bestimmtes Leben durchsetzen kann, hängt vielmehr oft 
vondenRessourcenderBetroffenenab,vonihremWissen
um die Rechtslage und von ihrem Zugang zum Recht, von 
persönlichenKontakten, vomAufbaubelastbarer sozialer
Netzwerke sowie von den Fähigkeiten dieser Netzwerke, 
über öffentliche und nichtöffentliche Kanäle auf Politik
undVerwaltungenEinflusszunehmen.

170  Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 19f. 
WievieleAbschiebungenanmöglichenWiderstandshandlungenderBetroffenenvorderÜbergabeandieBundespolizeischeiterten,isthingegen
statistisch weder bundesweit noch für Nordrhein-Westfalen erfasst.

171  Jesiden protestieren mit Hungerstreik gegen Abschiebungen in den Irak, in: rbb24 vom 16.10.2023; 
Hungerstreik gegen Abschiebung von Jesiden: Neun Menschen in Berlin ins Krankenhaus gebracht, in: Tagesspiegel vom 16.10.2023. 
Siehe auch Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.

172 Oulios,BlackboxAbschiebung,S.292294;zur Abschiebehaft siehe Kapitel 3.3: Abschiebungen und Abschiebehaft.
173 Vgl. Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 328-334.
174 So auch ebd., S. 339.

Wenn Menschen erst einmal in der deutschen Gesellschaft 
angekommen sind, wenn sie in der eigenen Wohnung 
 leben und Nachbar:innen kennenlernen, wenn sie Arbeit 
 gefunden haben und womöglich dort aufgrund des Arbeits-
kräftemangels sehr gefragt sind, wenn ihre Kinder zur 
Schule gehen und Freundschaften schließen, wird es für 
Behörden aufgrund der vielfältigen zivilgesellschaftlichen 
Unterstützung deutlich schwieriger, sie abzuschieben. Sehr 
oftistdieEmpörungimprivatenundberuflichenUmfeld–
über  politische Lager und gesellschaftliche Milieus hinweg – 
groß, wenn plötzlich eine Abschiebung ansteht.

Ein Dilemma im Kampf gegen Abschiebungen bleibt, dass 
sich viele Menschen im Einzelfall für ihnen bekannte 
Betroffene, die von einer Abschiebung bedroht sind, ein
setzen, aber das System der deutschen und nordrhein-
westfälischen Abschiebepolitik selbst nicht grundsätzlich 
hinter fragen.173 Die Unterstützer:innen übersehen mit-
unter, dass es eben nicht nur einzelne Menschen sind, für 
deren Recht zu bleiben Unterstützer:innen eintreten soll-
ten, weil diese besonders „gut integriert“, „so fleißig“
oder außerordentlich „nett und zuverlässig“ sind. Denn es 
gibt viele Menschen, die nur deshalb abseits der öffent
lichen Wahrnehmung abgeschoben werden, weil sie eben 
nicht über die Ressourcen verfügen, gegen ihre Abschie-
bung  vor zugehen – vielleicht, weil sie in Vollzeit arbeiten, 
Angehörige pflegen, Kinder erziehen, krank sind oder in
einer abgelegenen  Gemeinde leben (müssen) und so Zeit, 
EnergieundGelegenheitfürdenAufbaueinesbelastbaren
 sozialen Netzwerks fehlen, mit dem dann eine Abschie-
bung bekämpft werden kann.174 Andere hingegen müssen 
monate lang in  abgelegenen und isolierten Landeslagern 
 leben, werden dort kontrolliert und reglementiert und 
 haben Arbeits verbote, wodurch ihnen Kontakte absichtlich 
erschwert werden.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2023/10/berlin-jesiden-hungerstreik-reichstagsgebaeude-verletzte-irak.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/hungerstreik-gegen-abschiebung-von-jesiden-neun-menschen-in-berlin-ins-krankenhaus-gebracht-10633927.html
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Auch für den Rechtsstaat ergeben sich bedeutende 
 Fragen, die selbst dann relevant sind, wenn das Instru-
ment  Abschiebung als notwendig betrachtet wird: Wenn 
in  unzähligen Fällen im bestehenden Rechtsrahmen eine 
 Aufenthaltsverfestigung möglich war, ist erklärungsbe-
dürftig, warum die Ausländerbehörden diesen Weg nicht 
von Anfang an beschritten, sondern eine Abschiebung 
 eingeleitet haben. Warum also bedurfte es erst des zivil - 
gesellschaftlichen Protests, des persönlichen Widerstandes 
derBetroffenenoderderInterventionvonArbeitgeber:in
nen oder Kirchenvertreter:innen, damit von einer  Ab- 
schiebung bedrohte Menschen ihr Recht durchsetzen 
konnten? Und wie viele Menschen werden nur deshalb 
 abgeschoben, weil es ihnen nicht gelingt, breiten Protest 
zu organisieren, und sie auch  keine wortmächtigen und gut 
vernetzten Unterstützer :innen  haben, die das für sie über-
nehmen könnten?

Die Politik hat die Bedeutung der sozialen Netzwerke und 
derÖffentlichkeitdurchauserkannt.Geradekonservative
Politiker:innenfordernimmerwiederöffentlich,Menschen,
denen sie eine „geringe Bleibeperspektive“ zuschreiben, 
nicht aus den Landeslagern in die Kommunen zu schicken. 
Viele Bundesländer setzen genau das in der Praxis um. 
In Nordrhein-Westfalen sind es die Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtungen und die Notunterkünfte des Landes, 
in denen Menschen mit einer zugeschriebenen „geringen 
 Bleibeperspektive“ monatelang oder länger – aus staat-
licher Sicht idealerweise bis zu ihrer „freiwilligen Aus reise“ 
be ziehungsweise bis zu ihrer Abschiebung – im Schwebe-
zustand leben sollen. Damit sollen die Schutz suchenden zum 
einen gar nicht erst in die Lage versetzt werden, Teil der 
Gesellschaft zu werden und  soziale Kontakte aufzubauen, 
mit deren Unterstützung sie  später ihr Recht durch setzen 
können. Zum anderen sollen dort unter weitgehendem 
Ausschluss der Öffentlichkeit die Abschiebungen leichter
durchgeführt werden.175 Doch auf Dauer ist ein  jahrelanges 
erzwungenes Lagerleben für eine immer  größere Zahl von 
Menschen in einer Gesellschaft, die für sich in  Anspruch 
nimmt, frei, demokratisch und rechtsstaatlich zu sein, 
 weder durchzusetzen noch zu rechtfertigen.

175 Dazu siehe Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
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176 Siehe Kapitel 1.2: Abschiebungen in der Bundesrepublik.
177  Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 28-32.
178  Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 

Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 47f.
179 ebd.
180  Bundestag-Drs. 20/8182, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 

Flüchtlinge zum Stand: 30. Juni 2023, 31.8.2023, S. 51-57 (Frage 26).ZuderspezifischenGruppederAusreisepflichtigenmitundohneDuldung
siehe die Antworten auf Frage 33 (S. 64-71). Zu den Überlastungen siehe Kapitel 2.6: Die kommunalen Ausländerbehörden.

181 Vgl. § 60a AufenthG. Siehe auch Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 65-92.
182  Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 

Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 47f. – Ende 2022 hatten noch 248.145 Menschen eine Duldung.
183  Bundestag, Plenarprotokoll 20/124, 124. Sitzung vom 27.9.2023, Antwort der Bundesregierung auf eine mündliche Frage von Clara Bünger, Zahl der 

ausreisepflichtigenPersoneninDeutschlandimAugust2023,S.15517f. Vgl. PROASYL,AbschiebungeninZeitenflüchtlingsfeindlicherDebatten– 
Rechtsstaatlichkeit adé?, Beitrag vom 18.10.2023.

184  Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 
Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 48.

185  NRW MKJFGFI, Nordrhein-Westfalen stoppt Abschiebungen in den Iran, Pressemitteilung vom 10.10.2022. 
Siehe näher Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen.

186 Kein Neustart mit Assad, in: tagesschau vom 27.5.2023.

ZAHLEN I: MENSCHEN MIT (UND OHNE) DULDUNG 
IN DEUTSCHLAND
Während die Debatte um Abschiebungen in Politik und 
Öffentlichkeit immer heftiger geführt wird,176 sinkt die 
Zahl der Menschen, die von den Behörden als „formal aus
reisepflichtig“ eingeordnet werden, beständig. Nachdem 
die BehördenEnde2022noch304.308ausreisepflichtige
 Menschen (mit und ohne Duldung) registriert hatten,177 
sank die Zahl bis zum 31. Oktober 2023 auf 250.749 Men-
schen – ein Rückgang um 17,5 Prozent.178 Diese Entwick-
lung ist nicht darauf zurückzuführen, dass besonders viele 
 Menschen  abgeschoben worden wären, sondern weil  immer 
mehr Menschen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten – und 
sich diese nicht selten erkämpft – haben.

Von den „formal ausreisepflichtigen“ Menschen hatten
Ende Oktober 2023 49.665 Personen keine Duldung und 
waren damit, so die behördliche Sprache, „vollziehbar aus
reisepflichtig“.179 Das sind lediglich 0,36 Prozent aller in 
Deutschland lebenden Nichtdeutschen. Zu dieser Gruppe 
gehören auch einige EU-Bürger:innen sowie Menschen, 
bei denen die Prüfung der Erteilung oder Verlängerung des 
Aufenthaltstitels andauert, etwa weil die Ausländerbehörde 
überlastet ist und in der Zwischenzeit die Duldung (noch) 
nicht verlängert hat.180 Es ist auch möglich, dass einige der 
Menschen ohne Duldung längst ausgereist sind, ohne sich 
bei den Behörden „abzumelden“ und dann noch für einige 
Zeit im Ausländerzentralregister geführt werden.

 
Bei Menschen mit einer Duldung ist die Abschiebung vorüber- 
gehendausgesetzt,etwaweildieBetroffenenerkranktsind,
weil Papiere fehlen, weil ihre minderjährigen Kinder eine 
Aufenthaltserlaubnis haben oder weil in ihre Herkunfts-
länder nicht abgeschoben werden kann.181 Zum 31. Oktober 
2023 waren 201.084 Menschen im Besitz einer Duldung – 
auch dies ein Rückgang um 19 Prozent seit Ende 2022.182

Die Zahl der Menschen, die die Behörden als „ausreise-
pflichtig“ vermerken, sagt aber noch wenig über die
 tatsächlichen Möglichkeiten der Ausreise oder  Abschiebung 
aus. So werfen die Behörden weniger als jedem  zehnten 
Menschen mit Duldung (9,2 Prozent) vor, die eigene 
 Abschiebung etwa durch eine fehlende Mitwirkung bei der 
Passbeschaffung zu behindern, weshalb sie lediglich die 
sogenannte „Duldung light“ erhalten. Bei den meisten ande - 
ren stehen oft humanitäre oder andere sich aus dem Aufent- 
haltsgesetz ergebende Gründe einer  Abschiebung entge-
gen.183 Allein 42.207 der 201.084 Geduldeten  (21  Prozent) 
stammen aus Afghanistan, Russland, Syrien und dem Iran. 
Hinzu  kommen weitere 23.883 Geduldete aus dem Irak.184 
Der Iran ist eine brutale  Diktatur, für die Nordrhein-West- 
falen im Oktober 2022  einen Abschiebestopp erlassen 
hat, der Ende 2023 auslief.185 Syrien wird noch immer 
vom international geächteten  Diktator Baschar  al-Assad 
beherrscht, normale diplomatische Beziehungen gibt es 
nicht.186 Das russische Regime unter Wladimir  Putin führt 
nichtnureinenAngriffskrieggegendie Ukraine, sondern
verfolgt auch im eigenen Land Oppositionelle,  Menschen- 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008182.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008182.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20124.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20124.pdf
https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-in-zeiten-fluechtlingsfeindlicher-debatten-rechtsstaatlichkeit-ade/
https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-in-zeiten-fluechtlingsfeindlicher-debatten-rechtsstaatlichkeit-ade/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-stoppt-abschiebungen-den-iran
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundesregierung-assad-100.html
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rechtler:innen und Kriegsdienstverweigerer. Es steht zu- 
gleich in harter Konfrontation zum Westen, was Abspra- 
chen hinsichtlich Abschiebungen über Einzelfälle  hinaus 
derzeit kaum denkbar erscheinen lässt.  Zudem fehlt es 
schlicht an Verkehrsverbindungen.187 Und in das wieder 
von den Taliban beherrschte und  völlig verarmte Afghanis-
tan kann schon allein wegen der  fehlenden diplomatischen 
 Beziehungen nicht abgeschoben  werden.

Wer aber sind die Menschen, die mit einer Duldung 
 leben müssen? Die Zahlen zum Stichtag 31. Oktober 2023 
 erlauben eine genauere Analyse der Gruppe. So wohnen 
25,4 Prozent aller Geduldeten in Nordrhein-Westfalen. 
Fast die Hälfte aller Geduldeten (45,6 Prozent) lebt 
 bereits fünf Jahre oder länger in Deutschland. Mehr als ein 
 Viertel aller Geduldeten (28 Prozent) ist minderjährig.188 
Während in der Politik fälschlicherweise immer wie-
der von „300.000 ausreisepflichtigen abgelehnten Asyl
bewerbern“ die Rede ist,189 sind tatsächlich nur 58 Prozent 
der  Menschen, die in Deutschland als „formal ausreise-
pflichtig“registriertsind,abgelehnteAsylsuchende–rund
146.000 Menschen Ende Oktober 2023. Der abgelehnte 
Asylantrag muss dabei, wie die Bundesregierung selbst 
schreibt, nicht notwendiger weise die Ursache der Aus-
reisepflichtsein,sondernkannauchlängerzurückliegen.190 
Bei den übrigen handelt es sich um eine sehr heterogene 
Gruppe: Tourist:innen mit abgelaufenem Visum, die etwa 
krankheitsbedingt nicht ausreisen können,  internationale 
Student:innen, die nicht länger die Kriterien für eine  
 Aufenthaltserlaubnis erfüllen, arbeitslos gewordene Fach- 
 
 
 
 

187  Im Frühjahr 2023 hat allerdings Bayern zwei Männer nach Russland abgeschoben, wobei die Abschiebung über einen Umstieg in Serbien  erfolgte 
und unbegleitet war. Auch Brandenburg hat in einem Einzelfall einen Mann nach Russland abgeschoben. Siehe: Wieder Abschiebungen nach 
Russland,in:tagesschauvom31.5.2023; Erste Länder schieben wieder nach Russland ab, in: ZDF heute vom 31.5.2023. Insgesamt gab es von 
 Januar bis Oktober 2023 bundesweit vier Abschiebungen in die Russische Föderation. Siehe Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 4.

188  Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 
Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 34.

189  CDU-Partei und Fraktionschef Friedrich Merz sagte in einer Diskussionsrunde bei Welt TV Ende September 2023: „Die werden doch wahnsinnig, 
die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge 
 bekommen.“ Siehe: Pull-Faktoren – Merz polarisiert mit Satz über abgelehnte Asylbewerber beim Zahnarzt, in: Die Welt vom 28.9.2023. Anfang 
 Oktober 2023 sagte Merz gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: „Die Botschaft an die 300.000 abgelehnten Asylbewerber lautet 
 aktuell: Ihr müsst nur lange genug bleiben, dann geht es euch in Deutschland immer besser.“ Siehe: Merz: „Wir dürfen keine Anreize zur Bleibe 
geben, wenn kein Bleiberecht besteht“, in: RND vom 4.10.2023.

190 ZumStichtag31.10.2023hatten145.508derformalausreisepflichtigenMenscheneinenAsylantraggestellt,derabgelehntwordenwar.Siehe
Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 
14.12.2023, S. 28.

191 Siehe Kapitel 1.5: Wege ins Bleiberecht.
192  Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 

Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 41f.

kräfte oder junge Menschen, die schon mit einer Duldung 
geboren wurden, weil ihre Familie über keine Aufenthalts-
erlaubnis verfügte.

Dass die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit 
einem solch unsicheren Status hoch ist, liegt  insbesondere 
daran, dass der Gesetzgeber eine Aufenthaltssicherung 
durch bewusst gesetzte Hürden im Aufenthaltsrecht in 
 vielfältiger Weise erschwert und oft sogar gänzlich ver-
unmöglicht.BesondersbetroffensindvondieserGesetzes
lage alte, kranke oder beeinträchtigte Menschen, aber auch 
 Kinder unter 14 Jahren. In zahlreichen Fällen sind es auch 
die kommunalen Behörden, die den Menschen  Steine in den 
Weg legen und weit stärker auf Abschiebungen  setzen als 
auf ein Bleiberecht. Dass die Zahl der Menschen mit einer 
Duldung dennoch zuletzt deutlich  gesunken ist, hat  weniger 
mit der steigenden Zahl von  Abschiebungen – dazu siehe 
weiter unten – zu tun, sondern insbesondere mit dem von der 
Ampel-Bundesregierung eingeführten und am 31.  Dezember 
2022 in Kraft getretenen Chancen- Aufenthaltsrecht.191 Auch 
wenn die Regelung schon  angesichts der in das  Gesetz   hin - 
eingeschriebenen Fristen viele Menschen ausschließt, haben 
bis zum 31. Oktober 2023 46.549 Menschen vom Chancen-
Aufenthaltsrechtprofitiert.InNordrheinWestfalenhaben
12.766 Menschen bereits eine solche Auf ent haltserlaubnis 
erhalten (27,4 Prozent aller Fälle). Die meisten Aufent-
haltserlaubnisse nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht 
 erhielten bundesweit Menschen aus dem Irak,  Russland, 
Nigeria,  Libanon, Iran, Pakistan und  Afghanistan.192 Nach  
Angaben des Mediendienstes Integration  hatten im  gesamten  
 
 
 
 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/abschiebungen-russland-100.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/abschiebungen-russland-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/abschiebungen-russland-bayern-brandenburg-straftaeter-ukraine-krieg-100.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article247694964/Friedrich-Merz-ueber-Asylbewerber-beim-Zahnarzt-CDU-Chef-polarisiert-mit-Satz-im-WELT-Talk.html
https://www.rnd.de/politik/friedrich-merz-wir-duerfen-keine-anreize-zur-bleibe-geben-wenn-kein-bleiberecht-besteht-ENBCEVSRN5GFBN33V7A2XXXDJY.html
https://www.rnd.de/politik/friedrich-merz-wir-duerfen-keine-anreize-zur-bleibe-geben-wenn-kein-bleiberecht-besteht-ENBCEVSRN5GFBN33V7A2XXXDJY.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
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Jahr 2023 mindestens 75.000 Menschen das Chancen-Auf-
enthaltsrecht bereits beantragt.193  Mehrere zehntausend 
weitereMenschenkönntendavonnochprofitieren.194

DieSenkungderZahlderformalAusreisepflichtigenführt
also nicht über die Verschärfung von Abschiebungen, 
 sondern über eine Liberalisierung des Aufenthaltsrechts, 
damit Menschen mit einer Duldung nach Jahren in Deutsch-
land ohne Hürden endlich eine – unbefristete und nicht 
an unzählige Voraussetzungen gekoppelte – Aufenthalts-
erlaubnis erhalten.

ZAHLEN II: ABSCHIEBUNGEN AUS DEUTSCHLAND 
UND NORDRHEIN-WESTFALEN
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 12.945 Menschen aus 
Deutschland abgeschoben. Die meisten Menschen  schoben 
die Behörden nach Georgien (908 Menschen), Albanien 
(846 Menschen) und Nordmazedonien (807 Menschen) 
ab. Im Rahmen des Dublin-Verfahrens werden aber auch 
 Menschen innerhalb der EU (plus Island, Norwegen, 
Schweiz und Liechtenstein) abgeschoben, weil dort das 
Asylverfahren stattfinden soll. So wurden im Jahr 2022
732 Afghan :innen, 707 Syrer:innen und 166 Iraner:innen 
vor allem in  andere europäische Staaten abgeschoben, 
 während diese Staaten ihrerseits Menschen nach Deutsch-
land  abschoben, damit hier das Asylverfahren statt-
findet. Fast ein Viertel der Abschiebungen aus Deutsch-
land fiel dabei in nordrheinwestfälische Zuständigkeit:
3.118  Menschen schoben die Behörden ab (24,1 Prozent).195 

193 Mediendienst Integration, Ein Jahr Chancen-Aufenthalt. Mindestens 75.000 Anträge gestellt, 25.1.2024.
194  Zum 31.10.2023 lebten 72.434 Geduldete seit mindestens sechs Jahren in Deutschland, erfüllen also die in § 104c AufenthG vorgesehene 

zeitliche Voraussetzung (fünf Jahre Voraufenthalt bis 31.10.2022), hatten aber noch keine Aufenthaltserlaubnis erhalten, siehe für die Zahl: 
Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender 
Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 34.

195  Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 9f.; 
Zahl der Abschiebungen in NRW leicht gestiegen, in: WDR vom 27.1.2023.

196 ImöffentlichenDiskurssinddamitinallerRegelMännergemeint.Daherwirdhiernicht„Gefährder:innen“geschrieben.
197 VerschiedeneBundesländererfassennachunterschiedlichenKriterienbestimmteDaten,etwazuAbschiebungenausderStrafhaft.Belastbare

Aussagenlassensichdarausabernursehrbedingtableiten.NordrheinWestfalenerhebtkeineDatenzuAbschiebungenausderStrafhaft. 
Vgl. Das Ministerium ist ahnungslos, in: t-online vom 22.5.2023, siehe auch Kapitel 4.8: Abschiebungen, Straftaten und das Reden von „Gefährdern“.

198  Im Jahr 2021 waren bis 30. September 18 „Gefährder“ und 3 „relevante Personen“ abgeschoben worden. 
Siehe Bundestag, Plenarprotokoll 20/124, 62. Sitzung vom 19.10.2022, Antwort der Bundesregierung auf eine mündliche Frage, S. 6961.

199 Siehe ausführlich Kapitel 4: Die Menschen.
200 Zahl der Abschiebungen deutlich gestiegen, in: Zeit Online vom 17.1.2024.

Während Politiker:innen immer wieder behaupten, ein 
Schwerpunkt liege auf der Abschiebung von Straftäter:in -
nen und sogenannten „Gefährdern“196, ist die  Realität 
eine andere. Wie viele Menschen als Straftäter:innen 
 abgeschoben werden, ob sie in Deutschland geboren und 
aufgewachsen sind und um welche Straftaten es dabei geht, 
wird von den Bundesländern statistisch gar nicht oder nur 
nach sehr unterschiedlichen Kriterien erfasst. Nach den 
angesichts der dünnen Datenbasis mit großer Vorsicht zu 
verwendenden Zahlen hatte 2022 wahrscheinlich höchs-
tens ein Viertel der Abschiebungen bundesweit einen  Bezug 
zu Straftaten, wobei unklar ist, welche Straftaten  gemeint 
sind – Belei digung? Meineid? Drogenbesitz? Mord? – 
und ob es sich um laufende beziehungsweise  eingestellte 
 Ermittlungsverfahren oder um Verurteilungen vor Ge-
richt handelt. Bekannt ist immerhin, dass ein Teil  dieser 
Abschiebungen EU- Bürger:innen betraf, etwa Pol :innen 
und Rumän:innen.197 Außerdem wurden in jenem Jahr bis 
30. September 2022 bundesweit lediglich 5 „Gefährder“ 
 sowie 2 „relevante  Personen“ abgeschoben.198 

DiemeistenAbschiebungenbetreffenganzandereGruppen
von Menschen: Kinder und Jugendliche, Menschen, die 
in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, Pflege
kräfte (während zugleich das Personal für Kranken häuser 
mit hohem Aufwand aus dem Ausland angeworben wird), 
 psychisch Erkrankte, Schwangere, alte Frauen am Rol-
lator.199 Allein im Jahr 2022 wurden 2.196 Kinder und 
 Jugendliche aus Deutschland abgeschoben.

2023 stieg die Zahl der Abschiebungen deutlich an. 
Im Jahr 2023 wurden bundesweit 16.430 Menschen 
 abgeschoben.200 Darunter waren bis Ende Oktober 2023 
 bereits 2.338 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Etwa ein Drittel der Abschiebungen waren sogenann-
te „Dublin-Überstellungen“, also Abschiebungen in ei-
nen  anderen EU-Staat. Bei den übrigen Abschiebungen 

https://mediendienst-integration.de/artikel/mindestens-75000-antraege-gestellt.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/abschiebungen-nrw-zahlen-100.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100178438/abschiebungen-von-straftaetern-innenministerium-kann-keine-zahlen-liefern.html
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20062.pdf#P.6961
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024-01/abschiebung-deutschland-2023
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warendie(vermeintlichen)HerkunftsländerderBetroffe
nen das Ziel. Am häufigsten schoben die Behörden nach
 Georgien, nach Nord mazedonien und nach Moldau ab.201 
In nordrhein-west fälischer Zuständigkeit wurden im Jahr 
2023 3.663 Menschen abgeschoben.202 Die meisten Men-
schen wurden aus Nordrhein-Westfalen nach Nordmaze-
donien, Albanien und Serbien abgeschoben – zusammen 
waren das etwa ein  Drittel aller nordrhein-westfälischen 
Abschiebungen.203 Mehr als ein Viertel der Menschen, die 
2022 und 2023 aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben wur-
den, waren vorher in einem  Abschiebegefängnis inhaftiert 
worden.204 

Jahr  abgeschobene 
Menschen 

 bundesweit

davon Kinder 
und Jugendliche 
unter 18 Jahren

aus Nordrhein-
Westfalen 

abgeschobene 
Menschen

205

2019 22.097 3.806 6.359

2020 10.800 1.911 2.805

2021 11.982 1.915 2.903

2022 12.945 2.196 3.118

2023 16.430 2.338 
(bis 31.10.2023)

3.663 

201  Die Stichtage in der Drucksache unterscheiden sich. Bis 30.11.2023 waren es 4.687 Dublin-Abschiebungen, der Stichtag hinsichtlich der 
 Ab schiebung von Minderjährigen und der Zielländer ist der 31.10.2023. Siehe Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 12-16.

202 NRWLandtag,Vorlage18/2314,NRWMKJGFGI,AktuellerSachstandzuZugängen,Zuweisung,UnterbringungundVersorgungvongeflüchteten 
Menschen in Nordrhein-Westfalen, 01/2024, 28.2.2024, S. 9.

203 HierliegenausdifferenzierteZahlenfürdasersteHalbjahr2023vor,siehedazu: 
NRW Landtag, Vorlage 18/1693, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht staatliches Asylsystem, 2. Quartal 2023, 25.9.2023, S. 9f.

204 Siehe dazu Kapitel 3.3: Abschiebungen und Abschiebungshaft.
205  Die Zahlen für 2019 nach Bundestag-Drs. 19/18201, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und  Ausreisen 

2019, 19.3.2020; für 2020: Bundestag-Drs. 19/27007, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und 
 Ausreisen 2020, 25.2.2021; für 2021: Bundestag-Drs. 20/890, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und 
Ausreisen 2021, 2.3.2022; für 2022: Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und 
Ausreisen 2022, 24.2.2023, für 2023: Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen 
und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 2-16 und NRW Landtag, Vorlage 18/2314, NRW MKJGFGI, Aktueller Sachstand zu Zugängen, 
Zuweisung,UnterbringungundVersorgungvongeflüchtetenMenscheninNordrheinWestfalen,01/2024,28.2.2024,S.9.

206  Für die Zahlen siehe Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 
24.2.2023, S. 19-21.

207 Siehe dazu Kapitel 3.4: Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.
208 Vgl. auch Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Ausbildung und Arbeit.
209  Für die Planungen einer Abschiebung siehe Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben? 

Für die wichtige Frage der Reisefähigkeit vgl. Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
210  Warum zwei Drittel der geplanten Abschiebungen scheitern, in: BR vom 5.3.2023. 

ZahlenfürNordrheinWestfalenausdemJahr2023findensichbeiNRW: Mehr als jede zweite Abschiebung verhindert, in: nd vom 14.3.2024.
211 Nach Ablauf des ECOWAS-Ultimatums schließen die Putschisten in Niger den Luftraum, in: tagesschau.de vom 7.8.2023.

IndenöffentlichenDebattensindimmerwiederdieZahlender
geplanten, aber „gescheiterten“ Abschiebungen ein Thema. 
Allerdings werden Abschiebungen aus ganz unterschiedlich-
en Gründen abgebrochen oder storniert. So notierte die Bun- 
despolizei im Jahr 2022, dass 13.370 geplante  Abschiebungen 
von den zuständigen Behörden schon im Vorfeld storniert 
worden waren. In 6.399 Fällen erfolgte die Überstellung an 
die Bundespolizei nicht oder erst verspätet.206 Auch wenn 
diese zwar geplanten, aber nicht vollzogenen Ab schiebun -
gen immer wieder skandalisiert werden und als Begrün dun- 
gen für weitere Gesetzesverschärfungen  herhalten müssen, 
wäre es vielmehr erstaunlich, wenn es solche Konstellatio-
nen gar nicht geben würde. Denn teilweise sorgen erfolgrei-
che Anträge vor Gericht dafür, dass geplante Abschiebungen 
schon vorher abgesagt oder am Flugtag kurzfristig abge- 
brochenwerden.DieBetroffenenhabenalsoschlicht ihre
Rechte durchgesetzt.207 In anderen Fällen sind die  Menschen 
bei der Arbeit, wenn Behörden zu  ihnen nach Hause kommen, 
um sie abzuschieben. Angesichts des knappen  Zeitfensters, 
in dem Flüge erreicht werden müssen, müssen die  Behörden 
die Abschiebungen dann oft absa gen.208 Wenn Menschen, die 
abgeschoben werden sollen, während der sich oft über meh-
rere Wochen erstreckenden Planungsphase einer Abschie - 
bung schwer erkranken, müssen diese ebenfalls gestrichen 
werden.209 Oft werden  Abschiebungen auch schlicht deshalb 
abgesagt, weil die vorgesehenen  Flüge geplatzt sind.210 
So schloss beispielsweise der Niger im  August 2023 seinen 
Luftraum.211 Solche Änderungen im weltweiten Luftverkehr 
sind ständige Realität und tragen ebenfalls dazu bei, dass 
Abschiebungen storniert werden  müssen.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2314.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2314.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1693.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/182/1918201.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/182/1918201.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/270/1927007.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/270/1927007.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2314.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2314.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/warum-zwei-drittel-der-geplanten-abschiebungen-scheitern,TXbSuMi
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1180711.rassismus-nrw-mehr-als-jede-zweite-abschiebung-verhindert.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1232246.html


46 1. ABSCHIEBUNGEN ALS POLITISCHE PRAXIS  |  4. ABSCHIEBUNGEN IN ZAHLEN UND DATEN

ZAHLEN III: ABSCHIEBUNGEN IN RELATION
Jedes Jahr ziehen hunderttausende Nichtdeutsche aus 
Deutschland fort – und das weitgehend unbeachtet von 
PolitikundÖffentlichkeit.Zwischen2013und2022verließen
jährlich zwischen 650.000 und knapp 1,1  Millionen Men-
schen ohne deutschen Pass das Land.  Allein im Jahr 2022 
waren es 943.061 Menschen, ein Jahr zuvor 746.474 Nicht-
deutsche.212 Die meisten dieser Menschen zogen in  andere 
europäische Staaten, es gab aber ebenso Migration in 
 asiatische oder afrikanische Staaten.

In Relation zu diesen Wanderungsbewegungen fallen 
 Abschiebungen kaum ins Gewicht: Seit 2010 wurden nie mehr 
als 2,7 Prozent der Nichtdeutschen, die Deutschland verlas-
sen haben, abgeschoben. 2022 waren sogar nur 1,4 Prozent 
jener Nichtdeutschen, die das Land insgesamt verlassen 
haben, Abgeschobene. Selbst wenn man die erzwungenen 
„freiwilligen Ausreisen“ hinzurechnet, ergibt sich kein 
signifikantanderesBild:Weitüber90Prozentallernicht 
deutschen Migrant:innen, die Deutschland verlassen, tun 
dies freiwillig. Denn für sehr viele Menschen ist Deutsch-
land eben nur eine Station im Leben. Sie sind vielleicht 
im Rahmen der EU-Freizügigkeit oder als  internationale 
Fachkräfte, als Student:innen oder für eine Ausbildung 
nach Deutschland gekommen, aus familiären Gründen oder 
ebenauch,weilsiehierherfliehenmussten.Dasbedeutet

212  In den zehn Jahren zwischen 2013 bis 2022 zogen jährlich durchschnittlich 613.000 Nichtdeutsche mehr nach Deutschland als im selben  Zeitraum 
fortzogen. Dabei sind es vor allem die Zuzüge in drei Jahren, die das Wanderungssaldo anheben: 2015/16 mit der Fluchtbewegung angesichts 
deseskalierendenBürgerkriegesinSyrienund2022dieFluchtbewegungnachBeginndesrussischenAngriffskriegesaufdieUkraine.Ohnedas
 Wanderungssaldo wäre die Bevölkerungszahl in Deutschland längst gesunken, nicht zuletzt weil mehr Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft 
das Land verlassen als herziehen. Vgl. Statistisches Bundesamt, Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, Zugezogene, Fortgezogene 
und Saldo, Stand: 30.1.2024.

213  Die Fortzüge in die einzelnen Länder lassen sich aus den Tabellen des Statistischen Bundesamtes ablesen. Die einzelnen Staatsangehörigkeiten 
der in einzelne Staaten ziehenden Nichtdeutschen sind dort allerdings nicht erfasst, so dass eine exakte Relation zwischen Fortgezogenen und 
dorthin Abgeschobenen nicht möglich ist. Vgl. Statistisches Bundesamt, Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland: Deutschland, Jahre, 
 Nationalität, Herkunfts-/Zielländer, Stand: 19.2.2024.

aber noch längst nicht, dass unbedingt alle für immer in 
Deutschland bleiben möchten. Selbst bei jenen drei  Staaten, 
in die deutsche Behörden aktuell am häufigsten abschie-
ben, überwiegt die sich unabhängig von den  Behörden 
voll ziehende Migration deutlich: Im Jahr 2022 zogen 
5.931 Nicht deutsche aus Deutschland nach Georgien. Von 
diesen  wurden lediglich 908 Menschen im  selben Zeitraum 
dorthin abgeschoben. 6.127 Menschen ohne deutschen Pass 
 zogen 2022 nach Albanien, darunter waren 846 Menschen, 
die deutsche Behörden in den Balkanstaat abgeschoben 
hatten. 10.427 Nichtdeutsche zogen 2022 aus Deutsch-
land nach Nordmazedonien. Unter ihnen waren lediglich 
807 Menschen, die in das Land abgeschoben wurden.213 

Die in der erregten öffentlichen Debatte mitunter mit-
schwingende Behauptung, Ausländer:innen, die einmal in 
Deutschland angekommen seien, würden – gerade auch 
 wegen des vermeintlich so gut ausgestalteten Sozial staates 
– das Land nie wieder verlassen, ist also schlicht falsch. Wer 
trotzeinerbestehendenAusreisepflichtDeutschlandnicht
verlässt, hat dafür wiederum in aller Regel gute Gründe – 
eine Gefährdung in dem Land, dessen Staats bürgerschaft 
man besitzt, familiäre Bindungen in Deutschland, gesund-
heitliche Hindernisse oder eben auch das hier aufgebaute 
Leben mit eigener Arbeit, einem erfüllten sozialen Leben 
und der schulischen Entwicklung der Kinder.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/wanderungen-zwischen-deutschland-und-dem-ausland.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/wanderungen-zwischen-deutschland-und-dem-ausland.html
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/beta/statistic/12711/table/12711-0008
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/beta/statistic/12711/table/12711-0008
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Jahr abgeschobene 
Menschen 

bundesweit

aus 
Nordrhein-Westfalen 

abgeschobene Menschen

Fortzüge 
von Nichtdeutschen 

aus Deutschland

Anteil der Abschiebungen 
an den Fortzügen 

(Prozent)

 214 

2010 7.558 1.922 529.605 1,4

2011 7.917 1.870 538.837 1,5

2012 7.651 2.025 578.759 1,3

2013 10.198 2.499 657.604 1,6

2014 10.884 2.929 765.605 1,4

2015 20.888 4.395 859.279 2,4

2016 25.375 5.121 1.083.767 2,3

2017 23.966 6.308 885.460 2,7

2018 23.617 6.603 923.581 2,6

2019 22.097 6.359 961.258 2,3

2020 10.800 2.805 746.212 1,4

2021 11.982 2.903 746.474 1,6

2022 12.945 3.118 935.516 1,4

2023 16.430 3.663 noch keine Daten noch keine Daten

214  Die Zahl der Abschiebungen nach Statista, Anzahl der Abschiebungen aus Deutschland von 2007 bis 2023, Stand 24.1.2024. 
Siehe ergänzend auch die Belege in Fußnote 205 für die Jahre 2019 bis 2023. Für die Fortzüge von Nichtdeutschen siehe 
Statistisches Bundesamt, Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, Zugezogene, Fortgezogene und Saldo, Stand: 30.1.2024.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/451861/umfrage/abschiebungen-aus-deutschland/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/wanderungen-zwischen-deutschland-und-dem-ausland.html
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215 SPD/Grüne/FDP, Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag vom 7.12.2021, S. 110.
216  Für kritische Einordnungen und Übersichten zum Thema Spurwechsel siehe etwa: GGUA Flüchtlingshilfe, Spurwechsel im Fachkräfte   einwan-

derungs gesetz 2.0: Nur wenig geht, vieles geht nicht, 27.3.2024;GGUA Flüchtlingshilfe, Zweckwechsel zwischen den Aufenthaltstiteln im 
Kontext von Bildungs- und Erwerbsmigration, 27.3.2024.

Während Schutzsuchende über das Asylverfahren und 
 Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen, beispiels-
weise über die verschiedenen Regelungen des Fachkräfte-
einwanderungsgesetzes, ein Aufenthaltsrecht in der Bun- 
des republik erhalten können, existieren daneben  wei tere 
(humanitäre) Bleiberechtsmöglichkeiten für die jeni gen, 
die bereits in Deutschland leben, aber über kein (gesicher-
tes) Aufenthaltsrecht verfügen oder dieses beispielsweise 
verloren haben. Solche Regelungen können etwa relevant 
sein in Fällen, in denen Schutzsuchende in Deutschland 
einen Schutzstatus erhalten haben, nach  Jahren aber die 
 Situation im Herkunftsland eine andere ist und der Schutz-
bedarf nun zwar nicht länger anerkannt wird, die Menschen 
aber längst ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland  haben. 
Auch Menschen, die nach einem oft jahrelangen Asyl ver-
fahren letztlich abgelehnt worden sind, sind oft längst Teil 
der  Gesellschaft geworden, haben die Sprache gelernt und 
Arbeit gefunden. In anderen Fällen können Menschen, die 
einst als Fachkräfte nach Deutschland gekommen sind, ihr 
an einen bestimmten Aufenthaltszweck geknüpftes Aufent-
haltsrecht verlieren, etwa weil sie ihren Arbeitsplatz ver-
loren haben. Auch nach einem positiv verlaufenen Härte-
fallverfahren, das an bestimmte  Bedingungen geknüpft ist, 
wird zunächst ein befristetes Aufenthaltsrecht verliehen, 
das wieder verloren gehen kann, sofern die Bedingungen 
nicht mehr erfüllt werden. Auch für die Kinder all  dieser 
Menschen bedarf es aufenthaltsrechtlicher Klärung, ins-
besondere, wenn sie in Deutschland geboren und auf-
gewachsen sind.

Allerdings bleibt das Grundproblem, dass das Aufenthalts-
gesetz weiterhin sehr kompliziert ist. Die Ampel-Regierung 
auf Bundesebene hat ihr Vorhaben, „ein in sich stimmiges, 
widerspruchsfreies Einwanderungsrecht“ anzustreben,  „das 
anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise in 
einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusam- 
mengefasst wird“215, bisher nicht in die Realität umgesetzt. 
Im Gegenteil wird das Aufenthaltsrecht von Jahr zu Jahr 
komplizierter und besteht aus unzähligen sich aufeinander 
beziehenden Bestimmungen und Varianten,  zahlreichen wi- 
dersprüchlichen Regelungen, unterschiedlichen  Vorausset- 

 
 
 
zungen und verschiedenen Stichtagen. Spurwechsel-Regelun- 
gen zwischen verschiedenen Aufenthaltszwecken wurden in 
den vergangenen Jahren zum Teil zwar eingeführt und wiede- 
rummitFristenversehen,schließenvieleBetroffeneaber 
weiter aus.216 Auch für Ausländer behörden, Anwält:innen und 
Beratungsstellen sind manche der Regelungen im Detail kaum 
mehr praxistauglich zu durchschauen und  anzuwenden.

Zudem bleibt eine Aufenthaltserlaubnis nach der Erteilung 
zunächst immer befristet. Sie ist, wenn sie nicht auf einem 
positiven Asylbescheid basiert, vielfach vom Arbeitsplatz 
beziehungsweise der Lebensunterhaltssicherung sowie 
weiteren Kriterien abhängig. Dadurch können Menschen, 
selbst wenn sie bereits über eine Aufenthaltserlaubnis ver-
fügen, immer wieder in die Duldung und damit in einen 
ungemein unsicheren Status zurückrutschen. Erst die un-
befristete Niederlassungserlaubnis bietet ein höheres Maß 
an aufenthaltsrechtlicher Sicherheit. Allerdings kann selbst 
diese wieder entzogen werden, zum Beispiel nach bestimm-
ten strafrechtlichen Verurteilungen. 

Problematisch ist darüber hinaus, dass die  Voraussetzungen 
für eine Niederlassungserlaubnis hoch sind, insbesondere für 
Menschen, die sich erst aus dem Status einer Duldung he-
rausarbeiten müssen. Für Menschen mit  Erkrankungen ist 
die Niederlassungserlaubnis kaum zu erreichen.  Zugleich 
kann jeder Polizeikontakt für Menschen ohne deutsche Staats- 
bürgerschaft aufenthaltsrechtliche Folgen haben.  Immerhin 
geht auch jedes Ermittlungsverfahren auto matisch in die 
ausländerrechtlichen Akten ein. Das heißt, dass selbst in Fäl- 
len, in denen Verfahren eingestellt  wurden oder Gerichts- 
verfahren mit Freisprüchen enden, der Vorgang bei der 
Ausländerbehörde vermerkt und damit  bekannt ist. 

Kurzum: Im Aufenthaltsgesetz fehlt eine zentrale Re gelung, die 
etwa lauten würde: „Wer seit mindestens x Jahren in Deutsch- 
land lebt, erhält ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in der 
Bundesrepublik.“ So könnte, alltagssprachlich formuliert, 
eine Bleiberechtsregelung auch aussehen. Die  bestehenden 
Bleiberechtsregeln fordern aber in der  Regel jeweils deutlich 
mehr und bieten zunächst immer nur eine befristete  Chance. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Spurwechsel.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Spurwechsel.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Tabelle_Spurwechsel_2024.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Tabelle_Spurwechsel_2024.pdf
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Das heutige Aufenthaltsrecht bietet dennoch verschiedene 
aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten. So gibt es erstens eine 
Aufenthaltserlaubnis für Jugendliche und junge Menschen 
zwischen 14 und 26 Jahren, die seit mindestens drei Jahren 
in Deutschland leben und „erfolgreich“ die Schule besuchen 
beziehungsweise besucht haben. Bis 30. Dezember 2022 
lag die Voraussetzung noch bei mindestens vier Jahren und 
die Altershöchstgrenze bei 20 Jahren.217 Allerdings ist der 
 Zugang zur Regelung ausgeschlossen, wenn zuvor nicht seit 
mindestens 12 Monaten eine Duldung bestand oder eine 
Aufenthaltserlaubnis nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht 
vorlag. Daher ist der direkte Wechsel nach einem abgelehn-
ten Asylverfahren deutlich erschwert.218

Zweitens können Menschen eine Aufenthaltserlaubnis 
 erhalten, die seit mindestens sechs Jahren in Deutschland 
leben (vier Jahre bei Menschen mit minderjährigen Kindern 
in häuslicher Gemeinschaft) und ihren Lebensunterhalt 
überwiegend selbst sichern, mündliche  Deutschkenntnisse 
auf dem Niveau A2 haben sowie Nachweise über  Kenntnisse 
der „Rechts- und Gesellschaftsordnung“ vorweisen. Bis 
30. Dezember 2022 betrug die Voraufenthaltsfrist acht 
 beziehungsweise bei Familien mit Kindern sechs Jahre.219

Eine Aufenthaltserlaubnis können drittens Menschen 
 erhalten, wenn sie aus rechtlichen oder tatsächlichen 
 Gründen nicht ausreisen können.DastrifftlautGesetzzu,
wenn ihre Abschiebung seit mindestens eineinhalb Jahren 
ausgesetztist,ohnedassdieBetroffenenselbstetwasdafür
können. Ein Grund kann zum Beispiel eine schwere Erkran-
kung oder das Fehlen von Dokumenten sein, die für eine 
Ausreisenotwendigwären,abernichtzubeschaffensind.220

217  Vgl. § 25a AufenthG. Für Nordrhein-Westfalen fehlt zum Stand April 2024 ein Erlass der Landesregierung, der die Umsetzung der Norm klarer 
 ausgestaltet.

218  Die zwölfmonatige Vorduldungszeit wurde bei der Bleiberechtsreform Ende 2022 eingeführt und hat zu erheblicher Kritik von Menschenrechts-
organisationen geführt. Siehe etwa PROASYL,FaulerKompromissbeimChancenAufenthaltaufKostenvongeflüchtetenJugendlichen,Presse
mitteilung vom 30.11.2022;vgl.auchFlüchtlingsrat NRW, Geplanter Erlass zu § 25a AufenthG: Keine Regelung zur Überbrückung des Vorduldungs-
zeitraums, Beitrag vom 6.6.2023.

219  § 25b AufenthG. Die gesetzliche Regelung existiert seit dem 1. August 2015 und wurde zuletzt mit der jüngsten Bleiberechtsreform Ende 2022 
 reformiert. Die nähere Ausgestaltung in Nordrhein-Westfalen regeln Anwendungshinweise, siehe: NRW MKFFI, Aufenthaltsgewährung bei gut 
 integrierten Ausländern, Erlass vom 19.3.2021.

220  Vgl. § 25 Absatz 5 AufenthG. Siehe zu den Voraussetzungen: Informationsverbund Asyl & Migration, Aufenthaltserlaubnis bei Unmöglichkeit der 
Ausreise, Stand: März 2023. Für Nordrhein-Westfalen fehlt ein Erlass zu dieser Norm.

221  § 104c AufenthG. Die nähere Ausgestaltung in Nordrhein-Westfalen regeln Anwendungshinweise, die Anwendungshinweise des Bundesinnen-
ministeriums ergänzen, siehe: NRW MKJFGFI, Anwendungshinweise zum Chancen-Aufenthaltsrecht, Erlass vom 8.2.2023 sowie die Anlage 1 zu 
dem Erlass. Für die Beratungspraxis siehe Der Paritätische Gesamtverband, Das Chancen-Aufenthaltsrecht in der Beratungspraxis, Oktober 2023.

222 Nämlich nach § 25a und 25b AufenthG.
223 Eine Verlängerungsoption besteht nicht. Vgl. Pro Asyl, Hinweise zum Chancen-Aufenthaltsrecht, Hintergrund vom 23.12.2022.
224  Siehe § 60c und § 60d AufenthG. Zu den jüngsten Änderungen, siehe GGUA Flüchtlingshilfe, „Rückführungsverbesserungsgesetz“: Letzte Ände-

rungen bei Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung, Arbeitsmarktzugang und AsylbLG, 19.1.2024.
225  Siehe dazu Der Paritätische Gesamtverband, Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis: Die Sicherung des Lebensunterhalts als 

 Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthaltstitel, Januar 2024.

Mit dem zum 31. Dezember 2022 in Kraft getretenen 
 Chancen-Aufenthaltsrecht sollen Menschen mit einer 
 Duldung, die zum Stichtag 31. Oktober 2022 seit fünf  Jahren 
in Deutschland leben, für maximal achtzehn Monate eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten.221 Mit dem Chancen-Auf-
enthaltsrecht soll Menschen ein Übergang in eine  andere 
Aufenthaltserlaubnis222 ermöglicht werden, indem die 
BetroffenenZeiterhalten,diedafürnotwendigenVoraus-
setzungen – etwa die Lebensunterhaltssicherung und die 
Passbeschaffung–zuerfüllen,ohneindieserZeiteineAb 
schiebung befürchten zu müssen. Wer diese Vorausset-
zungen anschließend nicht erfüllt, erhält dann vermutlich 
 wieder eine Duldung – und das, obwohl die Menschen zu 
diesem Zeitpunkt dann seit mindestens sechseinhalb Jah-
ren in Deutschland leben, also längst Teil der Gesellschaft 
geworden sind.223 Erneut droht ihnen eine  Abschiebung.

Daneben gibt es die Ausbildungsduldung und die Beschäf-
tigungsduldung.224 Dies sind jeweils Duldungsformen, die 
MenschenvorläufigvoreinerAbschiebungschützen,aber
immer noch keine Aufenthaltserlaubnis vermitteln und 
 zudem an verschiedene, teils strenge Voraussetzungen 
 gebunden sind.

Zu den Voraussetzungen für all diese Regelungen zählen 
 bestimmte Voraufenthaltszeiten in Deutschland, in der Regel 
das Vorliegen des Reisepasses, die zumindest überwiegen-
de Sicherung des eigenen Lebensunterhalts,225  bestimmte 
Sprachkenntnisse und ein Bekenntnis zur freiheitlich-demo- 
kratischen Grundordnung. Zudem dürfen die Menschen nicht 
oder nur in sehr geringfügigem Maße mit dem Gesetz in Kon- 
fliktgekommenundvorbestraftsein.TypischeArmutsdelik 
te wie ein Ladendiebstahl oder das Fahren ohne  Fahrschein 

https://www.proasyl.de/pressemitteilung/fauler-kompromiss-beim-chancen-aufenthalt-auf-kosten-von-gefluechteten-jugendlichen/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/fauler-kompromiss-beim-chancen-aufenthalt-auf-kosten-von-gefluechteten-jugendlichen/
https://www.frnrw.de/themen-a-z/aufenthalt/geplanter-erlass-zu-25a-aufenthg-keine-regelung-zur-ueberbrueckung-des-vorduldungszeitraums.html
https://www.frnrw.de/themen-a-z/aufenthalt/geplanter-erlass-zu-25a-aufenthg-keine-regelung-zur-ueberbrueckung-des-vorduldungszeitraums.html
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/210319_ueberarbeitete_anwendungshinweise_ss_25b_aufenthg.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/210319_ueberarbeitete_anwendungshinweise_ss_25b_aufenthg.pdf
https://www.asyl.net/themen/aufenthaltsrecht/von-der-duldung-zum-bleiberecht/aufenthaltserlaubnis-bei-unmoeglichkeit-der-ausreise
https://www.asyl.net/themen/aufenthaltsrecht/von-der-duldung-zum-bleiberecht/aufenthaltserlaubnis-bei-unmoeglichkeit-der-ausreise
https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/230208_mkjfgfi-erlass_char.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/230208_anlage_1_awh_ss104c_nrw-ergaenzungen.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Arbeitshilfe_Chancenaufenthaltsrecht_2023.pdf
https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-zum-chancen-aufenthaltsrecht/
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Rueckfuehrungsverbesserungsgesetz.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Rueckfuehrungsverbesserungsgesetz.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/broschuere_lebensunterhaltssicherung-2024_web.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/broschuere_lebensunterhaltssicherung-2024_web.pdf
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können bereits den Weg in ein  Aufenthaltsrecht blockieren. 
Dabei können solche  Delikte angesichts des Umstandes, dass 
das Asylbewerberleistungs gesetz nicht einmal das Existenz- 
minimum abdeckt, kaum überraschen. Sie werden dann – 
teils noch Jahre  später – von den Ausländerbehörden als 
Nachweis mangelnder  „Integrationsleistungen“ ausgelegt 
und können damit  negative Auswirkungen auf ein mög-
liches Bleiberecht  haben.

Ein Problem ist zudem, dass das Gesetz „Integrations-
leistungen“verlangt,wobeinichtklardefiniert ist,wann
diese erfüllt sind. Die Ausländerbehörden haben so einen 
großen Spielraum und viel Macht. Sie bewerten den Um-
fang der Berufstätigkeit, ehrenamtliches Engagement, 
Sprachkenntnisse oder den Schulbesuch bei Kindern und 
Jugend lichen und auch, wann dieser als „erfolgreich“ 
 einzuschätzen ist. Auch bei Menschen mit Erkrankungen 
urteilen die Ausländerbehörden, welche „Integrations-
leistungen“ die Betroffenen dennoch zu erbringen haben
oder ob sie Ausnahmen zulassen. Darüber hinaus ist die 
Frage, ob die Menschen sich in ausreichendem Maße um die 
BeschaffungdesReisepassesundmöglicherweiseweiterer
Dokumente bemüht haben, oft sehr umstritten.

Von Menschenrechtsorganisationen wird  insbesondere kri- 
tisiert, dass die Regelungen bei den Bleiberechten und das 
Beharren auf strikten Leistungsnachweisen den Lebensrea- 
litäten von jungen Menschen nicht gerecht  werden. In der 
für junge Menschen prägenden Findungsphase hängt von 
ihren „Leistungen“, die von einer Behörde ohne pädago- 
gische Expertise beurteilt werden, nicht nur der eigene, son- 
dern bei Minderjährigen oft auch der ge sicherte Aufenthalt 
ihrer engen Familienmitglieder ab. Für die Jugendlichen  
bedeutet eine solche Regelung  einen  erheblichen Druck. 
Darüber hinaus fehlen Ausnahmen für  Jugendliche mit Er- 
krankungen oder  Behinderungen.  Zugleich sind weiterhin 
Kinder unter 14 Jahren aus ge   schlossen. Eine 13-jährige in 
Deutschland  geborene  Schülerin kann somit mit ihrer  Fami- 
lie abgeschoben  werden, wenn die Eltern nicht „leistungs-

226  Vgl. für Kritik BumF – Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Jugendliche ohne Grenzen/terre des hommes, Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts, Oktober 2022.

227  Vgl. Art. 8 EMRK.
228  Zur Abschiebung von Kindern und der Frage des Kindeswohls im Kontext von Abschiebungen siehe Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
229  Diese Zahlen stammen von einem Referenten aus dem NRW MKJFGFI. Sie wurden am 13.3.2024 auf der „Behördentagung“ in Mülheim an der Ruhr 

vorgetragen. Stichtag der Zahlen ist der 31.1.2024. Nach den Voraufenthaltszeiten potentiell vom Chancen-Aufenthaltsrecht begünstigt waren in 
Nordrhein-Westfalen sogar über 39.500 Menschen. Vgl. auch Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten.

230  Zu der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen und der Abschiebeorientierung siehe näher in Kapitel 2: Die Entscheider:innen.
231  Siehe Stadt Köln, Mitteilung zur Erweiterung des bisherigen Projektes „Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln“ 

zum Programm „Bleibeperspektiven in Köln“, Vorlage 1809/2021, 25.5.2021. In Niedersachsen wurde in Kooperation von Flüchtlingsrat 
 Nieder sachsen e.V., lokalen Beratungsstellen und Modellkommunen 2019 das Projekt „Wege ins Bleiberecht“ gegründet mit dem Ziel 
geduldete Menschen mit einer bestimmten Voraufenthaltszeit systematisch zu beraten und die Bleiberechtsmöglichkeiten auszuschöpfen.

fähig“ genug sind. Diese Regelungslücke wurde noch immer 
nicht  geschlossen.226 Eklatant ist in diesem Zusammenhang 
auch der  Umstand, dass für Nordrhein-Westfalen noch im-
mer  keine Erlassregelung vorhanden ist, die die Achtung 
des Privat- und Familienlebens nach der Europäischen Men- 
schenrechtskonvention227 näher regelt. Denn natürlich ent-
spricht es nicht dem Kindeswohl und Interesse einer 13-Jäh-
rigen, wenn sie nach 13 Jahren eines Lebens in Deutschland 
mit ihrer Familie in ein für sie fremdes Land abgeschoben 
werden würde.228

BLEIBERECHT STATT ABSCHIEBUNG
Dass die Bleiberechtsreformen durchaus  durchschlagend 
sein können und ein Bleiberecht für schon lange in 
Deutschland lebende Menschen eine Perspektive sein kann, 
zeigt der zahlenmäßige Blick auf die Umsetzung des Chan-
cen-Aufenthaltsrechts. Während in Nordrhein-West falen 
13  Monate nach Inkrafttreten der Gesetzesreform bereits 
15.889 Personen eine 18-monatige Aufenthalts erlaubnis 
nach dieser Regelung erhalten haben,229  wurden im Jahr 2023 
lediglich 3.663 Menschen aus Nordrhein- Westfalen  abge- 
schoben. Umso überraschender ist es, dass die Landesregie-
rung weiterhin an einer starken abschiebe orientierten Be-
hördenstruktur festhält, anstatt die Bleibe rechtsberatung 
zu stärken.230 Gleichwohl bleibt der Übergang all dieser 
Menschen in ein dauerhaftes Bleiberecht ungewiss,  können 
doch etwa kranke oder alte Menschen die Hürden der da-
rauffolgenden Bleiberechtsregelungen kaum stemmen. In
vielen Fällen wirdzudemdiePassbeschaffunganunüber-
windlichen Hürden scheitern. Weil das Aufent halts recht 
und alle darin enthaltenen Bleiberechtsregelungen extrem 
kompliziert sind, ist gute Beratung so  wichtig. In der Stadt 
Köln ist etwa ein Bleiberechtsprogramm dau erhaft eta- 
bliert worden, dass  diesem Umstand Rechnung trägt. Da- 
rüber werden Langzeitgeduldete systematisch beraten.231 

https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2022/10/stellungnahme-zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuhrung-eines-chancen-aufenthaltsrechts-tdh-bumf-jog-2.pdf
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2022/10/stellungnahme-zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuhrung-eines-chancen-aufenthaltsrechts-tdh-bumf-jog-2.pdf
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=101479
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=101479
https://www.nds-fluerat.org/ueber-uns/projekte/wib-wege-ins-bleiberecht/
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Das Feld der Abschiebepolitik wird von einem dichten 
 Netzwerk von Akteur:innen gestaltet. Wie die gesamte 
 Politik im Bereich von Migration, Flucht und Asyl entsteht 
die Abschiebepolitik in einem Zusammenwirken von  Politik 
und Verwaltungshandeln auf EU-, Bundes-,  Landes- und 
Kommunalebene. Neben den verschiedenen Parlamenten 
prägen als zuständige, entscheidende oder ausführende 
 Institutionen die Praktiken der Abschiebung  insbesondere: 
die Bundes- und Landesregierungen mit den jeweils 
 zuständigen Ministerien, das Bundesamt für  Migration und 
Flüchtlinge sowie die kommunalen  Ausländerbehörden. 
Im Falle Nordrhein-Westfalens sind darüber hinaus die 
 Bezirksregierungen, die Zentralen Ausländerbehörden und 
Einrichtungen wie die Zentrale Rückkehrkoordination und 
die Regionalen Rückkehrkoordinationsstellen prägend. 
Hinzu kommen die Landes- und die Bundespolizei sowie  
auf europäischer Ebene EU-Kommission,  Europaparlament,  

1 Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2021, S. 68.

Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union sowie die 
Grenzschutzagentur Frontex. Sie eint das gemeinsame Ziel, 
Menschen an demOrt, in den sie geflohen sind, an dem
sie sich niedergelassen haben und an dem sie oft schon 
 jahrelang leben, aufzugreifen und manchmal für  einige 
Zeit zu inhaftieren, um sie dann gegen ihren  erklärten 
Willen außer Landes zu schaffen – in einigen Fällen in
das  (vermeintliche) Herkunftsland, in anderen in einen 
 Drittstaat. Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter 
stellt hinsichtlich der Beteiligten am Abschiebeprozess in 
ihrem Schwerpunktkapitel fest: 

„Die Vielfalt der Akteure, die an der  Durchführung 
 einer  solchen  Maßnahme beteiligt sind, erschweren die 
 einheitliche  Umsetzung von  Empfehlungen und Standards 
der Nationalen Stelle.“1 

KAPITEL 2

DIE ENTSCHEIDER:INNEN. WER SCHIEBT AB?

https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/NSzVvF_Jahresbericht_2021_110522_web.pdf
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Neben diesen staatlichen Akteur:innen sind  ehrenamtliche 
Unterstützer:innen, etablierte  Wohlfahrtsverbände, 
Bera    tungs  stellen, eher aktivistisch ausgerichtete Initia-
tiven  sowie Selbstorganisationen, Anwält:innen und 
Gerichte, Medien sowie die Betroffenen in das Feld der
 Abschiebungen und Abschiebepolitik involviert.  Beteiligt 
sind in  Nordrhein-Westfalen nicht zuletzt die von der 
Landesregierung berufene Härtefallkommission, der 
 Petitionsausschuss des Landtags sowie die in  verschiedenen 
Kommunen  bestehenden Ausländerrechtlichen Beratungs-
kommissionen.

In der Zusammenschau fällt auf, dass sich die Behörden bei 
öffentlich kritisierten Abschiebungen häufig gegenseitig
die Verantwortung zuspielen und am Ende niemand verant-
wortlich gewesen sein will.2 Die Bundesregierung verweist 
für Abschiebungen, die Aufmerksamkeit erregt haben, auf 
die Länder,3 die Länder verweisen darauf, dass das Aufent-
haltsrecht Sache des Bundes sei und Abschiebestopps eine 
Angelegenheit des Bundesinnenministeriums. Die Kommu-
nen verweisen auf die Zuständigkeit des Landes für Erlasse 
und auf den Bund für das Aufenthaltsrecht, während die 
Zentralen Ausländerbehörden als Zwischenbehörden in 
Nordrhein-Westfalen weitgehend unbeachtet bleiben und 
sich kaum rechtfertigen müssen. Auffällig ist außerdem,
wie sehr die Verwaltungen mit selektivem Datenschutz 
 arbeiten. Einerseits verweigern sie gern dann Auskünfte 
auf Medienanfragen zu (drohenden) Abschiebungen, wenn 
sie dadurch selbst schlecht da stehen könnten. Aber wenn 
sichetwaszulastenderBetroffenensagenlässt,listensie
genüsslich Vorstrafen auf.

2  Siehe beispielhaft Illegale Abschiebung durch den Kreis Gütersloh: „Verantwortungs-Pingpong“, in: Haller Kreisblatt vom 2.6.2023. 
Siehe näher zu dem Fall Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.

3  Siehe beispielhaft Bundestag-Drs. 20/9025, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebung nach Mauretanien, 
31.10.2023.

https://www.haller-kreisblatt.de/lokal/halle/23578581_Illegale-Abschiebung-durch-den-Kreis-Guetersloh-Verantwortungs-Pingpong.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/090/2009025.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/090/2009025.pdf
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4  Darüber hinaus sind weitere Gesetze relevant, so etwa für EU-Bürger:innen sowie für Staatsbürger:innen Liechtensteins, 
Islands, Norwegens und des Vereinigten Königreichs das Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern.

5  Siehe Kapitel 2.2: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
6 Bade, Von Unworten zu Untaten, S. 69.

Während Länder und Kommunen innerhalb bestimmter 
Richtlinien die Abschiebepolitik praktisch gestalten und 
Abschiebungen durchführen, geben Bundesregierung, 
 Bundestag und Bundesrat hierfür den gesetzlichen  Rahmen 
vor, der dabei vom europäischen Recht und vom inter-
nationalen Völkerrecht begrenzt wird. Dieser Rahmen wird 
in den letzten Jahren immer deutlicher von den Minister-
präsident:innenkonferenzen mit dem:der Bundeskanzler:in 
vorgeprägt. Zentrale Inhalte kommender Gesetzgebungs-
verfahren werden hier zentral verhandelt und gehen erst 
danach in das parlamentarische Verfahren.

Von zentraler Bedeutung für die Ausgestaltung der Asyl- 
und Migrationspolitik und den Umgang mit Aufenthalts-
fragen sind das Asylgesetz und das 2005 in Kraft getretene 
Aufenthaltsgesetz. Insbesondere in diesen immer wieder 
angepassten und ergänzten Gesetzen legt der Gesetzgeber 
fest, wer unter welchen Bedingungen nach Deutschland ein-
reisen darf (und wer nicht), wer eine Aufenthalts erlaubnis 
in Deutschland erhält und wem sie verweigert wird und ob 
und in welcher Weise Abschiebungen bestimmter Per sonen 
und Gruppen durchgeführt werden (sollen)4. Zugleich ent-
scheiden Regierung und Gesetzgeber über die Gestaltung 
der Asylverfahren, die Voraussetzungen für Schutzformen, 
überResidenzpflichten,ArbeitsverboteunddieVerpflich-
tung zum Leben in Lagern, wobei europarechtliche Vor-
gaben wie die Asylverfahrensrichtlinie und völkerrechtliche 
Abkommen wie die Genfer Flüchtlingskonvention vielfach 
einen verbindlichen, aber ausgestaltbaren Rechtsrahmen 
bieten. Das Bundesinnenministerium macht außerdem dem 
BAMF als nachgeordneter Bundesbehörde5 politische Vor-
gaben und wirkt so indirekt auf die Entscheidungspraxis 
des Bundesamtes ein. Zugleich macht das Bundesinnenmi-
nisterium den zuständigen Landesministerien mit – recht-
lich allerdings nicht verbindlichen –  Anwendungshinweisen 
weiterführende Vorgaben zur Anwendung des Asyl- und 
Aufenthaltsrechts. Hinsichtlich der Rolle des Innenminis-
teriums konstatiert der Migrationsforscher Klaus J. Bade:

„Die Konzentration der Aufgaben in den Bereichen  Migration 
und Integration, Flucht und Asyl im Bundesministerium des 
Innern hat dazu geführt, dass die hier meist dominierenden 
Perspektiven von Sicherheitspolitik und Gefahrenabwehr 
auch in diesen Gestaltungsbereichen in den Vordergrund 
rückten, während, von Ausnahmen  abgesehen, die  wichtige 
Dimension von Integrations- bzw. Inklusionspolitik als 
 teilhabeorientierter Gesellschaftspolitik durchaus zweit-
rangig wurde.“6 

GESETZESVERSCHÄRFUNGEN 
UND ABSCHRECKUNGSPOLITIK
Allein seit 2015 haben Bund und Länder, begleitet von  einer 
zunehmend entgrenzten  Debatte an ge sichts steigender 
Zahlen von Schutzsuchenden,  zahlreiche Verschärfungen 
des Asyl- und Aufenthaltsrechts beschlossen, um die angeb-
lichen „Vollzugsdefizite“beiAbschiebungen zubeseitigen
und um Menschen von der Flucht nach Deutschland abzu-
schrecken. Dazu  zählen unter ande rem das Asylpaket I (Ok-
tober 2015) und das  Asyl paket II  (März 2016), das Integrati
onsgesetz (Juli 2016) das  Hau-ab-Gesetz I(Juli2017,offiziell
„Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“)
sowie das Migrationspaket (Juli/August 2019) einschließ-
lich des  Hau-ab- Gesetzes II („Geordnete- Rückkehr-Gesetz“). 
Mit diesen Gesetzen und Gesetzes paketen wurde das Aus-
lesen der Handys von Schutzsuchenden und das Betreten 
der Wohnung ohne richterlichen Beschluss ermöglicht, die 
Ankündigung von Abschiebungen (weitgehend) ver boten, 
ein mit Arbeitsverboten verbundener Status unterhalb der 
Duldung eingeführt („Duldung light“) und der  gesamte 
 Ablauf einer  Abschiebung zum Dienst geheimnis erklärt. 
Bund und  Länder haben weitere „sichere  Herkunftsländer“  
festgelegt, die Voraussetzungen für die Abschiebehaft   
gesenkt und die Haftformen erweitert, die ohnehin 
schon prekären Sozialleistungen weiter beschnitten, 

https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf
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 beschleunig te Asylverfahren für bestimmte Gruppen etab-
liert, den Familiennachzugbeschränktunddas verpflich-
tende Lagerleben auf immer mehr Schutzsuchende aus-
gedehnt (was  indirekt bestehende Arbeitsverbote zeitlich 
verlängert hat).

Im Sommer 2023 hat die Ampel-Bundesregierung  g e mein- 
 sam mit den Bundesländern weitere Verschärfungen auf den 
Weg gebracht, die zwischen Herbst des  Jahres und  Anfang 
2024 beschlossen wurden. Hierzu zählen die Fortsetzung 
der ausgebauten Binnengrenzkontrollen7, noch malige 
 Einschnitte bei den Sozialleistungen und die Einstufung 
von Georgien und Moldau als „sichere Herkunfts staaten“. 
Mit dem am 18. Januar 2024 vom Bundestag  beschlossenen 
Hau-ab-Gesetz III („Gesetz zur Verbesserung der Rück-
führung“) wurde neben zahlreichen kleineren Verschär-
fungen die Abschiebehaft nochmals ausgedehnt. Zudem 
soll die nächtliche Durchsuchung sämt licher Räume einer 
 Unterkunft, um eine einzelne Person abzuschieben, zum 
Standard werden.8 Schließlich soll auch die  Auslagerung 
von Asylverfahren auf Drittstaaten von der Bundes  regie-
rung geprüft werden, also ein Wegschieben von Ver  ant-
wortung,dasauchgegendievölkerrechtlichenVerpflich-
tungen Deutschlands verstoßen würde.9

Zeitlich parallel haben Europäische Kommission, Rat und 
EU-Parlament das große Asyl- und Migrationspaket  („GEAS- 
Reform“) im Trilog zu Ende verhandelt, das noch vor der 
Europawahl im Sommer 2024 beschlossen werden soll. Im 
Kern setzt es auf Abschreckung und Abschottung und 
wird  viele bisher bestehende Rechte von  Schutzsuchenden 
 beschränken.10 Damit werden Praktiken  legalisiert, die ins - 
besondere an den EU-Außengrenzen teilweise längst (ille-

7  In Bayern sind Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Österreich schon seit Jahren etabliert. Die Bundesregierung hält an den Kontrollen 
trotz  klarer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur zeitlichen Begrenzung der Kontrollen fest. Vgl. zur EuGH-Rechtsprechung 
Gerichtshof der  Europäischen Union, Pressemitteilung vom 26.4.2022 zu den Rechtssachen C-368/20 und C-369/20.

8 PRO ASYL, Ampel-Regierung opfert Grundrechte in aufgeheizter Abschiebungsdebatte, Pressemitteilung vom 25.10.2023. 
9 BesprechungdesBundeskanzlersmitdenRegierungschefinnenundRegierungschefsderLänder,Beschlussvom6.11.2023,S.4.
10  Maximilian Pichl, Europas Werk und Deutschlands Beitrag. Wie der EU-Asylkompromiss das Recht auf Asyl aushöhlen könnte, in: 

Verfassungsblog vom 15.5.2023; Rat für Migration, Besser keine Reform als diese: Warum die Bundesregierung die GEAS-Reform 
stoppen sollte, Stellungnahme vom 7.6.2023; Sascha Schießl, Das drohende Ende des Flüchtlingsschutzes in Europa. Die GEAS-Reform 
und ihre Folgen, in: Heimatkunde, Migrations politisches Portal der Heinrich Böll-Stiftung vom 8.6.2023.

11  HendrikCramer/AnnaSuerhoff,EUTürkeiFlüchtlingsvereinbarung:BestandsaufnahmeundmenschenrechtlicheBewertung, 
in: bpb.de vom 2.2.2023.

12  Siehe Stefan Keßler, Die neue Frontex-Verordnung – Auswirkungen auf den Menschenrechtsschutz an den EU-Außengrenzen, 
in: Asylmagazin 1-2/2020, S. 22-27; Kasparek, Europa als Grenze. Vgl. auch Frontex lügt und mauert, in: taz vom 29.4.2022; 
Frontex vertuscht Menschenrechtsverletzungen, in: Spiegel vom 25.11.2020.

gale) Realität sind. Statt für sichere Flucht wege zu  sorgen 
und die schnelle Aufnahme und Verteilung  aller Schutz-
suchenden zu organisieren, haben EU und Mitglieds staaten 
die Entrechtung von Schutzsuchenden immer weiter voran-
getrieben: mit dem Bau neuer Grenzzäune und geschlosse-
ner Lager, dem EU-Türkei-Deal11, der Zusammenarbeit mit 
der aus kriminellen Milizen bestehenden  „libyschen Küs-
tenwache“, der Behinderung und Kriminalisierung der zivi-
len Seenotrettung sowie den systematischen Pushbacks von 
Schutzsuchenden durch Grenzbeamt:innen der Mitglieds-
staaten mit Unterstützung und Billigung der EU-Grenz-
schutzagentur Frontex.12

Weil aber durch all diese Maßnahmen weder die Zahl der 
AbschiebungenbishersignifikantgestiegennochdieZahlder
in der EU Schutz suchenden Menschen  drastisch gesunken 
ist, wird es auch weiterhin möglich sein, in  politischen und 
öffentlichenDebattenein„Vollzugsdefizit“beiAbschiebun-
gen und fehlende  „Grenzsicherung“ zu  beklagen und daraus 
Forderungen nach weiteren  Verschärfungen des Asyl- und 
Aufenthaltsrechts  abzuleiten. Auch in  dieser  Hinsicht – 
also nicht nur hinsichtlich der rechtlichen Rah men-
bedingungen – prägen die Akteur:innen der  Bundesebene 
die politische und gesellschaftliche Debatte im Feld der 
Asyl-  und Migrationspolitik. Wenn wieder und  wieder 
eine äußerst restriktive Asyl- und Abschiebepolitik ge-
fordert wird und die Debatte von immer härteren Ab-
schiebeforderungen, von Klagen über einen angeblichen 
„Asyl missbrauch“ und vom Beschwören einer vermeint-
lichen „Überforderung“ Deutschlands dominiert wird, 
schlägt dies auch auf Länder und Kommunen durch. 
Die verhärteten Debatten führen so zu einem Druck, 
 schneller, härter und umfassender abzuschieben.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064de.pdf
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/ampel-regierung-opfert-grundrechte-in-aufgeheizter-abschiebungsdebatte/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/2235232/cfdda9bbcb5618770e9a8dde8fedea87/2023-11-07-mpk-fluechtlingspolitik-data.pdf?download=1
https://verfassungsblog.de/europas-werk-und-deutschlands-beitrag/
https://verfassungsblog.de/europas-werk-und-deutschlands-beitrag/
https://rat-fuer-migration.de/2023/06/07/besser-keine-reform-als-diese-warum-die-bundesregierung-die-geas-reform-stoppen-sollte/
https://rat-fuer-migration.de/2023/06/07/besser-keine-reform-als-diese-warum-die-bundesregierung-die-geas-reform-stoppen-sollte/
https://heimatkunde.boell.de/de/2023/06/08/das-drohende-ende-des-fluechtlingsschutzes-europa-die-geas-reform-und-ihre-folgen
https://heimatkunde.boell.de/de/2023/06/08/das-drohende-ende-des-fluechtlingsschutzes-europa-die-geas-reform-und-ihre-folgen
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/517150/eu-tuerkei-fluechtlingsvereinbarung-bestandsaufnahme-und-menschenrechtliche-bewertung/
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/517150/eu-tuerkei-fluechtlingsvereinbarung-bestandsaufnahme-und-menschenrechtliche-bewertung/
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20_1-2_beitrag_kessler_22-27.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20_1-2_beitrag_kessler_22-27.pdf
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/53/e2/4a/oa9783839457306FINeCnEI9ylPS.pdf
https://taz.de/Pushbacks-auf-dem-Mittelmeer/!5851450/
https://www.spiegel.de/ausland/pushbacks-in-der-aegaeis-wie-frontex-menschenrechtsverletzungen-vertuscht-a-58a43131-1797-4712-96e4-0a4579610eb5
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NEUE ZUSTÄNDIGKEITEN UND 
INSTRUMENTE DER ABSCHIEBEPOLITIK
Die Bund-Länder-Einigung auf weitere Pläne für  schnellere 
Abschiebungen am 9. Februar 2017 mündete nicht nur 
in dem im Juli des Jahres beschlossenen ersten Hau-ab- 
Gesetz, sondern führte auch zur Einrichtung eines gemein-
samen Zentrums zur Unterstützung der Rückkehr (ZUR).13 
Das ZUR ist keine eigene Behörde, sondern eine Koordinie-
rungsstelle, in der Bund und Länder unter Feder führung 
des Bundes innenministeriums zusammenarbeiten. Bund, 
Bundesbehörden und Länder entsenden Personal an das 
ZUR. Die verschiedenen Arbeitsbereiche umfassen etwa 
die „freiwillige Rückkehr“, die Passersatzbeschaffung
 einschließlich der Unterstützung von Sammelvorführungen 
und Expert:innenanhörungen oder die Unterstützung bei 
derOrganisationundDurchführungvonCharterflügen.14 

Zum 1. Februar 2023 richtete die Ampel-Bundesregierung 
dann das beim Bundesinnenministerium angesiedelte Amt 
des Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für Migra-
tionsabkommen ein, das der vormalige nordrhein-west fä - 
li sche Flucht- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) 
übernahm. Die Aufgabe des Sonderbevollmächtigten ist es, 
die im Koalitionsvertrag der Ampel angekündigte „Rückfüh-
rungsoffensive“,15 also die massenhafte Abschiebung hier le-
bender Menschen, zu unterstützen. Wichtigstes Instrument 
hierbei sind sogenannte „Migrations ab kommen“ oder „Rück
führungsabkommen“ mit anderen Staaten.  Diese völker- 
rechtlichen Verträge oder  informellen Verein barungen zie-

13 Bund und Länder einigen sich auf schnellere Abschiebung, in: Die Zeit vom 9. Februar 2017.
14  Bundestag-Drs. 19/800, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im Jahr 2017, 20.2.2018, 

S. 64-67. Siehe auch BesprechungderBundeskanzlerinmitdenRegierungschefinnenundRegierungschefsderLänderam9.Februar2017, 
S. 5. – Zudem ist das Gemeinsame Terrorismus- und Abwehrzentrum (GTAZ), in dem sich die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern zur 
 Bekämpfung des (internationalen) Terrorismus koordinieren, ein Ort, an dem die Abschiebung von als „Gefährdern“ eingestuften Menschen 
 vorbereitet wird. Dass dort auch Abschiebungen gemeinsam besprochen werden nach BMI, Rückkehr und Rückführungen, undatierter Beitrag.

15 SPD/Grüne/FDP, Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag vom 7.12.2021, S. 112.
16  Eine Fassung hat der Flüchtlingsrat NRW hochgeladen: Joint Declaration of Intent between the Federal Republic of Germany and the Republic of 

Iraq on Cooperation in the Field of Migration [Mai 2023].
17  Geheimer Migrationsdeal mit dem Irak, in: tagesschau vom 15.12.2023. 

Für die Abschiebung von Êzîd:innen in den Irak siehe Kapitel 4.2:  Oppositionelle und Angehörige von Minderheiten.
18  Das Migrationsabkommen steht, in: tagesschau vom 19.12.2023. Der Wortlaut des Abkommens steht in: Vereinbarung zwischen der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung von Georgien über Migration und Mobilität, in: BGBl. 2024 Teil II Nr. 14, 19.1.2024.
19 Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau, in: tagesschau vom 14.12.2023.
20  WeitereMigrationsabkommeninArbeit,in:tagesschauvom3.10.2023; Ein Mann unter Druck, in: Süddeutsche Zeitung vom 23.10.2023; 

DeutschlandundMarokkovereinbarenSicherheitskooperation,in:DieZeitvom30.10.2023; Tweet von Joachim Stamp, 23.1.2024.
21  Bekanntmachung des deutsch-indischen Abkommens über eine umfassende Migrations- und Mobilitätspartnerschaft, BGBl. 2023 Teil II, Nr. 128, 

5.5.2023.IndenArtikeln12ff.sindRegelungengetroffenworden,wieAbschiebungenund„freiwilligeAusreisen“ermöglichtwerdensollen. 
 Genannt wird etwa auch die Option von Sammelchartern. Bisher sind keine solchen bekannt geworden.

len darauf ab, Abschiebungen aus Deutschland zu erleich-
tern,indemsichdiejeweiligenStaatenverpflichten,ihre
ausreisepflichtigen Staatsbürger:innen aufzunehmen und
an der Klärung vermeintlich ungeklärter Identitäten mitzu- 
wirken. Mitunter werden den Staaten im Gegenzug be-
stimmte Zugeständnisse im Bereich der  Visaverfahren oder 
des Zugangs zum deutschen Arbeitsmarkt eingeräumt.

Mit dem Irak hat die Bundesregierung im Frühjahr 2023 ein ge-
heimes Migrationsabkommen vereinbart.16  Seither hat sich 
die Zahl der Abschiebungen in das Land  ungeachtet der zahl-
reichen  Menschenrechtsverletzungen und der  Gefährdung 
insbesondere für die Minderheit der  Êzîd:innen  bereits er-
höht.17 Im Dezember folgte dann ein Migrations abkommen 
mit Georgien.18 Gerade ein  Abkommen mit  diesem Land, 
mit dem auch Abschiebungen  erleichtert  werden  sollen, 
wird perspektivisch überflüssig werden, denn immerhin
ist Georgien seit Dezember 2023 EU- Betrittskandidat.19 Auf 
einen Betritt würde dann die  Freizügigkeit der Georgier :in-
nen in der EU folgen.  Gespräche über weitere  Abkommen 
mit Moldau,  Kolumbien, Usbekistan, Kirgisistan, Kenia und 
Marokko – auch hier  völlig ungeachtet der teils desas trösen 
Menschenrechts lage – dauerten Anfang 2024 noch an, 
auch wenn die Zahl der in Deutschland mit einer  Duldung 
lebenden Menschen aus  vielen dieser Staaten sehr gering 
ist.20 Bereits vor Amtsantritt von Joachim Stamp hatte die 
 Bundesregierung Ende 2022 zudem ein Abkommen mit 
 Indien geschlossen.21  Gespräche mit weiteren Staaten hält 
die Bundesregierung geheim.

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/asylbewerber-bund-laender-abschiebungen-ausreisezentren
https://dserver.bundestag.de/btd/19/008/1900800.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/008/1900800.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-02-09-15-Punkte-Plan-Bundesregierung-Abschlussdokument.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-02-09-15-Punkte-Plan-Bundesregierung-Abschlussdokument.pdf
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/rueckkehrpolitik/rueckkehr-und-rueckfuehrungen/rueckkehr-und-rueckfuehrungen-node.html
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/user_upload/Lesestoff.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/user_upload/Lesestoff.pdf
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/migration-irak-abschiebungen-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migrationsabkommen-georgien-100.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/2/2024/14/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.recht.bund.de/bgbl/2/2024/14/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-erweiterung-ukraine-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/migrationsabkommen-verhandlungen-bundesregierung-100.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/migrationsbeauftragter-joachim-stamp-asylbewerber-rueckfuehrungsabkommen-1.6292243
https://www.zeit.de/news/2023-10/30/deutschland-und-marokko-vereinbaren-sicherheitskooperation
https://twitter.com/JoachimStamp/status/1749873437953204356
https://www.recht.bund.de/bgbl/2/2023/128/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.recht.bund.de/bgbl/2/2023/128/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Zugleich soll mit solchen Abkommen die Zahl der Asyl-
anträge gesenkt werden, weil Menschen durch eine drohen-
de rasche Abschiebung vermeintlich von der Flucht nach 
Deutschland abgeschreckt werden sollen. Stamp  erklärte 
im Deutschlandfunk, Abschiebungen seien „einfach ein 
wich tiges Signal für die Herkunftsländer, dass nicht  jeder 
einfach nach Europa kommen kann.“ Es gehe um den 
 „regulären Weg“ auf den Arbeitsmarkt. Zugleich sei es

„aber auch wichtig, dass wir Menschen demotivieren, den 
irrsinnigen Weg zum Teil durch Wüste oder übers Mittel-
meer zu gehen, das Leben zu riskieren, teilweise auch das 
Leben zu verlieren, um dann in Europa bei uns in zentralen 
Unterkünften aufzuschlagen und dann hier möglicherweise 
auch gar nicht das Leben in Europa zu haben, was sie sich 
ursprünglich vorgestellt haben.“22

In einer solchen Perspektive bleibt völlig unbeachtet, dass 
Menschen auf der Flucht solche Gefahren nicht freiwillig 
auf sich nehmen. Sie sind vielmehr dazu gezwungen, weil 
es praktisch keine legalen Fluchtwege nach Europa gibt 
und die EU alles daran setzt, Fluchtwege zu versperren 
und Grenzen auch auf anderen Kontinenten zu errichten. 
Erst dadurch wird die Flucht so gefährlich und endet so oft 
tödlich.23 

22 Stamp warnt vor zu großen Erwartungen an Migrationsabkommen, in: Deutschlandfunk vom 13.8.2023.
23 Vgl.Jakob/Schlindwein,DiktatorenalsTürsteherEuropas;SallyHayden,MyFourthTime,WeDrowned.SeekingRefugeOnTheWorld’sDeadliest

MigrationRoute,London2022;Hänselet.al.(Hg.),VonMorianachHanau;MauriceStierl,EuropasnasseGrenze,in:JochenOltmeretal.(Hg.),
Report Globale Flucht 2023, Frankfurt am Main 2023, S. 57-69.

https://www.deutschlandfunk.de/stamp-warnt-vor-zu-grossen-erwartungen-an-migrationsabkommen-100.html
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24 Vgl. PRO ASYL, Freie Wahl für die einen, Dublin-Zwang für die anderen?, Bericht vom 1.4.2022.
25  Die entsprechenden Regelungen sind in der Dublin III-Verordnung vom 26.6.2013 festgelegt. Zum hier nur knapp angedeuteten Verfahren 

siehe einführend InformationsverbundAsyl&Migration,DublinVerfahren,BeitragvomMärz2023; Informationsverbund Asyl & Migration, 
Das „Dublin-Verfahren“. Die Zulässigkeitskeitsprüfung im Asylverfahren bei „Dublin-Fällen“ und „Anerkannten“, Basisinformationen für die 
 Beratungspraxis Nr. 2, ²2021.

26 Siehe zur Frage der Reiseunfähigkeit ausführlicher Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
27 PRO ASYL, Bett, Brot, Seife – Ein ferner Traum für Flüchtlinge in Griechenland, Beitrag vom 28.5.2021.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
 untersteht als Bundesoberbehörde dem Bundesinnen-
ministerium. Das Amt ist neben verschiedenen weiteren 
Auf gaben im Feld von Migration und Integration für die 
Durchführung von Asylverfahren verantwortlich. Hierbei 
prüft das BAMF im ersten Schritt die Zuständigkeit für das 
Asylverfahren.

WährendGeflüchteteausderUkrainefreiwählenkönnen,
inwelchemLandinderEUsieSchutzfindenmöchten,exis-
tiert diese Freiheit für alle anderenGeflüchteten nicht.24 
Denn die EU sowie die Nicht-EU-Staaten  Norwegen, 
 Island, Liechtenstein und die Schweiz haben sich darauf 
 verständigt, dass ein Asylverfahren nur in  einem Staat 
durchgeführt werden soll und die Behörden über die 
jeweilige Zuständigkeit befinden sollen. Im sogenannten
Dublin-Verfahren wird anhand verschiedener Kriterien 
wie Kindeswohl, Familieneinheit und Ersteinreiseland die 
Frage der Zuständigkeit für das Asylverfahren festgestellt. 
Primärer Faktor ist aber das erste Land der EU, das sie 
 betreten beziehungsweise in dem sie registriert werden. 
Das BAMF kann aber auch grundsätzlich das Selbstein-
trittsrecht  erklären, womit die Zuständigkeit für das Asyl-
verfahren auf Deutschland  übergeht25 – das BAMF macht 
hiervon allerdings so gut wie nie Gebrauch.

Falls das BAMF diesen Selbsteintritt nicht erklärt und die 
Zuständigkeit eines anderen Staates festgesetzt ist, stellt 
das BAMF ein Übernahmeersuchen und organisiert in einem 
nächstenSchrittdie„Überstellung“derbetroffenenPerson– 
also ihre Abschiebung in den Staat, in dem das Asyl verfahren 
durchgeführt werden soll. Dabei ist das BAMF auch für 
die Prüfung inlandsbezogener Abschiebungshinder nisse 
zuständig, also etwa für die Frage, ob aufgrund einer 
 Erkrankung eine Reiseunfähigkeit vorliegt.26 Für verschie-
dene Staaten haben Oberverwaltungsgerichte in den ver-
gangenen Jahren bereits entschieden, dass Abschiebungen 
dorthin aufgrund der völlig ungenügenden Bedingungen 
nicht möglich sind.27 Auch der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) und der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) befassen sich immer wieder mit diesen Fra-
gen. Dennoch hält das BAMF möglichst lange an Abschiebe-
planungenfest,wasfürdieBetroffenenoftzujahrelanger
Unsicherheit beiträgt.

Während das BAMF für die Abschiebungen im Rahmen 
des Dublin-Verfahrens verantwortlich ist, liegt die Durch-
führung wiederum bei der jeweils zuständigen Aus länder-
behörde und der Bundespolizei. Für die verschiedenen 
Verfahrensschritte im Dublin-Verfahren gelten unterschied-
liche, von der Konstellation abhängige  Fristen. Erfolgt die 
Abschiebung nicht innerhalb der jeweiligen Frist, geht die 
Zu ständigkeit für das Asylverfahren auf Deutschland über.

https://www.proasyl.de/news/freie-wahl-oder-dublin-zwang/
https://www.asyl.net/themen/asylrecht/dublin-verfahren-und-schutz-im-ausland/dublin-verfahren
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Basisinformationen/Basisinf_2_Dublin_2Aufl_2021_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Basisinformationen/Basisinf_2_Dublin_2Aufl_2021_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Basisinformationen/Basisinf_2_Dublin_2Aufl_2021_web.pdf
https://www.proasyl.de/news/bett-brot-seife-ein-ferner-traum-fuer-fluechtlinge-in-griechenland/
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Im Jahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 waren knapp 
ein Drittel aller Abschiebungen Dublin- Überstellungen.28 
Betroffen waren von diesen Abschiebungen vor allem
 Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak,  Algerien und 
der Türkei. Insgesamt hat Deutschland 2022 4.158  Menschen 
im Dublin-Verfahren abgeschoben,  während im  selben 
 Zeitraum andere Staaten über dieses Verfahren 3.700 Men-
schen nach Deutschland abgeschoben haben.29 Im  Falle 
von Dublin-Abschiebungen sind also beim BAMF, bei den 
 Ausländerbehörden und bei der Bundes polizei sowie bei 
den Behörden der anderen beteiligten europäischen  Staaten 
 unzählige Mitarbeiter:innen nur damit beschäftigt, das 
Hin- und Herschieben von Menschen innerhalb Europas zu 
organisieren.

Wenn Deutschland für das Asylverfahren zuständig ist, 
 entscheidet das BAMF auch inhaltlich über den Antrag. 
In den Fällen, in denen das BAMF einen Asylantrag  inhaltlich 
ablehnt, erlässt die Behörde eine Abschiebungs androhung 
und legt eine Ausreisefrist fest. Gegen den  Bescheid 
steht den Antragsteller:innen der Klageweg vor den Ver-
waltungsgerichtenoffen.NachendgültigemAbschlussdes
Asylverfahrens obliegt das weitere aufenthaltsrechtliche 
Verfahren der zuständigen Ausländerbehörde.

28  Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, 
S. 11-14; Bundestag-Drs. 20/8046, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten 
 Halbjahr 2023, 18.8.2023, S. 10-12.

29  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2022. Asyl, Migration und Integration, Oktober 2023, S. 46-49.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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30  Vgl. auch die Präambel der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der der Anspruch formuliert wird, 
„Freiheit,GerechtigkeitundWohlstandfürallezuschaffen“.

31 § 1 ZustAVO NRW.
32 Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) vom 10. September 2019 in der Fassung vom 5. März 2024.
33 Siehe Kapitel 2.1: Die Bundesebene.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sollte die Auf-
gabe haben, das gute und gleichberechtigte  Zusammenleben 
aller Menschen zu gestalten und für das  Wohlergehen  aller 
Menschen zu sorgen, die in Nordrhein-Westfalen  leben – 
und das unabhängig von ihrem Pass oder ihrem Aufent-
haltsstatus.30 Denn eine Gesellschaft gedeiht – in ländlichen 
Regionen wie in der Großstadt – dann am besten, wenn alle 
Menschen dieselben Rechte haben.

In der Asyl- und Migrationspolitik sind die Länder im  Rahmen 
der bundes-, europa- und völkerrechtlichen  Vor gaben unter 
anderem auch für die fachliche und  struktu rel le Ausge-
staltung von „freiwilliger Rückkehr“ und Abschiebe politik 
verantwortlich. Dafür verabschieden und veröffentlichen 
die Landesregierungen Gesetze, Verordnungen, Anwen -
dungshinweise und Erlasse, mit denen sie behördliche 
 Strukturen gestalten, Verfahren etablieren, Vorgaben zu  
einzelnen  Um setzungsfragen machen und bestimmte 
 Praktiken  begünstigen und andere untersagen. Dadurch er- 
gibt sich im föderalen Deutschland auch ein sehr hetero- 
genes Bild der Abschiebepolitik.

Organisatorisch wurde in Nordrhein-Westfalen die Zustän-
digkeit für die Bereiche Flucht und Aufnahme, Aufenthalts-
recht und Integration nach der Landtagswahl 2017 in 
einem Ministerium zusammengeführt.  Zuvor  waren die 
Aufnahme und die Unterbringung sowie das Aufenthalts-
recht dem  Innenministerium zugeordnet,  während die 
Integrations politik je nach Kabinettszuschnitt in verschie-
denen Minis terien, darunter zeitweise im  Arbeits- und 
 Sozialministerium, angesiedelt war. Das seit  Amtsantritt 
der schwarz-grünen Regierung im Sommer 2022 so bezeich-
nete Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleich-
stellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) ist  zugleich 
die oberste Ausländerbehörde des Landes.31 Das Ministe-
rium prägt die praktische Ausgestaltung des Asyl- und Auf - 
enthaltsrechts und entsprechend auch der Abschiebepolitik 
unter anderem durch Verordnungen und  Erlasse, die für 

Bezirksregierungen, die Zentralen sowie die  kom munalen 
Ausländerbehörden den Rahmen  bieten, in dem diese das 
Migrationsrecht anwenden. Die  Aufgaben und Zuständig- 
keiten der kommunalen und Zentralen Ausländerbehörden, 
der Bezirksregierungen und der Landes regierung sind 
neben den Bestimmungen des Auf enthaltsgesetzes in der 
nordrhein-westfälischen Verordnung über Zuständigkeiten 
im Ausländerwesen (ZustAVO) verankert.32 

Wie die nordrhein-westfälische Abschiebepolitik praktisch 
gestaltet wird, ist allerdings für die Öffentlichkeit nicht
transparent. Denn wesentliche Aspekte der Abschiebe-
politik prägt das Flucht- und Integrationsministerium über 
nichtöffentliche Erlasse und Verwaltungsvorschriften. 
Ein Gesamterlass zur  Abschiebepraxis fehlt ebenso wie ein 
konsistentes landespolitisches Konzept.

ZENTRALISIERUNG DER ABSCHIEBEPOLITIK 
IN NORDRHEIN-WESTFALEN SEIT 2015
IndenpolitischenundöffentlichenDebatteninDeutschland
war die seit dem Sommer 2015 stark steigende Zahl von 
Schutzsuchenden unmittelbar mit der angeblichen Notwen-
digkeit verbunden, mehr Menschen möglichst schnell ab - 
zuschieben. Politik und Behörden behaupteten dabei, einem 
vermeintlichen „Kontrollverlust“ entgegenwirken zu müs-
sen. Eine Rolle spielten dabei nicht zuletzt auch die Debat-
ten nach der Kölner Silvesternacht 2015/16 und dem An-
schlag am Berliner Breitscheidtplatz Ende 2016. Während 
auf Bundesebene seit 2015 unzählige Gesetzesverschärfun-
gen zu mehr und schnelleren Abschiebungen führen soll-
ten,33 sorgten in Nordrhein-Westfalen unterschiedliche  
Landesregierungen unter Beteiligung von SPD, CDU, FDP 
und Grünen für eine teilweise Zentralisierung der Abschie-
bepolitik auf Landesebene.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2320020927105939563
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=95920191004102737679
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Schon im November 2015 hatte das damals noch für Flucht 
und Asyl zuständige, von Ralf Jäger (SPD) geführte Innen-
ministerium eine „Arbeitsgruppe  Rückkehrmanagement“ 
eingesetzt, die Vorschläge entwickeln sollte, um mehr Men -
schen aus Nordrhein-Westfalen abzuschieben.34  Im Frühjahr 
2016 informierte das Innenministerium den Landtag über 
eine erste „Optimierung des Rückkehr managements“.35 Zum 
1. Juni 2016 richtete die Landes regierung bei der  Zentralen 
Ausländerbehörde Bielefeld die „Zentrale Rückkehrkoordina
tion“ (ZRK) ein, mit der die  „organisatorische und fachliche 
Unterstützung der  Kommunen im Bereich des Rückkehr-
managements  weiter aus gebaut und intensiviert“ werden 
sollte. Diese Unterstützung sollte dabei sowohl Abschie-
bungen als auch  „freiwillige Ausreisen“ umfassen.36 

Bis September 2016 hatte das Innenministerium ein um- 
fang  reiches Maßnahmenpaket für ein sogenanntes  „Inte 
griertes Rückkehrmanagement NRW“ auf den Weg  gebracht. 
 Menschen, denen die Behörden schon vor dem Asyl  ver- 
fahren „keine Bleibeperspektive“  zuerkannten,  sollten ge- 
zwungen werden, bis zum Abschluss ihres  möglichst 
 beschleunigten Asylverfahrens in Landeslagern zu leben. 
Von dort sollten sie dann abgeschoben oder zur „ freiwilligen 
Aus reise“  gedrängt werden.37 Auf Bundesebene wurden  da- 
fürdierechtlichenVoraussetzungengeschaffen,indemseit 
Oktober 2015 die immer längere, zum Teil  unbegrenzte 
LagerpflichtaufimmermehrGruppenausgedehntwurde.38 
Das System dahinter war klar:  Asylschnellverfahren für 
verschiedene Personengruppen, auf die sich dieBetroffe
nen kaum vorbereiten können und bei denen die Be hör - 
denschonvonvornhereinfestlegen,dassdie Betroffenen
keinen Schutzbedarf haben; ein Lagerleben, das den Zu 
gang zu unabhängiger Unterstützung und rechtlicher Be-

34  Siehe NRW Landtag, Vorlage 16/4221, Schriftlicher Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales, 
„Integriertes Rückkehrmanagement NRW“, 5.9.2016.

35  NRW Landtag, Vorlage 16/3904, NRW MI, Schriftlicher Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales zum Thema 
„Optimierung des Rückkehrmanagements in Nordrhein-Westfalen“, 27. April 2016.

36  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Bekanntgabe der Einrichtung der Zentralen Rückkehrkoordination NRW (ZRK NRW), 
 Runderlass vom 8.7.2016. Vgl. ergänzend NRW Landtag, Drs. 16/13355, NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, 
Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gregor Golland, Zentrale Rückkehrkoordination Nordrhein-Westfalen (ZRK NRW), 3.11.2016.

37  NRW Landtag, Vorlage 16/4221, Schriftlicher Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales, „Integriertes Rückkehrmanagement NRW“, 
5.9.2016, S. 3f.

38 Siehe für die einzelnen Regelungen Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
39 BetroffenvondieserPolitikwarenundsindinsbesondereschutzsuchendeRom:njaausdenStaatendesWestbalkans,siehe dazu Kapitel 4.4: 

80 Jahre nach dem Völkermord. Zur Lagerpolitik vgl. Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern. Zur mangelnden Qualität der Asylschnell verfahren 
siehe Menschenrechtsorganisationen/Wohlfahrtsverbände/Juristische Vereinigungen, Memorandum für faire und sorgfältige  Asylverfahren in 
 Deutschland. Standards zur Gewährleistung der asylrechtlichen Verfahrensgarantien, November 2016.

40  Grundlage für die beschleunigten Asylverfahren ist § 30a AsylG. Für die Entwicklung und die Verfahren siehe NRW Landtag, Vorlage 16/4221, 
Schriftlicher Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales, „Integriertes Rückkehrmanagement NRW“, 5.9.2016, S. 3f.; 
NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Steuerung des Asylsystems in Nordrhein-Westfalen, Erlass vom 29.3.2017.

41  FreieWohlfahrtspflegeNRWandieLandesregierungvom29.3.2017,zitiertin:FreieWohlfahrtspflegeNRWanFluchtundIntegrationsminister
Stamp vom 5.6.2018.

ratung erschwert, schlechte Bedingungen der Unterbrin-
gung, um für eine möglichst „freiwillige Aus reise“ zu 
sorgen; andernfalls Abschiebungen außerhalb des Blick-
feldesderÖffentlichkeit.39 Dass die Zahl der Anerkennun-
gen in solchen Asylverfahren in der Folge gering war, ist 
kaum verwunderlich. In Nordrhein-Westfalen wurde die-
ses beschleunigte Asylverfahren für Menschen aus den 
Westbalkanstaaten sowie aus Georgien bereits Ende 2015 
ein geführt.40 Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege in NordrheinWestfalen kritisierten imMärz 2017
diese Entwicklung gegenüber der Landesregierung:

„Faktisch haben sich Teile der Landesunterbringung zu 
‚Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige‘ ent
wickelt.“41

Zum Integrierten Rückkehrmanagement gehörte außerdem 
eine Forcierung der Abschiebung von Menschen, die in den 
nordrhein-westfälischen Kommunen (also nicht in Landes-
lagern) lebten und aus ausgewählten „Schwerpunktstaaten“ 
stammten. Die kommunalen Ausländerbehörden sollten der 
Zentralen Rückkehrkoordination entsprechende Personen 
melden, woraufhin die ZRK ihrerseits Unterstützung bei
möglichen Abschiebungen prüfen würde. Darüber hinaus 
wurden von Landesseite bestehende Duldungen im Auslän-
derzentralregister durchgesehen. Waren die dort hinter-
legten Duldungsgründe aus Sicht des Innenministeriums 
fragwürdig, wurden die Ausländerbehörden zu einer Über-
prüfung aufgefordert. Auch wenn das Innenministerium die 
Ausländerbehörden nach eigenem Bekunden auf Bleibe-
rechtsregelungen hinwies, spielte für den Ansatz letztlich 
keineRolle,wielangedieindenFokusgerücktenBetroffe 
nen bereits in Nordrhein-Westfalen lebten und ob sie über-

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-3904.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-3904.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=34931&val=34931&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=34931&val=34931&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-13355.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-13355.pdf
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2016/11/PRO_ASYL_Memorandum_BAMF_Broschuere_Web_Nov16.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2016/11/PRO_ASYL_Memorandum_BAMF_Broschuere_Web_Nov16.pdf
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/170329_steuerung_des_asylsystems_in_nordrhein-westfalen.pdf
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2018/Positionen/2018-06-05-Asylstufenplan-Ankerzentren_Dr_Stamp.pdf
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2018/Positionen/2018-06-05-Asylstufenplan-Ankerzentren_Dr_Stamp.pdf
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haupt zur beklagten „hohen Beanspruchung kommunaler  
Flüchtlingsunterbringungs- und Versorgungsstrukturen“ 
beitrugen.42 Zudem hat die rot-grüne Landesregierung die 
Unterstützung der Zentralen Ausländerbehörden für die 
kommunalen Ausländerbehörden verstärkt. Organisatorisch 
wurde im Innenministerium ferner eine „Steuerungsgruppe 
Integriertes Rückkehrmanagement NRW“ eingerichtet, in 
der Vertreter:innen des Ministeriums, der Zentralen wie 
der kommunalen Ausländerbehörden und weiterer Stellen 
zusammenarbeiten sollten.43

In der Folgezeit hatte dann auch der Anschlag auf den Weih-
nachtsmarkt am Berliner Breitscheidtplatz am 19. Dezem ber 
2016, bei dem insgesamt 13 Menschen ermordet wurden, 
Auswirkungen auf die bundesdeutschen und nordrhein-
westfälischen Debatten. Diskutiert wurde unter  anderem 
die Frage, ob der zuletzt in Nordrhein-Westfalen gemeldete 
islamistische Attentäter Anis Amri schon vor der Tat  hätte 
abgeschoben werden können und warum die  Behörden 
trotz zahlreicher Erkenntnisse nicht entschlossen gehan-
delt  haben, um den Terroranschlag zu verhindern.44

„die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern deutlich 
[zu] beschleunigen. Hierfür werden wir einen Arbeitsstab 
Rückkehrmanagement einrichten und die Zuständigkeit für 
Abschiebungen schrittweise auf Landesebene zentralisieren. 
Gleichzeitig werden wir die Beratungsangebote zur frei-
willigen Ausreise ausdehnen.“45 

42  NRW Landtag, Vorlage 16/4221, Schriftlicher Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales, „Integriertes Rückkehrmanagement NRW“, 
5.9.2016, S. 5f.

43 ebd.,S.13f.;NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, NRW verbessert sein Rückkehrmanagement weiter, Pressemitteilung vom 16.9.2016. 
44  Vgl. etwa „Ich schlachte dich!“, in: Spiegel vom 19.12.2017; Dokumente des Versagens, in: taz vom 11.6.2021. 

Siehe auch NRW Landtag, Drs. 17/16890, Schlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses I („Fall Amri“), 24.3.2022.
45  CDU/FDP, Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022, S. 109.
46  Fachverband Migration und Flucht der Diakonie RWL, Rückkehrmanagement gefährdet Flüchtlingsschutz. Diskussionspapier zum wachsenden 

 Ausreise- und Rückkehrdruck, 23.10.2017, S. 2f.
47  NRW Landtag, Vorlage 17/795, NRW MKFFI, Unterrichtung des Landtags. Abschluss einer Vereinbarung über beschleunigte Verfahren, 17.5.2018.
48  Siehe NRW MKFFI, Flüchtlingsminister Stamp: Kabinett beschließt Asyl-Stufenplan zur Entlastung der Kommunen, Pressemitteilung vom 24.4.2018 

und Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b des Asylgesetzes (AG AsylG) vom 18. Dezember 2018, in: GV. NRW. 2018, S. 780; 
außerdem NRW Landtag, Drs. 17/7276, NRW MKFFI, Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Ibrahim Yetim, 
Wie setzt die  Landes regierung den Asyl-Stufenplan um?, 2.9.2019. Vgl. zudem Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.

Die Umsetzung dieser Vereinbarung schloss dann an die 
bereits von der Vorgängerregierung eingeleiteten Maß-
nahmen an. Zuständig war fortan das Flucht- und Integ-
rationsministerium, das die Aufgaben vom Innenministe-
rium übernommen hat. Der Fachverband für Migration und 
Flucht der Diakonie RWL bemängelte schon im Oktober 
2017, dass die „pauschalisierende Einteilung von Flücht-
lingen in Kategorien mit einer direkten Verbindung zur 
Dauer der Landesunterbringung“ dem individuellen Recht 
auf Asyl widerspreche, und erklärte:

„Bis zum Erhalt des Asylbescheides sollen Geflüchtete
nicht staatlicherseits mit Rückkehr konfrontiert werden. 
Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen sind abzuwarten. 
In Folge der Priorisierung des Rückkehrmanagement wird 
staatlicherseits eine immer länger währende Kasernierung 
von Flüchtlingen in Landesunterkünften organisiert. Diese 
ähneln zunehmend Abschiebeeinrichtungen.“46 

Diese Kritik wurde von Seiten der Landesregierung nicht 
gehört. Ganz im Gegenteil setzte Flucht- und Integrations-
minister Joachim Stamp (FDP) auf einen im April 2018 ver-
abschiedeten „Asyl-Stufenplan“. Mit diesem wurden  erstens 
die von der rot-grünen Vorgängerregierung Ende 2015 auf 
den Weg gebrachte Verlängerung des Lagerlebens sowie 
die beschleunigten Asylverfahren für bestimmte Perso-
nengruppen fortgeführt. Konkrete Folge waren einerseits 
 weitere Vereinbarungen mit dem BAMF für Asylschnell-
verfahren.47 Andererseits boten die Gesetzesverschärfun-
gen auf Bundesebene den Ländern inzwischen noch mehr 
Möglichkeiten, Schutzsuchende in Landeslagern festzuhal-
ten. Letzteres setzte die Landesregierung mit einem Aus-
führungsgesetz Ende 2018 um. Mit all diesen Regelungen 
müssen Schutzsuchende seither je nach zugeschriebenem 
Status  zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, manche 
Menschen  sogar unbefristet, in nordrhein-westfälischen 
 Landes lagern   leben.48 Statt Schutzsuchende rasch auf die  
 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4221.pdf;jsessionid=B6B678C4F774B401BE0C7DE96622302E
https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-verbessert-sein-rueckkehrmanagement-weiter
https://www.spiegel.de/spiegel/warum-der-breitscheidplatz-terrorist-anis-amri-nicht-gestoppt-wurde-a-1155396.html
https://taz.de/Untersuchungsausschuss-zu-Anis-Amri/!5774742/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16890.pdf
https://www.cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-nrw.de/files/downloads/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/News/Diskussionspapier_Rueckkehrmanagement_gefaehrdet_Fluechtlingsschutz.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/News/Diskussionspapier_Rueckkehrmanagement_gefaehrdet_Fluechtlingsschutz.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-795.pdf
https://www.land.nrw/pressemitteilung/fluechtlingsminister-stamp-kabinett-beschliesst-asyl-stufenplan-zur-entlastung-der
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17545&vd_back=N780&sg=0&menu=1
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7276.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7276.pdf
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Kommunen zu verteilen, sollten sie nach dem Willen der 
 Landesregierung möglichst schon aus den Landeslagern ab-
geschoben  werden.

Zweitens hat die Landesregierung mit dem Asyl-Stufen-
plan auch die zentralisierten Strukturen weiter ausgebaut, 
mit denen Abschiebungen sowohl aus den Landeslagern als 
auch aus den Kommunen erleichtert werden sollten. Dafür 
wurde die Zahl der Zentralen Ausländerbehörden bis 2019 
von drei auf fünf Einrichtungen erhöht – in jedem Regie-
rungsbezirkbefindet sichseithereine–und ihreZustän-
digkeiten mit jeweiligen Schwerpunktaufgaben deutlich er-
weitert. Diese sollen die kommunalen Ausländerbehörden 
bei Abschiebungen unterstützen und sind außerdem in  allen 
Fragen des Aufenthaltsrechts für alle Menschen zuständig, 
die dazu gezwungen sind, in Landeslagern zu leben.49 Auch 
hierbei stehen Abschiebungen und der Druck auf eine „frei-
willige Ausreise“ besonders im Fokus.

Bei den fünf Bezirksregierungen siedelte die Landesregie- 
rung schon im zweiten Halbjahr 2017 sogenannte  Regionale 
Rückkehrkoordinationsstellen (RRK) an. Aufg abe dieser RRK 
ist es einerseits, Abschiebungen und „freiwillige Ausreisen“ 
zu koordinieren, zu fördern und zu begleiten. Andererseits 
übernehmen die RRK seit dem Sommer 2018 auch ein Fall-
management. Bei „Fallkonferenzen“ sollen die Stellen mit 
der Ausländerbehörde, weiteren kommunalen  Behörden, 
der Polizei sowie Vertreter:innen des Landes „nach Lösun-
gen für jeden Einzelfall“ suchen und beispielsweise gegen-
überdemBundaufdievorrangigeBeschaffungvonPass-
ersatzpapieren drängen.50 Besonders im Fokus stehen 
dabeilautVerordnung„strafrechtlichauffälligePersonen“
und „Personen mit erheblich negativem Sozialverhalten.51 
Als Beispiele für letztere Gruppe nannte das Ministerium 
 „aggressives und pöbelndes Verhalten“, das Minister Stamp 
mit einer „Integrationsverweigerung“ gleichsetzte.52 Über 
die tatsächlichen Schwerpunkte und die Arbeitsweisen der 
RRK ist öffentlich allerdings nur wenig bekannt.53 Kann 
also möglicherweise eine Person auch deshalb in den Fokus 
der Abschiebebehörden geraten, weil sie sich zu  vehement  
 

49  Die Zuständigkeiten benennt § 15 ZustAVO NRW. Eingehender dazu Kapitel 2.5: Die Zentralen Ausländerbehörden.
50  So will NRW Straftäter und Störer schneller abschieben, in: Westdeutsche Zeitung vom 14.11.2018.
51  Siehe für die Aufgaben § 4 Absatz 2 ZustAVO NRW. Vgl. knapp auch Kapitel 2.3: Die Bezirksregierungen. Das Fallmanagement NRW wurde 2021 

um die Fokusprojekte „ausländische Mehrfach- und Intensivtäter (aMIT)“ und „ausländische Clankriminelle“ erweitert. Hierfür siehe 
NRW Landtag, Vorlage 17/6403, NRW MKFFI, Aktueller Sachstand „Rückkehrmanagement NRW“ für den Integrationsausschuss, 3.2.2022, S. 2.

52  So will NRW Straftäter und Störer schneller abschieben, in: Westdeutsche Zeitung vom 14.11.2018.
53  Zur Praxis einige Ausführungen hier: NRW Landtag, Drs. APr 17/1729, Integrationsausschuss, Auschussprotokoll der 76. Sitzung vom 9.2.2022, S.6f.
54  FreieWohlfahrtspflegeNRWanFluchtundIntegrationsministerStampvom5.6.2018.
55  Siehe MKJFGFI NRW, Organisationsplan, Stand: 1.4.2024.

über die Unterbringung in den isolierenden Lagern und 
 Schikanen beklagt und zu sehr die eigenen Rechte ein-
fordert, in der behördlichen Logik also „Ärger macht“?

Die nordrhein-westfälischen Wohlfahrtsverbände kriti-
sier ten im Juni 2018 gegenüber der Landesregierung, dass 
angesichts der neuen und auf Abschiebungen ausgerichte-
ten Strukturen damit zu rechnen sei, dass Schutzsuchen-
de „in der Folge regel mäßig und direkt nach ihrer Ankunft 
in Nordrhein-Westfalen mit Rückkehr und Abschiebung 
konfrontiert sein“ würden.

„Sollte die Landesregierung an ihrem Asylstufenplan fest-
halten, befürchten wir eine Beschädigung des Flüchtlings-
schutzes insgesamt, nicht nur für Schutzberechtigte, die 
in den neu entstehenden §30a Asylgesetz-Einrichtungen 
über Monate permanent mit Rückkehrmanagement und 
 Abschiebungen sowie zunehmender Perspektivlosigkeit 
und Gewalt konfrontiert sein werden. Auch bei  abgelehnten 
Asyl suchenden ist die Dauer der Unterbringung eng zu 
 begrenzen. [...] Keinesfalls dürfen Landesunterkünfte den 
Charakter von Haftanstalten annehmen.“54 

Organisatorisch hat die schwarz-gelbe Landesregierung 
ferner innerhalb der Abteilung Flucht im Flucht- und 
 Integrationsministerium die Gruppe „Rückkehrmanage-
ment“ etabliert, die aus vier mit Abschiebungen befassten 
Referaten besteht. Diese Größenordnung wurde auch un-
ter der schwarz-grünen Landesregierung bis dato beibe-
halten, während auf der anderen Seite nur zwei Referate 
mit humanitären Bleiberechten befasst sind.55 Über alle 
mit  Abschiebungen verbundenen Themen tauschen sich 
Landes regierung und Landesbehörden zudem fortlaufend 
auf Bundesebene und mit den übrigen Bundesländern aus.

Unter der schwarz-grünen Landesregierung ist es in den 
 ersten mehr als eineinhalb Regierungsjahren bei all  diesen 
auf Abschiebung ausgelegten Strukturen geblieben. Es 
 erfolgte nach außen sichtbar weder eine Revision der 
seit 2015 neu auf Landesebene aufgebauten Abschiebe-
politik noch eine Anpassung bei den seither im Flucht- und 

https://www.wz.de/nrw/nrw-will-straftaeter-und-stoerer-schneller-abschieben_aid-34493579
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6403.pdf
https://www.wz.de/nrw/nrw-will-straftaeter-und-stoerer-schneller-abschieben_aid-34493579
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMA17%2F1729|1|2&Id=MMA17%2F1729|4|7
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2018/Positionen/2018-06-05-Asylstufenplan-Ankerzentren_Dr_Stamp.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/orgaplan-mit-stand-01.04.2024.pdf
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 Integrationsministerium, bei den Bezirksregierungen oder 
den Zentralen Ausländerbehörden neu entstandenen, die 
 Abschiebepolitik mehr und mehr prägenden Strukturen 
und Arbeitsgruppen. Gleichzeitig wird von bestimmten 
Akteur:innen wie etwa einigen Kommunen eine politische 
Debatte geführt, die eine noch weitere Zentralisierung der 
Abschiebepolitik in Nordrhein-Westfalen einfordert.56

DIE ERLASSLAGE IN NORDRHEIN-WESTFALEN
Die Erlasslage des Landes Nordrhein-Westfalen zum Migra-
tionsrecht ist nicht sehr transparent. An der seit Jahren von 
Verbänden und Menschenrechtsorganisationen be mängelte 
Intransparenz hat sich auch unter der schwarz-grünen 
 Landesregierung bisher nichts geändert. Noch gültige 
oder verlängerte Erlasse werden teils gleichwohl auf dem 
vom nordrhein-westfälischen Innenministerium betreuten 
 Portal zum Landesrecht als „historisch“ markiert, sodass 
der Eindruck entsteht, sie würden nicht mehr gelten.57 
Auf der Seite des Flucht- und Integrationsministeriums 
selbst hingegen findet sich nur eine vollkommen unvoll-
ständige Übersicht der gültigen Erlasslage.58

Hinsichtlich der nordrhein-westfälischen Abschiebe politik 
ist das vollständige Fehlen eines ausführlichen Durch
führungserlasses besonders markant. In Niedersachsen 
 beispielsweise hat die Landesregierung zuletzt 2021 einen 
dort so bezeichneten Rückführungserlass herausgegeben, 
der den ausführenden Behörden auf 25 Seiten rechtliche 
Hinweise bietet, verfahrensmäßige Vorgaben zur Durch-
führung von Abschiebungen macht und zudem transparent 
auf der Website des niedersächsischen Innenministeri-
umsveröffentlicht ist.GeregeltwerdenetwaderVorrang
der freiwilligen Ausreise, Verfahren bei der Abschiebung 

56  Siehe etwa Abschiebungen: Überlastete Ausländerbehörden, WDR Westpol, Beitrag vom 25.2.2024. Der WDR nannte in der Abmoderation des 
BeitragesfalscheZahlen.EndeDezember2023wareninNRW59.373Menschen„formalausreisepflichtig“.DavonhabenvieleseitJahreneine
 Duldung. Der WDR nannte eine um 13.000 Menschen höhere Zahl.

57  Siehe beispielhaft NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Abschiebung von Familien mit Kindern zur Nachtzeit, Runderlass vom 13.1.2016. 
Der genannte Erlass gilt weiterhin, siehe unten.

58  Auf der Homepage des nordrhein-westfälischen Flucht- und Integrationsministeriums sind einige Erlasse der Landesregierung zum 
   Aufenthalts- und Asylrecht aufgelistet. Die Liste ist allerdings sehr lückenhaft, siehe NRW MKJFGFI, Erlasse zum Aufenthalts- und Asylrecht 
(zuletzt aufgerufen am 7.3.2024).

59  Vgl. Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Rückführungserlass vom 7.7.2021. 
Der Rückführungserlass löste den vorherigen  Erlass des  Innenministeriums aus dem Jahr 2016 ab. Eine kritische Einordnung bei: 
Flüchtlingsrat Niedersachsen, Kommentar zum neuen  Rückführungserlass vom 22.7.2021.

60  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen 
auf dem Luftweg, Runderlass vom 17.11.2016.

von Kindern und der Verzicht auf nächtliche Abschiebun-
gen. Der Erlass regelt unter anderem, dass Abschiebun-
gen in Niedersachsen aufgrund der hohen Bedeutung der 
Wahrung der Familieneinheit abzubrechen sind, wenn 
minder jährige Kinder von einem Elternteil oder den Eltern 
 getrennt würden. Auch ist festgelegt, dass Schüler:innen 
im letzten Schuljahr noch der Abschluss ermöglicht werden 
soll. Bis zur Beendigung des Schulbesuches kann dann eine 
Duldung ausgestellt werden.59 Ein entsprechender  Erlass 
für Nordrhein-Westfalen müsste selbstverständlich bleibe-
rechtsorientiert angelegt sein und sich an den Rechten der 
betroffenenMenschenorientieren.BeirestriktivenRechts-
anwendungshinweisen besteht hingegen die Gefahr, dass 
bleiberechtsorientiert agierende Ausländerbehörden  sogar 
in ihren Ermessensspielräumen eingeschränkt  werden 
könnten.

Die im November 2016 von dem zu jenem Zeitpunkt noch 
zuständigen nordrhein-westfälischen Innenministerium 
per Runderlass herausgegebene „Checkliste zur Vorberei
tung, Durchführung und Dokumentation von Rückführungs
maßnahmen auf dem Luftweg“, die grundsätzliche Abläufe 
aus der Praxis des Abschiebevollzugs festhält, kann einen 
solchen Durchführungserlass keinesfalls ersetzen.60 Denn  
die Checkliste macht keine rechtlichen Vorgaben und bie-
tet auch keine Anwendungshinweise, sondern ist eine teil-
weise stichpunktartige Liste mit Prüfaufträgen für die 
Durchführung von Abschiebungen („Prüfung, ob […] eine 
Sicherheitsleistung zur Deckung der Abschiebungskosten 
erhoben bzw. einbehalten werden kann.“), allgemeinen 
Verweisen auf gesetzliche Vorgaben („Bei einer Fesse-
lung sind die Vorschriften zur Anwendung des unmittel-
baren Zwangs und die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu 
 beachten.“) und praktischen Hinweisen („Auf angemessene 
und der Witterung angepasste Kleidung und festes Schuh-
werk der abzuschiebenden Person ist zu achten.“). Wie die 
kommunalen und Zentralen Ausländerbehörden die Gesetze 
in Zweifelsfällen und in nicht normierten Konstellationen 

https://www1.wdr.de/fernsehen/westpol/videos/abschiebungen-ueberlastete-auslaenderbehoerden-100.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=33925&val=33925&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1
https://www.mkjfgfi.nrw/erlasse-zum-aufenthalts-und-asylrecht
https://www.mi.niedersachsen.de/download/172449/2021-07-07_MI_RdErl_Organisation_und_Durchfuehrung_des_Rueckfuehrungs-_und_Rueckueberstellungsvollzugs_und_Beantragung_von_Abschiebungshaft_Rueckfuehrungserlass_.pdf.pdf
https://www.nds-fluerat.org/49892/aktuelles/kommentar-zum-neuen-rueckfuehrungserlass-2/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
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auslegen, bleibt damit ihnen überlassen. Die Checkliste hält 
immerhin fest, dass Familientrennungen „wenn möglich 
ver mieden werden“ sollen.61 

Im Mai 2022 hat die schwarz-gelbe Landesregierung 
den  zunächst bereits ausgelaufenen Runderlass mit 
der Checkliste ebenso rückwirkend verlängert wie den 
 Erlass  „Abschiebung von Familien mit Kindern zur Nacht
zeit“ aus dem Jahr 2016.62 In diesem Erlass „bittet“ die 
 Landesregierung ihre Ausländerbehörden, Familien mit 
Kindern unter 14 Jahren nicht in der Zeit von 21 Uhr bis 
6 Uhr abzuschieben. Außerdem sollen die betroffenen
 Familien „vor dem geplanten Abschiebetermin nochmals 
unmissverständlich“ darüber informiert werden, „dass ihre 
Abschiebung zeitnah bevorsteht, ohne dass der  konkrete 
Abschiebungstermin angekündigt werden darf“.63 Die nord-
rhein-westfälische Landesregierung muss sich allerdings  
fragen lassen, was ein Erlass wert ist, der Nachtabschie-
bungen bei Kindern verhindern soll, wenn dieser, wie die 
Praxis zeigt, von den Ausländerbehörden vor Ort immer 
wieder missachtet wird.64 

In einem Erlass „Empfehlung zur Ausstattung der Mitar-
beiter in den Ausländerbehörden“ aus dem Dezember 
2021 listete das Ministerium eine Mindestausstattung an 
 persönlicher Schutzausrüstung sowie „Führungs- und 
 Einsatzmittel“ (wie Hand- und Fußfesseln sowie  Reizgas) 
auf, über die Mitarbeiter:innen verfügen sollten, die 
 Abschiebungen vollziehen. Vorgaben zum Einsatz fehlten 
allerdings in den ministerialen Empfehlungen. Gleichzeitig 
wurde mitgeteilt, dass das Ministerium eine Arbeitsgrup-
pe „Vollzug, Eigensicherung und taktisches Vorgehen bei 
Rück führungsmaßnahmen“ eingerichtet habe. Diese solle 
 weitere  Empfehlungen erarbeiten.65

61 Zu Familientrennungen siehe auch Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
62 NRW MKFFI, Mitteilung an Regionale Rückkehrkoordinationsstellen und Zentrale Ausländerbehörden vom 20.5.2022.
63 NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Abschiebung von Familien mit Kindern zur Nachtzeit, Runderlass vom 13.1.2016.
64 Siehe für zahlreiche Fälle von nächtlichen Abschiebungen insbesondere Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
65 NRW MKFFI, Erlass an die Rückkehrkoordinationsstellen, Empfehlung zur Ausstattung der Mitarbeiter in den Ausländerbehörden, 8.12.2021.
66 CDU/Grüne, Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022-2027, S. 120.
67  Institut für Kirche und Gesellschaft. Evangelische Kirche von Westfalen, Ministerin will kritischen Dialog mit Kirche und  Zivilgesellschaft 

 intensivieren, undatierter Beitrag [Dezember 2022];Flüchtlingsrat NRW, Asylpolitisches Forum 2022 – Mehr Humanität wagen –  Verbesserungen 
beim Flüchtlingsschutz jetzt!, Beitrag vom 20.3.2023.

68 NRW Landtag, Drs. APr 18/219, Integrationsausschuss, Auschussprotokoll der 7. Sitzung vom 19.4.2022, S.11.

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne 2022 
 erklärt, es sei ihr Ziel, „in Nordrhein-Westfalen alle 
 huma ni tären und aufenthaltssichernden Bleiberechts-
regelungen so auszuschöpfen, dass gut integrierte 
geduldete Geflüchtete eine Bleibeperspektive erhalten.“
 Zudem   hatten die  Parteien vereinbart, sie wollten

„eine rechtsstaatliche, faire und humanitär  verantwort  - 
liche Rückkehr- und Abschiebepraxis gewährleisten. 
Wir  werden alles unternehmen, um Abschiebungen aus 
 Bil  dungs- und Betreuungseinrichtungen sowie Kranken-
häusern und  psychiatrischen Einrichtungen heraus zu 
 vermeiden. Die Wahrung des Kindeswohls hat für uns 
 Priorität.“66 

Umzusetzen wären diese Maßgaben insbesondere mit 
 Er lassen an die nachgeordneten Behörden, die zum einen 
für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und zum 
anderen für die Umsetzung von Abschiebungen zuständig 
sind. Ministerin Josefine Paul (Grüne) hatte beim Asyl 
politischen Forum Ende November 2022 auch erklärt, ihr 
Haus  erarbeite derzeit neue Erlasse auch zu Abschiebun-
gen.67 Hinsichtlich der bestehenden Spielräume für ein 
Bleiberecht statt Abschiebung betonte die Ministerin vor 
dem Integrationsausschuss am 19. April 2023, es sei das

„Bestreben, alle Möglichkeiten auszuloten, um Menschen hier 
auch Perspektiven zu geben. Dementsprechend unterstützt 
das Ministerium dies auch mit einer umfangreichen Erlass-
lage, um alle Spielräume bezüglich humanitärer und andere 
Möglichkeiten zur Aufenthaltsgestaltung auszu loten.“68 

Erkennbar war eine solche neue Nutzung der eigenen 
Spielräume nach dem Amtsantritt der schwarz-grünen 
Landesregierung mit dem Vorgriffserlass zum Chancen
Aufenthaltsrecht vom 15. Juli 2022, der rasch nach Amts-
übernahme in Kraft gesetzt wurde. Gleichwohl regelte der 
Erlass eher unverbindlich die Möglichkeit, dass die Aus-
länderbehörden Abschiebungen von Menschen, die von der 
späterenEinführungdesChancenAufenthaltsrechtsprofi
tieren würden, „zunächst vorsorglich rückpriori sieren“ 

https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2024/01/2022-05-20-Rundverfuegung-MKFFI-NRW-Abschiebungen-Kinder-Checkliste-geschwaerzt.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=33925&val=33925&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/Anlage_2.1_-_Erlass_PSA.pdf
https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://www.kircheundgesellschaft.de/institut/fachbereiche/flucht-migration-integration/artikel-fachbereich-iv/flucht-und-ehrenamt/asylpolitisches-forum-2022/
https://www.kircheundgesellschaft.de/institut/fachbereiche/flucht-migration-integration/artikel-fachbereich-iv/flucht-und-ehrenamt/asylpolitisches-forum-2022/
https://www.frnrw.de/themen-a-z/asylpolitisches-forum/asylpolitisches-forum-2022-mehr-humanitaet-wagen-verbesserungen-beim-fluechtlingsschutz-jetzt.html
https://www.frnrw.de/themen-a-z/asylpolitisches-forum/asylpolitisches-forum-2022-mehr-humanitaet-wagen-verbesserungen-beim-fluechtlingsschutz-jetzt.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA18-219.pdf
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konnten.69 Rasch nach Inkrafttreten der Bleiberechts-
reform Ende 2022 hat die Landesregierung dann Anfang 
2023  Anwendungshinweise zum Chancen-Aufenthaltsrecht 
veröffentlicht.70 Auch blieb der unter der schwarz- gelben 
Landesregierung erstellte und bundesweit beachtete  Erlass 
zum Bleiberecht aufgrund „nachhaltiger  Integration“71 
 zunächst bestehen, wurde allerdings auch seit der  Reform 
des Bleibe rechts Ende 2022 bisher nicht erneuert.72 
 Andererseits fehlen in Nordrhein-Westfalen seit Jahren 
gültige Erlasse zum Bleibe recht für Jugendliche und junge 
Voll jährige sowie zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnis-
sen aus humanitären Gründen im Hinblick auf die Rechts-
garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention.73 

Und im konkreten Bereich der praktischen  Durchführung 
von Abschiebungen ist trotz der Ankündigungen von Minis - 
 te rin Paul wenig Neues bekannt geworden.74 Die schwarz-
grüne Landesregierung agierte nicht proaktiv, sie  reagierte 
vielmehr auf Entwicklungen. So ließ sie den Erlass zum 
Kirchen asyl aus dem Jahr 2017 zunächst auslaufen.75 
Erst nach dem Bruch eines laufenden Kirchenasyls durch die 
Stadt Viersen im Juli 2023 gab das Flucht- und Integrations-
minis terium im November 2023 einen neuen Kirchen asyl-
erlass heraus.76 Ebenso reagierte die  Landesregierung erst 
nach einer vorangegangenen rechtswidrigen  Abschie bung 
durch den Kreis Viersen im November 2022 und  einer 
anschließen den Mahnung des Oberverwaltungs gerichts 
NRW an die Aus länderbehörden mit einem Erlass zum 
 Eilrechtsschutz bei Flugabschiebungen im Februar 2023.77 

69  NRW MKJFGFI, Chancen-Aufenthaltsrecht sowie Anpassungen bei den §§ 25a, 25b AufenthG, Erlass vom 15.7.2023. Wie einfach dieser Erlass 
 unbeachtet bleiben konnte, zeigt beispielhaft die Abschiebung eines berufstätigen nigerianischen Mannes aus Gelsenkirchen im August 2022 auf, 
der alle Voraussetzungen für das Chancen-Aufenthaltsrecht erfüllte, aber trotzdem von seiner Partnerin und seinen Kindern getrennt  wurde. 
Siehe dazu näher Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

70 NRW MKJFGFI, Anwendungshinweise zum Chancen-Aufenthaltsrecht, 8.2.2023.
71 NRW MKFFI, Anwendungshinweise zu § 25b Aufenthaltsgesetz, 19.3.2021.
72 Zum Stand Anfang März 2024 gab es noch keine erneuerte Fassung des Erlasses zu § 25b AufenthG.
73  Zu § 25a AufenthG ist seit längerer Zeit ein Erlass in Planung. Jüngster bekannter Sachstand war, dass sich ein solcher Erlass im März 2024 

inderfinalenAbstimmunginnerhalbderLandesregierungbefundenhabensoll.Zu§25Absatz5AufenthGistkeinErlassfürNRWbekannt.
74  Auf der Homepage des nordrhein-westfälischen Flucht- und Integrationsministeriums sind die Erlasse der Landesregierung zum  Aufenthalts - 

und Asylrecht aufgelistet. Unter Punkt „Aufenthaltsbeendigung“ stammt der aktuellste Erlass aus dem Dezember 2016, 
siehe NRW MKJFGFI, Erlasse zum Aufenthalts- und Asylrecht (zuletzt aufgerufen am 7.3.2024).

75  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Kirchenasyl in Dublin-Fällen, Runderlass vom 13.6.2017.
76 Zu dem Fall und der Erlasslage siehe Kapitel 3.5: Der Schutzraum Kirchenasyl.
77  NRW MKJFGFI, Eilrechtsschutz bei Luftabschiebungen, Erlass vom 10.2.2023. 

Siehe auch Abschiebungsreporting NRW, NRW-Erlass:  Eilrechtsschutzverfahren bei Luftabschiebungen, Bericht vom 21.9.2023. 
Zu den Hintergründen siehe Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.

78 Abschiebungen in NRW: „Ein politische Armutszeugnis“?, in: WAZ vom 14.12.2023.
79  Von Seiten von Beratungsstellen wurden dem Abschiebungsreporting NRW in der Vergangenheit mehrere Fälle gemeldet. Dass es nicht  zielführend 

ist, auf eine Abschiebung aus einem Krankenhaus zu warten, um sich erst dann dem Thema zu widmen, zeigte unlängst auch ein Fall in 
SchleswigHolstein.DortwurdeeineGeflüchteteausTunesiennachtsauseinerpsychiatrischenKlinikimRahmeneinesDublinVerfahrensnach
Schweden abgeschoben. Die zuständige Ministerin Aminata Touré passte wenige Tage später den schleswig-holsteinischen Rückführungserlass an, 
so dass Abschiebungen aus Krankenhäusern fortan unzulässig sind. Siehe Rickling: Abschiebung aus Klinik nach Suizidversuch sorgt für Kritik, 
in: NDR vom 7.8.2023; Schleswig-Holstein stoppt Abschiebungen aus Kliniken, in: NDR vom 10.8.2023.

Auch hinsichtlich der Abschiebungen aus besonderen 
Schutzräumen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen 
oder Schulen fehlt es in Nordrhein-Westfalen an entspre-
chenden Erlassen. Trotz des Versprechens im Koalitions-
vertrag ist ein Erlass, der Abschiebungen aus Kranken-
häusern,  Schulen oder Jugendhilfeeinrichtungen verbieten 
würde, auch mehr als eineinhalb Jahre nach Amtsantritt 
der Regierung nicht verabschiedet worden. Gegenüber der 
WAZ äußerte sich das nordrhein-westfälische Flucht- und 
Integrationsministerium im Dezember 2023 lediglich:

„Dem im Koalitionsvertrag niedergelegten Ziel, möglichst 
Rückführungen aus Bildungseinrichtungen sowie Kranken-
häusern zu vermeiden, wird bereits Rechnung getragen, 
als dass entsprechende Maßnahmen ausschließlich in 
 seltenen Einzelfällen und stets auch nur in enger Absprache 
mitdenbehandelndenÄrzt:innenstattfinden.“

Gleichwohl prüfe das Ministerium derzeit, „ob und wenn ja, 
welche weiteren Möglichkeiten das Land in seinem Zustän-
digkeitsbereich bei dieser Thematik darüber hinaus hat.“78

Die Notwendigkeit, einen Erlass herausgeben, der Ab-
schiebungen aus Krankenhäusern, Schulen und Einrich-
tungen der Jugendhilfe klar verbietet, besteht gleichwohl. 
Denn es gibt solche Abschiebeversuche und Abschiebungen 
auch in Nordrhein-Westfalen.79 Die Ausländerbehörde der 
Stadt  Gelsenkirchen versuchte, eine êzîdische Frau, die 
sowohl 2022 als auch 2023 jeweils über mehrere  Monate 

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/220715_MKJFGFI_Bleiberechte.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/230208_mkjfgfi-erlass_char.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/210319_ueberarbeitete_anwendungshinweise_ss_25b_aufenthg.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/erlasse-zum-aufenthalts-und-asylrecht
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=260&bes_id=37049&val=37049&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/09/MKJFGFI-Erlass-Eilrechtsschutz-Luftabschiebungen.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/nrw-erlass-eilrechtsschutzverfahren-bei-luftabschiebungen/
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/abschiebungen-in-nrw-ein-politisches-armutszeugnis-id240813692.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Rickling-Abschiebung-aus-Klinik-nach-Suizidversuch-sorgt-fuer-Kritik,abschiebung978.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Rickling-Abschiebung-aus-Klinik-nach-Suizidversuch-sorgt-fuer-Kritik,abschiebung978.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Schleswig-Holstein-stoppt-Abschiebungen-aus-Kliniken,rueckfuehrungserlass100.html
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in  einer  Klinik behandelt wurde, aus der stationären 
 Behandlung  heraus nach Armenien abzuschieben. Wegen 
des  gescheiterten  Abschiebeversuchs erteilte die Klinik den 
beteiligten  Behördenmitarbeiter:innen ein Haus verbot. 
Ende Oktober 2023 hat die Ausländerbehörde schließlich 
die êzîdische  Familie voneinander getrennt: Der Ehemann 
und zwei  Kinder (9 und 14 Jahre) wurden nach Armenien 
abge schoben, während sich die Frau erneut in stationärer 
 Behandlung befand.80 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund muss die nordrhein-
westfälische Landesregierung tätig werden und einen 
 Erlass herausgeben, der Abschiebungen aus Krankenhäu-
sern und psychiatrischen Einrichtungen klar verbietet. 
Der Erlass der Landesregierung müsste zudem regeln, dass 
dabei auch Familienangehörige mitberücksichtigt werden 
müssen. Aber auch grundsätzlich sollte die  Landesregierung 
per Erlass regeln, dass Familien bei Abschiebungen nicht 
voneinander getrennt werden dürfen. Sie müsste zudem 
Abschiebungen aus Schulen und Einrichtungen der Jugend-
hilfe untersagen.

Eher positiv zu bewerten war dagegen das Handeln der 
 Landesregierung im Falle von Abschiebungen in den Iran. 
Anfang Oktober 2022 – wenige Wochen nach dem  Beginn 
der vom iranischen Staat brutal niedergeschlagenen 
Protestbewegung – verkündete Ministerin Josefine Paul
als eine der ersten zuständigen Landesminister:innen 
 einen  weitgehenden Abschiebestopp in das Land.81 Bestärkt 
 wurde die Landesregierung dabei durch einen gemein-
samen Beschluss der vier demokratischen Fraktionen des 
Landtages, der betonte:

80 Siehe näher Kapitel 4,1 (K)Eine Frage der Gesundheit und Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
81  NRW MKJFGFI, Nordrhein-Westfalen stoppt Abschiebungen in den Iran, Pressemitteilung vom 8.10.2022. Der Erlass für einen  Abschiebestopp 

ergingschriftlichallerdingserstknappeinenMonatnachderöffentlichenAnkündigung.ErenthieltzudemAusnahmenfürMenschenmit
 bestimmten  Vorstrafen. Siehe NRW MKJFGFI, Rückführungen in den Iran, Erlass vom 3.11.2022.

82  NRW Landtag, Drs. 18/1357, Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP, Für universell geltende Menschenrechte – 
 Nordrhein-Westfalen zeigt sich solidarisch mit der iranischen Freiheitsbewegung, 25.10.2022. Der Entschließungsantrag wurde am 3.11.2022 im 
Landtag beschlossen.

83 Abschiebungsreporting NRW, Abschiebestopp Iran bis Ende 2023 verlängert, Bericht vom 14.9.2023.
84 NRW-Ministerin Paul attackiert Nancy Faeser im Streit um Iran-Abschiebungen, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 8.12.2023.
85 Abschiebestopp aufgehoben, in: taz vom 2.1.2024.

„Zugleich ist es unsere dringliche Verantwortung, 
Menschen,dieausdemIranzuunsgeflohensindundAsyl
beantragt haben, vor einer Rückführung zu schützen. In der 
aktuellenLagegiltes,denbetroffenenPersonenSicherheit
zu geben. Nun gilt es, dass die Bundesregierung für bundes - 
weit einheitliche Bedingungen sorgt und die Voraussetzun-
gen für eine nationale Aussetzung von Abschiebungen in 
denIranschafft.DerLandtagbegrüßt,dassbiszurUmset 
zung auf Bundesebene die zuständige Fachministerin eine 
landesweite Aussetzung von Abschiebungen verhängt hat.“82

Allerdings führt ein Abschiebestopp noch nicht dazu, dass 
Menschen aus diesen Staaten eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten und nicht länger als „ausreisepflichtig“ gelten. 
Sie verfügen lediglich über eine Duldung. Später einigten 
sich die Innenminister:innen auf eine bundesweit geltende 
Regelung für einen Abschiebestopp.83 Ministerin Paul  setzte 
sich auchweiterhin öffentlich für eine Verlängerung ein
und forderte ein Handeln der Bundesregierung.84 Dennoch 
ist der Abschiebestopp Ende 2023 zunächst ohne landes - 
seitige Folgeregelung ausgelaufen, obwohl sich an der 
 Menschenrechtslage im Iran nichts verbessert hat.85 

https://www.mkjfgfi.nrw/nordrhein-westfalen-stoppt-abschiebungen-den-iran
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2022/11/221103_MKJFGFI_Abschiebestopp_Iran.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-1357.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-1357.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/abschiebestopp-iran-bis-ende-2023-verlaengert/
https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/abschiebungen-nach-iran-nrw-ministerin-josefine-paul-attackiert-nancy-faeser-698575
https://taz.de/Rueckfuehrungen-in-den-Iran/!5981856/
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Während andere Bundesländer hinsichtlich  Abschiebungen 
in den Irak noch lange eine große Zurückhaltung  heg ten 
und etwa nur Menschen mit Vorstrafen dorthin abscho-
ben,86 wurden in Nordrhein-Westfalen noch unter der 
schwarz-gelben Landesregierung im Mai 2021 Erlasse 
 aufgehoben, die Abschiebungen in den Irak zumindest be-
grenzt hatten.87 Angesichts des Nichthandelns der Landes-
regierung  wurden 2023 nach dem geheimen Migrationsde-
al der Bundes regierung mit dem Irak über Monate hinweg 
Êzîd:innen auch aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben88 – 
und das trotz Anerkennung des Völkermordes durch den 
Bundestag im Januar 2023.89 Doch von der Landesregie-
rungkamdazulangekeineöffentlicheReaktion.Auchan-
dere Iraker :innen wurden seither aus Nordrhein-Westfalen 
 abgeschoben. Das Nichthandeln der schwarz-grünen Koali-
tion gipfelte in einer Landtagsdebatte im Dezember 2023 
über einen  Abschiebestopp für Êzîd:innen. Redner:innen 
von CDU und Grünen verwiesen fast ausschließlich auf 
Bundesinnen ministerin Nancy Faeser (SPD), die handeln 
solle.  Möglich sei dem Land nur ein dreimonatiger Abschie-
bestopp, der aber nicht weiterhelfen würde. Am Ende lehn-
te die Parla mentsmehrheit einen Entschließungsantrag der 
SPD- Fraktion, der für einen Abschiebestopp für Êzîd:innen 
plädierte, in namentlicher Abstimmung ab.90 Wenige Tage 
später gab das Flucht- und Integrationsministerium am 
18. Dezember 2023 dann schließlich doch einen Stopp von 
Abschiebungen in den Irak für êzîdische Frauen und  Kinder – 
nicht aber für êzîdische Männer – bekannt, der drei Monate 
gültig ist.91

86  Niedersachsen etwa schob über Jahre nur Menschen mit höheren Vorstrafen in den Irak ab und behielt diese Praxis auch 2023 und Anfang 2024 
noch bei. Alle übrigen Personen waren mindestens über eine Duldung geschützt. Siehe Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres 
und Sport vom 23.9.2020. Im April 2024 hob Niedersachsen diese Erlasslage allerdings vollständig auf, siehe Runderlass des  Niedersächsischen 
Innenministeriums für Inneres und Sport vom 10.4.2024. Für die Kritik daran siehe Flüchtlingsrat Niedersachsen, Kein Schutz für Genozid 
 Überlebende: Flüchtlingsrat kritisiert Wiederaufnahme von Abschiebungen in den Irak scharf, Meldung vom 14.4.2024.

87 NRW MKFFI, Rückführungen in den Irak, Erlass vom 7.5.2021.
88 Siehe Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
89  Bundestag-Drs. 20/5228. Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Anerkennung und Gedenken an den Völkermord an 

den Êzîdinnen und Êzîden 2014, 18.1.2023.
90  Landtag NRW, Plenarprotokoll 18/51, 13. Dezember 2023, S. 88-99 und S. 121-126. Der Abschiebestopp für êzîdische Frauen und Kinder  wurde 

 später um weitere drei Monate bis 18.6.2024 verlängert. Siehe NRW MKJFGFI, Verlängerung des Abschiebungsstopps für Jesid:innen vom 
18.  Dezember 2023, Erlass vom 19.3.2024.

91  NRWMKJFGFI,RückführungenvonJesid:innenindenIrak,Erlassvom18.12.2023; NRW verhängt Abschiebestopp für Jesidinnen, 
in: Spiegel vom 18.12.2023. Der Abschiebestopp für êzîdische Frauen und Kinder wurde später um weitere drei Monate bis 18.6.2024 verlängert. 
Siehe NRW MKJFGFI, Verlängerung des Abschiebungsstopps für Jesid:innen vom 18. Dezember 2023, Erlass vom 19.3.2024.

92 Vgl. § 23a AufenthG.
93 Vgl. Härtefallkommissionsverordnung vom 14. Dezember 2004 (mit aktuellem Stand vom 5.3.2024).
94 MKJFGFI, Mitglieder und stellvertretende Mitglieder der Härtefallkommission des Landes Nordrhein-Westfalen, undatiert [September 2022].
95 Vgl. § 6 Absatz 3 Härtefallkommissionsverordnung NRW.

HÄRTEFALLKOMMISSION UND PETITIONSAUSSCHUSS
Eine besondere Rolle nehmen die in allen Bundesländern 
bestehenden, aber unterschiedlich ausgestalteten Härte-
fallkommissionen ein. In Nordrhein-Westfalen wurde 
 bereits 1996 eine Härtefallkommission eingerichtet, ab 
2005 wurden auf Grundlage des neu geschaffenen Auf
enthaltsgesetzes bundesweit solche Kommissionen insti tu-
tionalisiert.92 Auf Grundlage der nordrhein- westfälischen 
Härtefallkommissionsverordnung (HFKVO) aus  demselben 
Jahr wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet, die mittler-
weile aus einem Referat des Flucht- und Integrationsminis-
teriums besteht.93 Der Härtefallkommission gehö ren zehn 
Mitglieder an, unter ihnen Vertreter:innen der evange lischen  
und der katholischen Kirche, der  Wohlfahrtsverbände, des 
Flüchtlingsrats NRW, der kommunalen Ausländerbehörden 
sowie des Flucht- und Integrationsministeriums.94

Das von der Landesregierung eingesetzte Gremium kann 
vonBetroffenenangerufenwerden,wennimRahmendes
Aufenthaltsgesetzes kein Bleiberecht erreicht werden kann, 
aber „dringende humanitäre oder dringende  persönliche 
Gründe“95 für einen weiteren Aufenthalt sprechen. 
 Menschen im Dublin-Verfahren ist der Weg zur Härtefall-
kommission allerdings verschlossen.

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2021/06/20200917-Erlass-Rueckfuehrungen-in-den-Irak.pdf
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2021/06/20200917-Erlass-Rueckfuehrungen-in-den-Irak.pdf
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2024/04/20240410-Erlass_Aufhebung-Einschraenkungen-Irak.pdf
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2024/04/20240410-Erlass_Aufhebung-Einschraenkungen-Irak.pdf
https://www.nds-fluerat.org/59009/aktuelles/kein-schutz-fuer-genozid-ueberlebende-fluechtlingsrat-kritisiert-wiederaufnahme-von-abschiebungen-in-den-irak-scharf/
https://www.nds-fluerat.org/59009/aktuelles/kein-schutz-fuer-genozid-ueberlebende-fluechtlingsrat-kritisiert-wiederaufnahme-von-abschiebungen-in-den-irak-scharf/
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Irak/20210507_Abschiebung_Irak.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/052/2005228.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/052/2005228.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP18-51.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/erlasse/Verlaengerung_Abschiebungsstopp_Jesid_innen.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/erlasse/Verlaengerung_Abschiebungsstopp_Jesid_innen.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/mamba/media/Abschiebungsstopp_Jesid_innen.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-landesregierung-verhaengt-abschiebestopp-fuer-jesidinnen-a-48bd476e-4c5b-40cb-ad41-1b855825ab29
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-landesregierung-verhaengt-abschiebestopp-fuer-jesidinnen-a-48bd476e-4c5b-40cb-ad41-1b855825ab29
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/erlasse/Verlaengerung_Abschiebungsstopp_Jesid_innen.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2520050613160357805
https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/2022-09-13-hfk-mitglieder-aktuell-fur-internet.pdf
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Die Härtefallkommission berät die eingegangenen Fälle in 
eigenem Ermessen und kann nach erfolgter Prüfung die 
zuständige Ausländerbehörde ersuchen, den Betroffenen
einen Aufenthaltstitel zu erteilen. Die Entscheidung, ob 
sie dem Ersuchen folgt oder nicht, liegt indes weiter bei 
der kommunalen Ausländerbehörde. Das hat sehr unter-
schiedliche Praktiken in den nordrhein-westfälischen Kom-
munen zur Folge: Einige Kommunen folgen der positiven 
Entscheidung der Härtefallkommission, andere  betreiben 
trotzdem weiter eine Abschiebung der Betroffenen. 
 
In  anderen  Bundesländern liegt die Entscheidung über die 
 Erteilung der Aufenthaltserlaubnis dagegen zentralisiert 
beim  zuständigen Ministerium.96

In Nordrhein-Westfalen fehlt ein klarer Erlass zur Härte-
fallkommission, der etwa regeln würde, dass ein dort lau-
fendes Verfahren eine aufschiebende Wirkung hat, Abschie-
bungen von der zuständigen Ausländerbehörde also nicht 
vor einer Entscheidung der Kommission vollzogen werden 
dürfen. Dass trotz eines laufenden Antrags jederzeit eine 
Abschiebungdrohenkann,kanndieohnehinbeiBetroffenen
bestehende große Unsicherheit noch erhöhen. Auch gibt es 
keinenErlass,derdieAusländerbehördendazuverpflichten
würde, Menschen ohne festes Aufenthaltsrecht darüber zu 
informieren, dass es eine Härtefallkommission gibt. In an- 
derenBundesländernwerdendagegenbetroffeneMenschen
mit einer bestimmten Voraufenthaltszeit in Deutschland 
von den Ausländerbehörden regelhaft über die Möglichkeit 
der Anrufung der Härtefallkommission  belehrt, weil Erlas-
se dies verbindlich festlegen.97 So kommt es in Nordrhein-
Westfalen vor, dass Betroffenen die Härtefallkommission
nicht bekannt ist, wenn sie nicht durch Beratungsstellen 
oder Netzwerke darauf hingewiesen werden. Daneben ver-
öffentlicht die nordrheinwestfälischeHärtefallkommissi-
on derzeit auch keinen Jahresbericht. Daher ist die Arbeit 
der Kommission nicht sehr transparent.

96 Vgl.etwadieRegelunginNiedersachsen.DortliegtdieEntscheidungnachgetroffenenHärtefallersuchenbeimMinisteriumfürInneresundSport
und nicht dezentral bei den Ausländerbehörden.

97 Vgl. etwa Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Durchführung des Härtefallverfahrens nach § 23a AufenthG, Runderlass vom 13.4.2022.
98  2022 betrafen 13 Prozent der Petitionen in Nordrhein-Westfalen den Themenbereich Ausländerrecht. Dies waren rund 715 Petitionen. 

Vgl. NRW Landtag, Jahresbericht des Petitionsausschusses, Bericht vom 3.5.2023. In der gesamten 17. Legislaturperiode (2017 bis 2022) 
 betrafen 17  Prozent und damit 5.000 Petitionen das Ausländerrecht. Das war der größte Themenbereich aller Eingaben an den Petitions ausschuss. 
Vgl. NRW Landtag, Abschiebungen, Corona-Maßnahmen und Naturschutz: Fast 30.000 Petitionen in der 17. Wahlperiode, 
Bericht vom 5.4.2022.

99 Siehe Art. 41a Verfassung für das Land NRW.

Betroffene können darüber hinaus in Härtefällen den
 Petitionsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages 
anrufen, ihren Fall vorlegen und ein positives Votum für 
ein Aufenthaltsrecht beziehungsweise den Aufschub der 
 Abschiebung erbitten.98 Dieses in der Landesverfassung 
verankerte Recht99 wird in der Praxis sehr rege genutzt, 
was auch in der restriktiven Praxis der Ausländerbehörden 
begründet ist. Betroffene beziehungsweise die Petent:in-
nen können dabei persönlich vom Ausschuss angehört wer-
den. Die Abgeordneten des Petitionsausschusses werden 
somit über die Petitionen auch sehr regelmäßig über die 
Problem stellungen und Härten des Abschiebevollzuges in-
formiert. Ein praktisches Problem beim  Petitionsverfahren 
vor  drohenden Abschiebungen ist die fehlende Zeit. 
Es kann nicht immer erreicht werden, dass sich der 
 Ausschuss  überhaupt rechtzeitig mit einer Petition befasst. 
Menschen mit guten Kontakten in das Parlament sind im 
Vorteil.

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2022/04/20220413_Haertefalldurchfuehrungserlass-2022.pdf
https://www.landtag.nrw.de/home/aktuelles/meldungen-und-berichte/meldungen-berichte-und-informati/meldungen-und-berichte/2023/05/0305petitionsausschussbericht.html
https://www.landtag.nrw.de/home/aktuelles/meldungen-und-berichte/meldungen-berichte-und-informati/meldungen-und-berichte/2022/04/0504petitionsausschuss.html
https://www.landtag.nrw.de/home/aktuelles/meldungen-und-berichte/meldungen-berichte-und-informati/meldungen-und-berichte/2022/04/0504petitionsausschuss.html
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FOLGERUNGEN
In Nordrhein-Westfalen ist eine grundsätzliche Revision 
der seit 2015/16 von den verschiedenen  Landesregierungen 
einseitig auf Abschiebungen ausgerichteten Verwaltungs-
strukturen und Konzepte längst überfällig. Statt eines Fest-
haltens an einem integrationsfeindlichen „Integrierten 
Rückkehrmanagement“ ist – nicht zuletzt angesichts berei-
nigter Schutzquoten von bundesweit zuletzt rund 70 Prozent 
in den Asylverfahren – eine Ausrichtung auf ein landesweit 
etabliertes Konzept des Bleibens und der gleichberechtig-
ten Teilhabe dringend notwendig.100 Teilneh mer :in nen des 
Asylpolitischen Forums 2023 forderten, „die Aufnahme in 
Land und Kommunen von Beginn an mit  einem „integrier-
ten Bleibemanagement“ zu verknüpfen. […] Wir fordern, 
Teilhabe zu ermöglichen, statt zunehmend auf Isolation in 
Landesunterkünften, Abschreckung und  Abschiebung zu 
setzen.“101

Darüber hinaus sollten die massiv ausgeweiteten auf 
 Abschiebungen und Abwehr ausgerichtete Verwaltungs-
strukturen wie die Regionalen Rückkehrkoordinations-
stellen der Bezirksregierungen, die Zentralen Ausländer-
behörden und die vier Referate umfassende Gruppe 
„Rückkehrmanagement“ im Ministerium für Flucht und 
Integration kritisch überprüft und zugunsten von bleibe-
rechtsorientierten Strukturen zurückgebaut werden. 
 Immerhin bietet das Aufenthaltsrecht ungeachtet seiner 
 restriktiven Elemente zahlreiche Bleiberechtsmöglich-
keiten. Deren Anwendung und Durchsetzung muss die 
nordrhein-westfälische Landesregierung gewährleisten – 
durch eine auskömmliche Finanzierung der unabhängigen 
BeratungsstellenebensowiedurchdieSchaffungentspre-
chender bleiberechtsorientierter behördlicher Strukturen.

100  Vgl. Resolution der Teilnehmenden des Asylpolitischen Forums 2023, Flüchtlingsschutz statt Abschottung. Integriertes Bleibemanagement statt 
 Abschiebung, 3.12.2023.

101 ebd., S. 2.
102  Vorbild in Sachen besserer Transparenz kann wiederum Niedersachsen sein. Das dortige Innenministerium hat auf seiner Website seit 2014 

dutzendeErlassezumAufenthaltsrechtchronologischveröffentlicht.SieheNiedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, 
 Niedersächsische Erlasse.DenAutorenistgleichwohlbekannt,dassauchdieseListederveröffentlichtenErlassenichtvollständigist.

Zudem muss die Erlasslage in Nordrhein-Westfalen end-
lichumfassendaktualisiertwerdenundfürdieBetroffenen
und alle beteiligten Akteur:innen transparent sein.102 
Über Erlasse zum Aufenthaltsrecht sowie zum Vollzug von 
Abschiebungen erhalten die zuständigen  kommunalen und 
Zentralen Ausländerbehörden Vorgaben, die aus menschen-
rechtlicher Sicht erneuert werden sollten. Um flächen
deckend in Nordrhein-Westfalen zumindest den in vielen 
Aspekten restriktiven bundesgesetzlichen Rechtsrahmen 
im Sinne der betroffenen Menschen auszuschöpfen und
Wege ins Bleiberecht zu eröffnen, müsste die Landes
regierung über Erlasse die entsprechenden verbindlichen 
Vorgaben erweitern.

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Pressemitteilungen/20231203_Resolution_Asylpolitisches_Forum_2023.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Pressemitteilungen/20231203_Resolution_Asylpolitisches_Forum_2023.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/auslanderangelegenheiten/zahlen_daten_fakten/niedersachsische_erlasse/niedersaechsische-erlasse-seit-2014-139998.html
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/auslanderangelegenheiten/zahlen_daten_fakten/niedersachsische_erlasse/niedersaechsische-erlasse-seit-2014-139998.html
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  4. DIE BEZIRKSREGIERUNGEN

103  § 4 ZustAVO NRW. Im Regierungsbezirk Münster wird keine Erstaufnahmeeinrichtung betrieben, dafür aber zwei im Regierungsbezirk  Düsseldorf.
104 §5ZustAVONRW.DieVergaberichtliniensindhierzufinden:Bezirksregierung Arnsberg, Vergabe Organisation und Betreuung in  Zentralen 

Unterbringungseinrichtungen (ZUE) und Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) für Flüchtlinge, Stand: 12.4.2021. In der Praxis suchen die 
 Bezirksregierungen in ihrem Bezirk nach den Standorten und bereiten die Entscheidungen für die Bezirksregierung Arnsberg vor, führen 
also die Prüfung eigentlich durch.

105 Siehe dazu auch Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
106  § 3 ZustAVO NRW. In Büren werden nur Männer beziehungsweise männlich gelesene Menschen inhaftiert. Frauen beziehungsweise weiblich 

 gelesene Menschen werden im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz primär im Abschiebegefängnis 
Ingelheim inhaftiert. Für die Abschiebehaft siehe Kapitel 3.3: Abschiebungen und Abschiebehaft.

107 § 4 Absatz 2 ZustAVO NRW. Siehe dafür näher Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen.
108 § 18 ZustAVO NRW.

Die Bezirksregierungen sind erstens zuständig für die  Auf - 
nahme und Unterbringung von Asylsuchenden in den 
 landeseigenen Lagern, konkret in den Erstaufnahme-
einrichtungen sowie anschließend in den Zentralen Unter-
bringungseinrichtungen und Notunterkünften. Sie sind 
 da bei verantwortlich für die Auswahl der Standorte und den 
Betrieb der Einrichtungen.103 Die Bezirksregierung  Arnsberg 
übernimmt darüber hinaus einige besondere Aufgaben. 
Sie hat die Verantwortung für die Landeserstaufnahme-
einrichtung Bochum. Bei ihr liegt außerdem die Zuständig-
keit für die Verteilung der Schutzsuchenden auf die einzel-
nen  landeseigenen Lager. Ferner hat sie die landes weite 
Verantwortung für Zuweisungen von Asylsuchenden und 
Geduldeten aus den Landeslagern in die Kommunen, für 
Änderungen sowie die Aufhebung von Wohnsitzauflagen
für Asylsuchende und für die Wohnsitzverpflichtungen
nach der Zuerkennung eines Schutzstatus. Sie ist zudem 
formal für die Vergabeverfahren für die Betreiber:innen 
der Aufnahmeeinrichtungen zuständig.104 Die Bezirks-
regierung Arnsberg prägt also in erheblichem Maße, wo 
Menschen im und nach dem Asylverfahren in Nordrhein-
Westfalen leben müssen, wie sich (im Falle ihrer Unter-
bringung in einem Landeslager) die Lebenssituation der 
Schutzsuchenden gestaltet und nach wie vielen Monaten 
oder Jahren die Schutzsuchenden in einer Kommune 
leben dürfen. Da Wohnverpflichtungen in und Ab 
 schiebun gen aus Landeslagern eng miteinander verwoben 
sind, kommt dem Handeln der Bezirksregierung Arnsberg 
für die nordrhein-westfälische Landespolitik eine große 
Bedeutung zu.105 

Zweitens ist auf der Ebene der Regierungsbezirke der Voll-
zug von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam an ge- 
siedelt; die Entscheidung über die Einrichtung einer
 Abschiebungshafteinrichtung liegt hingegen bei der Landes-
regierung. Derzeit existiert mit dem Abschiebe gefängnis 
Büren im Kreis Paderborn eine solche  Einrichtung in Nord-
rhein-Westfalen, die von der Bezirksregierung Detmold 
 getragen wird.106 

Drittens schließlich sind die Bezirksregierungen für die 
sogenannte Regionale Rückkehrkoordination zuständig, 
wofür sie Regionale Rückkehrkoordinationsstellen (RRK) 
eingerichtet haben. Diese Stellen sollen laut Verordnung 
der Landesregierung die „Koordination, Förderung und 
 Begleitung der freiwilligen Rückkehr“ organisieren und 
für  „beschleunigte“ Abschiebungen aus Kommunen und 
Landes lagern sorgen. Sie sollen sich darüber hinaus um 
die Abschiebungen von „ausländischen, strafrechtlich 
auffälligenPersonen“undvon„ausländischenPersonenmit
erheblich negativem Sozialverhalten in den  Kommunen und 
den Landesaufnahmeeinrichtungen“ kümmern.107  Praktisch 
bedeutet das, dass diese Stellen die kommunalen Auslän-
derbehörden bei der Vorbereitung von Abschiebungen 
grundsätzlich fachlich und strukturell beraten und im 
Beson deren in der Fallbewertung unterstützen, mit der 
die Behörden entscheiden, wer bevorzugt abgeschoben 
werden soll.

Und viertens liegt die Aufsicht über die kommunalen  sowie 
die Zentralen Ausländerbehörden im jeweiligen Regierungs-
bezirk bei den Bezirksregierungen.108 

https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/vergabe_organisation_und_betreuung_in_zue_und_eae_fuer_fluechtlinge.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/vergabe_organisation_und_betreuung_in_zue_und_eae_fuer_fluechtlinge.pdf
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109 Siehe Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen.
110  Die Grundaufgaben der Zentralen Ausländerbehörden sind in der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen dargelegt. 

Vgl. § 15 sowie für die Fachaufsicht §§ 1 und 18 ZustAVO NRW.
111  Siehe Haushaltsplan2019NordrheinWestfalen,Kapitel07090,LandesmaßnahmenfürAsylbewerberundBürgerkriegsflüchtlinge,Erstattung 

der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden, S. 1963. Siehe auch Dietrich Eckeberg, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe,  Rückkehrmanagement 
 gefährdet Flüchtlingsschutz. Vortrag beim Asylpolitischen Forum 2022, 27.11.2022; NRW-Ministerium der Finanzen, Kabinett beschließt 
 Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Stabilität trotz schlechterer Steuerschätzung, Pressemitteilung vom 7.11.2023.

112 „Jede Abschiebung ist eine besonders aufgeladene Situation“, in: Westfälische Nachrichten vom 6. 11.2023.
113 § 15 Absatz 3 ZustAVO NRW. Zu den Aufnahmeeinrichtungen des Landes siehe Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
114 § 15 ZustAVO NRW.
115  Landtag NRW, Stellungnahme 18/428, Kreis Coesfeld, Dezernent Ulrich Helmich, Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Integrationsaus-

schusseszumAntragderFDP„FüreineverbindlicheMigrationspolitik:LegaleEinwanderungstärken–RückführungsoffensivefürPersonenohne 
Aufenthaltsberechtigung unterstützen“, 16.3.2023. Die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld untersteht organisatorisch dem Kreisdezernenten.

Mit dem Asyl-Stufenplan der schwarz-gelben Landesregie-
rung ging eine Erweiterung der Aufgaben der Zentralen 
Ausländerbehörden und insbesondere eine Zentralisie-
rung im Bereich der Abschiebepolitik einher.109 Seit 2019 
existieren in Nordrhein-Westfalen nunmehr fünf Zentra-
le Ausländerbehörden (ZAB) – eine für jeden Regierungs-
bezirk. Sie sind in Bielefeld (Regierungsbezirk Detmold), 
 Coesfeld (Regierungsbezirk Münster), Essen (Regierungs-
bezirk  Düsseldorf), Köln (Regierungsbezirk Köln) und 
Unna  (Regierungsbezirk Arnsberg) angesiedelt und orga-
nisatorisch den Ordnungsbehörden dieser Städte und Kreise 
 zugeordnet. Die Fachaufsicht üben die Bezirksregierungen 
aus, zugleich unterstehen die Zentralen Ausländer behörden 
dem Flucht- und Integrationsministerium als oberster 
 Ausländerbehörde.110 Mit den gewachsenen Aufgaben  wurde 
auch der Etat der Zentralen Ausländerbehörden  massiv 
 erhöht. Dieser stieg zwischen 2017 und 2024 von 16,6 
auf 52 Millionen jährlich – ein Anstieg um 225 Prozent.111 
Allein in der ZAB Coesfeld sind über 80 Mitarbeiter:innen 
tätig, die sich vor allem um die Organisation von Abschie-
bungen kümmern.112 

ZUSTÄNDIGKEITEN DER 
ZENTRALEN AUSLÄNDERBEHÖRDEN
Erstens sind die Zentralen Ausländerbehörden „für alle auf-
enthalts-, asyl-, und passrechtlichen Maßnahmen für aus- 
ländischePersonen“zuständig,dieverpflichtetsind,ineinem 
Landeslager zu leben oder die dort auch nach Ende dieser 
Verpflichtungnochuntergebrachtsind.113 Sie erteilen wie 
auch die kommunalen Ausländerbehörden in ihrem Zustän- 
digkeitsbereich unter anderem Aufenthaltstitel für Menschen 
nach einem positiven Asylverfahren oder Arbeitserlaub- 
nisse für Menschen, die in einer  Zentralen Unterbringungs- 
einrichtung (ZUE) leben, aber noch nicht ausziehen konn-
ten oder durften und für die kein Arbeitsverbot mehr greift.

Zweitens organisieren die Zentralen Ausländerbehörden 
die Abschiebungen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen 
und  Zentralen Unterbringungseinrichtungen sowie Not-
unterkünften im jeweiligen Regierungsbezirk und  führen 
diese eigenständig durch. Zudem unterstützen sie die 
kommunalen  Ausländerbehörden bei der Organisation von 
 Abschiebungen und den sogenannten „freiwilligen Aus-
reisen“.DieZentralenAusländerbehördenbeschaffenPässe
beziehungsweise Passersatzpapiere und führen (Sammel-)
Abschiebungen, (Sammel-)Anhörungen und Botschafts-
vorführungen durch.114 Sie unterstützen die Kommunen 
bei Bedarf bei Abschiebungen auf dem Landweg, da diese, 
so der Ordnungsdezernent des Kreises Coesfeld,  Ulrich 
 Helmich, „die weiten und langen Fahrten mit dem vor han- 
denem (Verwaltungs-)Personal nicht stemmen  können.“115 
Außerdem unterstützen sie die Kommunen in Amtshilfe 
auch bei Flugabschiebungen und übernehmen bei Bedarf  
 

https://www.haushalt.fm.nrw.de/daten/hh2019.ges/daten/pdf/2019/HHP-2019R-Gesamtdokument.pdf
https://www.haushalt.fm.nrw.de/daten/hh2019.ges/daten/pdf/2019/HHP-2019R-Gesamtdokument.pdf
https://www.kircheundgesellschaft.de/media/221127_eckeberg_frei.pdf
https://www.kircheundgesellschaft.de/media/221127_eckeberg_frei.pdf
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/uebersicht-rubrik-aktuelles-und-presse/pressemitteilungen/kabinett-beschliesst-ergaenzungsvorlage
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/uebersicht-rubrik-aktuelles-und-presse/pressemitteilungen/kabinett-beschliesst-ergaenzungsvorlage
https://www.wn.de/muensterland/kreis-coesfeld/zab-coesfeld-berlin-abschiebungen-zentrale-auslaenderbehoerde-abschiebegesetze-2855151
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
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den Transport zum Flughafen. Zu den  weiteren Aufgaben 
der Zentralen Ausländerbehörden  gehört die  Mitarbeit bei 
bundesweiten sowie internationalen  Ab schiebeprojekten.116

Bei den Sammelanhörungen werden Menschen mit 
 vermeintlich „ungeklärter Identität“ – etwa weil kein 
Reise pass vorliegt – vorgeladen und einer Delegation des 
(vermuteten) Herkunftslandes vorgeführt.117 Die Behörden 
zielen  dabei darauf ab, Menschen abschiebbar zu machen, 
indem die Vertreter:innen des jeweiligen (vermeintlichen) 
Herkunftslandes erklären, dass es sich um ihre Staats-
bürger:innen handelt, und anschließend für die  Ausstellung 
von Passersatzpapieren sorgen. Folgen Betroffene den
 Ladungen zu solchen Anhörungen nicht, können  Sanktionen 
der Behörden folgen. Die Behörden können die Vor führung 
zu einer Anhörung auch zwangsweise durchsetzen. 
Die Delegation soll die Betroffenen anhand vorgelegter
Dokumente und kurzer Gespräche identifizieren und
 festlegen, ob sie dem jeweiligen Herkunftsstaat zuzu ordnen 
sind. Kritisiert werden diese Prozeduren seit langem für 
ihre intransparenten und rechtsstaatlich fragwürdigen 
 Ver fahren.118 Mehrere Flüchtlingsräte und weitere unter-
stützende Organisationen kritisierten im Oktober 2022:

„Weder sind die Kriterien der Auswahl des „Delegations-
personals“ transparent noch die Methoden, mit denen 
 während der Vorführung ermittelt werden soll, ob die 
 Personen tatsächlich aus dem Herkunftsland der jeweiligen 
Delegation kommen.“119

116 Vgl. § 15 ZustAVO NRW.
117 Rechtsgrundlage für solche Maßnahmen ist § 82 Absatz 4 AufenthG.
118 Vgl. EinkurzerBlicksollgenügen,in:SüddeutscheZeitungvom23.7.2019; Wolkige Kriterien, in: taz vom 9.4.2021.
119  Flüchtlingsrat Berlin/Bayerischer Flüchtlingsrat/Flüchtlingsrat Hamburg/weitere Menschenrechtsorganisationen, Botschaftsanhörung 

ohneBotschaft?KritikanfragwürdigenAnhörungenGeflüchtetervorDelegationausSenegal,Pressemitteilungvom19.10.2022.
120 Bald Abschiebungen aus dem Kreis Unna? Flüchtlinge sollen zu Sammelanhörung eingeladen sein, in: Ruhr Nachrichten vom 25.9.2023.
121  Die Working Group Culture of Deportation hat seit 2015 solche Fälle dokumentiert und damit ins Bewusstsein gerückt. Zwei Männer aus 

Gambia und Sierra Leone wurden fälschlicherweise von deutschen Behörden nach Nigeria abgeschoben. Siehe die Fallbeschreibungen der 
Gruppe zu den Fällen von Yusupha Jarboh und Joseph Koroma.

122  Flüchtlingsrat Berlin/Bayerischer Flüchtlingsrat/Flüchtlingsrat Hamburg/weitere Menschenrechtsorganisationen, Botschaftsanhörung 
ohneBotschaft?KritikanfragwürdigenAnhörungenGeflüchtetervorDelegationausSenegal,Pressemitteilungvom19.10.2022.

123  Bald Abschiebungen aus dem Kreis Unna? Flüchtlinge sollen zu Sammelanhörung eingeladen sein, in: Ruhr Nachrichten vom 25.9.2023; 
PRO ASYL, Bundesregierung forciert heimlich Abschiebungen in den Irak, Beitrag vom 9.10.2023.

124  Bundestag-Drs. 20/8046, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, 
18.8.2023, S. 30-33.

125 Das Projekt Abschiebungsreporting NRW hat mehrere Meldungen mit solchen Vorladungen erhalten.

Die Ausführungen des Sprechers des für die ZAB Unna 
 zuständigen Kreises Unna im September 2023 zeigen auf, 
warum die vielfältige Kritik berechtigt ist: „Dabei sollen 
 die – unter Umständen auch mit Dialekten eingefärbte – 
Sprache, die Art und Weise der Verständigung und die 
kulturellen, geografischen oder gesellschaftspolitischen
Kenntnisse des Ausländers über den von ihm  behaupteten 
Herkunftsstaat den Delegationsmitgliedern Aufschluss 
  darüber geben, ob der Ausländer tatsächlich aus diesem 
 Herkunftsland stammt.“120 Solche Verfahren können zu 
 fatalen Fehlern führen. Menschen werden etwa in Staaten 
abgeschoben, deren Staatsangehörigkeit sie überhaupt nicht  
haben. Dies ist möglich, wenn die Staaten, mit denen die 
Zentralen Ausländerbehörden Anhörungen in Kooperation 
durchführen, dies zulassen und sie dem Verfahren und den 
Betroffenen indifferent gegenüberstehen.121 Nora Brezger 
vom Flüchtlingsrat Berlin erläutert:

„Weil die Delegationen häufig für jedes ausgestellte
 Dokument zusätzlich bezahlt werden, kommt es vor, dass 
Menschen Reisedokumente für ein Land erhalten, aus dem 
sie gar nicht stammen, und schließlich dorthin ab gescho be-
nen werden.“122 

Die Zuständigkeit für die Organisation solcher Sammel - 
an hörungen ist nach Ländern auf die verschiedenen 
 Zentralen Ausländerbehörden aufgeteilt. Seit 2022 wurden, 
organisiert von der Zentralen Ausländerbehörde Unna und 
 abgestimmt mit dem Land Nordrhein-Westfalen und den 
 Bundesbehörden, vermehrt Menschen zu Sammelanhörun-
gen mit irakischen Behördenvertreter:innen vorgeladen.123 
Im Mai 2022 und April 2023 wurden 78 Menschen  ein bestellt,124 
eine weitere Sammelanhörung mit  einer  un be kannten Zahl 
vonBetroffenenfandimSeptember2023statt.125 Die ZAB 
Essen organisierte 2022 je eine Sammel anhörung mit 
 Vertreter:innen aus Guinea- Bissau sowie  jeweils  erst malig 

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ein-kurzer-blick-soll-genuegen-1.4536714
https://taz.de/Abschiebe-Delegation-in-Berlin/!5759215/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/kritik-an-botschaftsanhoerung-senegal/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/kritik-an-botschaftsanhoerung-senegal/
https://www.ruhrnachrichten.de/kreis-und-region/fluechtlinge-kreis-unna-sammelanhoerung-abschiebung-irak-w787108-p-2000949451/
http://cultureofdeportation.org/2017/06/01/file-yusupha-jarboh-in-germany-1994-2013/
http://cultureofdeportation.org/2017/06/01/file-joseph-koroma-in-germany-2006-2013/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/kritik-an-botschaftsanhoerung-senegal/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/kritik-an-botschaftsanhoerung-senegal/
https://www.ruhrnachrichten.de/kreis-und-region/fluechtlinge-kreis-unna-sammelanhoerung-abschiebung-irak-w787108-p-2000949451/
https://www.proasyl.de/news/bundesregierung-forciert-heimlich-abschiebungen-in-den-irak/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
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mit Vertreter:innen aus Liberia und Tadschikistan. 
 Vertretungen von  Nigeria waren 2022 sogar drei mal bei der 
ZAB  Essen.  Insgesamt sind nach Angaben der Stadt  Essen 
2022 229 Personen zu verschiedenen Sammelan hörungen 
mit den Partnerstaaten vorgeladen worden, wobei sich  
auch andere Bundesländer an diesen Sammelanhörungen 
in Essen beteiligt haben.126 Im März 2023 war erneut eine 
 Vertretung der tadschikischen Botschaft in Essen.127 

Und drittens haben die Zentralen  Ausländerbehörden 
 jeweils eigene landesweite Schwerpunktaufgaben. Mit 
dieser Spezialisierung auf spezifische Bereiche sollen
 Abschiebungen aus Nordrhein-Westfalen möglichst 
„effektiv“ durchgeführt werden. Die ZAB Bielefeld über-
nimmt die Aufgabe der Zentralen Flugabschiebung (ZFA) 
und ist damit für die Organisation aller Abschiebeflüge
zuständig, also für Flugbuchungen bei Abschiebungen per 
Linienflug und die Beteiligung an Sammel und Einzel
chartern. Da vier von fünf Abschiebungen per Flugzeug 
durchgeführt werden,128 ist die ZAB Bielefeld über ihre ZFA 
damit in die meisten Abschiebungen aus Nordrhein-West-
falen involviert. Die ZAB Bielefeld ist außerdem seit dem 
1. Juni 2016 für die Zentrale Rückkehrkoordination (ZRK) 
verantwortlich, die die Kommunen organisatorisch und 
fachlich in Fragen des „Rückkehrmanagements“ unter-
stützen soll.129 Der ZAB Köln wurde die Zentrale Transport
koordination übertragen, sie ist dadurch organisatorisch 
für alle Fahrten zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschiebungen zuständig.130 

126  Stadt Essen, FB 38 – Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Jahresbericht 2022, Mai 2023, S. 27. 
Eine Kooperation von Bund und Ländern ist bei diesen Sammelanhörungen üblich.

127  Bundestag-Drs. 20/6291, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebung eines tadschikischen Asylsuchenden, 
3.4.2023, S. 7.

128 § 15 Absatz 6 ZustAVO NRW. Siehe hierfür auch Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben?
129  Vgl. NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Bekanntgabe der Einrichtung der Zentralen Rückkehrkoordination NRW (ZRK NRW), 

 Runderlass vom 8.7.2016.
130 § 15 Absatz 7 ZustAVO NRW.
131 Siehe zum Begriff „Gefährder“ näher in Kapitel 1.2: Abschiebungen in der Bundesrepublik.
132  § 15 Absatz 9 ZustAVO NRW. Dieser Absatz wurde ergänzt durch: NRW Landesregierung, Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 

über  Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 17.12.2020. Vgl. die Ankündigung dieser Verantwortlichkeit ein Jahr zuvor: NRW MKFFI, 
Neue  Zentralstelle bei der ZAB Essen unterstützt bei Abschiebung sicherheitsgefährdender Ausländer, Pressemitteilung vom 17.12.2019.

133  Thorsten Schlee/Hannes Schammann/Sybille Münch, An den Grenzen? Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, Bertelsmann-Stiftung 
2023, S. 22.

Die ZAB Essen wiederum verantwortet die Abschiebung 
von als besonders gefährlich deklarierten Menschen.131 
Diese Aufgabenzuweisung hat die Landesregierung zum 
1. Januar 2021 geschaffen. Das Ministerium für Flucht
und Integration kann dabei bestimmen, dass die Zentrale 
 Ausländerbehörde Essen die ausländerrechtliche Zustän-
digkeit für bestimmte Personen übernimmt. In diesem Fall 
verantwortet die ZAB Essen das weitere aufenthaltsrechtli-
che Verfahren mit dem Ziel der raschen Abschiebung, wäh-
rend die bisher zuständige kommunale oder Zentrale Aus-
länderbehörde nurmehr eine unterstützende Aufgabe hat.132

Ob diese zentralisierte Form der Organisation der aufent-
haltsrechtlichen Fragen und Abschiebemaßnahmen sinnvoll 
ist, wird nicht evaluiert, wie die Migrationsforscher:innen 
Thorsten Schlee, Hannes Schammann und Sybille Münch zu 
Einrichtungen dieser Art festgestellt haben:

„Für die in verschiedenen Ländern relativ neu eingerichte-
ten zentralen Behörden gilt, was im Ausländerwesen auch 
auf kommunaler Ebene gilt: Evaluation und wissenschaft-
liche Begleitung von Maßnahmen der Organisations-
entwicklung liegen nicht vor.“133 

Für Nordrhein-Westfalen kann festgehalten werden, dass 
eineEvaluationwederöffentlichvorliegtnochparlamen
tarisch behandelt wurde.

https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdCB5XCJistN_xn4l9lqUZV8kYxDwI1hWx71QuGl1ZGM/Anlage-_FB_38_Jahresbericht_2022.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006291.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006291.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=34931&val=34931&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=34931&val=34931&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19044&ver=8&val=19044&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19044&ver=8&val=19044&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://www.land.nrw/pressemitteilung/neue-zentralstelle-bei-der-zab-essen-unterstuetzt-bei-abschiebung
https://www.land.nrw/pressemitteilung/neue-zentralstelle-bei-der-zab-essen-unterstuetzt-bei-abschiebung
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
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FEHLENDE POLITISCHE KONTROLLE
Da die Zentralen Ausländerbehörden zentrale politische 
 Ziele umsetzen und dabei einen erheblichen Gestaltungs-
spielraum haben, stellt sich die Frage, wie es um die  poli 
tische Kontrolle der Einrichtungen bestellt ist. Zwar  werden 
die Zentralen Ausländerbehörden vollständig vom Land 
finanziert.AberöffentlichkannoderwilldieLandesregie 
rung nicht sagen, wie die Behörden ihre Tätigkeiten  doku- 
mentieren und welche Daten sie erfassen. Denn  immerhin 
handele es sich bei ihnen, so die Landesregierung, „um kom- 
munale Ordnungsbehörden“, die „gesonderte  Aufgaben als 
PflichtaufgabenzurErfüllungnachWeisungimBereichder 
Rückführung und freiwilligen Ausreise  wahrnehmen“.134 Weil 
es kommunale Behörden sind, besteht also trotz der Finan- 
zierung durch das Land formal  keine Landes zuständigkeit. 
Doch auch vor Ort schaut kaum  jemand hin. Nur die Stadt 
Essen veröffentlicht Jahresund Halbjahresberichte jenes 
Fachbereichs, dem auch die ZAB untersteht.135 Aller dings 
sind auch hier die Daten sehr  rudi mentär. Der Kreis  Coesfeld 
legt den Kreistagsmit gliedern  regelmäßig lediglich eine 
 Powerpoint-Präsentation vor, die ebenfalls nur sehr  wenige 
transparente Informationen  liefert.136 In den  an deren 
 Kommunen fehlen  Jahresberichte oder Dokumentationen 
der Einrichtungen nahezu  völlig. Die Arbeit der Behörden 
ist auch kein Thema in den Kommunal vertretungen.

FOLGERUNGEN
Bei den Zentralen Ausländerbehörden entscheiden hunder-
te Mitarbeiter:innen am Schreibtisch nach Aktenlage über 
die Schicksale von Menschen, die sie oft nie gesehen haben.  
Dies ist in vielfältiger Hinsicht problematisch. Wenn es 

134  NRW Landtag, Drs. 18/6242, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Transparenz und Tätigkeiten der 
Zentralen Ausländerbehörden (ZAB) in Nordrhein-Westfalen, 4.10.2023, S. 2.

135  Abschiebungsreporting NRW, 516 Abschiebungen in einem Jahr: Zentrale Ausländerbehörde Essen legt Jahresbericht 2022 vor, 
Bericht vom 7.6.2023.

136  Siehe etwa Kreis Coesfeld, Bericht der ZAB über das Jahr 2022. DerBerichtwurdedemAusschussfürUmwelt,Klimaschutz,öffentliche 
Sicherheit und Ordnung zur Sitzung am 15.3.2023 vorgelegt.

137  Vgl. Abschiebungen: Überlastete Ausländerbehörden, WDR Westpol, Beitrag vom 25.2.2024. Der WDR-Beitrag nennt zudem falsche Zahlen. 
EndeDezember2023wareninNRW59.373Menschenformal„ausreisepflichtig“.DavonhabenvieleseitJahreneineDuldung. 
Der WDR nannte eine um 13.000 Menschen höhere Zahl.

 keinen Kontakt zwischen Behördenmitarbeiter:innen und 
denbetroffenenMenschengibt,könnenerstenskeineNach
fragen gestellt und auch keine Einzelaspekte im persönlichen 
Gespräch geklärt werden, aus denen sich möglicherweise 
ein Aufenthaltsrecht ableiten würde. Zweitens haben die 
Beamt:innen – im Gegensatz zu den Mitarbeiter:innen der 
kommunalen Ausländerbehörden – bei den Entscheidungen 
über und Planungen von Abschiebungen keine Menschen vor 
sich, sondern nur abstrakte „Fälle“, die abgearbeitet  werden 
müssen. Dadurch ist es für sie einfacher, Bedenken etwa hin- 
sichtlich gesundheitlicher Abschiebungshindernisse weg-
zuwischen, wenn sie mit den von einer Entscheidung be-
troffenen Menschen nie gesprochen haben. Während die
Frage, ob ein Mensch abgeschoben wird oder ein Aufent-
haltsrecht erhält, vielfach eine Frage der Auslegung des 
Aufenthaltsrechts ist, sind drittens die Spielräume der Mit-
arbeiter:innen der Zentralen Ausländerbehörden deutlich 
verengt. Denn die Einrichtungen dienen vor allem dem 
Zweck, Abschiebungen zu  forcieren. Eine Fallbearbeitung 
imSinnederBetroffenenistdahervondenMitarbeiter:in
nen dieser Behörden deutlich seltener zu erwarten als von 
den Sachbearbeiter:innen der kommunalen Ausländer-
behörden. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass es 
sich bei den Zentralen Ausländerbehörden formal um kom-
munale Behörden handelt. Die ZABen entscheiden vielmehr 
über Fälle aus dem gesamten Regierungsbezirk beziehungs-
weise unterstützen hinsichtlich der ihnen zugewiesenen 
Schwerpunktaufgaben sogar landesweit.

Eine vor allem aus einigen Kommunen geforderte  weitere 
Zentralisierung bei Abschiebungen137 auf die  Zentralen 
 Ausländerbehörden ist daher abzulehnen. Menschen 
 brauchen vor Ort Ansprechpersonen in lokalen Behörden. 
Und Sachbearbeiter:innen entscheiden eher dann im Sinne 
derbetroffenenMenschen,wennsiesichauseinerkommu-
nalen Logik heraus als Ansprechpersonen für die Bürger :in-
nen ihrer Kommune verstehen.

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6242.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6242.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/516-abschiebungen-in-einem-jahr-zentrale-auslaenderbehoerde-essen-legt-jahresbericht-2022-vor/
https://www.abschiebungsreporting.de/516-abschiebungen-in-einem-jahr-zentrale-auslaenderbehoerde-essen-legt-jahresbericht-2022-vor/
https://www.kreis-coesfeld.de/sessionnet/sessionnetbi/getfile.php?id=55931&type=do
https://www1.wdr.de/fernsehen/westpol/videos/abschiebungen-ueberlastete-auslaenderbehoerden-100.html
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  6. DIE KOMMUNEN UND DIE KOMMUNALEN AUSLÄNDERBEHÖRDEN

138  Siehe etwa StädteundGemeindebundNordrheinWestfalen,RückführungvonFlüchtlingeneffektivergestalten, 
Pressemitteilung vom 9.11.2016 und Kommunenkrisenfestmachen,klareRegelnfürEinwanderungschaffen,Pressemitteilungvom11.5.2023.

139  Stadt Potsdam, „From the Sea to the City“ – Potsdam übernimmt Patenschaft zur Lebensrettung im Mittelmeer, undatierter Beitrag [Juni 2021]; 
Bündnis Städte Sicherer Häfen, Mitglieder, undatierte Übersicht.

140 Vgl. auch Hannes Schammann/Boris Kühn, Kommunale Flüchtlingspolitik in Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung 2016.
141 ebd., S. 9.
142  Siehe zur Struktur der Ausländerbehörden Jörg Bogumil et. al. (Hg.), Lokales Integrationsmanagement in Deutschland, Schweden und Frankreich. 

Verwaltung und Koordination im Mehrebenensystem, Baden-Baden 2023, S. 108-115.
143  Vgl. Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, S. 15.
144  Stadt Köln, Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln, Stand: 1.3.2023; Stadt Bonn, Dezernat für allgemeine Verwaltung, 

 Digitalisierung und Ordnung, Organisationsstruktur, undatierte Übersicht; Kreis Viersen, Organisationsplan Kreisverwaltung Viersen, 
Stand: 1.12.2023; Kreis Coesfeld, Organisationsplan, Stand: 1.12.2023.

145  Kreis Unna, Organisationsplan der Kreisverwaltung Unna, Stand: 1.11.2024. Für die vorherige Struktur siehe das Organigramm in: 
KreisUnna,Produkthaushalt2023.ÖffentlicheSicherheitundOrdnung.Fachbereich32,S.70.

146  Vgl. etwa Stadt Münster, Dezernatsverteilungsplan, Stand: 1.12.2023.

Vertreter:innen der Kommunen beteiligen sich seit jeher 
an den Debatten um Asyl und Aufnahme, Abschottung und 
Integration, Abschiebung und Bleiberecht. Die Spannbreite 
reicht dabei von Forderungen nach Abschottung und einer 
verschärften Abschiebepolitik, wie sie etwa der nordrhein-
westfälische Städte- und Gemeindebund vertritt,138 bis hin 
zu bundesweiten wie internationalen Zusammenschlüssen 
als Städte Sicherer Häfen. In der im Juni 2021 gegründeten 
International Alliance of Safe Harbours sind aus Nordrhein-
Westfalen die Städte Dormagen, Gütersloh und Jülich ver  - 
treten, dem kommunalen Bündnis Städte Sicherer Häfen ge - 
hören rund 50 nordrhein-westfälische Kommunen an.139 
Darüber hinaus sind die kommunalen Ausländerbehörden 
zentrale Akteure im Feld der Asyl- und Migrationspolitik, 
wobei ihre Aufgaben zwischen den Bundesländern vari-
ieren.140 Die Migrationsforscher Hannes Schammann und 
 Boris Kühn weisen zu Recht darauf hin, dass „in der Praxis 
nahezu alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen, die Aus-
länder_innen jenseits der Asylentscheidung direkt oder 
indirekt betreffen, in einer kommunalen Behörde um
gesetzt werden.“141 

STRUKTUR UND AUFGABEN DER AUSLÄNDERBEHÖRDEN
In Nordrhein-Westfalen haben die 31 Kreise und 22 kreis-
freien Städte sowie zahlreiche kreisangehörige Städte 
 jeweils eigene Ausländerbehörden. Insgesamt gibt es in 
Nordrhein-Westfalen 81 kommunale  Ausländerbehörden. 
In ihrer Struktur unterscheiden sich die  Ausländerbehörden 
bundesweit wie auch in Nordrhein-Westfalen je nach Kom-
mune.142 In den meisten Fällen sind sie den Ordnungs-
dezernent:innen der Kommune zugeordnet und damit ge-
prägt von einem Selbstverständnis als Ordnungsbe hörden,143 
in Nordrhein-Westfalen beispielsweise in den Städten Köln 
und Bonn oder in den Kreisen Viersen und Coesfeld.144 
Im Kreis Unna liegen die aufenthaltsrechtlichen Aufgaben 
ebenfalls im Ordnungsdezernat. Interessant ist hier die 
2023 vorgenommene Aufteilung auf zwei Fachbereiche mit 
zum Teil gegensätzlicher Zielrichtung: Die Felder Zuwan-
derung und Integration sind im Fachbereich 35 verortet, 
während die Aufgaben Erstaufnahmeeinrichtung und Rück-
kehrmanagement im Fachbereich 32 angesiedelt sind, dem 
auch die Zentrale Ausländerbehörde Unna zugeordnet ist.145 
Es gibt aber auch andere Strukturen: In der Stadt Düssel
dorf etwa untersteht die Ausländerbehörde als breit auf-
gestelltes Amt für Migration und Integration gemeinsam mit 
dem Kulturamt einer Beigeordneten. In der Stadt  Münster 
ist das Amt für Migration und Integration dem Dezernat 
für Finanzen, Beteiligungen und Integration zugeordnet.  
Und im Kreis Siegen-Wittgenstein gehört die Ausländer-
behörde zum Geschäftsbereich des Dezernats für Gesund-
heit,  Sicherheit und Bevölkerungsschutz.146 Wie die 
kommu nalen Ausländerbehörden ihre Aufgaben ausfüllen,  
 

https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/rueckfuehrung-von-fluechtlingen-effektiver-gestalten.html
https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/rueckfuehrung-von-fluechtlingen-effektiver-gestalten.html
https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/kommunen-krisenfest-machen-klare-regeln-fuer-einwanderung-schaffen.html
https://www.potsdam.de/de/sea-city-potsdam-uebernimmt-patenschaft-zur-lebensrettung-im-mittelmeer
https://staedte-sicherer-haefen.de/#buendnis
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/12763.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf11/dezernatsverteilungsplan.pdf
https://www.bonn.de/vv/oe/_/Dez._I/Dezernat-fuer-allgemeine-Verwaltung-Digitalisierung-und-Ordnung.php
https://www.bonn.de/vv/oe/_/Dez._I/Dezernat-fuer-allgemeine-Verwaltung-Digitalisierung-und-Ordnung.php
https://www.kreis-viersen.de/system/files/dokumente/orgaplan_20231201.pdf
https://www.kreis-viersen.de/system/files/dokumente/orgaplan_20231201.pdf
https://www.kreis-coesfeld.de/kreisverwaltung/organisation-abteilungen.html
https://www.kreis-unna.de/PDF/Organisationsplan_Kreisverwaltung_Unna.PDF?ObjSvrID=3674&ObjID=2098&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1698999537
https://www.kreis-unna.de/PDF/2023_Budget_32_Ã_ffentliche_Sicherheit_und_Ordnung.PDF?ObjSvrID=3674&ObjID=1947&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1674564992
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/rathaus/pdf/dezernatsverteilungsplan.pdf
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ist allerdings nicht allein von der organisatorischen Zu-
ordnung, sondern gerade auch von der gelebten kommu-
nalen Kultur und den handelnden Personen abhängig.

Hinsichtlich ihrer Aufgaben sind die kommunalen 
Ausländer behörden grundsätzlich für alle Menschen ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft zuständig: für EU-Bürger :in-
nen147, Fachkräfte aus aller Welt, internationale Student :in-
nen, Schutzsuchende oder für Menschen, die im Rahmen 
eines Familiennachzugs nach Deutschland gekommen sind. 
In Nordrhein-Westfalen verantworten sie damit auch – 
in Abgrenzung zu den Zentralen Ausländerbehörden – die 
aufenthaltsrechtlichen Fragen all jener Menschen, die nie 
ein Asylverfahren durchlaufen haben, sowie von jenen, 
die nach Abschluss ihres Asylverfahrens nicht (mehr) in 
 einem Landeslager, sondern in der Kommune leben, sei 
es in einer eigenen Wohnung oder in einer kommunalen 
Unterkunft.148 Unter anderem erteilen die kommunalen 
Ausländerbehörden Aufenthaltstitel und Duldungen, ent-
scheiden über die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis, 
bearbeiten Einbürgerungen, wirken bei Visaverfahren und 
Familiennachzügen sowie dem Zuzug von Fachkräften mit 
und organisieren Abschiebungen.149

Als Institution existieren die Ausländerbehörden damit 
 einzig deshalb, weil für Menschen ohne deutschen Pass 
spezielle Gesetze gelten und dieser Gruppe – 13,9 Millionen 
Menschen Ende 2023150 – nach Status und Staatsangehörig-
keit abgestufte Rechte zugewiesen werden. Könnten alle 
Menschen, die in Deutschland leben, dies nach denselben 
Regeln auch tun, bräuchte es die Ausländerbehörden nicht. 
Die kommunalen Meldeämter würden vollauf genügen. 
So aber sind die Ausländerbehörden tagein, tagaus damit 

147  Wann die Ausländerbehörden auch für EU-Bürger:innen zuständig sind, regelt etwa das Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit 
von Unionsbürgern.

148  Die maßgebende Verordnung der nordrhein-westfälischen Landesregierung konkretisiert die Zuständigkeiten der unteren Ausländerbehörden 
nur örtlich, belässt es hinsichtlich der Aufgaben aber bei einem Verweis auf die Bestimmungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts, 
siehe ZustAVO §§ 13 und 14.

149  Bogumil et. al., Lokales Integrationsmanagement, S. 108f. – Für den Zuzug von Fachkräften wurde in Nordrhein-Westfalen im März 2020 eine 
 Zentralisierung über die neu gegründete Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung etabliert. Diese ist bei der Bezirksregierung Köln angesiedelt.

150  Statistisches Bundesamt, Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten, Stand 13.2.2024.
151  Vgl. Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, S. 29-33.
152  Stadt Essen, FB 38 – Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, 1. Halbjahresbericht 2022, August 2022, 

S. 6f.

beschäftigt, Millionen von Menschen, die nur in Ruhe ihr 
Leben leben wollen, zu sortieren und zu hierarchisieren, 
vorzuladen, hinsichtlich ihrer „Integrationsleistungen“ zu 
bewerten, von ihnen Papiere anzufordern und ihnen andere 
Papiere auszustellen und die Ergebnisse in einer Millionen 
Datensätze umfassenden Kartei, dem Ausländerzentral-
register, zu vermerken.

In der Praxis leiden die kommunalen  Ausländerbehörden 
unter Personalmangel und wachsenden Aufgaben ohne ent-
sprechende Stellenaufstockung, haben mit der zunehmen-
den Komplexität der Rechtslage zu kämpfen und sind 
 herausgefordert von den im hohen Takt auf Bundes ebene 
verabschiedeten Änderungen des Aufenthaltsrechts. Eine 
weitere Herausforderung ist die Digitalisierung der Akten-
bestände und Arbeitsprozesse. Durch die zum Teil hohe 
Fluktuation der Mitarbeiter:innen in den Ausländer-
behörden fehlt es oft am notwendigen Detailwissen hin-
sichtlich des komplexen Asyl- und Aufenthaltsrechts.151 
Die  Stadt  Essen konstatierte im August 2022, der Alters-
durchschnitt in ihrem Fachbereich 38, zu dem sowohl 
die Zentrale als auch die kommunale  Ausländerbehörde 
 gehört, sei deutlich geringer als im gesamtstädtischen 
 Durchschnitt.

„Damit einhergehend wird jedoch auch deutlich, dass 
der Fachbereich 38 nur auf einen geringen Anteil an 
 erfahrenen Mitarbeitenden zurückgreifen kann. Die quali-
fizierteEinarbeitungneuerMitarbeiterinnenundMitarbei-
ter ist jedoch zur Sicherstellung des Dienstbetriebes von 
großer Bedeutung. Sowohl die Erarbeitung eines internen 
Schulungskonzeptes als auch der Aufbau eines Wissens
managementsbefindensichnochinderPlanungsphase.“152 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/rohdaten-auslaendische-bevoelkerung-zeitreihe.html
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Abschiebung/Anlage-_Fachbereich_38_-_Bericht_1._Halbjahr_2022.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Abschiebung/Anlage-_Fachbereich_38_-_Bericht_1._Halbjahr_2022.pdf
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Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen benötigt auf-
grund der komplexen Materie und des anfallenden Arbeits-
umfangs eine längere Zeit.153 Ein Grundproblem beim 
 Arbeitsumfang ist nicht zuletzt, dass Aufenthaltstitel und 
Duldungen nur befristet gültig sind, die Menschen also 
 immer wieder in derselben Angelegenheit bei der Aus-
länderbehörde vorsprechen müssen.154 Mitunter  stellen die 
Ausländerbehörden Duldungen auch nur für eine  Woche 
aus, danach müssen sie verlängert werden, was  wieder 
 einen Verwaltungsaufwand bedeutet. Obwohl diese  Aspekte 
der zeitlichen Mehrbelastung aufgrund eines am Ordnungs-
recht orientierten Verständnisses der  Ausländerbehörden 
also auch hausgemacht sind, wird eine Reduktion von 
PrüfverpflichtungenvondenAusländerbehördentrotzdem
kritisch gesehen.155 

In den öffentlichen Debatten wird einerseits die Über
lastung der Ausländerbehörden beklagt und diese auf die 
steigende Zahl von Geflüchteten zurückgeführt. In einer
Befragung hinsichtlich der für sie besonders arbeitsinten-
siven Aufgaben nannten Vertreter:innen von Ausländer-
behörden neben dem Bereich der humanitären Aufnahme 
aber zugleich auch „die Organisation von Abschiebungen“ 
und „das Dublin-Verfahren“ sowie die zahlreichen Gesetzes-
änderungen156 – also genau jene Felder, auf die die Politik 
großenEinflusshat.

153  Hierfür siehe grundsätzlich Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag; Bogumil et. al., 
Lokales Integrationsmanagement, S. 110-112. Für Nordrhein-Westfalen vgl. auch Ausländerämter in NRW am Limit, in: 
WDRNachrichtenvom7.5.2023; Probleme bei den Ausländerbehörden in NRW, in: WDRforyou vom 22.5.2023.

154 Bogumil et. al., Lokales Integrationsmanagement, S. 112.
155  Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, S. 35. Eine der wenigen bürokratischen Entlastungen im Bereich 

der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen ist mit dem am 27.2.2024 in Kraft getretenen Hau-ab-Gesetz III (Rückführungsverbesserungsgesetz) 
in Kraft getreten. Damit erhalten Menschen mit subsidiärem Schutz direkt eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre (bisher ein Jahr). Die  Regelung 
wird damit den Schutzformen Asylberechtigung und Flüchtlingsschutz in zeitlicher Hinsicht gleichgestellt. Viele unnötige Vorsprachen in 
Ausländer  behörden entfallen dadurch.

156 Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, S. 12.
157 ebd.,S.33–36;Problemfall Ausländeramt, in: ZDF heute vom 19.9.2023.
158 Monate zum Termin: „Als gäbe es das Ausländeramt gar nicht“, in: WAZ vom 29.8.2020.
159 Essen: Mann bekommt erst 2023 einen Termin beim Amt – mit fatalen Folgen, in: Der Westen vom 8.4.2022.
160  Bei der Düsseldorfer Ausländerbehörde stauen sich Termine, in: Westdeutsche Zeitung vom 30.6.2021. 

Zu den Folgen von fehlenden Arbeitserlaubnissen siehe auch Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.

ÜBERFORDERTE AUSLÄNDERBEHÖRDEN 
UND DIE FOLGEN
Akuter Personalmangel, eine hohe Fluktuation der Mit ar-
beiter:innen und gestiegener Aufgabenumfang der Aus -
länderbehörden haben unmittelbare Folgen für die Menschen, 
die auf die Bearbeitung ihrer  Anträge durch die Ausländerbe-
hörden angewiesen sind. Bei Ausländer behörden ohne Ter-
minvergabe bilden sich lange  Schlangen, am Ende  werden 
Menschen, die stundenlang  gewartet  haben, abgewiesen – 
und das teilweise mehrfach.  Andernorts  betragen die War-
tezeiten auf einen  Termin mitunter mehre re Monate, tele-
fonisch sind die Behörden oftmals nicht erreichbar.157 Eine 
kanadische  Studentin äußerte angesichts monate langer 
 Wartezeiten und der  Unmöglichkeit, nach  ihrem Wohnort-
wechsel  einen  Termin für eine einfache Anmeldung in der 
Stadt Essen zu  erhalten, im August 2020: „Es ist, als gäbe es 
dieses Amt gar nicht.“158 Im April 2022 betrug der Termin-
vorlauf bei der Ausländerbehörde Essen elf Monate. Bei Sa-
vas S., der als türkischer Staatsbürger seit zwanzig Jahren 
in Deutschland lebte und arbeitete, drohte dadurch, wie 
Der Westen berichtete, der Aufenthaltstitel abzulaufen – 
mit erheblichen Folgen für mögliche Reisen und seinen 
 Arbeitsplatz.159 Und hierbei handelte es sich nicht um einen 
Einzelfall.

In der Stadt Düsseldorf hatten sich im Sommer 2021, auch be-
dingt durch die Corona-Pandemie, beim Amt für  Migration 
und Integration 10.000 Termine gestaut. Arbeitgeber:innen 
undGeflüchtetebeklagtensich,dasssieinderFolgeArbeits
und Ausbildungsverträge durch die fehlende Bearbeitung 
der notwendigen Anträge nicht abschließen konnten.160 Da-
ran hatte sich in Düsseldorf auch zwei Jahre später nichts 
geändert. Betroffene und Unterstützer:innen kritisierten,
dass sich die Ausländerbehörde abschotte, die Antragstel-
ler:innen nicht kenne und die Kommuni kation in der Regel 
nur über Kontaktformulare laufe. Selbst der neue Amtslei-

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-auslaenderaemter-in-nrw-am-limit-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-auslaenderaemter-in-nrw-am-limit-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/deutsch/wdrforyou-auslaenderbehoerden-am-limit-asif-aus-afghanistan-de-100.html
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/auslaenderbehoerde-ueberfuellt-fluechtlinge-100.html
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/monate-zum-termin-als-gaebe-es-das-auslaenderamt-gar-nicht-id230280954.html
https://www.derwesten.de/staedte/essen/essen-termin-tuerkei-2023-auslaenderbehoerde-pass-aufenthaltstitel-amt-holsterhausen-id235015727.html
https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/duesseldorf-10000-termine-stauen-sich-bei-auslaenderbehoerde_aid-60405555
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ter Rana Martin Bhattacharjee erklärte im Juli 2023, die Äm-
ter hätten sich zu „Abwehrbehörden“ ent wickelt. Die lan-
gen Wartezeiten seien nicht akzeptabel. Die Behörde müsse 
für die Antragsteller:innen wieder  direkt  ansprechbar wer-
den.161 Aus der Stadt Duisburg wurden  Anfang 2023 ebenfalls 
mehrere Monate Wartezeit für einen Termin gemeldet.162 
Hier begann dann die Zusammen legung von Ausländer-
behörde und Kommunalem Integrations zentrum zu einem 
neuen Amt für Integration und Einwanderungsservice. Der 
neue Ordnungsdezernent Michael Rüsche hoffte, wie die
WAZ berichtete, „[e]ine inhaltliche Neuorientierung, eine 
stärkere Service-Orientierung, eine Optimierung des Mit-
einanders zwischen Kunden und der Verwaltung“. Das Ziel 
sei, die Kontakte für die Menschen so „angenehm wie mög-
lich und die aufenthaltsrechtlichen Erfordernisse so trans-
parent wie möglich zu gestalten.“163

Die Rheinische Post meldete im März 2022, dass 53  Prozent 
der seit März 2020 gestellten Anträge auf einen Auf ent-
haltstitel bei der Ausländerbehörde der Stadt Krefeld un be-
arbeitet geblieben sind.164 Im Mai 2023 wartete der Afghane 
Asef Nedai, der eine Verlängerung seines Aufenthaltstitels 
beantragt hatte, seit acht Monaten auf eine Antwort der 
Ausländerbehörde Krefeld. Sein Aufenthaltstitel war in der 
Zwischenzeit abgelaufen und auch sein Ersatzpapier  drohte 
bald ungültig zu werden.165 Im Kreis Wesel musste die 
Ausländerbehörde Ende 2022 angesichts von  unbesetzten 
 Stellen sogar für zwei Wochen komplett schließen, um 
einen sechsmonatigen Antragsstau abzu arbeiten.166 Radio 
Gütersloh berichtete im Mai 2023, bei der Ausländerbehör-
de des Kreises Gütersloh betrage die Wartezeit für einen 

161 „Wir müssen die Ausländerbehörde auf links drehen“, in: Rheinische Post vom 26.7.2023.
162  Mehr Stellen sollen monatelange Wartezeiten verkürzen, in: Rheinische Post vom 26.1.2023, 

vgl. auch Duisburg: Schwere Vorwürfe gegen  Ausländerbehörde – „Ist sich die Stadt der Konsequenzen nicht bewusst?“, 
in: Der Westen vom 9.6.2023; „Yallah Ausländerbehörde“: Was eine neue Initiative fordert, in: WAZ vom 8.8.2023.

163 Stadt: Wie das Ausländeramt zur Vorzeige-Behörde werden soll, in: WAZ vom 31.10.2023.
164  In Ausländerbehörde Krefeld bleiben Anträge massenhaft liegen, in: Rheinische Post vom 16.3.2022. 

Vgl. auch Flüchtlingsrat kritisiert Wartezeiten im Ausländeramt, in: Rheinische Post vom 10.7.2022.
165  Ausländerämter in NRW am Limit, in: WDR Nachrichten vom 7.5.2023; Probleme bei den Ausländerbehörden in NRW, in: WDRforyou vom 22.5.2023.
166  Ausländerbehörde im Kreis Wesel muss für zwei Wochen schließen, in: WDR vom 22.11.2022; 

Kreis Wesel: Warum die Ausländerbehörde schließen muss, in: NRZ vom 22.11.2022.
167 Lange Wartezeiten bei der Ausländerbehörde des Kreises, in: Radio Gütersloh vom 2.5.2023.
168 Demo gegen lange Wartezeiten im Bochumer Ausländeramt, in: WDR vom 9.1.2023.
169 Erneut Ausfälle und lange Wartezeiten beim Ausländeramt des Kreises Unna, in: Rundblick Unna vom 13.6.2022.
170  Kritik an Ausländerbehörde im Kreis Unna „Aufenthaltstitel läuft in der langen Wartezeit ab“, in: Hellweger Anzeiger vom 24.5.2023.
171 Kritik an Wartezeiten für einen Termin bei der Bielefelder Ausländerbehörde, in: Radio Bielefeld vom 13.5.2021.
172 „Bei Online-Terminen bist du chancenlos“, in: Rheinische Post vom 23.3.2023.
173 Frust über lange Wartezeiten bei der Ausländerbehörde, in: General-Anzeiger vom 17.6.2022.
174 Abgewimmelt und hingehalten, in: taz vom 25.8.2022.
175  Oberhausen: Warum die Belastung im Ausländeramt so hoch ist, in: WAZ vom 7.7.2021; 

Oberhausens Ausländeramt: Kaum erreichbar, lange  Wartezeiten, in: WAZ vom 28.1.2022.
176  Ausländerämter in NRW am Limit, in: WDR Nachrichten vom 7.5.2023; Problemfall Ausländeramt, in: ZDF heute vom 19.9.2023; 

PRO ASYL,  Entlastung der Ausländerbehörden: Mehr Personal, Mentalitätswechsel und schnelle Maßnahmen, Beitrag vom 15.2.2023.

Termin derzeit bis zu fünf Monate.167 In  Bochum demonst-
rierten Menschen, die auf ihre Einbürgerung warteten, im 
Januar 2023 gegen die langen Wartezeiten bei der Ausländer-
behörde.168 Nachdem Antragsteller:innen schon im Sommer 
2022 Monate auf einen Termin bei der Ausländerbehörde 
des Kreises Unna warten mussten,169 betrug die Wartezeit 
für Termine im Frühjahr 2023 weiterhin mehrere Monate. 
Was das für die Menschen bedeutete, schilderte Unter-
stützerin Christa Dehne dem Hellweger Anzeiger: „Die 
 Menschen stehen jetzt vor dem Problem, dass es nicht 
 möglich ist, rechtzeitig einen Termin zu buchen, bevor 
Aufenthaltstitel ablaufen.“ Dies ziehe dann Folgeproble-
me zum Beispiel bei Polizeikontrollen nach sich.170 Auch 
in  Bielefeld,171 Mönchengladbach,172 Bonn,173 Aachen174 oder 
Ober hausen 175 beklagtensichBetroffeneüberlangeWarte-
zeiten bei den Ausländerbehörden.

Menschen, für die die Erteilung oder Verlängerung ihrer 
Aufenthaltstitel oder Duldungen aufgrund der  bestehenden, 
nur für sie geltenden Gesetze von zentraler aufenthalts-
rechtlicher Bedeutung ist, haben es also mit Behörden zu 
tun, die vielerorts überlastet und unterbesetzt sind und die 
angesichtsvonPersonalfluktuationenimmerwiederWissen
im komplexen Feld des Aufenthaltsrechts einbüßen. Für die 
BetroffenendrohtdadurchderVerlustdesArbeitsplatzes– 
etwa auch im Gesundheitswesen, wo Fach kräfte hände-
ringend gesucht werden. Auch  Wohnungen oder (neue) 
Arbeitsstellen können ohne gültige Papiere nicht gefunden 
werden.176 Für Menschen mit befristetem Aufenthaltsstatus 
kann dies auch unmittelbare Folgen für die Aufenthalts-
sicherung haben: Geht ein Job verloren, weil die Aufent-

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/auslaenderbehoerde-duesseldorf-ist-besserung-in-sicht_aid-94236839
https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-mehr-personal-fuer-das-auslaenderamt-soll-wartezeiten-verkuerzen_aid-83724655
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburg-auslaenderbehoerde-termin-news-a-id300526087.html
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburg-auslaenderbehoerde-termin-news-a-id300526087.html
https://www.waz.de/staedte/duisburg/yallah-auslaenderbehoerde-was-eine-neue-initiative-fordert-id239138263.html
https://www.waz.de/staedte/duisburg/stadt-wie-das-auslaenderamt-zur-vorzeige-behoerde-werden-soll-id239922791.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/in-auslaenderbehoerde-krefeld-bleiben-antraege-massenhaft-liegen_aid-67142013
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/krefeld-fluechtlingsrat-kritisiert-wartezeiten-bei-einbuergerung_aid-72118389
https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-auslaenderaemter-in-nrw-am-limit-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/deutsch/wdrforyou-auslaenderbehoerden-am-limit-asif-aus-afghanistan-de-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/ueberlastung-auslaenderbehoerde-kreis-wesel-100.html
https://www.nrz.de/staedte/kreis-wesel/kreis-wesel-warum-die-auslaenderbehoerde-schliessen-muss-id236965185.html
https://www.radioguetersloh.de/nachrichten/kreis-guetersloh/detailansicht/lange-wartezeiten-bei-der-auslaenderbehoerde-des-kreises.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/demo-gegen-zustaende-im-bochumer-auslaenderamt-100.html
https://rundblick-unna.de/2022/06/13/erneut-ausfaelle-und-lange-wartezeiten-beim-auslaenderamt-des-kreises-unna/
https://www.hellwegeranzeiger.de/kreis-und-region/auslaenderbehoerde-kreis-unna-aufenthaltstitel-termin-wartezeit-fluechtlinge-asylbewerber-w737147-p-1000785698/
https://www.radiobielefeld.de/nachrichten/lokalnachrichten/detailansicht/kritik-an-wartezeiten-fuer-einen-termin-bei-der-bielefelder-auslaenderbehoerde.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-wenig-chancen-bei-online-terminen-fuer-auslaenderbehoerde_aid-87093643
https://ga.de/bonn/stadt-bonn/auslaenderbehoerde-bonn-lange-wartezeiten_aid-71235319
https://taz.de/Wartezeit-fuer-die-Einbuergerung/!5877105/
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausen-warum-die-belastung-im-auslaenderamt-so-hoch-ist-id232727543.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausens-auslaenderamt-kaum-erreichbar-lange-wartezeiten-id234419465.html
https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-auslaenderaemter-in-nrw-am-limit-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/auslaenderbehoerde-ueberfuellt-fluechtlinge-100.html
https://www.proasyl.de/news/entlastung-der-auslaenderbehoerden-mehr-personal-mentalitaetswechsel-und-schnelle-massnahmen/
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haltserlaubnis fehlt, ist auch die im Aufenthaltsrecht oft 
verlangte (ununterbrochene) Lebensunterhaltssicherung 
nicht länger gewährleistet – und damit ein Aufenthalts-
titel in Gefahr.177 Gleiches gilt, wenn eine ununterbrochene 
Duldungszeit die Voraussetzung für einen späteren Aufent-
haltstitel ist, die Duldung durch die Ausländerbehörde aber 
nicht rechtzeitig verlängert oder die erforderliche Beschäf-
tigungserlaubnis nicht rechtzeitig erteilt wurde. Ob diese 
Unterbrechung geheilt werden kann, hängt dann wieder-
um von den Sachbearbeiter:innen der Ausländerbehörden 
ab, deren möglicherweise unerfahrene Mitarbeiter:innen 
die Rechtsfolgen für die Betroffenen noch nicht durch
blicken. Im schlimmsten Fall können diese Nichtverlänge-
rungen von Aufenthaltserlaubnissen später sogar in einer 
Ausreisepflichtresultieren.

EINE FRAGE DER HALTUNG
Aber nicht nur die Arbeitsbelastung, der Personalmangel 
und die Fluktuation der Mitarbeiter:innen der  jeweiligen 
Ausländerbehörde beeinflussen, ob und wie schnell
 Menschen ohne oder mit befristetem Aufenthaltstitel eine 
Aufenthaltsverfestigung erreichen können. Viel hängt auch 
von der grundsätzlichen Ausrichtung der Leitungsebene 
der jeweiligen Behörde ab. Die Migrationsforscher:innen 
Thorsten Schlee, Hannes Schammann und Sybille Münch 
stellen in ihrer Kurzstudie zur Lage der Ausländerbehörden 
im Oktober 2023 fest:

„Von außen lassen sich in Zusammenhang mit einem 
 Führungswechsel in der Behörde deutliche Kurswechsel 
 beobachten, etwa im Umgang mit Geduldeten. Hier sind die 
Ermessensspielräume besonders groß und hier lassen sich 
eindeutige Änderungen in Entscheidungspraxen wie auch 
in administrativen Abläufen feststellen.“178 

177 Dies gilt etwa bei den Bleiberechten nach §§ 25a und 25b AufenthG.
178 Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, S. 27.
179  Tobias G. Eule, Ausländerbehörden im dynamischen Feld der Migrationssteuerung, in: Christian Lahusen/Stephanie Schneider (Hg.), 

Asyl verwalten. Zur bürokratischen Bearbeitung eines gesellschaftlichen Problems, Bielefeld 2017, S. 175-194, hier S. 177.
180  KreisUnna,SitzungdesKreistagsvom19.9.2023,TOP12:VerfahrenzurAbschiebungausreisepflichtigerPersonen,ReLiveaufYouTube.
181 Siehe § 71 Absatz 1 AufenthG.

Der Rechtssoziologe Tobias G. Eule wies bereits 2017 
 darauf hin, dass nicht nur die Größe, sondern auch die Ent-
scheidungspraxis zwischen den verschiedenen Ausländer-
behörden stark variiere:

„Diese Unterschiedlichkeit scheint dabei mit der zuneh-
men  den Prekarität des Aufenthaltsstatus zu steigen: je 
 unsicherer der Verbleib in Deutschland, desto unterschied-
licher die Verwaltungspraxen in den beforschten Ämtern.“ 
Zu beobachten sei „ein hoher Grad an Informalität“. 
Die Ausländerbehörden seien damit nicht nur wirkmäch-
tige Einrichtungen, sondern „auch in vielen Fällen unbe-
rechenbar“.179 

Zugleich ist die Bearbeitung einzelner Anliegen auch  immer 
von der Einstellung, der Erfahrung und der Kenntnis der 
aufenthaltsrechtlichen Spielräume der jeweiligen Sachbe-
arbeiter:innen abhängig. Beratungsstellen und Anwält:in-
nen stellen immer wieder fest, dass die vorhandenen 
Spielräume – etwa hinsichtlich der Berücksichtigung von 
Erkrankungen oder der Anerkennung von „Integrationsleis-
tungen“ von Geduldeten – in vielen Fällen aus Unkenntnis 
nicht genutzt werden: Wer die Feinheiten des Aufenthalts-
rechts (noch) nicht gut kennt, handelt, so die Erfahrung aus 
der Praxis, auch aus Unsicherheit eher restriktiv.

Wie viel Unsicherheit und Unkenntnis zum Teil bei den 
Ausländerbehörden vorhanden ist, zeigt sich auch auf Lei-
tungsebene. Die neue Leiterin des Fachbereichs Zuwan-
derung und Integration des Kreises Unna, Şengül Ersan,
der auch die kommunale Ausländerbehörde untersteht, 
referierte im September 2023 im Kreistag ausführlich über 
„Verfahren zur Abschiebung ausreisepflichtiger Perso-
nen“. Sie behauptete dabei: „Ob eine Person zu dulden ist 
oder nicht, ist nicht Entscheidung der Ausländerbehör-
de, sondern ist eine Entscheidung des BAMF. Es ist keine 
 Ermessensentscheidung, sondern das BAMF entscheidet, ob 
jemand zu dulden ist oder nicht.“180 Die Aussage ist nicht 
nur falsch, sondern  verlagert fälschlicherweise auch die 
Zuständigkeit auf eine andere Behörde. Die Ausstellung 
einer Duldung ist vielmehr gerade eine der originären Auf-
gaben der zuständigen Ausländerbehörde, die dabei an 
die Bestimmungen des  Aufenthaltsrechts gebunden ist.181 
Mit einer solchen fehlerhaften, mindestens aber grob miss- 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=idLO0cN1ffk&t=2977s
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verständlichen Behauptung, die nicht nur mündlich vor ge- 
tragen wurde, sondern sowohl im Kreistag als auch im Fach-
ausschuss mit einer umfangreichen Präsentation  unterlegt 
war, werden ehrenamtliche Kommunalpolitiker :innen und 
dieÖffentlichkeithinsichtlichderAufgabenundMöglich-
keiten der kommunalen Ausländerbehörden  getäuscht.182 

Mitunter sorgen Vertreter:innen kommunaler Ausländer-
behörden in Zeiten einer verschärften Migrationsdebat-
te bewusst oder unbewusst sogar für mehr Unsicherheit. 
So erklärte der Leiter der Ausländerbehörde des Kreises 
Mettmann, Florian Peters, im November 2023 im Gespräch 
mit der WAZ, wie Abschiebungen in den Iran funktionie-
ren und dass Marokko und Tunesien „sichere Herkunfts-
staaten“ seien.183 Dabei war zu diesem Zeitpunkt ein weit-
gehender Abschiebestopp für den Iran in Kraft,184 während 
Marokko und Tunesien keine „sicheren Herkunftsstaaten“ 
sind und die Bundesregierung auch kein entsprechendes 
Gesetzesvorhaben plant.185 

Bei anderen dominiert dagegen der Unwillen, Spielräume zu 
nutzen. Der Ordnungsdezernent des Kreises Coesfeld,  Ulrich 
Helmich, dem nicht nur die Zentrale  Ausländerbehörde 
Coesfeld, sondern auch die kommunale Ausländerbehörde 
untersteht, schrieb im März 2023 in einer Stellungnahme an 
den Landtag, „der Aufenthalt geduldeter Personen [muss] 
konsequent beendet werden.“186 Für die Wege in ein Bleibe-
recht, die im Aufenthaltsgesetz für Geduldete verankert 
sind, bleibt mit einer solch harschen Haltung kaum mehr 
Raum. Schlee, Schammann und Münch berichten:

„Auch jenseits der Leitungsebene schildern uns Vertreter:in-
nen aus der Migrationsberatung, aber auch Wirtschafts-
vertreter:innen, dass eine zügige und zielorientierte 
 Bearbeitung ausländerrechtlicher Anliegen in erheblichem 
Maße von individuellen Personen und Kontakten abhängig 
seien. Eine typische Erfahrung sei, dass Probleme immer 
dann geklärt werden könnten, wenn die Klient:innen bei 
Behördengängen begleitet würden.“187 

182  Gemeint ist vermutlich, dass die Ausländerbehörde asylrechtlich an die Entscheidung des BAMF gebunden ist. 
Dennoch ist diese  Darstellung grob missverständlich, was auch im folgenden des Vortrages im Kreistag deutlich wird. 
Dort referiert Frau Ersan über die verschiedenen  Duldungsgründe, die wiederum die Ausländerbehörde zu bewerten hat.

183  Darum dürfen viele Flüchtlinge im Kreis Mettmann bleiben, in: WAZ vom 24.11.2023.
184 Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, IMK-Beschluss zu Abschiebungsstopp Iran, Mitteilung vom 22.8.2023.
185 Siehe Anlage II zum AsylG.
186  Landtag NRW, Stellungnahme 18/428, Kreis Coesfeld, Dezernent Ulrich Helmich, Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

des  Integrationsausschusses zum Antrag der FDP „Für eine verbindliche Migrationspolitik: Legale Einwanderung stärken – 
RückführungsoffensivefürPersonenohneAufenthaltsberechtigungunterstützen“,16.3.2023.

187 Schlee/Schammann/Münch, Ausländerbehörden zwischen Anspruch und Alltag, S. 27.
188 „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“, in: Spiegel vom 20.10.2023.

KOMMUNEN UND ABSCHIEBUNGEN
Angesichts der Tatsache, dass viele Ausländerbehörden 
kaum ihren Grundaufgaben nachkommen, auf die bundes-
weit Millionen von Menschen angewiesen sind, ist es 
 erschreckend, wie viel Zeit einige von ihnen aufwenden, 
um mit höchster Akribie Abschiebungen von Menschen, die 
längst Teil der Gesellschaft geworden sind, vorzu bereiten, 
aufwendig Passersatzpapiere zu beschaffen, juristische
Verfahren zu bestreiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit 
auszurücken, um Menschen aus ihrem Zuhause ab zuholen 
undaußerLandeszuschaffen.SelbstwährendallerPhasen
der Corona-Pandemie oder direkt nach Beginn der großen 
Fluchtbewegung nach Beginn des russischen Angriffs
krieges in der Ukraine im Frühjahr 2022 wurde weiter 
intensiv  abgeschoben. Auch besonders personalinten sive 
Bereiche wie die Beantragung von Abschiebehaft  wurden 
aufrecht erhalten. Ausländerbehörden, deren  Priorität 
 vielleicht nicht auf Abschiebungen liegt, werden von 
der Politik – erinnert sei an das Diktum von Olaf Scholz 
„Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“188 – dazu 
 gedrängt, sich auf dieses Aufgabenfeld zu fokussieren.

Bei jenenAbschiebungen,dieöffentliche Aufmerksamkeit
gefunden haben und Kritik aus der Zivilgesellschaft 
oder von Seiten der Politik nach sich zogen, beteuern 
 Kommunen immer wieder, sie würden lediglich gelten-
des Recht um setzen, hätten aber keine Möglichkeiten, 
eigenständig und im Sinne der Betroffenen zu handeln. 
Im Kreis Siegen- Wittgenstein etwa erklärte Landrat  Andreas 
 Müller (SPD) nach der Verhaftung von Sevine Muradi, einer 
Mutter  dreier kleiner Kinder, vor dem Hintergrund des 
 vielfältigen  zivilgesellschaftlichen Protestes im  Februar 
2022, er  könne die Entrüstung zwar verstehen, doch sei 
die  geplante  Abschiebung eine Folge der Bundespolitik. 
„Es fehlen  einfach die entsprechenden Gesetze, die wir 
dann hier vor Ort zugunsten [von] Familien wie der Familie 
 Muradi  umsetzen könnten. Wenn man jetzt eine  Ausnahme 
 machen würde, wäre das Rechtsbeugung. Und was sage ich 
dann den über 500 anderen Familien im Kreisgebiet, die 

https://www.waz.de/staedte/velbert/gros-der-fluechtlinge-im-kreis-hat-gute-chancen-zu-bleiben-id240659254.html
https://www.kommunen.nrw/informationen/mitteilungen/datenbank/detailansicht/dokument/imk-beschluss-zu-abschiebungsstopp-iran.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/Auslaenderbehoerden_zwischen_Anspruch_und_Alltag.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-ueber-migration-es-kommen-zu-viele-a-2d86d2ac-e55a-4b8f-9766-c7060c2dc38a
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ebenfallsabschiebepflichtigsind?“189 Doch so einfach war 
es keineswegs: Denn letztlich konnte durch ein  positives 
 Votum der Härtefallkommission ein Aufenthaltsrecht für 
Familie Muradi erreicht werden. Die Verhaftung in der 
Ausländerbehörde, die Abschiebehaft für Sevine Muradi 
und die damit einhergehende Familientrennung hätte die 
Kreisverwaltung vermeiden können, wenn die Ausländer-
behörde direkt bleiberechtsorientiert vorgegangen wäre 
und die  Familie mindestens auf die  Härtefallkommission 
hingewiesen hätte. Die Abschiebehaft eines  Elternteiles 
minderjähriger Kinder und die daraus resultierende 
 Trennung von den Kindern ist zudem nie in Einklang mit 
dem Kindeswohl und den verbindlichen Vorgaben der 
 UN-Kinderrechts konvention zu bringen. Am Ende war ein 
breiteröffentlicherProtestundeingroßesEngagementder
Unterstützer:innen nötig, um den bestehenden Spielraum 
für ein Bleiberecht tatsächlich zu nutzen.190 

Die Kommunen reichen die Verantwortung für Abschie-
bungenalsogerade inöffentlichen Auseinandersetzungen
regelmäßig nach oben oder an andere Behörden  weiter. 
Tatsächlich aber verfügen die Kommunen durchaus 
über erhebliche Handlungs- und Ermessensspielräume. 
Das  Aufenthaltsrecht ist mittlerweile von erheblicher 
 Komplexität und bietet über mehrere Regelungen insbeson-
dere im  humanitären Bereich durchaus aufenthaltsrecht-
liche  Möglichkeiten für Menschen, die im Asylverfahren 
abgelehnt worden sind. Hierfür ist auf kommunaler Ebene 
allerdings eine systematische Beratung erforderlich  sowie 
eine bleiberechtsorientierte Haltung der Verwaltung und 
der lokalen Politik. Behörden sollten zudem die für  viele 
Betroffene objektiv vorliegende Unmöglichkeit bezie-
hungsweiseUnzumutbarkeitderPassbeschaffunganerken-
nen, Passersatzdokumente ausstellen und so den Weg aus 
 Kettenduldungen heraus in ein Aufenthaltsrecht ebnen.

189 Abschiebung: Landrat Andreas Müller reagiert auf Vorwürfe, in: Westfalenpost vom 13.2.2022.
190 Für den Fall siehe die Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl? und 4.6: Menschen in Beruf und Ausbildung.
191  Kreis Unna, Drs. 296/23, Anlage 1, Konsenspapier „Bleibeperspektiven zugewanderter Menschen im Kreis Unna (Entwurf, Stand 23.2.2023)“. 

Vgl. außerdem Kreis Unna, Drs. 296/23, Kreisverwaltung, Umsetzung des Praxiskonzeptes auf der Grundlage des Konsenspapiers 
„BleibeperspektiveundAbschiebepraxisvongeflohenenMenschenimKreisUnna“,20.12.2023.

192 Siehe für diesen Fall Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

Im Kreis Unna einigten sich Verwaltung, Mitglieder der 
 Ausländerrechtlichen Beratungskommission, der Flücht-
lingsrat im Kreis Unna und weitere Unterstützer:innen 
 Anfang März 2023 auf ein Konsenspapier „ Bleibeperspektive 
und Abschiebepraxis von geflohenen Menschen im Kreis
Unna“.191 Vorausgegangen waren verschiedene Abschiebun-
gen in dem Kreis, die großen zivilgesellschaft lichen  Protest 
nach sich gezogen hatten, insbesondere die  Abschiebung 
der sechsjährigen Anisha und ihrer Eltern nach  Bangladesch 
Mitte Januar 2022.192 Positiv an dem Konsens papier ist das 
Bekenntnis der Verwaltung zu einer pro aktiven Beratung 
aller Menschen sowie zur  Erläuterung der aufenthaltsrecht-
lichen Möglichkeiten, auch wenn dies  eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein sollte. Zudem soll die Ein bindung von 
(ehrenamtlichen) Unterstützer :innen aus Vereinen oder 
Wohlfahrtsverbänden auch  während einer bereits bestehen-
den Ausreisepflicht erfolgen, sofern die Betroffenen dies
wünschen. Sollte es doch zu Abschiebungen kommen, will 
die kommunale Ausländerbehörde des Kreises Unna keine 
nächtlichen Abschiebungen von Minderjährigen durchfüh-
ren, Familien nicht trennen und Menschen nicht aus sozia-
len oder medizinischen Ein richtungen abschieben. Diese 
Bekenntnisse auf kommunaler Ebene sind wichtig, weil 
entsprechende Vorgaben der  Landesebene zum Teil fehlen. 
Sie bedürfen allerdings der Kontrolle und Überprüfung.

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/abschiebung-grosse-empoerung-ueber-kreis-und-landrat-mueller-id234557411.html
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6267577&type=do
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6267802&type=do
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6267802&type=do
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Im Oberbergischen Kreis verweigerte die Verwaltung 
 dagegen gegenüber der Kommunalpolitik direkt die Aus-
kunft. Hier hatten die Grünen vor dem Hintergrund meh-
rerer Abschiebungen, bei denen das Kindeswohl missachtet 
worden war,193 wissen wollen, wie viele Kinder im Kreis 
abgeschoben worden seien, wie vielen eine Abschiebung 
drohe und wie der Kreis das Kindeswohl vor und wäh-
rend einer Abschiebung sicherstelle. Die Fraktion  stellte 
im  November 2023 eine entsprechende Anfrage und den 
 Antrag, den Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Kreis-
tagssitzung zu nehmen.194 Die Verwaltung  entgegnete, die 
Anfrage beziehe sich auf Themen, die zu den „ Geschäften 
der laufenden Verwaltung“ zählen würden und sei  damit 
„einer Behandlung durch die politischen Gremien des 
 Kreises nicht zugänglich. Es besteht keine Befassungs-
kompetenz der politischen Gremien des Kreises.“ Durch 
Geschäftsordnungsbeschluss sei „die Angelegenheit“ daher 
von der Tagesordnung genommen worden.195 

Dass die rechtliche Haltung des Oberbergischen Kreises 
zweifelhaft ist, zeigen viele Beispiele in anderen Kommu-
nen. So werden in der Stadt Gelsenkirchen sehr regelmäßig 
im Stadtrat Anfragen zu Abschiebungen gestellt und von der 
Verwaltung beantwortet. Dies ist auch andernorts der Fall, 
etwa im Kreis Gütersloh, im Kreis Siegen-Wittgenstein, im 
Kreis Viersen, in der Stadt Köln oder in der Stadt Wuppertal.

Auf kommunaler Ebene angesiedelt sind die in verschiede-
nen Kommunen eingerichteten, unterschiedlich veranker ten 
Ausländerrechtlichen Beratungskommissionen,  bestehend 
mindestens aus Vertreter:innen der Ausländerbehörde 
sowie von Nichtregierungsorganisationen,  insbesondere der 
Wohlfahrtsverbände.196 Sie dienen wie schon die auf Landes-
ebene angesiedelte Härtefallkommission dazu,  besondere 
Fälle zu beraten, die über das Aufenthaltsrecht nicht un-
mittelbar lösbar erscheinen. Eine eigene  Kompe tenz, Auf-
enthaltstitel zu erteilen, haben sie dabei aber nicht.

193 Vgl. dafür Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
194  Grüne Kreistagsfraktion an den Landrat des Oberbergischen Kreises, Anfrage zum Jugendhilfeausschuss am 30.11.2023. 

KindeswohlbeiAbschiebungenvonKindernimOberbergischenKreis,17.11.2023; 
Grüne Kreistagsfraktion, Antrag zur Tagesordnung des Kreistages am 14.12.2023, 17.11.2023.

195  Oberbergischer Kreis, Kreisverwaltung, undatierter Vermerk „Behandlung des TOP 6.1.“. Der Vermerk liegt dem Abschiebungsreporting NRW vor.
196  StadtDüsseldorf,AusländerrechtlicheBeratungskommission,BeitragohneDatum; Letzter Strohhalm vor der Abschiebung aus Paderborn, 

in:  Westfalen-Blatt vom 16.12.2022; Neue Kommission unterstützt in Paderborn im Fall von drohender Abschiebung, in: 
Neue Westfälische vom 19.12.2022; Neues Gremium setzt sich in Paderborn für Ausländer ein, in: Westfalen-Blatt vom 22.2.2023; 
Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5928, Antrag Fraktion WIN – Wählerinitiative NRW, Einführung einer Härtefallkommission 
nach dem Modell der Stadt Mönchengladbach, 14.1.2024.

http://session.obk.de/bi/vo0050.asp?__kvonr=2004043123
https://www.duesseldorf.de/auslaenderamt/aufenthalt/auslaenderrechtliche-beratungskommission
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/paderborn/letzter-strohhalm-vor-der-abschiebung-aus-paderborn-2677166?npg=
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/paderborn/letzter-strohhalm-vor-der-abschiebung-aus-paderborn-2677166?npg=
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/23437624_Neue-Kommission-unterstuetzt-in-Paderborn-im-Fall-von-drohender-Abschiebung.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/23437624_Neue-Kommission-unterstuetzt-in-Paderborn-im-Fall-von-drohender-Abschiebung.html
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/paderborn/auslaenderrechtliche-beratungskommission-stadt-paderborn-2711177
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24158/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS41OTI4/14/n/150793.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24158/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS41OTI4/14/n/150793.doc
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197 SolcheSpezialeinheitensindetwaspezialisiertaufdieFestnahmebewaffneterMenschen,aufGeiselnahmenoderAmokläufe.
198  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW, Ausländerbehörde der 

Stadt Gelsenkirchen trennt wieder eine Familie, Pressemitteilung vom 4.12.2023. Siehe näher zu dem Fall Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
199 SEK rückt in Ibbenbüren zu Abschiebung an, in: Neue Osnabrücker Zeitung vom 12.12.2022.
200  Geplante Abschiebung eskaliert – SEK-Einsatz in Kleve, in: Rheinische Post vom 13.6.2023; 

Kleve: Spezialkräfte der Polizei überwältigen  22-Jährigen, in: NRZ vom 13.6.2023.
201 Erneut eskaliert Abschiebung im Kreis Kleve – Spezialkräfte im Einsatz, in Rheinische Post vom 14.6.2023.
202 Siehe für diesen Fall Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

Die Abholung der Menschen zu ihrer Abschiebung  erfolgt 
in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich durch die  zustän dige 
Ausländerbehörde, wobei im Falle einer  kommunalen 
 Zuständigkeit die Zentrale Ausländer be hörde im Regierungs-
bezirk auf dem Wege der Amtshilfe zur  Unterstützung 
 hinzugezogen werden kann. Darüber hinaus unterstützt 
bei Bedarf auch die Landespolizei die Aus länderbehörden 
bei Abschiebungen im Rahmen der Vollstreckungshilfe. 
Ob und in welchem Umfang die Landespolizei bei einer 
 Abschiebung hinzugezogen wird, entscheidet die zustän-
dige  Ausländerbehörde im Einzelfall.

Die Polizei wird, manchmal in Form eines Spezialeinsatz-
kommandos (SEK), insbesondere dann involviert, wenn  
Ausländerbehörden Menschen als besonders gefährlich 
 einstufen oder wenn Menschen angesichts einer drohenden 
 Abschiebung in Panik geraten und mit  Selbstverletzungen 
drohen. Das Einschalten psychosozialer Hilfe für die 
BetroffenenundderAbbruchderAbschiebungwerden in
diesenFällenvonderAusländerbehördeoffenbarnichtals
Option angesehen oder genutzt.197 

In der Stadt Gelsenkirchen kam im August 2022 ein SEK zum 
Einsatz, um eine êzîdische Familie mit mehreren  Kindern 
nach Armenien abzuschieben. Die Frau erlitt eine  suizidale 
Krise, die Abschiebung wurde dennoch erst nach  mehreren 
Stunden abgebrochen. Direkt im Nachgang  wurde sie 
 mehrere Monate stationär in der Psychiatrie behandelt. 
Auch für die Kinder waren die versuchte Abschiebung und 
deren Folgen extrem belastend.198 In Ibbenbüren rückte 
im Dezember 2022 ein SEK der Polizei an, weil bei einer 
 geplanten Abschiebung durch den Kreis Steinfurt der 
betroffene Iraker damit gedroht hatte, sich selbst etwas
 anzutun. Das SEK nahm den Mann fest, die  Abschiebung 
nach Rumänien erfolgte an diesem Tag nicht.199 
Im Juni 2023 war das SEK gleich zweimal im Kreis Kleve an 
 Abschiebungen beteiligt. Bei der geplanten  Abschiebung 
eines 22-jährigen Mannes in ein westafrikanisches 
Land in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2023 in  Kleve 
flüchtete der Betroffene in seine Wohnung und drohte
damit, sichselbstzuverletzen.DaraufhinwurdeeinSEK
 hinzugezogen.  Dieses überwältigte den jungen Mann, der 
mit  Verletzungen in ein Krankenhaus kam.200 Nur einen 
Tag später, am 14. Juni 2023, sollte ein 28-jähriger Mann 
im Rathaus Uedem  festgenommen und im Rahmen eines 
 Dublin-Verfahrens in ein anderes EU-Land abgeschoben 
werden. Der Mann verbarrikadierte sich in einem Büro und 
drohteebenfallsdamit,sichetwasanzutun.Dasdaraufhin
eingeschaltete SEK brachte den Mann dazu  aufzugeben.201 
Und in Velbert im Kreis Mettmann setzte ein SEK 
im  November 2023 einen Taser ein, um einen Mann fest-
zunehmen, der sich selbst mit einem Messer bedroht hatte. 
Er kam später in eine geschlossene Psychiatrie. 
Die  Abschiebebehörden waren an dem Tag gekommen, um 
ihn, seine hochschwangere Frau und zwei Kinder im Alter 
von zwei und acht Jahren nach Georgien abzuschieben.202 

https://www.abschiebungsreporting.de/auslaenderbehoerde-der-stadt-gelsenkirchen-trennt-wieder-eine-familie/
https://www.abschiebungsreporting.de/auslaenderbehoerde-der-stadt-gelsenkirchen-trennt-wieder-eine-familie/
https://www.noz.de/deutschland-welt/nordrhein-westfalen/artikel/ibbenbueren-sek-einsatz-bei-abschiebung-nahe-gymnasium-43734123
https://rp-online.de/nrw/staedte/kleve/kleve-sek-einsatz-wegen-abschiebeverfahren_aid-92150471
https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/kleve-spezialkraefte-der-polizei-ueberwaeltigten-22-jaehrigen-id238675789.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/goch/rathaus-in-uedem-gesperrt-polizei-einsatz-wegen-abschiebung_aid-92241861
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All diese SEK-Einsätze sind extrem belastend für die  davon 
betroffenenMenschen.DieGewaltanwendungwirddurch
den absoluten Vorrang der  Durchsetzung der Abschiebung 
gegenüberdengesundheitlichenBelangenderBetroffenen
legitimiert.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen 
 Kopelke, wies im Oktober 2023 angesichts der Pläne der 
Bundesregierung für eine noch schärfere Abschiebepolitik 
darauf hin, dass für die anvisierte Erhöhung der Abschiebe-
zahlen bei der Bundespolizei und bei den Landespolizeien 
 „erheblich mehr Kräfte“ notwendig wären. Dies würde zu 
einer  „unfassbare[n] Belastung für die Polizei“ führen.

„Zum Beispiel gehören zu dem Prozess morgens vor der 
 Abschiebung auch die Durchsuchungsmaßnahmen in 
den jeweiligen Unterkünften der betroffenen Familien. 
Das  dafür benötigte Personal bei der Polizei ist aktuell 
nicht ausreichend vorhanden. Und so einfach hochfahren 
lässtsichdasauchnicht;ausverschiedenenDienststellen
müssen dafür Kräfte abgezogen werden. Diese Kollegen 
fehlen dann natürlich an anderer Stelle.“203

Eine Statistik der Landesregierung, die ausweist, wie oft 
die Landespolizei bei Abschiebungen in Nordrhein-Westfa-
len Amtshilfe leistet oder wie oft Spezialkräfte zum Einsatz 
kommen,istöffentlichnichtbekannt.

203  Zitiert nach 300 Polizisten fehlen für Abschiebungspaket, in: Rheinische Post vom 23.10.2023; siehe auch 
Gewerkschaft der Polizei, Kopelke: „Wir steuern auf eine unfassbare Belastung für die Polizei zu.“, Beitrag vom 23.10.2023.

https://rp-online.de/nrw/panorama/mehr-abschiebungen-300-polizisten-fehlen-fuer-scholz-plan_aid-99885137
https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/667D59FD17D08E57C1258A51003420BE


2. DIE ENTSCHEIDER:INNEN. WER SCHIEBT AB?  |  8. DIE BUNDESPOLIZEI 85

  8. DIE BUNDESPOLIZEI

204  PRO ASYL hat im Oktober 2023 auf die potentielle Rechtswidrigkeit von Zurückweisungen und Zurückschiebungen an den deutschen 
Außengrenzen hingewiesen, siehe PRO ASYL, Rechtswidrige Abweisungen – auch an deutschen Grenzen?, Beitrag vom 26.10.2023.

205 Vgl. § 71 Absatz 3 Nr. 1d AufenthG.
206  Insgesamt kamen dabei 8.721 Beamt:innen der Bundespolizei zum Einsatz. 

Siehe Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 18.
207  Dabei kamen 9.125 Beamt:innen der Bundespolizei zum Einsatz. Siehe Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung 

auf die Kleine  Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 18.
208 Siehe dazu Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben?
209  Bundestag-Drs. 19/6038, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP, Einsatz von Bundespolizisten bei Abschiebungen, 

27.11.2018, S. 3.
210 Vgl. Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben?
211  Bundespolizei, Jahresbericht 2022, 8.11.2023. Ende 2018 hatte die Bundespolizei dagegen nur 1.269 Personenbegleiter:innen Luft, 

siehe dafür  Bundespolizei, Jahresbericht 2018, 17.7.2019.
212  JochenGruben/ReinerWilhus,EinJobfürjedermann?PersonenbegleiterLuft:einBlickaufdieAusbildungunddasAnforderungsprofil, 

in:  Bundespolizei kompakt 04/2016, S. 18-20. Vgl. auch Bundestag-Drs. 19/6038, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP, 
Einsatz von Bundespolizisten bei Abschiebungen, 27.11.2018, S. 1f.

213  PRO ASYL, Lessons learned oder auf dem Weg zur alten Härte?, Beitrag vom 28.5.2019. Im zeitlichen Kontext dazu entstand in Nordrhein- Westfalen 
im Jahr 2000 das Forum Flughäfen in NRW. Zum 1.8.2001 wurde erstmals eine Stelle für die Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen in NRW 
 eingerichtet, siehe Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Jahresbericht 2022, Oktober 2023, S. 21.

Die Bundespolizei, eine dem Bundesinnenministerium 
nachgeordnete Bundesbehörde, der auch der Grenzschutz 
obliegt, ist zum einen für Zurückweisungen und Zurück-
schiebungen204 an und hinter den deutschen Außen grenzen 
zuständig. Zum anderen verantwortet die Bundes polizei 
die Durchführung von Abschiebungen über die Landes-
grenze.205 Das bedeutet in der Praxis, dass die Bundes-
polizei von Beamt:innen der kommunalen oder  Zentralen 
Ausländerbehörde beziehungsweise der Landespolizei die 
Menschen, die abgeschoben werden sollen, an der Landes-
grenze, zumeist an einem Flughafen, übernimmt. Im Jahr 
2022 wurden 4.406 der 12.945 insgesamt betroffenen
 Menschen in Begleitung der Bundespolizei abgeschoben 
(34 Prozent).206 In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 
begleitete die Bundespolizei 5.013 von insgesamt 13.512 Ab-
schiebungen (37,1 Prozent).207

ABSCHIEBUNGEN ÜBER FLUGHÄFEN
Bei Flugabschiebungen werden die Menschen entweder 
 unbegleitet oder in Begleitung von Bundespolizei und gege-
benenfalls weiterer Beamt:innen, mitunter aber auch von 
privatem Sicherheitspersonal abgeschoben.208 Wenn die 
Landesbehörden die Bundespolizei ersucht haben, eine be-
stimmte Abschiebung bis in den Zielstaat zu begleiten, prüft 
diese den notwendigen Umfang der Begleitung.209 Sammel-
abschiebungenfindeninjedemFallbegleitetstatt.210

Erfolgt eine Begleitung durch die Bundespolizei, setzt diese 
sogenannte „Personenbegleiterinnen und  Personenbegleiter 
Luft (PBL)“ ein. Ende 2022 konnte die Bundespolizei auf 
2.000 solcher PBL zurückgreifen – ein Anstieg um fast 
58 Prozent innerhalb von nur vier Jahren.211 Diese Bundes-
polizist:innen haben einen speziellen dreiwöchigen Lehr-
gang absolviert, der laut Bundespolizei aus einem Theorie-
teil zu Einsatzrecht, Taktik, Kommunikation und Ablauf 
einer Abschiebung sowie einem Praxisabschnitt mit Ein-
satz-, Situations- und Notfalltraining besteht.212 Dieser 
Lehrgang war eingeführt worden, nachdem der Sudanese 
Aamir Ageeb am 28. Mai 1999 bei einer Flugabschiebung 
durch Polizeigewalt gestorben war.213 

https://www.proasyl.de/news/rechtswidrige-abweisungen-auch-an-deutschen-grenzen/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Mediathek/Jahresberichte/jahresbericht_2022_file.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Mediathek/Jahresberichte/jahresbericht_2018_file.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/05Kompakt/Bis-02-2019/2016/kompakt_4-16_file.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/05Kompakt/Bis-02-2019/2016/kompakt_4-16_file.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://www.proasyl.de/hintergrund/lessons-learned-oder-auf-dem-weg-zur-alten-haerte/
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
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Die Bundesregierung erklärte 2018, dass es für die Beteili-
gung der Bundespolizist:innen an Abschiebeflügen „einer
hohen Eigenmotivation“ bedürfe, so dass auf Freiwilligkeit 
gesetztwerde.HinzukönntenaberauchfinanzielleAnreize
kommen, um geeignetes Personal zu gewinnen.214 In jenem 
Jahr hatte die Bundesregierung angesichts von Personal-
mangel zeitweise per Erlass den Abschluss dieses Lehr-
gangs als Voraussetzung für die Begleitung ausgesetzt, was 
sowohl die Linken im Bundestag als auch die Gewerkschaft 
der Polizei kritisiert hatten.215 

Angesichts der öffentlichen Debatten nach dem Tod von
 Aamir Ageeb hat die Bundespolizei für das Verfahren 
 einer Abschiebung die Dienstanweisung „Bestimmungen 
über die Rückführung ausländischer Staatsangehöriger 
auf dem Luftweg (Best Rück Luft)“ eingeführt. Diese legt 
fest,  welche Informationen die zuständige Ausländerbe-
hörde der Bundespolizei etwa hinsichtlich Sicherheits- 
und  Gesundheitsfragen übermitteln muss, konkretisiert 
Abläufe und Zuständigkeiten im Vorfeld sowie während 
der  Abschiebung und gibt Hinweise zur Anwendung von 
Zwangsmitteln. Laut dieser Dienstanweisung gelte der 
Grundsatz: „Keine Rückführung um jeden Preis.“216 Da der 
Einsatz der Bundespolizei allerdings nur an einigen Flug-
häfen in Deutschland von unabhängigen Abschiebebeobach-
tungsstellen217 kritisch begleitet wird und diese Begleitung 
nur bis zum Abflug und nicht während des Fluges im
plementiert ist, ist fraglich, wie die Wahrung dieses Grund-
satzes in der Praxis unabhängig überprüft werden kann.

214  Bundestag-Drs. 19/6038, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP, Einsatz von Bundespolizisten bei Abschiebungen, 
27.11.2018, S. 4f.

215 PolizistenohneentsprechendeAusbildungfürAbschiebeflügeeingesetzt,in:FAZvom15.11.2018. 
Zum Personalmangel siehe: Bundespolizei fehlt Personal für Abschiebungen, in: Süddeutsche Zeitung vom 23.1.2018; 
BundespolizeifehltqualifiziertesPersonalfürAbschiebungen,in:Spiegelvom1.9.2018.

216 ÖffentlichbekanntistdieteilgeschwärzteFassungderBestimmungenausdemJahr2016,siehe:Bundespolizei, Bestimmungen 
über die  Rückführung ausländischer Staatsangehöriger auf dem Luftweg (Best Rück Luft), Stand: 17.10.2016 (Zitat S. 24).

217  Unabhängige Abschiebebeobachtungsstellen gibt es zurzeit nur an den Flughäfen in Berlin-Brandenburg, Frankfurt am Main, Hamburg,  
Halle/Leipzig und für Nordrhein-Westfalen, siehe Diakonie Leipzig, Die unabhängige Abschiebungsbeobachtung Deutschland, undatierte Liste.

218 Siehe näher zu diesem Fall Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.

Auch während der Begleitung einer Flugabschiebung durch 
die Bundespolizei bleibt die rechtliche Verantwortlichkeit 
der zuständigen Ausländerbehörde so lange bestehen, bis 
der abgeschobene Mensch am Zielflughafen den Transit
bereich des Flughafens verlassen hat und damit in den Ziel-
staat eingereist ist. Dies ist in Verfahren des einst weiligen 
Rechtsschutzes vor den Verwaltungsgerichten von hoher 
Relevanz. Verbietet ein Gericht die Durch führung einer 
 Abschiebung oder ordnet es an, eine laufende  Abschiebung 
abzubrechen, muss die Bundespolizei dies umgehend um-
setzen. Dass es hier zu fatalen Fehlern oder bewussten 
Missachtungen kommen kann, zeigte die  rechtswidrige 
 Abschiebung eines schwer erkrankten Mannes aus dem 
Kreis Viersen in die Demokratische Republik Kongo 
im  November 2022. Die Bundespolizei hatte die bereits 
 laufende Abschiebung trotz eines Gerichtsbeschlusses, der 
den  Abbruch anordnete, nicht mehr abgebrochen, weil sie 
 angab, ihre Begleitbeamt:innen nicht über die mitge führten 
 Mobilfunkgeräte erreicht zu haben.218

https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/polizisten-ohne-entsprechende-ausbildung-fuer-abschiebefluege-eingesetzt-15892486.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlings-und-migrationspolitik-bundespolizei-fehlt-personal-fuer-abschiebungen-1.3837080
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundespolizei-zu-wenig-qualifiziertes-personal-fuer-abschiebungen-a-1225944.html
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://www.diakonie-leipzig.de/abschiebemonitoring_unabhaengiges_abschiebungsmonitoring_de.pdf
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  1. WIE WIRD ABGESCHOBEN?

1  Die folgende Darstellung stützt sich neben den zitierten Quellen auf die Auswertung der vom Abschiebungsreporting NRW begleiteten und 
 dokumentierten Abschiebungen sowie auf die jahrelangen Erfahrungen und Erkenntnisse von Beratungsstellen, Rechtsanwält:innen und 
 Selbstorganisationen. Der Fokus liegt hier auf Nordrhein-Westfalen, die Abläufe und beteiligten Stellen unterscheiden sich je nach Bundesland.

 
Für die betroffenen Menschen ist eine Abschiebung ein
einschneidendes Ereignis und ein gewaltsamer und 
 erzwungener Bruch im Leben. Abschiebungen zeigen ihnen, 
dass sie nicht wie ihre Nachbar:innen, Arbeitskolleg:innen 
oder Freund:innen selbstbestimmt leben dürfen. Häufig
kommt die Abschiebung für sie auch völlig überraschend. 
Eine  Abschiebung hinterlässt oft tiefe Spuren, gerade, aber 
nichtnur,wennKinderundJugendlichebetroffensind.Für
Angehörige und Freund:innen entsteht ein großes Gefühl 
der Ohnmacht. Eine ihnen liebe Person wird von Staats 
 wegen aus ihrem Leben und Umfeld gerissen. Sie konnten 
es nicht  verhindern oder haben es nicht vorausgeahnt.

 
Aus Sicht der beteiligten Behörden hingegen ist eine 
 Abschiebung ein vielschrittiger, formaler Verwaltungs-
prozess. Angesichts der Vielzahl der beteiligten Akteur :in-
nen, der komplexen Rechtslage sowie der unterschiedlichen 
Maßnahmen lässt sich keine idealtypische Abschiebung 
skizzieren, die beispielhaft für die Praxis der deutschen 
und nordrhein-westfälischen Abschiebepolitik stehen wür-
de. Zu konstatieren ist vielmehr ein breites Feld neben-
einander stehender, sich ergänzender und stellen weise 
überlagernder Verwaltungsakte, Verfahren, Maß nahmen 
undPraktiken,dieweitgehendunterAusschlussderÖffent-
lichkeitstattfindenundhochgradigintransparentablaufen
und bei denen die Aufgaben und Absprachen zwischen den 
beteiligten Behörden für Außenstehende oft unklar sind.1 

KAPITEL 3
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WIE WIRD ABGESCHOBEN?
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DIE VORAUSSETZUNGEN UND 
PLANUNGEN EINER ABSCHIEBUNG
Die Entscheidung über die mögliche Einleitung einer 
 Abschiebung liegt – ebenso wie die Erteilung von Aufent-
haltstiteln – bei der zuständigen kommunalen oder Zent-
ralen Ausländerbehörde.2 Sie ist verantwortlich für das 
gesamte Verwaltungsverfahren und nimmt dabei die Amts-
hilfe weiterer Behörden in Anspruch. Für einige Aufgaben-
felder hat das Land Nordrhein-Westfalen außerdem zen-
traleZuständigkeitengeschaffen.3 

Die rechtlichen Voraussetzungen

Wenn Behörden einen Menschen abschieben  wollen,  müssen 
verschiedene rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. 
Zunächst muss die betroffene Person „ausreisepflichtig“
sein. Außerdem muss die Frist, die die Behörden den 
Betroffenen zur „freiwilligen Ausreise“ setzen müssen,
abgelaufen sein.4 Menschen, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde, erhalten in der Regel vom BAMF mit dem Ab-
lehnungsbescheid eine Ausreiseaufforderung mit einer
 Abschiebungsandrohung und einer Frist zur „freiwilligen 
Ausreise“. Bei Menschen ohne vorherigem Asylverfahren 
sind die kommunalen beziehungsweise die Zentralen Aus-
länderbehörden für die Abschiebungsandrohungen zustän-
dig.5 Es gibt allerdings auch Konstellationen, in denen die 
Regionalen Rückkehrkoordinationsstellen gemeinsam mit 

2  Die Verfahren bei Zurückweisungen und Zurückschiebungen, die im weiteren Sinne auch zu den Abschiebungen zu zählen sind, 
bleiben hier  ausgeklammert.

3 Zu den Aufgaben der Behörden siehe im einzelnen Kapitel 2.4: Die Bezirksregierungen und Kapitel 2.5: Die Zentralen Ausländerbehörden.
4 Graebsch/vonBorstel,DrohendeAbschiebung,S.2330.ZurAusreisepflichtsiehe§50AufenthG.DieChecklistederLandesregierungsiehtvor, 

dassdieBetroffenenauf„dieMöglichkeitenderfreiwilligenAusreisesowieentsprechenderFördermöglichkeiten“hingewiesenundentsprechend
beraten werden sollen, siehe NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016.

5 Siehe § 34 AsylG und § 59 AufenthG.
6  Einige Personengruppen sind in § 4 Absatz 2 ZustAVO NRW angeführt. Siehe zur Praxis auch die Bemerkungen von Ministerialdirigentin 

Carola Holzberg aus dem MKFFI im Integrationsausschuss: NRW Landtag, Drs. APr 17/1729, Integrationsausschuss, Auschussprotokoll der 
76. Sitzung vom 9.2.2022, S. 6f.; vgl. knapp auch Kapitel 2.4: Die Bezirksregierungen.

7 Hierzu siehe Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
8 Für die Erteilung einer Duldung siehe § 60a AufenthG.
9  Selbst im Jahr 2023 lehnte das BAMF bundesweit noch immer 478 Asylanträge von Afghan:innen ab, deren Verfahren inhaltlich geprüft wurden, 

siehe BAMF, Asylgeschäftsstatistik (01-12/23).
10  NRW Landtag, Vorlage 18/1693, MKJFGFI, Sachstandsbericht staatliches Asylsystem, 2. Quartal 2023, 25.9.2023, S. 10. Stichtag war der 30.6.2023. 

Ein weiteres Beispiel ist die Russische Föderation. Zum 31. Oktober 2023 lebten 11.880 Geduldete aus dem Land in Deutschland (vgl.  Bundestag-Drs. 
20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge 
zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 48).AufgrunddesrussischenAngriffskriegessindAbschiebungenausDeutschlandnachRusslandweitgehend
ausgesetzt, auch wenn kein formaler Abschiebestopp besteht. Von Januar bis Oktober 2023 gab es bundesweit vier Abschiebungen dorthin. 
Siehe Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen 
Jahr 2023, 14.12.2023, S.4 sowie PRO ASYL, Deutschland hat mal wieder eine Abschiebungsdebatte…, Bericht vom 14.8.2023.

11  Abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan darf vorerst in Duisburg bleiben, in: Rheinische Post vom 12.1.2022. 
Die Rheinische Post verwendete ein Pseudonym.

weiteren Stellen erst dafür sorgen, dass Menschen abschieb-
bar werden, indem sie den Entzug von Aufenthalts titeln 
vorbereiten oder Abschiebungshindernisse beseitigen.6

Eine „formale Ausreisepflicht“ bedeutet allerdings nicht,
dass die Behörden eine Abschiebung auch tatsächlich 
 planen und durchführen können. In sehr vielen Fällen ist 
eine Abschiebung etwa wegen Erkrankungen7, Angehörigen 
mit Aufenthaltstiteln, eines (faktischen) Abschiebestopps 
in das betreffende Land oder wegen fehlender Papiere
 unmöglich. Liegt ein solches  Abschiebungshindernis vor, 
mussdieAusländerbehördedenBetroffeneneineDuldung
erteilen. Die Betroffenen gelten damit zwar weiter als
„formal ausreisepflichtig“, der Vollzug der Abschiebung
ist aber ausgesetzt.8 So wird beispielsweise seit der 
 neuerlichen Machtübernahme der Taliban im August 2021 
nicht mehr nach Afghanistan abgeschoben. Dennoch sprach 
das BAMF nicht allen Afghan:innen im Asylverfahren  einen 
Schutz status zu, sondern lehnte deren  Asylanträge  vielfach 
ab.9 In der  Folge bekamen sie eine Duldung. Allein in Nord-
rhein-Westfalen lebten Mitte 2023 3.049 Afghan:in  nen, 
die als „formal ausreisepflichtig“ registriert sind, aber 
gar nicht abgeschoben werden können.10 Hadi  Hassani, der 
2015 mit 17 Jahren als Angehöriger der Hazara-Minderheit 
ausAfghanistan geflohenwar, erhielt im  September 2021 
von der Ausländer behörde der Stadt Duisburg eine 
AusreiseaufforderungmitAbschiebeandrohung.DasSchrei
ben  endete mit: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine 
 Abschiebung nicht  möglich.“ An dem prekären Status der 
Duldung änderte sich für den jungen Mann nichts.11

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMA17%2F1729|1|2&Id=MMA17%2F1729|4|7
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMA17%2F1729|1|2&Id=MMA17%2F1729|4|7
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1693.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://www.proasyl.de/news/deutschland-hat-mal-wieder-eine-abschiebungsdebatte/
https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-abgelehnter-asylbewerber-aus-afghanistan-fuerchtet-abschiebung_aid-65224303
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Wenn nach Ablauf der Frist zur „freiwilligen Ausreise“ 
kein Abschiebungshindernis vorliegt oder das zeitweise 
be stehende Abschiebungshindernis wegfällt, kann die Aus-
länderbehörde die Abschiebung vorbereiten.

Die Vorauswahl

Angesichts der begrenzten Ressourcen12 und Faktoren wie 
 Abschiebungshindernissen können die Verwaltungen in 
 einem bestimmten Zeitraum weniger Menschen  abschieben, 
als im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Ausländer-
behörde als „formal ausreisepflichtig“ gelten. Eine große
 Rolle spielt zugleich die Frage, ob Abschiebungen in be-
stimmte Länder logistisch überhaupt durchführbar sind und 
inwieweit bei den Herkunftsländern oder Drittstaaten Be-
schränkungen hinsichtlich der Zahl der Aufnahmen bestehen. 
Daher kommt der Vorauswahl der zuständigen kommunalen 
oder Zentralen Ausländerbehörde, wessen Abschiebung aus 
der Gruppe der „formal Ausreisepflichtigen“ vorrangig
 organisiert werden soll, eine erhebliche Bedeutung zu. 
 Dabei nutzen die verschiedenen beteiligten Stellen – unter 
anderem die Steuerungsgruppe Integriertes Rückkehr-
management, die Regionalen Rückkehrkoordinations-
stellen, die Zentralen Ausländerbehörden und die Zentrale 
Rückkehrkoordination – „Prioritätenlisten“. So sollen etwa 
Menschen im Dublin-Verfahren bevorzugt abgeschoben 
werden, weil für die sogenannte Überstellung in andere 
EU-Staaten Fristen laufen. Auch „Straftäter:innen“ oder als 
„sozialauffällig“deklarierteMenschenkönnenaufsolchen
Listen stehen. Allerdings ist das Verfahren höchst intrans-
parent und widersprüchlich, außerdem sind die Kriterien 
unklar: Um welche Straftaten geht es? Bedarf es einer Ver-
urteilung oder genügt auch ein laufendes (oder sogar ein 
eingestelltes) Ermittlungsverfahren? Und was umfasst die 
schwammige Kategorie des „erheblich negativen Sozial-
verhaltens“?Wer definiert eigentlich, welches Sozialver-
halten „erheblich negativ“ ist und welches akzeptabel?13 

12 Vgl. dafür auch Kapitel 2.6: Die kommunalen Ausländerbehörden.
13 § 4 Absatz 2 ZustAVO NRW.
14 Siehe dazu ausführlich Kapitel 4: Die Menschen.
15  Hinweise können hier zum Beispiel die Rückübernahmeabkommen Deutschlands oder der Europäischen Union mit Drittstaaten geben, die die 

 Modalitäten teils konkret festlegen. SieheBMI,AbkommenzurErleichterungderRückkehrausreisepflichtigerAusländer(Stand:Januar2024).
16 Vgl. § 15 Absatz 1 ZustAVO NRW.

 Zudem können Menschen auf die „Prioritätenliste“ geraten, 
weil in einem bundesweit und/oder mit Frontex organisier-
ten Sammelcharter Plätze für Nordrhein-Westfalen vorhan-
den sind, die die Ausländerbehörden nun füllen sollen.

Dass in der Abschiebepraxis von einem strukturierten Ver-
fahren mit einem klaren Fokus auf gezielt ausgewählte Per-
sonengruppen schlicht nicht die Rede sein kann, be legen 
die unzähligen Fälle von Menschen, die in den letzten Jah-
ren aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben worden sind 
oder abgeschoben werden sollten: alte Menschen ebenso 
wie junge, Familien mit Kindern, Erkrankte, in Deutschland 
geborene und aufgewachsene Menschen, Menschen mit 
langem ebenso wie mit kürzerem Aufenthalt in Deutsch-
land und mit und ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz aus 
den unterschiedlichsten Ländern.14 Wer abgeschoben wird 
und damit nicht mehr die Chance hat, die oft zeitlichen 
 Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht zu erfüllen, ist 
also vielfach eine willkürliche Entscheidung der Behörden 
und hängt mitunter auch vom Zufall ab.

Die Planungen

Sofern es sich nicht um eine innereuropäische Abschie-
bung im Dublin-Verfahren handelt, ist in aller Regel ein 
gültiger Reisepass oder ein Passersatzpapier eine Voraus-
setzung dafür, einen Menschen abzuschieben. Alternativ 
kann auch die Zusicherung der Botschaft des Herkunfts-
landes genügen, einen solchen Passersatz auszustellen.15 
Für das Beschaffen der Dokumente sind in Nordrhein
Westfalen die Zentralen Ausländerbehörden in den jeweili-
gen Regierungs bezirken zuständig.16 Dies geschieht oft im 
Hintergrund,ohnedassdieBetroffenendavonetwasmit
bekommen. Da diese Proze duren in vielen Fällen langwierig 
sind,kannzwischenderletztenAusreiseaufforderungund
der tatsächlichen  Abschiebung oft viel Zeit vergehen.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/rueckkehrfluechtlinge.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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Wenn die Abschiebung eines Menschen rechtlich möglich 
ist und keine Abschiebungshindernisse vorliegen, plant die 
kommunale beziehungsweise Zentrale Ausländerbehörde 
dieAbholungundFestnahmederBetroffenen,ihrenTrans-
port an die Landesgrenze oder an den Flughafen. Bei Ab-
schiebungen per Flugzeug stellt sie ein sogenanntes Rück-
führungsersuchen an die ZFA Bielefeld.17 Umgekehrt meldet 
auch aber die ZFA Bielefeld bestehende Kapazitäten in Sam-
melchartern an die Ausländerbehörden.

In Nordrhein-Westfalen lassen die Behörden vor Abschie-
bungen Menschen auch sehr regelmäßig in Abschiebehaft 
inhaftieren und beantragen dafür im Regelfall vorab rich-
terliche Beschlüsse, etwa zur Sicherungshaft beziehungs-
weise zum Ausreisegewahrsam.18 Darüber hinaus beauftra-
gen die Ausländerbehörden regelmäßig Ärzt:innen, um die 
ReisefähigkeitderBetroffenen–insbesonderebeierkrank-
ten Menschen oder im Falle von Schwangerschaften – zu 
prüfen, und organisieren bei Bedarf eine ärztliche Beglei-
tung der Abschiebung.19 

Insgesamt organisieren die Behörden sowohl Sammel- als 
auch Einzelabschiebungen. Die Mitarbeiter:innen der Zent-
ralen oder kommunalen Ausländerbehörde und/oder gege-
benenfalls der Landespolizei – mal sind es sechs, mitunter 
aber auch zehn oder mehr Beamt:innen – holen die betrof-
fenen Menschen dann an unterschiedlichen Orten ab, um 
sie abzuschieben: in der eigenen Wohnung oder der Unter-
kunft, auf dem Arbeitsweg oder am Arbeitsplatz, in Schu-
len oder in Krankenhäusern. Festnahmen bei Behördenter-
minenkommenebenfallshäufigvor.20 Die Abschiebungen 
erfolgen sowohl tagsüber als auch nachts. In nicht wenigen 
Fällen werden dabei sogar Familien getrennt.21

17 Siehe dafür weiter unten den Abschnitt Flugabschiebungen.
18 Zu Sicherungshaft und Ausreisegewahrsam siehe Kapitel 3.3: Abschiebungen und Abschiebehaft.
19 Siehe hierzu eingehend Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
20  Einige bundesweite Fallbeispiele aus dem Jahr 2023 bei PRO ASYL, Abschiebefälle 2023: Die Behörden kennen kaum noch Grenzen, 

Beitrag vom 23.12.2023. Für Fälle aus Nordrhein-Westfalen siehe weiter unten und ausführlich Kapitel 4: Die Menschen.
21  Siehe für Familientrennungen insbesondere Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl? und für einen weiteren Fall Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
22  Diese Verschärfung wurde mit dem sogenannten Asylpaket I in § 59 Absatz 1 AufenthG eingefügt, siehe Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 

20. Oktober 2015, in: BGBl. 2015 I, S. 1722-1735.
23 Vgl. §§ 59 Absatz 1 Satz 8 und 60a Absatz 5 AufenthG (in der bis 26.2.2024 gültigen Fassung).
24  Siehe § 60a Absatz 5a AufenthG. Der Absatz ist mit dem Hau-ab-Gesetz III neu in das Gesetz gekommen. Das Gesetz trat überwiegend zum 

27.2.2024 in Kraft, siehe BGBl. 2024 I Nr. 54, 26.2.2024. Zur Gesetzesbegründung siehe: Bundestag-Drs. 20/9463, Entwurf eines Gesetzes zur 
 Verbesserung der Rückführung, 24.11.2023;Bundestag-Drs. 20/10090, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zum 
 Rückführungsverbesserungsgesetz, 17.1.2024.

25 Vgl. PRO ASYL, Was ist eigentliche eine „Duldung“? Beitrag vom 29.2.2024.

DRUCK, STRESS UND GEWALT BEI ABSCHIEBUNGEN
Unangekündigte Abschiebungen

DieeigentlicheAbschiebungistfürdieBetroffenenoftein
Schock, erst recht, wenn sie bereits seit mehreren Jahren 
oder gar Jahrzehnten in Deutschland leben. Denn seit der 
Gesetzesverschärfung mit dem Asylpaket I im Oktober 2015 
darfdenBetroffeneneineAbschiebunginderRegelnicht
angekündigt werden.22 Bis Anfang 2024 galt immerhin noch, 
dassBetroffenen,dielängeralseinJahrgeduldetwaren,die 
geplante Abschiebung mindestens einen Monat zuvor allge-
mein angekündigt werden sollte, ohne dass dabei der genaue 
Termin genannt werden musste. Diese nochmalige Ankündi- 
gung erfolgte indes nicht, wenn die Ausländerbehörde den Be- 
troffeneneineVerletzungihrerMitwirkungspflichtodereine 
„Täuschung“ vorwarf.23 Im Jahr 2023 trieb die Bun des regie- 
rung allerdings eine weitere Verschärfung der  Gesetzgebung 
voran, die Bundestag und Bundesrat schließlich Anfang 2024 
beschlossen. Damit wurde diese nochmalige Abschiebungs-
ankündigung nun ebenfalls weitgehend gestrichen. Nur noch 
für Familien mit Kindern bis 12 Jahren soll es fortan eine 
Ausnahme geben.24 Begründet wurde dies mit einer „Entlas-
tung“derAusländerbehörden.DieBelangederBetroffenen,
die in diesen Fällen schon über eine lange Zeit mit Kettendul- 
dungen leben müssen, blieben dagegen unberücksichtigt.

AuchdieGültigkeitsdauerderDuldunggibtdenBetroffenen
keinen Anhaltspunkt darüber, wie wahrscheinlich eine Ab-
schiebungist.OftnehmendieBetroffenenzwaran,dieAb-
schiebung sei tatsächlich mindestens während der Gültig - 
keitsdauer der Duldung ausgesetzt. Aber die Behörden wider- 
rufen eine noch gültige Duldung letztlich spätestens dann, 
wenn sie die Menschen festnehmen beziehungsweise zur 
Abschiebung abholen.25InderFolgekönnensichBetroffene
zumeist weder vorbereiten noch emotional auf die Abschie-
bung einstellen.

https://www.proasyl.de/news/abschiebefaelle-2023-die-behoerden-kennen-kaum-noch-grenzen/
https://www.proasyl.de/news/abschiebefaelle-2023-die-behoerden-kennen-kaum-noch-grenzen/
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/54/VO.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/094/2009463.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/094/2009463.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010090.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010090.pdf
https://www.proasyl.de/hintergrund/was-ist-eigentlich-eine-duldung/
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In der Praxis werden Menschen, die in Landeslagern unter-
gebracht sind, die Termine ihrer Dublin-Abschiebungen 
 allerdings teilweise angekündigt. Hier ist der Hintergrund 
aberoffenbar,dassbeieinemNichtantreffenderBetroffe-
nen zum genannten Termin von Seiten der Behörden dann 
ein „Untertauchen“ behauptet wird, wodurch sich die Frist, 
in der die Abschiebung vollzogen sein muss, verlängert. 
 Andererseits nannten Ausländerbehörden in der Vergangen-
heit die konkreten Termine von Abschiebungen teils aber 
selbst dannnicht,wenn sichMenschen in Strafhaft oder
bereits in Abschiebehaft befanden. Denn dies  hätte es An-
wält:innen ermöglicht, noch Rechtsmittel vor den Verwal-
tungsgerichten einzulegen.26 Mit dem Hau-ab-Gesetz III 
hat der Gesetzgeber nun festgelegt, dass auch Menschen 
inHaftoder imöffentlichenGewahrsamdie Abschiebung
nicht mehr angekündigt werden muss.27 

Abschiebungen unter Stress und in Eile

Wenn Beamt:innen von kommunaler und/oder Zentraler Aus-
länderbehörde sowie gegebenenfalls der Polizei – ob nachts 
oder tagsüber – Menschen in ihrer Wohnung oder in ihrer 
Unterkunft abholen, um sie abzuschieben, bleibt den Betrof-
fenen in der Regel nur sehr wenig Zeit, um ihr persön liches 
Hab und Gut einzupacken und an alles zu denken. Zwar sollen 
die Mitarbeiter:innen der Ausländerbehörde laut Checklis-
te der Landesregierung bei der  Abholung „[g]enügend Zeit 
für das Einpacken der persönlichen  Gegenstände“ einpla-
nen und darauf hinweisen, dass wichtige Dokumente mit-
genommen werden.28 Die Mitarbeiter :innen sollen die von 
der Abschiebung betroffenen Menschen außerdem „[b]ei 
Bedarf nach Möglichkeit vor Übergabe an die BPOL tele fo-
nieren lassen“, weil dazu anschließend keine Möglichkeit 

26 Siehe etwa den Fall des Tamilen Anil in Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
27 Der bis 26.2.2024 im Gesetz stehende § 59 Absatz 5 Satz 2 wurde gestrichen.
28 NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016.
29 ebd. Gemeint ist mit BPOL die Bundespolizei.
30  Siehe etwa OffenerBriefzweierUnterstützerinnenanMinisterStampvom16.2.2022(anonymisiert); 

NachnächtlicherAbschiebung:„AnishasKinderkofferlagnochinderWohnung“,in:RuhrNachrichtenvom24.2.2022.
31  Nermina Mujoli und zwei ihrer Geschwister berichteten nach ihrer Abschiebung Miltiadis Oulios in einem Interview über ihre Abschiebung, 

siehe Oulios, Blackbox Abschiebung, S, 255-260 (Zitat S. 258).
32  Vgl. zur Rechtsprechung „ZugriffimSchlafzimmer“isterlaubt,in:LegalTribuneOnlinevom15.6.2023; 

Muss man suchen, um zu durchsuchen?, in: Legal Tribune Online vom 19.10.2023.
33  Siehe § 58 Abs. 5 Satz 2 AufenthG in der seit 27.2.2024 geltenden Fassung. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte und PRO ASYL führen und 

 unterstützen derzeit ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das die Durchsuchung eines Zimmers zwecks Abschiebung in einem 
Lager in Baden-Württemberg zum Gegenstand hat. Siehe Gesellschaft für Freiheitsrechte, Polizeieinsätze in der LEA Ellwangen, undatierter 
 Beitrag. Für eine kritische Einordnung des vorherigen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 15.6.2023, BVerwG 1 C 10.22 siehe Justus Linz, 
Zum BVerwG-Urteil zur Unverletzlichkeit der Wohnung in Sammelunterkünften, in: Asylmagazin 12/2023, S. 399-404.

mehr bestehe.29GleichwohlberichtenBetroffeneundUnter 
stützer:innen regelmäßig von einem Packen unter großem 
Zeitdruck, so dass oft Habseligkeiten oder auch wichtige 
 Medikamente zurückbleiben.30 Die 16-jährige Nermina Mujoli 
berichtete in einem Interview über die Abschiebung ihrer 
 Familie aus Ahaus (Kreis Borken) in den Kosovo im März 2010, 
zu der frühmorgens über zehn Polizist:innen anrückten:

„Wir hatten nur eine halbe Stunde Zeit. Wir wussten 
nicht, was wir mitnehmen sollten. Meine kleine Schwester 
war auch ganz krank an diesem Tag, sie hat nur geweint. 
Die war es nicht gewöhnt, so viele Leute zu sehen, und  
hatte Angst. Wir wussten nicht, ob wir erst zu ihr hinrennen 
sollten oder die Sachen packen. Wir haben einfach irgend-
was eingepackt, keine Ahnung, was.“31 

Das Durchsuchen von Wohnraum seitens der Behörden 
 erfordert aufgrund der grundgesetzlich geschützten Un ver -
letzlichkeit der Wohnung einen vorherigen gerichtlichen 
Beschluss. In der Praxis lässt sich feststellen, dass sich die 
Behörden nicht immer die Mühe machen, dieses rechts-
staatlich vorgesehene Verfahren einzuhalten. Einige Behör-
den beantragen Durchsuchungsbeschlüsse, andere Behör-
den beantragen sie nicht. Sie argumentieren dann,  ihnen sei 
ja Einlass in die Wohnräume gegeben worden, oder sie un-
terscheiden juristisch zwischen dem bloßen  Betre ten einer 
WohnungunddemDurchsuchen.AuchwennsichBetroffene
theoretisch schriftliche Unterlagen über die Rechtmäßig-
keit des Vorgehens der Behörden vorlegen lassen können, 
um ihre Rechte zu wahren, ist das während einer laufenden 
Abschiebung angesichts von Stress und Eile oft nicht durch-
zusetzen.32 Mit dem Hau-ab- Gesetz III sollen die Behörden 
fortan auch andere Räumlich keiten als das Zimmer der ab-
zuschiebenden Person  sowie  „gemeinschaftlich genutzte 
Räumlichkeiten“ in Lagern  betreten dürfen.33

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.frnrw.de/fileadmin/user_upload/220216_korrigiert_offener_Brief_Abschiebung_anonymisiert.pdf
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/nach-naechtlicher-abschiebung-anishas-kinderkoffer-lag-noch-in-der-wohnung-w1727914-2000458462/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverwg-asyl-unterkunft-abschiebung-betreten-durchsuchung-beschluss-richtervorbehalt-hausordnung/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gff-alassa-mfouapon-verfassungsbeschwerde-ellwangen-durchsuchung-lea-fluechtling/
https://freiheitsrechte.org/themen/soziale-teilhabe/lea-ellwangen
https://freiheitsrechte.org/themen/soziale-teilhabe/lea-ellwangen
https://www.bverwg.de/de/150623U1C10.22.0
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Auch wenn die Checkliste anderes nahelegt, beschlag-
nahmen Polizist:innen und Mitarbeiter:innen der Aus-
länderbehörden bei Beginn der Abschiebung in der Regel 
sofort die Handys der Betroffenen und verbieten ihnen,
Freund:innen oder Verwandte anzurufen. Damit soll in der 
Logik der Behörden verhindert werden, dass möglicher-
weise hinzugekommene Unterstützer:innen oder Familien-
mitglieder die Abschiebung verhindern oder verzögern. 
Zugleich wird damit auch der Rechtsschutz unterlaufen, 
denn die Betroffenen haben nicht die Möglichkeit, ihre
 Anwält:innen zu informieren, die möglicherweise mit 
 Eilanträgen vor Gericht die Abschiebung zeitlich noch 
rechtzeitig stoppen könnten. Erst kurz vor dem Abflug
 erhalten die Menschen ihre Handys zurück.34 

Zwangsmaßnahmen

Für die Betroffenen bedeuten Abschiebungen nicht nur
einen emotionalen Ausnahmezustand mit Stress, Überfor-
derung und Panik. In zahllosen Fällen werden sie bei der 
Abholung durch die Ausländerbehörden oder die Landes-
polizei gefesselt und sind weiteren Zwangsmaßnahmen 
ausgesetzt.35 Das zuständige Ministerium gab den Auslän-
derbehörden im Dezember 2021 Empfehlungen für eine 
Mindestausstattung an Schutzausrüstung für die Mitar-
beiter:innen, die Abschiebungen vollziehen. Hierzu soll-
ten neben der persönlichen Schutzausrüstung wie einer 
ballistischen Schutzweste und „Einsatzhandschuhen mit 
Schnittschutz“ auch „Führungs- und Einsatzmittel“ gehö-
ren. Hierunter listete das Ministerium unter anderem auf: 
„Handfesseln (Stahl)“, „Einweghandfesseln sowie dazuge-
höriges Schneidwerkzeug“, „Reizstoffsprühgerät (RSG 6)
inkl. Erste-Hilfe-Spray“ und „Fußfessel (Stahl)“. Hinweise 
darauf, in welchen Konstellationen Hand- und Fußfesseln 
eingesetzt werden sollen und in welchen gerade nicht, fehl-
ten in den Empfehlungen des Ministeriums. Die Anwen-
dung liegt damit im Ermessen der Mitarbeiter:innen.36  

34  Für ein Fallbeispiel siehe Netzwerk Willkommenskultur Köln, Gegen unmenschliche Abschiebungen aus Köln ohne Vorwarnung nach Grenz- 
öffnung,Protestbriefvom7.7.2020. Dem Abschiebungsreporting NRW wird ebenfalls regelmäßig von solchen Vorgehensweisen berichtet. 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz forscht Janis Geschke zu diesen Praktiken der Ausländerbehörden. – 
Vgl. auch Kapitel 3.3: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.

35  Grundsätzliche Überlegungen zur Körperlichkeit bei Abschiebungen und den Implikationen der Zwangsmaßnahmen bei 
Lisa Borrelli/William  Walters, Blood, sweat and tears: On the corporeality of deportation, in: EPC: Politics and Space (2024), S. 1-18.

36  NRW MKFFI, Erlass an die Rückkehrkoordinationsstellen, Empfehlung zur Ausstattung der Mitarbeiter in den Ausländerbehörden, 8.12.2021.
37 OffenerBriefzweierUnterstützerinnenanMinisterStampvom16.2.2022 (anonymisiert).
38 Willicherin fürchtet um Leben ihres Mannes, in: Rheinische Post vom 25.6.2022.
39 DerFallwurdevomKölnerFlüchtlingsratveröffentlicht,siehe:Kölner Flüchtlingsrat, Drohende Abschiebung einer irakischen Asylsuchenden, 

die mit einem britischen Staatsangehörigen verheiratet ist, Pressemitteilung vom 12.1.2022. 
Mehr zu dem Fall in Kapitel 4.3: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.

Es ist davon auszugehen, dass jene Einsatzmittel, die  b e- 
schafftwerden,regelmäßigauchzumEinsatzkommen.

Die Behörden wenden solche Zwangsmaßnahmen an, um 
den aus ihrer Sicht schnellen und reibungslosen Ablauf 
der Abschiebungen zu gewährleisten, auch um den Preis 
der Erniedrigung der Betroffenen. Hand und Fußfesseln
oder andere Zwangsmaßnahmen können in der Regel als 
un verhältnismäßig angesehen werden, vor allem, wenn die 
BetroffenenkeineGefahrfüranderedarstellen.Sowandten
sich nach der Abschiebung des aserbaidschanischen Ehe-
paares Vahab I. und Yegana M. aus Kamen durch den Kreis 
Unna im Februar 2022 zwei Unterstützerinnen an  Minister 
Stamp und schilderten, wie das Paar die Abschiebung  erlebt 
hatte:

„Herr I. habe gegenüber den Beamten mehrfach seine 
 Bereitschaft geäußert, keinen Widerstand zu leisten und 
freiwillig mitzukommen, wurde aber dennoch gewaltsam 
zu Boden gedrückt und mit Handschellen fixiert. Dabei
sei er mit einem Fuß auf dem Rücken zu Boden gedrückt 
 worden. […] Herr I. und Frau M. sind durch diese sehr 
harsche Vorgehensweise sehr verstört und sind nach- 
haltig schockiert.“37

Der 57-jährige Mohammadreza Nozary wurde im Juni 2022, 
als er von der Ausländerbehörde des Kreises Viersen und 
der Polizei frühmorgens aus dem Bett gezogen wurde, 
 direkt mit Handschellen gefesselt.38 Und auch Hivali A., 
eine irakische Êzîdin, die sich im Januar 2022 mit passivem 
Widerstand gegen ihre Abschiebung durch die Stadt Köln 
wehrte, bekam die Zwangsmaßnahmen der Behörden zu 
spüren. Nachdem ihr Ehemann, der als britischer Staats-
bürgernicht vonderAbschiebemaßnahmebetroffenwar,
in Handschellen in einen anderen Raum gebracht worden 
war,fixiertendieBeamt:innenihrenKopf,umeinenPCR
Test durchzuführen. Anschließend wurde Hivali A. gewalt- 
sam angezogen.39 

https://www.wiku-koeln.de/standard-titel-1/
https://www.wiku-koeln.de/standard-titel-1/
https://www.ifeas.uni-mainz.de/janis-geschke-m-sc/
https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/23996544241232325
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/Anlage_2.1_-_Erlass_PSA.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/user_upload/220216_korrigiert_offener_Brief_Abschiebung_anonymisiert.pdf
https://rp-online.de/nrw/staedte/willich/willicherin-fuerchtet-um-das-leben-ihres-mannes_aid-71818521
https://koelner-fluechtlingsrat.de/downloadpresse/2022/104/2022-01-12_drohende_Abschiebung.pdf
https://koelner-fluechtlingsrat.de/downloadpresse/2022/104/2022-01-12_drohende_Abschiebung.pdf
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„Es war noch Nacht, wir haben alle geschlafen. Dann sind 
zwei Männer und eine Frau gekommen und haben uns 
geweckt. Wir haben uns alle erschrocken, mein kleiner 
Bruder hatte Angst und hat geschrien.“

Der achtjährige Shayon über seine Abschiebung40

Nächtliche Abschiebungen

Viele Menschen werden mitten in der Nacht oder in den 
frühen Morgenstunden für ihre Abschiebung abgeholt. 
 Dabei holen Ausländerbehörden und Polizei regelmäßig 
Menschen nachts aus ihren Betten, um sie  abzuschieben. 
Solche Abschiebungen erfolgen durchaus rabiat. In Pletten-
berg im Märkischen Kreis brachen Mitarbeiter:innen 
von kommunaler Ausländerbehörde und ZAB Coesfeld 
im   August 2020 nachts um 2:30 Uhr mit einer Türramme 
die Wohnungstür auf, um eine aus Albanien stammende 
Frau zu ihrer Abschiebung abzuholen – noch dazu mitten 
in der Corona-Pandemie.41 Immer wieder sind von diesen 
nächtlichen Abschiebungen auch Familien mit Kindern 
betroffen. Der achtjährige Shayon berichtete im Oktober 
2021 über die  Abschiebung seiner Familie aus Nümbrecht 
(Oberbergischer Kreis) nach Bangladesch:

„Es war noch Nacht, wir haben alle geschlafen. Dann sind 
zwei Männer und eine Frau gekommen und haben uns 
 geweckt. Wir haben uns alle erschrocken, mein kleiner 
 Bruder hatte Angst und hat geschrien.“42 

Die Ausländerbehörden rechtfertigen die Praxis der Nacht-
abschiebungen regelmäßig mit dem angeblich notwendigen 
organisatorischen Vorlauf. Genannt werden die Flugzeiten, 
vorgeschriebene Ankunftszeiten in den Zielländern und 
auch der Transport von Menschen zu Flughäfen in anderen 
Bundesländern, der viel Zeit kosten würde.

40  „Es war noch Nacht, wir haben alle geschlafen“, in Kölnische Rundschau vom 7. Oktober 2021. 
Für den Fall und zahlreiche weitere nächtliche  Abschiebungen von Familien mit Kindern siehe Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

41 AbschiebungtrotzCoronaimMK:FraunachtsabgeführtundinRisikogebietgeflogen,in:comeon.devom20.8.2020.
42  „Es war noch Nacht, wir haben alle geschlafen“, in Kölnische Rundschau vom 7. Oktober 2021. 

Für den Fall und zahlreiche weitere nächtliche  Abschiebungen von Familien mit Kindern siehe Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
43  Bundestag, Ausschussdrs. 20(4)371, Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 

der Rückführung, 29.12.2023.
44  Bundestag, Ausschussdrs. 20(4)353, Gemeinsame Stellungnahme des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin – 

undderBevollmächtigtendesRatesderEvangelischenKircheinDeutschlandzurÖffentlichenAnhörungimInnenausschussdesDeutschen
 Bundestags am 11. Dezember 2023, 8.12.2023. – Zur Frage des Kindeswohls bei solchen Praktiken siehe auch Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

45  Refugees4Refugees, Deported Family stranded in Lagos, Beitrag vom 27.6.2022. Das Netzwerk unterstützt auch in Nigeria Familien nach ihrer 
 Abschiebung und dokumentiert Abschiebepraktiken.

Mit dem Anfang 2024 beschlossenen Hau-ab-Gesetz III  wer- 
den die Möglichkeiten für nächtliche Abschiebungen noch 
erweitert. Die Nationale Stelle zur Verhütung von  Folter 
nannte diese Ausweitung der Möglichkeit nächtlicher Ab-
schiebungen in einer Stellungnahme „nicht  annehmbar“. Sie 
forderte, dass nächtliche Abschiebungen eine  Ausnahme blei-
ben müssen. Im Falle der Abschiebungen von Kindern emp - 
fahl sie eine gesetzliche Regelung, die dieses ausnahmslos 
vermeide.43 Auch die Katholische und die Evangelische Kir- 
che kritisierten in einer gemeinsamen Stellungnahme die 
Neuregelung und wiesen auf die „große Belastung für alle 
Betroffenen“hin.44 Über die  Abschiebung einer Familie aus 
Nordrhein-Westfalen nach Nigeria  berichtete die Selbstor-
ganisation  Refugees4Refugees. Die Familie war Teil einer 
Sammelabschiebung am 14. Juni 2022 über den Flughafen 
Düsseldorf nach Lagos:
„According to the family, the German police crashed into 
their apartment in NRW at about 1am on Tuesday June 14. 
WithviolentmishandlingandHandcuff theywere forced
out of their apartment into a Police vehicle that  conveyed 
them to the airport from where they were deported in the 
most inhuman condition with children exposed to such 
sceneofmassivepoliceviolenceandmanyaffectedpersons
and even their parents onboard. The children were woken 
up from sleep with clothes thrown on them by a police 
officerwhowasorderingthemtodressupastheyhaveto
leave for Nigeria immediately. Both Kids who were born in 
Germany were woken up to witness police mishandling of 
their parents. Their weeping and demand that the police 
should leave their parents alone were ignored.“45 

Neben den zusätzlichen Belastungen schränken die nächtlich - 
enAbschiebungendieMöglichkeitenderBetroffenen,Rechts 
mittel einzulegen, weiter ein. Selbst wenn die  Mit arbeiter:in- 
nen von Ausländerbehörden und Polizei   den Menschen nicht 
die Handys abnehmen würden, hätten  diese nachts oder im 
Morgengrauen kaum die Möglichkeit, ihre Anwält:innen zu 
erreichen. Auch die Gerichte sind   für etwaige Eilanträge 
noch nicht gut erreichbar.

https://www.come-on.de/lennetal/plettenberg/albanerin-wird-plettenberg-mitten-nacht-auslaenderbehoerde-abgeschoben-13862295.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/984850/bd79584241add13466011688c7b8d875/20-4-371.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/984850/bd79584241add13466011688c7b8d875/20-4-371.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
https://refugees4refugees.org/en/2022/06/27/deported-family-from-german-remain-stranded-in-lagos/
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Festnahmen in Ausländerbehörden

Nicht immer planen Ausländerbehörden, die Betroffenen
zu Abschiebungen in ihrer Wohnung oder Unterkunft ab-
zuholen. Vielmehr laden die Ausländerbehörden regelmä-
ßig Menschen unter einem Vorwand zu Terminen, nur um 
sie dort festzunehmen und in Abschiebehaft zu  nehmen 
oder direkt abzuschieben. Solche Festnahmen in Ausländer-
behörden sind keineswegs Einzelfälle, sondern eine  gängige 
Praxis in Nordrhein-Westfalen.

Oft kommen die Betroffenen bereits in Begleitung von
Unterstützer:innen zu den Terminen, die die Festnahmen 
aber auch nicht verhindern können. In viele anderen  Fällen 
werden die Menschen völlig unerwartet vielen festgenom-
men.DenndieBetroffenenwollenetwaeinArbeitsoder
Ausbildungsangebot vorlegen oder Routinefragen wie die 
Duldungsverlängerung besprechen. So ließ der Kreis Sie gen- 
  Wittgenstein im Februar 2022 Sevine Muradi, eine Mutter von 
drei kleinen Kindern (2,5 und 7 Jahre), in der Auslän der - 
behörde festnehmen. Sevine Muradi wollte dort von einem 
vorliegenden Ausbildungsangebot berichten. Die Behörde 
dagegen beantragte Abschiebehaft, um sie und ihre  Familie 
wenige Tage später nach Aserbaidschan abzuschieben. 
Nur durch erheblichen zivilgesellschaftlichen Protest und 
ein eingeleitetes Petitionsverfahren beim Landtag wurde 
 Sevine Muradi nach mehreren Tagen wieder freigelassen.46 
Ende März 2022 kam es zu einer weiteren Festnahme in 
der Ausländerbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein. Der 
Bad Berleburger Robert Muradyan, Vater von zwei  Kindern 
(5 und 14 Jahre alt) wurde festgenommen und mit Fuß-
fesseln festgehalten. Es gelang ihm, mit dem Handy ein Bild 
seiner gefesselten Füße zu machen und an seinen Arbeitge-
ber zu schicken. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme arbeitete 
Robert Muradyan unbefristet in einem Hotel und seine Frau 
hatte die Möglichkeit, dort ebenfalls eine Aus bildung zu be-
ginnen. Nach Anordnung durch das Amtsgericht brachte 
die Ausländerbehörde Robert Muradyan in das Abschiebe-
gefängnis Büren, wo er für mehrere Tage inhaftiert wurde. 

46  Abschiebehaft: Dreifache Mutter im Kreishaus festgenommen, in: Westfalenpost vom 11.2.2022; VorerstkeineAbschiebung:EchteHoffnung 
für Familie Muradi, in: Westfalenpost vom 8.3.2022. Siehe auch die Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl? und Kapitel 4.6: Menschen in Beruf und  Ausbildung.

47  Entsetzen in Bad Berleburg: Familienvater droht Abschiebung, in: Westfalenpost vom 31.3.2022;FestnahmebeiRoutineterminimSiegener
 Kreishaus, in: WDR vom 31.3.2022 (nicht mehr online).

48  Robert Muradyan überraschend frei – Abschiebung ausgesetzt, in: Westfalenpost vom 4.4.2022; 
Heute berät der Petitionsausschuss über Robert Muradyan, in: Westfalenpost vom 1.9.2022.

49 Bündnis Recht zu bleiben zitiert nach Bad Berleburger in Abschiebehaft – Frau bricht zusammen, in: Westfalenpost vom 1.4.2022.
50 Siegen: In der Ausländerbehörde klicken erneut die Fußfesseln, in: Westfalenpost vom 7.10.2022.
51  Kritik an geplanter Abschiebung von Wuppertal nach Gambia: 24-Jähriger erst einmal wieder frei, in: Westdeutsche Zeitung vom 9.2.2022; 

Protest gegen Abschiebung, in: Radio Wuppertal vom 9.2.2022.
52  Kundgebung gegen Abschiebung von Ebrima M., in: Wuppertaler Rundschau vom 9.2.2022; 

Ebrima darf vorerst in Wuppertal bleiben, in: Wuppertaler Rundschau vom 9.2.2022.

Damit sollte die Abschiebung der gesamten Familie nach 
 Armenien vorbereitet werden.47 Dank des Engagements 
zahlreicher Unterstützer:innen – etwa des lokalen Bünd-
nisses „Recht zu bleiben“ sowie seines Arbeitgebers – wur-
de Robert Muradyan schließlich aus der Abschiebehaft 
ent lassen und der Fall seiner Familie vor den Petitionsaus-
schuss des nordrhein-westfälischen Landtags gebracht.48 

Anlässlich der wiederholten Festnahmen in der Siegener 
Ausländerbehörde kommentierte das Bündnis Recht zu 
bleiben:

„Mit der gestrigen Verhaftung und Verbringung in 
Abschiebe haft ist deutlich, dass diese Masche System hat: 
die Termine im Kreishaus sind eine Falle, die zuschnappt, 
wenndieMenschenarglosihrerPflichtnachkommen.Wie-
derholt stellt sich die Frage, inwiefern die Behörde zu einer 
AngstbehördeinderCommunityderGeflüchtetenwird.“49 

Ebenfalls im Kreis Siegen-Wittgenstein wurde am 7.  Okto
ber 2022 der aus dem Libanon stammende 25-jährige 
 Mohammad A. in der Ausländerbehörde festgenommen 
und anschließend nach amtsrichterlicher Anordnung in 
 Abschiebehaft genommen. Wie die Westfalenpost berich-
tete, habe es sich „um einen regulären Termin zur Ver-
längerung der Duldung gehandelt“, bei dem der Mann 
„auch über seine bevorstehende Hochzeit mit einer Deut-
schen habe informieren wollen“.50 In der Stadt  Wuppertal 
wurde im Februar 2022 der 24-jährige Ebrima M. bei  einem 
Routinetermin – er sollte Gehaltsabrechnungen und  seinen 
Mietvertrag vorlegen – in der Ausländerbehörde fest ge-
nommen und nach Anordnung durch das Amtsgericht in 
das Abschiebegefängnis Büren gebracht. Ebrima M. lebte 
seit fast sieben Jahren in Deutschland, hatte einen festen 
Arbeitsplatz und sollte trotzdem nach Gambia abgescho-
ben werden.51 Nur durch großen zivilgesellschaftlichen 
Protest wurde der Fall dem Petitionsausschuss des Land-
tages übermittelt und die Abschiebung vorläufig ausge-
setzt.52 Ebenfalls in der Ausländerbehörde der Stadt Wup

https://www.wp.de/staedte/siegerland/angst-vor-abschiebung-elvin-muradis-ehefrau-festgenommen-id234550245.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/vorerst-keine-abschiebung-echte-hoffnung-fuer-familie-muradi-id234765213.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/vorerst-keine-abschiebung-echte-hoffnung-fuer-familie-muradi-id234765213.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/entsetzen-in-bad-berleburg-familienvater-droht-abschiebung-id234963819.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/viktorya-14-droht-abschiebung-moechte-so-gerne-bleiben-id234999189.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bleiberecht-entscheidender-termin-fuer-robert-muradyan-steht-id236225635.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburger-in-abschiebehaft-frau-bricht-zusammen-id234973961.html
https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-in-der-auslaenderbehoerde-klicken-erneut-fussfesseln-id236620231.html
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/kritik-an-geplanter-abschiebung-von-wuppertal-nach-gambia-24-jaehriger-erst-einmal-wieder-frei_aid-66085615
https://www.radiowuppertal.de/artikel/protest-gegen-abschiebung-1213979.html
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/kundgebung-in-wuppertal-gegen-abschiebung-von-ebrima-m_aid-66108975
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/abschiebung-ausgesetzt-ebrima-darf-vorerst-in-wuppertal-bleiben_aid-66108663
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pertal wurde der damals 25-jährige Sidi im März 2023 bei 
einer  Vorsprache fest genommen. Aus Angst vor der direk-
ten  Abschiebung schluckte er eine Büroklammer und kam 
in stationäre  Behandlung. Nach Abschluss der Behandlung 
ließ die Stadt Wuppertal ihn über vier Monate im Abschie-
begefängnis  Büren inhaftieren und schob ihn schließlich im 
Juli 2023 mit einem Einzelcharter nach Mauretanien ab.53 

In der Stadt Köln nahm die Ausländerbehörde im Herbst 
2021 einen erkrankten Mann im Beisein seiner Sozialarbei-
terin fest, um ihn in Abschiebehaft zu verbringen.  Wenige 
Tage später erfolgte die Abschiebung unter abruptem 
 Abbruch einer Substitutionsbehandlung.54 Im Versmolder 
Rathaus nahm die Ausländerbehörde des Kreises Gütersloh 
im Frühjahr 2022 einen konvertierten Christen bei einem 
Routinetermin fest und schob ihn ab.55 Im September 2022 
wurde Nadr Nadoyan im Ausländeramt der Stadt Lippstadt 
festgenommen und nach einigen Tagen in Abschiebehaft 
nach Armenien abgeschoben.56 Im Dezember 2021 wur-
de die 63-jährige Aida Ghazinyan während eines Termins 
in der Ausländerbehörde der Stadt Düsseldorf festgenom-
men und dann nach Armenien abgeschoben. Der Rollator 
wurde ihr abgenommen.57 Im September 2023 wurde die 
 63-jährige Êzîdin Gule Hassan Ido in der  Ausländerbehörde 
des  Kreises Mettmann im Beisein ihres Sohnes festgenom-
men. Die  Beamt:innen durchsuchten den Sohn, nahmen 
Gule Hassan Ido in Gewahrsam und wollten sie am  gleichen 
Tag vom Flughafen Düsseldorf aus in den Irak abschieben. 
Weil sie sich wehrte, wurde die Abschiebung  abgebrochen 
und Frau Ido über Wochen im Abschiebegefängnis Ingel-
heim (Rheinland-Pfalz) inhaftiert, bis sie schließlich 
 abgeschoben  wurde.58 

Eine Folge der Festnahmen in Ausländerbehörden ist, dass 
diebetroffenenMenscheninzahlreichenFällen–angeblich
aus Zeitnot – ohne ihr Hab und Gut abgeschoben werden. 

53  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe Abschiebungsreporting NRW/Unabhängige Flüchtlings-
beratung Wuppertal/Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren/PRO ASYL, Katholischer Konvertit landet nach Abschiebung aus  Wuppertal in 
Mauretanien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gefängnis: auf Konversion droht die Todesstrafe, Pressemitteilung vom 24.8.2023. 
Siehe näher auch Kapitel 4.3: Wenn BAMF und Gerichte nicht glauben.

54  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, vgl. Abschiebungsreporting NRW, Stadt Köln schiebt 
 suchterkrankten Mann während laufender Substitutionsbehandlung ab und nimmt dessen Tod billigend in Kauf, Beitrag vom 8.7.2022. 
Siehe ausführlicher zu dem Fall Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

55 Ohne Vorwarnung in Gewahrsam: Abschiebung schockt Menschen in dieser Stadt, in: Neue Westfälische vom 20.2.2022.
56 Abschiebung in Lippstadt in der Kritik: Hat das Ausländeramt Armenier in Falle gelockt?, in: Der Patriot vom 18.1.2023.
57  Der Verein Stay! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative hat diese Abschiebung dokumentiert: 

Stay! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative, Levons Mutter abgeschoben, Beitrag vom 10.3.2022.
58 Absurde Abschiebepraxis. Islamisten dürfen aufmarschieren, ihre Opfer sollen weg, in: WAZ vom 10.11.2023.
59  Eine solche Verunsicherung ist umso bedenklicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass für die Bearbeitung aufenthaltsrechtlicher Fragen ein 

gutesEinvernehmenzwischenAusländerbehördeunddenBetroffenenunbedingterforderlichist.
60  NRWLandtag,Drs.18/2102,AntwortderLandesregierungaufdieKleineAnfragederSPD,LandesweitunmenschlicheFestnahmenvonGeflüchteten

bei Routine-Terminen in Ausländerbehörden – Wie ist die Praxis in NRW?, 8.12.2022.

Schon wenn Menschen zu Hause festgenommen werden, 
bleiben oft wichtige Unterlagen, Medikamente, Kleidungs-
stücke und Habseligkeiten zurück, weil die Behörden den 
AbschiebeflugkeinesfallsverpassenwollenundinEilesind. 
Bei Festnahmen in Ausländerbehörden, bei denen die Men-
schen naturgemäß nicht alle wichtigen Dinge bei sich 
haben, erfolgt, wenn sich nicht noch eine mehrtägige 
Abschiebehaft anschließt, teils direkt die Fahrt zum Flug-
hafen. Dass Gepäck und persönliche Sachen der Betrof-
fenen  zurückbleiben , war in diesen Fällen somit schon in 
der Planung der Abschiebung angelegt und wurde von den 
 Behörden in Kauf genommen.

Die Praxis, Menschen während eines Termins in der 
Ausländer behörde festzunehmen, hat auch Folgen für 
 Menschen, die zwar nicht akut von einer Abschiebung 
betroffen sind, aber einenAustauschmit derVerwaltung
über Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthalts-
titels benötigen. Denn wie sollen Menschen Vertrauen in 
Behördenhaben,wennsiewissen,dassandereBetroffene
in einer ähnlichen Lage – auch mit einer Duldung, vielleicht 
sogar aus demselben Herkunftsland – in der Ausländer-
behörde festgenommen und abgeschoben wurden? So prä-
gen Angst und Vertrauensverlust den Kontakt von Menschen 
mit ihrer Ausländerbehörde, ins besondere dann, wenn sie 
nur über eine Duldung oder eine befristete Aufenthalts-
erlaubnis verfügen.59 

Gleichwohl will die nordrhein-westfälische Landes re gie- 
 rung trotz zahlreicher Berichte angeblich nichts von  dieser 
strukturellen Praxis und ihren Folgen wissen. Auf die 
Kleine Anfrage im Landtag, in wie vielen Fällen seit 2017 
Menschen ohne dauerhaften Aufenthalts status während 
eines Behördentermins festgenommen worden sind, ant-
wortete die Landesregierung: „Eine Statistik im  Sinne der 
Fragestellungen liegt der Landes regierung nicht vor.“60 

https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-koeln-schiebt-suchterkrankten-mann-waehrend-laufender-substitutionsbehandlung-ab-und-nimmt-dessen-tod-billigend-in-kauf/
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-koeln-schiebt-suchterkrankten-mann-waehrend-laufender-substitutionsbehandlung-ab-und-nimmt-dessen-tod-billigend-in-kauf/
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/versmold/23197866_Ohne-Vorwarnung-in-Gewahrsam-Abschiebung-schockt-Menschen-in-dieser-Stadt.html
https://stay-duesseldorf.de/levons-mutter-abgeschoben/
https://www.waz.de/politik/islamisten-duerfen-aufmarschieren-ihre-opfer-sollen-weg-id240368190.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-2102.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-2102.pdf
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Die kommunalen Ausländerbehörden wurden also 
nicht einmal angefragt und um Auskunft gebeten. Das 
 Desinteresse und fehlende Problembewusstsein der 
Landesregierung an der Thematik wird so offenkundig. 
Auf Ebene der Kreise zeigt sich das gleiche Bild. Angesichts 
der wieder holten Verwendung von Hand- und Fußfesseln 
im Kreis Siegen-Wittgenstein stellten Linke und Grüne im 
Sommer 2022 Anfragen an die Kreisverwaltung und den 
Landrat.61 Doch auch hier wusste die Kreisverwaltung nicht, 
wiehäufigHandundFußfesselninderAusländerbehörde
verwendet werden. Sie konnte allerdings sagen, dass Hand- 
und Fußfesseln „im Regelfall“ eingesetzt  würden und 
„fachgerecht von ausgebildeten Polizisten (teilweise im 
Ruhestand)  angelegt“ würden.62 Bei Fahrten zum Flughafen 
oder zu Gerichtsterminen (für Verfahren bei Abschiebehaft 
oder Ausreisegewahrsam) würden Hand- und Fußfesseln 
ein gesetzt, weil sich die genutzten Fahrzeuge von innen 
öffnenlassenwürden.63 Hier stellt sich die Frage nach der 
Verhältnismäßigkeit der Mittel.

FLUGABSCHIEBUNGEN
„Lieber wäre ich gestorben, anstatt in das Flugzeug 
zu steigen.“
Alia Banjak 64 

Vier von fünf Abschiebungen werden jedes Jahr per Flug-
zeug durchgeführt. Eine kleine, jährlich meist zwei- bis 
knapp dreistellige Zahl von Menschen wird auf dem Seeweg 
abgeschoben. Die übrigen Abschiebungenfinden auf dem 
Landwegstattundbetreffeninsbesonderediesogenannten
Dublin-Überstellungen in einen Schengenstaat.65 

61 Abschiebehaft: Politik hinterfragt Fußfesseln, in: Westfalenpost vom 4.7.2022.
62 Ausländerbehörde: „Die Fesseln werden fachgerecht angelegt“, in: Westfalenpost vom 6.5.2022.
63  Kreis Siegen-Wittgenstein, Drs. 158/2022 1. Ergänzung, Antwort der Kreisverwaltung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,  

Umgang mit Hand- und Fußfesseln in der Kreisausländerbehörde, 29.6.2022.
64 Alia Banjak gegenüber dem Projekt Abschiebungsreporting NRW, 2024. Zu ihrem Fall siehe Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
65  Siehe für das Jahr 2022 Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 

2022, 24.2.2023, S. 8.
66  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016. Für die Aufgaben der ZFA Bielefeld siehe § 15 Absatz 6 ZustAVO NRW.
67 Siehe Bundespolizei, Best Rück Luft vom 17.10.2016, S. 7.
68 ebd., S. 7f.
69 ebd., S. 19.
70 Vgl. ebd., S. 21.
71 Vgl. NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016;Bundespolizei, Best Rück Luft vom 17.10.2016, S. 20.

Wenn eine Ausländerbehörde eine Abschiebung per Flugzeug 
plant, stellt sie ein sogenanntes Rückführungs ersuchen an 
die ZFA Bielefeld, die Zentralstelle für Flug abschiebungen 
bei der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld, und gege-
benenfalls auch an die unterstützende Zentrale Ausländer-
behörde im jeweiligen Regierungsbezirk, wobei auch 
 „Besonderheiten zur Person (sicherheitsrelevante Vorstra-
fen, Gewaltbereitschaft, Suizidgefahr, etc.)“ zu vermerken 
sind. Die Organisation des Fluges übernimmt dann die ZFA 
Bielefeld.66SpätestenszweiWochenvordemAbschiebeflug
wird auch die Bundespolizei über die geplante Abschiebung 
informiert und bei Bedarf ein Ersuchen um eine polizeiliche 
Begleitung der Abschiebung gestellt.67 

Bei den Abschiebungen per Flugzeug werden Flughäfen 
in ganz Deutschland von allen Bundesländern genutzt. 
Mindestens zwei Wochen vor der Abschiebung muss die 
Bundespolizei über die geplante Abschiebung informiert 
werden. Die zuständige Ausländerbehörde muss dabei auch 
Informationen zudenbetroffenenPersonenbereitstellen,
zum Beispiel hinsichtlich vorheriger Gewalttaten, ver-
meintlicher Widerstandshandlungen, Selbstverletzungen, 
bestehender Suizidalität sowie gesundheitlicher Aspekte.68 

Am Tag der Abschiebung bringen Mitarbeiter:innen der Aus-
länderbehörden und gegebenenfalls der Landespolizei die 
Menschen dann bis zum Flughafen und übergeben sie dort 
der zuständigen  Bundespolizei-Flughafendienststelle.69 
Sie sind dazu angehalten, die Bundespolizei über  während 
des Transports eingetretene Erkrankungen und über 
 gestellte Eil- oder Asylfolgeanträge zu informieren. 
DieBetroffenenwiederumwerdenvorOrtebensowieihr
Gepäck durchsucht.70 Nach der Übergabe an die Bundes-
polizei müssten die Vertreter:innen der Ausländerbehör-
de eigentlich am Flughafen warten, um im Falle eines Ab-
bruchs der Abschiebung – etwa wenn der Flug ausfällt – den 
Rücktransport der Menschen an ihren bisherigen Wohnort 
zu gewährleisten.71DiesfindetaberineinigenFällennicht 
 

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/abschiebehaft-politik-hinterfragt-fussfesseln-id235807267.html
https://www.wp.de/staedte/siegerland/auslaenderbehoerde-die-fesseln-werden-fachgerecht-angelegt-id235275493.html
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/11/Mitteilung_158-2022_1._Ergaenzung.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/11/Mitteilung_158-2022_1._Ergaenzung.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
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statt. So werden beispielsweise Menschen teils am Flug-
hafen Frankfurt am Main einfach ausgesetzt und müssen 
eigenständig zurück nach Nordrhein-Westfalen kommen.72

Über die nordrhein-westfälischen Flughäfen wurden im Jahr 
2022 in der Zuständigkeit Nordrhein-Westfalens sowie   ande- 
rer Bundesländer 1.701 Menschen abgeschoben. Genutzt wird 
dabei vor allem der Flughafen Düsseldorf, über den im bun-
desweiten Vergleich die zweitmeisten Abschiebungen orga-
nisiert werden. Nur der Flughafen Frankfurt am Main hat 
bundesweit noch höhere Abschiebezahlen.73 Die Flughäfen 
Köln/Bonn und Dortmund werden hingegen deutlich seltener 
für Abschiebungen genutzt.74 Bei den Abschiebungen per 
Flugzeug lassen sich drei Varianten unterscheiden: a) die Ab- 
schiebung per Linienflug; b) die Sammelabschiebungmit
eigens angemieteten CharterMaschinen; 2022 wurden
bundesweit 32,7 Prozent der Menschen auf diese Weise ab-
geschoben;75 und c) die Abschiebung mit einem angemiete-
ten Einzelcharter (für eine Person oder wenige Menschen).

Von den Einzelabschiebungen per Linienflug, die im Jahr 
2022 rund vierzig Prozent der Abschiebungen über nord-
rhein-westfälische Flughäfen ausmachten,76 sind sowohl 
EinzelpersonenalsauchFamilienbetroffen.EineBegleitung
während des Fluges durch die Bundespolizei, die Polizei und 
Ordnungsbehörden der Länder, private Sicherheitsdienste 
oder Sicherheitskräfte anderer Staaten ist bei dieser Form 
der Abschiebung möglich, aber nicht unbedingt die Regel. 
Sie erfolgt, wenn die Landesbehörden ein Gesuch, die Ab-
schiebung zu begleiten, an die Bundespolizei gerichtet ha-
ben. Die Prüfung über den Umfang der Begleitung und die 
Koordination des Einsatzes obliegt dann der Bundespoli-
zei.77 Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat 2022 
zudem die Zahl der bei den Zentralen Ausländer behörden 

72 Dies wird dem Abschiebungsreporting NRW aus der Praxis berichtet.
73  Zur Entstehung der Bedeutung des Frankfurter Flughafen sowohl für Asylbegehren als auch für Abschiebungen siehe CarolinLiebischGümüş,Im 

Drehkreuz.KonflikteumAsylundZurückweisungenamFrankfurterFlughafen(1980–1995),in:ZeithistorischeForschungen20(2023),S.85112.
74  Unabhängige Abschiebungsbeobachtung NRW, Jahresbericht 2022. Schwerpunktthema: Abschiebungen von Kindern und Jugendlichen aus NRW, 

Oktober 2023, S. 4f.
75 Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 16.
76 Betroffenwaren685von1.701Menschen,dieimJahr2022überFlughäfeninNordrheinWestfalenabgeschobenwurden.SiehedazuUnabhängige 

Abschiebungsbeobachtung NRW, Jahresbericht 2022, S. 4f. Im Jahresbericht der Unabhängigen Abschiebungsbeobachtung ist bei der Prozentangabe 
ein Rechenfehler unterlaufen.

77  Bundespolizei, Best Rück Luft vom 17.10.2016, S. 9-11. Vgl. auch Bundestag-Drs. 19/6038, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
FDP, Einsatz von Bundespolizisten bei Abschiebungen, 27.11.2018, S. 3.

78 NRW Landtag, Vorlage 17/6403, NRW MKFFI, Aktueller Sachstand „Rückkehrmanagement NRW“ für den Integrationsausschuss, 3.2.2022, S. 1.
79 Bundespolizei, Best Rück Luft vom 17.10.2016, S. 22.
80 „Gruselig stille Angelegenheit“, in: Frankfurter Rundschau vom 13.1.2019.
81  Vgl. International Air Transport Association, Guidelines for the Removal of Inadmissible Persons, Februar 2020. Begleitete Abgeschobene 

werden von den Fluggesellschaften international als DEPA bezeichnet und auf den Passagierlisten entsprechend vermerkt, unbegleitete als DEPU. – 
Siehe auch: Abschiebung im Flugzeug: Piloten pochen auf ihre Entscheidungsgewalt, in: RND vom 6.5.2019;KeinAbflugfürAbschiebungen,in:taz 
vom 5.5.2019.

82 Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 19f.

angesiedelten sogenannten „Personenbegleitkräfte“ auf 
rund 30 erhöht. Deren Aufgabe ist es, die Bundespolizei bei 
begleiteten Abschiebungen zu  unterstützen.78 

Ist keine Begleitung vorgesehen, bringt die  Bundespolizei 
die Menschen nur bis zur Flugzeugtür und übergibt die 
Personaldokumente der Betroffenen der Besatzung des
Flugzeugs.79 Die Menschen erhalten ihre Pässe dann erst 
nach der Ankunft im Zielland zurück. Insgesamt finden
 zwischen 30 und 60 Prozent aller Abschiebungen – die 
Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr – unbegleitet statt. 
Eine Lufthansa-Flugbegleiterin schilderte der Frankfurter 
Rundschau 2019, die Abschiebungen per Linienflug seien
„eine gruselig stille Angelegenheit“.80 

Der:die Flugkapitän:in kann jederzeit die Mitnahme einer 
Person aus Sicherheitsgründen (nicht jedoch aus Gewis-
sensgründen) verweigern,81 wozu auch die Frage der Ge- 
sundheit der von der Abschiebung betroffenenMenschen
gehört. Das spielt insbesondere bei der Abschiebung über 
LinienflügeeineRolle.Obder:diePilot:invordemAbflug 
mitdenBetroffenensprichtundvomRechtGebrauchmacht,
die Mitnahme eines Menschen zu verweigern, ist in der Praxis 
sehr unterschiedlich. Von der Bundespolizei werden die Ent- 
scheidungen dann akzeptiert. Im Jahr 2022 scheiterten laut 
Bundesregierung206perLinienfluggeplanteAbschiebun-
gen an der Verweigerung der Fluggesellschaft zur Mitnah-
me. Hierunter fällt auch die Entscheidung des Piloten oder 
der Pilotin.82 Im Jahr zuvor, am 2. Juni 2021, verweigerte 
der Pilot die Mitnahme von Siavash Khazaie und seinem 
fünfjährigenSohn.DieAusländerbehördedesKreises Wesel 
hatte bei dem Abschiebeversuch die Familie  voneinander 
getrennt: Weil die Mutter des Kindes und damalige Frau 
von Siavash Khazaie bei der Arbeit war und nicht angetrof-

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6105
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6105
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6403.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://www.fr.de/rhein-main/gruselig-stille-angelegenheit-11173512.html
https://www.iata.org/contentassets/67e015cf3db1410392cd5b5bb5961a16/iata-cawg-guidelines-for-the-removal-of-inads_final_feb-2020.pdf
https://www.rnd.de/politik/abschiebung-im-flugzeug-piloten-pochen-auf-ihre-entscheidungsgewalt-MSM5C63JHP72LLJZZQ4VT43LKI.html
https://taz.de/Zivilcourage-gegen-Abschiebepolitik/!5589539/
https://taz.de/Zivilcourage-gegen-Abschiebepolitik/!5589539/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
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fen wurde, versuchte die Ausländerbehörde Vater und Sohn 
allein in den Iran abzuschieben. Im Flugzeug fragte der 
Sohn immer wieder nach seiner Mutter, der Pilot bekam 
es mit. Siavash Khazaie berichtete im Rückblick: „Das war 
unsere Rettung. Er hat ganz klar gesagt, dass er uns ohne 
die Mutter des Kindes nicht mitnimmt.“ Später erhielt die 
Familie über ein Härtefallverfahren ein Aufenthaltsrecht.83 

Lufthansa-Kapitän Lars Frontini berichtete der Neuen 
Osnabrücker Zeitung, er verschaffe sich selbst vor dem
Start stets einen Eindruck von den Menschen, die abge-
schoben werden sollen:

„Was man da erfährt, lässt einen natürlich manchmal 
zweifeln, gerade dann, wenn die Betroffenen sich ein
 richtiges Leben in Deutschland aufgebaut haben. Ist es 
richtig, was der Staat da macht?“84 

Sammelabschiebungen hingegen erfolgen stets in Begleitung 
von Bundespolizei oder anderem Sicherheitspersonal. Von 
den 7.861 Menschen, die im ersten Halbjahr 2023 bundes-
weitvoneinerAbschiebungbetroffenwaren,wurden2.910
Personen in 68 Sammelabschiebungen in ihr Herkunftsland 
abgeschoben. Darüber hinaus wurden 161 Menschen mit 24 
Sammelchartern im Rahmen eines Dublin-Verfahrens in an- 
dere EU-Staaten abgeschoben.85 Bei der Planung und Durch-
führung der Sammelabschiebungen kooperieren in vielen 
Fällen mehrere Bundesländer, mitunter ist zudem die EU-
GrenzschutzagenturFrontexnichtnurfinanziell, sondern
auch organisatorisch beteiligt. Wenn der Bund den Sammel - 
charter organisiert, liegt die Federführung bei der Bundes- 
polizei.86 Auch ist es gängige Praxis, dass mehrere EU-Mit- 
gliedstaaten gemeinsam mit Frontex Sammelcharter organi- 
sieren.87 Die Sammelcharter werden, so die Bundesregie-
rung, „im Einverständnis von Bundes- und  Landesbehörden 
um ein Mehrfaches überbucht, um eine möglichst hohe  
Auslastung zu erreichen.“88 Für einen einzelnen Sammel- 
 

83 Siavashs dramatische Zeit im Abschiebe-Flieger: „Habe Angst“, in: NRZ vom 5.2.2024.
84 AbschiebungperFerienflieger:Piloterzählt,wasanBordpassiert,in:NeueOsnabrückerZeitungvom25.6.2023.
85 FürSammelabschiebungenimerstenHalbjahr2023undeineAuflistungdereinzelnenFlügesieheBundestag-Drs. 20/8046, Antwort der 

 Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, 18.8.2023, S. 14 und die Anlage.
86 Bundespolizei, Best Rück Luft vom 17.10.2016, S. 32f.
87  Siehe etwa die Recherchen der österreichischen Gruppe Deportation Watch mit Hinweisen zu mehreren Sammelchartern in Kooperation von 

 Österreich und Deutschland: DeportationWatch,Charterflüge2023,fortlaufendeListe.
88  Bundestag-Drs. 19/6038, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP, Einsatz von Bundespolizisten bei Abschiebungen, 

27.11.2018, S. 5.
89  Bundestag-Drs. 20/8046, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, 

18.8.2023, S. 14 und die Anlage.
90  ebd.

charter sind allein am Flughafen über 200 Beamt:innen 
der Bundespolizei und weiterer beteiligter Behörden im 
 Einsatz.

Am 1. Februar 2023 führten die Bundesländer Berlin, 
 Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sowie die 
Bundespolizei eine Sammelabschiebung durch, die vom 
Flughafen Düsseldorf zunächst Albanien und dann den Ko-
sovo ansteuerte. Abgeschoben wurden dabei 61 Menschen. 
Sie wurden von insgesamt 75 Beamt:innen der Bundes-
polizei begleitet. Die Kosten des Fluggerätes dieser 
 Abschiebemaßnahme beliefen sich auf 104.080 Euro und 
wurden von Frontex finanziert. An einer Abschiebung
mit Sammelcharter nach Ghana vom Flughafen Köln/
Bonn am 7. Februar 2023 beteiligten sich neben Nord-
rhein-Westfalen sieben weitere Bundesländer und die 
Bundespolizei.  Abgeschoben wurden 21 Menschen, die von 
55  Bundespolizist:innen  begleitet wurden. Die Kosten für 
das Flugzeug beliefen sich auf 278.080 Euro, die wiede-
rum Frontex übernahm. Nordrhein-Westfalen beteiligte 
sich am 7. März 2023 an einer Sammelabschiebung nach 
Nigeria vom Flughafen München, bei der 16  Menschen 
 abgeschoben wurden. 51 Bundespolizist:innen  begleiteten 
den Flug, die Kosten für das Flugzeug summierten sich 
auf 354.580 Euro. Auch hier übernahm Frontex die 
 Finanzierung.89 Am 13. Juni 2023 beteiligte sich Nord- 
rhein-Wes tfalen neben fünf weiteren Bundesländern und 
der Bundes polizei an einem Sammelcharter vom Flug - 
hafen Leipzig nach Pakistan. 69 Beamt:innen der Bundes-
polizei begleiteten 24 abgeschobene Menschen. Das Flug-
gerät  kostete 445.000 Euro, was einen Wert von rund 
18.542 Euro je abgeschobener Person ergibt. Auch hier trug 
Frontex die Kosten.90 Hinzu kommen die Personalkosten für 
die  begleitenden Polizist:innen einschließlich entsprechen-
der Auslandszulagen sowie die Übernachtungskosten in 
Drittländern,wennnach längerenAbschiebeflügenRuhe-
zeiten eingehalten werden müssen.

https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/siavashs-dramatische-zeit-im-abschiebe-flieger-habe-angst-id241589202.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/abschiebung-per-ferienflieger-pilot-sagt-was-an-bord-passiert-44990778
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://deportationwatch.noblogs.org/charterfluge-2023/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906038.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
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Bei Einzelchartern wird mit einem eigens gemieteten Flug-
zeug nur eine einzige Person abgeschoben, manchmal sind 
es einige wenige Menschen. Die Einzelcharter stehen ins-
besondere aufgrund des hohen Aufwandes und der horren-
den Kosten in der Kritik.91 Angeblich werden damit als 
besonders gefährlich eingestufte Personen oder schwer 
erkrank te Menschen abgeschoben. Um den 26-jährigen Sidi, 
der für ein Studium nach Deutschland gekommen war, nach 
Mauretanien abzuschieben, betrieb die Ausländer behörde 
der Stadt Wuppertal einenenormenpersonellenundfinan-
ziellen Aufwand. Für die Abschiebung am 10. Juli 2023 mie-
teten die Behörden einen Einzelcharter, der 114.085 Euro 
kostete. Sidi war der einzige „Passagier“, begleitet von 
Bundespolizeibeamt:innen.92 Sidi hatte keinerlei straf-
rechtliche Verurteilungen. Er wollte nur ein sicheres Leben 
in Deutschland führen und seinen Glauben frei praktizieren 
können. Nach seiner Abschiebung landete der Konvertit in 
Mauretanien im Gefängnis.93

Flugabschiebungen und körperliche Gewalt

Bei den Sammel- und Einzelchartern sowie bei einem Teil 
der Abschiebungen per Linienflug werden die Betroffe-
nen von Beamt:innen der Bundes- oder Landespolizei oder 
anderer Länderbehörden, von Sicherheitskräften der Ziel-
staaten oder vom Sicherheitspersonal der Fluggesellschaf-
ten auch während des Fluges begleitet und damit auch 

91 Deutschland chartert trotz Corona ein ganzes Flugzeug – nur um eine 25-Jährige abzuschieben, in: Spiegel vom 10.4.2020.
92  Abschiebungsreporting NRW/Unabhängige Flüchtlingsberatung Wuppertal/Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren/PRO ASYL, Katholischer 

Konvertit landet nach Abschiebung aus Wuppertal in Mauretanien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gefängnis: auf Konversion droht die Todes-
strafe, Pressemitteilung vom 24.8.2023. Für die Kosten siehe Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 18.DieKostenbetreffennurdasFluggerät,nichtaberdiePersonal-
kosten der fünf begleitenden Bundespolizist:innen.

93 Für den Fall siehe ausführlich Kapitel 4.3: Wenn BAMF und Gerichte nicht glauben.
94  Da die Bundespolizei weder am Beginn der Abschiebung noch auf dem Weg zum Flughafen beteiligt ist, sind entsprechende Praktiken vor dem 

 Erreichen des Flughafens, also vor der Übergabe an die Bundespolizei, in der Statistik sehr wahrscheinlich nicht erfasst, weil nur die hier die 
 Statistik führende Bundespolizei dem Bundesinnenministerium nachgeordnet ist.

95  2022 wurden 4.406 Menschen in Begleitung der Bundespolizei abgeschoben, siehe: Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 18. Berücksichtigt werden muss, dass die Statistik auf den  Angaben 
derBundespolizeibasiert,alsonichtunabhängignachprüfbarist,objedeZwangsmaßnahmevondenbegleitendenBeamt:innentatsächlich
 notiert wurde. Nur ein Teil der Abschiebungen an Flughäfen wird von den wenigen unabhängigen Abschiebebeobachtungsstellen an den Flughäfen 
 beobachtet.

96  Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 21f.
Im Jahr zuvor lag der Einsatz der körperlichen Gewalt nur geringfügig darunter. Die Bundespolizei begleitete 5.286 Abschiebungen. Körperliche 
Gewalt wurde in 716 Fällen eingesetzt (13,5 Prozent), vgl. Bundestag-Drs. 20/890, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, 
Abschiebungen und Ausreisen 2021, 2.3.2022, S. 28f.

97 Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2021, S. 75.

schärfer kontrolliert und dabei nicht selten auch während 
des Fluges fixiert. Im Jahr 2022 wurden während Flug-
abschiebungen94 laut Bundesregierung bei 800 Menschen 
sogenannte Hilfsmittel körperlicher Gewalt eingesetzt. 
Betroffenwardamit fast jeder fünfteMensch,der inBe-
gleitung der Bundespolizei abgeschoben wurde.95 Ob Hilfs- 
mittelkörperlicherGewalteingesetztwerden,hängtoffen 
bar auch von der Kategorisierung durch die Behörden 
anhand der Staatsangehörigkeit der Betroffenen ab. 
So  setzten die Behörden bei 81,1 Prozent aller Abschiebun-
gen nach Algerien körperliche Gewalt ein (326 Fälle), bei 
Abschiebungen nach Marokko wurde bei der Hälfte der 
Abschiebungen körperliche Gewalt eingesetzt (36 Fälle). 
ÜberdurchschnittlichhäufigwarderEinsatzkörperlicher
Gewalt auch bei Abschiebungen nach Gambia (37,7  Prozent, 
58 Fälle) und Nigeria (28,3 Prozent, 79 Fälle).96 Die Natio-
nale Stelle zur Verhütung von Folter, die für ihren Jahres-
bericht 2021 unter anderem Fesselungen beobachten 
 konnte, musste allerdings feststellen, „dass die Dokumen-
tation der Maßnahmen [durch die Bundespolizei] regel-
mäßig lückenhaft war und die Gründe von Zwangsmaß-
nahmen nicht dokumentiert wurden.“97 

FürdieübrigenFlugreisendenaufLinienflügensindweder
die Abschiebungen noch mögliche Fesselungen auf den 
 ersten Blick erkennbar: Die Bundespolizei bringt die Be-
troffenenvorallenanderenReisendenanBord,diePlätze
liegen ganz am Ende der Maschine. Eine etwaige Fesse-
lung wird mit einer Decke verborgen. Begleitende Bundes-
polizeibeamt:innen sitzen links und rechts des Menschen, 
der abgeschoben wird, und tragen zivile Kleidung.

https://www.spiegel.de/panorama/abschiebung-trotz-corona-fuer-diese-25-jaehrige-wird-ein-ganzes-flugzeug-gechartert-a-2990d04f-d97e-4fab-9d38-fa110fd759c5
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/NSzVvF_Jahresbericht_2021_110522_web.pdf
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ENDE DER ZUSTÄNDIGKEIT: ÜBERGABE IM ZIELSTAAT
Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit deutscher Behör- 
den für eine Abschiebung und die betroffenenMenschen
endet erst, nachdem die Abschiebung vollständig abge-
schlossen ist. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil 
Betroffene während des Abschiebeprozesses nicht selten
um gerichtlichen Eilrechtsschutz ersuchen. Dieser Zugang 
zum Rechtsstaat muss auch während der Flugzeit noch voll 
gewährt werden. In diesem Sinne hat das Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) am 11. No- 
vember 2022 in einem Rundschreiben an alle nordrhein-
westfälischen Ausländerbehörden in eindringlichen Wor- 
ten seine Rechtsmeinung im Hinblick auf laufende Flugab- 
schiebungen erläutert und klargestellt, dass eine Flugab- 
schiebung erst dann abschließend vollzogen sei, „wenn der 
AusländerdieTransitzonedesZielflughafensverlassenhat 
und sich wieder im Hoheitsgebiet des Abschiebezielstaats 
befindet“. Diesbezüglich hat das Gericht auch darauf
 hingewiesen, dass die zuständige Behörde die Vollstre-
ckungsmaßnahme der Abschiebung durchgehend selbst un- 
ter Kontrolle halten können muss, auch wenn sie bestimm- 
te Maßnahmen auf Dritte überträgt.98 Bereits nach der 
rechtswidrigen Abschiebung von Sami A. 2018 hatte das 
OVG NRW öffentlich klargestellt, dass eine Abschiebung
„erst mit der Übergabe […] an die Behörden des Zielstaates 
beendet“ ist.99

98  Schreiben des OVG NRW an alle Ausländerbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11.11.2022. Hintergrund des Schreibens war eine trotz 
entsprechendem Gerichtsbeschluss nicht abgebrochene Abschiebung des Kreises Viersen im November 2022. 
Siehe dazu Kapitel 3.4: Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.

99  OVG NRW, Fragen und Antworten zum Fall Sami A. aus Anlass des Beschlusses des OVG NRW vom 15. August 2018 – 17 B 1029/18, 15.8.2018, Frage 5.
100  Vgl § 66 Absatz 1 AufenthG. Auch laut nordrhein-westfälischer Checkliste soll die Ausländerbehörde bei der Vorbereitung einer Abschiebung prüfen, 

ob „eine Sicherheitsleistung zur Deckung der Abschiebungskosten erhoben bzw. einbehalten werden kann“, siehe: 
NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016.

101 OffenerBriefzweierUnterstützerinnenanMinisterStampvom16.2.2022(anonymisiert).
102 Der Fall wurde dem Projekt Abschiebungsreporting NRW geschildert, die Unterlagen wurden geprüft.
103 BesondersteuersindSammeloderEinzelcharter,sieheobendenAbschnittFlugabschiebungen.BetroffenehabenaberüberhauptkeinenEinfluss

darauf, welchen Flug die Behörden für ihre Abschiebung buchen.
104 Siehe beispielhaft zum Thema Abschiebekosten: Hessen: Hohe Schulden durch Abschiebung, in: Frankfurter Rundschau vom 27.1.2022.

EINE RECHNUNG FÜR DIE EIGENE ABSCHIEBUNG
Nach dem Aufenthaltsrecht müssen abgeschobene Men-
schen alle Kosten, die den Behörden bei einer Abschiebung 
entstehen, tragen. Dafür können die Behörden vorab Si-
cherheitsleistungen verlangen.100 In der Praxis ziehen die 
Mitarbeiter:innen der Ausländerbehörden bei der Abho-
lung von den Betroffenen dahermitunter Geldmittel ein,
wodurch diesen am Zielort wichtige Geldmittel fehlen. Dem 
Ehepaar Vahab I. und Yegana M. aus Kamen wurde bei der 
Abholung durch den Kreis Unna im Februar 2022 2.800 Euro 
abgenommen. Einen Teil (850 Euro) erhielten sie während 
des Abschiebeflugs nach Aserbaidschan dann zurück.101 
In einem anderen Fall wurden einem Mann von der 
Stadt Bonn 3.200 Euro eingezogen, als er sich bereits im 
Abschiebegefängnis Büren befand. Schließlich wurde er 
nach Pakistan abgeschoben.102 

Die Kosten der Abschiebung werden, selbst wenn keine 
Sicherheitsleistung eingezogen wurde, spätestens dann 
 relevant, wenn sich ein abgeschobener Mensch zu  einem 
späteren Zeitpunkt um ein Visum zur Wiedereinreise 
 bemüht. Die für die vorherige Abschiebung zuständige 
 Behörde erstellt dann einen Kostenbescheid, der zunächst 
bezahlt werden muss, bevor eine Wiedereinreise möglich 
ist. Dabei werden alle entstandenen Kosten kleinteilig auf-
gelistet. Hierzu zählen etwa die Flugkosten, aber auch die 
Personalkosten der beteiligten Vollzugsbehörden, etwaige 
Gebühren für ein Passersatzpapier, mögliche Kosten für 
Ärzt:innen oder gar für den Schlüsseldienst, mit dem die 
Behörden in die Wohnung eindrangen. Auch die Kosten 
einer möglichen vorherigen Inhaftierung in Abschiebehaft 
werden in Rechnung gestellt. So entsteht oft eine Summe 
von vielen tausend oder gar zehntausenden Euro für eine 
einzelne Abschiebung.103 Die Behörden können Teile dieser 
Kosten erlassen oder die Forderung ganz niederschlagen.104 

https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/05/2022-11-11-Rundschreiben-OVG-NRW.pdf
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2018/35_180815/index.php
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.frnrw.de/fileadmin/user_upload/220216_korrigiert_offener_Brief_Abschiebung_anonymisiert.pdf
https://www.fr.de/rhein-main/main-kinzig-kreis/hessen-hohe-schulden-durch-abschiebung-91265297.html
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105 ZitiertvonFörderkreisAsylWürselen,DieUnterbringungvonGeflüchteteninZentralenUnterbringungseinrichtungenistunmenschlich!, 
Bericht vom 18. September 2020.

106  Sultana Sediqi, Rede anlässlich der Innenminister:innen-Konferenz, siehe 
Jugendliche ohne Grenzen „Es wird genau hingehört und dennoch  weggesehen und das – das ist so viel schlimmer.“, Beitrag vom 20.6.2023.

107 Siehe dafür Kapitel 2.1: Die Bundesebene.
108  Vgl. zu diesen Lagern Henrik Bispinck/Katharina Hochmuth (Hg.), Flüchtlingslager im Nachkriegsdeutschland. Migration, Politik, Erinnerung, 

 Berlin 2014.
109  Wie die Politik die Missstände der 1990er Jahre zu wiederholen drohte, ordnete PRO ASYL ein: 

PRO ASYL, Wohnen lassen oder lagern?  Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland, Beitrag vom 26.3.2015.
110 § 47 Absatz 1 und Absatz 1a AsylG. Diese Verschärfung war Teil des Asylpakets I.

„Wir fühlen uns wirklich eingesperrt wie in einem Lager.“

Mensch in der ZUE Düren, September 2020105 

„Was schönfärberisch Gemeinschaftsunterkunft, 
 Erstaufnahmeeinrichtung oder Ausreisezentrum genannt 
wird, sind Zwangsunterkünfte und Lager, wo das Leben 
für die BewohnerInnen, insbesondere für Kinder äußerst 
zermürbend und belastend ist.“
Sultana Sediqi, Jugendliche ohne Grenzen106 

Spätestens seit den massiven Verschärfungen des Asyl- und 
Aufenthaltsrechts ab 2015107 wurden die deutsche Abschie-
bepolitik und die Lagerunterbringung für Schutzsuchende 
untrennbar miteinander verbunden. Politik und Behörden 
stehen dabei in einer langen Tradition der Unterbringung 
und Isolierung von Menschen in Flüchtlingslagern und pro-
visorischen Unterkünften. In der Bundesrepublik wurden 
kontinuierlich unterschiedlich ausgestaltete Lager genutzt, 
um Menschen unterzubringen, die nicht wie alle anderen 
in normalen Wohnungen und Häusern leben sollten (weil 
sie aufgrund ihrer Herkunft und ihres Status ausgegrenzt 
wurden und werden) oder konnten (wegen Wohnraumman-
gels).108 Auch heute sind Flüchtlingslager in der ein oder 
anderen Form in beinahe jeder bundesdeutschen Kommu-
nezufinden.AngesichtsderenormenZahlvonLagernin
Deutschland (wie auch in Europa) hat bei jenen, die nicht 
gezwungenermaßen in diesen Provisorien leben müssen,  
ein Gewöhnungs- und Abstumpfungsprozess eingesetzt.  
 

 
 
Diese Gewöhnung an die Institution Lager hat angesichts 
eines sich in weiten Teilen Europas vollziehenden Rechts- 
rucks unmittelbar politische Folgen: Flüchtlingslager wer- 
den nicht als humanitäre Notbehelfe betrachtet, in denen 
Menschen nur möglichst kurz bleiben sollen, sondern 
 wurden und werden von Regierungen im Bund und in den 
Ländern als dauerhafte Instrumente einer verschärften 
Flüchtlings- und Asylpolitik genutzt. Lager sind da mit 
Orte der Verwahrung, Verwaltung, Abwehr und  Kontrolle 
von Menschen.

LAGERPFLICHT UND ABSCHIEBEPOLITIK
Lange Zeit waren die Erstaufnahmeeinrichtungen der 
 Länder nur für einen kurzen Aufenthalt der Schutz-
suchenden ausgelegt. Zwischenzeitlich waren die Kapa-
zitäten sogar abgebaut worden. Wer einen Asylantrag 
stellte, musste maximal drei Monate in den Landeslagern 
leben.109 Allerdings konnte sich für Schutzsuchende der 
Aufenthalt in kommunalen Lagern auch dann schon oft 
über mehrere Jahre erstrecken.

Angesichts steigender Zahlen von Schutzsuchenden hat der 
Gesetzgeber die Wohnverpflichtung in Landeslagern und
die von Bund und Ländern forcierte Abschiebepolitik seit 
2015 immer stärker miteinander verknüpft. Bereits mit 
dem Asylpaket I hat der Gesetzgeber im Oktober 2015 die 
Lagerpflicht in Landeseinrichtungen für alle Asylsuchen-
den auf bis zu sechs Monate erweitert. Für Menschen aus 
sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ wurde die Lager-
pflichtsogarbiszur„freiwilligenAusreise“oderAbschie-
bung ausgedehnt.110 Nach einem BundLänderTreffen im 
Februar 2017 hob Bundeskanzlerin Angela Merkel hervor: 

http://jogspace.net/2023/06/20/2632/
https://www.proasyl.de/hintergrund/wohnen-lassen-oder-lagern-unterbringung-von-fluechtlingen-in-deutschland/
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„Wir arbeiten daran, dass Rückführungen möglichst aus 
denErstaufnahmeeinrichtungenerfolgenkönnen;dennwir
wissen: Wenn Menschen erst einmal durch ehrenamtliche 
Helfer in Kommunen integriert werden, dann ist die Rück-
führung sehr viel schwerer und schwieriger.“111 Schutzsu-
chende sollten also gar nicht erst Teil der Gesellschaft wer-
den und kein selbstbestimmtes Leben führen, sondern in 
Lagern isoliert werden, um sie leichter und gegen weniger 
zivilgesellschaftliche Widerstände abschieben zu können.

Mit dem im Juli 2017 beschlossenen ersten Hau-ab-Gesetz 
können die Bundesländer Schutzsuchende während des 
Asylverfahrens und nach Ablehnung der Asylanträge als 
„offensichtlich unbegründet“ oder als „unzulässig“ nun-
mehr „bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschie-
bungsandrohung oder -anordnung“, maximal bis zu zwei 
Jahre, zum Leben in Landeslagern verpflichten.112 Von 
dieser Möglichkeit hat Nordrhein-Westfalen dann auch 
Gebrauch gemacht. Mit dem im April 2018 vorgestellten 
Asyl- Stufenplan zielte die Landesregierung darauf, Schutz-
suchende für den maximalen Zeitraum, den das Aufenthalts-
gesetzvorsieht,zumLebeninLandeslagernzuverpflichten
und damit möglichst spät auf die Kommunen zu verteilen. 
Der Beschluss folgte dann Ende 2018 in Form eines Aus-
führungsgesetzes. Was öffentlich als „Entlastung“ der
Kommunen dargestellt wurde, war in erster Linie eine 
 zusätzliche Belastung für Schutzsuchende. Mit den im Lau-
fe des Jahres 2018 getroffenen Regelungen sind Geflüch-
tete seither gezwungen, je nach zugeschriebenem Status 
 zwischen sechs Monaten und zwei Jahren in den nord  rhein-
westfälischen Landeslagern zu leben.113 

111 Bundesregierung,Asylpolitik:Ausreisepflichtbesserdurchführen,Beitragvom9.2.2017.
112 § 47 Absatz 1b AsylG. Diese Verschärfung war Teil des Hau-ab-Gesetzes.
113  Siehe NRW MKFFI, Flüchtlingsminister Stamp: Kabinett beschließt Asyl-Stufenplan zur Entlastung der Kommunen, Pressemitteilung vom 24.4.2018 

und Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b des Asylgesetzes (AG AsylG) vom 18. Dezember 2018, in: GV. NRW. 2018, S. 780.
114 Siehe § 47 Absatz 1 und Absatz 1a AsylG.
115  NRWLandtag,Vorlage18/2192,NRWMKJFGFI,AktuellerSachstandzuZugängen,Zuweisung,UnterbringungundVersorgungvongeflüchteten 

Menschen in Nordrhein-Westfalen, 24.1.2024, S. 4f. Siehe für die Struktur auch: Flüchtlingsrat NRW, Landesaufnahmesystem in NRW. 
 Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE), Stand: 31.1.2020. – Hinzu kommt die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Bochum, in der alle dazu 
verpflichtetenSchutzsuchendeninNordrheinWestfalenihrenAsylantragstellenmüssen.InderLEAerfolgennebenderRegistrierungauch
 erkennungsdienstliche Behandlungen und Identitätsprüfungen.

116  NRWMKJFGFI,LandsetztTransfersvonGeflüchteteninKommunenüberWeihnachtenundNeujahrausundtreibtAusbauderUnterkünftevoran, 
Pressemitteilung vom 15.12.2023;NRW Landtag, Drs. 18/7939, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Landesunterkünfte 
in NRW – Wie ernst nimmt die Landesregierung ihre eigenen Ausbauziele?, 31.1.2024, vgl. auch NRW Landtag, Vorlage 18/2106, NRW MKJFGFI, 
AktuellerSachstandzuZugängen,Zuweisung,UnterbringungundVersorgungvongeflüchtetenMenscheninNordrheinWestfalen,10.1.2024,S.6.

117 Siehe dazu Kapitel 2.5: Die Zentralen Ausländerbehörden.

2019 wurde dann mit dem Hau-ab-Gesetz II auf Bundes-
ebene die Verpflichtung für alle Asylsuchenden, in einer
Aufnahmeeinrichtung zu leben, von sechs auf bis zu 
18  Monate ausgedehnt. In einigen Konstellationen ist sogar 
eine unbefristete Unterbringung möglich, dasselbe gilt wie 
bisher für Menschen aus sogenannten „sicheren Herkunfts-
staaten“. Nur für Familien mit minderjährigen Kindern 
sind sechs Monate in den Aufnahmeeinrichtungen die 
Höchstdauer.114 

Nordrhein-Westfalen verfügte Anfang 2024 über fünf 
 Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) in Bielefeld, Essen, Köln/
Bonn, Mönchengladbach und Unna-Massen, in denen die 
Schutzsuchenden bis zur Anhörung durch das BAMF unter-
gebracht sein sollen. Ende 2023 standen in den fünf EAE ins-
gesamt 6.410 Plätze zur Verfügung, die fast voll ständig be-
legt waren. Anschließend erfolgt eine Weiter leitung in eine 
der ebenfalls zu den Landeslagern ge hörenden 28  Zentralen 
Unterbringungseinrichtungen (ZUE) und 15 Notunter
künfte (NU). Die Notunterkünfte sind insbesondere nach 
Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine
 landesweit entstanden. Für diese Landeslager, deren Grö-
ße stark  variiert (zwischen 160 und 2.100 Regelplätze), 
sind die Bezirksregierungen zuständig. Insgesamt standen 
auf  Landesebene Ende 2023 32.260 Unter bringungsplätze 
zur Verfügung.115 Laut Plänen der Landesregierung soll die 
Zahl auf 41.000 Plätze in den Landeslagern ansteigen.116 
Die Abschiebungen aus diesen Landeslagern organisieren 
die Zentralen Ausländerbehörden im jeweiligen Regierungs-
bezirk.117 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/alt-inhalte/asylpolitik-ausreisepflicht-besser-durchfuehren-222360
https://www.land.nrw/pressemitteilung/fluechtlingsminister-stamp-kabinett-beschliesst-asyl-stufenplan-zur-entlastung-der
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17545&vd_back=N780&sg=0&menu=1
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2192.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2192.pdf
https://www.frnrw.de/themen-a-z/unterbringung-von-fluechtlingen/unterbringung-auf-landesebene/erstaufnahmeeinrichtungen-eae.html
https://www.frnrw.de/themen-a-z/unterbringung-von-fluechtlingen/unterbringung-auf-landesebene/erstaufnahmeeinrichtungen-eae.html
https://www.mkjfgfi.nrw/land-setzt-transfers-von-gefluechteten-kommunen-ueber-weihnachten-und-neujahr-aus-und-treibt-ausbau
https://www.mkjfgfi.nrw/land-setzt-transfers-von-gefluechteten-kommunen-ueber-weihnachten-und-neujahr-aus-und-treibt-ausbau
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-7939.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-7939.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2106.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2106.pdf
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Für all jene, die nicht sehr rasch einen Schutzstatus  erhalten, 
wurden folglich die Bedingungen in den Landeslagern „auf 
Abwehr und Abschreckung ausgerichtet und verknüpft mit 
einer für Rückkehr und Abschiebung in Landes behörden 
neu geschaffenen Aufgaben und Personalstruktur.“118 
Die Landeslager wurden damit mehr und mehr zu Ab-
schiebeeinrichtungen. Zugleich ist es für Schutzsuchende 
in  diesen Lagern oftmals schlicht unmöglich geworden, in 
einem geschützten Rahmen und in Ruhe ihren Asylantrag 
stellen und ihre Rechte wahrnehmen zu können, weil die 
Behörden gleichzeitig versuchen, möglichst viele Menschen 
aus diesen Einrichtungen abzuschieben oder zur „frei-
willigen Ausreise“ zu drängen. Für Kinder, Jugendliche oder 
besonders schutzbedürftige Personen sind die Bedingungen 
besonders prekär.119 

Denn wie sollen Schutzsuchende Rechtsmittel gegen 
 Ablehnungsbescheide einlegen und Abschiebungshinder-
nisse geltend machen können, wenn ihnen angesichts der 
Isolierung der Zugang zu zivilgesellschaftlichen Akteuren 
und der Kontakt zu Anwält:innen massiv erschwert ist? 
Zwar gibt es in den Lagern auch vom Land finanzierte
 Beratungsstrukturen. Aber die Personalschlüssel sind bei 
weitem nicht ausreichend, zudem bestehen aufgrund der 
schlechten Rahmenbedingungen viele Vakanzen. Häufige
Personalwechsel sind die Regel.120 

118  Fachverband Migration und Flucht der Diakonie RWL, Rückkehrmanagement gefährdet Flüchtlingsschutz. Diskussionspapier zum wachsenden 
 Ausreise- und Rückkehrdruck, 23.10.2017, S. 4.

119 DiebesondereSchutzbedürftigkeitisteinBegriffausderEUAufnahmerichtlinie.MehrdazuetwabeiBundesweite Arbeitsgemeinschaft 
PsychosozialerZentrenfürFlüchtlingeundFolteropfer,IdentifizierungbesondererSchutzbedürftigkeit,7.1.2021.

120  Vgl. NRWLandtag,Drs.18/6462,AntwortderLandesregierungaufdieKleineAnfragederSPD,SituationBeratungsangebotfürGeflüchteteinder 
Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Hamm, 20.10.2023.

121  Menschenrechtsorganisationen/Wohlfahrtsverbände/Juristische Vereinigungen, Isolation beenden – das Ankommen fördern – faire Asyl- 
verfahren sicherstellen. Aufruf für eine zukunftsorientierte Erstaufnahme von Asylsuchenden in Deutschland, 27.7.2021;FreieWohlfahrtspflege 
NRW/Flüchtlingsrat NRW/Kooperationspartner der Flüchtlingsberatung in NRW, Menschen würdig unterbringen! Überlastetes Unterbringungs-
system für  Asylsuchende in NRW – Wo bleiben Schutzstandards, Gesundheitsversorgung, Kinderrechte? Hintergrundinformationen zur gemein-
samen Pressemitteilung, 15.11.2023.

122  UNICEF Deutschland/Deutsches Institut für Menschenrechte, „Das ist nicht das Leben“. Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in Unterkünften 
fürgeflüchteteMenschen,August2023;JuliaDevlin/TanjaEvers/SimonGoebel(Hg.),Praktikender(Im)Mobilisierung.Lager,Sammelunterkünfte
undAnkerzentrenimKontextvonAsylregimen,Bielefeld2021;SimoneChrist/EstherMeininghaus/TimRöing,„AllDayWaiting”.Konfliktein 
UnterkünftenfürGeflüchteteinNRW,biccWorkingPaper,Bonn2017.

123 Förderkreis Asyl Würselen, Die ZUE Düren-Gürzenich – ein Lager vor unserer Haustür, Bericht vom 17. Juli 2019.

Auch grundsätzlich kritisieren Menschenrechtsorganisatio-
nen das erzwungene Lagerleben in Deutschland seit  vielen 
Jahren.121 Das unfreiwillige Zusammenleben sehr vieler 
 einander unbekannter Menschen auf engem Raum und für 
eine oft unbestimmte Zeit, die fehlende Privatsphäre, die 
unklare Perspektive, der Lärm und die Unruhe bedeuten 
für die dort Untergebrachten eine hohe Belastung. Zugleich 
sind die Lager Orte sozialer Kontrolle und Überwachung: 
Zugänge werden kontrolliert, Anwesenheiten protokolliert 
und nächtliche Kontrollen durchgeführt. Das Essen wird 
oftmals vorgegeben. Datenschutz und Privatsphäre werden 
missachtet. Sozialarbeiter:innen, Sicherheitsbedienstete 
und Behördenvertreter:innen kontrollieren das Verhalten 
der Menschen.122 Der Förderkreis Asyl Würselen berichtete 
im Juli 2019 über die ZUE Düren, eines der größtes Landes-
lager im Regierungsbezirk Köln:

„Ein Lager mitten im Wald gelegen, weit ab von jeder 
 Bebauung, umgeben von einem hohen Zaun, oben abge-
schlossen mit Stacheldraht, eine geschlossene Schranke mit 
einem Wachhäuschen, in denen Angehörige einer Sicher-
heitsfirmaDienst tun–Zutrittnurnachvorhereingehol-
terGenehmigung,Fotografierenstrengstensverboten![…]
Der Kontakt der Bewohner zur Außenwelt ist in den ZUEs 
stark eingeschränkt, ehrenamtliche Unterstützer/innen 
 haben nur vereinzelt Zutritt. […] Auch aus der ZUE Düren-
Gürzenich werden immer wieder Bewohner abgeschoben, 
meistens mitten in der Nacht, so dass diese Maßnahmen 
öffentlichgarnichtwahrgenommenwerden.“123 

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/News/Diskussionspapier_Rueckkehrmanagement_gefaehrdet_Fluechtlingsschutz.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/News/Diskussionspapier_Rueckkehrmanagement_gefaehrdet_Fluechtlingsschutz.pdf
https://www.baff-zentren.org/themen/versorgung-bedarf/hintergrund-versorgung-bedarf/identifizierung-besonderer-schutzbeduerftigkeit/
https://www.baff-zentren.org/themen/versorgung-bedarf/hintergrund-versorgung-bedarf/identifizierung-besonderer-schutzbeduerftigkeit/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6462.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6462.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Pressemitteilungen/20210629_Aufruf_fuer_eine_zukunftsorientierte_Erstaufnahme.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Pressemitteilungen/20210629_Aufruf_fuer_eine_zukunftsorientierte_Erstaufnahme.pdf
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2023/pressemitteilungen/2023-11-15_LPK_Gefluechtete/20231115_Hintergrundinfos_Menschen_wuerdig_unterbringen.pdf
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2023/pressemitteilungen/2023-11-15_LPK_Gefluechtete/20231115_Hintergrundinfos_Menschen_wuerdig_unterbringen.pdf
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2023/pressemitteilungen/2023-11-15_LPK_Gefluechtete/20231115_Hintergrundinfos_Menschen_wuerdig_unterbringen.pdf
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2023/pressemitteilungen/2023-11-15_LPK_Gefluechtete/20231115_Hintergrundinfos_Menschen_wuerdig_unterbringen.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Studie_Gefluechtete_Kinder_und_Jugendliche_in_Unterkuenften.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Studie_Gefluechtete_Kinder_und_Jugendliche_in_Unterkuenften.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/61651/ssoar-2017-christ_et_al-All_day_waiting_Konflikte_in.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2017-christ_et_al-All_day_waiting_Konflikte_in.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/61651/ssoar-2017-christ_et_al-All_day_waiting_Konflikte_in.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2017-christ_et_al-All_day_waiting_Konflikte_in.pdf
https://www.asyl-in-wuerselen.de/die-zue-dueren-guerzenich-ein-lager-vor-unserer-haustuer/
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Die Aachener Zeitung meldete im Dezember 2022, Anfragen 
der Redaktion nach einem Besuch der Einrichtung „hat die 
Bezirksregierung bereits mehrfach abgelehnt und  verweist 
auf eine Landesentscheidung ‚zum Schutz der Bewohner’“.124 
Dabei hatte der Förderkreis Asyl Würselen schon zwei  Jahre  
zuvor berichtet, bei einem Treffenmit Menschen, die in
dem Landeslager untergebracht waren, „zeigte sich bereits 
mit aller Deutlichkeit, wie psychisch belastend die Unter-
bringungfürdieGeflüchteteninderZUEist,indersiebis
zur Entscheidung ihres Asylantrags oft bis zu zwei Jahren 
verbringen müssen. Sie zeigten ein starkes Interesse daran, 
überihreProblemeinderZUEzusprechenundsieöffent-
lich zu machen.“125 

PolitikundVerwaltunghabenoffensichtlichkeinInteresse
daran, die eklatanten Folgen der Lagerunterbringung für die 
BetroffenensichtbarwerdenunddieMenschengegenüber
Journalist:innen selbst zu Wort kommen zu lassen, haben    Poli- 
tik und Verwaltungen aber natürlich kein Interesse. In  einem 
weiterenTreffen,dasebenfallsaußerhalbderZUEstattfand, 
berichteten mehrere dort Untergebrachte ausführlicher:

„Das ist das Schlimmste an der Unterbringung in der ZUE: 
Wir sind von dem normalen Leben völlig abgeschnitten 
und haben keinen Kontakt zu den Einheimischen.“

„Ich fühle mich nicht wie ein Mensch, sondern wie ein 
 Objekt, über das entschieden wird, und ich muss die 
 Entscheidung hinnehmen.“

„Aber hier in der ZUE werden uns Jahre unseres Lebens 
gestohlen, und wir bekommen sie nie wieder zurück.“
Menschen in der ZUE Düren, 2020126

124 Die Zeltstadt am Rand von Düren blieb leer, in: Aachener Zeitung vom 29.12.2022.
125 FörderkreisAsylWürselen,DieUnterbringungvonGeflüchteteninZentralenUnterbringungseinrichtungenistunmenschlich!, 

Bericht vom 18.  September 2020.
126 Zitiert nach ebd.
127 Diakonie Rheinland Westfalen Lippe, Integration statt Isolation, Beitrag vom 8.9.2022.
128 GGUAFlüchtlingshilfe,GGUAkritisiertSammelunterbringungvonGeflüchteten,Pressemitteilungvom18.3.2021.
129 Flüchtlingsrat NRW, Forderungen des Flüchtlingsrats NRW zur Unterbringung in den Landesunterkünften, 19.5.2022.

Die Isolierung ist doppelt fatal: zum einen wird aus den 
LandeslagernunterAusschlussderÖffentlichkeitabgescho-
ben, zum anderen fokussiert das Aufenthaltsrecht jenseits 
von Asylverfahren sehr stark auf „Integrationsleistungen“. 
Weil Schutzsuchende oftmals bis zum Erreichen der maxi-
malen Verweildauer nicht aus den Landeslagern abgescho-
benwerdenkönnen,müssendieBehördendieBetroffenen
irgendwann doch auf die Kommunen verteilen. Und dort 
wird von den Menschen, bei denen Isolation und Entrech-
tung in den Lagern Spuren hinterlassen haben – von den 
Erfahrungen vor und während der Flucht ganz abgesehen –, 
für die Erlangung eines Bleiberechts genau das verlangt, was 
ihnen mit der Lagerpolitik erschwert wird: Arbeit, Sprach-
kenntnisse, „Integration“, Teilhabe. Mit dem Vorwurf, sie 
würden schließlich die Bedingungen für ein Bleiberecht nicht 
erfüllen und hätten „mangelnde  Integrationsleistungen“ 
gezeigt, versuchen Politik und Behörden die  Menschen dann 
abzuschieben. Dietrich Eckeberg, ehemals Referent für 
Flüchtlingsarbeit bei der Diakonie RWL, konstatierte:

„Wir isolieren Geflüchtete bis zu zwei Jahre lang – ohne
wesentliche Förderung oder Unterstützung. Und dann 
 erwarten wir, dass sie sich danach integrieren, wenn sie 
eine Wohnung in den Gemeinden zugewiesen bekommen.“127 

Angesichts der schlechten Bedingungen, der unsicheren 
Perspektive für die dort untergebrachten Menschen und der 
ständig durchgeführten Abschiebungen sind Lager  zugleich 
auch Orte der Angst. Dominik Hüging von der GGUA Flücht-
lingshilfe fasst zusammen:

„Der Fehler im System ist das vom Land NRW erzwungene 
Leben in lagerähnlichen Einrichtungen. Die Menschen dort 
müssen in ständiger Angst vor Abschiebungen leben, die 
regelmäßigausderUnterkunftherausstattfinden.Kinder
erleben jedes Mal hautnah mit, wenn wieder eine Abschie-
bung durchgeführt wird. Das sind keine Orte, an denen 
Menschen längere Zeit leben müssen sollten.“128 

Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsorganisationen 
in Nordrhein-Westfalen mahnen daher immer wieder eine 
schnelle Verteilung der Menschen aus den Landeslagern 
auf die Kommunen an.129 Anlässlich der Landtagswahl 2022 

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-dueren/dueren/die-zeltstadt-am-rand-von-duren-blieb-leer/3872731.html
https://www.diakonie-rwl.de/themen/flucht-migration-integration/integration-statt-isolation
https://www.ggua.de/aktuelles/einzelansicht/ggua-kritisiert-sammelunterbringung-von-gefluechteten/
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Unterbringung/20220519_Forderungspapier_FRNRW_zu_Landesunterkuenften.pdf
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forderten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in
NordrheinWestfalendieAufhebungdesAsylStufenplans:

„Die Geflüchteten werden in den Landesunterkünften
zwar versorgt, aber unverhältnismäßig isoliert,  entrechtet 
und willentlich desintegriert. Die lange Wohnpflicht in
Landes unterkünften verschärft psychische Belastungen 
und Trauma tisierung und verursacht massive Integrations-
probleme, perspektivisch Langzeitarbeitslosigkeit.“130 

Zwar hatte die schwarz-grüne Landesregierung 2022 in 
 ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich die „schnelle  dezentrale 
UnterbringungvonGeflüchtetenindenKommunen“–bei
Familien mit Kindern und weiteren besonders schutzbe-
dürftigen Gruppen innerhalb von drei, bei allen anderen 
innerhalb von sechs Monaten – angekündigt.131 Umgesetzt 
wurde diese Ankündigung bislang allerdings nicht. Noch 
immer wird nach dem von der schwarz-gelben Koalition 
beschlossenen Asyl-Stufenplan verfahren.

Wenig überraschend kommt von einem der Träger der 
 Zentralen Ausländerbehörden Kritik an einer  raschen 
Verteilung von Geflüchteten aus den Zentralen Unter
bringungseinrichtungen auf die Kommunen.  Kreisdezernent 
Ulrich Helmich, dem die Zentrale Ausländerbehörde 
 Coesfeld organisatorisch untersteht, schrieb in einer 
 Stellungnahme gegenüber dem nordrhein-westfälischen 
Integrations ausschuss im März 2023, es sei „wünschens-
wert, wenn Personen ohne oder nur mit niedriger Bleibe-
perspektive nicht in die Kommunen zugewiesen werden, 
damit unmittelbar aus der Zentralen Unterbringungs-
einrichtung heraus die (ggf. auch freiwillige) Rückkehr 
erfolgt.“132 Und der Präsident des nordrhein-westfälischen 
Städte- und Gemeindebunds, Eckhard Ruthemeyer, forderte 
im August 2023, das Land NRW möge „seine Kapazitäten 
in landeseigenen Heimen“ weit mehr als verdoppeln, damit 

130 FreieWohlfahrtspflegeNRW,VierzentraleForderungenzurNRWLandtagswahl2022–ArbeitsfeldFlucht,Februar2022.
131 CDU/Grüne, Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022-2027, S. 121.
132  Landtag NRW, Stellungnahme 18/428, Kreis Coesfeld, Dezernent Ulrich Helmich, Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Integrationsaus-

schusseszumAntragderFDP„FüreineverbindlicheMigrationspolitik:LegaleEinwanderungstärken–RückführungsoffensivefürPersonenohne 
Aufenthaltsberechtigung unterstützen“, 16.3.2023. Die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld untersteht organisatorisch dem Kreisdezernenten.

133 Flüchtlingsheime in NRW sind am Limit, in: Rheinische Post vom 31.8.2023.
134  Siehe zu den Details des Hau-ab-Gesetzes III Bundestag-Drs. 20/9463, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, 24.11.2023;

 Bundestag-Drs. 20/10090, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zum Rückführungsverbesserungsgesetz, 17.1.2024. 
Zur Frage der Unverletzlichkeit der Wohnung siehe Julian Seidl/Verena Veeckman, »Grundrechtsfreie Räume?«. Das Recht auf Unverletzlichkeit 
derWohnunginSammelunterkünftenfürGeflüchtete,in:Asylmagazin6/2021,S.193197 und Benjamin Scholz/David Werdermann, Wohnung 
zweiter Klasse? – Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung in Flüchtlingsunterkünften, in: Asylmagazin 7-8/2022, S. 235-241. Vor dem 
Bundesverfassungsgericht ist zurzeit ein Musterverfahren anhängig, siehe Gesellschaft für Freiheitsrecht, Polizeieinsätze in der LEA Ellwangen, 
undatierter Beitrag.

135  Zur Frage der juristisch umstrittenen Abgrenzung, wann noch ein „Betreten“ und wann bereits ein „Durchsuchen“ vorliegt, siehe auch  Bundestag, 
Ausschussdrs. 20(4)353, Gemeinsame Stellungnahme des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin – und der Bevoll-
mächtigtendesRatesderEvangelischenKircheinDeutschlandzurÖffentlichenAnhörungimInnenausschussdesDeutschenBundestagsam 
11.  Dezember 2023, 8.12.2023, S. 3f.

Menschen weniger rasch weiterverteilt würden.133 Im  Falle 
einer Umsetzung wären dann über 60.000 Menschen in 
Nordrhein-Westfalen allein in Landeslagern untergebracht. 
In dieser kommunalen Logik steht der einfachere Zugriff
auf Menschen, denen ungeachtet ihres individuellen Falles 
pauschal eine schlechte Bleibeperspektive unterstellt wird, 
im Vordergrund. Die verheerenden Folgen eines solchen 
unbegrenzt vorstellbaren Lagerlebens – die fortwährende 
Isolierung und Ausgrenzung zehntausender Menschen – 
bleiben ausgespart.

Die Situation in den Lagern wird sich absehbar  weiter 
 verschärfen. Denn nach dem am 18. Januar 2024 im 
Bundes tag verabschiedeten Hau-ab-Gesetz III sollen 
 Behörden in diesen euphemistisch „Gemeinschaftsunter-
künfte“  genannten Lagern bei Abschiebungen künftig nicht 
nurdenRaumbetretenkönnen, indemBetroffeneunter-
gebracht sind – und auch dort leben sie oft nicht allein –, 
sondern auch andere Räume des Lagers.134 Potentiell kann 
also  jedes Zimmer sowohl in Landeslagern als auch in 
 kommunalen Einrichtungen betreten werden, um eine Ab-
schiebung durchzusetzen – ganz gleich, wer dort ebenfalls 
unter gebracht ist und ob es sich beispielsweise um Fami-
lien mit Kindern oder andere besonders schutzbedürftige 
Menschen handelt.135 Die ohnehin schon hohe Belastung für 
die in den Lagern lebenden Menschen wird also  steigen, 
wenn sie  immer wieder nachts von den Abschiebe behörden 
aus dem Schlaf gerissen werden. Bis zur gerichtlichen 
Prüfung einer möglichen Verfassungswidrigkeit wird viel 
Zeit vergehen. Bis dahin ist von einer breiten Nutzung der 
neuen  Möglichkeiten auszugehen. Und mit den  stetigen 
Forderungen nach weiteren Verschärfungen des Asyl- und 
Aufenthaltsrechts ist der Weg zu einer Ausweitung des 
 Lagerzwangs für  immer weitere Gruppen und für immer 
längere Zeiträume längst vorgezeichnet.

https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2022/initiativen/weil_sozial_relevant_ist_mitwaehlen_NRW_Wahl/forderungen/Landtagswahl-Flucht.pdf
https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-428.pdf
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/fluechtlingsheime-in-nrw-am-limit-ministerin-paul-verteidigt-strategie_aid-96681505
https://dserver.bundestag.de/btd/20/094/2009463.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010090.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2021/AM21-6_beitrag_seidl_veeckman_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2021/AM21-6_beitrag_seidl_veeckman_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2022/AM_22_7-8_beitrag_scholz_werdermann_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2022/AM_22_7-8_beitrag_scholz_werdermann_web.pdf
https://freiheitsrechte.org/themen/soziale-teilhabe/lea-ellwangen
https://freiheitsrechte.org/themen/soziale-teilhabe/lea-ellwangen
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/982444/cf9ab10f5f8a916105a17b01f44721f3/20-4-353.pdf
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LAGER ALS ORTE DER KONTROLLE 
UND DER ABSCHIEBUNG
Nur wenige Fälle von Abschiebungen aus nordrhein- 
westfälischenLandeslagernwerdenöffentlichbekanntund
können damit kritisch hinterfragt werden. Das sollte auch 
aus rechtsstaatlicher Sicht zu denken geben. Denn seit 2020 
erfolgten immerhin zwischen 17,8 und 29,4  Prozent aller 
Abschiebungen in Nordrhein-Westfalen aus solchen Ein-
richtungen.136 Im Jahr 2022 wurden 816 Menschen aus den 
Landeslagern abgeschoben und im ersten Halbjahr 2023 
bereits 521 Menschen.137AlldieseAbschiebungenfindenim
Verborgenen statt.

Jahr

Abschiebungen 
aus Nordrhein-

Westfalen

davon 
Abschiebungen 

aus Landeslagern

2020 2.805 Menschen 761 Menschen 
(27,1 Prozent)

2021 2.903 Menschen 518 Menschen 
(17,8 Prozent)

2022 3.118 Menschen 816 Menschen 
(26,2 Prozent)

1. Hj. 2023 1.770 Menschen 521 Menschen 
(29,4 Prozent)

Berichte über Abschiebungen erkrankter Menschen, von 
Kindern und Jugendlichen, von Konvertit:innen oder von 
Folteropfern aus einem der vielen Landeslager fehlen also 
nichtdeshalb,weilsolcheAbschiebungennichtstattfinden,
sondern weil sie niemand von außen beobachtet. Denn zum 
einenwerdendieBetroffenoftnachtsausdemSchlafge-
rissen, um sie abzuschieben. Zum anderen fehlt hier die 
soziale Kontrolle durch die Zivilgesellschaft – durch Nach-
bar:innen, Unterstützer:innen, Rechtsanwält:innen, unab-
hängige Beratungseinrichtungen oder Journalist:innen. 
Durch die oftmals isolierte Lage der Einrichtungen und 
die häufig markante Trennung zwischen den Unterkünf-
ten und der Nachbarschaft mit Zäunen und Mauern, mit 
 Sicherheitsdiensten und Zugangskontrollen werden die 
dort untergebrachten Menschen isoliert und stigmatisiert. 

136  Eigene Berechnung auf Grundlage von: NRW Landtag, Drs. 18/6242, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Transparenz und 
Tätigkeiten der Zentralen Ausländerbehörden (ZAB) in Nordrhein-Westfalen, 4.10.2023 sowie der quartärlichen Berichte der Landesregierung zu 
Abschiebungen im Landtag.

137  NRW Landtag, Drs. 18/6242, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Transparenz und Tätigkeiten der Zentralen Ausländer-
behörden (ZAB) in Nordrhein-Westfalen, 4.10.2023, S. 2.

138 Vgl. Kapitel 1.3: Kämpfe gegen Abschiebungen.
139  Bezirksregierung Arnsberg, Vergabe Organisation und Betreuung in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) und Erstaufnahmeeinrichtungen 

(EAE) für Flüchtlinge, Stand: 12.4.2021, S. 17. Eine Rechtsgrundlage für diese Praxis der täglichen Kontrolle ergibt sich aus den Gesetzen so nicht. 
Die Hausordnungen der Landeslager sollen wohl dazu dienen, eine über die Gesetzeslage hinausgehende, strenge Praxis durchzusetzen.

Ein Aufbau sozialer Netzwerke wird für die Betroffenen
 damit willentlich erschwert. Und eben diese Netzwerke 
sind eine wichtige Voraussetzung, um auf drohende Ab-
schiebungen aufmerksam machen, Protest zu organisieren 
und die  eigenen Rechte etwa vor Gericht auch gegen auf Ab-
schiebung fokussierte Behörden durchsetzen zu können.138 

Die in den Lagern tätigen Sozialarbeiter:innen wiederum 
stehen unter dem Druck der Behörden, bei der Kontrolle 
und Abschiebung der dort untergebrachten Menschen mit-
zuwirken. So verlangen die Bezirksregierungen, denen 
die Landeslager unterstehen, von den in der Einrichtung 
tätigen Betreuungsverbänden die tagesgenaue elektro-
nische Anwesenheitserfassung der dort untergebrachten 
Menschen. Wer einen Tag lang nicht in der Unterkunft 
registriert wird, wird von Seiten der Betreiber direkt an 
die Bezirksregierung gemeldet. Zu den zu notierenden 
 Abwesenheitsgründen gehört dabei auch die Kategorie 
 „unerlaubte Abwesenheit (‚abgetaucht‘)“ – wohlgemerkt 
schon ab dem ersten Tag.139

Die Kontrollfunktion der Landeslager ist dabei eng mit der 
Abschiebepolitik verknüpft. Wenn Menschen im  Lager – 
wie kurzzeitig auch immer – die strikten Auflagen nicht
 befolgen, können Behörden damit einen Antrag auf Ab-
schiebehaft begründen. Das zeigte sich etwa bei einem 
52-jährigen Rom, der in der Zentralen Unterbringungs-
einrichtung Rees II (Kreis Kleve) untergebracht war und 
im Dezember 2022 in Abschiebehaft genommen wurde. 
Aus den Unterlagen wird die immense Überwachung der 
Menschen in den Lagern deutlich. Die zuständige  Zentrale 
Ausländerbehörde Essen hatte im Haftantrag für die Ab-
schiebehaft angeführt, der Mann habe sich in drei Zeit-
räumen im Herbst 2022 über jeweils mehrere Tage hinweg 
nicht in der Unterkunft aufgehalten und damit gegen die 
auferlegte Wohnsitzverpflichtung verstoßen. Im Haft
antrag waren die Tage auf das genaueste aufgelistet. 
Unter  anderem mit der zeitweisen Abwesenheit wurde die 
 Inhaftierung des Mannes begründet. Dass der Mann meh-
rere enge Verwandte in Nordrhein-Westfalen hat, fand 
in dem Antrag dagegen keinerlei Erwähnung. Das Lager-
regime verbietet Geflüchteten wiederum den Umzug zu

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6242.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6242.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6242.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-6242.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/vergabe_organisation_und_betreuung_in_zue_und_eae_fuer_fluechtlinge.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/vergabe_organisation_und_betreuung_in_zue_und_eae_fuer_fluechtlinge.pdf
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engsten Verwandten und kriminalisiert selbst Besuchs-
zeiten. Weiter geht aus der Akte des Mannes hervor, was 
der  eigentliche Plan der ZAB Essen war: Die Behörde wollte 
den Mann bereits bei der „Taschengeldausgabe“ – sprich: 
der Auszahlung von Sozialleistungen – im Lager Rees II An-
fang Dezember 2022 festnehmen. Dabei befand sich der 
Mann zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Tagen in 
statio närer psychiatrischer Behandlung, was der Behörde 
offenbarnichtbekanntwar.140 

Von den Sozialarbeiter:innen und Sozialbetreuer:innen 
fordern die Bezirksregierungen neben der allgemeinen 
Kontrolle auch die Unterstützung bei Abschiebungen. 
Die Bezirksregierung Arnsberg verlangt von den Mit ar-
beiter:innen der Betreuungsdienste in den Landesunter-
künften nicht nur, dass sie den Mitarbeiter:innen der ZAB 
ungehinderten Zugang „zu allen Gemeinschafts räumen, 
dem Außenbereich und den Zimmern der  rückzuführenden 
Personen“ gewähren, sondern auch, dass sie „die notwen di-
gen Informationen über die  Bewohnerinnen und Bewohner 
[erteilen], insbesondere zur Anwesenheit und zum mög-
lichen Aufenthalt einer rückzuführenden  Person,  sofern 
sichdiesenicht in ihremZimmerbefindet,undwennein
anderer Aufenthaltsort bekannt ist.“141 

140  Die Abschiebung wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW, Lager Rees II: 
 Überwachung, Inhaftierung, Abschiebung, Pressemitteilung vom 6.3.2023. Die Ausgabe des „Taschengeldes“ ist ein weiteres Instrument der 
 Kontrolle in den Lagern, können doch hierüber ebenfalls An- und Abwesenheiten festgestellt werden.

141  Bezirksregierung Arnsberg, Vergabe Organisation und Betreuung in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) und Erstaufnahmeeinrichtungen 
(EAE) für Flüchtlinge, Stand: 12.4.2021, S. 27.

142  Vgl. LigaderFreienWohlfahrtspflegeinHessen/HessicherFlüchtlingsrat,AbschiebungausderFlüchtlingsunterkunft.RechtlicherRahmenund 
Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit in Hessen, März 2021;Flüchtlingsrat Berlin, Handlungsoptionen im Fall von Abschiebungen aus 
Sammelunterkünften. Eine Handreichung für Sozialarbeiter_innen und Betreuer_innen, Dezember 2017;Initiative Hochschullehrender zu Sozialer 
ArbeitinGemeinschaftsunterkünften,Positionspapier:SozialeArbeitmitGeflüchteteninGemeinschaftsunterkünften.ProfessionelleStandards 
und sozialpolitische Basis, 2016.

143  Flüchtlingsrat Berlin, Handlungsoptionen im Fall von Abschiebungen aus Sammelunterkünften. Eine Handreichung für Sozialarbeiter_innen und 
Betreuer_innen, Dezember 2017, S. 7.

Die staatlichen Forderungen nach einer Mitwirkung 
der Sozialarbeiter:innen in Unterkünften an Abschiebe-
maßnahmen stehen in eklatantem Widerspruch zum Berufs-
ethos der  Sozialen Arbeit, der einen parteiischen Einsatz 
für die von ihnen beratenen und unterstützten  Menschen 
vorsieht – und eben gerade nicht die Unter stützung 
 behördlicher Zwangsmaßnahmen. Der Menschenrechts-
schutz  bietet dabei den Orientierungsrahmen der Sozialen 
Arbeit.142 In einer Handreichung für Sozialarbeiter:innen 
und Betreuer:innen formuliert der Flüchtlingsrat Berlin:

„Wenn Soziale Arbeit, die das Recht der Menschen auf 
Selbstbestimmung und -entfaltung zur Prämisse hat, zum 
bloßen auf Anordnungen basierendem Diensthandeln 
 degradiert und damit indirekt an Abschiebungen mit wirken 
würde, wäre das mit Sicherheit gegen die Interessen und 
das Mandat der betroffenen Menschen gerichtet und
 widerspräche damit jeder professionellen Grund haltung. 
Die  Betreiber von Unterkünften können nicht  erwarten, 
dass ihre Angestellten gegen das eigene Berufsethos 
 verstoßen.“143 

https://www.abschiebungsreporting.de/lager-rees-ii-ueberwachung-inhaftierung-abschiebung/
https://www.abschiebungsreporting.de/lager-rees-ii-ueberwachung-inhaftierung-abschiebung/
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/vergabe_organisation_und_betreuung_in_zue_und_eae_fuer_fluechtlinge.pdf
https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/vergabe_organisation_und_betreuung_in_zue_und_eae_fuer_fluechtlinge.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021-03_Liga_FR_Hessen_Handreichung_Abschiebungen.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021-03_Liga_FR_Hessen_Handreichung_Abschiebungen.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/flueRaBER_handreichung_Handlungsopt_i_Fall_v_Absch_a_Sammelunter_RZ.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/flueRaBER_handreichung_Handlungsopt_i_Fall_v_Absch_a_Sammelunter_RZ.pdf
https://www.fluechtlingssozialarbeit.de/Positionspapier_Soziale_Arbeit_mit_Geflüchteten.pdf
https://www.fluechtlingssozialarbeit.de/Positionspapier_Soziale_Arbeit_mit_Geflüchteten.pdf
https://www.fluechtlingssozialarbeit.de/Positionspapier_Soziale_Arbeit_mit_Geflüchteten.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/flueRaBER_handreichung_Handlungsopt_i_Fall_v_Absch_a_Sammelunter_RZ.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/flueRaBER_handreichung_Handlungsopt_i_Fall_v_Absch_a_Sammelunter_RZ.pdf
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AUS DEM LAGER AUF DIE STRASSE. 
DIE ABSCHIEBUNG EINES SCHWERKRANKEN MANNES
Ende August 2023 wurde der 44-jährige Ägypter M. nachts 
aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE)  Münster 
abgeschoben.144 Nachdem M. zuvor mehrere Jahre in 
Frankreich gelebt hatte, kam er Ende April 2023 nach 
Deutschland. Er hatte keinen Asylantrag gestellt,  sondern 
 einen isolierten Antrag auf ein Abschiebeverbot.145  Zuständig 
war die ZAB Coesfeld, die M. bis zur franzö sischen Grenze 
fuhr. Nach eigenem Bekunden wurde er dort von franzö-
sischen Polizisten abgeholt und nach Straßburg  gebracht, 
wo man ihm sagte, dass er nun gehen könne. Da er nicht 
wusste wohin, hat er die erste Nacht im Bahnhof  geschlafen.

Besonders bedrückend ist die Abschiebung, weil M. schwer 
erkrankt ist. Bei ihm wurde Speiseröhrenkrebs  festgestellt. 
Dem BAMF war die Erkrankung bekannt. Eine weiter-
gehende Diagnostik oder Behandlung ist in Deutschland 
 allerdings unterblieben. Zudem ist M. psychisch erkrankt 
und war deshalb vor seiner Flucht nach Deutschland 
 mehrfach in Behandlung. Auch hierzu fanden in Deutsch-
land weder eine weiterführende Diagnostik noch eine 
 Behandlung statt.

144 Der Fall wurde dokumentiert und begleitet von der GGUA Flüchtlingshilfe.
145 Antrag nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG.

Nachdem er in Frankreich ohne Obdach und  Unterstützung 
war, floh M. einige Tage später weiter in die Schweiz,
wo alle notwendigen Behandlungen eingeleitet wurden. 
Hier wurde auch festgestellt, dass keine Heilungschancen 
bestehen und M. in absehbarer Zeit sterben wird.

Unabhängig von der Frage, ob das Verfahren beim BAMF 
und das Agieren der ZAB Coesfeld formal „korrekt“ 
 verlaufen ist, ist es schlicht unwürdig, einen Menschen mit 
einer nicht heilbaren und lebensbedrohenden Erkrankung 
in das Nachbarland abzuschieben, wo er faktisch in der 
 Obdachlosigkeit landet. Das Vorgehen zeigt, wie egal es den 
Beteiligten war, ob und welche Behandlung weitergeführt 
wird. Nur formale Gründe – die Zuständigkeit Frankreichs 
– waren für die Abschiebung offenbar ausschlaggebend.
 Einem schwerkranken Menschen ohne Aufenthaltsrecht 
wurde von den deutschen Behörden so auch ein „Lebens-
abend“ in Würde verwehrt. 
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146  Abschiebehaft in Deutschland: Praxis und Kritik, in: Deutschlandfunk vom 5.2.2024. Deutschlandfunk Kultur hat ein ausführliches  Radio feature 
veröffentlichtundmit(ehemaligen)InhaftiertendesAbschiebegefängnissesBürengesprochen,sieheWerden in Abschiebehaftanstalten 
 Menschenrechte verletzt?, in: Deutschlandfunk Kultur vom 5.2.2024.

147  Die Geschichte der Abschiebehaft in Deutschland ist wie auch die der Abschiebungen und der Abschiebepolitik bislang nicht geschrieben. 
 Erschienen sind bisher vor allem juristische oder politische Texte. Vgl. aber: Wolfgang Wippermann, 1920: Wie gehabt, in: Der Freitag 33 (2015). 
Siehe auch die Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft.

148  Vgl. MuzafferÖztürkyılmaz,StrafeohneVerbrechen.ZumStatusquoderAbschiebehaft,in:Hinterland41(2019),S.2126. 
Siehe auch Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 283-303.

149 Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 283.
150 „IchsehepolitischesKalkül“,in:tazvom13.Juni2022; PRO ASYL, Rechtswidrige Abschiebungshaft: „Es geht um uns. Darum, wie wir unsere 

 Verfassung leben“, Interview mit Peter Fahlbusch vom 27. Juni 2019; siehe auch die Arbeit der Vereine Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren 
und Bundesfachverband zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft.

151 Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren, 30 Jahre Abschiebehaft Büren, Pressemitteilung vom 19.1.2024.

„Man legt dich mit dem Rücken auf den Tisch. Man bindet 
deine Füße, deinen Bauch und deine Hände fest, du bleibst 
so auf diesem Bett. Sie haben mich dort wirklich wie einen 
Terroristen gefesselt.“

Ehemaliger Insasse im Abschiebegefängnis Büren 146 

Ein immerhäufigerangewandtesInstrumentderbundes-
deutschen Abschiebepolitik ist die Abschiebehaft. Dabei ist 
die Abschiebehaft kein neues Instrument, sondern mittler-
weile mehr als 100 Jahre alt. Eingeführt wurde die Abschie-
behaft in der Weimarer Republik, um Jüdinnen und Juden 
abzuschieben, die vor den Pogromen im östlichen Europa 
Richtung Westen geflohen und dann in Deutschland als
 sogenannte „Ostjuden“ Stigmatisierung und  Antisemitismus 
ausgesetzt waren. Vor ihrer Abschiebung wurden die Jüdin-
nen und Juden in Lagern interniert.147 

Obwohl dies vielfach angenommen wird, befinden sich
Menschen nicht aufgrund von Straftaten in Abschiebe-
haft, sondern nur deshalb, weil sie als „vollziehbar aus-
reisepflichtig“geltenundderStaatihreAbschiebungvor
bereiten will. Abschiebehaft ist also eine Haft ohne Straftat. 
Die Freiheitsentziehung dient allein dem Zweck der späte-
ren Abschiebung.148 „Dass allein der Aufenthalt in einem 
Land, das schlichte Da-Sein, am Anfang des 21. Jahr hunderts 
dazu führen kann, ins Gefängnis gesteckt und über Monate 
hinwegeingesperrtzuwerden,erscheintunbegreiflich.“149 

Menschenrechtsorganisationen, Beratungsstellen und 
 Anwält:innen kritisieren die Abschiebehaft seit langem 
als überflüssig, unwirksam und vielfach rechtswidrig.150 
Frank Gockel, Sprecher des Vereins Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren, kritisierte angesichts von 30 Jahren 
Inhaftierungen im Abschiebegefängnis Büren:

„Wir sind immer wieder erschüttert über das große  Unrecht 
und Leid in der Abschiebehaft. 50% der Inhaftierten, 
die wir begleitet haben, wurden nachweisbar zu Unrecht 
 inhaftiert. Haft macht krank: Viele Menschen sind ver-
zweifelt, haben Angst vor der Abschiebung und verstehen 
nicht, warum sie überhaupt im Gefängnis sind.“151

https://www.deutschlandfunk.de/abschiebehaft-abschiebung-asylsuchende-fluechtende-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/isoliert-im-gefaengnis-abschiebehaft-in-deutschland-dlf-kultur-4ef9b656-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/isoliert-im-gefaengnis-abschiebehaft-in-deutschland-dlf-kultur-4ef9b656-100.html
https://www.freitag.de/autoren/wolfgang-wippermann/1920-wie-gehabt
http://100-jahre-abschiebehaft.de/
https://www.hinterland-magazin.de/wp-content/uploads/2019/04/Hinterland-Magazin_41-21.pdf
https://taz.de/Experte-fuer-Abschiebungshaft/!5860137/
https://www.proasyl.de/hintergrund/rechtswidrige-abschiebungshaft-es-geht-um-uns-darum-wie-wir-unsere-verfassung-leben/
https://www.proasyl.de/hintergrund/rechtswidrige-abschiebungshaft-es-geht-um-uns-darum-wie-wir-unsere-verfassung-leben/
https://www.gegenabschiebehaft.de/
https://www.bumah.org/
https://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/index.php?id=717
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Menschenrechtsorganisationen und Jurist:innen haben  zu - 
dem langedie fehlendePflichtbeiordnungvonAnwält:in
nen für Menschen in Abschiebehaft bemängelt, die erst 
Anfang 2024 eingeführt wurde.152 Kritisiert wird auch die 
zunehmende Nutzung des Instruments Abschiebehaft zur 
Gefahrenabwehr oder die Inhaftierung ohne konkret bevor-
stehende Abschiebung.153 Auch im nordrhein-westfälischen 
Abschiebungshaftvollzugsgesetz finden sich in den Ziel-
setzungen der Abschiebehaft Aspekte der Gefahrenabwehr 
und der Strafverfolgung.154

DIE JURISTISCHEN GRUNDLAGEN DER ABSCHIEBEHAFT
Beidem,waspolitischundimöffentlichenSprachgebrauch
als Abschiebehaft bekannt ist, handelt es sich um ein 
ganzes Bündel möglicher Zwangsmaßnahmen. Juristisch 
wird zwischen verschiedenen Haftarten unterschieden, 
die jeweils eigene Haftzwecke haben. Hierzu zählen ins-
besondere die Sicherungshaft (umdieBetroffenen,denen
Fluchtgefahr unterstellt wird, in einem nächsten Schritt 
abzuschieben),155 die Zurückweisungshaft (bei der ange-
nommen wird, die betroffene Person sei noch gar nicht
eingereist), die Überstellungshaft (für Abschiebungen im 
Dublin-Verfahren), die Vorbereitungshaft (wenn eine Ab-
schiebung oder Überstellung vorbereitet wird, darüber 
aber noch nicht entschieden ist), der Ausreisegewahrsam 

152  Menschenrechtsorganisationen/Wohlfahrtsverbände/JuristischeVereinigungen,EinführungderPflichtbeiordnungvonAnwält:inneninder 
 Abschiebungshaft, Positionspapier vom 12.10.2022.MitdemHauabGesetzIIIwurdeeinePflichtbeiordnungvonAnwält:innenfürMenschenin
Abschiebehaft oder im Ausreisegewahrsam gesetzlich normiert, siehe den seit 27.2.2024 neuen § 62d AufenthG. Die konkrete Umsetzung bleibt 
 abzuwarten.

153  Christine Graebsch, Abschiebungshaft zur Gefahrenabwehr. Vorbeugender Strafvollzug für Nichtdeutsche?, in: Benjamin Derin/Rolf Gössner  
et. al. (Hg.), Grundrechte-Report 2023. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, S. 55-59.

154 Siehe § 1 Absatz 2 Nr. 5 AHaftVollzG NRW.
155 SicherungshaftkannauchangewendetwerdenbeiMenschen,dieunerlaubteingereistsindundseitdemvollziehbarausreisepflichtigsind, 

bei denen eine Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG vorliegt und seit dem Hau-ab-Gesetz III auch bei Menschen, die entgegen einer 
EinreisesperrenachDeutschlandgeflüchtetodereingereistsind.

156  Die juristischen Begründungen sind hier nur vereinfacht dargestellt. Siehe ausführlich Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 133-157. 
Die rechtlichen Grundlagen bilden unter anderem §§ 62 bis 62c AufenthG in Verbindung mit § 14 AufenthG. Als weitere Formen gibt es noch die 
Ergänzende Vorbereitungshaft sowie die Haft zur Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, siehe § 62c AufenthG, § 59 Abs. 2 AsylG. Vgl. 
Informationsverbund Asyl & Migration, Neue „ergänzende Vorbereitungshaft“ für Personen, die nach Ausweisung erneut einreisen, Beitrag vom 
10.12.2020.

157 Beim Behördlichen Gewahrsam muss die richterliche Vorführung umgehend eingeleitet werden.
158 Vgl. dazu auch § 62 Absatz 1 AufenthG.
159 ZumVerfahrenundzumVollzugderAbschiebehaftsieheGraebsch/vonBorstel,DrohendeAbschiebung,S.157166; 

Stefan Keßler, Neuere  Entwicklungen bei der Abschiebungshaft, in: Asylmagazin 5/2014, S. 144–150.
160 Bei der Vorbereitungshaft oder bei der Haft zur Durchsetzung der räumlichen Beschränkung muss (noch) keine Ausreiseentscheidung vorliegen.

(zur Durchführung einer Abschiebung ohne angenommene 
Fluchtgefahr), die Mitwirkungshaft (um die Durchführung 
behördlicher Anordnungen etwa hinsichtlich Botschafts-
terminen oder ärztlichen Untersuchungen sicherzustellen) 
und der Behördliche Gewahrsam (wenn ein dringender Ver-
dacht auf Haftgründe vorliegt, die richterliche Anordnung 
aber nicht zuvor eingeholt werden konnte).156 

Die Voraussetzungen für die Inhaftierung, die rechtlichen 
Grundlagen und die Höchstdauer der Haft  unterscheiden 
sich je nach Maßnahme. Der Zeitraum der  Inhaftierung 
ist bei der Sicherungs- und Zurückweisungshaft am 
längsten, beide Haftformen können bis zu sechs  Monate 
andauern, in Ausnahmefällen sogar bis zu 18 Monate. 
In allen Fällen bedarf es für die Inhaftierung einer 
richter lichen Anordnung.157 Dabei gilt der Grundsatz der 
Verhältnis mäßigkeit: Eine Abschiebehaft ist nur dann 
 zulässig, wenn keine milderen Mittel angewendet wer-
den können, um das Ziel – hier: die Abschiebung (bezie-
hungsweise die  Mitwirkung oder die Durchsetzung der 
räum lichen  Beschränkung) – zu  erreichen.158 Haftanträge 
 werden bei den jeweils  zuständigen Amtsgerichten gestellt. 
Die Frage, ob die Aufenthaltsbeendigung selbst recht - 
mäßig ist, ist hingegen nicht Gegenstand der Entschei-
dung der Amtsgerichte über eine Abschiebehaft. Denn hier-
für sind wiederum die  Ver waltungsgerichte zuständig.159 
Allerdings prüfen die Amtsgerichte auch, ob überhaupt eine 
 voll ziehbare Ausreiseentscheidung vorliegt.160 Sollte dies 
nicht der Fall sein, dürfte der Grund für die Abschiebehaft 
nicht vorliegen.

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/PflichtanwaeltInnen_A-Haft_Positionspapier_20221012.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/PflichtanwaeltInnen_A-Haft_Positionspapier_20221012.pdf
https://www.asyl.net/view/neue-ergaenzende-vorbereitungshaft-fuer-personen-die-nach-ausweisung-erneut-einreisen
https://www.asyl.net/view/neue-ergaenzende-vorbereitungshaft-fuer-personen-die-nach-ausweisung-erneut-einreisen
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2014/AM2014_5_beitrag_kessler.pdf


3. DIE PRAXIS. WIE WIRD ABGESCHOBEN?  |  3. ABSCHIEBUNGEN UND ABSCHIEBEHAFT 111

DER VOLLZUG DER ABSCHIEBEHAFT 
UND IHRE RECHTSWIDRIGKEIT
Der Vollzug der Abschiebehaft ist, abgesehen von  einigen 
Grundsätzen161, nicht bundesweit geregelt, sondern  Sache 
der Bundesländer. Allerdings geben unter anderem die 
Europäische Menschenrechtskonvention und die EU-
Rückführungsrichtlinie den Rahmen für die Ausgestal-
tung der Abschiebehaft vor. Letztere legt etwa fest, dass 
die  Abschiebehaft von der Straf- und Untersuchungshaft 
zu trennen ist.162 Unter Bezug auf die Richtlinie hat der 
 Europäische Gerichtshof (EuGH) 2014 und nochmal im 
März 2022 entschieden, dass in Deutschland Menschen 
in Abschiebehaft nicht in regulären Gefängnissen unter-
gebracht werden dürfen. Vielmehr müssen hierfür beson-
dere Einrichtungen genutzt werden.163 Der Generalanwalt 
des Europäischen Gerichtshofs Yves Bot hatte in dem Ver-
fahren im Jahr 2014 in seinem Schlussantrag ausgeführt:

„Die in Art. 1 der Charta verankerte oberste Pflicht der
 Mitgliedstaaten, die Achtung der Menschenwürde zu 
 gewährleisten, impliziert erstens, den Männern, Frauen 
und Kindern, die auf ihre Abschiebung warten, nicht den 
Anschein von Straftätern zu geben – was für sich genom-
men die Menschenwürde verletzt –, indem sie wie solche 
behandelt werden.“164 

161 Siehe §§ 62, 62a AufenthG.
162  Artikel 16 Absatz 1 EU-Rückführungsrichtlinie. Zur EMRK siehe Johanna Schmidt-Räntsch, Vorgaben des Art. 5 EMRK für die Abschiebungshaft, 

in: Asylmagazin 9/2020, S. 292 – 298.
163  Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 17.7.2014, Az. C-473/13 und C-514/13 und Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 10.3.2022 Az. C-519/20; 

vgl. auch Deutschland muss Abschiebehaft reformieren, in: FAZ vom 17.7.2014; Gesetzgingzuweit,in:tazvom10.3.2022; Inhaftierung von 
 Abschiebehäftlingen in „Gefängnisumgebung“ rechtswidrig, in: Migazin vom 11.3.2022; PRO ASYL, Abschiebehaft: Der EuGH schiebt Deutschland 
einen Riegel vor, Beitrag vom 16.3.2022.

164 Schlussanträge des Generalanwalts Yves Bot, Verbundene Rechtssachen C-473/13 und C-514/13 und Rechtssache C-474/13, 30. April 2014.
165  Gesetz über den Vollzug der Abschiebungshaft in Nordrhein-Westfalen (Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – AHaftVollzG NRW) 

vom 17.12.2015, mit Stand vom 16.3.2024. Siehe darüber hinaus auch die Richtlinien für die Abschiebungshaft im Land Nordrhein-Westfalen 
 (Abschiebungshaftrichtlinien – AhaftRL), Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 8.6.2016. 
Die Richtlinien sind seit 31.12.2021 ausgelaufen und bisher nicht überarbeitet worden.

166  JesuitRefugeeService–EuropeanRegionalOffice,BecomingVulnerableinDetention.CivilSocietyReportontheDetentionofVulnerableAsylum 
Seekers and Irregular Migrants in the European Union (The DEVAS Project), Brüssel 2010.

167  Auch Abgelehnte haben Rechte, in: Süddeutsche Zeitung vom 28.1.2019; „Gut 83 Jahre rechtswidrige Haft“, in: Legal Tribune Online vom 15.3.2022.
168  PRO ASYL, „Es ist skandalös, welche Fehler in Abschiebungshaft passieren“, Interview mit Peter Fahlbusch vom 29.7.2022. 

DieStatistikveröffentlichtPeterFahlbuschregelmäßigaufseinerKanzleiWebsite,sieheAnwaltskanzlei Lerche, Schröder, Fahlbusch, Wischmann, 
Statistiken | Peter Fahlbusch, Stand: 27.2.2024.

Das landesweit einzige Abschiebegefängnis betreibt Nord-
rhein-Westfalen in Büren (Kreis Paderborn), in dem aus-
schließlich Männer untergebracht werden. Wenn nord-
rhein-westfälische Behörden Frauen in Abschiebehaft 
nehmen, nutzt das Land Haftplätze in den Abschiebehaft-
anstalten anderer Bundesländer, etwa im Abschiebe-
gefängnis Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Für den Vollzug 
der Abschiebehaft hat der nordrhein-westfälische Landtag 
ein eigenes Gesetz verabschiedet, das zum 1. Januar 2016 in 
Kraft getreten ist.165 

Dass Abschiebehaft die Inhaftierten krank macht, hatte 
der Jesuiten-Flüchtlingsdienst schon 2010 in einer breit 
an gelegten Studie in mehreren EU-Staaten aufgezeigt.166 
Doch die Abschiebehaft ist nicht nur gesundheitsgefähr-
dend, sie ist allzu oft auch rechtswidrig.167 Regelmäßig 
weisenExpert:innennach,wiehäufigAbschiebehaftrechts-
widrig erfolgt. Der Anwalt Peter Fahlbusch, der in über 
zwanzig Jahren Anwaltstätigkeit etwa 2.500  Menschen in 
Abschiebehaft vertreten hat, berichtet:

„Die Hälfte meiner Mandant*innen sitzt – jedenfalls 
 teilweise – zu Unrecht in Abschiebungshaft. Das ist nicht 
etwa meine ‚gefühlte Statistik‘, sondern es handelt sich 
um rechtskräftig entschiedene Verfahren, bei denen die 
 Entscheidung erging: Dieser Mensch war zu Unrecht in 
Haft. Ich erstelle diese Statistiken nicht etwa aus Lange-
weile, sondernweilesvonoffiziellerSeiteausangeblich
keine Zahlen gibt.“168 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20_9_beitrag_schmidt-raentsch_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20_9_beitrag_schmidt-raentsch_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155112&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255425&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165967
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eugh-urteil-deutschland-muss-abschiebehaft-reformieren-13050569.html
https://taz.de/EuGH-zu-Abschiebehaft/!5836816/
https://www.migazin.de/2022/03/11/eugh-inhaftierung-von-abschiebehaeftlingen-in-gefaengnisumgebung-rechtswidrig/
https://www.migazin.de/2022/03/11/eugh-inhaftierung-von-abschiebehaeftlingen-in-gefaengnisumgebung-rechtswidrig/
https://www.proasyl.de/news/abschiebehaft-der-eugh-schiebt-deutschland-einen-riegel-vor/
https://www.proasyl.de/news/abschiebehaft-der-eugh-schiebt-deutschland-einen-riegel-vor/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151561&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3257805
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=71720170529104938957
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=71720170529104938957
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=15682&sg=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=15682&sg=2
https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/JRS-Europe_Becoming-Vulnerable-In-Detention_June-2010_PUBLIC.pdf
https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/JRS-Europe_Becoming-Vulnerable-In-Detention_June-2010_PUBLIC.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-abschiebung-abschiebehaft-1.4304734
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/geordnete-rueckkehr-gesetz-notlage-abschiebehaft-rechtswidrig-statistik/
https://www.proasyl.de/news/es-ist-skandaloes-welche-fehler-in-abschiebungshaft-passieren/
https://www.lsfw.de/statistik.php
https://www.lsfw.de/statistik.php
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Johanna Schmidt-Räntsch, bis 2021 Richterin am Bundes-
gerichtshof (BGH), befand schon 2014, dass sich nach 
 Prüfung des BGH die Haftentscheidungen der  Amtsgerichte 
„in einem bemerkenswert hohen Umfang – geschätzt 85 
bis 90 Prozent – als rechtswidrig erwiesen“ hätten.169 
Das  Problem ist allerdings, dass die Gerichte die rechts-
widrige Abschiebehaft oft erst Monate oder gar Jahre 
später feststellen. Die Frage der Rechtsmäßigkeit von 
 Abschiebehaft ist rechtlich zudem getrennt von der Frage 
der Rechtmäßigkeit der Abschiebung, was vielfach dazu 
führt, dass die Rechtswidrigkeit einer Abschiebehaft erst 
dann festgestellt wird, wenn die betroffenen Menschen
 bereits aus Deutschland abgeschoben worden sind.170 Auch 
hinsichtlichderVerpflichtungfürBetroffene,diemiteiner
Abschiebung verbundenen Kosten zu tragen, ist die Frage 
entscheidend, ob die Inhaftierung rechtmäßig war. Ein Tag 
im Abschiebegefängnis Büren wird den Betroffenen mit
ca. 240 Euro in Rechnung gestellt.171 Wird die Inhaftierung 
im Nachgang von einem Gericht als rechtswidrig erklärt, 
kann diese Summe nicht mehr eingefordert werden.

Die Zentrale Ausländerbehörde Essen ließ im Dezember 2022 
einen 52-jährigen Rom aus dem Lager Rees II auf richter-
liche Anordnung hin direkt nach einer statio nären psych-
iatrischen Behandlung inhaftieren. Wenige Tage  später 
 erfolgte die Abschiebung nach Serbien. Im Dezember 2023, 
etwa ein Jahr später, entschied das Landgericht Kleve, dass 
die  Haftanordnung des Amtsgerichts Kleve rechts widrig 
war. Der hier verhängte Ausreisegewahrsam bedürfe  immer 
einer Ermessensausübung. Im  Rahmen der Ermessens-
erwägungen durch das Haftgericht war  un berücksichtigt 
geblieben, dass der Mann in der Vergangenheit bereits 
mehrfach „freiwillig“ ausgereist war.  Außerdem blieb 
 unberücksichtigt, dass er an Angstzuständen leidet und 
sich insofern noch kurz vor der Haftanordnung in psych-
iatrischer Behandlung befand. Da die Ermessensausübung 
vorliegend fehlte, war die Haftanordnung rechtswidrig.172 

169 Zitiert nach Auch Abgelehnte haben Rechte, in: Süddeutsche Zeitung vom 28.1.2019.
170 Vgl. Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 162.
171  Siehe §§ 66f. AufenthG. Die Kosten werden dann relevant, wenn eine Person erneut mit einem Visum nach Deutschland einreisen möchte. 

Dann werden alle mit der Abschiebung verbundenen Kosten vorab in Rechnung gestellt. Dazu zählen auch die immensen Tagessätze einer 
 Abschiebehaftanstalt. Vgl. Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben?

172  Siehe Landgericht Kleve, Beschluss vom 22.12.2023, Az. 4 T 7/23. 
Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe näher Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

173  In Dorsten getaufter iranischer Christ. Ministerium lehnt auch den zweiten Asylantrag ab, in: Dorstener Zeitung vom 28.11.2022. 
Die Überschrift des Artikels ist fehlerhaft. Der Ablehnungsbescheid im zweiten Asylverfahren erging selbstverständlich durch das BAMF, 
wie die Meldung dann auch korrekt darstellt. Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.3: Wenn BAMF und Gerichte nicht glauben.

174  Auch Abgelehnte haben Rechte, in: Süddeutsche Zeitung vom 28.1.2019; „Gut 83 Jahre rechtswidrige Haft“, in: Legal Tribune Online vom 15.3.2022.
175  Öztürkyılmaz,StrafeohneVerbrechen,S.2325; PROASYL,HaftohneStraftat:Abschiebungshaftisthäufigrechtswidrig,Beitragvom1.6.2018.

Auch die vom Kreis Viersen beantragte Abschiebehaft von 
Mohammadreza Nozary war rechtswidrig. Der Iraner war 
im Sommer 2022 für einige Tage im Abschiebegefängnis 
Büren inhaftiert und dafür von seiner Ehefrau und seinem 
Stiefsohn getrennt worden, ehe seine Abschiebung vor-
läufiggestopptwurde.DasLandgerichtKrefeldentschied
schließlich im November 2022, dass die Haft  rechtswidrig 
war. Seine Anwältin Zübeyde Duyar kommentierte: 
„Das hätte unter diesen Umständen nicht passieren dürfen. 
Er ist verheiratet, hat Arbeit und ist sozial so vernetzt, dass 
keinerlei Fluchtgefahr bestand.“173 

Da Menschen mit einer „Ausreisepflicht“ in Deutschland
kaum eine Lobby haben, führt die in erschreckendem 
 Umfang rechtswidrig angeordnete Abschiebehaft nicht 
dazu, dass die Politik in Bund und Ländern diesen Miss-
stand beheben oder diese gravierenden rechtsstaatlichen 
Mängel auch nur anerkennen würde.174 Im Gegenteil: 
Insbesondere mit der zunehmenden Zahl von Schutzsuchen-
den seit 2015/16 geriet die Abschiebehaft wieder stärker in 
denöffentlichenFokus.InpolitischenDebattenwurdeein
vermeintliches„Vollzugsdefizit“beklagt,dermassiveAus-
bau der Haftplätze gefordert und – ungeachtet des  ersten 
EuGH-Urteils 2014 – die gemeinsame Inhaftierung von 
 Abschiebehäftlingen und Strafgefangenen vorgeschlagen. 
Die Haftplätze und die Zahl der Inhaftierungen stieg in der 
Folge deutlich an, während sich die Bedingungen der Haft 
nachhaltig verschlechterten.175 Die Corona-Pandemie führt 
ab Frühjahr 2020 dann zeitweilig zu einem Rückgang der 
Inhaftierungszahlen. Mit dem Ende Februar 2024 in Kraft 
getretenen Hau-ab-Gesetz III wurde die Möglichkeiten für 
die Abschiebehaft dann noch einmal verschärft.

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-abschiebung-abschiebehaft-1.4304734
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/kleve/lg_kleve/j2023/4_T_7_23_Landgericht_Kleve_Beschluss_20231222.html
https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/abschiebung-eines-iranischen-christen-ministerium-lehnt-auch-zweiten-asylantrag-ab-w667272-p-4000662437/
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-abschiebung-abschiebehaft-1.4304734
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/geordnete-rueckkehr-gesetz-notlage-abschiebehaft-rechtswidrig-statistik/
https://www.hinterland-magazin.de/wp-content/uploads/2019/04/Hinterland-Magazin_41-21.pdf
https://www.proasyl.de/hintergrund/abschiebungshaft-ist-haeufig-rechtswidrig-haft-ohne-straftat/
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DAS NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE 
ABSCHIEBEGEFÄNGNIS BÜREN

© Achim Pohl © Achim Pohl

Das Abschiebegefängnis Büren, das mittlerweile offiziell 
als „Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige“
firmiert,warvon1994bisAnfangMai2015zunächsteine
 Justizvollzugsanstalt, in der sowohl Strafgefangene als auch 
Menschen in Abschiebehaft inhaftiert waren.176 Mit den 
Grundsatzentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 
und des Bundesgerichtshofs177 im Juli 2014 wurden allerdings 
ab26. Juli2014vorläufigkeineAbschiebehaftgefangenen
mehr in Büren inhaftiert.178 Anschließend wurde die Einrich- 
tung in ein Abschiebegefängnis umgewandelt, das am 
15. Mai 2015 in der heutigen Form seinen Betrieb aufnahm. 
Der Vollzug der Abschiebehaft liegt bei der  Bezirksregierung 
des Regierungsbezirks Detmold, auf Ebene der Landesregie-
rung untersteht die Einrichtung seit 2017 dem Flucht- und 
Integrationsministerium als oberster Ausländerbehörde des 
Landes, die damit auch die uneingeschränkte Rechtsauf-
sicht hat. Für die Abschiebungen selbst ist aber die jewei li- 
ge kommunale oder Zentrale Ausländerbehörde  zuständig.179 

176  Rückblicke auf 30 Jahre Abschiebehaft in Büren bei GeschichtederehemaligenJVAbeiBüren:VielVerzweiflunghinterhohenMauern,in:Neue 
Westfälische vom 3.3.2024 und Abgelehnte Asylbewerber: 30 Jahre Abschiebegefängnis Büren, in: WDR Lokalzeit OWL, Beitrag vom 25.1.2024.

177  Bundesgerichtshof, Beschluss vom 25.7.2014, Az. V ZB 137/14. Vgl. auch Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren, Bundesgerichtshof: JVA Büren 
muss geschlossen werden, Meldung vom 25.7.2014.

178 Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren, JVA Büren ohne Abschiebehaft, Meldung vom 1.8.2014.
179  Siehe § 3 ZustAVO NRW und NRW Landtag, Vorlage 18/1267, NRW MKJFGFI, Bericht „Umgang mit Abschiebungen aus der Unterbringungsanstalt 

fürAusreisepflichtigedesLandesNordrheinWestfalen“fürdenIntegrationsausschuss,16.5.2023.
180 Siehe dazu Kapitel 2.3: Die nordrhein-westfälische Landesregierung.
181  Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2018. Vgl. auch Strengere Regeln in der Abschiebe-

haftanstaltBüren,in:Westfalenpostvom5.1.2018; NRW verschärft Regeln für Abschiebehaft, in: Rheinische Post vom 11.4.2018; Land NRW 
verschärftdieAbschiebehaftinBüren,in:WestdeutscheAllgemeineZeitungvom10.7.2018; Regeln für Abschiebehaft werden verschärft, in: 
 Süddeutsche Zeitung vom 12.12.2018.

182 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 12.7.2019.

Der der Institution Abschiebehaftanstalt grundsätzlich  inne- 
wohnende Widerspruch blieb aber auch nach der  formalen 
TrennungvonStrafhaftundAbschiebehaftbestehen.Denn 
Nordrhein-Westfalen hatte seit 2015 nicht nur die Abschiebe- 
politik teilweise zentralisiert.180 Zugleich wurde, wie auch 
bundesweit angesichts der  verschärften Debatten um Ab- 
schiebungenundeinvermeintliches „Vollzugsdefizit“,das 
Instrument Abschiebehaft verstärkt genutzt. Das hatte zur 
Folge, dass das  Abschiebegefängnis Büren zwar nicht diesel- 
ben Sicherheitsmaßnahmen wie ein Gefängnis haben soll-
te, eben weil es sich formal nicht um eine Haft handelt. 
Dennoch hat die nordrhein-westfälische Landesregierung 
gerade mit Verweis auf die nun  vermehrt dort  inhaftierten 
„Gefährder“ und „Straftäter“ die Regelun gen der  Inhaftie rung 
sowie die Sicherheitsmaßnahmen verschärft und die 
 möglich en Sanktionen für die Inhaftierten ausgebaut – ein- 
mal Ende 2018181 und dann noch einmal Mitte 2019.182 
Frank  Gockel vom Verein Hilfe für Menschen in Abschiebe-
haft Büren  er läuterte:

https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/bueren/23796587_Geschichte-der-ehemaligen-JVA-bei-Bueren-Viel-Verzweiflung-hinter-hohen-Mauern.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/bueren/23796587_Geschichte-der-ehemaligen-JVA-bei-Bueren-Viel-Verzweiflung-hinter-hohen-Mauern.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/abschiebegefaengnis-bueren-100.html
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=68632&pos=0&anz=1
https://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/index.php?id=252#c419
https://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/index.php?id=252#c419
http://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/index.php?id=252
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1267.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1267.pdf
https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/strengere-regeln-in-der-abschiebehaftanstalt-bueren-id213016155.html
https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/strengere-regeln-in-der-abschiebehaftanstalt-bueren-id213016155.html
https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-verschaerft-regeln-fuer-abschiebehaft_aid-20597137
https://www.waz.de/politik/article214814337/land-nrw-verschaerft-die-abschiebehaft-in-bueren.html
https://www.waz.de/politik/article214814337/land-nrw-verschaerft-die-abschiebehaft-in-bueren.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-duesseldorf-regeln-fuer-abschiebehaft-werden-verschaerft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-181212-99-197817
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-duesseldorf-regeln-fuer-abschiebehaft-werden-verschaerft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-181212-99-197817
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„Wir glauben eher, dass die Stimmung auch bei den 
  Gefangenen ganz allein dadurch immer schlechter wird, 
dass die Haftbedingungen immer schärfer werden. 
Und das ist so eine Abwärtsspirale, die dementsprechend 
vorherrscht. Und dadurch, dass diese Abwärtsspirale im-
mer weiter nach unten geht, werden natürlich dann Sicher-
heitsmaßnahmen verschärft.“183 

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter  kritisierte 
im Oktober 2018 nachdrücklich, dass die Bedingungen 
der  Inhaftierung im Abschiebegefängnis Büren  jenen von 
 Gefängnissen glichen. Außerdem gäbe es  keine Rechts-
grundlage für die Verfügung der Einzelhaft.184 Auch in 
 ihrem  Jahresbericht 2018 bemängelte sie  zahlreiche 
 Missstände, etwa die fehlende psychologische und 
psychiatrische Betreuung und schwere Eingriffe in die
Persön lichkeitsrechte durch die Formen der Kamera-
überwachung.185 Der  Jesuiten-Flüchtlingsdienst befürchte-
te Mitte 2019, dass die noch maligen Verschärfungen „zu 
 massiven weiteren Grundrechtseinschränkungen“ für die 
Inhaftierten führen könnten, und monierte insbesondere 
die eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Abschiebege-
fängnis, fehlende wirksame Rechtsmittel und ein unzu-
reichendes Beschwerderecht.186 

Pläne,weitereKapazitäteninderAbschiebehaftzuschaffen, 
wurden von der schwarz-gelben Landesregierung  entwickelt 
und vorangetrieben. Anvisiert wurde dabei der Neubau 
eines Abschiebegefängnisses in unmittelbarer Nähe des 
Flughafens Düsseldorf, über den bundesweit die zweit- 
 
 

183 Nicht Knast, nicht Heim, in: Deutschlandfunk vom 20.12.2018.
184  NationaleStellezurVerhütungvonFolter,BesuchsberichtUnterbringungseinrichtungfürAusreisepflichtigeBüren.Besuchvom 

24./25.  Januar 2018; Informationsverbund Asyl & Migration, Nationales Anti-Folter-Gremium kritisiert Abschiebungsgewahrsam Büren, 
Beitrag vom 1.11.2018; Folter-Beobachter sehen Missstände in Abschiebehaftanstalt Büren, in: Neue Westfälische vom 31.10.2018.

185 Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2018, S. 57-61.
186  Landtag NRW, Stellungnahme 17/1624, Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland, Stellungnahme für die schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

durch den Integrationsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung 
des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 14.6.2019; Grundrechtsbeeinträchtigungen seien unverhältnismäßig, in: Domradio 
vom 18.6.2019.

187  NRW plant Abschiebegefängnis am Düsseldorfer Flughafen, in: Süddeutsche Zeitung vom 4.9.2021; Land NRW plant Abschiebegefängnis – 
Kritik von Hilfsverein, in: NRZ vom 7.9.2021. – Zu den Abschiebungen über die Flughäfen siehe Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben?

188  Bündnis Abschiebegefängnis verhindern, Neu gegründetes Bündnis ‚Abschiebegefängnis verhindern – in Düsseldorf und überall‘ fordert Stopp aller 
Planungen für ein Abschiebegefängnis in Düsseldorf, Pressemitteilung vom 5.4.2022; Protest gegen geplantes Abschiebegefängnis, in: Rheinische 
Post vom 28.6.2022. Siehe auch die Kampagnenseite des Bündnisses. Der Düsseldorfer Anwalt Marcel Keienborg klagt zudem seit Oktober 2022 für 
das Bündnis vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf auf Freigabe aller bisher geheim gehaltenen Unterlagen zu den Plänen. 
Siehe FragdenStaat,ErrichtungUnterbringungseinrichtungfürAusreisepflichtige/AusreisegewahrsaminDüsseldorf.

189  Bündnis Abschiebegefängnis verhindern, Ein Jahr schwarz-grüne Landesregierung – weiter keine Klarheit über Bau eines Abschiebegefängnisses in 
Düsseldorf, Beitrag vom 1.7.2023.

190 Landtag NRW, Plenarprotokoll 18/53, 15.12.2023, S. 15-21.
191 ZumAufbauderEinrichtungsieheLinaDroste/SebastianNitschke,DieWürdedesMenschenistabschiebbar.EinblickeinGeschichte,Bedingungen

und Realitäten deutscher Abschiebehaft, Münster 2021., S. 211-213.

meisten Abschiebungen abgewickelt werden.187 Menschen-
rechtsorganisationen und Beratungsstellen kritisierten 
die Pläne als überflüssig, schlossen sich zu einem Bünd-
nis  zusammen und organisierten vielfältigen Protest gegen 
das Vorhaben.188 Inwieweit die schwarz-grüne Koalition 
an den Planungen konkret festhält, ist seither unklar.189 
Zuletzt machten Parlamentsmehrheit und Landesregierung 
in einer Landtagsdebatte Ende 2023 allerdings deutlich, 
dass angesichts der „geringen Auslastung“ des Abschiebe-
gefängnisses Büren die Einrichtung eines weiteren Abschie-
begefängnisses zurzeit nicht geplant sei.190 Gelder dafür 
sind allerdings im Landeshaushalt auch 2024 eingestellt, 
allerdings hinter einem Sperrvermerk, sodass sie zurzeit 
nicht ausgegeben, aber jederzeit aktiviert werden könnten.

MENSCHEN IN ABSCHIEBEHAFT
Im Jahr 2023 waren in Büren maximal 175 Plätze für Men-
schen in Abschiebehaft vorhanden.191 Diese Plätze wurden, 
obschon Büren nie vollständig belegt ist, im Laufe der Jahre 
umfassend genutzt. Allein die Zentrale Ausländerbehörde 
Essen hat nach eigenen Angaben im Jahr 2022 insgesamt 
110 Haftanträge für Abschiebehaft bei den zuständigen 
Amtsgerichten gestellt, die überwiegend von den Gerichten 
bestätigt worden seien. Diese Zahl nur einer ZAB zeigt im 
Hinblick auf die Abschiebehaftzahlen beispielhaft auf, wie  
 
 

https://www.deutschlandfunk.de/abschiebehaft-in-bueren-nicht-knast-nicht-heim-100.html
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Besuchsberichte/20180124_-_UfA_Bueren/20180124_Besuchsbericht_UfA_Bueren_Web.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Besuchsberichte/20180124_-_UfA_Bueren/20180124_Besuchsbericht_UfA_Bueren_Web.pdf
https://www.asyl.net/view/nationales-anti-folter-gremium-kritisiert-abschiebungsgewahrsam-bueren
https://www.asyl.net/view/nationales-anti-folter-gremium-kritisiert-abschiebungsgewahrsam-bueren
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/bueren/22285295_Folterpraeventionsstelle-sieht-Missstaende-in-Abschiebehaftanstalt-Bueren.html
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/Nationale_Stelle_Jahresbericht_2018_01.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1624.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1624.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1624.pdf
https://www.domradio.de/artikel/grundrechtsbeeintraechtigungen-seien-unverhaeltnismaessig-jesuiten-ueben-kritik
https://www.domradio.de/artikel/grundrechtsbeeintraechtigungen-seien-unverhaeltnismaessig-jesuiten-ueben-kritik
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-duesseldorf-nrw-plant-abschiebegefaengnis-am-duesseldorfer-flughafen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210904-99-89495
https://www.nrz.de/region/niederrhein/land-nrw-will-mehr-plaetze-fuer-abschiebehaeftlinge-schaffen-id233256501.html
https://www.nrz.de/region/niederrhein/land-nrw-will-mehr-plaetze-fuer-abschiebehaeftlinge-schaffen-id233256501.html
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/2022-04-05_PM_Abschiebegefaengnis_Duesseldorf_verhindern.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/2022-04-05_PM_Abschiebegefaengnis_Duesseldorf_verhindern.pdf
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-protest-gegen-geplantes-abschiebegefaengnis_aid-72051965
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-protest-gegen-geplantes-abschiebegefaengnis_aid-72051965
https://abschiebegefaengnis-verhindern.de/
https://fragdenstaat.de/anfrage/errichtung-unterbringungseinrichtung-fuer-ausreisepflichtige-ausreisegewahrsam-in-duesseldorf/
https://abschiebegefaengnis-verhindern.de/2023/ein-jahr-schwarz-gruene-landesregierung-weiter-keine-klarheit-ueber-bau-eines-abschiebegefaengnisses-in-duesseldorf/
https://abschiebegefaengnis-verhindern.de/2023/ein-jahr-schwarz-gruene-landesregierung-weiter-keine-klarheit-ueber-bau-eines-abschiebegefaengnisses-in-duesseldorf/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP18-53.pdf
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häufig Menschen zum Zwecke der Abschiebung in Nord-
rhein-Westfalen inhaftiert werden und wie nachrangig 
„mildere Mittel“ geprüft werden.192 

Im Jahr 2023 wurden jeden Monat durchschnittlich 
114 Menschen neu im Abschiebegefängnis Büren  inhaftiert. 
Insgesamt kamen dort 1.371 Männer in Abschiebehaft, fast 
jeder fünfte von ihnen wegen einer geplanten Dublin- Ab-
schiebung.193 Die meisten Inhaftierten kamen aus  Algerien 
(158), Albanien (141), und Georgien (115). Aber auch 
108 Männer aus der Türkei, 93 aus dem Irak und 74 aus 
 Syrien194 wurden in diesem Zeitraum in Büren in Haft ge-
nommen, um ihre Abschiebung vorzubereiten.  Iraker  kamen 
dabei vor allem in der zweiten Jahreshälfte in  Abschiebehaft – 
eine Folge des geheimen Migrationsdeals zwischen der 
Bundesrepublik und dem Irak.195

1.364 Menschen wurden 2023 aus der Abschiebehaft „ent-
lassen“: 1.098 von ihnen  wurden abgeschoben (80,5  Pro-
zent), die übrigen 266 Männer  kamen wieder frei.196 Damit 
wurden 2023 jeden Tag durchschnittlich drei Menschen 
aus dem  Abschiebegefängnis Büren heraus abgeschoben.197 
Die  Zahlen sagen indes nichts über die Haftdauer. Denn in 
 Büren werden Menschen auch monatelang inhaftiert.198

Jahr

Abschiebungen 
aus Nordrhein-

Westfalen

neu inhaftiert 
im Abschiebe-

gefängnis Büren

2022 3.118 Menschen 1.164 Männer

2023 3.663 Menschen 1.371 Männer

192  Keine Auskunft gibt der Jahresbericht allerdings darüber, in wie vielen Fällen eine Form der Abschiebehaft später gerichtlich als rechtswidrig 
eingestuft worden ist. Siehe Stadt Essen, FB 38 – Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Jahresbericht 
2022, Mai 2023, S. 28.

193  Im Abschiebegefängnis Büren können grundsätzlich auch Menschen inhaftiert werden, die Ausländerbehörden anderer Bundesländer inhaftieren 
wollen. Dann leistet Nordrhein-Westfalen Amtshilfe. Eine Statistik, die hierzu Aussagen trifft, legt die Landesregierung jedoch nicht öffentlich vor. 
Minister Karl-Josef Laumann (CDU), der in einer Plenardebatte im Dezember 2023 die zuständige Ministerin Josefine Paul (Grüne) vertrat, gab 
an, dass im Jahr 2023 rund ein Fünftel der Inhaftierten im Rahmen der Amtshilfe für andere Bundesländer oder die Bundespolizei aufgenommen 
 worden seien. Siehe Landtag NRW, Plenarprotokoll 18/53, 15.12.2023, S. 20.

194  Da Deutschland seit Jahren nicht nach Syrien abschiebt, muss es sich bei den syrischen Männern um innereuropäische Abschiebungen handeln.
195  Geheimer Migrationsdeal mit dem Irak, in: tagesschau vom 15.12.2023. 

Siehe auch Erste Bundesländer schieben Jesiden ab, in: Jüdische Allgemeine vom 11.12.2023.
196  Eigene Berechnung auf der Grundlage der Angaben der Landesregierung: NRW Landtag, Vorlage 18/1332, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht 

Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) in Büren, 1. Quartal 2023 für den Integrationsausschuss, 5.6.2023, NRW Landtag, Vorlage 
18/1692, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) in Büren, 2. Quartal 2023 für den Integrations-
ausschuss, 25.9.2023, NRW Landtag, Vorlage 18/2018, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) 
in Büren, 3. Quartal 2023 für den Integrationsausschuss, 4.12.2023, NRW Landtag, Vorlage 18/2195, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht Unterbrin-
gungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) in Büren, 4. Quartal 2023 für den Integrationsausschuss, 25.1.2024. 57 Prozent der Inhaftierungen 
erfolgten 2023 als Sicherungshaft, 21,2 Prozent als Ausreisegewahrsam und weitere 18,9 Prozent als Überstellungshaft für Dublin-Abschiebungen.

197 Siehe auch Abschiebegefängnis Büren: durchschnittlich drei Rückführungen pro Tag, in: Radio Hochstift vom 17.10.2023.
198 Vgl. die Fallskizzen weiter unten.
199 Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 36f.
200 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

Wie Menschen die Inhaftierung in Abschiebehaft erleben, 
berichtete der 25-jährige Kurde Dzevad S. im April 2011. 
Zum Zeitpunkt seines Interviews mit Miltiadis Oulios saß 
er seit drei Monaten im Abschiebegefängnis Büren:

„Für mich kommt es so rüber, als ob ich ein Mörder wäre. 
Ehrlich, das ist wirklich so. Ich sitze in einer kleinen Zelle 
und habe keine Freiheit. Wenn ich irgendwo hingeh, geh 
ich in Handschellen. Als ob ich ein Schwerverbrecher wäre. 
[…] Ich bin doch ein ganz normaler Mensch und wollte Asyl 
haben.“199 

In Nordrhein-Westfalen werden Menschen in ganz unter-
schiedlichen Lebenslagen mit dem Ziel der späteren Ab-
schiebung in Abschiebehaft genommen. Im August 2022 ließ 
die Stadt Gelsenkirchen Kingsley O., einen Vater dreier   
Kinder im Alter von 2 und 5 Jahren, im Abschiebegefängnis 
 Büren inhaftieren und schob ihn einige Tage später nach 
 Nigeria ab. Schon für die Haft erfolgte die Trennung von den 
Kindern und seiner Partnerin. Das Kindeswohl und das Recht 
des Vaters auf seine Kinder blieben gänzlich unbeachtet.200 
Im Dezember 2022 erfolgte die Inhaftierung von  Abdullohi 
Shamsiddin, einem Vater von zwei kleinen Kindern, in Büren. 
Die Stadt Dortmund beantragte die Inhaftierung, weil sich 
Abdullohi Shamsiddin beim Abschiebeversuch am Flughafen 
München gewehrt und sich selbst verletzt hatte, woraufhin 
die Abschiebung abgebrochen wurde. Der Familienvater 
 wurde schließlich am 18. Januar 2023 trotz Protesten von  
Menschenrechtler:innen nach Tadschikistan abgeschoben, 
wo er direkt wieder in Haft landete. Den zweiten Abschiebe- 
 
 

https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdCB5XCJistN_xn4l9lqUZV8kYxDwI1hWx71QuGl1ZGM/Anlage-_FB_38_Jahresbericht_2022.pdf
https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdCB5XCJistN_xn4l9lqUZV8kYxDwI1hWx71QuGl1ZGM/Anlage-_FB_38_Jahresbericht_2022.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP18-53.pdf
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/migration-irak-abschiebungen-100.html
https://www.juedische-allgemeine.de/politik/erste-bundeslaender-schieben-jesiden-ab/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1332.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1332.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1692.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1692.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1692.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2018.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2018.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2195.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2195.pdf
https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detailansicht/abschiebegefaengnis-bueren-durchschnittlich-drei-rueckfuehrungen-pro-tag.html
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termin erfuhr der Mann nicht und konnte sich so nicht von 
seiner Frau und den Angehörigen und Freund:innen ve-
rabschieden, die ihn regelmäßig im Abschiebegefängnis 
Büren besucht hatten.201 

Im März 2023 wurde ein kurdischer Mann für einige Tage 
in Abschiebehaft genommen, um eine Abschiebung in die 
Türkei durchzusetzen. Schließlich erfolgte ein Abschiebe-
versuch durch den Kreis Gütersloh am 9. März 2023,  obwohl 
das Verwaltungsgericht Minden die Abschiebung tags  zuvor 
vorläufiguntersagthatte.DieAbschiebungwurdeerstauf
dem Weg zum Flughafen gestoppt.202 Ebenfalls im März 
2023 ließ der Kreis Borken den berufstätigen  Shahid L. 
aus Pakistan für mehrere Tage im Abschiebegefäng-
nis  Büren  inhaftieren. Durch die Abschiebung mit einem 
 Sammelcharter wurde er von seiner ukrainischen Verlob-
ten getrennt,dieaufgrunddesrussischenAngriffskrieges
ein Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten hatte.203 

Wiederum im Kreis Borken ließ die Ausländerbehörde Ende 
Juni 2023 den zwanzigjährigen Ousman John auf dem Weg 
zur Arbeit festnehmen und nach richterlicher Anordnung 
in die Abschiebehaftanstalt verbringen. Nach wochen-
langen Protesten und einem millionenfach angesehenen 
Video seines Fußballvereins kam der junge Mann aus 
Gambia Ende Juli 2023 wieder frei, die Härtefallkom-
mission hatte sich für ein Bleiberecht ausgesprochen.204 
Der 25-jährige Sidi aus Mauretanien wurde im März 2023 in 
der Ausländerbehörde der Stadt Wuppertal festgenommen. 
Nachdem er aus Panik eine Büroklammer geschluckt  hatte 
und zunächst im Krankenhaus behandelt worden war, 
 beantragte die Stadt Abschiebehaft. Über vier Monate – 
 darunter mehrere Wochen in Isolationshaft – verbrachte 
Sidi im Abschiebegefängnis Büren, bis er mit einem Einzel-
charter nach Mauretanien abgeschoben wurde, wo er als 
christlicher Konvertit in einem Gefängnis verschwand.205 

201 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
202 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 3.4: Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.
203 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung. Zum Schutz der Person wird hier ein Pseudonym verwendet.
204 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.
205 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.3: Wenn BAMF und Gerichte nicht glauben.
206 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 3.5: Der Schutzraum Kirchenasyl.
207  AnnaSuerhoff/ClaudiaEngelmann,AbschiebungtrotzKrankheit.PerspektivenausderPraxisundmenschenrechtlicheVerpflichtungen,heraus

gegeben vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Mai 2021, S. 30. Siehe zu den Mängeln auch Öztürkyılmaz,StrafeohneVerbrechen,S.30.
208  Siehe für beide Fälle Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit. Der Fall von Anil (Name anonymisiert) wurde vom Projekt Abschiebungs reporting NRW 

gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und dem Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren recherchiert und  dokumentiert.
209  Der Fall wurde vom Projekt Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert. Siehe ausführlich Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der  Gesundheit.

Im Juli 2023 brach die Stadt Viersen ein Kirchenasyl in 
 Nettetal-Lobberich, um das kurdische Paar Nahida und 
 Dilshad nach Polen abzuschieben. Nachdem Nahida mehr-
fach zusammengebrochen war, wurde die Abschiebung 
nicht vollzogen. Das Paar kam in das Abschiebegefängnis 
Darmstadt, das BAMF und die Stadt Viersen hielten an ihrem 
 Abschiebeplan fest. Erst nach Tagen des Protestes wurde 
das Ehepaar schließlich aufgrund politischer Interventio-
nen doch wieder aus der Abschiebehaft entlassen, worauf-
hin es in die Kirchengemeinde zurückkehren  konnte.206 

Anna Suerhoff und Claudia Engelmann kommen in ihrer
Studie für das Deutsche Institut für Menschenrechte zu 
dem Ergebnis, dass für Menschen in Abschiebehaft „der 
Zugang zu fachärztlicher Behandlung und die damit ver-
bundene Ausstellung von qualifizierten Bescheinigungen
besonders schwierig“ sei. Auch fehle es an „länderspezi-
fischenRegelungen zurmedizinischenVersorgung in den
 Abschiebehaftanstalten.“207 Trotz solcher bestehender Miss-
stände nehmen nordrhein-westfälische Ausländer behörden 
regelmäßig auch psychisch Erkrankte, Opfer von Folter 
und selbstmordgefährdete Menschen in Abschiebehaft. 
So brachte der Kreis Steinfurt Anfang Juni 2022 den 42-jäh-
rigen Tamilen Krishna, ein aus Sri Lanka geflohenes
 Folteropfer, in das Abschiebegefängnis Büren. Der Kreis 
Wesel wiederum war im April 2023 verantwortlich für 
die Abschiebehaft des Tamilen Anil, der in Sri Lanka 
ebenfalls Opfer von Folter geworden war, unter psychi-
schen  Erkrankungen leidet und als selbstmordgefährdet 
ein gestuft wurde. Anil wurde mehrere Wochen in den 
 Abschiebegefängnissen Pforzheim (Baden-Württemberg) 
und  Büren inhaftiert, darunter für längere Zeit in einer 
 isolierten Zelle mit einer jede Viertelstunde  durchgeführten 
 „Lebendkontrolle“ durch das Sicherheitspersonal.208 
Die Stadt Köln brachte im Herbst 2021 einen Mann mit 
Suchterkrankung während einer laufenden Substitutions-
behandlung in das Abschiebegefängnis Büren, um ihn 
 später abzuschieben.209 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/abschiebung-trotz-krankheit
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/abschiebung-trotz-krankheit
https://www.hinterland-magazin.de/wp-content/uploads/2019/04/Hinterland-Magazin_41-21.pdf
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Immer wieder sorgen nordrhein-westfälische  Behörden 
auch für die Inhaftierung von Müttern, Schwangeren 
und älteren Frauen in Abschiebegefängnissen. Im Juni 
2022 ließ der Kreis Viersen die 59-jährige, psychisch 
erkrankte Alia Banjak aus Schwalmtal, die seit Jahr-
zehnten fast durch gängig in Deutschland lebt und hier 
ihre Kinder großgezogen hat, für 18 Tage im rheinland- 
pfälzischen  Abschiebegefängnis Ingelheim einsperren.210 
Der Kreis  Siegen-Wittgenstein organisierte im Februar 
2022 die Festnahme von  Sevine Muradi, eine Mutter dreier 
 Kinder (2, 5 und 7 Jahre),  während eines Termins in  der 
Aus länderbehörde. Vier Tage verbrachte sie anschließend 
in der Abschiebungshaft, bis großer  zivilgesellschaftlicher 
Protest ihre Freilassung  erwirkte.211 Im Februar 2022 ließ 
die Stadt Köln die 34-jährige kurdische Êzîdin Hivali A. 
für 24 Tage im Abschiebegefängnis Ingelheim inhaftie-
ren,  bevor sie nach Rumänien abgeschoben wurde. Selbst 
die in der Abschiebungshaft festgestellte Schwangerschaft 
der Frau führte nicht dazu, dass das BAMF den Selbst-
eintritt, also die Übernahme des Asylverfahrens, erklärte. 
 Viele  Behörden und Gerichte stimmten der Abschiebung zu. 
 Dabei lag mit der Schwangerschaft bei der Frau eine 
 besondere Schutzbedürftigkeit vor. In Rumänien wur-
de Hivali A.,  deren Mann als britischer Staatsbürger wei-
ter in Köln  le bte, direkt wieder inhaftiert und ihr eine 
 Abschiebung in den Irak angedroht.212 Sieben Monate nach 
der Abschiebung entschied das Landgericht Köln, dass die 
Abschiebehaft rechtswidrig war.213 Der Kreis Mettmann 
 verhaftete die 63-jährige irakische Êzîdin Gule Hassan Ido 
am 14. September 2023 im Beiseins ihres Sohnes in der 
 Ausländerbehörde, um sie noch am selben Tag in den Irak 
abzuschieben. Nachdem sie sich gewehrt und ge weigert 
hatte, das Flugzeug zu besteigen, wurde sie für zwei  Monate 
in der Abschiebehaftanstalt Ingelheim inhaftiert, bevor sie 
schließlich abgeschoben wurde.214 

210 Siehe für den Fall ausführlich Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
211 Siehe für den Fall Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
212 Für den Fall siehe Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
213 Siehe Landgericht Köln, Beschluss vom 8.9.2022, Az. 39 T 39/22.
214 Islamisten dürfen aufmarschieren, ihre Opfer sollen weg, in: Westfalenpost vom 10.11.2023.
215 Werden in Abschiebehaftanstalten Menschenrechte verletzt? In: Deutschlandfunk Kultur vom 5.2.2024.
216  Mehr zur Praxis der Isolationshaft bei Droste/Nitschke, Die Würde des Menschen ist abschiebbar, S. 201-260. 

AuchdemAbschiebungsreportingNRWistdiesePraxisausvonBetroffenenzurVerfügunggestelltenAktensowieausBerichtenbekannt.
217 Siehe weiter oben sowie Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

ISOLATIONSHAFT UND „LEBENDKONTROLLEN“

„Die ersten 41 Tage war ich in Isolationshaft. Ich war 
dort für 41 Tage. Aus der Isolationsabteilung kann 
man  manchmal für zwei Stunden, aber meistens nur 
für eine Stunde am Tag rauskommen. Jeder Tag war 
 unterschiedlich. Manchmal hatten wir mehr als zwei 
 Stunden, aber das war sehr sehr selten, oft hatten wir 
nur eine Stunde, wegen Personalmangel und so. 
 Manchmal hieß es: „Entschuldigung, es gibt kein 
Personal oder sowas.““
Sidel Moctar, 
im ersten Halbjahr 2023 im Abschiebegefängnis Büren inhaftiert.215 

Regelmäßig üben Insassen im Abschiebegefängnis Büren 
Kritik an den Haftbedingungen. Nichtregierungsorganisa-
tio nen berichten von Isolationshaft oder Praktiken des 
Schlafentzuges. Dabei werden einige Inhaftierte einer 
rund um die Uhr andauernden sogenannten „Lebendkont-
rolle“ unterzogen, bei der sie auch nachts alle 15 Minuten 
überwacht werden.216 Dies wurde beispielsweise bei dem 
oben genannten Fall des Tamilen Anil praktiziert.217 Auch 
kommt es zu Fixierungen der Inhaftierten. Ein ehemaliger 
Inhaftierter berichtete Deutschlandfunk Kultur davon, wie 
er nach einem Suizidversuch von etwa zehn Polizist :innen 
„wie ein Tier gepackt“ und über zwölf Stunden fixiert
 worden sei:

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2022/39_T_39_22_Beschluss_20220908.html
https://www.wp.de/politik/islamisten-duerfen-aufmarschieren-ihre-opfer-sollen-weg-id240368190.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/isoliert-im-gefaengnis-abschiebehaft-in-deutschland-dlf-kultur-4ef9b656-100.html
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„Man legt dich mit dem Rücken auf den Tisch. Man bindet 
deine Füße, deinen Bauch und deine Hände fest, du bleibst 
so auf diesem Bett. Sie haben mich dort wirklich wie einen 
Terroristen gefesselt.“218 

Während die zuständige Bezirksregierung Detmold die 
Kritik wiederholt öffentlich zurückweist, sind die Haft
bedingungen wenig transparent und auch die Kontroll-
möglichkeiten stark eingeschränkt.219 Zugleich ist es 
praktisch unmöglich, rechtzeitigen Rechtsschutz gegen 
Maßnahmen der Haftbedingungen beim zuständigen 
 Verwaltungsgericht Minden zu erhalten. Die Abschiebung 
kommt dem oft zuvor.

Frank Gockel kritisiert Praktiken wie Fixierungen und 
Schlafentzug scharf:

„Wir müssen nicht, um jede Abschiebung zu sichern, 
 Menschen vollkommen  zerstören, foltern. Die Leute 
 gehen kaputt in diesen Räumen.“220 

Im zweiten Halbjahr 2023 starb in Büren ein junger in-
haftierterMann.DieGründedafürsindbishernichtoffen
gelegt worden.221 Außerdem kam es zu mehreren Bränden 
im Abschiebegefängnis.222 

218 Abschiebehaft in Deutschland: Praxis und Kritik, in: Deutschlandfunk vom 5.2.2024.
219  Vgl. Abschiebehaft in Deutschland: Praxis und Kritik, in: Deutschlandfunk vom 5.2.2024. 

Siehe auch Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V., Verein fordert mehr Transparenz zur Abschiebehaft, Pressemeldung vom 23.2.2024. 
DerVereinhatzudemmehrereAnfragennachdemInformationsfreiheitsgesetzgestellt,ummehrInformationenöffentlichzumachen.

220 Abschiebehaft in Deutschland: Praxis und Kritik, in: Deutschlandfunk vom 5.2.2024.
221  Todesfall in Abschiebehaftanstalt Büren, in: Radio Hochstift vom 16.9.2023; NRW Landtag, Vorlage 18/2018, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht 

UnterbringungseinrichtungfürAusreisepflichtige(UfA)inBüren,3.Quartal2023fürdenIntegrationsausschuss,4.12.2023,S.3.
222  ErneuterBrandinBürenerAbschiebehaft:VereinfordertAufklärungallerVorfälle,in:NeueWestfälischevom25.11.2023; 

Zwei Brände in der  Haftanstalt Stöckerbusch, in: Westfalen-Blatt vom 27.11.2023.

FOLGERUNGEN
Während Menschenrechtsorganisationen und Expert :in - 
nen seit langem die Abschaffung der Abschiebehaft for-
dern, wird das Instrument von Politik und Behörden 
 ungebrochen genutzt und der Ausbau weiterer Haftplätze 
gefordert.  Dabei bleibt zum einen völlig unbeachtet, dass in 
der  Abschiebehaft Menschen inhaftiert werden, die nichts 
 anderes „verbrochen“ haben als in der Bundesrepublik 
 leben zu wollen. Zum anderen wird ignoriert, dass in der 
 Praxis der Abschiebehaft Menschenrechtsverletzungen und 
rechtswidrige Inhaftierungen an der Tagesordnung sind.

Auffällig ist zudem, dass die schwarzgrüne Landes
regierung das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, 
 vulnerable Personen wie Kranke oder Schwangere nicht 
in Abschiebehaft zu nehmen, auch nach mehr als einein-
halb Regierungsjahren nicht umgesetzt hat. Darüber hinaus 
fehlt es in Nordrhein-Westfalen (genauso wie bundesweit) 
an einer Statistik darüber, wie oft die Abschiebehaft von 
Gerichten als rechtswidrig eingestuft wurde.

https://www.deutschlandfunk.de/abschiebehaft-abschiebung-asylsuchende-fluechtende-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/abschiebehaft-abschiebung-asylsuchende-fluechtende-100.html
https://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/index.php?id=878
https://www.deutschlandfunk.de/abschiebehaft-abschiebung-asylsuchende-fluechtende-100.html
https://www.radiohochstift.de/nachrichten/kreis-paderborn/detailansicht-pb/todesfall-in-abschiebehaftanstalt-bueren.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2018.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-2018.pdf
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/bueren/23719217_Erneuter-Brand-in-Buerener-Abschiebehaft-Verein-fordert-Aufklaerung-aller-Vorfaelle.amp.html
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/bueren/braende-haftanstalt-stoeckerbusch-2873553
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223  Zum Rechtsschutz in den verschiedenen Konstellationen des Asyl- und Aufenthaltsrechts siehe Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, 
S. 93-108. Zum Rechtsschutz bei negativen BAMF-Bescheiden siehe knapp Informationsverbund Asyl & Migration, Rechtsschutz, Stand: Oktober 2022.

224 DadieRechtsanwält:innenbezahltundoftvorfinanziertwerdenmüssenundnurinmanchenFällenProzesskostenhilferealerreichbarist,istder
Zugang zum Rechtsweg für viele Menschen massiv erschwert.

225 Zum Kirchenasyl siehe Kapitel 3.5: Der Schutzraum Kirchenasyl.
226 Vgl. § 59 Absatz 1 Satz 8 AufenthG.
227  Siehe beispielhaft den Fall des Tamilen Anil aus dem April 2023 im Kreis Wesel in Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit und die  Abschiebung einer Familie 

aus Krefeld im März 2023 in Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl? Beide Fälle wurden vom Projekt Abschiebungsreporting NRW  recherchiert und  dokumentiert.
228  OVG NRW, Fragen und Antworten zum Fall Sami A. aus Anlass des Beschlusses des OVG NRW vom 15. August 2018 – 17 B 1029/18, 15.8.2018, Frage 4.

Auch wenn sich die Abschiebepolitik in den letzten  Jahren 
immer weiter verhärtet hat und Politik und Behörden  alles 
daran setzen, es Menschen zu erschweren, sich gegen 
ihre eigene Abschiebung zur Wehr zu setzen, bleiben den 
BetroffenenimbestehendenRechtsrahmendennocheinige
Optionen.

RECHTSSCHUTZ BEI ABSCHIEBUNGEN
Von einer Abschiebung bedrohte Menschen haben verschie-
dene Möglichkeiten, gegen eine Abschiebung vorzugehen. 
So können sie zum einen bei der Ausländerbehörde einen 
 Antrag auf die Erteilung beziehungsweise die Verlänge-
rung einer bereits bestehenden Aufenthaltserlaubnis oder 
 Duldung beantragen. Folgt die Behörde dem Antrag nicht, 
können sie das zuständige Verwaltungsgericht anrufen. Oder 
aberBetroffenestelleneinenweiterenAntragbeimBAMF.
Auch hier kann ergänzend oder nach Zurückweisung des 
 Antrages das örtliche Verwaltungsgericht angerufen wer-
den. Und auch gegen eine Abschiebungsandrohung, eine  Aus- 
weisung oder andere Verwaltungsakte ist ein Klageweg 
möglich. Hierbei ist wichtig, dass ein Widerspruch oder 
eine Klage nicht in allen Fällen eine aufschiebende  Wirkung 
hat, weshalb dann zusätzlich ein Eilrechtsschutzantrag 
(umgangssprachlich: Eilantrag) gestellt werden muss, um 
zu verhindern, dass eine Abschiebung durchgeführt wird, 
noch bevor das Verwaltungsgericht in der Sache geurteilt 
hat.223 Die Verwaltungsgerichte können zwar auch ohne an- 
waltliche Begleitung angerufen werden, aber in der  Realität 
ist ein solches Verfahren kaum erfolgreich ohne anwaltliche 
oder weitere fachliche Unterstützung zu führen.224 Daneben 
sind auch das Aufsuchen von Schutzräumen in Kirchen oder 

 
 
bei solidarischen Menschen Möglichkeiten eine Abschie-
bung vorerst zu verhindern,was oftmals Zeit verschafft,
um auf dem Rechtsweg (oder durch ein Einlenken der 
zuständigen Behörden) eine Abschiebung zu verhindern.225

Hinsichtlich des Rechtsschutzes bei einer Abschiebung 
 besteht allerdings ein eklatantes Ungleichgewicht  zwischen 
denBehördenunddenBetroffenen.Währenddievoneiner
Abschiebung bedrohten Menschen nicht wissen, wann 
und ob sie überhaupt zeitnah abgeschoben werden sollen, 
kennt die zuständige Ausländerbehörde den Termin für den 
CharteroderLinienflug,mitdemdieAbschiebungdurch-
geführt werden soll, schon Wochen oder Monate vorher. 
Ihristesabergesetzlichuntersagt,denBetroffenendiesen
Termin zu nennen.226 Auch Anwält:innen erfahren den Ter-
minnicht,waseffektivenRechtsschutzdeutlicherschwert.

Menschen, die von einer Abschiebung bedroht sind,  können 
zwar somit jederzeit Verwaltungsgerichte anrufen. Bei 
 Eilanträgen gegen behördliche Entscheidungen müssen 
Anwält:innen gegenüber dem Verwaltungsgericht aber die 
Eilbedürftigkeit begründen. Dies ist für die Anwält:innen 
allerdings schwierig, wenn sie den genauen Termin einer 
Abschiebung nicht kennen und in ihrer Antragsbegrün-
dung nicht genau angeben können, ob diese tatsächlich 
zeitnah ansteht.227 Auch den Gerichten nennen die Behör-
den, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW bereits 
2018  erklärte, in einigen Fällen nicht den genauen Abschie-
betermin – teils ganz bewusst.228 Wenn die Abschiebung 
dann tatsächlich ansteht, bleibt oft nur wenig Zeit, um das 
Verwaltungsgericht anzurufen: wenige Tage, wenn etwa 
der Termin eines Sammelcharters bekannt geworden ist 
undangenommenwerdenkann,dass auchdiebetroffene
 Person zur Zielgruppe gehört, oder auch nur wenige Stun-
den, wenn die Beamt:innen der Ausländerbehörde bereits 
vor der Tür standen. Die Ausländerbehörden wiederum 
schicken ihrerseits teils schon vor eingelegten Eilanträgen 

https://www.asyl.net/themen/asylrecht/asylverfahren/rechtsschutz
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2018/35_180815/index.php
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vorsorglich eine sogenannte Schutzschrift an das Verwal-
tungsgericht, in der sie erklären, warum die Abschiebung 
rechtmäßig sei und mit der sie vorsorglich auf einen Eilan-
trag reagieren, der noch gar nicht gestellt werden konnte. 
Das  verdeutlicht, wie groß der zeitliche Vorsprung der Be-
hörden ist.

Das Verwaltungsgericht muss nach Eingang eines Eilrechts-
schutzantrags dann – wenn ein Abschiebetermin schon fest-
gelegt ist – in sehr kurzer Zeit über einen Fall entscheiden. 
Bei Anwält:innen und Beratungsstellen besteht dann oft der 
EindruckeinernuroberflächlichengerichtlichenPrüfung.
Die Neigung, zu einem so späten Zeitpunkt noch seitens des 
befassten Gerichts eine Abschiebung zu stoppen, scheint 
gering. Dennoch intervenieren Gerichte in Nordrhein-
Westfalen immer wieder bei drohenden Abschiebungen. 
So stoppte das Verwaltungsgericht Düsseldorf im April 2023 
die Abschiebung des schwer kranken und suizidgefährdeten 
Tamilen Anil aus dem Kreis Wesel nach Sri Lanka vorläu-
fig,alsderBetroffenesichbereitsamFlughafenFrankfurt
am Main befand.229 Das Verwaltungsgericht Köln untersag-
te am 2. Januar 2023 eine für den gleichen Tag geplante 
Abschiebung eines suizidgefährdeten Mannes aus dem 
Rheinisch-Bergischen Kreis nachBangladeschvorläufig.230 

Wenn das Ersuchen um Rechtsschutz erfolgreich ist, muss 
eine bereits begonnene Abschiebung von der Ausländer-
behörde beziehungsweise der Bundespolizei abgebrochen 
oder eine geplante Abschiebung abgesagt werden. In den 
ersten zehn Monaten des Jahres 2023 wurden bundesweit 
die Abschiebungen von 47 Menschen auf dem Luftweg noch 
durch Rechtsmittel gestoppt, nachdem die zuständigen 
BehördendieBetroffenenandieBundespolizeiübergeben
hatten. 2022 waren es 43 Menschen.231 

229  Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 24.4.2023, Az. 24 L 1002/23. Der Fall wurde recherchiert und dokumentiert vom Abschiebungs-
reporting NRW. Siehe Kreis Wesel: Abschiebung eines suizidgefährdeten Mannes nach Sri Lanka erst am Flughafen Frankfurt am Main gerichtlich 
gestoppt, Bericht vom 25. April 2023. Siehe ausführlich Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

230 Verwaltungsgericht Köln, Beschluss vom 2.1.2023, Az. 5 L 2082/22.
231  Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 

14.12.2023, S. 20 und Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und  Ausreisen 
2022, 24.2.2023, S. 19. Für durch Rechtsmittel gestoppte Abschiebungen vor der Übergabe an die Bundespolizei liegen keine bundesweiten 
 Statistiken vor.

232  So lief die Abschiebung des Sami A., in: Spiegel vom 16.7.2018; OVG NRW, Fragen und Antworten zum Fall Sami A. aus Anlass des Beschlusses des 
OVG NRW vom 15. August 2018 – 17 B 1029/18, 15.8.2018. Trotz der festgestellten Rechtswidrigkeit der Abschiebung kam es später nicht zu einer 
Rückholung des Mannes.

Es kann aber auch vorkommen, dass Behörden trotz 
 anderslautender Gerichtsentscheidungen an  Abschiebungen 
festhalten und diese nicht mehr abbrechen. Dies war 
schon bei der Abschiebung von Sami A. der Fall, den die 
 Behörden als mutmaßlichen vormaligen Leibwächter 
von Osama Bin  Laden und als islamistischen Gefährder 
 ein stuften. Am 13. Juli 2018 hatten die Stadt Bochum, das 
Land Nordrhein-Westfalen und das BAMF als zuständige 
 Behörden die rechtswidrige Abschiebung durchgesetzt. 
Nach Einschätzung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen 
war das Vorgehen der Behörden „grob rechtswidrig“.232 
Auch im November 2022 erfolgte in Nordrhein-West-
falen eine rechtswidrige  Abschiebung (Kreis Viersen), 
 einige  Monate später konnte in einem weiteren Fall (Kreis 
 Gütersloh) eine rechtswidrige Abschiebung nur knapp 
 verhindert werden. Im Dezember 2023 wiederum erfolg-
te eine rechtswidrige Abschiebung durch die Stadt Siegen. 
In allen  Fällen zeigt sich ein Zusammenspiel aus dem 
 Ignorieren von Gerichtsbeschlüssen durch die  vollziehenden 
Behörden einerseits und unklaren behördlichen Abläufen 
im Abschiebungsvollzug andererseits. Im Siegener Fall 
stand noch eine behördliche Entscheidung des BAMF aus.

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duesseldorf/j2023/24_L_1002_23_Beschluss_20230424.html
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-abschiebung-eines-suizidgefaehrdeten-mannes-nach-sri-lanka-erst-am-flughafen-frankfurt-am-main-gerichtlich-gestoppt/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-abschiebung-eines-suizidgefaehrdeten-mannes-nach-sri-lanka-erst-am-flughafen-frankfurt-am-main-gerichtlich-gestoppt/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2023/5_L_2082_22_Beschluss_20230102.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://www.spiegel.de/politik/ausland/chronologie-die-abschiebung-des-sami-a-a-1218706.html
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2018/35_180815/index.php
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2018/35_180815/index.php
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RECHTSWIDRIGE ABSCHIEBUNG EINES 
SCHWER  ERKRANKTEN MANNES 
IN DIE DEMOKRATISCHE  REPUBLIK KONGO
Am 8. November 2022 haben der Kreis Viersen und die 
Bundes polizei die laufende Abschiebung des schwer psy-
chisch  erkrankten, suizidgefährdeten und unter gesetz-
licher Betreuung stehenden Herrn N.233 in die Demo kra tische 
 Republik Kongo nicht abgebrochen, obwohl das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf dieses per Gerichts beschluss 
 angeordnet hatte.234 Durchgeführt wurde damit eine rechts-
widrige Abschiebung. An dieser Bewertung  ändert auch der 
Umstandnichts,dassHerrN.ausderStrafhaftabgeschoben
und in Deutschland unter der  politisch fragwürdigen Kate-
gorie „Intensivstraftäter“ geführt worden ist, somit also 
im besonderen Fokus von Behörden und Politik stand.235 
Denn: Grundrechte wie das Recht auf Leben und das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit gelten für alle Menschen. 
Der Staat muss sie schützen und darf sie nie selbst in  Gefahr 
bringen.236 Aufgeheizte politische Debatten dürfen niemals 
zu einer Beschneidung dieser Grundrechte und der Rechts-
staatlichkeit führen.

N.floh1996imAltervonsiebenJahrenmitseinerFamilie
nach Deutschland, als im damaligen Zaire, heute die Demo-
kratische Republik Kongo, der Erste Kongokrieg  herrschte. 
Seine gesamte Familie lebt in Deutschland. N. stand zuletzt 
aufgrund seiner psychischen Erkrankung  unter  gesetzlicher 
Betreuung hinsichtlich der Organisation ambulanter und 
stationärer Hilfen, der Gesundheitsfür sorge, der  Vertretung 
gegenüber Behörden und Sozialversicherungsträgern sowie 
in Wohnungsangelegenheiten. Im ersten Halbjahr 2022 
 befand er sich aufgrund der Erkrankung rund dreieinhalb 
Monate in stationärer Behandlung.

Bereits am 7. November 2022, dem Vortag der Abschie-
bung, hatte die Anwältin von Herrn N. mit einem Eilantrag 
das Verwaltungsgericht in Düsseldorf eingeschaltet und 
darüber auch den Kreis Viersen informiert. Entsprechende 
Hinweise seitens des Landes Nordrhein-Westfalen oder der 
Ausländerbehörde des Kreises Viersen an die Bundespoli-

233 Der Name wurde anonymisiert.
234  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, vgl. Abschiebungsreporting NRW, Kreis Viersen und Bundes-

polizei widersetzen sich gerichtlichem Beschluss zum Abbruch der Abschiebung eines schwer Erkrankten, Pressemitteilung vom 6.12.2022 sowie 
Zwei  Monate nach widerrechtlicher Abschiebung eines schwer erkrankten Mannes in die Demokratische Republik Kongo, Bericht vom 17.1.2023.

235 Vgl. für diesen Fokus des Landes Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen sowie Kapitel 4.8: Straftäter.
236 Vgl. zu diesem Aspekt hinsichtlich gesundheitlicher Fragen Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
237  Bundestag, Plenarprotokoll 20/75, 75. Sitzung vom 14.9.2023, Antwort der Bundesregierung auf eine mündliche Frage von Clara Bünger, Frage 34, 

S. 8983. Gemeint ist von der Fragestellerin der Kreis Viersen, nicht die Stadt Viersen.
238 Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 8.11.2022, Az. 27 L 2380/22.

zei zu einem anhängigen Verwaltungsgerichtsverfahren 
habe es aber, so die Bundesregierung in einer Antwort auf 
eine spätere parlamentarische Anfrage, nicht gegeben.237 
Schon das führt zu der Frage, ob es der Kreis Viersen ver-
säumt oder unterlassen hat, diese wichtige Information an 
die ausführenden Stellen weiterzugeben. Schließlich soll-
te es zu den rechtsstaatlichen Mindeststandards gehören, 
dass die am Tag der Abschiebung zustän digen Vollzugs-
beamt:innen von Bund und Ländern vorab über  eingelegte 
Rechtsbehelfe informiert werden, damit sie sich regel-
mäßig nach dem Sachstand erkundigen können und nicht 
ungewollt eine rechtswidrige Abschiebung durchführen.

Der Gerichtsbeschluss aus Düsseldorf, der dann die Ab-
schiebung untersagte, erging am 8. November 2022 um 
12 Uhr mittags und wurde schon wenige Minuten später an 
denKreisViersen sowieandieAnwältindes Betroffenen
übermittelt. Laut Beschluss müsse der Kreis Viersen den 
Betroffenen imHinblick auf seine Reisefähigkeit ärztlich
untersuchen lassen. Das Gericht untersagte zudem, „ihn 
am heutigen Tag in die Demokratische Republik Kongo ab-
zuschieben“ und ordnete an, „die bereits laufende Maß-
nahme abzubrechen.“238 Als Ankunft am Zielort Kinshasa ist 
in dem Gerichtsbeschluss 1.25 Uhr am Folgetag, also am 
9.  November 2022, vermerkt. Mithin hatten die beteilig-
ten Behörden über 13 Stunden Zeit, die Abschiebung abzu-
brechen, taten dies allerdings nicht und widersetzten sich 
damit wissentlich der gerichtlichen Entscheidung.

Zum Zeitpunkt des Gerichtsbeschlusses befand sich Herr N. 
bereits im Abschiebevollzug. Die Abschiebung  erfolgte 
vom Flughafen Frankfurt am Main mit Umstiegen bezie-
hungsweise Zwischenstopps an den Flughäfen Brüssel 
und  Larnaka (Zypern) nach Kinshasa. Kurz vor Ergehen 
des Beschlusses telefonierte die Rechtsanwältin über ein 
 Mobilfunkgerät des begleitenden Bundespolizeibeamten, 
der bis zum Zielort in Kinshasa anwesend war, noch mit N., 
der sich zu diesem Zeitpunkt am Flughafen Brüssel befand. 
Als die Anwältin den Mann nach Ergehen des Gerichts-
beschlusses über die gleiche Rufnummer erneut anrufen 
und darüber informieren wollte, war die Mobilfunk nummer 
allerdings nicht mehr erreichbar.

https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-viersen-und-bundespolizei-widersetzen-sich-gerichtlichem-beschluss-zum-abbruch-der-abschiebung-eines-schwer-erkrankten/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-viersen-und-bundespolizei-widersetzen-sich-gerichtlichem-beschluss-zum-abbruch-der-abschiebung-eines-schwer-erkrankten/
https://www.abschiebungsreporting.de/zwei-monate-nach-widerrechtlicher-abschiebung-eines-schwer-erkrankten-mannes-in-die-demokratische-republik-kongo/
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20075.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20075.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duesseldorf/j2022/27_L_2380_22_Beschluss_20221108.html
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Die Bundespolizei erhielt den Beschluss erst um 14.46 Uhr 
und somit nach über zweieinhalb Stunden. Obwohl die 
 Bundespolizei nun unterrichtet war, wurde die Abschiebung 
dennoch nicht abgebrochen. Die Bundesregierung gibt an, 
dass dann während „der Flugphase, der Zwischenlandung 
und auch bei der Landung in Kinshasa […]  keine Ver bindung 
zu den Begleitbeamten der Bundes polizei  aufgebaut werden 
[konnte], um Informationen weiter zugeben.“ Normaler-
weise versuche die Bundespolizei aber bei Bekanntwerden 
einer gerichtlichen Eilentscheidung, die den Abbruch einer 
Abschiebung fordere, die Begleitbeamt:innen über Mobil-
telefon nach Landung im Zielstaat oder gegebenen falls im 
Transitstaat zu informieren, so die Bundesregierung  weiter. 
Doch „[b]esondere Umstände des Einsatzes oder der mobil-
funktechnischen Rahmenbedingungen“ könnten „dem im 
Einzelfall jedoch entgegenstehen.“239 

Eine Erklärung, warum die Bundespolizei ihre eigenen 
 Beamt:innen, die den Flug des Mannes bis zum Zielort 
 Kinshasa begleitet haben, in Zeiten modernster Kommuni-
kationsmittel nicht erreicht haben will, ist das nicht. So gab 
es nach Übermittlung des Beschlusses um 14.46 Uhr sogar 
noch einen Zwischenstopp des Flugzeuges in Larnaka, also 
auf EU-Gebiet. Von dort startete das Flugzeug erst wieder 
um 16.10 Uhr Richtung Kinshasa. Auch dass der Flug ab dem 
Flughafen Brüssel als Frontex-Flug unter belgischer Flagge 
erfolgte, kann keine Ausrede sein. Es ist schließlich kaum 
anzunehmen, dass deutsche Behörden über  zentrale Post-
fächer und Rufnummern die europäischen Partner staaten 
wie Belgien oder die EU-Grenzschutzagentur  Frontex 
nicht erreichen können, um eine Gerichts entscheidung 
umzu setzen. Immerhin starten praktisch täglich in Euro-
pa Frontex-Sammelcharter, die oft auch gemeinsam von 
mehreren EU-Mitgliedstaaten genutzt werden.240 Wäre 
vor diesem Hintergrund eine umgehende Kommunikation 
nichtmöglich,würdedasbedeuten,dassdereffektiveund
 tatsächliche Rechtsschutz in der EU stark eingeschränkt 
wäre, wenn bei europäisch koordinierten Sammel - 
ab schiebungen vorliegende Gerichtsbeschlüsse für die 
 be teiligten Behörden keine Relevanz mehr besitzen  würden.

239  Bundestag, Plenarprotokoll 20/75, 75. Sitzung vom 14.9.2023, Antwort der Bundesregierung auf eine mündliche Frage von Clara Bünger, Frage 34, 
S. 8983.

240 Vgl. Kapitel 3.1: Wie wird abgeschoben?
241  Kreis Viersen, Vorlage Nr. 2/2023, Antwort der Kreisverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion, 4. Januar 2023. 

Die Meldung des  Kreises Viersen erfolgte an das OVG Münster, weil der Kreis Viersen noch am 8.11.2022 per Beschwerde versuchte, 
die Düsseldorfer Gerichts entscheidung zu kippen. Das OVG Münster wies die Beschwerde jedoch am gleichen Tag noch zurück (18 B 1197/22).

Stutzigmachtaußerdem:ObwohlderAbschiebefliegermit
Herrn N. erst nach Mitternacht am 9. November 2022 am 
Zielort in Kinshasa landete, erreichte den Kreis Viersen 
 bereits am 8. November 2022 um 16.07 Uhr – also noch 
vor demWeiterflug vomFlughafen Larnaka – eineRück
meldung der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld mit 
dem  Hinweis, dass ein Abbruch der Abschiebung nicht 
mehr  möglich sei. Es bleibt die Frage, ob die Behörden 
also wirklich alles  versucht haben, um eine  rechtswidrige 
 Abschiebung zu verhindern. Haben beispielsweise die 
 Behörden auch bei den zypriotischen Kolleg:innen am Flug-
hafen Larnaka angerufen, um so die eigenen Beamt:innen 
der Bundespolizei direkt zu erreichen und zu informieren?

Hinweise darauf, warum der Versuch, die Abschiebung 
abzubrechen, offenbar damit schon um 16.07 Uhr – und
 damit über 8 Stunden vor der Landung am Zielort – von 
den NRW-Behörden und der Bundespolizei ad acta gelegt 
worden sein könnte, liefert der Kreis Viersen in seiner 
 Stellungnahme an den Kreistag selbst: „Außerdem ver-
fügte Herr [geschwärzt] nur über ein Passersatzpapier 
für eine einmalige Einreise in den Kongo. Damit war man-
gels  Einreise- bzw. Durchreisegenehmigungen weder ein 
Stopp der Maßnahme in Zypern noch eine Mitnahme mit 
der  Maschine zurück nach Belgien möglich. Über diese 
 Auskünfte wurde das OVG Münster informiert. Am Morgen 
des 09.11.2022 wurde durch den Kreis Viersen in Erfahrung 
gebracht, dass Herr [geschwärzt] den Sicherheitsbereich 
des Flughafens Kinshasa bereits verlassen hatte. Damit war 
die Abschiebung vollzogen worden.“241 

Aber warum sollte kein Ausstieg auf einem EU-Flughafen 
wie in Larnaka bei einem Zwischenstopp möglich sein? 
Im Transitbereich des Flughafens hätten die Begleit-
beamt:innen der Bundespolizei mit dem Mann auf die 
 Erteilung der Wiedereinreisegenehmigung durch deutsche 
Behörden warten können. Selbst von Kinshasa aus hätte 
die belgische Maschine den Mann wieder mit zurück nach 
Belgien bringen können, um dem Gerichtsbeschluss nach-
zukommen. Dass es für solche Fallkonstellationen  zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten und Frontex, die gemeinsam jede 

https://dserver.bundestag.de/btp/20/20075.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20075.pdf
https://kis.kreis-viersen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfAJ1iRGvyr1dyg-T0OHojbOmBDW75_JRecxLcCrv19y/Sitzungsvorlage_2-2023.pdf


3. DIE PRAXIS. WIE WIRD ABGESCHOBEN?  |  4. EFFEKTIVER RECHTSSCHUTZ UND RECHTSWIDRIGE ABSCHIEBUNGEN 123

WochezahlreicheSammelcharterflügedurchführen,keine
Absprachen geben soll, ist völlig unglaubhaft.242 Und  warum 
und über welchen Kommunikationsweg konnte der Kreis 
Viersen am Morgen des 9. November 2022 in Er fahrung 
bringen, dass Herr N. bereits den Sicherheits bereich des 
Flughafens Kinshasa verlassen habe, wenn doch  angeblich 
vorher keinerlei Kommunikation mit den begleiten den 
 Bundespolizeibeamt:innen möglich gewesen sei?

Trotz der rechtswidrigen Abschiebung erhielt N. kein Recht 
auf eine Rückkehr nach Deutschland. Das Verwaltungs-
gericht Düsseldorf wies am 2. Februar 2023 einen ent-
sprechenden Eilantrag von N. ab. Denn im Falle einer 
Rückholung müsse er erneut abgeschoben werden, weil 
 angesichts seiner Vorstrafen kein Bleiberecht in Aussicht 
stehe. Der Nachweis, dass es „in einem unmittelbaren zeit-
lichen und inhaltlichen Zusammenhang mit der  Abschiebung 
zu einer erheblichen Verschlechterung seines Gesundheits-
zustandes gekommen“ sei, sei nicht erbracht worden. 
Die ursprüngliche Abschiebung sei rechtswidrig gewesen, 
weil die Ausländerbehörde verpflichtet gewesen sei, die
 Reisefähigkeit des Mannes zu prüfen und etwaige Schutz-
maßnahmen, etwa hinsichtlich einer möglichen Suizi-
dalität,zutreffen.243 Für Herrn N. waren die vom Gericht 
geforderten Nachweise über seine gesundheitliche Lage 
praktisch nicht erreichbar. Er, der die Demokratische Re-
publik Kongo zuletzt als Siebenjähriger in den 1990er 
 Jahren erlebt hatte und der in Deutschland eine rechtliche 
Betreuung für viele seiner Angelegenheiten hatte, sollte 
unter ihm völlig unbekannten Lebensbedingungen ärztliche 
Nachweise vorlegen, die der strengen Prüfung des Gerichts 
genügt hätten.

242  Außerdem zeigen Berichte, dass Gerichtsbeschlüsse sehr wohl während laufender europäisch koordinierter Sammelabschiebungen umgesetzt 
werden können, wenn die Behörden entsprechend handeln. So berichtete die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, dass bei einer Abschiebung 
eines Elternteiles samt vier Kindern vom Flughafen Düsseldorf nach Baku, Aserbaidschan, die Abschiebung durch eine gerichtliche Entscheidung 
gestopptwordensei,diejedocherstbeiLandunginBakubekanntgewordensei.DaraufhinseidieFamiliedurchdiebegleitendenBundespolizei-
beamt:innen von Baku wieder mit zurück nach Deutschland gebracht worden. Dafür sei auch noch ein Zwischenstopp in Athen eingeplant worden, 
wo die Familie im Transitbereich des Flughafens habe warten müssen, bis es weiter ging. Am nächsten Tag konnten sie dann wieder den deutschen 
Behörden übergeben werden. Siehe: Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2021, S. 70.

243  Rechtswidrig abgeschoben — kein Recht auf Rückkehr, in: Rheinische Post vom 3.2.2023; 
Rechtswidrig Abgeschobener hat kein Anspruch auf  Rückholung, in: Migazin vom 5.2.2023.

244 Schreiben des OVG NRW an alle Ausländerbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11.11.2022.
245  NRW Landtag, Drs. 18/2677, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Konsequenzen aus widerrechtlicher Abschiebung aus 

dem Kreis Viersen, 23.1.2023.
246  NRW MKJFGFI, Eilrechtsschutz bei Luftabschiebungen, Erlass vom 10.2.2023.  

Siehe auch Abschiebungsreporting NRW, NRW-Erlass: Eilrechtsschutzverfahren bei Luftabschiebungen, Bericht vom 21.9.2023.

NACH RECHTSWIDRIGER ABSCHIEBUNG: 
LANDESREGIERUNG ÄNDERT VERWALTUNGSVERFAHREN
Vor dem Hintergrund der rechtswidrigen Abschiebung im 
November 2022 machte das Oberverwaltungsgericht NRW 
kurz darauf in einem Rundschreiben an alle Ausländer-
behörden deutlich, „dass eine gerichtliche einstweilige 
Anordnung […], mit der eine Abschiebung untersagt bzw. 
deren Abbruch verfügt wird, sofort vollziehbar und damit 
von der Ausländerbehörde umgehend umzusetzen“ sei. 
Das OVG NRW stellte damit klar, dass die zuständigen nord-
rheinwestfälischemBehördendeneffektivenRechtsschutz
nicht vereiteln dürfen und bei Abschiebungen jederzeit in 
der Lage sein müssen, eine Maßnahme auch abbrechen 
zu können. Da Abschiebungen wegen der Reisezeiten und 
 Entfernungen oft über viele Stunden oder gar mehrere Tage 
hinweg dauern, ist die Rechtsmeinung des OVG NRW in 
 hohem Maße praxisrelevant.244 

Die Landesregierung gab im Januar 2023 auf eine Kleine 
 Anfrage im Landtag zu Protokoll, sie habe den Fall zum 
 Anlass genommen, „die allgemeinen Rahmenbedingungen 
für eine Flugrückführung mit Blick auf gerichtliche Eil-
entscheidungen auf Verbesserungsmöglichkeiten hin zu 
überprüfen.“245 Im Februar 2023 hat das Düsseldorfer Flucht- 
und Integra tionsministerium dann in einem neuen Erlass 
 Hinweise zum Eilrechtsschutzverfahren bei Luftabschiebun-
gen in nordrhein-westfälischer Zuständigkeit gegeben.246 
Als zentrale Ansprechstelle für Nachfragen der Verwal-
tungsgerichte in Nordrhein-Westfalen bei bevorstehenden 
oder laufenden Luftabschiebungen steht seither die  Zentrale 
Flugabschiebung (ZFA) bei der Zentralen Ausländerbehörde 
Bielefeld zur Verfügung. Die Gerichte können dort  jederzeit 
und insbesondere in Eilrechtsschutzangelegenheiten Flug-
planungsinformationen im Einzelfall erfragen. Die kom-
mu nalen und zentralen Ausländerbehörden wiederum  
 
 

https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/NSzVvF_Jahresbericht_2021_110522_web.pdf
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/kreis-viersen-mann-rechtswidrig-in-kongo-abgeschoben_aid-84234699
https://www.migazin.de/2023/02/05/rechtswidrig-abgeschobener-hat-kein-anspruch-auf-rueckholung/
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/05/2022-11-11-Rundschreiben-OVG-NRW.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-2677.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-2677.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/09/MKJFGFI-Erlass-Eilrechtsschutz-Luftabschiebungen.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/nrw-erlass-eilrechtsschutzverfahren-bei-luftabschiebungen/
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müssen für jede einzelne Abschiebung eine Erreichbarkeit 
für Eilrechtsschutzangelegenheiten sicherstellen und diese 
bei der ZFA hinterlegen.

Weiter führt der Erlass aus, wie die Behörden mit  einer 
bereits laufenden Abschiebemaßnahme umzugehen  haben, 
wenn eine solche aufgrund einer  entgegenstehenden 
 Verwaltungsgerichtsentscheidung abgebrochen  werden 
muss und diese Entscheidung erst nach Beginn der 
 Abschiebung bekannt wird. Bei von der Bundespolizei 
 begleiteten Abschiebungen soll die zuständige  kommu na le 
oder Zentrale Ausländerbehörde unverzüglich die ZFA sowie 
diefürdenAbflugortzuständigeFlughafendienststelleder
Bundespolizei informieren und die Gerichts entscheidung 
übermitteln sowie um Abbruch der Abschiebung bitten. 
Auch die ZFA soll unmittelbar die zuständige Bundes-
polizeidienststelle informieren. Die Bundespolizei soll 
dann ihrerseits die zuständigen Begleitbeamt:innen nach 
Landung im Zielstaat oder bei einem Transit aufenthalt 
 erreichen und über die verwaltungsgerichtliche Ent-
scheidung informieren. In Fällen, bei denen Mitarbeitende 
von Zentralen Ausländerbehörden den Flug selbst begleiten, 
soll die ZFA das Begleitpersonal unmittelbar informieren. 
Das eingesetzte Begleitpersonal soll auch nach Landung 
im Zielstaat beziehungsweise im Transitstaat eigen ständig 
prüfen, ob Hinweise auf verwaltungsgerichtliche Entschei-
dungen eingegangen sind. Probleme können sich bei nicht 
behördlich begleiteten Abschiebungen ergeben, weil die 
zuständigen nordrhein-westfälischen Ausländer behörden 
sowie die Bundespolizei dann nach dem Abflug keinen
KontaktmehrzudenbetroffenenPersonenhaben.

247  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, vgl. Abschiebungsreporting NRW, Kreis Gütersloh: 
Trotz  Gerichtsentscheidung am Vortag wird Abschiebung erst auf dem Weg zum Flughafen gestoppt, Pressemitteilung vom 20.3.2023 
und Abschiebungsreporting NRW, Kreis  Gütersloh: Nach einem rechtswidrigen Abschiebeversuch will keine:r verantwortlich sein, 
Bericht vom 25.5.2023.

248 Ausländerbehörde will trotz Gerichtsbeschluss abschieben, in: WDR Lokalzeit OWL vom 21.3.2023 (nicht mehr online verfügbar).
249  Siehe NRW Landtag, Drs. 18/4149, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Abschiebung durch den Kreis Gütersloh trotz 

gegenteiliger Gerichtsentscheidung am Vortag erst auf dem Weg zum Flughafen gestoppt, 26.4.2023. Nur das Abschiebegefängnis Büren, wo der 
Betroffeneinhaftiertwar,habelautLandesregierungbiszumAbbruchderAbschiebungnichtüberdenGerichtsbeschlussBescheidgewusst, 
siehe: NRW Landtag, Drs. 18/4210, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD, Schwere Vorwürfe des BaMF im Falle des 
Abschiebe versuchs durch den Kreis Gütersloh trotz gerichtlichen Verbots, 28.4.2023.

250  Kreis Gütersloh ignoriert Gerichtsbeschluss und versucht Mann abzuschieben, in: Neue Westfälische vom 23.3.2023; 
Abschiebung kurz vor dem Flughafen gestoppt, in: Die Glocke vom 22.3.2023.

ABSCHIEBUNG IM LETZTEN MOMENT VERHINDERT
Ungeachtet des neuen Erlasses konnte nur wenige  Wochen 
später, am 9. März 2023, die rechtswidrige Abschiebung 
 eines 42-jährigen Kurden in die Türkei erst auf dem Weg 
zum Flughafen und damit im letzten Moment  gestoppt 
 werden.247 Der Mann lebte in Rietberg, bevor er am 
28.  Februar vom Kreis Gütersloh inhaftiert und nach einer 
gericht lichen Anordnung in das Abschiebegefängnis Büren 
 gebracht  wurde. Dort stellte er einen Asylfolgeantrag. Denn 
dem Kurden drohte nach der Abschiebung aufgrund von 
poli tischer Verfolgung in der Türkei eine Inhaftierung.248 

Das Verwaltungsgericht Minden hatte bereits am 8. März 
2023–alsoeinenTagvordemAbschiebeflug–entschie-
den,dassdieAbschiebungvorläufignichterfolgendürfe.
Bis über den Asylfolgeantrag des Mannes entschieden sei, 
sei, so das Gericht, seitens der zuständigen Ausländer-
behörde des Kreises Gütersloh von „ aufenthaltsbeendenden 
Maß nahmen“ abzusehen. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge – als für den Asylfolgeantrag zustän dige  Behör - 
de – habe den Kreis Gütersloh entsprechend anzu weisen. 
Das BAMF erfuhr bereits am 8. März 2023 um 14.56 Uhr 
von dem Gerichtsbeschluss, auch die Zentrale Ausländer-
behörde Bielefeld wurde vom Gericht wenige  Minuten 
 später, um 15.01 Uhr, informiert.249 Und der Anwalt des 
 Mannes,  Dündar Kelloglu, übermittelte den Gerichts-
beschluss noch am 8. März 2023 direkt an den Kreis 
Gütersloh; die Behörde wusste also Bescheid. Dennoch
 erfolgte keine Entlassung aus der Abschiebehaft. Anwalt 
Dündar Kelloglu hielt fest:

„Jemanden in Abschiebehaft zu belassen, obwohl ein  Ge - 
richtsbeschluss vorliegt, ist nichts weiteres als  Freiheits- 
beraubung.“250 

https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-guetersloh-trotz-gerichtsentscheidung-am-vortag-wird-abschiebung-erst-auf-dem-weg-zum-flughafen-gestoppt/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-guetersloh-trotz-gerichtsentscheidung-am-vortag-wird-abschiebung-erst-auf-dem-weg-zum-flughafen-gestoppt/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-guetersloh-nach-einem-rechtswidrigen-abschiebeversuch-will-keiner-verantwortlich-sein/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-guetersloh-nach-einem-rechtswidrigen-abschiebeversuch-will-keiner-verantwortlich-sein/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-4149.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-4149.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-4210.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-4210.pdf
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/halle/23518306_Kreis-Guetersloh-ignoriert-Gerichtsbeschluss-und-versucht-Mann-abzuschieben.html
https://www.die-glocke.de/kreis-guetersloh/guetersloh/artikel/abschiebung-kurz-vor-dem-flughafen-gestoppt-1679423225


3. DIE PRAXIS. WIE WIRD ABGESCHOBEN?  |  4. EFFEKTIVER RECHTSSCHUTZ UND RECHTSWIDRIGE ABSCHIEBUNGEN 125

Als die Abschiebung am 9. März 2023 schließlich in letzter 
Minute nach einer Intervention verschiedener Menschen-
rechtsorganisationen und des Anwaltes gestoppt wurde, 
befand sich der Mann bereits auf dem Weg vom Abschie-
begefängnis Büren zum Flughafen. Im Nachgang schoben 
sich die Behörden gegenseitig die Verantwortung für die 
be inahe erfolgte Abschiebung zu.251 

ABSCHIEBUNG UNGEACHTET EINES 
NOCH ANHÄNGIGEN ASYLFOLGEVERFAHRENS
Am 5. Dezember 2023 schob die Stadt Siegen einen 
 kurdischen Mann rechtswidrig in die Türkei ab. Dabei  hatte 
das BAMF über dessen Asylfolgeantrag bisher nicht ent-
schieden und auch keine Mitteilung252 an die Stadt über-
mittelt, das kein weiteres Asylverfahren durchgeführt 
 werde. Da dem Mann und seiner Anwältin der Abschie-
betermin nicht bekannt war und nicht mit einer Abschie-
bung gerechnet werden konnte, konnte die Anwältin das 
Ver waltungsgericht Arnsberg erst mittags anrufen und 
be antragen, die Abschiebung umgehend abzubrechen. 
Zu  diesem Zeitpunkt befand sich der Mann bereits auf dem 
Weg zum Flughafen. Das Gericht seinerseits prüfte rasch 
die Lage und telefonierte um 13.29 Uhr mit dem BAMF. 
Dieses teilte jedoch mit, dass die Flugdaten zur Abschie-
bung nicht bekannt seien.253 Um 13.52 Uhr telefonier-
te das Gericht mit einem Mitarbeiter des Rechtsamtes 

251  Illegale Abschiebung durch den Kreis Gütersloh: „Verantwortungs-Pingpong“, in: Haller Kreisblatt vom 2.6.2023; Abschiebungsreporting NRW, 
Kreis Gütersloh: Nach einem rechtswidrigen Abschiebeversuch will keine:r verantwortlich sein, Bericht vom 25.5.2023.

252  Nach § 71 Absatz 5 Satz 2 AsylG in der bis 26.2.2024 gültigen Fassung. § 71 AsylG wurde mit dem Hau-ab-Gesetz III zum 27.2.2024 geändert. 
Ohne die genannten Voraussetzungen war eine Abschiebung daher rechtswidrig.

253 Aus den Unterlagen ergibt sich, dass das BAMF allerdings den Abschiebetag, den 5.12.2023, kannte.
254  In diesem Fall war der gerichtliche Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz primär gegen das BAMF gerichtet, weil es hier um den noch nicht 

beschiedenenAsylfolgeantragging.MiteinemHängebeschlusskönnenVerwaltungsgerichteeinevorläufigeEntscheidungtreffen,dievorAb 
schlusseinesEilverfahrensergeht,umeinenZustandvorläufigbiszumAbschlussdiesesEilverfahrenszuregeln.DasOberverwaltungsgericht 
NRW hatte in dem bereits zitierten Rundschreiben an die Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen, dass die Ausländer-
behörden mit  solchen Hängebeschlüssen in Fällen von Flugabschiebungen und einem unmittelbar bevorstehenden Start des Flugzeugs rechnen 
müssen. Ver hindern könnten die Ausländerbehörden solche Beschlüsse dem Rundschreiben zufolge, wenn sie Garantieerklärungen abgeben 
würden, dass sie im Falle einer stattgebenden Gerichtsentscheidung die Abschiebungen auch noch nach Abheben des Flugzeuges abbrechen und 
die Person zurück holen würden. Siehe Schreiben des OVG NRW an alle Ausländerbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11.11.2022.

255 Verwaltungsgericht Arnsberg, Beschluss vom 5.12.2023, Az. 8 L 1480/23.A.
256 Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert. Die entsprechenden Belege liegen vor.

der Stadt  Siegen und legte diesem nahe, die Abschiebung 
abzu brechen. Sonst käme ein Hängebeschluss in Frage, 
der anordnenwürde, die Abschiebung vorläufig abzubre-
chen, bis über den Eilantrag der Anwältin abschließend 
entschieden werden könne.254 Der Mitarbeiter wollte sich 
daraufhinmitderAusländerbehördeinVerbindungsetzen. 
Doch seitens der Stadt Siegen passierte offenbar nichts. 
Am Nachmittag des gleichen Tages erließ das Verwaltungs-
gericht schließlich einen Hängebeschluss. Um 15.56 Uhr 
ging dieser Gerichtsbeschluss beim BAMF ein, der das Amt 
aufforderte, der Stadt Siegen mitzuteilen, dass eine Ab-
schiebung des Mannes in die Türkei solange nicht erfolgen 
dürfe, bis über den Eilantrag der Anwältin entschieden 
worden sei.255 Die Abschiebung hätte also nun spätestens 
abgebrochen werden müssen. Jedoch war das Flugzeug mit 
dem Mann nach späteren Angaben der Stadt Siegen bereits 
um 14.01 Uhr Richtung Türkei abgehoben, die Abschiebung 
sei zudem ohne Begleitung der Bundespolizei erfolgt, ein 
Abbruch sei nicht mehr möglich gewesen. Später wurde 
ebenfalls bekannt, dass in der Ausländerbehörde Siegen am 
gleichen Tag ab 14 Uhr eine Weihnachtsfeier stattgefunden 
haben soll.256 

Die Stadt Siegen hat diese Abschiebung somit rechts-
widrig durchgeführt. Sie wäre allerdings auch ohne den 
 Gerichtsbeschluss bereits rechtswidrig gewesen. Der zeit-
liche Verlauf zeigt auf, wie fatal die gesetzlich festgelegte 
Nicht ankündigung eines Abschiebetermines wirken kann 
und der effektive Rechtsschutz damit schon in zeitlicher
und rein praktischer Hinsicht dramatisch eingeschränkt ist.

https://www.haller-kreisblatt.de/lokal/halle/23578581_Illegale-Abschiebung-durch-den-Kreis-Guetersloh-Verantwortungs-Pingpong.html
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-guetersloh-nach-einem-rechtswidrigen-abschiebeversuch-will-keiner-verantwortlich-sein/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-guetersloh-nach-einem-rechtswidrigen-abschiebeversuch-will-keiner-verantwortlich-sein/
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/05/2022-11-11-Rundschreiben-OVG-NRW.pdf
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FOLGERUNGEN
Offenbar kann es in NordrheinWestfalen noch immer
 passieren, dass Gerichtsentscheidungen, die  Abschiebungen 
untersagen, von den Behörden ignoriert werden. 
Die  Landesregierung muss daher die Durchführung des 
 Abschiebevollzuges in Nordrhein-Westfalen nochmals 
 kritisch überprüfen und dabei insbesondere sicher stellen, 
dass Gerichtsbeschlüsse unverzüglich die zu ständigen 
 Stellen erreichen und umgesetzt werden und damit 
effektiverRechtsschutzzujedemZeitpunktdesVerfahrens
gewährleistet ist.

Auch ist die bundesgesetzlich festgelegte Nichtmitteilung 
von Abschiebeterminen eine starke Beeinträchtigung des 
Rechtesauf effektivenRechtsschutz.Gerichtekönnenbei
schon begonnenen Abschiebungen viel zu spät angerufen 
werden, was zu fatalen oder bewusst in Kauf genommenen 
Fehlentscheidungen beitragen kann.
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  5. DER SCHUTZRAUM KIRCHENASYL UND DROHENDE ABSCHIEBUNGEN

257 Zu den Anfängen der Kirchenasylbewegung siehe etwa Kleinschmidt, Streit um das »kleine Asyl«.
258 Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Kirchenasyl. Erstinformation für Gemeinden und Gemeinschaften, Mai 2022.
259 Auskunft des Ökumenischen Netzwerks Asyl in der Kirche NRW.
260 ebd.
261 Kirchenasyl in Haltern. Aus Angst vor Abschiebung fuhr Familie tagelang Zug, in: Ruhr Nachrichten vom 24.8.2023.
262 NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Kirchenasyl in Dublin-Fällen, Runderlass vom 13.6.2017.
263  EKD, Evangelische Landeskirchen gegen Kriminalisierung des Kirchenasyls, Beitrag vom 10.9.2018; Kritik an Durchsuchungen nach Kirchenasyl, 

in: evangelisch.de vom 1.2.2019; Für Kirchenasyl vor Gericht, in: Deutschlandfunk Kultur vom 12.9.2019; Geistliche wegen Beihilfe zum illegalen 
Aufenthalt vor Gericht, in: Deutschlandfunk vom 2.6.2021; Aus und Amen!, in: taz vom 1.3.2023.

Schon vor Jahrhunderten boten Kirchen verfolgten 
 Menschen in ihren Räumlichkeiten Schutz. In der Bundes-
republik entstand die heutige Kirchenasylbewegung dann 
Anfang der 1980er Jahre.257 Beim Kirchenasyl handelt es 
sich um die vorübergehende Aufnahme von Menschen, die 
von einer Abschiebung bedroht sind, in den  Räumlichkeiten 
einer Kirchengemeinde.258 Es wird zu 95 Prozent bei laufen-
den Dublin-Verfahren angewandt, bei denen die Behörden 
eine Person innerhalb einer bestimmten Überstellungsfrist 
in den europäischen Staat abschieben müssen, der für das 
Asylverfahren zuständig sein soll.259 In ein Kirchenasyl auf-
genommen werden dabei vor allem Menschen, die in EU-
Staaten abgeschoben werden sollen, in denen ungeachtet 
verbindlicher europarechtlicher und völkerrecht licher 
Vorgaben kein faires Asylverfahren zu erwarten ist, in 
denen Schutzsuchenden eine unmenschliche Behandlung 
droht oder in denen sie keinerlei staatliche Unterstützung 
 erhalten. Oft fehlt es auch an medizinischer Versorgung. 
Hierunter fallen etwa Polen, Bulgarien, Rumänien, 
 Kroatien, Italien, Lettland und Litauen. Es gibt jedoch auch 
viele Kirchenasyle zur Vermeidung von Kettenabschiebun-
gen nach abgelehnten Asylverfahren in anderen EU-Staaten 
(vor  allem in Skandinavien). Hinzu kommen Kirchen asyle 
mit dem Ziel, Familientrennungen zu verhindern. Wird 
die „Überstellung“ von den Behörden nicht in der vor ge ge-
benen Frist vollzogen, geht die Zuständigkeit für das Asyl-
verfahren auf Deutschland über.

Beim Kirchenasyl erstellen die Gemeinden seit 2015 nach 
 Anfrage des BAMF ein Dossier, mit dem der Härtefall 
 begründet wird. Es geht beim Kirchenasyl also darum zu 
 verhindern, dass eine solche Abschiebung durchgeführt 
wird – entweder weil das BAMF nach Prüfung des Falls den 
Selbsteintritt erklärt, was nur in zwei Prozent aller Fälle vor-
kommt,260 oder weil die Überstellungsfrist abgelaufen ist.  
 

Anschließend kann dann das Asylverfahren in Deutsch-
land stattfinden. Pfarrer Michael Ostholthoff von der
 katholischen St. Sixtus-Pfarrei in Haltern am See (Kreis 
Recklinghausen) begründet die Gewährung von Kirchen-
asyl wie folgt:

„Unserer Pfarrei ist klar, dass wir nicht das politische Sys-
tem aus den Angeln heben können, wir können aber bei uns 
begegnenden, drastischen Härtefällen das Mögliche tun, um 
unserer Verantwortung als Christen gerecht zu werden.“261 

In allen Kirchenasylfällen wird dem BAMF und der Aus-
länderbehörde der Aufenthaltsort in der Kirchengemeinde 
bekannt gegeben. Damit ist eine ladungsfähige Anschrift 
bekanntunddiebetreffendePersonkannnichtals„unter-
getaucht“ gelten, was ansonsten eine Verlängerung der 
Überstellungsfrist zur Folge hätte. Der Schutzraum des 
 Kirchenasyls wird von den Behörden dabei zumeist respek-
tiert, steht es doch in einer langen Tradition kirchlichen 
Schutzes. In Nordrhein-Westfalen lief allerdings 2023 ein 
Erlass der Landesregierung zum Kirchenasyl vom Juni 2017, 
der noch unter der Ägide der rot-grünen Koalition ent-
standen war, aus und wurde unter Schwarz-Grün zunächst 
nicht erneuert. In diesem Erlass hatte das nordrhein-west-
fälische Innenministerium seine Haltung erläutert, dass 
eine etwaige Entscheidung zur zwangsweisen Räumung 
eines Kirchen asyls ungeachtet gegenteiliger Einschätzung 
des BAMF nicht in der Zuständigkeit der jeweiligen Aus-
länderbehörde liege, sondern vielmehr beim Bundesamt. 
Sobestehe„eineVerpflichtungderAusländerbehörde,die
Überstellung aus dem Kirchenasyl heraus vorzunehmen, 
nur dann, wenn das BAMF die Ausländerbehörde hier-
zu ausdrücklich auffordert.“262 In Nordrhein-Westfalen 
gab es in den letzten Jahren keine Kriminalisierungen des 
 Kirchenasyls, wie dies in Bayern und Rheinland-Pfalz der 
Fall war.263 

https://www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2014/01/bag-erstinfo2022-korr02.pdf
https://www.ruhrnachrichten.de/haltern/kirchenasyl-pfarrei-st-sixtus-haltern-am-see-pfarrer-michael-ostholthoff-w771054-p-2000908555/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=260&bes_id=37049&val=37049&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.ekd.de/evangelische-landeskirchen-gegen-kriminalisierung-kirchenasyl-37325.htm
https://www.evangelisch.de/inhalte/154930/01-02-2019/kritik-durchsuchungen-nach-kirchenasyl
https://www.evangelisch.de/inhalte/154930/01-02-2019/kritik-durchsuchungen-nach-kirchenasyl
https://www.deutschlandfunkkultur.de/evangelischer-pfarrer-in-bayern-fuer-kirchenasyl-vor-gericht-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/kirchenasyl-in-bayern-geistliche-wegen-beihilfe-zum-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/kirchenasyl-in-bayern-geistliche-wegen-beihilfe-zum-100.html
https://taz.de/Prozess-um-Kirchenasyl/!5919318/
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Für von Abschiebung bedrohte Menschen sind  Plätze 
im Kirchenasyl nicht leicht zu finden. Es gibt stets weit
mehr Schutzsuchende als verfügbare Plätze in Kirchen-
gemeinden. Das Ökumenische Netzwerk Asyl in der  Kirche 
NRW bekommt täglich zwischen 10 und 20 Anfragen von 
Betroffenen,Anwält:innenundBeratungsstellen.264  Zudem 
müssen die Kirchengemeinden die laufenden  Kosten selbst 
tragen oder durch Spenden einwerben und benötigen 
 Ehrenamtliche, die die Menschen im Kirchenasyl unter-
stützen.265 In den praktischen und rechtlichen  Fragen 
 unterstützt das Ökumenische Netzwerk Asyl in der  Kirche 
NRW die Kirchengemeinden und berät ebenso in den 
KonfliktfällenmitBehörden.266 

In Nordrhein-Westfalen liefen im August 2023 zeitgleich 
rund140Kirchenasyle.HiervonentfielenetwazweiDrittel
auf evangelische und ein Drittel auf  katholische Kirchen-
gemeinden.267 Bundesweit waren Anfang  Dezember 2023 
mindestens 455 Kirchenasyle aktiv, die 643  Menschen,  unter 
ihnen etwas mehr als 100 Kinder, vor einer  Abschiebung 
schützten. Bei 428 dieser Kirchenasyle handelte es sich 
um drohende Abschiebungen im Rahmen des Dublin-Ver-
fahrens. Zu diesem Zeitpunkt waren im Jahr 2023  bereits 
534  Kirchenasyle mit insgesamt 776  Menschen been-
det worden.268 Insgesamt zeigt sich, wie wichtig das 
Instrument des Kirchenasyls ist, gerade um besondere 
Härtefälle im Sinne der betroffenen Menschen zu lösen: 
Im Jahr 2022 konnten über 98% der Kirchenasyle mit  einer 
Bleibeperspektive für die Betroffenen beendet werden 
(bei mindestens 778 von 788 beendeten Kirchenasylen).269 

264  Auskunft des Ökumenischen Netzwerks Asyl in der Kirche NRW. 
Vgl auch Theologe: Kirchenasyl entscheidend für Relevanz der Kirchen, in:  katholisch.de vom 30.8.2023.

265  Es wird eng im Gotteshaus, in: taz vom 20.9.2022; 
GemeindebewahrteschonsiebenMalGeflüchtetevorderAbschiebung,in:GeneralAnzeigervom12.11.2022.

266 Siehe die Kontaktdaten und Ländernetzwerke auf den Seiten der Ökumenischen BAG Asyl in der Kirche.
267 „Ein Stachel im Fleisch“, in: Domradio vom 30.8.2023.
268 Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Aktuelle Zahlen: Kirchenasyle bundesweit, Stand: 5.12.2023.
269 Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Jahresbericht 2022, Mai 2023, S. 3.
270 Flüchtlingsrat NRW, Kirchenasyl respektieren, Schutzräume bewahren!, Pressemitteilung vom 14.7.2023.
271  Kirche kritisiert Behörden nach Räumung von Kirchenasyl, in: evangelisch.de vom 14.7.2023; 

Massive Kritik an Ausländerbehörde Viersen, in: Rheinische Post vom 14.7.2023; Nur ein „singulärer Akt“?, in: Domradio vom 17.7.2023.

IN POLEN SECHS MONATE INTERNIERT – 
IN DEUTSCHLAND AUS DEM KIRCHENASYL 
HERAUS FESTGENOMMEN
Am 10. Juli 2023 brach die Stadt Viersen gewaltsam ein 
 laufendes Kirchenasyl in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Lobberich/Hinsbeck in der Stadt Nettetal (Kreis 
Viersen). Dabei wurden Nahida und Dilshad, ein kurdisches 
Ehepaar (34 und 43 Jahre alt) aus dem Irak, mit einem 
Hausdurchsuchungsbeschluss durch die Ausländerbehörde 
der Stadt Viersen festgenommen. Das Ehepaar, das 2021 
ausdem Irakgeflohenwar,warüberBelarusnachPolen
gekommen. Beide wurden in Polen in einem geschlossenen 
Lager inhaftiert und dort über einen längeren Zeitraum 
 inhuman behandelt. Seitdem standen sie unter massi-
vem psychischem Druck. Nach ihrer Flucht nach Deutsch-
land hatte sich das Ehepaar seit Mai 2023 im Kirchenasyl 
 befunden.

Am Flughafen Frankfurt am Main brach die Bundes polizei 
die Abschiebung aus medizinischen Gründen ab, weil die 
Ehefrau, die schon bei der Verhaftung einen Zusammen-
bruch erlitten hatte, ein zweites Mal kollabierte. Beide 
kamen zunächst in Darmstadt in Abschiebehaft, um sie im 
Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Polen  abzuschieben. 
Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats 
Nordrhein-Westfalen, sagte, eine Abschiebung aus einem 
Schutzraum wie dem Kirchenasyl sei „ein absoluter Tabu-
bruch“.270 Die Evangelische Kirche protestierte  entschieden 
gegen den Bruch des Kirchenasyls.271 Pfarrerin Elke  Langer 
von der Evangelischen Kirchengemeinde Lobberich/ 
Hinsbeck erklärte:

https://www.katholisch.de/artikel/46751-theologe-kirchenasyl-entscheidend-fuer-relevanz-der-kirchen
https://taz.de/Wenig-Platz-im-Kirchenasyl/!5879496/
https://ga.de/region/sieg-und-rhein/niederkassel/gemeinde-bewahrte-schon-sieben-mal-gefluechtete-vor-der-abschiebung_aid-79668119
https://www.kirchenasyl.de/adressen-links-laendernetzwerke/
https://domradio.de/artikel/netzwerk-asyl-sieht-sich-vor-wachsenden-herausforderungen
https://kirchenasyl.de/kirchenasyle-bundesweit/
https://www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2023/06/Taetigkeitsbericht-2022.pdf
https://www.frnrw.de/top/kirchenasyl-respektieren-schutzraeume-bewahren.html
https://www.evangelisch.de/inhalte/218630/14-07-2023/paar-aus-irak-abschiebehaft-kirche-kritisiert-behoerden-nach-raeumung-von-kirchenasyl
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/festnahme-im-kirchenasyl-nettetal-kritik-an-auslaenderbehoerde-viersen_aid-93743893
https://www.domradio.de/artikel/asylnetzwerk-kritisiert-bruch-des-kirchenasyls-nettetal
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„Ich bin erschüttert, wie die Ausländerbehörde der Stadt 
Viersen hier vorgegangen ist. Unsere Mitarbeiter :innen 
sind alle fassungslos. Wir haben das Kirchenasyl aus 
 humanitären Gründen gewährt – ein solcher repressiver 
Abschiebungsversuch zweier traumatisierter Menschen ist 
ein Skandal.“272 

Oberkirchenrätin Wibke Janssen, Mitglied der Kirchen-
leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland, stellte fest:

„Die Art und Weise des Vorgehens der Ausländerbehörde 
ignoriert alle Vereinbarungen zwischen der Evangelischen 
Kirche und dem Land NRW im Zusammenhang mit Kirchen-
asylen.“273 

Benedikt Kern vom Ökumenischen Netzwerk Asyl in der 
Kirche NRW erläuterte:

„Das seit Mai 2023 bestehende Kirchenasyl sollte grund-
legende Rechte des kurdischen Ehepaars schützen, wie 
eine adäquate psychosoziale Unterstützung,  medizinische 
 Versorgung und eine menschliche Unterbringung. Den 
Zugang hierzu hätten beide Personen nicht durch eine 
sogenannte Dublin-Überstellung nach Polen. In der 
 Kirchengemeinde hatte das Ehepaar einen stabilisieren-
den Schutzraum, um sich eine Perspektive aufbauen zu
 können.“274 

Vor dem Viersener Rathaus fanden Mahnwachen statt, auch 
aus der Kommunalpolitik wurde Kritik an der Verwaltung 
laut.275 Aus der Abschiebehaft schrieb Nahida:

272  Abschiebungsreporting NRW/Ökumenisches Netzwerk Asyl in der Kirche in NRW, Rote Linie überschritten durch gewaltsamen Bruch des 
 Kirchenasyls in Nettetal-Lobberich, Pressemitteilung vom 13.7.2023.

273  Evangelische Kirche im Rheinland, Kirche protestiert gegen gewaltsamen Bruch eines Kirchenasyls im Kreis Viersen, Pressemitteilung vom 
13.7.2023. In ihrer Pressemitteilung ging die EKiR zunächst von einer Zuständigkeit des Kreises Viersen aus. Die Pressemitteilung wurde korrigiert.

274  Abschiebungsreporting NRW/Ökumenisches Netzwerk Asyl in der Kirche in NRW, Rote Linie überschritten durch gewaltsamen Bruch des 
 Kirchenasyls in Nettetal-Lobberich, Pressemitteilung vom 13.7.2023.

275 Mahnwache in Viersen für von Abschiebung bedrohtes Paar, in: Rheinische Post vom 19.7.2023.
276 ÜbersetzterBriefderBetroffenen,zitiertnach 

„Hände weg vom Kirchenasyl“ – Mahnwache mit große[r] Beteiligung in Dülken, in: Rheinischer Spiegel vom 21.7.2023.

„Auf meinem Weg nach Deutschland wurde ich in 
Polen festgenommen und sechs Monate lang in einer 
 geschlossenen Haftanstalt eingesperrt. Die Behandlung 
dort war härter und grausamer, als man es sich vorstellen 
kann. In Deutschland wurden wir durch die Ausländer-
behörde schrecklichen und grausamen Situationen 
 ausgesetzt. Sie haben uns unserer Freiheit und unseres 
inneren Friedens beraubt und Angst in mein Herz und 
das Herz meines Mannes gesät. Sie drohten uns mit 
 Inhaftierung und Abschiebung und beschimpften uns mit 
harten und schrecklichen Worten. [...]
Ich hoffe, dass  meine Stimme Sie, die hier anwesend sind 
oder  meine Worte lesen, erreicht. Ich habe alles bis auf 
meinen  Ehemann in meinem Leben verloren und setze 
nun alle meine Hoffnungen in diesen Brief. Vergessen Sie 
nicht, dass Sie, wenn Sie meine Stimme hören, in mir die 
 Hoffnung wecken können, aus diesem hoffnungslosen 
und einsamen Ort befreit zu werden. Ich möchte, liebe 
 Zuhörende, dass ihr euch vorstellt, dass ihr jede Nacht 
nicht schlafen könnt. Wie wirst du dich fühlen, wie wirst 
du leben, wie wirst du Angst und Furcht überleben? 
Ihr kennt die Antwort und antwortet mit offenem 
 Herzen. Ich möchte, dass mein Mann und ich  sicher 
in  Deutschland leben können, ohne Gewalt, obszönen 
 Worten, ständigen Drohungen und ohne  Abschiebungen 
von einem Ort zum anderen ausgesetzt zu sein.“276

https://www.abschiebungsreporting.de/rote-linie-ueberschritten-durch-gewaltsamen-bruch-des-kirchenasyls-in-nettetal-lobberich/
https://www.abschiebungsreporting.de/rote-linie-ueberschritten-durch-gewaltsamen-bruch-des-kirchenasyls-in-nettetal-lobberich/
https://presse.ekir.de/presse/2AD81E0EEEB84DDABFED0953D17CD1AD/kirche-protestiert-gegen-gewaltsamen-bruch-eines-kirchenasyls-im-kreis-viersen
https://presse.ekir.de/presse/2AD81E0EEEB84DDABFED0953D17CD1AD/kirche-protestiert-gegen-gewaltsamen-bruch-eines-kirchenasyls-im-kreis-viersen
https://www.abschiebungsreporting.de/rote-linie-ueberschritten-durch-gewaltsamen-bruch-des-kirchenasyls-in-nettetal-lobberich/
https://www.abschiebungsreporting.de/rote-linie-ueberschritten-durch-gewaltsamen-bruch-des-kirchenasyls-in-nettetal-lobberich/
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/viersen-nach-kirchensyl-mahnwache-fuer-paar-in-abschiebehaft_aid-94079055
https://rheinischer-spiegel.de/haende-weg-vom-kirchenasyl-mahnwache-mit-grosse-beteiligung-in-duelken/
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Der Brief wurde bei einer Mahnwache stellvertretend für 
Nahida verlesen. Angesichts des breiten zivilgesellschaft-
lichen Protests hat die Stadt Viersen die Überstellung 
nach Polen zwei Wochen nach dem Bruch des Kirchenasyls 
schließlich gestoppt. Nachdem zuvor noch ein weiterer 
 Abschiebeversuch für den 25. Juli 2023 geplant worden 
war, wurde das Ehepaar schließlich aufgrund politischer 
Interventionen aus der Abschiebehaft entlassen und  kehrte 
in die Kirchengemeinde zurück.277 Anfang August konnte 
dann das Kirchenasyl beendet werden, Nahida und Dilshad 
wurden in einer Unterkunft in der Stadt Viersen unter-
gebracht.278 

Wiebke Judith, die rechtspolitische Sprecherin von 
PRO ASYL, wies darauf hin, dass nach wie vor vielen Asyl-
suchenden in Deutschland eine Überstellung nach Polen 
drohe, „obwohl sie in Polen Grenzgewalt und Pushbacks 
 erlebt  haben. Auch die regelmäßige Inhaftierung von nach 
Polen abgeschobenen Menschen müsste Grund genug sein 
für die Bundesregierung, keine Dublin-Rückführungen 
nach Polen mehr durchzuführen.“279 

Erst im November 2023 gab das nordrhein-westfälische 
Flucht- und Integrationsministerium einen neuen Erlass 
„Kirchenasyl in Dublin-Fällen“ heraus. Das Ministerium 
 bekräftigt darin seine bisherige Haltung, dass „die Ent-
scheidung über eine eventuelle zwangsweise Beendigung 
des Kirchenasyls mit Dublin-Bezug [...] nicht dem (all-
gemeinen) Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörden 
zugeordnet“ werde. Weiter wird festgehalten, dass eine 
Ausländerbehörde nur dann verpflichtet sei, eine Über
stellung aus dem Kirchenasyl heraus vorzunehmen, wenn 
sie vom BAMF ausdrücklich dazu aufgefordert werde.280 

277 Stadt Viersen stoppt umstrittene Abschiebung, in: Rheinische Post vom 25.7.2023.
278 Kurdisches Paar beendet Kirchenasyl in Nettetal, in: Rheinische Post vom 6.8.2023.
279  Ökumenisches Netzwerk Asyl in der Kirche in NRW/Ökumenische BAG Asyl in der Kirche, Abschiebung nach Protesten verhindert: Kurdisches 

 Ehepaar aus dem gebrochenen Kirchenasyl in Lobberich/Hinsbeck wird aus Abschiebehaft entlassen, Pressemitteilung vom 24.7.2023.
280 NRW MKJFGFI, Kirchenasyl in Dublin-Fällen, Erlass vom 9.11.2023.

https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/stadt-viersen-stoppt-umstrittene-abschiebung_aid-93475783
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/nettetal-kurdisches-paar-beendet-kirchenasyl-und-zieht-in-eichrichtung-in-viersen_aid-95156033
https://www.kirchenasyl.de/portfolio/abschiebung-nach-protesten-verhindert-kurdisches-ehepaar-aus-dem-gebrochenen-kirchenasyl-in-lobberich-hinsbeck-wird-aus-abschiebehaft-entlassen/
https://www.kirchenasyl.de/portfolio/abschiebung-nach-protesten-verhindert-kurdisches-ehepaar-aus-dem-gebrochenen-kirchenasyl-in-lobberich-hinsbeck-wird-aus-abschiebehaft-entlassen/
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Kirchenasyl/231109_MKJFGFI_Erlass_Kirchenasyl_in_Dublin-Fa__llen.pdf
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1 Instagram-Video von Háwar.help e.V. und Düzen Tekkal vom 20.10.2023.
2 Keine Abschiebung: Familie Muradi darf bleiben, in: WDR vom 2.6.2022.

„Ich schlafe nicht zu Hause, weil wir Angst haben, 
dass sie uns einfach aus unserem Zuhause holen.“
Alia Hassan1

„Ich habe drei Jahre lang mit Stress und Angst gelebt.“

Elvin Muradi2

KAPITEL 4

DIE MENSCHEN. 
WER WIRD ABGESCHOBEN?

https://www.instagram.com/reel/Cyndo1SsDeS/
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/Bad-Berleburg-Abschiebung-Fall-Muradi-108.html


132 4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  1. (K)EINE FRAGE DER GESUNDHEIT

   1. (K)EINE FRAGE DER GESUNDHEIT. DIE ABSCHIEBUNG ERKRANKTER MENSCHEN

3  Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.13. Vgl. auch die Beiträge in diesem Themenschwerpunkt: 
Bundesgesundheitsblatt 66 (2023), Nr. 10, Migration, Flucht und Gesundheit – Aktuelle Perspektiven aus Deutschland.

4  Anna Christina Nowak/Claudia Hornberg, Erfahrungen von Menschen mit Fluchtgeschichte bei der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung 
in Deutschland – Erkenntnisse einer qualitativen Studie, in: Bundesgesundheitsblatt 66 (2023), Nr. 10, S. 1117-1125, hier S. 1117.

5  Abgeleitet unter anderem aus dem Artikel 2 des Grundgesetzes, dem Artikel 2 der EU-Grundrechtecharta, dem Artikel 2 der Europäischen 
 Menschenrechtskonvention und dem Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

6  Es gibt allerdings Ausnahmen: Bei Dublin-Überstellungen ist das BAMF auch für die Prüfung inlandsbezogener Abschiebungshindernisse zu ständig. 
In Fällen, in denen kein Asylantrag gestellt wurde, ist wiederum die jeweilige Ausländerbehörde auch für zielstaatsbezogene Abschiebungshinder-
nisse zuständig, muss aber das BAMF beteiligen. – Vgl. Oda Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis – Anforderungen an die Darlegung von 
Abschiebungshindernissen aufgrund von Krankheit im Asyl- und Aufenthaltsrecht. Herausgegeben vom Deutschen Roten Kreuz und dem 
InformationsverbundAsylundMigration,2.Auflage,Oktober2020,S.611; Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.13.

7 Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.10f.
8  Berlin verstärkt Abschiebungen, in: Deutschlandfunk vom 23.10.2015. 

Zu Falschbehauptungen von Thomas de Maizière im Kontext von Flucht und Asyl siehe Bade, Von Unworten zu Untaten, S. 60f.
9  Mit Hilfspolizisten gegen Einbrecher, in: Rheinische Post vom 16.6.2016; 

Flüchtlinge in Deutschland: De Maizière kann Vorwurf gegen Ärzte nicht belegen, in: Der Tagesspiegel vom 17.6.2016.

Die gesundheitliche Verfassung von Geflüchteten und
 Migrant:innen ist nicht gut erforscht. Gesichert ist aller-
dings, dass ihre psychische Gesundheit insgesamt schlech-
ter ist als die der übrigen Bevölkerung. Eine Rolle spielen 
hierbei auch die Unterbringung in Lagern und die Folgen 
einer restriktiven Asyl- und Migrationspolitik.3 Darauf 
 weisen auch die Gesundheitswissenschaftlerinnen Anna 
Christina Nowak und Claudia Hornberg mit Blick auf den 
ZugangvonGeflüchtetenzumGesundheitssystemhin:

„Trotz der erhöhten Vulnerabilität gegenüber unter-
schiedlichen Erkrankungen liegen formal-restriktive, 
adminis trative, informationelle und sprachliche Barrieren 
im  Zugang zur Gesundheitsversorgung vor. Im europa-
weiten Vergleich schneidet Deutschland dabei auf recht-
licherEbeneeherrestriktivab[…]SoerlebenGeflüchtete
 Ungleichheiten im Versorgungszugang und berichten 
häufigervonungedecktenmedizinischenBedarfen.“4

Gesundheitliche Fragen spielen zugleich eine wichtige 
 Rolle, wenn es um Fragen der Aufenthaltsverfestigung oder 
der Abschiebung geht. Zum einen ist es für Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen deutlich  schwieriger, 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten oder zu behalten, 
weil das Aufenthaltsrecht sehr stark auf  Leistungsfähigkeit 
ausgelegt ist. Zum anderen müssen Behörden die  Frage 
 beantworten, ob sie einen Menschen trotz vorliegender 
psychischer oder somatischer Erkrankungen  abschieben 
sollten und welche Bedingungen  dafür erfüllt sein  müssen. 
Denn zunächst einmal ergibt sich aus dem grund- und  
 

 menschenrechtlich verbrieften Recht auf  Leben und   
körperliche Unversehrtheit5 die Maßgabe, dass  erkrankte 
Menschen nicht abgeschoben werden dürfen, wenn mit 
 einer Abschiebung eine gravierende gesund heitliche 
Gefährdung der betroffenen Person einhergehen würde.
Für die Behörden folgen daraus Prüfaufträge. Grundsätz-
lich liegt die Zuständigkeit für  zielstaatsbezogene Ab-
schiebungshindernisse (Abschiebungsverbote) beim BAMF, 
 inlandsbezogene Abschiebungshindernisse prüft die jewei-
lige Ausländer behörde.6 Ob Menschen erkrankt sind, ist 
also für das Asyl- und Aufenthaltsrecht höchst relevant.

Behörden, die Abschiebungen vollziehen, stehen dabei vor 
einemZielkonflikt:EinerseitsmüssensiejederzeitGefahren
für Leib und Leben beachten.7 Andererseits haben  Behörden 
ein Interesse an der auch in politischen Debatten immer 
wieder geforderten Durchsetzung von Abschiebungen und 
haben einen entsprechenden gesetzlichen Auftrag. Gesund-
heitliche Fragen werden dabei gern beiseite gewischt. 
Während der Debatten um weitere Asylrechtsverschär-
fun gen im Herbst 2015 behauptete Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière, der auch sonst öfter mit  faktenfreien 
Aussagen über Geflüchtete auffiel, beispielsweise ohne
 jeden Beleg: „Viele simulieren eine Krankheit, um nicht 
abgeschoben zu werden, sind aber gar nicht krank.“8 
Ein gutes halbes Jahr später legte der Innenminister nach: 
„Es werden immer noch zu viele Atteste von Ärzten ausge-
stellt, wo es keine echten gesundheitlichen Abschiebehin-
dernisse gibt.“9 Auch wenn das Bundesinnenministerium 
rasch einräumen musste, dass es für diese Unterstellung  
 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://link.springer.com/journal/103/volumes-and-issues/66-10
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-022-03614-y.pdf?pdf=button
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-022-03614-y.pdf?pdf=button
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-berlin-verstaerkt-abschiebungen-100.html
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf
https://rp-online.de/politik/deutschland/thomas-de-maiziere-wachpolizei-soll-einbrueche-verhindern_aid-18180677
https://www.tagesspiegel.de/politik/de-maiziere-kann-vorwurf-gegen-arzte-nicht-belegen-3731599.html
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keine Belege gab, wundert es nicht, wenn Behörden, die 
Abschiebungen praktisch organisieren, angesichts solcher 
politischer Einlassungen Abschiebungshindernisse aus 
 gesundheitlichen Gründe in vielen Fällen nicht anerkennen.

So werden in der Praxis viel zu oft die Gesundheit und das 
Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt, um Abschiebun-
gen durchzusetzen. Das gilt auch für Nordrhein-Westfalen. 
 Neben den direkten Abschiebungen wird hier zudem regel-
mäßig Abschiebehaft auch für psychisch erkrankte oder 
 suizidgefährdete Menschen angeordnet – und das, obwohl 
die schwarz-grüne Landesregierung in ihrem Koalitions-
vertrag 2022 erklärt hatte, dass sie eine Abschiebehaft für 
vulnerable Menschen ablehne.10 

VERSCHÄRFTE NACHWEISPFLICHTEN UND DIE FOLGEN
Bei der Prüfung zielstaatsbezogener Abschiebungshinder-
nisse durch das BAMF können auch Krankheiten eine 
Grundlage für ein Abschiebungsverbot sein, wenn  diese 
beispielsweise im Zielland nicht behandelt werden 
 können.11 Nach Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschen rechte (EGMR) sowie des Europäischen 
 Gerichtshofs (EuGH) gilt das Non-Refoulement-Prinzip 
auch bei der Abschiebung schwerkranker Menschen, wenn 
sich deren „Gesundheitszustand in kurzer Zeit schwer-
wiegend und unumkehrbar verschlechtern“ würde. Anna 
Suerhoff und Claudia Engelmann halten in ihrer Studie
für das Deutsche Institut für Menschenrechte fest: „Es 
reicht somit nicht, darauf hinzuweisen, dass die Krank-
heit im Zielland grundsätzlich behandelbar ist.“ Vielmehr 
sei der individuelle Zugang zu medizinischer Versorgung 
im  Zielland entscheidend und müsse von den Behörden im 
Einzelfall geprüft werden. Bei Zweifeln bedürfe es einer 
individuellen Zusicherung der Behörden des Zielstaates. 
Wenn Zweifel nicht ausgeräumt werden könnten, gelte ein 
Abschiebungsverbot.12 

10 CDU/Grüne, Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022-2027, S. 120. Siehe auch Kapitel 3.3: Abschiebungen und Abschiebehaft.
11  Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 8. 

Zu den rechtlichen Details, vorliegenden Gerichtsurteilen und Verfahrensfragen siehe dort S. 12-33.
12 Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.16f.
13 Vgl. für die Gesetzesverschärfungen Kapitel 2.1: Die Bundesebene.
14 Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.1933, vgl. Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 27-32.
15  AGzurVerbesserungderVersorgungtraumatisierterGeflüchteter,SicherstellungderRechtevonSchutzsuchendenundBerücksichtigungder 

 Versorgungslage, Positionspapier vom 20. Juni 2023, siehe dazu auch das Fallbeispiel eines Mannes aus Afghanistan, bei dem das BAMF zwei 
 umfangreiche fachärztliche Diagnosen verwarf: Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.20f.

Gleichwohl hat es der Gesetzgeber mit den Gesetzes-
verschärfungen seit 201513 den Betroffenen erschwert,
gegenüber den Behörden die Anerkennung ihrer Erkran-
kungen durchzusetzen. So ist für Schutzsuchende bei-
spielsweise die Vorlage der notwendigen Gutachten in der 
vor gegebenen Zeit oft praktisch unmöglich. Außerdem 
scheitert die Anerkennung fachärztlicher Begutachtungen 
vielfach daran, dass Behörden und Verwaltungsgerichte 
einespezifischeFormfordernunddenÄrzt:innenteilweise
das rechtliche und verfahrensbezogene Wissen fehlt, um 
den spezifischen Anforderungen entsprechen zu können.
Wenn die Form nicht stimmt, werden Atteste und Beschei-
nigungen von Behörden und Gerichten mitunter ignoriert. 
Weil der Aufwand zudem hoch ist, übernehmen überhaupt 
nur wenige Ärzt:innen Bescheinigungen und Stellung-
nahmen. Das führt dazu, dass das BAMF in vielen Fällen 
nicht auf ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot ent-
scheidet, obwohl die Asylsuchenden erkrankt sind.14 

Angesichts dieses behördlichen Umgangs mit ärztlichen 
Begutachtungen forderten 21 psychiatrisch-psychothera-
peutische Fachgesellschaften, unter ihnen die Bundes-
psychotherapeutenkammer und die Bundesweite Arbeits-
gemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer (BafF), die ärztliche und psychotherapeutische 
Expertise wieder anzuerkennen und die Verschärfung der 
Nachweispflichten zurückzunehmen. Die Fachverbände
urteiltenindemgemeinsamen,zumWeltflüchtlingstagam
20.Juni2023veröffentlichtenPositionspapier:

„Die Praxis im Bundesamt [für Migration und  Flüchtlinge], 
in den Ausländerbehörden und nachfolgend in den Verwal-
tungsgerichten ist jedoch, dass Expertise von Ärzt *innen 
und Psychotherapeut*innen zunehmend nicht mehr berück-
sichtigt wird, selbst wenn deren Stellungnahmen durch die 
Betroffenen vorgelegt werden können, was aufgrund der
Versorgungslage bereits selten der Fall ist.“15

https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2023/06/Positionspapier_Sicherstellung_der_Rechte_von_Schutzsuchenden_im_Asylverfahren.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2023/06/Positionspapier_Sicherstellung_der_Rechte_von_Schutzsuchenden_im_Asylverfahren.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
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Die Folgen der verschärften Nachweispflichten und der
vom BAMF nicht erteilten zielstaatsbezogenen krankheits-
bedingten Abschiebungsverbote sind langfristig: Wenn 
Schutzsuchende am Ende des Asylverfahrens einen Ab-
lehnungsbescheid erhalten, weil ihre Erkrankungen nicht 
anerkannt wurden, erhalten sie, wenn eine Abschiebung 
nicht unmittelbar erfolgt, eine Duldung. Der Zugang zum 
Gesundheitssystem wie auch zum Arbeitsmarkt bleibt für 
Menschen mit einer Duldung allerdings eingeschränkt, was 
etwaige Behandlungen erschwert. Wenn Geduldete in der 
Folge dann nicht in derselben Weise arbeiten oder  andere 
geforderte „Integrationsleistungen“ erbringen können, 
eben weil sie nicht gesund sind, wird ihnen das von  Seiten 
der Ausländerbehörden wiederum aufenthaltsrechtlich 
 negativ ausgelegt: Es droht eine Abschiebung, obwohl einer 
solchen eigentlich gesundheitliche Gründe entgegenstehen.

Während sich die Ausländerbehörden an die Entscheidung 
des BAMF hinsichtlich zielstaatsbezogener Abschiebungs-
hindernisse halten müssen, entscheiden sie eigenständig 
über sogenannte inlandsbezogene Abschiebungshinder-
nisse.16 Doch auch hier werden von den  Ausländerbehörden 
oftmals ärztliche Atteste und Begutachtungen, die eine 
schwere Erkrankung belegen, ignoriert und Abschiebe-
hindernisse negiert.

REISEFÄHIGKEIT UND ÄRZTLICHE BEGLEITUNG 
 WÄHREND DER ABSCHIEBUNG
Grundsätzlich geht der Gesetzgeber davon aus, dass keine 
gesundheitlichen Gründe gegen eine Abschiebung sprechen. 
WennBetroffeneihreErkrankungengeltendmachenwol-
len, müssen sie diese gegenüber den Behörden umfassend 
nachweisen.17 Gleichwohl müssen die Ausländerbehörden 
dafür Sorge tragen, dass sich die gesundheitliche Lage von 
Betroffenen im Abschiebungsprozess nicht verschlechtert
und ihnen keine Lebensgefahr droht.18

16 Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 9.
17 Nach § 60a Absatz 2c Satz 1 und 2 AufenthG.
18 Vgl. Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 44f.
19 SiehezurFragederReise(un)fähigkeitausführlichGraebsch/vonBorstel,DrohendeAbschiebung,S.6871; 

Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.3338; Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 51f.
20 Solche Vorgehensweisen zeigen sich immer wieder in den Fallakten, die dem Abschiebungsreporting NRW vorliegen.
21 Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 68-71.

UnterdemStichwort„fittofly“beauftragendieBehörden
regelmäßig Ärzt:innen, um die ReisefähigkeitderBetroffe-
nen zu prüfen.19 Bei Hinweisen auf Erkrankungen können 
die Ausländerbehörden auch die Gesundheitsämter oder 
private Gutachter:innen mit der Prüfung der Reisefähig-
keit beauftragen. Mit solchen Gutachten versuchen sich die 
Ausländerbehörden auch formal in Hinblick auf eine späte-
re Abschiebung abzusichern.20 Was unter „Reisefähigkeit“ 
und „Reiseunfähigkeit“ genau zu verstehen ist und welche 
 Kriterien herangezogen werden müssen, ist allerdings nicht 
gesetzlich normiert, sondern wurde durch Gerichtsurteile 
entwickelt. Eine Reiseunfähigkeit kann etwa bei psychi-
schen Erkrankungen, bei einer Suizidalität oder bei der un-
möglichen Unterbrechung einer Behandlung vorliegen.

Wie die Reisefähigkeit geprüft wird, unterscheidet sich je 
nach zuständiger Behörde erheblich. Vorgaben von Seiten 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung an die nach-
geordneten Behörden existieren hierzu nicht. Wie schon 
bei den ärztlichen Bescheinigungen hinsichtlich zielstaats-
bezogener Abschiebehindernisse sind auch bezüglich des 
Nachweises einer Reiseunfähigkeit die Anforderungen an 
dievondenBetroffenenvorgelegtenärztlichenGutachten
sehr hoch.21 In der Praxis bescheinigen die  beauftragten 
Ärzt:innen nach in der Regel nur sehr knappen  ärztlichen 
Untersuchungen, dass die abzuschiebende Person den 
 reinen Flug gesundheitlich überstehen kann. Ob eine 
 adäquate medizinische Versorgung im Zielland der Ab-
schiebung gewährleistet ist, ist dagegen nicht Gegenstand 
der„fittofly“Untersuchungen.

Neben der Untersuchung hinsichtlich der Reisefähigkeit 
können die Behörden auch eine ärztliche Begleitung der 
Abschiebung beauftragen. Diese Begleitung ist zunächst 
davon unabhängig, ob zuvor eine Untersuchung durch-
geführt wurde. Allerdings müssen Ausländerbehörden 
eine ärztliche Begleitung organisieren, wenn zuvor fest-
gestellt wurde, dass eine Reisefähigkeit nur mit geeigneten 
 Maßnahmen wie einer ärztlichen Begleitung gegeben ist. 
 Zudem schreibt die Bundespolizei bei Flugabschiebungen in 
bestimmten Konstellationen eine ärztliche Begleitung vor. 
Dies gilt bei der Abschiebung von Menschen, „bei denen 
eine Psychose Gegenstand der Anamnese ist oder bei denen 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf


4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  1. (K)EINE FRAGE DER GESUNDHEIT 135

Suizidversuche bekannt wurden“ oder wenn „ein Rück-
zuführender bei einer begleiteten Rückführung unter medi-
kamentöser Behandlung steht, die auch während der Rück-
führung fortzusetzen ist“.22 Bei Frontex-Sammelchartern 
ist in den Richtlinien dagegen eine ärztliche Begleitung an 
Bord immer vorgeschrieben.23 Die aktuelle Rechtsprechung 
zur ärztlichen Begleitung fasst Stefan Keßler vom Jesuiten-
Flüchtlingsdienst zusammen:

„Das Mitschicken eines Arztes oder einer Ärztin auf dem 
Abschiebeflug oder die Mitgabe einiger Medikamente
 reichen für die Rechtfertigung einer Abschiebung nicht aus. 
Und »vergewissern« bedeutet mehr als die Anwendung des 
Prinzips »es wird schon gutgehen«.“24 

Was gerade bei Einzelabschiebungen oftmals fehlt, ist die 
Anwesenheit eines:einer professionellen Dolmetscher:in. 
AufsieverzichtenAusländerbehördenhäufig,wasgerade
hinsichtlich der Frage der Reisefähigkeit höchst bedenk-
lich ist. Bei der Dublin-Abschiebung einer Familie nach 
 Kroatien, die die Unabhängige Abschiebungsbeobachtung 
NRW 2022 dokumentiert hat, hatte die Ausländerbehörde 
keine Sprachmittlung organisiert. Als sich die schwangere 
Mutter den Bauch hielt und weinte, wurde der  achtjährige 
Sohn von der Bundespolizei aufgefordert zu überset-
zen. Dass die Übersetzung eines Kindes keine  Grundlage 
für die Reisefähigkeit sein konnte, ist offensichtlich. 
Der Achtjährige, der offenbar überfordert war, schwieg.
Die  Abschiebung wurde schließlich abgebrochen. Auf die 
Frage der Unabhängigen Abschiebungsbeobachtung im 
Forum Flughäfen in NRW, „ob es Kriterien für die Aus-
länderbehörden für den Einsatz von Sprachmittlern bei 
Einzelmaßnahmen gebe, gab das Ministerium an, dass es 
für Einzelmaßnahmen grundsätzlich keine Vorgaben be-
zogen auf die Hinzuziehung von Dolmetschenden gebe.“25 

22 Bundespolizei, Best Rück Luft vom 17.10.2016, S. 11-13.
23  Vgl. Frontex, Guide for Joint Return Operations by Air coordinated by Frontex, 12. Mai 2016, S. 14. 

Für das Formblatt „Medical Report and Information for Return Operations“ (kurz: „Fit-to-travel“) von Frontex siehe dort Anhang 1, S. 38.
24  Stefan Keßler, Wann verbieten Schmerzen eine Abschiebung? Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 22.11.2022 – C-69/21, X. gegen die Niederlande, 

in: Asylmagazin 6/2023, S. 237-240, hier S. 239.
25 Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 15f.
26 Diese Beauftragung zeigt sich immer wieder in den Fallakten, die dem Abschiebungsreporting NRW vorliegen.
27 Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 45.
28 Keßler, Wann verbieten Schmerzen eine Abschiebung?, S. 239.

Bei Bedarf organisieren die Behörden auch Inempfang
nahme durch Ärzt:innen am Zielort der Abschiebung. 
Auch hier wollen sich die Ausländerbehörden durch den 
Nachweis einer auf dem Papier lückenlosen ärztlichen 
 Begleitung der Abschiebung formal absichern. Für all ihre 
Maßnahmen beauftragen die Ausländerbehörden mitunter 
auch private Firmen, die ein „Rund-Um-Sorglos- Paket“ 
 organisieren und beispielsweise mit Ärzt:innen in den 
 Zielländern kooperieren.26

Die Rechtsprechung legt den Behörden allerdings weit-
gehende Maßnahmen auf. Oda Jentsch weist darauf hin, 
die Ausländerbehörden seien nach obergerichtlicher Recht-
sprechung bei der Abschiebung erkrankter Menschen 
„verpflichtet, auchbeiAnkunftamFlughafen imZielland
die bestehende Möglichkeit der Anschlussbehandlung 
nachzuweisen.“27 Stefan Keßler erläutert, nach Recht-
sprechung von EGMR und EuGH dürfe in der Praxis „nicht 
 ausschließlich auf die Situation im zeitlichen Zusammen-
hang mit  einer Abschiebung abgestellt werden, sondern es 
ist auch die mögliche Entwicklung auf längere Sicht nach 
der  Abschiebung einzubeziehen.“28 

Die Abschiebepraxis folgt dem allerdings vielfach nicht. 
Ob beispielsweise die ärztlichen Inempfangnahmen den 
medizinischen Bedarfen der Betroffenen gerecht werden
und was nach einer knappen ärztlichen Überprüfung 
am Zielort weiter veranlasst wird, liegt aus Sicht der 
 deutschen Behörden in der Regel für sie nicht mehr in ihrer 
 Ver antwortung.

https://fragdenstaat.de/anfrage/bestimmungen-uber-die-ruckfuhrung-auslandischer-staatsangehoriger-auf-dem-luftweg-best-ruck-luft/
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Guide_for_Joint_Return_Operations_by_Air_coordinated_by_Frontex.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2023/AM23_6_anm_kessler_eugh_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2023/AM23_6_anm_kessler_eugh_web.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
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ABSCHIEBUNG TROTZ PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN
Die Abschiebung eines Mannes im November 2022 in 
die Demokratische Republik Kongo ist nicht nur deshalb 
 bestürzend, weil die Behörden einen vorliegenden Gerichts-
beschluss ignorierten und damit rechtswidrig handelten.29 
Zugleich wirft die Abschiebung auch grundsätzliche  Fragen 
zum Umgang mit Erkrankten auf. Denn abgeschoben 
 wurde ein psychisch schwer erkrankter,  suizidgefährdeter 
  und  unter gesetzlicher Betreuung stehender Mann. Der 
Mann, der bis zu seiner Abschiebung eine Freiheitsstrafe 
in der Justizvollzugsanstalt Aachen verbüßte, erfuhr erst 
einen Tag vor der geplanten Abschiebung den konkreten 
Abschiebe termin. Noch wenige Tage zuvor hatte er die 
Rück meldung erhalten, aktuell stehe – auch aufgrund der 
gültigen Corona-Einreisebestimmungen – eine Abschie-
bung noch nicht an. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf 
machte in seinem Beschluss, mit dem es die Abschiebung 
unter sagte, auch deutlich, dass der Kreis Viersen dem Mann 
durch die späte Bekanntgabe des Abschiebetermins keiner-
lei Chance gegeben habe, Vorsorge für seine Ankunft in der 
DemokratischenRepublikKongozutreffen,zumBeispielin
medizinischer Hinsicht. Auch habe der Kreis Viersen selbst 
keinerlei Maßnahmen geplant.30 

Im Februar 2022 schob der Kreis Unna das aserbaidscha-
nische Ehepaar Vahab I. und Yegana M. aus Kamen ab. 
Beide hatten seit zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen 
 gewohnt. Vahab I. war unbefristet bei der Deutschen 
Bahn im Bereich Gleissicherung beschäftigt. Die Dramatik 
der  Abschiebung liegt aber in der Situation seiner Frau. 
 Yegana M. wurde trotz einer schweren, über Jahre hinweg 
bestehenden  psychischen Erkrankung abgeschoben. Die 
 Familie hätte auch vom sogenannten Chancen-Aufenthalts-
rechtprofitiert, dasdieBundesregierung zudiesemZeit-
punkt bereits plante, aber noch nicht verabschiedet hatte.31 
Zwei Unterstützerinnen wandten sich nach der Abschie-

29 Siehe Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.
30  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, vgl. Abschiebungsreporting NRW, Kreis Viersen und Bundes polizei 

widersetzen sich gerichtlichem Beschluss zum Abbruch der Abschiebung eines schwer Erkrankten, Pressemitteilung vom 6.12.2022 sowie 
Zwei  Monate nach widerrechtlicher Abschiebung eines schwer erkrankten Mannes in die Demokratische Republik Kongo, Bericht vom 17.1.2023. 
Siehe auch Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 8.11.2022, Az. 27 L 2380/22.

31  Abschiebung nach zehn Jahren in Kamen: Unnaerin kämpft für Ehepaar, in: Hellweger Anzeiger vom 26.2.2022; 
Abschiebung nach zehn Jahren in Kamen: Das sagt der Kreis Unna dazu, in: Hellweger Anzeiger vom 27.2.2022.

32 OffenerBriefzweierUnterstützerinnenanMinisterStampvom16.2.2022 (anonymisiert).
33 Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und begleitet.
34 Tochter kämpft gegen Abschiebung der Mutter, in: Rheinische Post vom 7.7.2022.
35 Alia Banjak nach 18 Tagen aus Abschiebungshaft entlassen, in: Rheinische Post vom 10.7.2022.

bung an Minister Stamp und beklagten, das Ehepaar sei 
sehr gut integriert gewesen. Angesichts des Gesundheits-
zustandes von Yegana M. sei zu

„befürchten, dass die Abschiebungs- und Quarantäne-
bedingungen ihre vorhandenen posttraumatischen 
 Belastungsstörungen noch verstärken werden und sich ihr 
körperlicher und seelischer Gesundheitszustand weiter 
verschlechtern wird.“32 

Im Juni 2022 ließ der Kreis Viersen die 59-jährige Alia 
 Banjak aus Schwalmtal inhaftieren.33 1989 war Alia  Banjak 
aus dem Bürgerkriegsland Libanon nach Deutschland 
geflohen und zog sechs Kinder groß. Sie lebtmit Unter-
brechungen seither in Deutschland. Ihre mittlerweile 
volljährigen Kinder sind überwiegend eingebürgert oder 
 haben Aufenthaltserlaubnisse. Doch Alia Banjak hatte nur 
eine Duldung. Die von der Ausländerbehörde angeführten 
fehlenden Integrationsleistungen waren auch eine Folge 
gesundheitlicher Probleme. Neben einer schweren Augen-
erkrankung leidet Alia Banjak an Depressionen und einer 
bipolaren Störung. Seit dem Unfalltod eines Sohnes sei sie 
nicht mehr sie selbst, berichtete ihre Tochter der Rheini-
schen Post.34 18 Tage musste Alia Banjak in der Abschiebe-
haft Ingelheim verharren, ehe sie wieder frei kam und die 
AbschiebungindenLibanonvorläufigabgesagtwurde,weil
nicht alle Papiere vorlagen. Eine ihrer Töchter berichtete 
anschließend:

„Meine Mutter ist während der 18 Tage in der Abschie-
bungshaft ganz dünn geworden, sie hat nicht gegessen. 
Ihr wurden Antidepressiva verabreicht. Sie macht einen 
verwirrten Eindruck, spricht mit sich selbst.“35 

Alia Banjak blieb aber auch danach ausreisepflichtig. 
Ihre Krankengeschichte war für den Kreis Viersen nicht 
 relevant.

https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-viersen-und-bundespolizei-widersetzen-sich-gerichtlichem-beschluss-zum-abbruch-der-abschiebung-eines-schwer-erkrankten/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-viersen-und-bundespolizei-widersetzen-sich-gerichtlichem-beschluss-zum-abbruch-der-abschiebung-eines-schwer-erkrankten/
https://www.abschiebungsreporting.de/zwei-monate-nach-widerrechtlicher-abschiebung-eines-schwer-erkrankten-mannes-in-die-demokratische-republik-kongo/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duesseldorf/j2022/27_L_2380_22_Beschluss_20221108.html
https://www.hellwegeranzeiger.de/unna/abschiebung-nach-zehn-jahren-in-kamen-unnaerin-kaempft-fuer-ehepaar-w1728084-p-1000557976/
https://www.hellwegeranzeiger.de/unna/abschiebung-nach-zehn-jahren-in-kamen-das-sagt-der-kreis-unna-dazu-w1728299-p-1000558378/
https://www.frnrw.de/fileadmin/user_upload/220216_korrigiert_offener_Brief_Abschiebung_anonymisiert.pdf
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/tochter-kaempft-gegen-abschiebung-der-mutter-aus-dem-kreis-viersen_aid-72531773
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/alia-banjak-aus-dem-kreis-viersen-nach-18-tagen-aus-abschiebehaft-entlassen_aid-72699019
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Die geplante Abschiebung von Alia Banjak in den Libanon 
steht beispielhaft für einen gesetzlichen Rahmen und eine 
Verwaltungspraxis, die erkrankte Menschen sowie Men-
schen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in der 
Lage sind, noch berufstätig zu sein, rigoros abschiebt und 
 Familien auseinanderreißt. Wenn schon der gesetzliche 
Rahmen den Verwaltungen keinen Spielraum für eine am 
Wohl der Menschen orientierte Praxis bietet, so wäre es 
das Mindeste für eine am Wohl der Menschen orientierte 
Verwaltungspraxis, den betroffenen Familien ausführlich
die Option eines möglichen Härtefallverfahrens bei der 
nordrhein-westfälischen Härtefallkommission zu  erläutern 
und ein solches ohne Repressionen und Restriktionen 
wohlwollend zu ermöglichen. Die Logik des Kreises Vier-
sen war dagegen eine andere: Man habe die Abschiebehaft 
drei  Wochen vor dem geplanten Abschiebungsdatum vor-
gesehen, „auch, um der Familie die Möglichkeit zu geben, 
gerichtlich gegen die geplante Abschiebung vorzugehen“, 
so die Leiterin der Ausländerbehörde des Kreises Viersen 
gegenüber der Rheinischen Post.36 

Seit Alia Banjaks Entlassung aus der Abschiebehaft lief 
 zunächst ein Petitionsverfahren beim Landtag und ein 
 Härtefallverfahren bei der nordrhein-westfälischen Härte-
fallkommission. Das Härtefallverfahren war auch mehr 
als eineinhalb Jahre nach dem Abschiebeversuch noch 
 an hängig. Auch hat sie nach Inkrafttreten des  neuen 
 „Chancen-Aufenthaltsrechtes“ einen Antrag auf  Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis gestellt, der aber noch nicht 
 beschieden wurde. Alia Banjak lebt weiter mit einer  Duldung. 
Nach längerer Wartezeit wurde ihr immerhin ein Umzug in 
die Stadt Mönchengladbach ermöglicht, wo die Angehöri-
gen leben. Doch ist sie mit einer weiteren  Herausforderung 
konfrontiert, die den Weg in ein Bleiberecht blockieren 
würde. Das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat ein 
 Ermittlungsverfahren gegen Alia Banjak eingeleitet, wegen 
„Widerstand gegen Vollstreckungs beamte“, weil sie sich bei 
der Abholung zur Inhaftierung in das Abschiebe gefängnis 
Ingelheim im Juni 2022 gewehrt haben soll.

36 Kreis Viersen äußert sich zum Abschiebungsverfahren der Libanesin Alia Banjak, in: Rheinische Post vom 18.7.2022.
37 Alia Banjak gegenüber dem Projekt Abschiebungsreporting NRW, 2024.
38  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe Abschiebungsreporting NRW, Stadt Solingen schiebt 

 kranke Seniorin kurz vor Beginn ihrer stationären psychiatrischen Behandlung gewaltsam nach Georgien ab, Pressemitteilung vom 15.11.2023. 
Ein  anhängiges Klageverfahren hatte keine aufschiebende Wirkung. Der Anwalt wollte damit ein Abschiebeverbot für die Frau beim BAMF 
 erreichen. Da es sich um ein sogenanntes Wiederaufgreifensverfahren handelte, war es der Stadt Solingen formal möglich trotz anhängiger Klage 
die Abschiebung durchzusetzen.

Anfang 2024 schilderte Alia Banjak ihre Erfahrungen:37

„Ich werde nie vergessen können, was passiert ist. 
 Ich stecke fest in den schmerzhaften Erinnerungen. 
Seit 30 Jahren lebe ich hier im Ungewissen, zusätzlich 
lebte ich zwei Wochen im Ungewissen über die Länge der 
Inhaftierung und den Stand des Asylverfahrens und fühlte 
mich hinter Stacheldraht und Gittern wie ein Kriminelle.
Aus Protest schloss ich mich einem Hungerstreik an.“

Auch Menschen im Rentenalter werden in Nordrhein-West-
falen mit voller Härte abgeschoben. So schob die Aus-
länderbehörde der Stadt Solingen am 7. September 2023 
eine psychisch erkrankte Frau nach Georgien ab.  Wenige 
Tage später wäre die 68-Jährige für einige Wochen 
 stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt  worden. 
Das  Sozialamt der Stadt hatte die Behandlung bereits 
 Wochen zuvor bewilligt. Ein Platz in der Klinik war für 
den 13.  September 2023 zugesagt. Doch dann wurde die 
 Seniorin völlig unvorbereitet abgeholt und zum Flughafen 
Düsseldorf gebracht, von wo sie mit einem Sammelcharter 
abgeschoben wurde.38 

Die Stadt Solingen kannte den Gesundheitszustand 
der Frau genau. Bereits im Juni 2023 hatte ein von der 
 Ausländerbehörde beauftragter Gutachter die Reise-
fähigkeit der psychisch kranken Frau geprüft. Der Umgang 
mit dem Gutachten war allerdings höchst intransparent: 
Denn das von der Stadt Solingen beauftragte Gutachten lag 
derbetroffenenFrauundihremAnwaltvorderAbschiebung
gar nicht vor. Eine rechtliche Auseinandersetzung damit 
oder eine gerichtliche Überprüfung des Gutachtens war 
 daher nicht möglich.

https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/kreis-viersen-aeussert-sich-zu-abschiebungsverfahren-fuer-alia-banjak_aid-73116705
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-solingen-schiebt-kranke-seniorin-kurz-vor-beginn-ihrer-stationaeren-psychiatrischen-behandlung-gewaltsam-nach-georgien-ab/
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-solingen-schiebt-kranke-seniorin-kurz-vor-beginn-ihrer-stationaeren-psychiatrischen-behandlung-gewaltsam-nach-georgien-ab/
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Besonders bedrückend ist die Abschiebung auch, weil die 
Frau während ihres mehrjährigen Aufenthalts in Deutsch-
land ihren Ehemann verloren hat, der an einer schweren 
Erkrankung verstorben ist. Die Tochter der Frau lebt seit 
vielen Jahren in Süddeutschland, der Enkel ist deutscher 
Staatsangehöriger. Sie hätten sich gerne weiter um ihre 
kranke Mutter und Großmutter gekümmert, doch die ist 
nun in Georgien auf sich allein gestellt.

DROHENDE ABSCHIEBUNG UND ABSCHIEBEHAFT 
TROTZ SUIZIDALITÄT
Obwohl sich immer wieder Menschen in der Abschiebehaft 
das Leben nehmen beziehungsweise den Versuch unter-
nehmen, werden immer wieder suizidgefährdete Menschen 
in Abschiebehaft gesteckt.39 Anfang Juni 2022 ließ der Kreis 
Steinfurt den 42-jährigen Krishna in Abschiebehaft nehmen. 
Krishna ist Tamile und wurde in Sri Lanka Opfer von Ver-
schleppung und Folter. Im Januar 2011 konnte er schließlich 
nachDeutschlandfliehen.Obwohl ihmnach seinerRück-
kehr politische Verfolgung droht, wurde sein Asylantrag 
vom BAMF abgelehnt. Er lebte in Lotte und  arbeitete viele 
Jahre als Lagerist in einem Unternehmen, bis ihm die Aus-
länderbehörde seine Arbeitserlaubnis entzog.

Aufgrund seiner Foltererfahrungen ist Krishna schwer 
 psychisch erkrankt und wurde zuletzt auch stationär 
 behandelt, wobei auch suizidale Tendenzen erkannt 
 wurden. Dennoch wurde Krishna mehr als drei Wochen 
lang auf  Geheiß des Kreises Steinfurt in der Abschiebe-
haft Büren inhaftiert. Der Internationale Menschenrechts-
verein Bremen protestierte, eine Anwältin legte mehrere 
Eil einträge ein.40 Schließlich wurde Krishna drei Tage vor 
seiner geplanten Abschiebung aus der Abschiebehaftanstalt 
Büren entlassen.41

39 Zu Suiziden und Suizidversuchen im Kontext von Abschiebungen und in der Abschiebehaft siehe auch Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 44-54.
40  Abschiebungsreporting NRW, Kreis Steinfurt will nächste Woche Folteropfer nach Sri Lanka abschieben, Pressemitteilung vom 24.6.2022;

 Internationaler Menschenrechtsverein Bremen, Wir fordern die sofortige Entlassung von Krishna aus der Abschiebehaft, Beitrag vom 18.6.2022 
und Update vom 23.6.2022 (beide nicht mehr online verfügbar).

41  Internationaler Menschenrechtsverein Bremen, Update: Krishna wird aus der Abschiebehaft entlassen!, Beitrag vom 24.6.2022 (nicht mehr online 
verfügbar).

42 DerFallwurdevomAbschiebungsreportingNRWrecherchiertunddokumentiert;vgl.Abschiebungsreporting NRW/Flüchtlingsrat 
 Baden-Württemberg/Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren, Kreis Wesel will heute Folteropfer nach Wochen Isolationshaft nach Sri Lanka 
abschieben, Pressemitteilung vom 24.4.2023.ZumSchutzderbetroffenenPersonwurdederNamegeändert.

43 Berater:innenetwainderAbschiebungshaftPforzheimberichten,dassdortInhaftiertediesenBegriffverwenden; 
vgl. dazu auch MenschenrechtlerfordernAufklärungüberGewaltinAbschiebehaft,in:Migazinvom4.10.2019.

Einige Monate später wurde der etwa 30-jährige  Tamile Anil 
in Abschiebehaft genommen.42 Sein Fall zeigt ein drücklich, 
wie sehr die Rechte von schwer kranken und suizidgefährde-
ten Menschen im Abschiebevollzug in Nordrhein-Westfalen 
eingeschränkt werden. Als Tamilie wurde Anil in Sri Lanka 
verfolgt und gefoltert worden. In Deutschland wurde sein 
Asylantrag jedoch abgelehnt. Um seine Abschiebung durch-
führen zu können, wurde er in Abschiebehaft genommen, 
zunächst in Pforzheim (Baden-Württemberg) und dann seit 
Anfang April 2023 in Büren. Auf enthaltsrechtlich zuständig 
war dafür in Nordrhein-Westfalen der Kreis  Wesel.

Anil leidet unter mehreren diagnostizierten psychischen 
Erkrankungen. Er hat Depressionen und posttraumatische 
Belastungsstörungen. Zudem wurde er als selbstmord-
gefährdet eingestuft. Das war für die Behörden auch der 
Grund, wieso sie ihn in der Abschiebehaft Pforzheim und 
auch Büren in einer isolierten Zelle unterbrachten. Unter 
den Insassen mancher Abschiebehaftanstalten gelten diese 
speziellen Hafträume auch als „Bunker“.43 Tag und Nacht 
werden die Menschen dort alle 15 Minuten vom Sicher-
heitspersonal kontrolliert. An Schlaf ist bei dieser „Lebend-
kontrolle“ nicht zu denken. De facto geht es bei dieser 
Einzelhaftnurdarumzuverhindern,dasssichdieBetroffe
nen bis zur Abschiebung umbringen. Eine weitergehende 
psychologische Betreuung, mit dem Ziel, den Gesundheits-
zustand zu verbessern, ist in der Haftsituation und wegen 
der Unsicherheit durch die drohende Abschiebung weder 
praktisch möglich noch vorgesehen.

Unter den Bedingungen der Einzelhaft hat sich Anils 
 gesundheitlicher Zustand wesentlich verschlechtert. 
Anil wurden zudem fast alle Gegenstände zur Freizeitge-
staltung entzogen. Nach seinen eigenen Aussagen wünsch-
te er sich während der Abschiebungshaft nichts mehr, als 
Kontakt zu anderen Menschen, um ein Gespräch führen 
zu können. Allerdings hatte er in Büren nicht einen Mit-
häftling kennenlernen können.

https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-kreis-steinfurt-will-naechste-woche-folteropfer-nach-sri-lanka-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-kreis-steinfurt-will-naechste-woche-folteropfer-nach-sri-lanka-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-will-heute-folteropfer-nach-wochen-isolationshaft-nach-sri-lanka-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-will-heute-folteropfer-nach-wochen-isolationshaft-nach-sri-lanka-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-will-heute-folteropfer-nach-wochen-isolationshaft-nach-sri-lanka-abschieben/
https://www.migazin.de/2019/10/04/pforzheim-menschenrechtler-aufklaerung-gewalt-abschiebehaft/
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Doch wurde nicht nur ein schwer erkrankter und suizid-
gefährdeter Mann in Abschiebehaft genommen. Zugleich 
wurde Anil auch die Durchsetzung seiner Rechte erschwert. 
Denn trotz wochenlanger Inhaftierung in Abschiebehaft, 
aus der Anil nicht hätte fliehen können, teilte der Kreis
Wesel selbst den Rechtsbeiständen den Abschiebetermin 
über lange Zeit nicht mit. Dabei war der Flug für den Mann 
bereits Wochen zuvor gebucht worden. Dies verletzte das 
RechtaufeineneffektivenRechtsschutz,wasverfassungs-
widrig ist.

Anils Anwältin erfuhr erst am selben Tag von der bevor-
stehenden Abschiebung. Sie konnte erst daraufhin das
 Verwaltungsgericht Düsseldorf anrufen und aufgrund 
der Suizidalität des Mannes den Stopp der  Abschiebung 
 be antragen. Der Kreis Wesel dagegen kannte den Abschiebe-
termin genau und hatte aus diesem Grund bereits Tage  zuvor 
eine sogenannte Schutzschrift beim Gericht hinterlegt, also 
eine schriftliche Erwiderung auf einen möglicher weise 
 eingelegten Rechtsbehelf. Das Gericht folgte jedoch dem 
AntragderAnwältinundsetztedieAbschiebungvorläufig
aus. Die Abschiebung wurde gestoppt, als sich Anil bereits 
am Flughafen Frankfurt am Main befand.44 

ABSCHIEBUNGEN UND SCHWANGERSCHAFTEN
Auch Schwangerschaften sind für die Behörden in  vielen 
Fällen kein Grund, auf Abschiebungen zu verzichten. 
Im Fall der kurdischen Êzîdin Hivali A. führte die Schwan-
gerschaft weder zu ihrer Entlassung aus der Abschiebehaft 
noch dazu, dass die Stadt Köln und das BAMF Anfang 2022 
auf die Dublin-Abschiebung nach Rumänien verzichteten.45 

44  Abschiebungsreporting NRW, Kreis Wesel: Abschiebung eines suizidgefährdeten Mannes nach Sri Lanka erst am Flughafen Frankfurt am Main 
 gerichtlich gestoppt, Bericht vom 25.4.2023.

45 Siehe für den Fall Kapitel 4.3: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
46 Kreispolizeibehörde Mettmann, Spezialkräfte beenden Bedrohungslage, Pressemitteilung vom 22.11.2023.
47  Siehe etwa Einsatz der Polizei in Velbert: Das war an der Talstraße los, in: WAZ vom 22.11.2023; 

Abschiebung in Velbert eskaliert – SEK-Einsatz, in: Westdeutsche Zeit vom 22. 11.2023.
48 Zitiert nach Eskalierte Abschiebung in Velbert: „Schwangere Frau und Kinder sind traumatisiert“, in: Westdeutsche Zeitung vom 24.11.2023.
49  Vgl. Suerhoff/Engelmann,AbschiebungtrotzKrankheit,S.34. Der Kreis Mettmann bestritt nicht nur, die vorgelegten Atteste zu kennen, sondern 

behaupteteauchnoch,dieEntscheidungüberdieAbschiebungseivomBAMFgetroffenworden.DabeiistdieAusländerbehördefüreinesolche
Abschiebung in das Herkunftsland verantwortlich und zuständig. Vgl. Neue Sicht auf SEK-Einsatz: Schützte Georgier seine Familie?, in: WAZ vom 
24.11.2023.

50 Flüchtlingsrat NRW, Fehlgeburt nach versuchter Abschiebung, Pressemitteilung vom 29.6.2015.

In Velbert versuchte der Kreis Mettmann in den Morgen-
stunden des 22. November 2023, einevierköpfigeFamilie
nach Georgien abzuschieben. Die Ausländerbehörde zog 
die Polizei hinzu, bald war auch das SEK vor Ort. Denn 
der 35-jährige Familienvater drohte damit, sich mit einem 
 Messer selbst zu verletzen. Die Polizei sprach im Nachgang 
von einer „Bedrohungslage“ und ebenso wie der Kreis nur 
von der geplanten Abschiebung des Mannes.46 Es waren 
 diese Meldungen und diese Perspektive, die die  Nachrichten 
zunächst bestimmt hatten.47 Doch tatsächlich hatte der 
Mann aus Verzweiflung gehandelt. Bedroht war viel-
mehr seine Familie und vor allem seine schwangere Frau. 
Dörte Frisch von der Flüchtlingshilfe Velbert berichtete:

„Der Mann war sehr verzweifelt: Er sollte mit seiner hoch-
schwangeren Frau und den beiden Kindern, zwei und acht 
Jahre alt, abgeschoben werden. Die Frau  hatte  zudem 
ein  Attest, dass sie nicht reisefähig ist. Aktuell  verliert 
sie durch das Trauma des Abschiebeversuchs und des 
Polizei einsatzes Fruchtwasser und hat Schmerzen. […] 
„Es  handelt sich um ein ,Hauruck-Verfahren’ kurz bevor 
der Mutterschutz greift. Das Attest ist ignoriert worden. 
Der Mann ist in die Psychiatrie gekommen, seine Frau und 
die Kinder sind nach dem Polizeieinsatz traumatisiert.“48 

Der Kreis Mettmann hatte schlicht ignoriert, dass eine 
 fortgeschrittene Schwangerschaft zu einer  Reiseunfähigkeit 
führt.49 Lernfähig war die Ausländerbehörde auch nicht. 
 Bereits 2015 hatte der Kreis Mettmann versucht, eine 
in Monheim am Rhein lebende schwangere Romni nach 
 Serbien abzuschieben. Durch die Strapazen und die aus-
gelöste Panik hatte die Frau eine Fehlgeburt erlitten.50 

https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-abschiebung-eines-suizidgefaehrdeten-mannes-nach-sri-lanka-erst-am-flughafen-frankfurt-am-main-gerichtlich-gestoppt/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-wesel-abschiebung-eines-suizidgefaehrdeten-mannes-nach-sri-lanka-erst-am-flughafen-frankfurt-am-main-gerichtlich-gestoppt/
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5654874
https://www.waz.de/staedte/velbert/einsatz-der-polizei-in-velbert-das-war-an-der-talstrasse-los-id240646850.html
https://www.wz.de/nrw/kreis-mettmann/velbert-neviges-und-wuelfrath/abschiebung-in-velbert-eskaliert-sek-einsatz-bei-bedrohungslage_aid-101953019
https://www.wz.de/nrw/kreis-mettmann/velbert-neviges-und-wuelfrath/eskalierte-abschiebung-in-velbert-frau-und-kinder-sind-traumatisiert_aid-102121907
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.waz.de/staedte/velbert/neue-sicht-auf-sek-einsatz-schuetzte-georgier-seine-familie-id240671540.html
https://www.waz.de/staedte/velbert/neue-sicht-auf-sek-einsatz-schuetzte-georgier-seine-familie-id240671540.html
https://www.frnrw.de/in-eigener-sache/fehlgeburt-nach-versuchter-abschiebung.html
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Die Unabhängige Abschiebungsbeobachtung NRW berichte-
te von der Abschiebung einer Familie mit zwei  kleinen 
 Kindern nach Aserbaidschan im Jahr 2022. Als die schwange-
re Mutter starke Schmerzen im Bauch anzeigte, hielt die 
Bundespolizei telefonisch Rücksprache mit der  zuständigen 
Ausländerbehörde. Die dortige  Sachbearbeiterin erklärte, 
bei Nichtabschiebung der schwangeren Frau aus gesund-
heitlichen Gründen werde der Familienvater dennoch 
 abgeschoben.

„Die beiden kleinen Mädchen könnten, solange sich die 
Mutter in stationäre[r] Behandlung befände, in einem Heim 
untergebracht werden. Die Sachbearbeiterin der zustän-
digen Ausländerbehörde äußerte zugleich, dass sie glaube, 
dieBetroffenewürdenur‚oskarreif’schauspielern.“

Die empörte und verzweifelte Familie entschied sich dann 
doch dazu, gemeinsam in den Sammelcharter zu steigen, 
um eine Familientrennung zu vermeiden. Die angedrohte 
Familientrennung war der taktische Hebel der Ausländer-
behörde, um einen Abbruch der Abschiebung aus gesund-
heitlichen Gründen zu verhindern und ihr Abschiebe-
interesse durchzusetzen.51 Die Gesundheit der schwangeren 
Frau spielte für die Ausländerbehörde keine Rolle.

ABSCHIEBUNG WÄHREND LAUFENDER 
 SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG
Im Herbst 2021 schob die Stadt Köln einen Mann ab, der 
sich in einer medizinisch zwingend notwendigen Substitu-
tionsbehandlung in Folge einer Suchterkrankung befand.52 
Die Ausländerbehörde nahm ihn während einer Vorspra-
che im Beisein einer Sozialarbeiterin in der Behörde fest. 
Mit der Durchsetzung der Abschiebung hat die Stadt 
 schwere Gesundheitsfolgen für den Mann in Kauf genom-
men. Sie musste wissen, dass im Zielland der Abschiebung 

51  Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 14. Um welche Ausländerbehörde es sich handelte, 
wird in dem  Bericht nicht erwähnt. – Für weitere Familientrennungen siehe Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

52  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, vgl. Abschiebungsreporting NRW, Stadt Köln schiebt 
 suchterkrankten Mann während laufender Substitutionsbehandlung ab und nimmt dessen Tod billigend in Kauf, Bericht vom 8.7.2022. 
Um den Mann zu schützen, wird das Zielland der Abschiebung nicht genannt, da er dort auch politisch verfolgt wird. Auch auf weitere 
Details zu seiner Person wird verzichtet.

53  Grundrechtekomitee, Die Kritik an Ersatzfreiheitsstrafen wächst. Eine Chance für grundlegenden Wandel?, Beitrag vom 23.2.2022; 
 Grundrechtekomitee, Bestrafung der Armen – Die Ampel will die Ersatzfreiheitsstrafe erhalten, Beitrag vom 24.11.2022.

54 Näher dazu Bundesärztekammer, Substitutionsgestützte Behandlung von Opioidabhängigen, undatierter Beitrag.

eine Substitutionsbehandlung gesetzlich verboten ist und 
der Mann daher keinen Zugang zu der dringend benötigten 
Anschlussbehandlung haben würde.

Bis zu seiner Abschiebung wurde der Mann intensiv 
 sozialarbeiterisch und medizinisch begleitet. Dafür hatten 
die Behörden dem Mann eine Eingliederungshilfe  bewilligt. 
Zuvor war er im Januar 2021 aus dem Gefängnis ent lassen 
worden, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe absaß. Eine 
Ersatz freiheitsstrafe kommt dann in Betracht, wenn eine 
Geldstrafe nicht gezahlt werden kann.53 

Aufgrund der Suchterkrankung war der Mann zwingend 
darauf angewiesen, täglich von einem Arzt eine Dosis 
 Methadon zu erhalten. In Köln war diese Behandlung ärzt-
licherseits streng überprüft und begleitet worden. Der 
 behandelnde Arzt in Köln hatte ein positive Entwicklung 
gesehen. Laut seiner Sozialarbeiterin befand sich der Mann 
auf einem guten Weg der Stabilisierung, nahm Ärzt:innen- 
und Behördentermine war, besuchte einen Sprachkurs, 
machte ein Praktikum und wollte arbeiten. Der Mann lebte 
nach seinem Gefängnisaufenthalt zudem mit seiner Mutter 
zusammen.

Mit der Abschiebung wurde dieser mehrmonatige Weg der 
Stabilisierung des Mannes dann jäh unterbrochen. Nach 
der Festnahme, führte die Ausländerbehörde den Mann 
dem Amtsgericht vor, welches Abschiebehaft anordnete. 
Im Abschiebegefängnis Büren musste der Mann meh-
rere Tage verbringen. Immerhin wurde er dort bis zu 
 seiner  Abschiebung weiter mit Methadon versorgt. 
Mit der  Abschiebung nahmen die Behörden einen „kalten 
Entzug“ in Kauf, da die Versorgung mit Medikamenten 
 abrupt  abbrach. Das plötzliche Absetzen von Methadon im 
Rahmen einer Substitutionsbehandlung nimmt schwere 
Konsequenzen in Kauf und kann zu Organschäden führen. 
In Deutschland erfolgt eine Behandlung im Rahmen einer 
schrittweisen Entgiftung, an die sich eine langfristige 
 Therapie und Rehabilitation anschließt.54 

https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-koeln-schiebt-suchterkrankten-mann-waehrend-laufender-substitutionsbehandlung-ab-und-nimmt-dessen-tod-billigend-in-kauf/
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-koeln-schiebt-suchterkrankten-mann-waehrend-laufender-substitutionsbehandlung-ab-und-nimmt-dessen-tod-billigend-in-kauf/
https://www.grundrechtekomitee.de/details/die-kritik-an-ersatzfreiheitsstrafen-waechst-eine-chance-fuer-grundlegenden-wandel
https://www.grundrechtekomitee.de/details/bestrafung-der-armen-die-ampel-will-die-ersatzfreiheitsstrafe-erhalten
https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/public-health/suchtmedizin/substitution
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Am Zielort der Abschiebung blieb der Mann auf sich 
 allein gestellt. Aufgrund des Methadonentzuges stiegen 
die Schmerzen immer weiter an. Der Mann verblieb nach 
der Abschiebung auch ohne einige dringend  notwendige 
 Dokumente, fast ohne Geld, ohne ein funktionsfähiges 
 Handy, ohne passende Kleidung und ohne medizinische 
 Hilfe  praktisch auf der Straße. Am schwerwiegendsten war 
das Ausbleiben der täglichen Methadonabgabe.  Schließlich 
brach der Mann auf der Straße zusammen, wurde zu einer 
medizinischen Einrichtung gebracht, konnte dort aber nicht 
verbleiben. Niemand wollte die Verantwortung für  seinen 
Gesundheitszustand übernehmen. Eine Krankenhaus-
aufnahme war mangels Geld und mangels der benötigten 
 Dokumente ebenfalls nicht möglich.

Erst viereinhalb Tage nach der Ankunft konnte der Mann – 
nur aufgrund der Intervention von Unterstützer:innen 
aus Deutschland und durch private Spenden ermöglicht – 
vorläufig in einer privaten Klinik aufgenommen werden.
Dort gab es zwar keine adäquate Behandlung, weil die 
 erforderliche Methadon-Behandlung in dem Land gesetz-
lich verboten ist. Immerhin konnte der Mann jedoch 
schmerzlindernde Medikamente, Infusionen und psychiat-
rische Hilfe zur Verfügung gestellt bekommen. Auch in der 
Folgezeit lebt derMann –weiter finanziert einzig durch
private Spenden – in einer Einrichtung zur Rehabilitation. 
Eine klare Perspektive für die Zukunft besteht nicht, weil 
die Suchterkrankung in dem Land stark stigmatisiert ist. 
Die erforderliche Behandlung gibt es nicht. Weil der Mann 
auch politisch verfolgt ist, lebt er zudem verdeckt.

Die politische Verantwortung liegt beim BAMF und bei 
der Stadt Köln. Der Mann hatte nach dem Verbüßen der 
Ersatz freiheitsstrafe beim BAMF erfolglos einen Schutz-
status  beantragt. Weder akzeptierte die Behörde seine vor - 
ge tragene politische Verfolgung noch die gesundheit lichen 
Aspekte. Zielstaatsbezogene Gründe für einen Schutz-
status wollte das BAMF nicht anerkennen. Die  fehlende 
 Anschlussbehandlung blieb unberücksichtigt. Die Stadt 
Köln wiederum war der Meinung, bei der Abschiebung 
 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gehandelt zu 
 haben. Dabei stellt sie auf eine sehr enge Betrachtung der 
Reisefähigkeit ab. Nach dieser sei sie, so lässt sich diese 
Haltung zusammenfassen, nur dafür verantwortlich, dass 
eine Person den Transport, sprich hier den  mehrstündigen 
Flug bis in das Zielland, überlebt. Für alles Weitere  wurde 
die Verantwortung beiseite geschoben. Dieser Logik 
 folgend gab die Bezirksregierung Köln als  aufsichtführende 
Stelle in ihrem Antwortschreiben auf eine Beschwerde 
des Projektes Abschiebungsreporting NRW an, der Mann 
sei  sowohl in der Abschiebehaftanstalt Büren als auch im 
 Flugzeug ärztlicherseits versorgt gewesen. Auch sei eine 
ärztlicheInempfangnahmeamZielflughafenvonderStadt
Köln organisiert worden. Letzteres bestreitet der Mann. 
Am Zielort verblieb er ohne jede weitere Versorgung und 
geriet so in Lebensgefahr.
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ABSCHIEBUNGEN AUS KRANKENHÄUSERN
Der Flüchtlingsrat NRW meldete 2019, dass mehr  Berichte 
über Abschiebungen von schwangeren oder kranken 
 Menschen aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 
 eingingen und die Behörden „immer weniger Rücksicht auf 
die individuelleSituationderBetroffenenundaufKrank-
heiten“ nähmen.55 Anfang 2019 schob der Rhein-Sieg-Kreis 
einen 32-jährigen Iraner im Rahmen eines Dublin-Ver-
fahrens nach Frankreich ab. Zunächst versuchte die Aus-
länderbehörde, den Mann aus dem St. Johannes-Kranken-
haus in Sieglar abzuschieben, wo der im Rollstuhl sitzende 
und an Multipler Sklerose erkrankte Mann wegen seiner 
Cortisontherapie aufgenommen worden war. Dort war er 
abernichtanzutreffen,weileraufgrundeinerSuizidgefahr
in der Nacht zuvor in die LVR-Klinik Bonn verlegt worden 
war. Die Beamt:innen brachen die Abschiebung nicht ab, 
sondern holten den Mann aus der Klinik in Bonn ab, um ihn 
anschließend abzuschieben.56 

Während sich eine êzîdische Frau seit einigen Wochen in 
stationärer psychiatrischer Behandlung befand, schob die 
Stadt Gelsenkirchen Ende Oktober 2023 ihren Ehemann und 
zwei ihrer Kinder (9 und 14 Jahre) nach Armenien ab. Be-
reits zuvor oder bei einer vorherigen stationären Behand-
lung muss es den Versuch der Stadt gegeben haben, die 
Frau aus der Psychiatrie heraus abzuschieben. Einem ärzt-
lichen Attest zufolge verfügte die Klinik ein Hausverbot 
„für externe Personen“, die „zum Zwecke der Abschiebung 
in der Klinik erscheinen“.57 Angesprochen auf die Kritik an 
dem Abschiebeversuch aus dem Krankenhaus verwies das 
Flucht- und Integrationsministerium gegenüber der West-
deutschen Allgemeinen Zeitung darauf, dass „entsprechen-
de Maßnahmen ausschließlich in seltenen Einzelfällen und 
stets auch nur in enger Absprache mit den behandelnden 
Ärzt:innen stattfinden“ würden58 – eine ausweichende 
 Reaktion, die für keinerlei Klarheit sorgte.

55 Flüchtlingsrat NRW, PM: Härte bei Abschiebungen nimmt zu, Pressemitteilung vom 18.1.2019.
56 Scharfe Kritik an „Abschiebung“ eines MS-kranken Iraners, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 11.1.2019.
57  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, vgl. Abschiebungsreporting NRW, Ausländerbehörde der 

Stadt Gelsenkirchen trennt wieder eine Familie, Report vom 4.12.2023. Siehe auch „Skandal“-Trennung? Mutter in Klinik – Kinder abgeschoben, 
in: WAZ vom 14.12.2023. Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?

58 Abschiebungen in NRW: „Ein politisches Armutszeugnis“?, in: WAZ vom 14.12.2023.
59  Mutter mit drei Kindern aus Hennef abgeschoben, in: General-Anzeiger vom 22.4.2021; Diakonie kritisiert das Vorgehen des Rhein-Sieg-Kreises, 

in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 22.4.2021. – Siehe für den Fall ausführlicher Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
60  Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, Abschiebung aus dem Krankenhaus: rechtliche und 

 klinische Einordnung, Beitrag vom 4.9.2023.

Wiederum der Rhein-Sieg-Kreis war verantwortlich für 
die Abschiebung einer albanischen Familie im April 2021. 
 Dabei wurde die 36-jährige Mutter dreier Kinder (8, 14 
und 16 Jahre alt) gegen vier Uhr nachts von Polizei und 
 Aus länderbehörde aus der geschlossenen Station der 
 LVR- Klinik Bonn abgeholt. Dort war sie zu dem Zeitpunkt 
wegen einer Suizidgefährdung untergebracht  gewesen. 
 Zuvor war die Familie der Gewalt des damaligen  Ehemannes 
 aus gesetzt gewesen.59 

Solche Abschiebungen aus Kliniken werden seit Jahren von 
Fachärzt:innen und Expert:innen kritisiert. Die Bundes-
weite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer weist darauf hin, dass eine 
 Aufnahme in einer psychiatrischen bzw.  psychosomatischen 
Station von Fachärzt:innen vorgenommen werde. Die 
Betroffenenhätten

„in der Regel bereits mehrere größere psychische Krisen, 
darunter auch schwere traumatische Erfahrungen, durch-
leben müssen. […] Die Androhung und Durchführung einer 
Abschiebung haben ein besonderes Potential der Destabili-
sierung,dasiederbetreffendenPersonihreZukunftspers-
pektive nehmen, die sie vielleicht noch als Ressource zum 
Überleben zur Verfügung hatte.“60 

https://www.frnrw.de/service/suche-neu/artikel/pm-haerte-bei-abschiebungen-nimmt-zu.html
https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/rhein-sieg-kreis-scharfe-kritik-an-abschiebung-eines-ms-kranken-iraners-154078
https://www.abschiebungsreporting.de/auslaenderbehoerde-der-stadt-gelsenkirchen-trennt-wieder-eine-familie/
https://www.abschiebungsreporting.de/auslaenderbehoerde-der-stadt-gelsenkirchen-trennt-wieder-eine-familie/
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/skandal-trennung-mutter-in-klinik-kinder-abgeschoben-id240813670.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/skandal-trennung-mutter-in-klinik-kinder-abgeschoben-id240813670.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/abschiebungen-in-nrw-ein-politisches-armutszeugnis-id240813692.html
https://ga.de/region/sieg-und-rhein/mutter-mit-drei-kindern-aus-hennef-abgeschoben_aid-57508023
https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/rhein-sieg-albanische-familie-abgeschoben-diakonie-kritisiert-vorgehen-250564
https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/rhein-sieg-albanische-familie-abgeschoben-diakonie-kritisiert-vorgehen-250564
https://www.baff-zentren.org/themen/recht/aktuelles-recht/abschiebung-aus-dem-krankenhaus-rechtliche-und-klinische-einordnung/
https://www.baff-zentren.org/themen/recht/aktuelles-recht/abschiebung-aus-dem-krankenhaus-rechtliche-und-klinische-einordnung/
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Im Dezember 2023 hat die ärztliche Friedensorganisation 
IPPNW ein neues, bundesweites Meldeportal „Abschiebun-
gen im Kontext stationärer Behandlung“ gestartet. Damit 
können anonym Fälle von Abschiebungen aus  stationärer 
Behandlung oder im Kontext stationärer Behandlung 
 gemeldet werden. Gleichzeitig erhält das medizinische 
 Personal in Kliniken Informationen rund um ihre  Rechte im 
Kontext von Abschiebungen. Ziel ist es, eine Datengrund lage 
zurAbschiebungaus stationärerBehandlungzu schaffen,
um den Handlungsbedarf zu dokumentieren.61 

Außerdem kommt es zu Abschiebungen direkt nach der 
Entlassung aus einer stationären psychiatrischen Behand-
lung. Im Dezember 2022 schob die Zentrale Ausländer-
behörde Essen einen 52-jährigen Rom nach Serbien ab. 
Der Mann war im Lager Rees II im Kreis Kleve unter-
gebracht.62 Im Herbst 2022 war er zunächst über die 
Psycho soziale Erstberatung im Lager Rees II an einen Fach-
arzt  vermittelt worden und wenige Zeit später in statio näre 
 Behandlung  gekommen. Nach seiner Entlassung wurde er 
dann  weniger als 24 Stunden später festgenommen, dem 
Amtsgericht  Kleve vorgeführt und in das Abschiebegefäng-
nis Büren  gesperrt. Der daran beteiligte Arzt  attestierte die 
Haft fähigkeit des Mannes allerdings nur unter der Voraus-
setzung der durchgehenden weiteren Gabe der in der Klinik 
verschriebenen Medikamente. Nach sechs Tagen Abschiebe-
haft wurde er Mitte Dezember 2022 nach Belgrad abge-
schoben: ohne  adäquate Winterbekleidung für den  kalten 
serbischen Winter und ohne seine persönlichen Sachen, 
die in seinem Mehrbettzimmer im Lager Rees II zurück- 
 ge blieben waren.

61  IPPNW, Neues Meldeportal sammelt Fälle von Abschiebungen aus stationärer Behandlung, Pressemitteilung vom 7.12.2023; 
IPPNW,  Abschiebungen aus stationärer Behandlung: Rechte und Möglichkeiten des Klinikpersonals, Handreichung, Dezember 2023. 
Das Meldeportal ist unter https://www.behandeln-statt-verwalten.dezufinden.

62  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: 
Abschiebungsreporting NRW, Lager Rees II: Überwachung, Inhaftierung, Abschiebung, Pressemitteilung vom 6.3.2023.

63 Siegen: Demenzkranker Frau droht Abschiebung, in: WDR vom 11.4.2022.
64 Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 9f.; vgl. § 72 Absatz 2 AufenthG.

DROHENDE ABSCHIEBUNG 
TROTZ SCHWERER ERKRANKUNG
Nicht alle drohenden Abschiebungen stehen im Zusammen-
hang mit einer vorherigen Flucht und einem  abgelehnten 
Asylantrag. Nachdem ihr Mann verstorben war, reiste die 
77-jährige Habibe Sadiki 2019 als Touristin  visafrei aus 
Nordmazedonien zu ihrem einzigen Sohn Mirsat  Sadiki nach 
Siegen. Ihr Sohn lebt seit den 1990er Jahren in Deutsch-
land und hat längst die deutsche Staatsbürgerschaft.  
Habibe  Sadiki wurde krank: Sie erlitt einen Herzinfarkt 
und wurde pflegebedürftig. Hinzu kam eine beginnende
Demenz.  Mirsat Sadiki kümmerte sich um seine  Mutter 
und übernahm alle Pflegekosten. Immerhin gab es in
Nord mazedonien keine Angehörigen mehr, Habibe  Sadiki 
hat auch keine weiteren Kinder. Zunächst verlängerte 
die  Ausländerbehörde der Stadt Siegen, nachdem die Zeit 
des visafreien Aufenthalts abgelaufen war, jeweils die 
 Fiktionsbescheinigung, mit der Habibe Sadiki der Aufent-
halt erlaubt blieb. Doch damit war im März 2022 Schluss, 
die Bescheinigung wurde nicht mehr verlängert. Die Aus-
länderbehörde teilte der Familie mit, dass Habibe Sadiki 
ausreisen  müsse und ansonsten abgeschoben würde.  Mirsat 
Sadiki befürchtete eine Abschiebung mit Abschiebehaft und 
sagte, obwohl seine Mutter kaum reisefähig war, gegen-
über der Aus länderbehörde zunächst eine „freiwillige“ Aus-
reise zu. Gegenüber dem WDR verwies die Behörde darauf, 
dass kein Abschiebungsverbot des BAMF vorliege. Das war 
aber auch nicht überraschend, denn ein Asylantrag war 
ja nie gestellt worden. Das BAMF verwies gegenüber dem 
WDR denn auch zurück an die Ausländerbehörde vor Ort.63 
Denn wenn kein Asylantrag gestellt worden ist und das 
BAMF damit auch kein zielstaatsbezogenes Abschiebungs-
verbot geprüft hat, ist hierfür die Ausländerbehörde 
 zuständig, muss aber das BAMF einbeziehen.64

https://www.ippnw.de/startseite/artikel/de/neues-meldeportal-sammelt-faelle-von.html
https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Soziale_Verantwortung/Handreichung_Klinikpersonal.pdf
https://www.behandeln-statt-verwalten.de/
https://www.abschiebungsreporting.de/lager-rees-ii-ueberwachung-inhaftierung-abschiebung/
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/demenzkranke-aus-siegen-soll-abgeschoben-werden-100.html
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
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Nachdem der WDR über den Fall berichtet hatte, zeigte 
sich die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Siegen beunruhigt, 
wollte den Fall im Hauptausschuss thematisieren und bat 
um eine „konstruktive Lösung im Sinne aller Beteiligten“.65 
Der zuständige Dezernent Arne Fries sendete widersprüch-
liche Signale. Gegenüber der Westfalenpost betonte er: 
„Wir wollen sie nicht abschieben, ganz klar.“ Man habe 
von der Alzheimer-Erkrankung erst später erfahren und 
 suche nach einer Lösung.66 Die Siegener Zeitung zitierte 
ihn  dagegen mit der Aussage, dass „die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht vor[liegen]. 
Im Rahmen des Termins wurde auch erörtert, dass Frau 
Sadiki die Möglichkeit hat, regelmäßig zu Besuchs zwecken 
visafrei ins Bundesgebiet einzureisen.“67 Schließlich half 
offenbar die öffentliche Aufmerksamkeit für den Fall: 
Die Ausländerbehörde prüfte noch einmal die Unterlagen.68 
Am 24. Mai 2022 erhielt Habibe Sadiki dann eine Duldung – 
befristet für drei Monate.69 

FOLGERUNGEN
Solange Politik und Behörden am System der Abschiebun-
gen festhalten, müssen sie in jedem Fall die Einhaltung 
menschenrechtlicher Standards gewährleisten und die 
Grundrechte der betroffenen Menschen achten. Es darf
nicht sein, dass Behörden die Gesundheit und das Leben 
von Menschen aufs Spiel setzen, nur um eine Abschiebung 
durchsetzen zu können. Vielmehr müssen Betroffene die
Möglichkeit  haben, umfassend medizinisch behandelt zu 
werden. Dafür braucht es Ruhe und Zeit.

65 Habibe Sadiki muss zurück nach Mazedonien, in: Siegener Zeitung vom 14.4.2022.
66 Irritation um Demenzkranke: „Wir wollen nicht abschieben“, in: Westfalenpost vom 13.4.2022.
67 Habibe Sadiki muss zurück nach Mazedonien, in: Siegener Zeitung vom 14.4.2022.
68 Demente Seniorin wird vorerst nicht abgeschoben, in: WDR vom 14.4.2022.
69 Demente Frau aus Siegen erhält dreimonatige Duldung, in: WDR vom 25.5.2022.
70  Schleswig-holsteinisches Sozial- und Integrationsministerium, Durchführung von Abschiebungen/Überstellungen bei stationärem Krankenhaus-

aufenthalt der/des Abzuschiebenden, Erlass vom 10.8.2023; Schleswig-Holstein stoppt Abschiebungen aus Kliniken, in: NDR vom 10.8.2023; 
 Rheinland-pfälzisches Integrationsministerium, Aufenthaltsbeendigungen bei stationären Krankenhausaufenthalten, Rundschreiben vom 
5.4.2019; Thüringisches Migrationsministerium, Verfahrensweise bei stationärem Krankenhausaufenthalt des Abzuschiebenden oder eines nahen 
 Angehörigen, Erlass vom 15.3.2019. Siehe für eine Übersicht: BafF, Abschiebung aus dem Krankenhaus: rechtliche und klinische Einordnung, 
 Beitrag vom 4.9.2023.

71 CDU/Grüne, Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022-2027, S. 120.
72  AGzurVerbesserungderVersorgungtraumatisierterGeflüchteter,SicherstellungderRechtevonSchutzsuchendenundBerücksichtigungder 

Versorgungslage, Positionspapier vom 20.6.2023; Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, 
 Abschiebung aus dem Krankenhaus: rechtliche und klinische Einordnung, Beitrag vom 4.9.2023; Deutscher Anwaltverein, Initiativstellung nahme 
des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Migrationsrecht zur Verbesserung des Schutzes von schwerkranken Ausländerinnen und 
 Ausländern, Juni 2023.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern existiert in Nord-
rhein-Westfalen allerdings kein Erlass, der die Abschiebung 
von Menschen aus Krankenhäusern oder psychiatrischen 
Einrichtungen untersagen würde. Die nordrhein-west-
fälische Landesregierung sollte daher dringend einen 
 Erlass herausgeben, der Abschiebungen aus Kranken-
häusern klar verbietet, wie er bereits in anderen Bundes-
ländern besteht. So verbieten Schleswig-Holstein, Rhein-
land-Pfalz,  Thüringen, Berlin, Brandenburg und Bremen 
Abschiebungen aus Krankenhäusern während einer laufen-
den stationären Behandlung.70 Würde Nordrhein-West falen 
hier ebenso verfahren, würden CDU und Grüne damit ein 
Versprechen aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen, in 
dem sie erklärt hatten alles zu „unternehmen, um Abschie-
bungen aus Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie 
Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen heraus 
zu vermeiden.“71 Zudem sind Vorgaben der Landes regierung 
hinsichtlich der Prüfung der Reisefähigkeit sowie der 
 Einbeziehung von Dolmetscher:innen notwendig. Darüber 
hinaus müssten Ausländerbehörden in Fällen, in denen sie 
angesichts der Regelungen des Aufenthaltsgesetzes kein 
Aufenthaltsrecht ableiten können, erkrankten Menschen 
ausführlich die Option eines Härtefallverfahrens erläutern.

Auf Bundesebene sollte der Umgang mit schwer kranken 
oder suizidgefährdeten Menschen bei drohenden Abschie-
bungen, in der Abschiebehaft und im Abschiebevollzug 
ebenfalls auf die Agenda der Politik kommen.  Fachverbände 
wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen 
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer sowie der Deutsche 
Anwaltsverein haben dies in jüngerer Zeit angemahnt.72 

https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/demenzkranke-77-jaehrige-muss-ausreisen-habibe-sadiki-muss-zurueck-nach-mazedonien-VGRWNPG6ROEZTETKGQEURHGUNV.html
https://www.wp.de/staedte/siegerland/irritation-um-demenzkranke-wir-wollen-nicht-abschieben-id235082297.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/demenzkranke-77-jaehrige-muss-ausreisen-habibe-sadiki-muss-zurueck-nach-mazedonien-VGRWNPG6ROEZTETKGQEURHGUNV.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/demenzkranke-vorerst-keine-abschiebung-siegen-102.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/demente-frau-duldung-siegen-112.html
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/01b_unterzeichnete_Anlage_zum_Erlass_v._06.10.2017.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/01b_unterzeichnete_Anlage_zum_Erlass_v._06.10.2017.pdf
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Schleswig-Holstein-stoppt-Abschiebungen-aus-Kliniken,rueckfuehrungserlass100.html
https://fluechtlingsrat-rlp.de/wp-content/uploads/2019/04/RS_Aufenthaltsbeendigung_aus_Krankenhaeusern.pdf
https://fluechtlingsrat-rlp.de/wp-content/uploads/2019/04/RS_Aufenthaltsbeendigung_aus_Krankenhaeusern.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/gesetze_verordnungen/thueringen/2019 03 15 Thür Erlass - Abschiebungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/gesetze_verordnungen/thueringen/2019 03 15 Thür Erlass - Abschiebungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt.pdf
https://www.baff-zentren.org/themen/recht/aktuelles-recht/abschiebung-aus-dem-krankenhaus-rechtliche-und-klinische-einordnung/
https://www.baff-zentren.org/themen/recht/aktuelles-recht/abschiebung-aus-dem-krankenhaus-rechtliche-und-klinische-einordnung/
https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2023/06/Positionspapier_Sicherstellung_der_Rechte_von_Schutzsuchenden_im_Asylverfahren.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2023/06/Positionspapier_Sicherstellung_der_Rechte_von_Schutzsuchenden_im_Asylverfahren.pdf
https://www.baff-zentren.org/themen/recht/aktuelles-recht/abschiebung-aus-dem-krankenhaus-rechtliche-und-klinische-einordnung/
https://www.baff-zentren.org/themen/recht/aktuelles-recht/abschiebung-aus-dem-krankenhaus-rechtliche-und-klinische-einordnung/
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-39-23-schutz-schwerkranker-auslaender-innen-verbessern
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-39-23-schutz-schwerkranker-auslaender-innen-verbessern
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-39-23-schutz-schwerkranker-auslaender-innen-verbessern
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73  „HarterHund“wirdneuerChef“,in:dwvom18.6.2018; BAMF-Chef: „Wer kein Bleiberecht hat, muss gehen“, in: Handelsblatt vom 24.5.2019; 
Hardliner mit Fans, in: Süddeutsche Zeitung vom 14.4.2021.

74  Vgl. Flüchtlingsrat Niedersachsen, Der eigentliche BAMF-Skandal, Beitrag vom 24.5.2018 und Das Ende des angeblichen „BAMF-Skandals“, Beitrag 
vom 12.11.2020; Valentin Feneberg/Sebastian Pukrop, Statistik und Wirklichkeit. Asyl- und Gerichtsstatistik des BAMF verzerren das tatsächliche 
Bild der Schutzgewährung, in: Asylmagazin 10-11/2020, S. 355-362.

75  Eigene Berechnung auf Grundlage von: Bundestag-Drs. 20/8538, Ergänzende Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, 
 Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2023, 26.9.2023. Siehe auch Dauer der Asylgerichtsverfahren sinkt – bleibt aber 
weit von Zielen der Politik entfernt, in: RND vom 5.11.2023. Für die Jahre davor vgl. Viele dürfen bleiben, in: Süddeutsche Zeitung vom 22.6.2022. 
Nicht einberechnet sind die sogenannten sonstigen Verfahrenserledigungen. Dazu zählen etwa Klagerücknahmen vor Gericht.

76 Siehe Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.

Wenn argumentiert wird, Menschen mit abgelehntem Asyl-
antrag seien schlicht „ausreisepflichtig“, müssten also
abgeschoben werden, wird dabei oft übersehen, dass die 
Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge über Asylanträge nicht das Ergebnis „ neutralen“ 
 Verwaltungshandeln ist (falls es so etwas überhaupt geben 
kann), sondern selbstverständlich auch von den poli tischen 
Haltungen der dort tätigen Akteur:innen geprägt ist. 
Der amtierende BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer 
wurde 2018 nicht ohne Grund vom damaligen Bundes-
innenminister Horst Seehofer aus dem bayerischen Innen-
ministerium geholt. Er stand damals bereits für die sehr 
harte bayerische Haltung in Asyl- und Migrationsfragen. 
Der in der CSU aktive Sommer gefällt sich in der Rolle als 
„harter Hund“ und steht für eine rigide Auslegung des Asyl-
rechts.73 Eine solche Besetzung an der BAMF-Spitze hat 
auch Folgen für die Anerkennungspraxis in  Asylverfahren 
und damit auch für den Status von Menschen, die als 
 Oppositionelle oder verfolgte Minderheiten nach Deutsch-
landgeflohensind.

DIE FOLGEN DER RESTRIKTIVEN 
 BAMF-ENTSCHEIDUNGSPRAXIS
Auch wenn die bereinigte Schutzquote in  Asylverfahren 
 derzeit mit über 70 Prozent relativ hoch ist, ist die Entschei-
dungs- und Verwaltungspraxis des BAMF der vergange-
nen Jahren sehr restriktiv. Die Schutzquoten wurden seit 
2015 durch neue Vorgaben und Leitsätze der BAMF- Leitung 
 gesenkt.74 Angesichts der vielen  Ablehnungsbescheide 
 klagen viele Schutzsuchende vor den Verwaltungsgerich-
ten und haben dabei in zahlreichen Fällen Erfolg. Bei 
36,8  Prozent der angefochtenen und von den Gerichten 
inhaltlich beurteilten BAMF-Entscheidungen im Jahr 2022 
haben die Verwaltungsgerichte den Kläger:innen einen 
Schutzstatus zugesprochen. Im Zeitraum von Januar bis Mai 
2023 lag die Quote bei 26,3 Prozent.75 Vielen Asyl suchenden 
gelingt es allerdings nicht, gegen Ablehnungs bescheide des 
BAMF zu klagen, etwa aufgrund kurzer  Fristen,  geringer 
finanzieller Mittel, fehlender unabhängiger Beratung
und Unterstützung. Gerade wer ohne Netzwerk in einem 
 Landeslager isoliert ist,76 wird eine Klage gegen einen 
 Ablehnungsbescheid nur schwer organisieren können.

https://www.dw.com/de/harter-hund-wird-neuer-bamf-chef/a-44278104
https://www.handelsblatt.com/interview-mit-hans-eckhard-sommer-bamf-chef-wer-kein-bleiberecht-hat-muss-gehen/24373754.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-hans-eckhard-sommer-hardliner-1.5265046
https://www.nds-fluerat.org/32411/aktuelles/der-eigentliche-bamf-skandal/
https://www.nds-fluerat.org/47035/aktuelles/das-ende-des-angeblichen-bamf-skandals/
https://www.nds-fluerat.org/47035/aktuelles/das-ende-des-angeblichen-bamf-skandals/
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20-10-11_beitrag_feneberg_pukrop_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2020/AM20-10-11_beitrag_feneberg_pukrop_web.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/085/2008538.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/085/2008538.pdf
https://www.rnd.de/politik/dauer-der-asylgerichtsverfahren-sinkt-bleibt-aber-weit-von-zielen-der-politik-entfernt-URVJLNUHSRCTVMXXBAWDLVYIUM.html
https://www.rnd.de/politik/dauer-der-asylgerichtsverfahren-sinkt-bleibt-aber-weit-von-zielen-der-politik-entfernt-URVJLNUHSRCTVMXXBAWDLVYIUM.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-migration-afghanistan-1.5606317?utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5606317
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Doch selbst die von den Verwaltungsgerichten  bestätigten 
BAMFEntscheidungen bedeuten nicht zwangsläufig, dass
die Betroffenen keinen Schutzbedarf haben. Denn zum
 einen ist es gerade für Menschen mit schweren Gewalt-
erfahrungen schwierig, den deutschen Behörden die  Gründe 
für ihre Verfolgung im Asylverfahren überzeugend zu schil-
dern. So gab und gibt zahllose Fälle, in denen  Menschen 
mit einem Schutzbedarf diesen Schutz in Deutschland 
nicht erhalten haben – weder vom BAMF noch von den 
Verwaltungs gerichten. Oft wird den Antragsteller:innen 
schlicht ihre Verfolgungsgeschichte nicht geglaubt. In den 
Ablehnungsbescheiden des BAMF wird dann beispiels weise 
auf den angeblich oder tatsächlich „detailarmen  Vortrag“ 
der Antragsteller:innen in Hinblick auf ein bedrohliches 
oder traumatisierendes Ereignis verwiesen, welcher „die 
Konkretheit vermissen lässt, welche die Schilderung von 
tatsächlich Erlebtem ausmachen.“ Diese  Schlussfolgerung 
isthäufigeinfachfalsch;sokönnenMenschenmitTraumata
oft nicht detailliert von dem traumaauslösenden Ereignis 
berichten oder sind innerlich nicht ausreichend vor be-
reitet.77 Auch Unklarheiten, die sich durch die Übersetzung 
ergeben können, werden oft zu Lasten des Schutzsuchenden 
gewertet. Unterm Strich gilt im Asylverfahren das Prinzip: 
Im Zweifel gegen den:die Antragsteller:in.

Zum anderen erhalten Verfolgte aus Staaten, die abseits 
der öffentlichen Aufmerksamkeit in Deutschland liegen,
oft  Ablehnungsbescheide durch das BAMF und verfügen 
anschließend lediglich über eine Duldung. Betroffen sind
etwa Menschen aus Sri Lanka oder Tadschikistan. Hier 
stellt sich regelmäßig die Frage, wie gut sich Behörden und 
 Gerichte mit der Menschenrechtslage in diesen und  anderen 
Staaten auskennen. Zwischen 2015 und dem 28. Februar 
2023 wurden 7.150 Asylanträge von Menschen gestellt, die 
ausTadschikistan geflohenwaren. Von den4.320 inhalt-
lichen BAMF-Entscheidungen (bei den übrigen handelte es 
sich um Dublin-Verfahren oder Verfahrenserledigungen) 

77  Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, Welche Herausforderungen stellen sich für 
traumatisierteGeflüchtetebeiderAnhörung?,undatiertesFAQ; PROASYL,TraumatisierteGeflüchteteimAsylverfahren:Interviewmiteiner 
Psychologin, 10.7.2018; Michael Odenwald/Tobias Schmitt et. al., Aussageverhalten von traumatisierten Flüchtlingen. Eine Untersuchung zum 
 Vorbringen des eigenen Verfolgungsschicksals im Rahmen des Asylverfahrens, in: Zeitschrift für Politische Psychologie 14 (2006), Nr. 1+2, 
S. 225-253.

78  Bundestag-Drs. 20/6291, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebung eines tadschikischen Asylsuchenden, 
3.4.2023.

79  Amnesty International, Tajikistan: Prominent members of Pamiri minority arbitrarily detained, tortured and unfairly convicted, Stellungnahme 
vom21.9.2023; Freedom For Eurasia, Europe’s weak protections for refugees leave Central Asian dissidents at extreme risk, Beitrag vom 9.6.2023; 
Human Rights Watch, World Report 2023, S. 585-589; Steve Swerdlow/USC Human Rights Advocacy Group, Enforces Disappearances in Tajikistan, 
2023.

80  Chinese Human Rights Defenders, Germany must stop deportation of Chinese Activist Liu Bing, Beitrag vom 6.8.2021; 
Safeguard Defenders, Wanted by China: Europe is failing as a safe haven for Chinese dissidents, Beitrag vom 10.8.2021.

81 Schutzlos in Deutschland, in: Welt am Sonntag vom 21.8.2021.
82 Chinese human rights activist avoids imminent deportation from Germany, in: South China Morning Post vom 19.8.2021.

erhielten nur 954 Antragsteller:innen einen Schutzstatus – 
eine sehr geringe Schutzquote von 22,1 Prozent,78 gerade 
wenn man berücksichtigt, dass das tadschikische Regime 
sehr repressiv ist und seine Gegner:innen hart verfolgt.79 

Die politische Prägung der BAMF-Entscheidungspraxis, 
Hürden bei möglichen Klagen gegen  Ablehnungsbescheide 
und mangelnde Expertisen von BAMF und Gerichten hin-
sichtlich der Bedrohungslage führen dazu, dass viele 
 Menschen nur eine Duldung haben und damit als „ausreise-
pflichtiggelten“,aberimFalleeinerAbschiebungdennoch
bedroht sind.

DROHENDE ABSCHIEBUNGEN VON OPPOSITIONELLEN
Wochenlang saß im Sommer 2021 Liu Bing in der Abschie-
behaft Büren. Er war viele Jahre in der Volksrepublik  China 
zivilgesellschaftlich aktiv gewesen, hatte dort schon  unter 
Hausarrest gestanden und war nach der Teilnahme an 
 einer Demonstration verhaftet worden. Liu Bing nahm zu-
dem 2019 an Gedenkaktivitäten zum Tian’anmen- Massaker 
teil, wie unter anderem die Menschenrechtsorganisation 
 Chinese Human Rights Defenders dokumentierte.80 Chi-
nesische Behörden hatten ihn mehrfach gedrängt, seine 
Menschenrechtsarbeit einzustellen. Schließlich floh Liu
Bing 2019 über Thailand und Serbien nach Deutschland. Hier 
wurde sein Asylantrag trotz seiner  vielfältigen politischen 
Aktivitäten vom BAMF abgelehnt.81 Nach  einer Abschiebung 
aus Deutschland hätten ihm Folter und Misshandlung ge-
droht. Menschenrechtsverteidiger:innen machten auf den 
Fall aufmerksam und Anwält:innen intervenierten, bis sei-
ne Freilassung erreicht werden konnte.82 

https://www.baff-zentren.org/faq/welche-herausforderungen-stellen-sich-fuer-traumatisierte-gefluechtete-bei-der-anhoerung/
https://www.baff-zentren.org/faq/welche-herausforderungen-stellen-sich-fuer-traumatisierte-gefluechtete-bei-der-anhoerung/
https://www.proasyl.de/hintergrund/traumatisierte-gefluechtete-im-asylverfahren-interview-mit-einer-psychologin/
https://www.proasyl.de/hintergrund/traumatisierte-gefluechtete-im-asylverfahren-interview-mit-einer-psychologin/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006291.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006291.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2023-09/Amnesty-Statement-Tadschikistan-Pamiri-Minderheit-Unterdrueckung-Verfolgung-Englisch-September-2023.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2023-09/Amnesty-Statement-Tadschikistan-Pamiri-Minderheit-Unterdrueckung-Verfolgung-Englisch-September-2023.pdf
https://freedomforeurasia.org/report/europes-weak-protections-for-refugees-leave-central-asian-dissidents-at-extreme-risk/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/01/World_Report_2023_WEBSPREADS_0.pdf
https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/Enforced_Disappearances_Tajikistan.pdf
https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/Enforced_Disappearances_Tajikistan.pdf
https://www.nchrd.org/2021/08/germany-must-stop-deportation-of-chinese-activist-liu-bing/
https://safeguarddefenders.com/en/blog/wanted-china-europe-failing-safe-haven-chinese-dissidents
https://www.welt.de/politik/ausland/plus233243085/China-Schutzlos-in-Deutschland.html
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3145685/chinese-human-rights-activist-avoids-imminent-deportation
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In Schloß Holte-Stukenbrock im Kreis Gütersloh lebten Abil 
Hasanov und seine Frau Natalya im Frühjahr 2023 nur mit 
einer Duldung. Die Familie war mit 2017 mit ihren drei 
Kindern aus Aserbaidschan nach Deutschland geflohen.
 Obwohl Abil Hasanov als regimekritischer Journalist in 
dem repressiven Land Verfolgung befürchten  musste, 
 wurde sein Asylantrag 2020 vom BAMF abgelehnt.83 
Dabei existieren unabhängige Medien in Aserbaidschan 
praktisch nicht mehr und die Behörden verfolgen, wie 
 Reporter ohne Grenzen schreiben, jene unabhängigen 
 Journalist:innen, die noch tätig sind:

„Journalists who resist harassment, blackmail or bribery 
attempts, are thrown into prison under absurd pretexts. 
[...] In an attempt to bring journalists who have left the 
country to heel, the Baku regime harasses their relatives 
and friends who stayed behind, or directly threatens them 
in their place of exile.“

Das Land belegte 2023 Platz 151 von 180 auf der  Rangliste 
der Pressefreiheit.84 2021 verunglimpften staatliche  Stellen 
AbilHasanovundgriffendabeiaufeinenArtikelimWest-
falen-Blatt zurück, das über den Fall berichtet hatte.85 
Die Eheleute, die beide schon vor Jahren in Deutschland 
Arbeitgefundenhatten,hofftennundarauf,zumindestvom
ChancenAufenthaltsrechtzuprofitieren,umderAbschie-
bung zu entgehen.86 

Im September 2022 kämpfte Samih Abdelmoneim Galal 
Osman, ein im Hochsauerlandkreis lebender Mann, gegen 
seine Abschiebung in den Sudan, nachdem sein Asylantrag 
abgelehnt worden war und auch Klageverfahren erfolglos 
geblieben waren.87 In einer eigenen Petition schilderte er 
seine Befürchtung:

83 Abschiebung droht: Journalist lebt mit täglicher Angst im Kreis Gütersloh, in: Neue Westfälische vom 5.4.2023.
84  Reporters without Borders, Azerbaijan, Länderübersicht [undatiert], vgl. auch Reporter ohne Grenzen, Aserbaidschan, Länderübersicht [undatiert].
85  Journalist bangt ums Leben, in: Westfalen-Blatt vom 4.6.2021. Vgl. Rückendeckung vom Arbeitgeber, in: Westfalen-Blatt vom 12.9.2020; 

Integriert, aber nicht geduldet, in: Westfalen-Blatt vom 12.9.2020. Die Überschrift ist etwas irreführend, passender müsste es heißen: 
„Integriert, aber nur geduldet“.

86 Abschiebung droht: Journalist lebt mit täglicher Angst im Kreis Gütersloh, in: Neue Westfälische vom 5.4.2023.
87 Wie ein Sudanese in Meschede Abschiebung verhindern will, in: Westfalenpost vom 13.9.2022.
88 Drohende Abschiebung trotz erfolgreicher Integration am Arbeitsmarkt, WeAct-Petition vom September 2022.
89  Vgl. Bundestag-Drs, 20/890, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2021, 2.3.2022, S. 2-4; 

Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 2-4; 
Bundestag-Drs. 20/8046, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, 
18.8.2023, S. 2-4.

90 Abschiebungen in den Sudan sind ausgesetzt, in: Rheinische Post vom 2.5.2023.
91  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW, Will die Stadt Dortmund 

einen tadschikischen Oppositionellen abschieben?, Pressemitteilung vom 21.12.2022 und Dortmund: 7 Tage nach Abschiebung eines Oppositionellen 
nach Tadschikistan fehlt von dem Mann jede Spur, Pressemitteilung vom 25.1.2023.

„Aufgrund meiner Rolle als politischer und gewerkschaft-
licher Aktivist und Funktionär der sudanesischen Revolu-
tion wurde ich vor meiner Flucht nach Deutschland vom 
sudanesischen Sicherheitsapparat verhaftet und gefoltert 
[…]. Jetzt droht mir die Abschiebung zurück in den  Sudan 
und mein Leben ist in Gefahr, weil mein Name auf der 
schwarzen Liste am Flughafen von Khartum steht.“88 

Einen formalen Abschiebestopp für den Sudan gab es  lange 
nicht. Nach Angaben der Bundesregierung wurden  zwischen 
2021 und Mitte 2023 insgesamt 20 Menschen in den Sudan 
abgeschoben.89 Im Frühjahr 2023 erklärte das nordrhein-
westfälische Flucht- und  Integrationsministerium an-
gesichts der heftigen Machtkämpfe zwischen rivalisieren-
den Militäreinheiten, dass derzeit nicht in den Sudan 
abgeschoben würde und die Zahl der ausreisepflichtigen
Sudanes:innen in Nordrhein-Westfalen sehr gering sei.90

NACH ABSCHIEBUNG AUS DORTMUND: VERURTEILUNG 
ZU SIEBEN JAHREN STRAFHAFT IN TADSCHIKISTAN
Am 18. Januar 2023 schob die Stadt Dortmund Abdullohi 
Shamsiddin, der seit 2009 in Deutschland gelebt hatte, nach 
Tadschikistan ab.91 Zuvor war ein erster Abschiebeversuch 
am 12. Dezember 2022 nach einer Selbstverletzung am Flug-
hafen München abgebrochen worden.  Anschließend hielt 
die Stadt Dortmund Abdullohi Shamsiddin im Abschiebe-
gefängnis Büren gefangen, bevor er dann Mitte Januar ab-
geschoben wurde.

https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/schloss_holte_stukenbrock/23528004_Abschiebung-droht-Journalist-lebt-mit-taeglicher-Angst-im-Kreis-Guetersloh.html
https://rsf.org/en/country/azerbaijan
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/aserbaidschan
https://www.westfalen-blatt.de/owl/journalist-bangt-ums-leben-1047574?pid=true
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-guetersloh/schloss-holte-stukenbrock/ruckendeckung-vom-arbeitgeber-816008
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-guetersloh/schloss-holte-stukenbrock/integriert-aber-nicht-geduldet-816291
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/schloss_holte_stukenbrock/23528004_Abschiebung-droht-Journalist-lebt-mit-taeglicher-Angst-im-Kreis-Guetersloh.html
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/hochsauerlandkreis-warum-es-kaum-noch-abschiebungen-gibt-id236407017.html
https://weact.campact.de/petitions/drohende-abschiebung-trotz-erfolgreicher-integration-am-arbeitsmarkt
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-abschiebungen-in-den-sudan-sind-ausgesetzt_aid-89560115
https://www.abschiebungsreporting.de/will-die-stadt-dortmund-einen-tadschikischen-oppositionellen-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/will-die-stadt-dortmund-einen-tadschikischen-oppositionellen-abschieben/
https://www.abschiebungsreporting.de/dortmund-7-tage-nach-abschiebung-eines-oppositionellen-nach-tadschikistan-fehlt-von-dem-mann-jede-spur/
https://www.abschiebungsreporting.de/dortmund-7-tage-nach-abschiebung-eines-oppositionellen-nach-tadschikistan-fehlt-von-dem-mann-jede-spur/


148 4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  2.  MENSCHENRECHTLICHE BANKROTTERKLÄRUNGEN

Vor der Abschiebung hatten internationale Menschenrechts-
organisationen und ein Dortmunder Unterstützer:innen- 
und Freundeskreises wochenlang gewarnt, weil Abdullohi 
Shamsiddin als Sohn eines führenden Oppositionspolitikers 
in seinem Herkunftsland Folter und Inhaftierung  drohten.92 
Dem Düsseldorfer Flucht- und Integrationsministerium 
 lagen verschiedene Eingaben mit der dringlichen Auf-
for derung nach einem Stopp der  Abschiebung vor. Denn 
 Tadschikistan ist einer der repressivsten Staaten der 
Welt, wie die Berichte von Human Rights Watch, dem 
Norwe gischen  Helsinki Komitee,  Amnesty  International 
und  weiteren Menschenrechtsorganisa tionen eindrück-
lich  zeigen. Folter und Sippenhaft sind dort gängig.93 
Auf  Twitter forderte Hugh Williamson, Direktor der 
 Abteilung Europa und Zentralasien von Human Rights 
Watch, die deutschen Behörden dringend auf, den Fall des 
Mannes neu zu prüfen.94 Abdullohi Shamsiddin selbst sagte 
in einem Telefonat mit der taz, das er aus dem Abschiebe-
gefängnis Büren führte:

„In Tadschikistan werde ich direkt aus dem Flugzeug 
 verhaftet – und verschwinde für 20 Jahre im Gefängnis.“
Abdullohi Shamsiddin aus dem Abschiebegefängnis Büren95

Das Auswärtige Amt urteilte in seinem Bericht über die 
Menschenrechtspolitik der Bundesrepublik im Dezember 
2022, dass sich die Menschenrechtslage in Tadschikis-
tan weiter verschlechtert habe. Es gebe weder politische 
Teilhabe noch Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. 

92 Abschiebung um jeden Preis, in: taz vom 12.1.2023.
93  Human Rights Watch, World Report 2023. Tajikistan. Events of 2022, Januar 2023; Roof-top Info, Verfolgung von Menschen aus Gorno-Badachschan 

(GBAO) in Tadschikistan und der Russländischen Föderation, Stand 24.10.2023; Amnesty International, Tajikistan: Prominent members of Pamiri 
minority arbitrarily detained, tortured and unfairly convicted, Bericht vom 21.9.2023; Visit By UN Rights Expert Brings No Letup In Tajikistan‘s 
‚Parade Of Horrors‘, in: Radio Free Europe vom 13.12.2022.

94 Tweet von Hugh Williamson vom 12.12.2022.
95 Doppelte Bestrafung, in: taz vom 29.12.2022.
96 Bundestag-Drs. 20/4865, 15. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik, 7.12.2022, S. 275f.
97  Abschiebungsreporting NRW, Dortmund: 7 Tage nach Abschiebung eines Oppositionellen nach Tadschikistan fehlt von dem Mann jede Spur, 

 Pressemitteilung vom 25.1.2023.
98  Vgl. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Tadschike aus Dortmund mit angeblichen Verbindungen zur PIWT darf abgeschoben werden, Presse-

mitteilung vom 6.1.2023; Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Abschiebung eines Tadschiken mit angeblichen Verbindungen zur PIWT durfte 
 abgeschlossen werden, Pressemitteilung vom 19.1.2023. Die Aktenzeichen der beiden Gerichtsbeschlüsse vom 6.1.2023 und 18.1.2023 sind 
12 L 1629/22 und 12a L 53/23.

Die Justiz sei nicht unabhängig. Immer wieder würde über 
Folter in Gefängnissen berichtet, insbesondere Mitglieder 
der Partei der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans 
(PIWT) würden verfolgt.96 Da er als führendes Mitglied der 
in Tadschikistan verbotenen PIWT besonders gefährdet ist, 
hatte Abdullohi Shamsiddins Vater daher auch schon vor 
einigen Jahren Flüchtlingsschutz in Deutschland erhalten. 
Ebenso haben Abdullohi Shamsiddins Ehefrau und seine 
kleinen Kinder (1 und 3 Jahre) in einem anderen  EU-Staat 
Flüchtlingsschutz erhalten.

Die Proteste und die Hinweise auf die verheerende 
Menschen rechtslage in Tadschikistan wurden von den 
nordrhein-westfälischen Behörden und dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge jedoch ignoriert. 
Die  zuletzt in einem Asylfolgeverfahren neu  vorgetragenen 
Asylgründe von Abdullohi Shamsiddin hat das  Bundesamt 
für  Migration und Flüchtlinge noch vor Weihnachten 2022 
in einem  48-stündigen Schnellverfahren als unglaubhaft 
 zurückgewiesen.97 Ein Einzelrichter des Verwaltungs-
gerichts Gelsenkirchen wies dann nach Aktenlage und 
ohne mündliche Verhandlung zwei Eilanträge des Mannes 
zurück, die er während der wochenlangen Inhaftierung 
im Abschiebe gefängnis Büren gestellt hatte. Abdullohi 
 Shamsiddin sei es nicht gelungen, seine „Verfolgungsfurcht 
glaubhaft darzulegen“. Das Gericht glaubte Abdullohi 
Shamsiddin nicht, dass er tatsächlich der Sohn eines PIWT-
Führungsmitglieds sei.98 Warum das Gericht seine Entschei-
dungensogarinzweieigenenPressemitteilungenöffentlich
betont hat, was bei personenbezogenen einzelnen Asyl- 
verfahren äußert selten vorkommt, ist nicht bekannt. 
Drei Vorstrafen von Abdullohi Shamsiddin verhinderten 
 zudem die Erteilung eines Bleiberechts aufgrund nach-
haltiger Integration durch die Stadt Dortmund.

https://taz.de/Fall-des-Tadschiken-Abdullohi-Shamsiddin/!5905161/
https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/tajikistan
https://wechange.de/project/roof-top-info/file/political-persecution-gbaopdf/download/Political-persecution-GBAO.pdf
https://wechange.de/project/roof-top-info/file/political-persecution-gbaopdf/download/Political-persecution-GBAO.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2023-09/Amnesty-Statement-Tadschikistan-Pamiri-Minderheit-Unterdrueckung-Verfolgung-Englisch-September-2023.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2023-09/Amnesty-Statement-Tadschikistan-Pamiri-Minderheit-Unterdrueckung-Verfolgung-Englisch-September-2023.pdf
https://www.rferl.org/a/tajikistan-human-rights-united-nations-lawlor-rahmon-climate-fear/32175075.html
https://www.rferl.org/a/tajikistan-human-rights-united-nations-lawlor-rahmon-climate-fear/32175075.html
https://twitter.com/HughAWilliamson/status/1602351272102957069
https://taz.de/Drohende-Abschiebung-nach-Tadschikistan/!5897410/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004865.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/dortmund-7-tage-nach-abschiebung-eines-oppositionellen-nach-tadschikistan-fehlt-von-dem-mann-jede-spur/
https://www.abschiebungsreporting.de/dortmund-7-tage-nach-abschiebung-eines-oppositionellen-nach-tadschikistan-fehlt-von-dem-mann-jede-spur/
https://www.vg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2023/01-230106/index.php
https://www.vg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2023/01-230106/index.php
https://www.vg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2023/03_230119/index.php
https://www.vg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2023/03_230119/index.php


4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  2. MENSCHENRECHTLICHE BANKROTTERKLÄRUNGEN 149

Nach der Abschiebung nach Tadschikistan war  Abdullohi 
Shamsiddin über Tage verschwunden – offenbar war er
 direkt nach der Abschiebung festgenommen  worden. 
In  Tadschikistan wurde Abdullohi Shamsiddin  später 
als  „Aufruf zum Extremismus“ vorgeworfen, einen 
oppositionel len Social Media-Post „geliked“ zu haben. Ende 
März 2023 verurteilte ihn ein Gericht in der  tadschikischen 
HauptstadtDuschanbedafürzusieben JahrenStrafhaft.99 
Das Auswärtige Amt bestätigte die  Verurteilung zu einer 
langjährigen Haftstrafe. Vertreter:in nen der Deutschen 
Botschaft hatten den Prozess  beobachtet.100

„Das Rahmon-Regime hat meinen Vater getötet, mich zu 
15 Jahren Gefängnis verurteilt und jetzt meinen Sohn  Abdullo 
zu 7 Jahren verurteilt“, schrieb Abdullohi  Shamsiddins 
 Vater auf seiner Facebook-Seite.101 Es steht zu befürchten, 
dass die tadschikischen Behörden  weitere  Informationen 
aus Abdullohi Shamsiddin herauspressen wollen, etwa über 
Tadschik:innen im europäischen Exil. Das Smartphone des 
Mannes wurde beschlagnahmt und aus gewertet.  Angehö ri ge 
und nahestehende  Personen  wurden massiv unter Druck 
gesetzt. Am 26. April 2023  berichtete Radio Ozodi, dass nun 
auch ein Cousin von  Abdullohi  Shamsiddin in  Tadschikistan 
festgenommen worden sei. Einige  Wochen später wurde 
dieserzusechsJahrenStrafkolonieverurteilt,weilerunter
einer Veröffentlichung zu Abdullohi Shamsiddin einen
 kritischen Kommentar hinter lassen hatte. Somit hat die 
 Abschiebung aus Dortmund die  Repression in  Tadschikistan 
noch  einmal verstärkt.102 Amnesty  International  machte im 
Rahmen  einer Urgent  Action auf das Schicksal von  Abdullohi 
Shamsiddin aufmerksam.103 

99  Sieben Jahre Haft für ein „Like“, in: FAZ vom 30.3.2023; Sieben Jahre Knast in Tadschikistan, weil deutsche Behörden falsch entscheiden, 
in: VICE vom 30.3.2023; Dortmunder Abdullohi Shamsiddin in Tadschikistan zu Haftstrafe verurteilt, in: Ruhr Nachrichten vom 1.4.2023.

100  Sieben Jahre Haft für Abgeschobenen, in: taz vom 5.4.2023; vgl. auch Human Rights Watch, Deutschland: Besorgniserregende Abschiebung von 
tadschikischem Aktivisten, Beitrag vom 20.3.2023.

101 AbschiebungsreportingNRW,NachAbschiebungausDortmund:AbdullohiShamsiddininTadschikistanzusiebenJahrenStrafhaftverurteilt, 
 Beitrag vom 8.5.2023.

102 BerichtvonRadioOzodivom26.4.2023; Bericht von Radio Ozodi, 12.7.2023.
103 Amnesty International, Aus Deutschland abgeschoben, in Tadschikistan verurteilt, Urgent Action vom 11.4.2023.
104  Bundestag-Drs. 20/6291, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebung eines tadschikischen Asylsuchenden, 

3.4.2023.
105  Bundestag-Drs. 20/8046, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, 

18.8.2023, S. 2f.
106  Abschiebungsreporting NRW, Dortmund: Zwei Monate nach der Abschiebung von Abdullohi S. fordert sein Unterstützer:innenkreis unermüdlich 

Aufklärung,Beitragvom24.3.2023.
107 Abschiebungsreporting NRW/Freeedom for Eurasia, Acht Monate nach Abschiebung aus Dortmund, gemeinsame Meldung vom 28.9.2023.

Doch die nordrhein-westfälischen und bundesdeutschen Be-
hörden setzten die Kooperation mit dem tadschikischen Re-
gime auch nach der Abschiebung von Abdullohi Shamsiddin 
ungeschmälert fort. Anfang März 2023 war erneut eine ta-
dschikische Delegation bei der Zentralen Ausländerbehörde 
Essen zu Gast, um gemeinsam mit den nordrhein-westfäli-
schen Behörden weitere Abschiebungen nach Tadschikistan 
vorzubereiten. Bei einer ersten Sammelanhörung im Juni 
2022 in Essen waren nach Angaben der Bundesregierung 
von 34 vorgeladenen Personen 25 als tadschikische Staats-
bürger:innen identifiziert worden. Von diesen seien bei
sieben Personen bisher Reisepapiere ausgestellt worden, 
die eine Abschiebung ermöglichen würden. Seit 2015 hat 
Nordrhein-Westfalen 66 Menschen nach Tadschikistan ab-
geschoben, Tendenz zuletzt stark steigend. Allein im Janu-
ar 2023 wurden sechs Menschen aus Nordrhein-Westfalen 
nach Tadschikistan abgeschoben,104 bundesweit waren es 
im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 13 Menschen.105 

Seit der Abschiebung von Abdullohi Shamsiddin zog sein 
Unterstützer:innen- und Freundeskreis immer wieder mit 
Mahnwachen vor die Ausländerbehörde der Stadt Dortmund 
und protestierte auch vor der tadschikischen Botschaft und 
dem Auswärtigen Amt in Berlin.106 Über die genauen Haft-
bedingungen für Abdullohi Shamsiddin ist auch Monate 
später wenig bekannt. Sorgen bereitet seine Gesundheit. 
Wie sein Dortmunder Freundeskreis im September 2023 
berichtete, wurde Abdullohi Shamsiddin zeitweise in ein 
Krankenhaus verlegt. Er leidet zudem an Asthma.107 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/repression-in-tadschikistan-sieben-jahre-fuer-ein-like-18788930.html
https://www.vice.com/de/article/v7bmm3/abdullohi-shamsiddin-in-tadschikistan-in-haft
https://www.vice.com/de/article/v7bmm3/abdullohi-shamsiddin-in-tadschikistan-in-haft
https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/abschiebung-nach-tadschikstan-abdullohi-shamsiddin-zu-langer-haftstrafe-verurteilt-w715195-p-2000777761/
https://taz.de/Tadschikischer-Oppositioneller/!5923085/
https://www.hrw.org/de/news/2023/03/20/deutschland-besorgniserregende-abschiebung-von-tadschikischem-aktivisten
https://www.hrw.org/de/news/2023/03/20/deutschland-besorgniserregende-abschiebung-von-tadschikischem-aktivisten
https://www.abschiebungsreporting.de/nach-abschiebung-aus-dortmund-abdullohi-shamsiddin-in-tadschikistan-zu-sieben-jahren-strafhaft-verurteilt/
https://www.abschiebungsreporting.de/nach-abschiebung-aus-dortmund-abdullohi-shamsiddin-in-tadschikistan-zu-sieben-jahren-strafhaft-verurteilt/
https://www.ozodi.org/a/32379974.html
https://rus.ozodi.org/a/32500420.html
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2023-09/025-1_2023_DE_Tadschikistan.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006291.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006291.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/dortmund-zwei-monate-nach-der-abschiebung-von-abdullohi-s-fordert-sein-unterstuetzerinnenkreis-unermuedlich-aufklaerung/
https://www.abschiebungsreporting.de/dortmund-zwei-monate-nach-der-abschiebung-von-abdullohi-s-fordert-sein-unterstuetzerinnenkreis-unermuedlich-aufklaerung/
https://www.abschiebungsreporting.de/acht-monate-nach-abschiebung-aus-dortmund/
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Am 29. September 2023 traf sich Bundeskanzler Olaf Scholz 
mit fünf zentralasiatischen Staatspräsidenten, unter ihnen 
der tadschikische Präsident Emomalij Rahmon, in Berlin zu 
einem Zentralasien-Deutschland-Gipfel.108 In der gemein-
samen Abschlusserklärung heißt es:

„Die Staats- und Regierungschefs bekundeten ihr Interesse 
an einer weiteren Auslotung von Möglichkeiten beiderseits 
nutzbringender Zusammenarbeit im Bereich der Migration. 
Mögliche Partnerschaften würden sowohl die Zusammen-
arbeit bei der regulären Migration als auch im Bereich der 
Rückübernahme beinhalten.“109 

Mit einer steigenden Zahl von Abschiebungen nach Tadschi-
kistan muss also trotz allem gerechnet werden.

Ein Jahr nach der Abschiebung forderte Hugh Williamson 
(Human Rights Watch) in einem Gastbeitrag in der taz, 
dieBundesregierungsolle„Tadschikistandazuauffordern,
 seine permanenten Menschenrechtsverletzungen zu be-
enden, Shamsiddin freizulassen und ihm die Ausreise zu 
 ermöglichen“. Außerdem forderte er eine Untersuchung 
des Falles seitens der Bundesregierung, damit sich so etwas 
nicht wiederhole.110 Frank Schwabe, menschenrechtspoliti-
scher Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Leiter der 
deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates schrieb auf der Plattform X, es gebe 
„immer wieder solche krassen Fehlentscheidungen im Asyl-
system, bei denen diejenigen, die mit dem Recht auf politi-
sches Asyl im Kern gemeint sind, keines erhalten und ihren 
Peinigern ausgeliefert werden. Wir brauchen für solche 
FällesowaswieeinefinaleKontrollinstanz.“111 Wenn in den 
politischen Debatten allerdings alle davon sprechen, dass 
mehr und schneller und härter abgeschoben werden müsse, 
kommen genau solche Fehler dabei heraus.

108  Deutschland umwirbt zentralasiatische Länder, in: tagesschau vom 29.9.2023.EineEinordnungdesTreffensfindetsichhier: 
ZentrumfürOsteuropaundinternationaleStudien,TreffenmitdenzentralasiatischenStaatschefsinBerlin,Beitragvom28.9.2023.

109 Gemeinsame Erklärung der Staatschefs Zentralasiens und des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland vom 29.9.2023.
110 In Haft nach Abschiebung, in: taz vom 29.1.2024.
111 Frank Schwabe, Beitrag bei X vom 29.1.2023.
112  Zur Situation von Tamil:innen in Sri Lanka siehe Human Rights Watch, “In a Legal Black Hole”. Sri Lanka’s Failure to Reform the Prevention 

ofTerrorismAct,2022; Tamils fear prison and torture in Sri Lanka, 13 years after civil war ended, in: The Guardian vom 26.3.2022.
113 Ins Land der Folterpolizei, in: taz vom 27.9.2021.
114 AbsturzindieUnterernährung,in:tagesschauvom3.12.2022(nichtmehronlineverfügbar); 

SriLankafindetkeinenAuswegausderKrise,in:ZDFheutevom12.2.2023.
115 Medico International, Frühling in Sri Lanka?, Bericht vom 3.4.2022.
116 Flughafen Düsseldorf: Protest gegen Abschiebung von Tamilen in: NRZ vom 31.3.2021.
117  NRW Landtag, Drs. 17/13962, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen, Trotz zuvor unterzeichneter Resolution: 

Warum schiebt NRW Tamilen nach Sri Lanka ab?, 2.6.2021, S. 3.
118 BAMF, Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik, Berichtszeitraum 01.01.2022-31.12.2022.

ABSCHIEBEHAFT FÜR TAMILISCHE FOLTEROPFER
Abschiebungen nach Sri Lanka sind aus menschenrecht-
licher Sicht völlig unverantwortlich. Die Menschenrechte 
werden grob missachtet, Tamil:innen und Muslim:innen 
sind Marginalisierung, Anfeindungen und Festnahmen aus-
gesetzt.112 Auch das Auswärtige Amt 2021 beschrieb die 
 Menschenrechtslage in seinem Lagebericht  entsprechend.113 
Die Wirtschaft des Landes liegt am Boden, die Versorgungs-
lage ist extrem schlecht.114 Im Frühjahr 2022 gab es Massen-
proteste, auf die die Regierung mit  Repressionen antwor-
tete.115 Doch immer wieder geraten auch Tamil :innen in 
das Visier der deutschen Abschiebebehörden.  Bereits am 
30. März 2021 hatte Nordrhein-Westfalen  wieder eine 
 Sammelabschiebung nach Sri Lanka über den Flughafen 
Düsseldorf durchgeführt.116 Die Landesregierung zog es 
 dabei vor, für „zielstaatsbezogene Aspekte“ schlicht auf die 
„zuständigen Bundesbehörden“ zu verweisen. Diese seien 
„der Bewertung durch die Länder entzogen“.117 

Für Menschen, die aus Sri Lanka geflohen sind, ist es
schwierig, in Deutschland Schutz zu erhalten. So lag die 
 bereinigte Schutzquote für Sri Lanka im Jahr 2022 bei ledig-
lich 31,7 Prozent. Das mag auch damit zusammenhängen, 
dass zum einen das Wissen um die politischen Verhältnisse 
und die Unterdrückung von Minderheiten in Sri Lanka in 
Deutschland nicht sehr ausgeprägt ist. Zum anderen ist die 
Zahl der Antragsteller:innen mit 224 Personen im gesam-
ten Jahr 2022 sehr gering. Das BAMF hat in diesem Zeit-
raum 179 Asylanträge bearbeitet und davon nur 101 inhalt-
lich entschieden.118 Innerhalb der Behörde liegt somit kein 
 großer Fokus auf der Bearbeitung der Anträge aus einem 
solchen Herkunftsland. So kommt es über die Jahre dazu, 
dass gerade auch Tamil:innen, die die größte Minderheit in 
Sri Lanka bilden, in Deutschland nur eine Duldung haben, 
weil sie im Asylverfahren abgelehnt worden sind.

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/scholz-asien-100.html
https://www.zois-berlin.de/presse/expertinnenstimme/treffen-mit-den-zentralasiatischen-staatschefs-in-berlin
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2226662/63a570a73d143bdf5f781a7685fe2173/2023-09-29-z5-erklaerung-data.pdf
https://taz.de/!5985556/
https://twitter.com/FrankSchwabe/status/1751962908454539321
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/02/srilanka0222_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/02/srilanka0222_web.pdf
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/tamils-fear-prison-and-torture-in-sri-lanka-13-years-after-civil-war-ended
https://taz.de/Abschiebungen-nach-Sri-Lanka/!5803212/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/sri-lanka-bankrott-iwf-china-100.html
https://www.medico.de/blog/fruehling-auf-sri-lanka-18585
https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/flughafen-duesseldorf-protest-gegen-abschiebung-von-tamilen-id231933043.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13962.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13962.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/1_a_Schutzquote_Gesamt_2022.pdf
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Anfang Juni 2022 ließ der Kreis Steinfurt den 42-jährigen 
Tamilen Krishna, der in Sri Lanka Opfer von Verschlep-
pung und Folter geworden war, in Abschiebehaft nehmen. 
Erst nach Wochen kam er durch eine juristische Interven-
tion wieder frei. Anfang April 2023 veranlasste der Kreis 
Wesel, dass der Tamile Anil in der Abschiebehaftanstalt 
Büren inhaftiert wurde, nachdem er zuvor bereits in das 
Abschiebegefängnis Pforzheim gesperrt worden war. Anil 
war in Sri Lanka ebenfalls gefoltert worden und leidet seit-
her unter psychischen Erkrankungen. Eine verwaltungs-
gerichtliche Intervention seiner Anwältin stoppte die Ab-
schiebung erst, als sich Anil bereits am Flughafen Frankfurt 
am Main befand.119 

TROTZ ANERKENNUNG DES VÖLKERMORDES 
DURCH DEN BUNDESTAG: 
MEHR ABSCHIEBUNGEN VON ÊZÎD:INNEN
Am 19. Januar 2023 hat der Deutsche Bundestag in einem 
einstimmig verabschiedeten Beschluss den Völkermord an 
den Êzîd:innen anerkannt und erklärt, wie prekär die Lage 
für die Minderheit im Irak nach wie vor ist. Für Êzîd:innen 
sei eine „sichere Rückkehr“ in ihre Heimatregionen „auf-
grund der hoch volatilen Sicherheitslage, die noch immer 
in Sinjar vorherrscht, kaum möglich.“ Es müsse, so der 
Bundestag weiter, „zur gesamtgesellschaftlichen Auf gabe 
Deutschlands werden, die Aufmerksamkeit für und das 
 Erinnern an den Völkermord an den Êzîdinnen und Êzîden 
imöffentlichenBewusstseinzuschaffen.“Zugleichforderte
der Bundestag die Bundesregierung auf,  Êzîd:innen 

119 Siehe für beide Fälle Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
120  Bundestag-Drs. 20/5228. Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Anerkennung und Gedenken an den Völkermord an 

den Êzîdinnen und Êzîden 2014, 18.1.2023; Deutscher Bundestag, Bundestag erkennt IS-Verbrechen an Jesiden als Völkermord an, Meldung vom 
19.1.2023.

121  Diese Zitate aus dem unter Verschluss gehaltenen Lagebericht nach DeutschlandundIrakvereinbarenoffenbarKooperation,in:tagesschauvom 
17.5.2023 und Gebrochenes Versprechen: Abschiebung von Jesiden, in: WDR, Monitor vom 14.12.2023.

122  Bundestag-Drs. 20/5850, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 
2022 – Schwerpunktfragen zu Widerrufsverfahren, 2.3.2023, S. 11.

123  Geheimer Migrationsdeal mit dem Irak, in: tagesschau vom 15.12.2023. 
Siehe auch Erste Bundesländer schieben Jesiden ab, in: Jüdische Allgemeine vom 11.12.2023.

124  Bundestag-Drs. 20/8046, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, 
18.8.2023, S. 31. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden insgesamt nur 122 Menschen in den Irak abgeschoben, darunter waren 16 Menschen aus 
Nordrhein-Westfalen. Vgl. Bundestag-Drs. 19/28265, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen in den Irak, 
6.4.2021, S. 6f.

125 Gebrochenes Versprechen?, in: tagesschau vom 14.12.2023.

 „weiterhin unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor an-
dauernden Verfolgung und Diskriminierung im Rahmen 
des Asylverfahrens Schutz zu gewähren und anzuerkennen, 
dass ein wichtiger Bestandteil der Trauma bewältigung 
und  -bearbeitung die Zusammenführung mit der eigenen 
 Familie ist und dass diese im Rahmen der  gesetzlichen 
Grundlagen zu ermöglichen ist.“120 

Das Auswärtige Amt hatte in seinem Lagebericht Irak 
im  Oktober 2022 die Verantwortung staatlicher Stellen 
für „zahlreiche Menschenrechtsverletzungen“ und die 
Bedrohung der Bevölkerung durch bewaffnete Milizen
 betont. „Der irakische Staat kann den Schutz der Minder-
heiten nicht sicherstellen.“121 Und im März 2023  erklärte die 
Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine  Anfrage 
im Bundestag:

„Für jesidische Religionszugehörige aus dem Irak ist es [...] – 
ungeachtet veränderter Verhältnisse – nicht zumutbar, in 
den früheren Verfolgerstaat zurückzukehren.“122 

Doch ungeachtet dieser hehren Worte sind êzîdische 
Geflüchtete in Deutschland nicht grundsätzlich vor
 Abschiebungen geschützt. Vor dem Hintergrund eines 
 geheimen Migrationsabkommens zwischen Deutschland 
und dem Irak stieg im Laufe des Jahres 2023 die Zahl der 
 Abschiebungen in das Land deutlich an.123 Von  Januar bis 
Ende Oktober 2023 wurden bereits 164 Menschen in den 
Irak abgeschoben, nach 77 im Jahr 2022 und 52 im Jahr 
2021.124 Auch Nordrhein-Westfalen beteiligte sich an 
 diesen Abschiebungen. Wie viele Êzîd:innen sich darunter 
 befanden, erfasst die Bundesregierung dagegen nicht.125 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/052/2005228.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/052/2005228.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw03-de-jesiden-927032
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw03-de-jesiden-927032
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/migrationsabkommen-deutschland-irak-100.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/migrationsabkommen-deutschland-irak-100.html
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/gebrochenes-versprechen-abschiebung-von-jesiden-102.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/058/2005850.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/058/2005850.pdf
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/migration-irak-abschiebungen-100.html
https://www.juedische-allgemeine.de/politik/erste-bundeslaender-schieben-jesiden-ab/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/282/1928265.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/282/1928265.pdf
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/abschiebungen-irak-jesiden-100.html
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Absehbar ist, dass bei einem unveränderten Abschiebe-
druck die Abschiebungen von Êzîd:innen weiter zuneh-
men werden. Denn die Schutzquote für Êzîd:innen ist in 
Deutschland drastisch eingebrochen. Noch 2016 bekamen 
nahezu alle Êzîd:innen, deren Asylantrag das BAMF inhalt-
lich entschieden hatte, einen Schutzstatus zugesprochen. 
Ab 2018/19 sank dann die Schutzquote für Êzîd:innen. 
Mittlerweile erhalten nur noch weniger als die Hälfte der 
Êzîd:innen Schutz.126 In der Folge droht all jenen, die keinen 
Schutzerhalten,eineDuldungund,wenndieBetroffenen
nicht auf einem anderen Weg ein Bleiberecht erkämpfen 
können, eine Abschiebung.

Bei êzîdischenGeflüchteten inDeutschland steigt seither
die Angst vor einer Abschiebung sowie die Sorge um jene 
Angehörigen, die bereits abgeschoben wurden.127  Düzen 
Tekkal, Gründerin der Menschenrechtsorganisation  Háwar 
Help, bewertete „das Vorgehen der Bundesregierung als 
brutal und skrupellos“.128 Im Oktober 2023  protestierten 
Êzîd:innen vor dem Bundestag gegen die Abschiebungen 
und forderten einen sofortigen Abschiebestopp. Viele  traten 
zudem in einen Hungerstreik, mehrere mussten in Kranken- 
häuser eingeliefert werden.129 Düzen Tekkal erklärte:130

„Es kann nicht sein, dass Überlebende des Genozids jetzt 
 Abschiebung fürchten müssen. Worten müssen Taten  folgen. 
Das war unsere Hoffnung, als der Bundestag den  Genozid 
anerkannt hat. Wenn jetzt aber die Menschen keinen 
Schutz bekommen, sondern im Gegenteil dorthin zurück-
geschickt werden, wo ihnen Gefahr und Elend droht – 
dann war diese Anerkennung nichts als Symbolpolitik.“ 

126 Abschiebung trotz Genozid, in: taz vom 19.10.2023.
127  Gebrochenes Versprechen: Abschiebung von Jesiden, in: WDR, Monitor vom 14.12.2023; 

Abschiebung von Jesiden: Versprechen gebrochen?, in: RBB Mittagsmagazin vom 14.12.2023.
128 Gebrochenes Versprechen: Abschiebung von Jesiden, in: WDR, Monitor vom 14.12.2023.
129  Jesiden protestieren mit Hungerstreik gegen Abschiebungen in den Irak, in: rbb24 vom 16.10.2023; 

Hungerstreik gegen Abschiebung von Jesiden: Neun Menschen in Berlin ins Krankenhaus gebracht, in: Tagesspiegel vom 16.10.2023.
130 Abschiebung trotz Genozid, in: taz vom 19.10.2023.
131 Gebrochenes Versprechen?, in: tagesschau vom 14.12.2023.
132 Instagram-Video von Háwar.help e.V. und Düzen Tekkal vom 20.10.2023.
133 Jesidische Familie befürchtet Abschiebung in den Irak, in: WDR Lokalzeit OWL vom 8.12.2023.
134  HáwarHelp,OffenerBriefanInnenministerinFaeser:AbschiebungenvonJesidenstoppen,26.10.2023. 

Vgl. auch Háwar Help, 9. Jahrestag  Genozid an den Jesiden: Unsere Forderungen, Beitrag vom 28.7.2023; 
Menschenrechtsorganisationen/Privatpersonen,OffenerBrief:AbschiebungvonJesidinnenundJesidensofortstoppen,15.11.2023; 
PRO ASYL, Innenministerkonferenz: PRO ASYL fordert sofortigen Abschiebestopp für Jesidinnen und Jesiden, Pressemitteilung vom 2.12.2023.

Die 25-jährigen Êzîdin Alia Hassan berichtete am  Rande der 
Demonstration von der noch immer andauernden  Gefahr 
im Irak für die Minderheit. Ihr selbst drohte die Abschie-
bung in den Irak durch die Stadt Mülheim an der Ruhr. 
AliaHassanwar2019nachDeutschlandgeflohen,hatihr
Abitur an einem Abendgymnasium nachgeholt, weil ihr 
irakischer Abschluss nicht anerkannt wurde, und daneben 
gearbeitet. Nun will sie Medizin studieren. Doch während 
ihre Schwestern bleiben dürfen, erhielt sie eine Ausreise-
aufforderung.131 

„Ich habe Angst, dass sie mich abschieben. Dass ich 
wieder in den Irak muss. [...] Ich schlafe nicht zu Hause, 
weil wir Angst haben, dass sie uns einfach aus unserem 
Zuhause holen.“ 

Alia Hassan132

In der Stadt Gütersloh waren Ende 2023 die Geschwister 
Layth und Ahlam Hussein Baker sowie weitere Familien-
angehörige nach der Ablehnung ihres Asylantrags von  einer 
Abschiebung bedroht und nun in großer Sorge, wie sie der 
WDR Lokalzeit OWL berichteten. Die êzîdische Familie 
war drei Jahre zuvor aus dem Nordirak nach Deutschland 
geflohen.133

Einen sofortigen Abschiebestopp für Êzîd:innen forderten 
HáwarHelpineinemOffenenBriefanBundesinnenminis-
terin Nancy Faeser, PRO ASYL anlässlich der Innenminister-
konferenz im Dezember 2023 sowie zahlreiche zivilgesell-
schaftliche Organisationen und Privatpersonen in einem 
OffenenBriefandieBundestagsabgeordneten.134 

https://taz.de/Protest-von-zidinnen-in-Berlin/!5963951/
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/gebrochenes-versprechen-abschiebung-von-jesiden-102.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1283734.html
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/gebrochenes-versprechen-abschiebung-von-jesiden-102.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2023/10/berlin-jesiden-hungerstreik-reichstagsgebaeude-verletzte-irak.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/hungerstreik-gegen-abschiebung-von-jesiden-neun-menschen-in-berlin-ins-krankenhaus-gebracht-10633927.html
https://taz.de/Protest-von-zidinnen-in-Berlin/!5963951/
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/abschiebungen-irak-jesiden-100.html
https://www.instagram.com/reel/Cyndo1SsDeS/
https://www1.wdr.de/lokalzeit/fernsehen/ostwestfalen-lippe/jesidische-familie-befuerchtet-abschiebung-in-den-irak-100.html
https://www.hawar.help/de/offener-brief-nancy-faeser-abschiebestopp-jesiden/
https://www.hawar.help/de/neunter-jahrestag-forderungen/
https://wadi-online.de/2023/11/15/offener-brief-abschiebung-von-jesidinnen-und-jesiden-sofort-stoppen/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Innenministerkonferenz%3A+PRO+ASYL+fordert+sofortigen+Abschiebestopp+für+Jesidinnen+und+Jesiden&utm_campaign=PE+04+12+2023_Abschiebestopp_Jesiden
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/innenministerkonferenz-pro-asyl-fordert-sofortigen-abschiebestopp-fuer-jesidinnen-und-jesiden/


4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  2. MENSCHENRECHTLICHE BANKROTTERKLÄRUNGEN 153

Bei den abschiebenden Behörden verhallen diese Forderun-
gen ungehört. Am 14. September 2023 wurde die 63-jährige 
irakische Êzîdin Gule Hassan Ido in der  Ausländerbehörde 
des Kreises Mettmann verhaftet, als sie in Begleitung 
 ihres Sohnes ihre Duldung verlängern wollte. Noch am 
 selben Tag sollte sie über den Flughafen Düsseldorf in den 
Irak  abgeschoben werden. Weil sie sich wehrte und sich 
 weigerte, das Flugzeug zu betreten, wurde die  Abschiebung 
schließlich abgebrochen. Gule Hassan Ido kam in die 
 Abschiebehaftanstalt Ingelheim (Rheinland-Pfalz), wo sie 
für zwei Monate inhaftiert wurde. Die Êzîdin war  Anfang 
2019nachDeutschlandgeflohen,woihreKinderzumTeil
schonseitvielenJahrenlebenundfürsiehättenaufk ommen
können. Ein Sohn hat bereits die deutsche Staatsangehörig-
keit. Doch nachdem Gule Hassan Idos Asylantrag abgelehnt 
worden war, betrieb der Kreis Mettmann ihre Abschiebung. 
Am 13. November 2023 wurde Gule Hassan Ido schließlich 
allein in den Irak abgeschoben.135

Doch schon in den Jahren zuvor beteiligten sich nord-
rhein-westfälische Behörden an Abschiebungen von 
Êzîd :innen. Am 3. Februar 2022 hat die Stadt Köln die 
 34-jährige  Hivali A., eine kurdische Êzîdin aus dem Irak, 
nach Rumä nien abgeschoben. Hivali A. wohnte mit ihrem 
 Ehemann, der als britischer Staatsangehöriger ein dauer-
haftes  Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, und dessen 
drei  Kindern aus erster Ehe in Köln. Ihr Ehemann  lebte 
 bereits seit 2011 in Deutschland und seit 2013 in Köln. 
 Hivali A. war allerdings nicht im Zuge eines Familiennach-
zugs nach Deutschland gekommen, sondern über  Rumänien 
nach Deutschland geflohen und hatte im Frühjahr 2021
einen Asylantrag gestellt. Doch die Stadt Köln und das 
BAMF wollten die Abschiebung in das Ersteinreiseland 
 Rumänien mit aller Macht durchsetzen.136 In der Nacht zum  

135  Islamisten dürfen aufmarschieren, ihre Opfer sollen weg, in: Westfalenpost vom 10.11.2023; 
SPD-Landtagsfraktion fordert Abschiebestopp für  Jesiden, in: NRZ vom 17.11.2023.

136 DerFallwurdevomKölnerFlüchtlingsratveröffentlicht,siehe:Kölner Flüchtlingsrat, Drohende Abschiebung einer irakischen Asylsuchenden, 
die mit einem britischen Staatsangehörigen verheiratet ist, Pressemitteilung vom 12.1.2022.

137 Kölner Flüchtlingsrat protestiert gegen drohende Abschiebung, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 17.1.2022.
138  Abschiebungsreporting NRW/Komitee für Grundrechte und Demokratie, Unsere Kundgebung bei der Ausländerbehörde fordert, die Abschiebung 

von Hivali A. zu stoppen, Pressemitteilung vom 1.2.2022; Verein nennt Praxis der Stadt Köln „skandalös“, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 2.2.2022.
139 Tweet von Claus-Ulrich Prölß, Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates, vom 4.2.2022.

11. Januar 2022 holten die Beamt:innen Hivali A. in ihrer 
Wohnung ab. Die Durchführung der Abschiebung zeigt, 
zu welchen Zwangsmaßnahmen die Ausländerbehörden 
 bereit sind, um die politisch und praktisch dysfunktionale 
 Dublin-III-Verordnung durchzusetzen. Zunächst wurde ihr 
Mann, der Hivali A. schützen wollte, gefesselt und in einen 
anderen Raum gebracht. Beamt:innen fixierten den Kopf
von Hivali A., die passiven Widerstand leistete, um zwangs-
weise einen PCR-Corona-Test zu machen. Schließlich  wurde 
sie unter Zwangsmaßnahmen angezogen. Nur weil eine 
Flugbegleitung durch die Bundespolizei nicht möglich war, 
wurde die Abschiebung schließlich abgebrochen.

DieStadtKölnbeantragtedaraufhinsofortAbschiebungs-
haft wegen angeblicher Fluchtgefahr, die vom  Amtsgericht 
Köln dann auch verhängt wurde. Für Claus-Ulrich Prölß, 
Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates, war die 
 Entscheidung nicht nachvollziehbar: „Das Amtsgericht 
 hätte Abschiebungshaft nicht verhängen dürfen. Die Ehe-
leute wollen mit den Kindern zusammenleben. Wo bitte 
ist hier die Fluchtgefahr?“137 Vor ihrer Abschiebung war 
 Hivali A. dann für 24 Tage im Abschiebegefängnis Ingel-
heim (Rheinland-Pfalz) eingesperrt. Die in der Abschie-
bungshaft festgestellte Schwangerschaft der Frau führte 
nicht zu einem Einlenken des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge, das den Selbsteintritt, also die Übernahme 
des Asylverfahrens, hätte erklären können. Auch das Ver-
waltungsgericht Minden ließ die Abschiebung passieren. 
In Köln protestierten Unterstützer:innen vor der Ausländer-
behörde gegen die Familientrennung und Ab schiebung.138 
Nach ihrer Abschiebung wurde Hivali A. in Rumänien 
 direkt wieder inhaftiert. Ihr wurde gar die Abschiebung in 
den Irak angedroht, was eine Kettenabschiebung bedeuten 
würde.139 

https://www.wp.de/politik/islamisten-duerfen-aufmarschieren-ihre-opfer-sollen-weg-id240368190.html
https://www.nrz.de/region/niederrhein/spd-landtagsfraktion-fordert-abschiebestopp-fuer-jesiden-id240607398.html
https://koelner-fluechtlingsrat.de/downloadpresse/2022/104/2022-01-12_drohende_Abschiebung.pdf
https://koelner-fluechtlingsrat.de/downloadpresse/2022/104/2022-01-12_drohende_Abschiebung.pdf
https://www.ksta.de/koeln/koelner-fluechtlingsrat-protestiert-gegen-drohende-abschiebung-188536
https://www.abschiebungsreporting.de/unsere-kundgebung-bei-der-auslaenderbehoerde-fordert-die-abschiebung-von-hivali-a-zu-stoppen/
https://www.abschiebungsreporting.de/unsere-kundgebung-bei-der-auslaenderbehoerde-fordert-die-abschiebung-von-hivali-a-zu-stoppen/
https://www.ksta.de/koeln/demo-gegen-abschiebungen-in-koeln-verein-nennt-praxis-der-stadt-skandaloes-128866
https://twitter.com/CUProelss/status/1489608561005056001
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LANDTAGSDEBATTE IM DEZEMBER 2023
Am 13. Dezember 2023 erlebte der nordrhein-west fälische 
Landtag eine unrühmliche Debatte über den Schutz von 
Geflüchteten.DieSPDFraktionhatteineinemAntrageinen
Abschiebestopp für Êzîd:innen gefordert. Redner :innen von 
CDU und Grünen verwiesen in der Aus sprache fast aus-
schließlich auf Bundesinnenministerin Faeser (SPD), die 
handeln solle. Möglich sei dem Land selbst nur ein drei-
monatiger Abschiebestopp, der nicht weiterhelfen  würde. 
Unglaubwürdig war dieses Fortschieben von Verant wortung 
vor allem deshalb, weil andere Bundes länder – ohne Angst 
vor rechtlichen Konsequenzen – schon  lange von der 
 Abschiebung von Êzîd:innen und generell  aller  Iraker:innen 
absehen, es sei denn, sie weisen  höhere Vorstrafen auf.140 
Schließlich lehnte die  Landtagsmehrheit von CDU und 
 Grünen den Antrag aus der Opposition in  namentlicher 
 Abstimmung ab.141 Am 18. Dezember 2023 gab das Flucht- 
und Migrationsministerium dann doch noch einen Ab-

140 Siehe etwa Niedersachsen: Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 23. September 2020.
141 Landtag NRW, Plenarprotokoll 18/51, 13.12.2023, S. 88-99 und S. 121-126.
142  NRW MKJFGFI, Rückführungen von Jesid:innen in den Irak, Erlass vom 18.12.2023; 

NRW verhängt Abschiebestopp für Jesidinnen, in: Spiegel vom 18.12.2023. 
Der Abschiebestopp für êzîdische Frauen und Kinder wurde später um weitere drei Monate bis 18.6.2024 verlängert. 
Siehe NRW MKJFGFI, Verlängerung des Abschiebungsstopps für Jesid:innen vom 18. Dezember 2023, Erlass vom 19.3.2024.

143  Die beiden Abschiebungen aus Nordrhein-Westfalen wurden dem Projekt Abschiebungsreporting NRW von den Rechtsanwält:innen 
derBetroffenengemeldet.

144  Sammelabschiebung in den Irak gestartet, in: tagesschau vom 20.10.2023; Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, Anlage.

schiebestopp für êzîdische Frauen und Kinder  bekannt. 
Der Erlass bezieht allerdings êzîdische Männer nicht ein und 
verhindert auch keine Dublin-Abschiebungen. Zudem ist er 
auf drei Monate begrenzt.142DabeisolltenBetroffeneeines
Völkermordes auch innerhalb Europas nicht  ab geschoben 
werden. Sie sollten von deutschen Behörden nicht erneut 
einer Zwangslage ausgesetzt werden.

Einen Tag nach Herausgabe des Erlasses, am 19.  Dezember 
2023, organisierten die Behörden jedoch bereits eine wei-
tere Sammelabschiebung von Düsseldorf in den Irak. Ab-
geschoben wurden auch mindestens zwei êzîdische Männer 
aus Nordrhein-Westfalen.143 Bereits zuvor, am 27. Septem
ber 2023, hatten die Behörden ebenfalls eine Sammelab-
schiebung vom Flughafen Düsseldorf aus in den Irak durch-
geführt. Sieben nicht vorbestrafte Menschen wurden mit 
dem Sammelcharter abgeschoben. Wie viele Êzîd:innen 
 darunter waren, ist nicht bekannt.144 

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2021/06/20200917-Erlass-Rueckfuehrungen-in-den-Irak.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP18-51.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/mamba/media/Abschiebungsstopp_Jesid_innen.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-landesregierung-verhaengt-abschiebestopp-fuer-jesidinnen-a-48bd476e-4c5b-40cb-ad41-1b855825ab29
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/erlasse/Verlaengerung_Abschiebungsstopp_Jesid_innen.pdf
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/abschiebungen-irak-100.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
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    3.  WENN BAMF UND GERICHTE NICHT GLAUBEN. 
ABSCHIEBUNGEN KONVERTIERTER CHRIST:INNEN 
TROTZ DROHENDER VERFOLGUNG

145  Siehe Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.
146  Pfarrer Martens: Kritik an Asylpraxis, in: DW vom 10.5.2021; Menschenrechtler verurteilen Deutschlands Umgang mit Konvertiten, 

in: Migazin vom 28.7.2022. Für einen (anonymisierten) Fall aus Süddeutschland siehe folgende Reportage: 
Er glaubt. Das Amt glaubt ihm nicht, in: Die Zeit vom 10.1.2021 (Beilage Christ & Welt).

147 „Hier werden Grenzen überschritten“, in: EKD, Beitrag vom 14.8.2018.
148 Evangelische Kirche von Westfalen, Keine Glaubensprüfung durch das BAMF, Synodenbeschluss vom 23.11.2017.
149 Evangelische Kirche von Westfalen, Für die Rechte von Flüchtlingen, Beitrag vom November 2018.
150  Open Doors Deutschland (Hg.), Missachtung der Menschenwürde von Flüchtlingen in Deutschland. Repräsentative Erhebung zur asylrechtlichen 

Situation von 5.207 christlichen Konvertiten, September 2021. Siehe auch: Christliche Konvertiten oft ohne Asylschutz, in: evangelisch.de vom 
21.  September 2021; „Er sagte, dass er mich wegen meines christlichen Glaubens sowieso nicht anerkennen würde“, in: Die Welt vom 22.9.2021.

151  Christencheck vor Gericht, in: Deutschlandfunk vom 2.5.2018; Richter sprechen Christen den Glauben ab, in: FAZ vom 8.12.2019; 
„Religionsquiz“ für Asylbewerber stößt auf Widerstand, in: Legal Tribune Online vom 9.12.2019; Geschulte Richter bei konvertierten Flücht-
lingen nötig, in:  Migazin vom 22.11.2021. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss am 3.4.2020 die Formen der Prüfung durch die 
Verwaltungs gerichte dargelegt, siehe: Was Gerichte prüfen dürfen, in: Legal Tribune Online vom 22.5.2020.

KRITIK AN DEN BAMF-VERFAHREN 
BEI KONVERTIERTEN CHRIST:INNEN
Die Probleme in der Anerkennungspraxis des BAMF und 
bei den Klageverfahren vor den Verwaltungsgerichten145 
zeigen sich auch im Falle konvertierter Christ:innen. Seit 
Jahren steht das BAMF bei den Asylanhörungen konvertier-
ter Christ:innen in der Kritik. Menschenrechtsorganisa-
tionen, Anwält:innen und Kirchen bemängeln, Anhörungen 
hätten den Charakter eines Wissenstests, viele BAMF- 
Entscheider:innen würden die Asylanträge von konver-
tierten Christ:innen regelmäßig ablehnen, es mangele an 
Wissen über Christentum und Islam, außerdem würden 
die (zumeist muslimischen) Dolmetscher:innen zentrale 
Begriffe oft falsch übersetzen.146 Die Evangelische Kirche 
beklagt die unzulässigen Glaubensprüfungen durch das 
BAMF. Die Sachkompetenz von BAMF-Mitarbeiter:innen 
oder Richter:innen in religiösen Fragen sei zu hinterfragen. 
Vielmehr müsse der Expertise der Theolog:innen vertraut 
werden.147 Die Landessynode der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (EkvW) setzte sich mit einem Synodenbeschluss 
vom 23. November 2017 dafür ein, „dass die jeweilige 
 Taufe von Asylsuchenden als Ausdruck der persönlichen 
Glaubens überzeugung anerkannt wird.“ Hinsichtlich der 
Glaubensprüfungen durch das BAMF hielt die Synode fest, 
der „Umfang des Wissens um christliche Inhalte“ könne 
„nicht als Gradmesser für den Glauben gelten.“148 Annette 
Kurschus, Präses der EkvW, bekräftigte im November 2018:

„Gerichte müssen anerkennen, dass sich der taufende 
 Pfarrer von der Ernsthaftigkeit des Glaubensübertritts 
überzeugt hat. Einer staatlichen Behörde steht es nicht zu, 
diereligiöseÜberzeugungundIdentitäteinesBetroffenen
zu prüfen. Behördliche Glaubensprüfungen reduzieren den 
Glauben auf die Aneignung von Wissen und  vernachlässigen 
die Beziehungsebene, das wachsende Vertrauen in Gottes 
Verheißungen.“149 

Das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors 
kritisierte in einer Erhebung von 2021, dass das BAMF 
trotz drohender Verfolgung immer weniger Konvertit :in-
nen  einen Schutzstatus erteile.150 Eine ähnliche Kritik wird 
auch gegenüber Verwaltungsgerichten formuliert, vor de-
nen konvertierte Christ:innen häufig erfolglos gegen die
Ablehnungsbescheide des BAMF klagen151 Wenn die Asyl-
anträge konvertierter Christ:innen abgelehnt werden und 
auch Klageverfahren keinen Erfolg haben, rutschen sie 
häufig ineineDuldungundsinddannvoneinerAbschie-
bung bedroht.

https://www.dw.com/de/pfarrer-gottfried-martens-kritik-an-der-asylpraxis/a-57459208
https://www.migazin.de/2022/07/28/in-tod-menschenrechtler-deutschlands-umgang/
https://www.migazin.de/2022/07/28/in-tod-menschenrechtler-deutschlands-umgang/
https://www.zeit.de/2021/02/gefluechtete-christen-asylantrag-iran-konvertierte-bamf/komplettansicht
https://www.ekd.de/kritik-an-glaubenspruefungen-bei-getauften-fluechtlingen-36812.htm
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/fileadmin/user_upload/Kirche/Unsere_Struktur/Landeskirche/Landessynode/Synode_2017/Beschluesse/6.1.1.pdf
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/fuer-die-rechte-von-fluechtlingen/
https://www.opendoors.de/sites/default/files/2021_Bericht_Konvertitensituation_RZ_digital_signiert.pdf
https://www.opendoors.de/sites/default/files/2021_Bericht_Konvertitensituation_RZ_digital_signiert.pdf
https://www.evangelisch.de/inhalte/190906/21-09-2021/open-doors-christliche-konvertiten-oft-ohne-asylschutz
https://www.evangelisch.de/inhalte/190906/21-09-2021/open-doors-christliche-konvertiten-oft-ohne-asylschutz
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233898462/Kritik-an-BAMF-Abschiebung-von-Konvertiten-Nicht-anerkannt-dass-ich-Christ-bin.html
https://www.deutschlandfunk.de/asylverfahren-christencheck-vor-gericht-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/glaube-von-fluechtlingen-richter-sprechen-christen-den-glauben-ab-16524904.html
https://www.lto.de/recht/justiz/j/justiz-asyl-glauben-ueberpruefung-christentum-gerichte-kritik-kirche/
https://www.migazin.de/2021/11/22/juristin-geschulte-richter-bei-konvertierten-fluechtlingen-noetig/
https://www.migazin.de/2021/11/22/juristin-geschulte-richter-bei-konvertierten-fluechtlingen-noetig/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2bvr-183815-glaubenspruefung-konvertiten-asylverfahren-iran-kirche-taufe/
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ABSCHIEBUNGEN UND DROHENDE ABSCHIEBUNGEN 
KONVERTIERTER CHRIST:INNEN
Im Februar 2022 schob der Kreis Gütersloh einen konver-
tierten Christen ab, nachdem er zuvor bei einem Routine-
termin im Rathaus Versmold festgenommen worden war. 
Bei der evangelischen Kirchengemeinde Versmold, in der 
der Mann seit Jahren aktiv war, sorgte die Abschiebung für 
große Empörung. Denn sie rechneten mit schlimmen Folgen 
fürdenMann,derauchöffentlichalsChristinErscheinung
getreten war. Pfarrer Sven Keppler sprach von einem

„schwarze[n] Tag für den Kreis Gütersloh, dessen Aus-
länderbehörde für die Durchsetzung der Abschiebung ver-
antwortlich ist. Und damit moralisch auch für die Folgen, 
die sich daraus möglicherweise ergeben.“

Aus Schutz für den Mann nannte die Kirchengemeinde das 
ZiellandderAbschiebungnichtöffentlich,wiesaberdarauf
hin, dass selbst im Länderreport des BAMF die Gefahren für 
Konvertiten,dieimAuslandöffentlichalsChristengelebt
hätten, benannt worden seien.152

Im März 2023 drohte Hany Louka die Abschiebung aus 
dem Kreis Heinsberg. Hany Louka war vor zehn Jahren 
ausÄgyptennachDeutschlandgeflohen,weilerinseinem
 Heimatland als koptischer Christ verfolgt wurde.153 Seit 
fünf Jahren lebte Louka in Gangelt, wo er eine Ausbildung 
zur Restaurantfachkraft abgeschlossen hatte und in einem 
Restaurant arbeitete. Gegenüber der Aachener Zeitung 
 verwies er auf einen Freund, der nach seiner Abschiebung 
direkt inhaftiert worden sei:

„Ich habe Angst. Angst vor dem, was in Ägypten am Flug-
hafen passiert.“

152 Ohne Vorwarnung in Gewahrsam: Abschiebung schockt Menschen in dieser Stadt, in: Neue Westfälische vom 20.2.2022.
153  Zur Situation von (koptischen) Christ:innen in Ägypten siehe unter anderem: 

Open Doors, Weltverfolgungsindex 2023. Ägypten, Berichtszeitraum 1. Oktober 2021 – 30. September 2022.
154  Nach zehn Jahren droht nun die Abschiebung, in: Aachener Zeitung vom 23.3.2023; 

vgl. auch: Nach Abschiebung droht erneut Verfolgung, in:  Aachener Zeitung vom 6.5.2020.
155 WDR Lokalzeit Aachen, Ägypter soll wegen Vorstrafe ausgewiesen werden, Bericht vom 28.3.2023 (nicht mehr online verfügbar).
156  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: 

Abschiebungsreporting NRW, Willich: Kreis Viersen will am Montag 57-jährigen Christen in den Iran abschieben, Pressemitteilung vom 26.6.2022.
157  Laut Länderinformation der EU-Asylagentur EASO kann unter Sharia-Rechtsprechung Apostasie im Iran mit dem Tod bestraft werden. 

Die Praxis der Rechtsprechung ist jedoch sehr viel variabler und referiert oft auf benachbarte Straftatbestände wie sektiererische Aktivitäten, 
BeleidigungdesislamischenGlaubensetc.;vgl.EASO, COI Query Response – Iran. Religious freedom and conversion, 20.12.2021. – 
Die EASO wurde 2022 in EEAA umbenannt. Das Akronym steht für European Union Agency for Asylum.

158 Kein Asyl wegen bizarren Religionstests, in: Rheinische Post vom 29.6.2022.

Bereits 2019 hatte die Härtefallkommission ein positives 
Votum für ein Aufenthaltsrecht für Hany Louka  abgegeben, 
das die Ausländerbehörde aber ignorierte. Denn Hany 
Loukagiltalsvorbestraft:2015mussteerineinemKonflikt
 zwischen seinem damaligen Arbeitgeber und einem 
 Bekannten vor Gericht als Zeuge aussagen. Das Gericht 
glaubte Hany Louka nicht, dass er, obwohl er damals nur 
wenigDeutschverstand,denKonfliktnichtmitbekommen
habe, und verurteilte ihn wegen vorsätzlicher Falschaus-
sage zu 120 Tagessätzen von 10 Euro.154 Dass selbst solche 
Vorfällenochnach Jahren zurEntscheidungsfindungher-
angezogen und Menschen negativ angelastet werden, zeigt 
eindrücklich die schwerwiegenden Folgen eines auf „Straf-
taten“ zentrierten Aufenthaltsrechts sowie die Härten, mit 
denen Ausländerbehörden Wege in einen gesicherten Auf-
enthalt blockieren, wenn sie aufgrund von Verurteilungen 
„Integrationsleistungen“ als nicht erfüllt bewerten. Durch 
den öffentlichen Druck kündigte Landrat Stephan Pusch
schließlich am 28. März 2023 gegenüber dem WDR an, den 
Sachverhalt neu prüfen zu wollen.155 Die Prüfung dauerte 
im November 2023 noch an.

Im Juni 2022 ließ der Kreis Viersen um 6 Uhr  morgens in 
 Willich den 57-jährigen iranischen Christen  Mohammadreza 
Nozary in seinem Schlafzimmer festnehmen. Das Amts-
gericht Krefeld ordnete Ausreisegewahrsam an. Ziel der 
Maßnahme: Mohammadreza Nozary sollte in den Iran 
 abgeschoben werden, um ihn dazu zu zwingen, bei der 
Deutschen Botschaft Teheran ein Visumverfahrens zum 
Ehegattennachzug nachzuholen.156 

Mohammadreza Nozary ist gläubiger Christ und hatte sich 
schonimIraningeheimenTreffeninWohnungenmitdem
Christentumbeschäftigt.2015floherdannnachDeutsch-
land. Im selben Jahr wurde er in einer Mitgliedsgemeinde 
der Evangelischen Kirche von Westfalen getauft. Obwohl 
konvertierte Christ:innen im Iran stark gefährdet sind – 
auch die Todesstrafe ist für sie möglich157 – hat das BAMF 
dem Mann keinen Schutz gewährt.158 2019 heiratete er  seine 

https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/versmold/23197866_Ohne-Vorwarnung-in-Gewahrsam-Abschiebung-schockt-Menschen-in-dieser-Stadt.html
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/aegypten
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/geilenkirchen/gangelt/nach-zehn-jahren-droht-nun-die-abschiebung_aid-87216275
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/geilenkirchen/gangelt/nach-abschiebung-droht-erneut-verfolgung_aid-50403511
https://www.abschiebungsreporting.de/willich-kreis-viersen-will-am-montag-57-jaehrigen-christen-in-den-iran-abschieben/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2065696/2021_11_Q45_EASO_COI_Query_Response_CONVERSION_IRAN.pdf
https://rp-online.de/nrw/staedte/willich/abschiebe-fall-mohammad-nozary-kein-asyl-wegen-bizarrem-religionstest_aid-72066089
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deutsche Ehefrau. Mit ihr und ihrem 13-jährigen  deutschen 
Sohn lebte er seit Jahren in familiärer Gemeinschaft. 
Bis zu seiner Festnahme arbeitete Mohammadreza  Nozary 
als Autopfleger bei einer Tankstelle. Seine Frau Sandra
 Nozary schilderte gegenüber der Rheinischen Post die Fest-
nahme ihres Mannes:

„Die Situation war surreal. Am Mittwochmorgen um 
sechs Uhr, wir haben noch geschlafen, hämmerte es 
plötzlich an der Tür. Ich weiß nicht, ob ich die Klingel 
überhört habe, oder ob sie zuvor gar nicht geklingelt 
haben. Ich dachte, uns wird gleich die Tür eingetreten. 
Ich bin zur Wohnungstür gegangen und habe gefragt, 
wer da ist. Ich hörte nur: ‚Aufmachen! Polizei!‘. […] 
 
Als ich die Tür öffnete, stürmten Männer in Uniform herein. 
Ich wurde sofort in die Küche gedrängt und durfte nicht 
mal meine Brille holen. Mein Mann war noch im Bett. 
Sie sind dann sofort ins Schlafzimmer und haben ihm 
Handschellen angelegt. Er durfte sich nur noch schnell 
anziehen, dann wurde er abgeführt. Es waren vielleicht 
zehn Leute.“
Sandra Nozary über die Abschiebung ihres Mannes159

159 Willicherin fürchtet um Leben ihres Mannes, in: Rheinische Post vom 25.6.2022.
160 Vgl. § 5 Absatz 2 AufenthG.
161 Nach§10Absatz3AufenthG.Möglichist,solangederAsylantragnichtalsoffensichtlichunbegründetabgelehntwurde,nurdieErteilungeiner

Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 5 AufenthG, also etwa nach § 25a und 25b AufenthG. § 25a und 25b AufenthG machen wiederum Gegenaus-
nahmenundkönnenaucherteiltwerden,wenneinAsylantragalsoffensichtlichunbegründetabgelehntwordenist.–DiekomplexeRechtslage 
rund um das sogenannte Zweckwechselverbot im Aufenthaltsrecht kann hier selbstverständlich nur angedeutet werden.

162 Siehe § 5 Absatz 2 Satz 2 AufenthG.

Der Kreis Viersen setzte Mohammadreza Nozary zuvor 
seitlängererZeitunterDruck,ersolleindenIranfliegen
und dann mit einem Visum zur Familienzusammenführung 
 wieder einreisen, um ein Aufenthaltsrecht zu erhalten. 
Der Kreis Viersen tat dabei so, als ob ein Visumverfahren 
für einen konvertierten Christen im Iran so etwas sei wie 
ein Behördenbesuch in der Nachbarstadt Krefeld oder eine 
PassbeschaffunginKanada.

Gerichtlich wurde dieses Vorgehen zunächst bestätigt. 
Denn das deutsche Aufenthaltsrecht sieht einen solchen 
Weg durchaus vor. Im 21. Jahrhundert einen Visumsantrag 
für den Ehegattennachzug per E-Mail oder direkt  digital 
bei der Deutschen Botschaft stellen zu können, kommt aus 
Sicht deutscher Behörden dagegen nicht infrage. Denn dem 
Aufenthaltsrecht liegt ein ordnungspolitisches Paradig-
ma zugrunde: Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt 
in der Regel die rechtmäßige Einreise mit einem  Visum 
 voraus.160 Und ein negatives Asylverfahren sperrt zusätz-
lich die  Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis vor der Aus-
reise mit Ausnahme des Aufenthalts aus  völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen.161 Es geht also 
schlicht um Kontrolle und Steuerung von Migration und 
 darum, dass niemand den vorgegebenen Einreiseweg mit 
Visum umgeht. Wenn es aufgrund besonderer Umstände 
des  Einzelfalls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren 
nachzuholen, kann davon allerdings abgesehen werden.162 
Der Kreis Viersen verneinte, diesen Spielraum zu haben 
und übte das Ermessen zulasten des Mannes aus. Letztlich 
ist ein solches Beharren auf der Nachholung eines Visum-
verfahrens allerdings bloße Förmelei und zudem Teil eines 
viel zu oft auf Abschreckung statt an der Lebensrealität von 
Menschen basierenden Aufenthaltsrechts.

https://rp-online.de/nrw/staedte/willich/willicherin-fuerchtet-um-das-leben-ihres-mannes_aid-71818521


158 4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  3. WENN BAMF UND GERICHTE NICHT GLAUBEN

Rund eine Woche war Mohammadreza Nozary im Abschie-
begefängnis Büren inhaftiert. Viele Menschen wurden 
rasch öffentlich undnichtöffentlich aktiv, unter anderem
der Flüchtlingsrat Krefeld, der Arbeitskreis Fremde in der 
Stadt Willich und der Willicher Bürgermeister Christian 
Pakusch.163 Die Abschiebung wurde schließlich zunächst 
 gestoppt.164 Mohammadreza Nozary stellte zudem einen 
weiteren Asylantrag. Doch das BAMF lehnte auch diesen 
 Antrag ab und sah, wie es im Ablehnungsbescheid hieß, 
 keine „Anhaltspunkte einer identitätsprägenden und unver-
zichtbaren Glaubensausübung des erworbenen Glaubens“.

„Trotz vermehrter Fragen bezüglich der derzeitigen Aus-
übung des christlichen Glaubens, der Entwicklung des 
christlichen Glaubens seit September 2018, der Nach-
frage bezüglich der Unverzichtbarkeit der religiösen Über-
zeugung und weiterer Anstoßfragen verlor sich der Antrags-
stellerimmerwiederinoberflächlichen,unsubstantiierten
und phrasenhaften Wendungen.“165 

Pfarrer Matthias Overath von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Holsterhausen, der Mohammadreza Nozary 2015 
getauft hatte, war dagegen von dessen Aufrichtigkeit über-
zeugt und hatte in mehreren pfarramtlichen Zeugnissen 
bescheinigt, dass er seinen christlichen Glauben glaubhaft 
ausübe.166 

Der Fall von Mohammadreza Nozary zeigt den dringenden 
Änderungsbedarf im Aufenthaltsrecht auf. Um dem Recht 
auf Familienleben gerecht zu werden und um Familientren-
nungen zu verhindern, muss es immer möglich sein, bei der 
örtlichen Behörde den Aufenthalt zu beantragen. Eine Aus-
reiseaufforderunganMenschen,diemitdeutschenStaats-
angehörigen verheiratet sind, ist familienfeindlich. Eine 
AufforderunganeinenkonvertiertenChristen,indenIran
auszureisen, ist noch dazu gefährlich.

163  Zahlreiche Appelle um Aufschiebung, in: Westdeutsche Zeitung vom 26.6.2022; 
„Sicherer Tod“ – Pfarrer aus Dorsten kämpft gegen Abschiebung eines iranischen Christen, in: Ruhr Nachrichten vom 4.8.2022.

164  Die Abschiebung ist vorerst gestoppt, in: Westdeutsche Zeitung vom 27.6.2022: 
Spektakuläre Wende im Willicher Abschiebefall, in: Rheinische Post vom 28.6.2022.

165  Zitate aus dem BAMF-Ablehnungsbescheid nach In Dorsten getaufter iranischer Christ. Ministerium lehnt auch den zweiten Asylantrag ab, 
in:  Dorstener Zeitung vom 28.11.2022. Die Überschrift des Artikels ist fehlerhaft. Der Ablehnungsbescheid im zweiten Asylverfahren erging 
 selbstverständlich  durch das BAMF, wie die Meldung dann auch korrekt darstellt.

166 „Sicherer Tod“ – Pfarrer aus Dorsten kämpft gegen Abschiebung eines iranischen Christen, in: Dorstener Zeitung vom 4.8.2022.
167  In Dorsten getaufter iranischer Christ. Ministerium lehnt auch den zweiten Asylantrag ab, in: Dorstener Zeitung vom 28.11.2022.
168  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW/Unabhängige Flüchtlings-

beratung Wuppertal/Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren/PRO ASYL, Katholischer Konvertit landet nach Abschiebung aus Wuppertal in 
Mauretanien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gefängnis: auf Konversion droht die Todesstrafe, Pressemitteilung vom 24.8.2023; 
vgl. auch: Mauretanier wollte in Wuppertal Katholik werden – jetzt droht die Abschiebung, in: Westdeutsche Zeitung vom 19.4.2023.

In einem anderen Punkt erkämpfte Mohammadreza Nozary 
mit Hilfe seiner Anwältin vor Gericht sein Recht. Nozary 
hätte nicht für fast eine Woche in Abschiebehaft genom-
men werden dürfen, entschied das Landgericht Krefeld im 
November 2022. „Das hätte unter diesen Umständen nicht 
passieren dürfen“, so seine Rechtsanwältin Zübeyde Duyar. 
„Er ist verheiratet, hat Arbeit und ist sozial so vernetzt, 
dass keinerlei Fluchtgefahr bestand.“167 

AUS WUPPERTAL ABGESCHOBEN – 
IN MAURETANIEN ALS CHRIST INHAFTIERT
Die Stadt Wuppertal ließ am 10. Juli 2023 den 26-jährigen 
Sidi mit einem Einzelcharter nach Mauretanien abschie-
ben. Sidi war 2018 mit einem Visum für die Aufnahme  eines 
Ingenieurstudiums nach Deutschland gekommen. Weil er 
die C1-Prüfung des letzten Deutschkurses nicht bestand, 
erlosch sein Aufenthaltsrecht. Sidi rückte in das Visier der 
Abschiebebehörden.168 

Doch Sidis Geschichte ist nicht die eines Scheiterns an den 
Feinheiten der deutschen Sprache im Prüfungskontext. 
In Wuppertal hatte Sidi über mehrere Monate einen Vorbe-
reitungskurs zum Eintritt in die römisch-katholische  Kirche 
besucht, war vom Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal 
Woelki zur Taufe zugelassen worden. Doch bevor er getauft 
werden und damit zum Christentum konvertieren  konnte, 
wurde Sidi am 9. März 2023 in der  Ausländerbehörde 
 Wuppertal festgenommen und anschließend in Abschiebe-
haft genommen. Gegenüber der Westdeutschen Zeitung 
schilderte Sidi die Umstände seiner Inhaftierung:

https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/drohende-abschiebung_aid-71962821
https://www.ruhrnachrichten.de/dorsten/pfarrer-kaempft-gegen-abschiebung-eines-iranischen-christen-w1777798-p-2000592342/
https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/willich-und-toenisvorst/der-fall-nozary_aid-72022643
https://rp-online.de/nrw/staedte/willich/willich-spektakulaere-wende-im-fall-mohammadreza-nozary_aid-71996845
https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/abschiebung-eines-iranischen-christen-ministerium-lehnt-auch-zweiten-asylantrag-ab-w667272-p-4000662437/
https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/abschiebung-eines-iranischen-christen-ministerium-lehnt-auch-zweiten-asylantrag-ab-w667272-p-4000662437/
https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/pfarrer-kaempft-gegen-abschiebung-eines-iranischen-christen-w1777798-p-4000578644/
https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/abschiebung-eines-iranischen-christen-ministerium-lehnt-auch-zweiten-asylantrag-ab-w667272-p-4000662437/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/mauretanier-wollte-in-wuppertal-katholik-werden-jetzt-droht-die-abschiebung_aid-88789405
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„Ich freute mich wirklich darauf, meine Aufnahme in 
die Kirche und die Absolution von der Ursünde zu 
feiern, nachdem ich monatelang den Katechismus 
bei Herrn Kleine erhalten hatte, aber es konnte nicht 
 geschehen, da ich am 9. März eine Einladung zum 
 Ausländeramt erhielt. Als ich eintrat, wurde ich mit dem 
Gesicht zur Wand gestellt, meine Jacke und andere 
Gegenstände wurden mir abgenommen. Zwei Beamte 
der zentralen Ausländerbehörde kamen  herein und 
 geleiteten mich, damit ich mich im Büro  hinsetze. 
Man legte mir Papiere vor und teilte mir mit, dass ich 
 gezwungen sei, das Land zu verlassen.“
Sidi im Abschiebegefängnis Büren, April 2023169

Aus Angst vor der Abschiebung schluckte er eine Büro-
klammer und kam in stationäre Behandlung. Diese Ver-
zweiflungstat wurde anschließend zur Grundlage für die
Inhaftierung im Abschiebegefängnis Büren gemacht. Dort 
wurde Sidi über insgesamt 54 Tage durchgängig mit einer 
15-Minuten-Lebendkontrolle überwacht. Das heißt, er wur-
de alle 15 Minuten kontrolliert, auch nachts. Insgesamt 
blieb Sidi bis zu seiner Abschiebung 126 Tage im Abschiebe-
gefängnis Büren inhaftiert.

In der Abschiebehaft wurde er schließlich getauft.  Gerade 
aufgrund seiner Konversion zum Christentum sah Sidi im 
Falle einer Abschiebung nach Mauretanien sein Leben in 
akuter Gefahr. Noch wenige Tage vor seiner Abschiebung 
schrieb Sidi in einer von ihm veröffentlichten Online
Petition:

169 Mauretanier wollte in Wuppertal Katholik werden – jetzt droht die Abschiebung, in: Westdeutsche Zeitung vom 19.4.2023.
170 Meine Abschiebung stoppen, damit das Todesurteil nicht über mich verhängt wird, Petition auf change.org vom 6.7.2023.
171  Ein Asylantrag hat nicht unbedingt eine Entlassung aus der Abschiebehaft zur Folge. Laut § 14 Absatz 3 AsylG „steht die Asylantragstellung 

der Anordnung oder Aufrechterhaltung von Abschiebungshaft nicht entgegen“.
172 Der zeitliche Ablauf kann anhand der vom Abschiebungsreporting NRW eingesehenen Akte nachgezeichnet werden.
173  Nach der Abschiebung aus Wuppertal droht Todesstrafe, in: WDR vom 24.8.2023; 

Abschiebung: In Mauretanien droht Sidi der Tod, in: nd vom 24.8.2023.
174 „Möglichst große Hilfe zukommen lassen“, in: Domradio vom 25.8.2023.

„Als Nicht-Muslim aus der Islamischen Republik Maure-
tanien droht mir Verfolgung, Ausgrenzung, Inhaftierung 
und sogar die Todesstrafe. Ich bin in Mauretanien über-
all einer starken Einschränkung meiner Menschenrechte 
 ausgesetzt. Außerdem ist mir als tätowierter nicht-musli-
mischer Konvertit zum Christentum ein normales Leben 
und auch nur die Freiheit nach meiner Rückkehr völlig 
 verwehrt.“170 

In der Abschiebehaft stellte Sidi erstmals einen Asylantrag. 
Trotzdem erfolgte keine Entlassung aus der Abschiebungs-
haft.171 Vielmehr erfolgte die Anhörung im Asylverfahren 
durch das BAMF während der Abschiebehaft unter für Sidi 
erheblichen Stressbedingungen wenige Tage nach dem 
 ersten gescheiterten Abschiebeversuch im März 2023. Das 
BAMF entschied bereits einen Tag nach der Anhörung und 
wiesdenAsylantragalsoffensichtlichunbegründetzurück.
Anschließend sah auch das Verwaltungsgericht Minden 
keinen Schutzbedarf. Ein Einzelrichter des Verwaltungs-
gerichtes Minden bewertete die geltend gemachte Hinwen-
dung des Mannes zum Christentum als nicht glaubhaft und 
wies den Eilantrag des Mannes innerhalb von 48 Stunden 
zurück. Der Zeitverlauf macht deutlich, wie sehr den betei-
ligten Behörden an einer raschen Abarbeitung des Antrages 
gelegen war. Schnelligkeit ging vor Gründlichkeit.172 

Für den Wuppertaler Pastoralreferenten Werner Kleine, 
der Sidi fast ein Jahr lang auf die Taufe vorbereitet hatte, 
bestand hingegen kein Zweifel an der Ernsthaftigkeit der 
Konversion:173 

„Die Vorbereitung [auf die Taufe] ist nach meinem Dafür-
halten extrem erfolgreich verlaufen. Ich habe einen sehr 
interessierten jungen Mann kennengelernt, der mit vielen 
Fragenaufmichzukam;dereifriginderBibelgelesenhat;
der Fragen gestellt hat, die zeigten, dass er offenkundig
 regelmäßig den Gottesdienst besuchte.“174 

https://www.wz.de/nrw/wuppertal/mauretanier-wollte-in-wuppertal-katholik-werden-jetzt-droht-die-abschiebung_aid-88789405
https://www.change.org/p/meine-abschiebung-stoppen-damit-das-todesurteil-nicht-über-mich-verhängt-wird
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/abschiebung-wuppertal-mauretanien-100.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1175758.festung-europa-abschiebung-in-mauretanien-droht-sidi-der-tod.html
https://www.domradio.de/artikel/warum-einem-katholiken-mauretanien-die-todesstrafe-droht
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Der Richter war außerdem der Meinung, dass dem Mann 
nach Rückkehr nach Mauretanien keine Sanktionen  drohen 
würden.Auffälligwardabei,dassdemGerichtzumZeitpunkt 
der Entscheidung keine Erkenntnisliste für Mauretanien 
vorlag.175 Eine Besonderheit in dem Verfahren war auch die 
AblehnungdesAsylantragsals„offensichtlichunbegründet“
durch das BAMF. Dies führt dazu, dass die Klage keine auf- 
schiebende Wirkung hatte. Somit war nach der Ablehnung des 
Eilantrages das Verfahren quasi aussichtslos erledigt.  Gegen 
den Beschluss des VG Minden gab es keine Rechtsmittel, 
nur theoretisch hätte noch die Anrufung des Bundesver- 
 fassungsgerichts zur Verfügung gestanden. Auch eine spätere 
Petition beim nordrhein-westfälischen Landtag mit der Bitte 
um einen Aufschub der Abschiebung fand kein Gehör.176 

Dies alles waren folgenschwere Fehlentscheidungen: Nach 
der Abschiebung aus Wuppertal hat sich Sidi aus dem 
 Gefängnis in Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens, 
gemeldet. Ihm soll dort der Prozess wegen so genannter 
Apostasie gemacht werden, dem „Abfall vom (muslimi-
schen) Glauben“.177 Nach Artikel 306 des mauretanischen 
Strafgesetzbuches kann dafür nach Angaben von Amnesty 
International auch die Todesstrafe verhängt werden, auch 
wenn diese nicht länger vollstreckt wird.178 Der Islam ist 
inMauretaniendie einzige offiziell zugelasseneReligion. 
Die katholische Kirche blieb in dem Fall aktiv, auch  Kardinal 
Woelki schaltete sich ein. Pastoralreferent Werner Kleine 
nutzte seine Kontakte in die Politik.179  Mehrere Wochen nach 
der Abschiebung gelang es deutschen  Regierungsstellen 
und internationalen Organisationen, Kontakt mit dem 
 inhaftierten Sidi aufzunehmen.180

175  Siehe Website des Verwaltungsgerichtes Minden. Verwaltungsgerichte führen Listen von Erkenntnismitteln für bestimmte Herkunftsländer, 
die sie dann ihren asylrechtlichen Entscheidungen zugrunde legen. Darin enthalten sind etwa staatliche Lageberichte, Berichte von Menschen-
rechtsorganisationen oder relevante Presseberichterstattung. 

176  Abschiebungsreporting NRW/Unabhängige Flüchtlingsberatung Wuppertal/Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren/PRO ASYL, Katholischer 
Konvertit landet nach Abschiebung aus Wuppertal in Mauretanien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gefängnis, Pressemitteilung vom 24.8.2023.

177 Abgeschobener Mauretanier aus Wuppertal in Haft – wegen der Abkehr vom Islam, in: Westdeutsche Zeitung vom 11.8.2023.
178  Mauretanien: Zwingende Todesstrafe für Gotteslästerung, Bericht von Amnesty International, Koordinationsgruppe gegen die Todesstrafe, 

10.5.2018.
179 „Möglichst große Hilfe zukommen lassen“, in: Domradio vom 25.8.2023.
180  Mauretanier in Wuppertal getauft, jetzt inhaftiert, in: Wuppertaler Rundschau vom 23.9.2023; 

Aus Wuppertal abgeschobener Mauretanier wird Thema für die Bundesregierung, in: Westdeutsche Zeitung vom 9.10.2023.
181 Bundestag-Drs. 20/9025, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebung nach Mauretanien, 31.10.2023, S. 2.
182  Nach Angaben der Stadt Wuppertal habe die Bundespolizei entschieden, Sidi in einem Mini-Charter abzuschieben. Siehe Stadt Wuppertal, Drs. 

VO/0861/23/1-A, Ressort 204 – Zuwanderung und Integration, Antwort auf die Große Anfrage der Linken vom 24.08.2023 zur Abschiebung nach 
Mauretanien, 4.9.2023.

183  Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 
14.12.2023, S. 18. Zum Vergleich: Für die gleiche Summe könnte für rund 122 Monate ein monatlicher BAföG-Höchstsatz in Höhe von 934 Euro für 
einePersonfinanziertwerden,dassindrund10Jahre.StattdessenflossdasSteuergeldeinerdeutschenFluggesellschaftzu.

184  Menschenrechtsorganisationen/Wohlfahrtsverbände/Juristische Vereinigungen, Memorandum für faire und sorgfältige Asylverfahren in 
 Deutschland. Standards zur Gewährleistung der asylrechtlichen Verfahrensgarantien, November 2016.

Eine Anfrage im Bundestag ergab im Nachgang, dass für das 
Herkunftsland Mauretanien beim Auswärtigen Amt kein Asyl- 
lagebericht geführt wird, der den Gerichten und dem BAMF 
zur Verfügung stehen würde, um die Lage von Verfolgten 
 korrekt einschätzen zu können: ein verhängnisvoller Mangel, 
der zu Fehlentscheidungen und -einschätzungen beitragen 
kann.181 Außerdem wurde durch eine Anfrage im Bundestag 
bekannt, dass der eigens für Sidi gecharterte Einzelcharter 
114.085 Euro gekostet hat.182 Damit war die Abschiebung von 
Sidi die zweitteuerste Abschiebung bundesweit in den  ersten 
zehn Monaten des Jahres 2023.183 Dass den  Behörden diese 
eine Abschiebung diese hohe Summe wert war, widerlegt 
auch den vielfach geäußerten Mythos, mit solch teuren   Char- 
termaßnahmen würden nur als besonders  gefährlich gelten-
de Menschen abgeschoben. Sidi hatte keine  Vorstrafen.

FOLGERUNGEN
Die Forderung nach sorgfältigen und fairen Asylverfahren, 
die Menschenrechtsorganisationen und Verbände der die 
Freien Wohlfahrtspflege bereits 2016 formuliert haben,
ist im Prinzip bis heute gültig.184 Gerade in Hinblick auf 
Konver sion und Apostasie ist auch die Frage zu stellen, ob 
die verfolgenden Behörden im Herkunftsland im Zweifel 
die Unterscheidung des BAMF und der Verwaltungsgerichte 
zwischen „aufrichtiger innerer Hinwendung zum Christen-
tum“ einerseits und asyltaktischer Konversion andererseits 
nachvollziehen würden – oder ob eine Verfolgungsgefahr 
nicht völlig unabhängig davon bestehen kann.

https://www.vg-minden.nrw.de/aufgaben/erkenntnislisten/index.php
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.abschiebungsreporting.de/katholischer-konvertit-landet-nach-abschiebung-aus-wuppertal-in-mauretanien-mit-hoher-wahrscheinlichkeit-im-gefaengnis-auf-konversion-droht-die-todesstrafe/
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/abgeschobener-mauretanier-aus-wuppertal-in-haft-wegen-der-abkehr-vom-islam_aid-95481105
https://amnesty-todesstrafe.de/2018/05/mauretanien-zwingende-todesstrafe-fuer-gotteslaesterung/
https://amnesty-todesstrafe.de/2018/05/mauretanien-zwingende-todesstrafe-fuer-gotteslaesterung/
https://www.domradio.de/artikel/warum-einem-katholiken-mauretanien-die-todesstrafe-droht
https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/maueretanier-in-wuppertal-getauft-jetzt-inhaftiert_aid-98182891
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/aus-wuppertal-abgeschobener-mauretanier-wird-thema-fuer-die-bundesregierung_aid-99118301
https://dserver.bundestag.de/btd/20/090/2009025.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/09/VO_0861_23_1_A_Antwort_auf_Anfragen.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/09/VO_0861_23_1_A_Antwort_auf_Anfragen.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2023/09/VO_0861_23_1_A_Antwort_auf_Anfragen.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Memorandum-für-faire-und-sorgfältige-Asylverfahren-in-Deutschland-2016.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Memorandum-für-faire-und-sorgfältige-Asylverfahren-in-Deutschland-2016.pdf
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   4.  80 JAHRE NACH DEM VÖLKERMORD. 
DIE ABSCHIEBUNG VON ROM:NJA DURCH DEUTSCHE BEHÖRDEN

185 Die Zahlen sind eine weit verbreitete Schätzung, eine gesicherte Datengrundlage existiert nicht.
186 ZurGeschichtederSinti:zzeundRom:njasieheeinführendKarolaFings,SintiundRoma.GeschichteeinerMinderheit,München2016; 

knapp auch MerfinDemir/JuliannaOrsóset.al.,DiegrößteMinderheitinEuropa,in:APuZ2223(2011),S.27f.
187 DerBegriff„Antiziganismus“istebensowiederBegriff„Antiromaismus“inderForschungsowieinnerhalbderMinderheitumstritten. 

Zu Diskriminierung und Ausgrenzung in Deutschland siehe einführend: Wolfgang Benz, Antisemitismus und Antiziganismus: Vorurteile gegen 
 Minderheiten, in: Deutschland Archiv vom 30.9.2014; Wolfgang Benz, Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Anti-
ziganismus,Berlin2014;Markus End, Bilder und Sinnstrukturen des Antiziganismus, in: APuZ 22-23 (2011), S. 15-21, Dokumentations- und Kultur-
zentrum Deutscher Sinti und Roma (Hg.), Antiziganismus. Soziale und historische Dimensionen von „Zigeuner“- Stereotypen, Heidelberg 2015.

188  Vgl. ausführlich die Kapitel 7 und 8 in Unabhängige Kommission Antiziganismus, Perspektivwechsel. Nachholende Gerechtigkeit. Partizipation, 
 Bericht vom Juni 2021 (auch als Bundestag-Drs. 19/30310 vom 21.5.2021).

189 Unabhängige Kommission Antiziganismus, Perspektivwechsel, S. 253.
190  Vgl. auch die entsprechende Positionierung des ersten Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung Mehmet Daimagüler: 

„Es beschränkt sich nicht auf Rechte“, in: taz vom 22.3.2022.

Abschiebungen betreffen auch die Gruppe der Rom:nja,
die größte Minderheit Europas. Europaweit mehr als elf 
 Millionen Menschen185 gehören zu der auch in Deutschland 
seit Jahrhunderten lebenden und hier vor allem als Sinti 
und Roma (Sinti:zze und Rom:nja) bekannten Minderheit. 
Die verschiedene Gruppen der Minderheit in Deutschland 
haben dabei einen sehr unterschiedlichen Status.186 Die ers-
te Gruppe bilden deutsche Sinti:zze und Rom:nja. Weitere 
Angehörige der Minderheit sind  frühere sogenannte Gastar-
beiter:innen, die insbesondere seit den 1970er Jahren in die 
Bundesrepublik migriert sind, und ihre Nachkommen, Uni-
onsbürger:innen mit Freizügigkeitsrecht ins besondere aus 
Rumänien und Bulgarien, Eine dritte Gruppe sind Rom:nja, 
die in den 1990er Jahren vor den Bürgerkriegen im zer-
fallendenJugoslawiengeflohensind.SeitderEUErweite
rung kamen zudem Rom:nja, die als Unionsbürger:innen 
Freizügigkeitsrecht genießen, in die Bundesrepublik, vor 
allem aus Rumänien und Bulgarien. In den letzten Jahren 
sind Rom:nja aus den Westbalkanstaaten und Moldau nach 
Deutschland geflohen. Insbesondere die Schutzsuchenden
aus dem westlichen Balkan sowie ihre Nachkommen leben 
oft auch noch nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten in 
Deutschland nur mit einer Duldung und sind von einer Ab-
schiebung bedroht.

Die seit Jahrzehnten andauernde Praxis der Abschiebung 
von Rom:nja aus Deutschland ist aus insbesondere zwei 
Gründen besonders skandalös: Erstens sind Rom:nja seit 
Jahrhunderten und bis heute in Europa vielfältigen For- 
men von Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus und 
Anti ziganismus ausgesetzt.187 Neben Rassismus im Alltag 
erleben Rom:nja auch in Deutschland bis heute institutio-
nelle und strukturelle Diskriminierung.188 In ihrer umfas-
senden  Studie konstatiert die Unabhängige Kommission 
Anti ziganismus:

„Insbesondere im Kontakt zu Ordnungs- und  Sozialbehörden, 
Polizei, Jugendämtern und Wohnungsämtern, Jobcentern 
und Arbeitsagenturen, beim Zugang zu Bildung und medi-
zinischer Versorgung kommt es immer wieder zur Ver-
letzung von Grundrechten.“189

Dass dieser Umstand auch Folgen für Rom:nja mit befriste-
ten Aufenthaltstiteln oder Duldungen hat, liegt angesichts 
der großen Spielräume der Ausländerbehörden bei der 
 Fallbewertung auf der Hand. Schon vor dem Hintergrund 
dieser institutionellen und strukturellen Diskriminie-
rungen muss die bundesdeutsche Politik den Schutz aller 
 Angehörigen der Minderheit garantieren.

Zweitens hat Deutschland im Umgang mit der Minder-
heit der Rom:nja eine historische Verantwortung.190 Denn 
Deutschland ermordete, zum Teil gemeinsam mit  weiteren 
Verbündeten, auf Grundlage der  NS-Rassenideologie 
während des Zweiten Weltkrieges mindestens eine 
 halbe  Million Sinti:zze und Rom:nja – in Deutschland  sowie 

https://www.bpb.de/system/files/pdf/WWG9D8.pdf
http://www.bpb.de/191739
http://www.bpb.de/191739
https://www.bpb.de/system/files/pdf/WWG9D8.pdf
https://dokuzentrum.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2019/12/150000_Publ_Tagungsband_Antiziganismus.pdf
https://dokuzentrum.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2019/12/150000_Publ_Tagungsband_Antiziganismus.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-Antiziganismus.pdf;jsessionid=BE32EFBE83F1DFE633BA8870608BC252.1_cid373?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-Antiziganismus.pdf;jsessionid=BE32EFBE83F1DFE633BA8870608BC252.1_cid373?__blob=publicationFile&v=3
https://dserver.bundestag.de/btd/19/303/1930310.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-Antiziganismus.pdf;jsessionid=BE32EFBE83F1DFE633BA8870608BC252.1_cid373?__blob=publicationFile&v=3
https://taz.de/Antiziganismusbeauftragter-ueber-sein-Amt/!5840059/
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im gesamten besetzten Europa und auf dem Balkan.191 
Als Opfer des nationalsozialistischen Deutschlands wurden 
Sinti:zze und Rom:nja in der Bundesrepublik allerdings erst 
seit1982öffentlichanerkannt–unddasauchnurallmählich.
Das war nicht zuletzt auch auf die  beharrliche Arbeit von 
Selbstorganisa tionen wie dem Zentral rat Deutscher Sinti 
und Roma zurück zuführen, die entsprechende Forde rungen 
 gegenüber der  Bundesregierung erhoben hatten. 1993 be-
schloss der Bundes tag  schließlich, den 16. Dezember als 
 Gedenk tag für die Opfer des Völkermordes an den Sinti:zze 
und Rom:nja  ein zurichten. Der Tag  bezieht sich auf die 
 Unterzeichnung des  Auschwitz- Erlasses durch den Reichs-
führer  SS  Heinrich Himmler am 16.  Dezember 1942, der die 
Grundlage für die  Deporta tion von  Sinti :zze und Rom:nja 
aus vielen euro päischen  Staaten in das Vernichtungs-
lager Auschwitz- Birkenau  bildete. In der bundes deutschen 
Erinnerungs kultur sind die  Verfolgung der Minderheit und 
der Völkermord gleichwohl bis  heute kaum präsent.192 Und 
während die Bundes republik die  Zuwanderung von Jüd :in-
nen aus der ehema ligen Sowjet union und ihren Nachfolge-
staatenals„jüdischeKontingentflüchtlinge“seitEndeder
1980er ermöglichte und förderte, um jüdische Gemeinden 
in Deutschland wiederzubeleben,193 gab und gibt es keine 
vergleichbaren Bemühungen bei den Sinti:zze und Rom:nja. 
Der Antiziganismusbeauftragte der Bundes regierung 
 Mehmet Daimagüler kritisierte im Juni 2023:

„Wir können nicht die Taten unserer Vorväter bedauern 
und unser eigenes Tun ignorieren. Wir müssen über unser 
 Handeln und unser Denken gegenüber Sinti und Roma im 
Hier und Heute sprechen. Wir müssen darüber sprechen, 
wie wir mit geflüchteten Roma umgehen. Jede Woche
 starten Flugzeuge aus dieser Stadt [Berlin] und deportieren 
Roma nach Moldawien.“194 

191  In der historischen Forschung ist die Größenordnung des Porajmos, des Völkermordes an den europäischen Rom:nja während des Zweiten 
 Welt krieges, nicht gesichert. Siehe einführend die bis heute einzige Gesamtdarstellung Michael Zimmermann, Rassenutopie und Genozid. 
Die nationalsozialistische „Lösung der Zigeunerfrage“, Hamburg 1996. Vgl. auch Ari Joskowicz, Rain of Ash. Roma, Jews, and the Holocaust, 
Princeton2023;KarolaFrings/SybilleSteinbacher(Hg.),SintiundRoma.DernationalsozialistischeVölkermordinhistorischerundgesellschafts-
politischerPerspektive,Göttingen2021;Martin Holler, Der nationalsozialistische Völkermord an den Roma in der besetzten Sowjetunion 
(1941-1944), Gutachten für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2009;MilovanPisarri,TheSuffering 
of the Roma in Serbia during the Holocaust, Belgrade, 2014.

192  Zu den Sinti:zze und Rom:nja in der deutschen Erinnerungskultur und zur unzureichenden bis ausbleibenden Politik der Wiedergutmachung siehe 
Sebastian Lotto-Kusche, Der Völkermord an den Sinti und Roma und die Bundesrepublik. Der lange Weg zur Anerkennung 1949–1990, Berlin/ Boston 
2022;MartinFeyen,„WiedieJuden?“Verfolgte„Zigeuner“zwischenBürokratieundSymbolpolitik,in:NorbertFrei/JoséBrunner/Constantin
Goschler(Hg.),DiePraxisderWiedergutmachung.Geschichte,ErfahrungundWirkunginDeutschlandundIsrael,Bonn2010,S.323355;Gabi
Meyer,OffiziellesErinnernunddieSituationderSintiundRomainDeutschland.DernationalsozialistischeVölkermordindenparlamentarischen
Debatten des Deutschen Bundestages, Wiesbaden 2013.

193 Vgl. Jannis Panagiotidis, Postsowjetische Migration in Deutschland. Eine Einführung, Weinheim/Basel 2021, S. 47-51.
194 BMFSFJ,MehmetDaimagülerfordertsichereUnterbringunggeflüchteterRoma,Meldungvom13.6.2023.
195 Unabhängige Kommission Antiziganismus, Perspektivwechsel, S. 16.
196 Siehe dazu alle bleiben!, Bleiberechtskämpfe von Roma seit 1989, Beitrag vom 3.10.2021.

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfahl der 
Bundesregierung in ihrem über 600-seitigen Bericht Mitte 
2021 in ihren zentralen Forderungen unmissverständlich,

„ein klares Bekenntnis für eine Verantwortung gegenüber 
den in der Bundesrepublik seit vielen Jahren lebenden  
Rom_nja abzugeben und die Perspektivlosigkeit  derjenigen, 
die bis heute mit dem unsicheren Status einer Duldung 
 leben müssen, zu beenden.
Mit Blick auf die praktische Anwendung der  Bestimmungen 
des Aufenthaltsgesetzes ist klarzustellen, dass die in 
Deutschland lebenden Rom_nja aus historischen und 
humani tären Gründen als eine besonders schutzwürdige 
Gruppe anzuerkennen sind.195

Landesregierungen und Ausländerbehörden sind 
 aufgefordert, die Praxis der Abschiebung von Rom_nja 
sofort zu beenden.“
Unabhängige Kommission Antiziganismus, 2021

Immer wieder haben Rom:nja mit vielfältigen  Protestformen 
für ein Bleiberecht gekämpft. So besetzten von Abschiebun-
gen bedrohte Rom:nja in den späten 1980er und  frühen 
1990er Jahren KZ-Gedenkstätten, den Kölner Dom und die 
Kölner Ausländerbehörde oder in Düsseldorf den Platz neben 
dem Landtag und organisierten Protestmärsche  (sogenannte 
„Bettelmärsche“) gegen die rigide Abschiebepolitik.196 
Von Juni bis Dezember 2002 organisierten aus den Krie- 
genaufdemBalkangefloheneRom:njanacheinervorhe 
rigen bundesweiten Protestkarawane an verschiedenen 

https://dokuzentrum.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2019/12/090000_Publ_Gutachten_Martin_Holler.pdf
https://dokuzentrum.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2019/12/090000_Publ_Gutachten_Martin_Holler.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/mehmet-daimagueler-fordert-sichere-unterbringung-gefluechteter-roma-226878
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-Antiziganismus.pdf;jsessionid=BE32EFBE83F1DFE633BA8870608BC252.1_cid373?__blob=publicationFile&v=3
https://allebleiben.info/bleiberechtskampfe-von-roma-seit-1989/
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Orten Düsseldorfs ein Protestcamp gegen ihre  geplanten 
Abschiebungen.197 Und in Herford, wo 30 Angehörige der 
Minderheit akut von einer Abschiebung bedroht waren, 
 beteiligten sich im Februar 2010 viele Rom:nja an einer 
Demonstration für ein Bleiberecht.198 In den Jahren 2015/16 
besetzten schutzsuchende Rom:nja das Mahnmal für die im 
Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin, 
den Hamburger Michel und den Regensburger Dom, um 
gegen ihre drohenden Abschiebungen zu demonstrieren.199 

Doch ungeachtet der fortwährenden Diskriminierung und Aus- 
grenzung von Rom:nja, der historischen  Verantwortung an- 
gesichts des Völkermordes und der vielfältigen  Proteste ziel- 
ten und zielen Politik und Verwaltungspraxis in Deutschland 
unvermindert darauf ab, ihnen einerseits den Zugang zu Schutz 
zu erschweren und andererseits jene  Angehörigen der Min- 
derheit mit unsicherem Aufenthalt möglichst abzuschieben.

EINE MINDERHEIT FAST OHNE CHANCE AUF SCHUTZ
Insbesondere seit den 1990er Jahren suchten Rom:nja 
Schutz inDeutschland.Rom:njafloheneinerseitsvorden
kriegerischen Auseinandersetzungen im zerfallenden Jugo-
slawien und andererseits vor der Ausgrenzung und Diskri-
minierung in den Staaten des westlichen Balkans und im 
östlichen Europa.200 In Moldau etwa zählen Rom:nja laut 
UN zu den am stärksten gefährdeten und marginalisierten 
Gruppen.201 In dem ärmsten Land Europas sind sie „in allen 
Lebensbereichen von erheblicher Diskriminierung durch 
die Mehrheitsbevölkerung, durch staatliche und private 
Institutionenbetroffen.“202 

197 Die Proteste sind ausführlich hier dokumentiert: Flüchtlingsrat Berlin, Aktuelles vom Roma-Protestcamp Düsseldorf, Stand: 20.12.2002.
198 Demonstration für Roma-Bleiberecht in der Innenstadt, in: Neue Westfälische vom 22.2.2010.
199  alle bleiben!, Der Michel ist besetzt!, Beitrag vom 17.9.2015; alle bleiben!, Balkan-Flüchtlinge besetzen Regensburger Dom, Beitrag vom 5.7.2016; 

RomaAntidiscriminationNetworkRAN,BleiberechtsprotesteinBerlin–EndlicheineLösungfürGenerationenfinden?,Beitragvom4.8.2016.
200 CivilRightsDefenders,TheWallofAntiGypsyism.RomaintheWesternBalkans,November2017; Zentralrat Deutscher Sinti & Roma, 

AntiziganismusundkumulativeDiskriminierungimWestlichenBalkanunddiedeutschePolitik,BriefingPaper,Juni2017; GoranBašić, 
Roma in the Republic of Serbia: The Challenges of Discrimination, Report herausgegeben von Minority Rights Group Europe, März 2021, 
SeánMcGinley/ElisaSöll,Die„SicherenHerkunftsstaaten“desWestbalkans,veröffentlichtvomNetzwerkProSintiundRoma,Dezember2022; 
siehe auch Stephan Müller, Roma aus dem Westlichen Balkan: Ursachen ihrer Flucht, in: FluchtforschungsBlog vom 19.5.2016.

201  United Nations Moldova, UN Moldova provided support to the Roma community from the Transnistria region to cope with the impact of the 
 pandemic, Bericht vom 8.4.2021.

202  PRO ASYL/Flüchtlingsrat Berlin, Diskriminiert und abgelehnt. Zur Situation schutzsuchender Rom*nja aus der Republik Moldau, Februar 2022, S. 59.
203  PRO ASYL, Das Konzept der „sicheren Herkunftsstaaten“ und seine Geschichte, Beitrag vom 18.3.2016. Siehe aus juristischer Perspektive auch 

Jakob Hohnerlein, Ein bisschen Verfolgung kann so schlimm nicht sein? Sicherheit in Herkunftsstaaten ist keine Frage des politischen Willens, 
in: Verfassungsblog vom 25.1.2019.

204  EU-Innenminister vermuten „Asylmissbrauch“, in: tagesschau vom 25.10.2012; Innenministerium will Migration vom Westbalkan begrenzen, 
in: Die Zeit vom 14.2.2014; Balkan-Asylbewerber unerwünscht, in: dw vom 22.7.2015; Seehofer will gegen „massenhaften Asylmissbrauch“ 
 vorgehen, in: Frankfurter Rundschau vom 14.1.2019.

Die Fluchtgründe von Rom:nja werden in Deutschland  indes 
kaum anerkannt. Ganz im Gegenteil sind  insbesondere 
Rom:njavonderStrategiebetroffen,möglichstvieleLänder
zu sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ zu erklären, 
um so Schutzsuchende vermeintlich vom Asyl gesuch ab zu - 
 halten und jene Asylanträge, die dennoch gestellt  werden, 
möglichst schnell abzulehnen. Zwischen 2014 und 2015 
stufte der Gesetzgeber, die sechs Westbalkanstaaten Alba-
nien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-
maze donien und Serbien als sogenannte „sichere Herkunfts-
staaten“ ein. Ende 2023 wurde dann neben Georgien auch 
die Republik Moldau zu einem „sicheren Herkunftsstaat“ 
erklärt. Asylanträge von Menschen aus Moldau und Georgi-
en hatte das BAMF schon vor dieser Einstufung der  beiden 
Staaten oft als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt.
Durch die jetzige Einstufung wurde das BAMF in seinem 
Vorgehen bestätigt und kann nun noch leichter die Asyl-
anträge von Menschen aus Moldau und Georgien regelhaft 
als „offensichtlich unbegründet“ ablehnen. Zugleich sind
mit der Einstufung mögliche Klagen gegen Ablehnungs-
bescheide deutlich erschwert.203 Diese sollen in der  Logik 
von Politik und Behörden möglichst aus dem Ausland 
 geführt werden, weil sie grundsätzlich keine aufschiebende 
Wirkung mehr haben. Die Frist für Eilanträge nach nega-
tiven Asylbescheiden beträgt nur sieben Tage.

In den politischen Debatten wurde und wird die harte Linie 
mit einem angeblichen „Asylmissbrauch“ durch Menschen 
aus diesen Ländern begründet, die Schutzsuchenden wur-
denundwerdenals„Wirtschaftsflüchtlinge“bezeichnet.204 
Gemeint sind damit, auch wenn das oft nicht  ausgesprochen 
wird, zumeist Rom:nja. Denn die meisten Schutzsuchenden 
aus den zu „sicheren Herkunftsstaaten“ erklärten Ländern 
des Westbalkans sind Rom:nja: 62,9 Prozent der 13.121 Asy-
lerst- und Folgeanträge von Menschen aus diesen Staaten 

https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/die-roma-protestkarawane-fuer-ein-bleiberecht-in-duesseldorf/
https://www.nw.de/nachrichten/thema/3399691_Demonstration-fuer-Roma-Bleiberecht-in-der-Innenstadt.html
https://allebleiben.info/der-michel-ist-besetzt/
https://allebleiben.info/balkan-fluchtlinge-besetzen-regensburger-dom/
https://ran.eu.com/bleiberechtsproteste-in-berlin-endlich-eine-losung-fur-generationen-finden/
https://crd.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Wall-of-Anti-Gypsyism-Roma-in-Western-Balkans.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-06-30-briefing-paper-kumulative-diskriminierung.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-06-30-briefing-paper-kumulative-diskriminierung.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2021/03/MRG_Rep_RomaSerb_EN_Mar21_E.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2021/03/MRG_Rep_RomaSerb_EN_Mar21_E.pdf
https://www.kath-waldkirch.de/media/download/integration/1684343/2022-12-12-die-sicheren-herkunftsstaaten-des-westbalkans_1.pdf
https://fluchtforschung.net/roma-aus-dem-westlichen-balkan-ursachen-ihrer-flucht/
https://moldova.un.org/en/124295-un-moldova-provided-support-roma-community-transnistria-region-cope-impact-pandemic
https://moldova.un.org/en/124295-un-moldova-provided-support-roma-community-transnistria-region-cope-impact-pandemic
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/220210_BHP_PA_Moldau_final-1.pdf
https://www.proasyl.de/hintergrund/das-konzept-der-sicheren-herkunftsstaaten-und-seine-geschichte/
https://verfassungsblog.de/ein-bisschen-verfolgung-kann-so-schlimm-nicht-sein-sicherheit-in-herkunftsstaaten-ist-keine-frage-des-politischen-willens/
https://verfassungsblog.de/ein-bisschen-verfolgung-kann-so-schlimm-nicht-sein-sicherheit-in-herkunftsstaaten-ist-keine-frage-des-politischen-willens/
https://www.tagesschau.de/ausland/innenministerkonferenz-luxemburg-ts-100.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/union-innenministerium-asyl-balkan
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/union-innenministerium-asyl-balkan
https://www.dw.com/de/balkan-asylbewerber-unerwünscht/a-18599852
https://www.fr.de/politik/seehofer-will-gegen-massenhaften-asylmissbrauch-vorgehen-11190662.html
https://www.fr.de/politik/seehofer-will-gegen-massenhaften-asylmissbrauch-vorgehen-11190662.html
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in Deutschland wurden 2022 von der Minderheit gestellt. 
Ähnlich waren die Zahlen im ersten Halbjahr 2023: 4.903 
der 7.492 Asylerst- und Folgeanträge von Menschen aus 
den Westbalkanstaaten hatten Rom:nja gestellt (65,4 Pro-
zent).205 Und auch wenn für dieses Land keine  detaillierte 
Statistik vorliegt, sind unter den Schutzsuchenden aus Mol-
dau viele Rom:nja.206 Die Einstufung der Westbalkanstaaten 
als „sichere Herkunftsstaaten“, mit der die Zahl der Asylan-
träge aus diesen Ländern gesenkt werden sollte, diente und 
dient also unmittelbar dazu, der aus gegrenzten Minderheit 
den Zugang zum Schutz in Deutschland zu erschweren.

Hinzu kommt die restriktive Entscheidungspraxis des 
BAMF. Im Jahr 2022 hat das BAMF 3.494 Asylanträge von 
Rom:nja aus den Ländern des Westbalkans inhaltlich ent-
schieden. Davon haben nur 21 Rom:nja überhaupt einen 
Schutz status erhalten: zweimal einen subsidiären Schutz 
und in 19  Fällen ein Abschiebungsverbot – eine erschre-
ckende  Anerkennungsquote von 0,6 Prozent. Im ersten 
Halbjahr 2023 gab es für Rom:nja noch seltener Schutz: 
2.021 Asyl anträge von Rom:nja hat das BAMF inhaltlich 
 entschieden – in fünf Fällen wurde ein Schutzstatus zu-
gesprochen (Schutzquote: 0,2 Prozent). Dabei sind die 
Schutzquoten des BAMF für die Nicht-Rom:nja unter den 
Antragsteller :innen aus den Westbalkanstaaten sogar  höher 
als jene der diskriminierten Minderheit: Im Jahr 2022 lag 
ihre Schutzquote bei genau 2 Prozent und im ersten Halb-
jahr 2023 bei 1,4 Prozent.207 Diese verschwindend geringen 
Schut zquoten überraschen allerdings nicht. Denn schließ-

205  Der Anteil der Rom:nja überwog 2022 bei Asylantragsteller:innen aus Bosnien-Herzegovina (80,9 Prozent), Serbien (86,2 Prozent), Montenegro 
(74,8 Prozent) und Nordmazedonien (60,3 Prozent) deutlich. Beim Kosovo waren die Antragszahlen ausgeglichen (Rom:nja 50,9 Prozent, aller-
dings nur 35,1 Prozent der Erstanträge). Nur im Falle Albaniens waren die Antragszahlen von Rom:nja im Verhältnis geringer als bei der übrigen 
Bevölkerung (33,9 Prozent). Alle Zahlen nach bzw. berechnet auf der Grundlage von Bundestag-Drs. 20/5709, Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Linken, Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2022, 17.2.2023, S. 82f. und Bundestag-Drs. 20/8222, Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2023, 5.9.2023, S. 104f.

206  Vgl. Roma Center/Roma Antidiscrimination Network, Stellungnahme zur geplanten Einstufung der Republik Moldau als „Sicheren Herkunftsstaat“, 
23.6.2023.

207  Alle Zahlen nach bzw. berechnet auf der Grundlage von Bundestag-Drs. 20/5709, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, 
Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2022, 17.2.2023, S. 82f. und Bundestag-Drs. 20/8222, Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Linken, Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2023, 5.9.2023, S. 104f.

208  Ein solches gilt für Menschen aus „sicheren Herkunftsstaaten“, vor dieser Einstufung gab es Arbeitsverbote aufgrund anderer Bestimmungen. 
Für Moldau gibt es nach § 104 Absatz 18 AufenthG eine Übergangsregelung für Menschen, die bis 30.8.2023 einen Asylantrag gestellt haben oder 
die sich zum 30.8.2023 geduldet in Deutschland aufgehalten haben, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben. Siehe für die heutigen Arbeitsverbote 
Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.

209  Dazu Unabhängige Kommission Antiziganismus, Perspektivwechsel, vor allem S. 253-269. Siehe in einer längeren Perspektive Karola Fings, 
 Schuldabwehr durch Schuldumkehr. Die Stigmatisierung der Sinti und Roma nach 1945, in: Oliver von Mengersen (Hg.), Sinti und Roma. 
Eine  deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung und Emanzipation, Bonn 2015, S. 145–164. Vgl. auch Tobias Neuburger/Christian Hinrichs, 
 Mechanismen des institutionellen Antiziganismus: Kommunale Praktiken und EU-Binnenmigration am Beispiel einer westdeutschen Großstadt. 
Forschungsbericht für die Unabhängige Kommission Antiziganismus, März 2021.

210 RomaCenter/RomaAntidiscriminationNetworkRAN,GeflüchteteRomaausderUkraine.EinZustandsbericht,Juli2022,S.19; Roma Belong, 
 Statelessness, Discrimination and Marginalisation of Roma in Ukraine, März 2018, S. 15. Zugleich verweigerten, wie das Roma Center berichtete, 
deutscheBehördenRom:nja,dieausderUkrainegeflohenwaren,mitunterdenSchutzstatusmitderUnterstellung,siehätten(auch)dieungarische
Staatsbürgerschaft und daher als EU-Bürger:innen keinen Anspruch auf diesen Schutz. In Baden-Württemberg sollen ungarischsprachige Personen, 
die im großen Familienverband vorstellig werden, laut Rundschreiben des Justizministeriums auf doppelte Staatsbürgerschaften überprüft werden.

lich wurde  politisch beschlossen, dass diese Staaten für alle 
dort  lebenden Menschen „sicher“ seien.

ABSCHIEBEPOLITIK GEGENÜBER ROM:NJA
Während ihre Asylanträge – politisch gewollt – fast 
durchweg abgelehnt werden, unterlagen und unterliegen 
Rom:nja in der Regel zusätzlich noch einem Arbeitsver-
bot, so dass vielen von ihnen das Erreichen eines Bleibe-
rechts über die eigene Lebensunterhaltssicherung kaum 
möglich war und ist.208 Darüber hinaus sind Rom:nja auch 
in Deutschland institutioneller Diskriminierung durch die 
Verwaltungen ausgesetzt.209 Und auch Rom:nja, die nach 
dem 24. Februar 2022 vor dem russischen Angriffskrieg
auf die Ukraine aus dem Land geflohen sind, erleben in
Deutschland im Gegensatz zu anderen Ukrainer:innen re-
gelmäßigRassismusundBenachteiligung.Diesbetrifftsie
gerade dann besonders hart, wenn sie aufgrund von Papier-
losigkeit keine ukrainischen Personaldokumente vorwei-
sen können, was bei bis zu 20 Prozent der ukrainischen 
Rom:nja der Fall ist.210 Für Rom:nja, die (vermeintlich) 
Staatsbürger :innen der Länder des westlichen Balkans 
sind, ist der Weg in ein Aufenthaltsrecht ebenfalls oft er-
schwert, weil es für sie angesichts der Diskriminierung 
durch die Behörden vor Ort oft schwierig bis unmöglich ist, 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005709.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005709.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008222.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008222.pdf
https://ran.eu.com/wp-content/uploads/2023/07/Stellungnahme-Moldau.pdf
https://ran.eu.com/wp-content/uploads/2023/07/Stellungnahme-Moldau.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005709.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005709.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008222.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008222.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-Antiziganismus.pdf;jsessionid=BE32EFBE83F1DFE633BA8870608BC252.1_cid373?__blob=publicationFile&v=3
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/UKA/Forschungsbericht_Mechanismen_des_institutionellen_Antiziganismus.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/UKA/Forschungsbericht_Mechanismen_des_institutionellen_Antiziganismus.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/UKA/Forschungsbericht_Mechanismen_des_institutionellen_Antiziganismus.pdf
https://ran.eu.com/wp-content/uploads/2023/07/Zustandsbericht.-Ukrainische-Roma-in-Deutschland.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/4616_file1_roma-belong-ukraine-english-language.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/4616_file1_roma-belong-ukraine-english-language.pdf
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die von deutscher  Seite verlangten Reisepässe vorzulegen. 
Behörden der Nachfolge staaten des ehemaligen Jugosla-
wiens ver weigern die Ausstellung oder behaupten, dass es 
sich nicht um ihre Staatsbürger:innen handele.211 Die Un-
abhängige Kom mission Antiziganismus hält fest:

„Tausende Kinder, die in Deutschland geboren beziehungs - 
weise aufgewachsen sind, haben keine deutsche Staats- 
bürgerschaft. Nach wie vor sind viele Rom_nja staaten-
los, nicht wenige sind damit jahrelang zermürbenden Aus-
handlungsprozessen ausgesetzt, in denen eine angebliche 
Zu gehörigkeit zu Ländern konstruiert wird, die nicht oder 
nicht mehr als Heimatländer der Betroffenen angesehen
werden können.“212

Die regelhaft in Schnellverfahren abgelehnten  Asylanträge 
und die versperrten Wegen in ein Bleiberecht führten und 
führen dazu, dass viele Rom:nja lange nur mit einer  Duldung 
leben, andere wurden in eine Duldung hinein geboren, ohne 
selbst jemals einen Asylantrag gestellt zu haben. Die Ab-
schiebepolitik deutscher und nordrhein-westfälischer 
 Behörden zielte und zielt dann gerade auch auf die Minder-
heit ab. Wenn in politischen und gesellschaftlichen  Debatten 
von „Menschen ohne Bleibeperspektive“ die Rede ist, die 
nach einem abgelehnten Asylantrag – am besten  direkt aus 
einem Landeslager heraus213 – schnell  abgeschoben werden 
sollen, sind sehr oft Rom:nja gemeint. Schon in den Debat-
ten der 1990er Jahre machte sich die deutsche Politik in 
Bund und in den Ländern daran, jene Menschen, die vor den 
BürgerkriegenaufdemBalkangeflohenwaren,soschnell
wie möglich wieder  abzuschieben. Unter diesen Schutz-
suchenden waren viele Rom:nja.214

211  Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen verwies beispielsweise Anfang 2021 in einem Beschluss darauf, dass viele Rom:nja aus dem Kosovo 
angesichts fehlender Registrierung durch staatliche Stellen ihre Staatsangehörigkeit nicht nachweisen können, siehe: Roma Antidiscrimination 
 Network RAN, Internationaler Schutzbedarf von Roma im Kosovo. Wichtiger Beschluss eines Sozialgerichts, Bericht vom 15.2.2021.

212 Unabhängige Kommission Antiziganismus, Perspektivwechsel, S. 313.
213 Vgl. Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
214  Zu dieser Abschiebepolitik allerdings ohne Fokus auf Rom:nja siehe Jochen Oltmer, „Geduldet“ und „rückgeführt“. Schutzsuchende aus den 

 postjugoslawischen Kriegen der 1990er-Jahre in Deutschland, in: bpb vom 20.1.2023.
215  NRW-Innenminister stoppt Abschiebung von Roma, in: Rheinische Post vom 7.12.2011; NRW-Innenminister stoppt Roma-Abschiebung 

in den  Kosovo, in: WAZ vom 7.12.2011; Landtag beschließt Abschiebestopp für Roma, in: Rheinische Post vom 9.12.2011.
216 NRWMinisteriumfürInneresundKommunales,RückführungausreisepflichtigerPersonenindieWestbalkanRepublikenAlbanien, 

BosnienundHerzegowina,Mazedonien,MontenegroundSerbien;hier:AngehörigederVolksgruppenderRoma,AshkaliundÄgypter, 
Runderlass vom 22.12.2014.

217 Vgl. für die Debatte um 2015 „Ein verzweifelter Akt der Behörden“, in: taz vom 22.12.2015.
218  Brief von Kommunalpolitiker:innen an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vom 10. März 2015. Eine Kritik an der Position der 

 Kommunal politiker:innen hier: Flüchtlingsrat NRW, Stellungnahme des FR NRW zu einem Brief der 15 Oberbürgermeister aus dem 
Ruhrgebiet an Hannelore Kraft vom 5.5.2015.

Im Dezember 2011 hatte der nordrhein-westfälische Land-
tag immerhin einen Abschiebestopp für Rom:nja in den 
 Kosovo beschlossen, der allerdings nur für die Winter-
monate  gelten sollte. Kurz zuvor hatte Innenminister Ralf 
Jäger (SPD) noch eine Sammelabschiebung von 33 Rom:nja 
in den Kosovo auf den Weg gebracht, bevor er diese auf 
politischen und öffentlichen Druck hin schließlich weit
gehend absagen musste.215 Und zwischen 2010 und 2014 
hatte das damals zuständige nordrhein-westfälische 
 Innenministerium in Runderlassen erklärt, dass etwaigen 
Abschiebungen von besonders schutzbedürftigen Rom:nja 
„jeweils eine sorgfältige Einzelfallprüfung vorangehen“ 
solle, um „objektiv unzumutbare Härten zu vermeiden“.216 

Mit der wachsenden Fluchtbewegung insbesondere aus 
 Syrien, dem Irak und Afghanistan seit 2014/15 standen 
dannaberindenöffentlichenDebatten–nebenGeorgien,
Moldau und den Maghreb-Ländern – mit den Staaten des 
Westbalkans genau jene Länder im Fokus, aus denen viele 
Rom:nja Schutz in Deutschland suchten.217 Abschiebungen in 
dieseLänderwurdennunforciertundöffentlichgefordert.
Im März 2015 kritisierten elf Oberbürgermeister :innen und 
vier Landräte aus Nordrhein-Westfalen in einem  Schreiben 
an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft jene Erlasse als 
„kontraproduktiv“, mit denen das Innenministerium von 
den Ausländerbehörden eine Einzelfallprüfung von  einigen 
Gruppen von Rom:nja gefordert hatte. „Stattdessen be-
nö tigen wir alle Unterstützung, Menschen mit bestands-
kräftigfestgestelltenAusreiseverpflichtungeninihreHei-
matländer zurück zu führen, um die notwendigen Plätze 
für um ihr Leben fürchtende Flüchtlinge freizuziehen.“218 
Viel deutlicher konnte man unterschiedliche Gruppen von 
Schutzsuchenden nicht gegeneinander ausspielen.

https://ran.eu.com/internationaler-schutzbedarf-von-roma-im-kosovo-wichtiger-beschluss-eines-sozialgerichts/
https://ran.eu.com/internationaler-schutzbedarf-von-roma-im-kosovo-wichtiger-beschluss-eines-sozialgerichts/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-Antiziganismus.pdf;jsessionid=BE32EFBE83F1DFE633BA8870608BC252.1_cid373?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/517151/geduldet-und-rueckgefuehrt/
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/517151/geduldet-und-rueckgefuehrt/
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-innenminister-stoppt-abschiebung-von-roma_aid-13032403
https://www.waz.de/politik/nrw-innenminister-stoppt-roma-abschiebung-in-den-kosovo-id6142234.html?page=2
https://www.waz.de/politik/nrw-innenminister-stoppt-roma-abschiebung-in-den-kosovo-id6142234.html?page=2
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/landtag-beschliesst-abschiebestopp-fuer-roma_aid-13032503
https://koelner-fluechtlingsrat.de/neu/userfiles/pdfs/2014-12-22Abschiebung_Westbalkan.pdf
https://koelner-fluechtlingsrat.de/neu/userfiles/pdfs/2014-12-22Abschiebung_Westbalkan.pdf
https://koelner-fluechtlingsrat.de/neu/userfiles/pdfs/2014-12-22Abschiebung_Westbalkan.pdf
https://taz.de/!5259706/
https://www.aktion302.de/fileadmin/aktion302/15obNRW.pdf
https://www.frnrw.de/service/suche-neu/artikel/stellungnahme-des-fr-nrw-zu-einem-brief-der-15-oberbuergermeister-aus-dem-ruhrgebiet-an-hannelore-kraft.html
https://www.frnrw.de/service/suche-neu/artikel/stellungnahme-des-fr-nrw-zu-einem-brief-der-15-oberbuergermeister-aus-dem-ruhrgebiet-an-hannelore-kraft.html
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Die Debatten und Entwicklungen führten letztlich wieder 
zu verschärften Abschiebungen von Rom:nja aus Nord-
rhein-Westfalen. Das nordrhein-westfälische Innenminis-
terium, noch immer unter Minister Jäger, forderte von den 
Aus länderbehörden im Juni 2016 nun unter Bezug auf die 
Gedulde ten aus den Ländern des Westbalkans „[a]nge - 
sichts der hohen Beanspruchung kommunaler Flücht-
lingsunterbringungs- und -versorgungsstrukturen“ sowie 
„der aktuellen effektiven Rückkehrmöglichkeiten in die
 Westbalkanstaaten“ die „zeitnahe Prüfung“ der Duldungen. 
Zwar verwies der Erlass auch auf Bleiberechts regelungen, 
stellte aber unmissverständlich klar: „Durch die Ausländer-
behörden sind Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreise-
pflicht bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen
 unverzüglich einzuleiten.“ Zugleich sei „festzu stellen, dass 
angesichts des nunmehr bestehenden allgemeinen recht-
lichen und sachlichen Handlungsrahmens durch  nationale 
Vorgaben und europarechtliche Schutzgarantien für zu-
sätzliche spezielle Erlassregelungen [...] für  vulnerable 
 Per sonen aus den Westbalkanstaaten kein Raum mehr 
ist.“219 Das bedeutete also: Weil andere Schutzsuchende 
(insbesondereausSyrien)nachDeutschlandflohen,sollten
Geduldete aus den Balkanstaaten abgeschoben werden. 
Dass das sehr viele Rom:nja betraf, war für die Landes-
regierungoffenkundigkeinProblem.

Das Drängen auf schnelle Abschiebungen von Menschen 
aus vermeintlich sicheren Staaten wurde stets auch auf 
die oft schon seit den 1990er Jahren in Deutschland 
 lebenden Rom:nja und ihre Kinder ausgedehnt. In der 
Folge  wurden und werden selbst in Deutschland gebore-
ne und auf gewachsene Rom:nja nach vielen Jahren in für 
sie unbekannte Länder abgeschoben, die sie oft nicht ken-
nen und deren Sprache sie nicht sprechen.220 Der Bürger- 
und  Menschenrechtsverein Rom e.V. aus Köln  berichtet, 
seine Unterstützungs- und Beratungsangebote würden 

219 NRWMinisteriumfürInneresundKommunales,AusreisepflichtigeAusländerinNordrheinWestfalen,Runderlassvom21.6.2016. 
Zur nordrhein-westfälischen Abschiebepolitik seit 2015/16 siehe auch Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen.

220  So wurden beispielsweise um 2010 mit den Sammelabschiebungen in den Kosovo, an denen Nordrhein-Westfalen stark beteiligt war, 
Rom:nja  abgeschoben, die bereits seit zehn bis zwanzig Jahren in Deutschland gelebt hatten. PRO ASYL/Flüchtlingsrat Niedersachsen, 
Keine Gnade für Roma, Pressemitteilung vom 16.3.2010. Vgl. auch NRW startet Massenabschiebung von Roma, in: taz vom 29.9.2009.

221 Rome.V.,Arbeitsbereich„Sozial,GeflüchtetenundIntegrationsberatung“,undatiert.
222  Roma Antidiscrimination Network RAN, Veranstaltung im Bundestag und neue Experten-Kommission Bleiberecht des BRV, Beitrag vom 20.2.2024; 

Menschenrechtsorganisationen/Selbstorganisationen, Humanitäre und historische Verantwortung übernehmen: Keine Abschiebungen von Roma*, 
keineAbschiebungennachMoldau.MoldauistkeinsicheresHerkunftsland!,OffenerBriefandieBerlinerInnensenatorinIrisSpangervom 
12.6.2023; ZentralratDeutscherSinti&Roma,Unmenschlichkeitbeenden–KeineAbschiebungvonnachDeutschlandgeflüchtetenRomainihre 
Herkunftsstaaten,19.8.2021; BundesRomaVerband,EndlicheineLösungfürGenerationenfinden:BleiberechtfürRomainDeutschland,Juli2016; 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Bleiben. Keine Abschiebung von Roma aus Deutschland, 5.11.2010; Menschenrechtsorganisationen/Selbst-
organisationen, Wir fordern: alle bleiben! Keine Abschiebungen von Roma, Aschkali und Ägyptern (RAE) nach Kosovo!, 20.4.2010.

223  Vgl. etwa McGinley/Söll, Die „Sicheren Herkunftsstaaten“ des Westbalkans; Abgeschobene Roma in Mazedonien, Journalistische, juristische und 
medizinische Recherchen, 2015. Für die Abschiebungen in den Kosovo um 2010 siehe dieses Interview mit Volker Maria Hügel: „Auf der Müllkippe 
entsorgt“, in: taz vom 18.8.2010.

 insbesondere von Rom:nja aus dem ehemaligen  Jugoslawien 
wahrgenommen, die oft schon seit Jahrzehnten in Deutsch-
land leben

„und nicht nur durch ihre Kriegs- und Fluchterlebnisse 
 traumatisiert sind, sondern auch durch  menschenunwürdige 
Existenzbedingungen hier vor Ort, verbunden mit der stän-
digen Angst vor einer polizeilichen Abschiebung in ein 
Land, dass sie nicht kennen und dessen Sprache sie nicht 
beherrschen. Viele von ihnen sind von einem Arbeits- und 
Reiseverbotbetroffen.“221 

Neben der Unabhängigen Kommission Antiziganismus 
 fordern auch Menschenrechts- und Selbstorganisationen 
seit langem ein Bleiberecht für Rom:nja und ein Ende der 
Abschiebepolitik.222

ABSCHIEBUNG IN DIE VERELENDUNG
Bei ihrer verhärteten Abschiebepolitik vernachlässigen 
Land und Ausländerbehörden, dass Rom:nja nicht nur in 
ein (vermeintliches) Herkunftsland abgeschoben  werden, 
sondern dort vielfach Verelendung, prekären Lebens-
bedingungen, Diskriminierung und Ausschluss von  sozialer 
 Infrastruktur ausgesetzt sind, was insbesondere für 
 Menschen mit Erkrankungen, Behinderungen und weiteren 
besonderen Schutzbedarfen folgenschwer ist.223 

Am 29. Januar 2019 schob der Rhein-Erft-Kreis eine trans-
geschlechtliche Romni ab – trotz massiver psychischer 
 Erkrankungen, weiterer körperlicher Erkrankungen und 
des Ersuchens der Härtefallkommission an die Ausländer-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35004&val=35004&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/keine-gnade-fuer-roma/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/keine-gnade-fuer-roma/
https://taz.de/NRW-startet-Massenabschiebung-von-Roma/!572270/
https://www.romev.de/?page_id=25
https://ran.eu.com/veranstaltung-im-bundestag-und-neue-experten-kommission-bleiberecht-des-brv/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/offenerbriefmoldau_22.juni2023.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/offenerbriefmoldau_22.juni2023.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/offenerbriefmoldau_22.juni2023.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2021/08/stellungnahme-zentralrat-zur-abschiebung-von-roma-in-laender-des-west-balkan.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2021/08/stellungnahme-zentralrat-zur-abschiebung-von-roma-in-laender-des-west-balkan.pdf
https://www.bundesromaverband.de/endlich-eine-loesung-fuer-generationen-finden-bleiberecht-fuer-roma-in-deutschland/
https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/101103_ASF_TAZ_web4.pdf
https://www.roma-center.de/wir-fordern-alle-bleiben/
https://www.roma-center.de/wir-fordern-alle-bleiben/
https://www.kath-waldkirch.de/media/download/integration/1684343/2022-12-12-die-sicheren-herkunftsstaaten-des-westbalkans_1.pdf
https://www.roma-center.de/wp-content/uploads/2015/10/Mazedonien_Bericht_2015_web.pdf
https://www.roma-center.de/wp-content/uploads/2015/10/Mazedonien_Bericht_2015_web.pdf
https://taz.de/ABSCHIEBUNG-IN-DEN-KOSOVO/!5137155/
https://taz.de/ABSCHIEBUNG-IN-DEN-KOSOVO/!5137155/
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behörde, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Ihren Asyl-
antrag hatte das BAMF 2016 nur einen Tag, nachdem sie 
ihn gestellt hatte, abgelehnt. Marlen Vahle urteilte für den 
Kölner Flüchtlingsrat nach der Abschiebung:

„Es ist zu befürchten, dass sich die gesundheitliche Situa-
tionderBetroffenenmassivverschlimmernwird.Zueiner
eigenständigen Versorgung und Lebensführung ist Frau B. 
nicht in der Lage. Zudem ist davon auszugehen, dass sie als 
transsexuelle Frau in Nordmazedonien mit Gewalt und 
 Stigmatisierung aufgrund ihrer Geschlechtsidentität 
konfron tiert sein wird, wie es auch im Vorfeld ihrer Flucht 
geschehen war.“224

Im Sommer 2020 schob die Stadt Gütersloh dieachtköpfigen
Familie Kurtesi nach Serbien ab. Die Familie war 2013  bereits 
einmal abgeschoben worden und lebte seit 2015 wieder 
in Gütersloh, zwei der Kinder wurden in Deutschland 
 geboren. Unterstützer:innen setzten sich für die  Familie 
ein. Sowohl die Härtefallkommission als auch der Petitions-
ausschuss des Landtags sprachen sich für ein Bleiberecht 
aus. „Aus Sicht des Petitionsausschusses sprechen neben 
der  familiären Gesamtsituation insbesondere die  positiven 
Entwicklungsprognosen der Kinder für die  Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen.“225 Dennoch schob die Stadt 
 Gütersloh die Familie ab und behauptete, „keine Spiel-
räume“ gehabt zu haben.226 Die Abschiebung der  Familie 
sorgte auch in der Lokalpolitik für Kritik.227 Für einen 
Sohn der Familie, der aufgrund einer geistigen Behinde-
rung  einer besonderen Therapie und Förderung bedurfte, 
habe die Ausländerbehörde, so erklärte die Stadt nach der 
Abschiebungöffentlich,füreinenEmpfangundeinemedi-
zinische Betreuung nach der Ankunft gesorgt. Es sei außer-
dem eine medizinische Versorgung in einer Spezialeinrich-
tung gewährleistet. Doch in Serbien wurde die Familie nach 
der Abschiebung nur von der Polizei nach den Gründen für 
den Aufenthalt im Ausland befragt. Einen Empfang durch 
Ärzt:innen oder überhaupt eine medizinische Begleitung 

224  Kölner Flüchtlingsrat/Lesben- und Schwulenverband NRW/rubicon/Rainbow Refugees Cologne Support Group/Schwules Netzwerk NRW/Netzwerk 
Geschlechtliche Vielfalt Trans*NRW, Schwer kranke transsexuelle Frau nach Nordmazedonien abgeschoben!, Pressemitteilung vom 20.2.2019.

225 Familie Kurtesi: Unterstützer fordern Bleiberecht, in: Die Glocke vom 22.5.2020.
226 Familie Kurtesi ist abgeschoben, in: Die Glocke vom 26.5.2020.
227 Wie die drohende Abschiebung dieser Gütersloher Familie zum Streitfall wird, in: Neue Westfälische vom 25.5.2020.
228  Für die Frage, wie sehr die Behörden die Frage der medizinischen Versorgung nach der Abschiebung berücksichtigen (müssen), 

siehe Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
229  Stadt Gütersloh schiebt trotz massiver Kritik Familie nach Serbien ab, in: Neue Westfälische vom 26.5.2020; 

Zwei Wochen nach der umstrittenen Abschiebung: So geht es Familie Kurtesi, in: Neue Westfälische vom 12.6.2020.
230 Hilferuf aus Serbien: Abgeschobene Familie bittet Morkes um Unterstützung, in: Neue Westfälische vom 14.1.2021.
231 HoffnungsschimmerfürRückkehrdieserabgeschobenenFamilienachGütersloh,in:NeueWestfälischevom7.9.2021.
232 Stadt Köln schiebt schwangere 16-Jährige ab, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 23.12.2021.

blieben aus. Und als sie bei den lokalen Behörden wegen 
der Therapie für ihren Sohn fragten, wurden sie abgewie-
sen: Eine Unterstützung gäbe es nicht.228 Die Familie lebte 
anschließend zu acht in einer Einzimmerwohnung.229

„In Gütersloh hatten sie versprochen, dass alles 
 organisiert sein würde, aber nichts ist passiert.“
Asiba Kurtesi nach ihrer Abschiebung

Mutter Asiba Kurtesi berichtete ein gutes halbes Jahr 
 später der Neuen Westfälischen, dass es ihrem Sohn ohne 
die  Therapie und Medikamente deutlich  schlechter  gehe.230 
Ein Unterstützer der Familie meldete einige  Monate danach, 
dass dieMutter auf offener Straße zusammengeschlagen
worden sei.231

Die Stadt Köln nutzte – geschichtsvergessen – ein histo-
risches Datum, um eine vierköpfige Familie, die der
Rom:nja-Community angehört, nach Albanien abzu schie-
ben. Am 16. Dezember 2021, dem  Gedenktag für die Opfer 
des Völkermordes an den Sinti:zze und Rom:nja, drangen 
Mitarbeiter:innen der Stadt Köln am frühen   Morgen vor 
6 Uhr gewaltvoll in die Wohnung der  Familie  Hymerllaj ein. 
Die Rom:nja-Familie war 2019 aus  Albanien nach Deutsch-
landgeflohen.AbgeschobenwurdenebendenbeidenEltern
auch der 16-jährige Sohn und seine Zwillings schwester 
Xhilliana, die sich in der 19. Schwangerschaftswoche be-
fand und eine geistige Behinderung hat. Während der Ab-
schiebung sperrte sich Xhilliana in ihrem Zimmer ein. 
Die Tür wurde aufgebrochen, wobei auch der Bauch der 
schwangerenJugendlichengetroffenwurde.NachihrerAb-
schiebung lebte die Familie unter prekären Bedingungen 
in einer Barackensiedlung.232 Marianne Arndt, Gemeinde-

https://koelner-fluechtlingsrat.de/downloadpresse/2019/95/2019-02-20PM_Abschiebung_Transfrau.pdf
https://koelner-fluechtlingsrat.de/downloadpresse/2019/95/2019-02-20PM_Abschiebung_Transfrau.pdf
https://www.die-glocke.de/kreis-guetersloh/guetersloh/artikel/familie-kurtesi-unterstuetzer-fordern-bleiberecht-1624316644
https://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/familie-kurtesi-ist-abgeschoben-1624288510
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22788258_Wie-die-drohende-Abschiebung-dieser-Guetersloher-Familie-zum-Streitfall-wird.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22789291_Stadt-Guetersloh-schiebt-trotz-massiver-Kritik-Familie-nach-Serbien-ab.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22802546_Zwei-Wochen-nach-der-umstrittenen-Abschiebung-So-geht-es-Familie-Kurtesi.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22935119_Hilferuf-aus-Serbien-Abgeschobene-Familie-bittet-Morkes-um-Unterstuetzung.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/23085019_Hoffnungsschimmer-fuer-Rueckkehr-dieser-abgeschobenen-Familie-nach-Guetersloh.html
https://www.ksta.de/koeln/trotz-geistiger-einschraenkung-stadt-koeln-schiebt-schwangere-16-jaehrige-ab-124854
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referentin und Mitglied der Kölner AG Bleiben233 sprach von 
einem „Desaster der Menschlichkeit“ und einem der „schwär- 
zestenTageinmeinerlangjährigenArbeitmitGeflüchteten“. 
Trotz der von einer Gynäkologin aufgrund der psychischen 
und sozialen Situation bestätigten Risikoschwangerschaft 
der Jugendlichen wies das Verwaltungsgericht Köln den noch 
in der Kürze der Zeit eingereichten Eilantrag für einen vorläu- 
figenAbbruchderAbschiebungderFamilieab,weilesden
Nachweis der Risikoschwangerschaft nicht anerkannte.234

Marianne Arndt schilderte einen Tag nach der Abschiebung, 
dass die Jugendliche im Flugzeug vor Schmerzen geschrien 
habe und nun wegen der Schmerzen in ein Krankenhaus 
müsse.235 Wieder einmal waren also die Bedürfnisse einer 
vulnerablen Person ignoriert worden. Die Behörde zog sich 
aus der Verantwortung, weil ja eine ärztliche Begleitung 
und Inempfangnahme organisiert worden sei.236 Die Kölner 
Initiativen Wir haben Platz, AG Bleiben und Seebrücke Köln 
kritisierten die Abschiebung und forderten von der Stadt 
KölneinePositionierung,obder„SchutzvonGeflüchteten
in Köln nur ein Lippenbekenntnis“ sei. Wenige Tage zuvor 
hattederStadtratdieAufnahmevonGeflüchtetenvonder
belarussisch-polnischen Grenze beschlossen.237 

Im Dezember 2022 schob die Zentrale Ausländerbehörde 
Essen einen 52-jährigen Rom aus dem Lager Rees II nach 
Serbien ab, direkt nach einer stationären psychiatrischen 
Behandlung. Zuvor ließ die Behörde ihn für einige Tage im 
Abschiebegefängnis Büren inhaftieren.238 Im  Dezember 2023, 
etwa ein Jahr später, entschied das Landgericht  Kleve, 
dass die vom Amtsgericht Kleve angeordnete In haftierung 
rechtswidrig war.239

233  Die AG-Bleiben ist ein Zusammenschluss aus Willkommensinitiativen und weiteren Engagierten aus der antirassistischen Arbeit in Köln. 
Sie setzt sich für die Grundrechte aller Kölner:innen unabhängig vom Aufenthaltsstatus ein, und tritt ein für eine Stadt Köln als solidarische 
undweltoffeneStadtimSinnederSolidarityCityKöln.

234  Marianne Arndt schilderte in einem Gedankenprotokoll die Abschiebung der Familie, die sie seit einem halben Jahr begleitete hatte: 
Marianne Arndt, Desaster der Menschlichkeit! Protokoll einer Abschiebung aus der Sicht einer Flüchtlingsbegleiterin, 17.12.2021.

235 ebd., S. 4.
236 Vgl. auch Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
237  WirhabenPlatz/AGBleiben/SeebrückeKöln,IstSchutzvonGeflüchteteninKölnnureinLippenbekenntnis?Initiative„WirhabenPlatz“, 

AG  Bleiben und Seebrücke Köln hinterfragen Köln als “Sicheren Hafen”, Pressemitteilung vom 20.12.2021; 
Initiativen fordern Statement zu Abschiebungen, in: Radio Köln vom 23.12.2021.

238 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
239 Siehe Landgericht Kleve, Beschluss vom 22.12.2023, Az. 4 T 7/23.
240 „Die haben meine Träume geraubt“, in: Deutschlandfunk Kultur vom 21,6.2018.
241  Siehe die (drohende) Abschiebung des Ehepaars Herceg aus Brilon (Hochsauerlandkreis) im Jahr 2013 Angst vor Abschiebung in den Kosovo – 

 Ehepaar Herceg lebt seit 21 Jahren in Brilon, in: Westfalenpost vom 9.10.2013 und Unterstützer*innenkreis der Familie Herceg, Abschiebung nach 
21 Jahren in Brilon soll 32-jährige Ehe auseinander reißen!, Pressemitteilung vom 6.10.2013. Vgl. auch für die Abschiebung dreier Brüder im Jahr 
2017: OffenerBriefdesTribunalNSUKomplexauflösenmitUnterstützungderkooperierendenTheaterundOrganisationengegendieAbschiebung 
von Selami Prizreni, 19.5.2017; alle bleiben!, Abschiebungsanordnung nach 27 Jahren. Wir fordern ein Bleiberecht für Hikmet! Beitrag vom 
4.4.2015.

KEIN BLEIBERECHT 
TROTZ JAHRZEHNTEN IN DEUTSCHLAND

„Mit neun sowas zu erleben, auf einmal nicht mehr zur 
Schule zu gehen. Ich bin aufgestanden, hab gesagt, 
‚Mama, wir müssen zur Schule.‘ ‚Nein, wir sind im  Kosovo, 
hier gibt es keine Schule.‘ Du wolltest das so sehr. 
Und dann nehmen die dir das. Die machen deine Kindheit 
kaputt. Die haben meine Träume geraubt.“
Nadire (16), sieben Jahre nach ihrer Abschiebung durch den Kreis Borken240

Immer wieder schoben und schieben nordrhein-west-
fälische Behörden Rom:nja ab, die seit Jahrzehnten in 
Deutschland leben und denen vielfach der Weg aus dem 
 prekären  Status der Duldung in einen gesicherten Aufent-
halt verwehrt  wurde.241 In Gütersloh stand im Sommer 2020 
der gerade 18 Jahre alt gewordene Ramazan G. vor einer 
 Abschiebung in den Kosovo. Dabei hatte er sein  ganzes 
Leben in Deutschland verbracht, gerade die Schule abge-
schlossen und einen Ausbildungsvertrag als Klempner in 
der Tasche. Doch die Ausländerbehörde verweigerte die Ar-
beitserlaubnis, die Duldung der Familie sollte Ende August 
auslaufen. Einen Asylantrag hatte Ramazan nie gestellt:

https://wirhabenplatz.eu/files/2021/12/Protokoll-einer-Abschiebung_16.12.2021.pdf
https://wirhabenplatz.eu/2021/12/17/ist-fluechtlingsschutz-nur-ein-lippenbekenntnis-14-12-2021-rat-der-stadt-koeln-beauftragt-ob-reker-sich-beim-bund-fuer-die-aufnahme-von-fliehenden-aus-dem-belarussischen-grenzgebiet-einzusetzen-1/
https://wirhabenplatz.eu/2021/12/17/ist-fluechtlingsschutz-nur-ein-lippenbekenntnis-14-12-2021-rat-der-stadt-koeln-beauftragt-ob-reker-sich-beim-bund-fuer-die-aufnahme-von-fliehenden-aus-dem-belarussischen-grenzgebiet-einzusetzen-1/
https://www.radiokoeln.de/artikel/initiativen-fordern-statement-zu-abschiebungen-1171090.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/kleve/lg_kleve/j2023/4_T_7_23_Landgericht_Kleve_Beschluss_20231222.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/roma-rueckkehrer-auf-dem-balkan-die-haben-meine-traeume-100.html
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/article8539578/angst-vor-abschiebung-in-den-kosovo-ehepaar-herceg-lebt-seit-21-jahren-in-brilon.html
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/article8539578/angst-vor-abschiebung-in-den-kosovo-ehepaar-herceg-lebt-seit-21-jahren-in-brilon.html
https://allebleiben.info/abschiebung-nach-21-jahren-in-brilon-soll-32-jaehrige-ehe-auseinander-reissen-2/
https://allebleiben.info/abschiebung-nach-21-jahren-in-brilon-soll-32-jaehrige-ehe-auseinander-reissen-2/
https://allebleiben.info/offener-brief-des-tribunal-nsu-komplex-auflosen-mit-unterstutzung-der-kooperierenden-theater-und-organisationen-gegen-die-abschiebung-von-selami-prizreni/
https://allebleiben.info/offener-brief-des-tribunal-nsu-komplex-auflosen-mit-unterstutzung-der-kooperierenden-theater-und-organisationen-gegen-die-abschiebung-von-selami-prizreni/
https://allebleiben.info/abschiebungsanordnung-nach-27-jahren-wir-fordern-ein-bleiberecht-fuer-hikmet/
https://allebleiben.info/abschiebungsanordnung-nach-27-jahren-wir-fordern-ein-bleiberecht-fuer-hikmet/
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„Warum und wie auch? Ich bin doch in Gütersloh geboren, 
im Städtischen  Krankenhaus. Ich habe eine deutsche 
 Geburtsurkunde. Ich bin hier voll integriert, bin hier zur 
Schule gegangen. Und kriminell bin ich auch nicht.“

Ramzan G. (18) im Sommer 2020242

Vielen in Deutschland geborenen und aufgewachsenen 
 Kindern von Menschen, die während der Jugoslawienkriege 
indieBundesrepublikflohen,drohenAbschiebungen.Unter
ihnen sind viele Rom:nja.243 Für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen haben die Abschiebungen oft erhebliche 
 psychische Folgen.244

Im Sommer 2021 hat die Stadt Gelsenkirchen die 20-jährige 
Muradija N., eine schwer geistig behinderte Gelsenkirche-
ner Romni, mit ihren Eltern (beide 53 Jahre) in den Kosovo 
abgeschoben. Die junge Frau ist in Gelsenkirchen geboren 
und aufgewachsen. Sechs Wochen vor der Abschiebung hat-
te sie ihren Förderschulabschluss erreicht und sollte bald in 
eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen aufge-
nommen werden. Angesichts ihrer Behinderung war zudem 
ein Verfahren zur Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung 
beim Amtsgericht anhängig. Doch die Ausländer behörde 
Gelsenkirchen nutzte die Sommerferien, um Fakten zu 
schaffenundMuradijaN.mitihrenElternineinihrvöllig
fremdes Land abzuschieben.245 Dabei wäre die Ausländer-
behördedazuverpflichtetgewesen,voreinerAbschiebung
die Möglichkeiten für ein Bleiberecht zu prüfen. Ein solches 
sah das deutsche Aufenthaltsrecht grundsätzlich für zum 
damaligen Zeitpunkt unter 21-jährige Menschen vor (heute 
für unter 27-Jährige), die einen Schulabschluss erlangen. 

242 Schock für jungen Gütersloher: Statt Ausbildung droht ihm jetzt die Abschiebung, in: Haller Kreisblatt vom 7.8.2020.
243  Im Dezember 2017 schob beispielsweise der Kreis Warendorf die Rom:nja-Familie B., ein Ehepaar mit vier minderjährigen Kindern, in den Kosovo ab. 

siehe: alle bleiben!, Abschiebung von Roma-familie trotz Petition!, Bericht vom 13.12.2017. Siehe auch Roma Antidiscrimination Network RAN, 
 Bittere Zeiten für Roma-Kinder in Deutschland. Abschiebungen nehmen kein Ende, Beitrag vom 19.1.2021.

244  Siehe dazu auch Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl? Vgl. auch Verena Knaus et al. Stilles Leid – Zur psychosozialen Gesundheit abgeschobener und 
 rückgeführter Kinder. UNICEF Kosovo in Zusammenarbeit mit Kosovo Health Foundation, 2012.

245  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW, dem Roma Center und dem Bundes Roma Verband recherchiert und dokumentiert, siehe: 
 Abschiebungsreporting NRW/Roma Center/Bundes Roma Verband, Abschiebung kurz nach Schulabschluss, Pressemitteilung vom 21.10.2021, 
vgl. auch Gelsenkirchen schiebt geistig Behinderte (20) in Kosovo ab, in: WAZ vom 28.10.2021; WDR Lokalzeit Ruhr, Bericht vom 10.11.2021 
(nichtmehronlineverfügbar);NRW-Stadt schiebt Frau mit geistiger Behinderung ab – jetzt lebt Familie „im Elend“, in: ruhr24.de vom 2.11.2021. 
Zum Schutz der Person wird hier ein Pseudonym verwendet.

246  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden, Anwendungs-
hinweise zu § 25a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), Runderlass vom 29.9.2011. Bis Redaktionsschluss dieser Dokumentation hatte Nordrhein-
Westfalen weiterhin keinen gültigen Erlass zu § 25a AufenthG. Ein solcher befand sich im Dezember 2023 in der ressortübergreifenden Abstim-
mung der Landesregierung.

Fatal war jedoch auch, dass für Nordrhein-Westfalen zum 
Zeitpunkt der Abschiebung kein gültiger Erlass zu dem Pa-
ragraphen des Aufenthaltsgesetzes vorlag, der der Auslän-
derbehörde handlungsleitende Maßstäbe für Schüler:innen 
von Förderschulen hätte geben können. Bereits außer Kraft 
getretene Anwendungshinweise des Landes von 2011 mach-
ten dagegen sehr deutlich, dass selbstverständlich auch ein 
Förderschulabschluss zu einem Bleiberecht führen kann.246 
Dieses sich aus dem Gesetz ergebende Bleiberecht hat die 
Ausländerbehörde Muradija N. also verwehrt.

Mit Muradija N. wurden ihre beiden Eltern abgeschoben, 
beide schwer erkrankt. Der Vater, selbst gehörlos, war 
1999 imKosovoOpfereines schwerenAngriffsgeworden
undistmitseinerFraunachDeutschlandgeflüchtet.Seit-
her leidet er unter den Folgen und befand sich seit Jahren 
in psychiatrischer Behandlung. Auch die Mutter der  jungen 
Frau ist gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Durch die 
 jahre lange und fordernde Betreuung und Begleitung 
 mehrerer behin derter Familienangehöriger ist sie selbst 
psychisch  erkrankt und physisch erschöpft. Bei den beiden 
Eltern hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Außenstelle Dortmund im Dezember 2019 von Amts wegen 
ein neues Verfahren zur Prüfung von Abschiebungsver boten 
ein geleitet. Über dieses Verfahren war von der Behörde 
nochkeineEntscheidunggetroffenworden.Beidewurden
nach 22 Jahren in Deutschland gemeinsam mit ihrer Toch-
ter abgeschoben. Die Ausländerbehörde der Stadt Gelsen-
kirchen hatte die  Familie auch nicht auf die Möglichkeit 
einer Eingabe bei der Härtefallkommission hingewiesen. 
Nach der Abschiebung hatte die Familie im Kosovo keine 
Bleibe oder Unterkunft und keinerlei soziale Versorgung. 
In Deutschland  zurück blieben mehrere volljährige Ge-
schwister der jungen Frau mit eigenem Bleiberecht.

https://www.haller-kreisblatt.de/region/22838504_Schock-fuer-jungen-Guetersloher-Statt-Ausbildung-droht-ihm-jetzt-die-Abschiebung.html
https://allebleiben.info/abschiebung-von-roma-familie-trotz-petition/
https://ran.eu.com/bittere-zeiten-fur-roma-kinder-in-deutschland-abschiebungen-nehmen-kein-ende/
https://ran.eu.com/bittere-zeiten-fur-roma-kinder-in-deutschland-abschiebungen-nehmen-kein-ende/
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/9302/86af5cefb0c6fc109352876244275d53/studie-stilles-leid-kosovo-abschiebestudie-2012-pdf-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/9302/86af5cefb0c6fc109352876244275d53/studie-stilles-leid-kosovo-abschiebestudie-2012-pdf-data.pdf
https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-abschiebung-kurz-nach-schulabschluss/
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchen-schiebt-geistig-behinderte-20-in-kosovo-ab-id233693683.html
https://www.ruhr24.de/nrw/gelsenkirchen-nrw-abschiebung-geistig-behinderte-frau-kosovo-stadt-kranke-eltern-schulmann-koeln-91087441.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2603&bes_id=19352&val=19352&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2603&bes_id=19352&val=19352&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1
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Der Gelsenkirchener Ordnungsdezernent Simon Nowack 
erklärte in einer Stellungnahme der Verwaltung an den 
Stadtrat:

„Die in Rede stehende Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25a 
Abs. 1 AufenthG sieht neben dem Vorliegen eines Schul-
abschlusses (mindestens Hauptschule) eine Reihe  weiterer 
Voraussetzungen (u.a. positive Integrationsprognose, die 
Vorlage eines Nationalpasses etc.) vor, die jedoch auch 
 tatsächlich durch die Person nachgewiesen sein müssen. 
Ist dies, wie vorliegend, nicht der Fall, kann ein solcher 
Anspruch nicht begründet werden. Letztlich können auch 
gesundheitliche Beeinträchtigungen innerhalb der Norm 
keinen Ausnahmetatbestand begründen.“247

Die Ausführungen des städtischen Vertreters zeigen auf, 
mit welch nützlichkeitsorientiertem Blick die Verwaltung 
auf eine junge Frau mit geistiger Behinderung schaute, die 
auf die Unterstützung ihrer Angehörigen angewiesen war. 
Gleichzeitig macht die harte Haltung deutlich, dass die 
 Abschiebung auch dadurch begünstigt worden ist, dass die 
Landesregierung weder per Erlass gültige Anwendungs-
hinweise vorgelegt hatte noch Vorgaben für die Kommunen 
füreineHinweispflichtzurBelehrungüberdieMöglichkeit
der Anrufung der nordrhein-westfälischen Härtefallkom-
mission macht. Die Ermöglichung eines Verfahrens bei der 
Härtefallkommission wäre hier ein menschenrechtlicher 
Minimalstandard zum Schutz der Familie gewesen.

Die Abschiebung der alleinerziehenden Mirie Maqani und 
ihrer fünf minderjährigen Kinder in den Kosovo durch die 
Stadt Essen im Frühjahr 2018 – die Mutter lebte seit über 26 
Jahren in Deutschland, ihre Kinder wurden hier  geboren – 
scheiterte nur an der fehlenden Landeerlaubnis des 
Abschiebefliegers in Pristina. Das Flugzeug kehrte um.
Mit  zivilgesellschaftlicher Unterstützung konnte ein Jahr 
 später ein Aufenthaltsrecht für die Familie durchgesetzt 
werden.248 Der Kreis Mettmann forderte im August 2021 
die in Haan lebende Familie Stojkovic auf, bis 1. September 
„freiwillig“ nach Serbien auszureisen. Mariana Stojkovic 
war 2008 als 14-Jährige mit ihrer Familie nach Deutschland 

247 StadtGelsenkirchen,Drs.20–25/2438,Referat32ÖffentlicheOrdnungundSicherheit,AntwortaufAnfrageim„Abschiebungeinergeistig 
 Behinderten in den Kosovo“ vom 3.1.2022.

248  Laissez-passer, „Wie in einem schlimmen Traum“, Beitrag vom 22.4.2018; Atempause für von Abschiebung bedrohte Roma-Familie, in: WAZ vom 
29.5.2018; ProAsyl/FlüchtlingsratEssen,AusdemAbschiebefliegerindenAufenthalt–FamilieMaqanidarfbleiben,Beitragvom7.11.2019.

249 Zu den Arbeitsverboten siehe Kapitel 4.6: Über Abschiebungen trotz Arbeit und Ausbildung.
250  Eine ganze Schule kämpft für diese Familie, in: Rheinische Post vom 27.8.2021; Plakataktion für bedrohte Familie, in: Rheinische Post vom 

2.9.2021; Wohnung für von Abschiebung bedrohte Familie gesucht, in: Rheinische Post vom 3.9.2021.
251 Bleiberecht für Familie Stojkovic in Haan, Petition auf change.org vom 27.8.2021.
252 Ehepaar aus Wesel droht nach 28 Jahren die Abschiebung, in: Rheinische Post vom 18.9.2021.
253 „Wir waren schon verzweifelt“, in: Rheinische Post vom 28.7.2022.

geflohen,lebtealsobereitsseitdreizehnJahreninDeutsch-
land. Ihre fünf Kinder (zwischen sechs und zehn Jahre alt) 
wurden alle in Deutschland geboren. Obwohl sie mehrmals 
Arbeitsstellen gefunden hatte, durfte die alleinerziehende 
Mutter diese wegen eines verhängten Arbeitsverbotes nicht 
 antreten.249 Die Behörden gaben ihr also nicht die Chance, 
ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern und auf diesem Weg 
ein Bleiberecht zu erlangen. In Haan setzten sich, wie die 
Rheinische Post schrieb, „das gesamte Lehrerkollegium, die 
Schulpflegschaft und die Erzieherinnen der Grundschule
Bollenberg“ für die Familie ein. Lehrer:innen  organisierten 
eine Unterschriftenaktion für die Familie.250 Über 5.500 
Menschen unterzeichneten die Online-Petition.251

Im Sommer 2021 drohte Gani und Lumturije Rama (66 und 
57 Jahre) nach 28 Jahren die Abschiebung aus dem Kreis 
 Wesel. Das Ehepaar war 1993 während der Jugoslawien-
kriege aus dem Kosovo nach Deutschland geflohen. Hier
hatten sie drei Kinder bekommen und großgezogen. Mit 
der Volljährigkeit des dritten Kindes ging die Aufenthalts-
erlaubnis des Ehepaares verloren. Nun sollten sie „frei-
willig“ in ein Land ausreisen, das ihnen längst fremd 
 geworden war und in dem Rom:nja weiterhin diskriminiert 
und ausgegrenzt werden. „Lieber in Deutschland tot, als 
 zurück in den Kosovo“, sagte Lumturije Rama gegenüber 
der Rhei nischen Post. 252

Das Ehepaar war mit der Situation völlig überfordert, 
 weshalb das Amtsgericht Wesel eine rechtliche  Betreuung 
für das Ehepaar einsetzte. In monatelanger Unterstützungs-
arbeit konnten die beiden Berufsbetreuerinnen über ein 
Härtefallverfahren schließlich im Sommer 2022 ein Bleibe-
recht für die Familie erreichen. Bezeichnend war, dass die 
Ausländerbehörde des Kreises Wesel weder die Familie 
noch die Berufsbetreuerinnen auf die Möglichkeiten des 
Härte fallverfahrens hinwies.253 Auch hier zeigte sich  erneut, 
wie fatal es ist, dass nordrhein-westfälische Behörden die 
von Abschiebung bedrohten Menschen nicht regelhaft auf 
die Möglichkeit eines Härtefallverfahrens hinweisen, das 
 außerhalb der Flüchtlings- und Migrationsberatungsstellen 
weithin unbekannt ist.

https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/20449/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS4yNDM4/14/n/131414.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/20449/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS4yNDM4/14/n/131414.doc
https://laissez-passer.de/aktuelles/23-wie-in-einem-schlimmen-traum.html
https://www.waz.de/staedte/essen/article214426225/atempause-fuer-von-abschiebung-bedrohte-roma-familie.html
https://www.waz.de/staedte/essen/article214426225/atempause-fuer-von-abschiebung-bedrohte-roma-familie.html
https://www.proasylessen.de/artikel/aus-dem-abschiebeflieger-in-den-aufenthalt-familie-maqani-darf-bleiben/
https://rp-online.de/nrw/staedte/haan/eine-ganze-schule-kaempft-fuer-diese-familie_aid-62399217
https://rp-online.de/nrw/staedte/haan/ggs-bollenberg-plakataktion-fuer-bedrohte-mitschueler_aid-62503681
https://rp-online.de/nrw/staedte/haan/ggs-bollenberg-plakataktion-fuer-bedrohte-mitschueler_aid-62503681
https://rp-online.de/nrw/staedte/haan/wohnung-fuer-von-abschiebung-bedrohte-familie-in-haan-gesucht_aid-62551331
https://www.change.org/p/bundesamt-für-migration-und-flüchtlinge-bleiberecht-für-familie-stojkovic-in-haan?recruiter=1223410288&recruited_by_id=4a171f90-0745-11ec-865e-71d109c431ec&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
https://rp-online.de/nrw/staedte/wesel/wesel-ehepaar-aus-dem-kosovo-droht-nach-28-jahren-die-abschiebung_aid-62807113
https://rp-online.de/nrw/staedte/wesel/wesel-roma-ehepaar-rama-aus-kosovo-darf-in-wesel-bleiben-keine-abschiebung_aid-73528305
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ImSommer1993flohDraganJ.mitseinerFamilievordem
Bürgerkrieg in Jugoslawien nach Deutschland. Sein Groß-
vater war 1944 von den Deutschen im Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau ermordet worden. In Deutschland 
Ende 1993 angekommen, wurde die Familie in einer Unter-
kunft in Köln untergebracht. Am 26. Januar 1994 verübten 
Unbekannte einen Brandanschlag vor ihrer Wohnungstür. 
Sieben Familienmitglieder erlitten schwere Verbrennun-
gen. Dragans zwölfjährige Tochter Jasminka und seine
Großtante Raina starben wenige Tage später an den  Folgen 
ihrer schweren Verletzungen. Die Ermittlungen  verliefen 
schlampig. Die Täter wurden, obwohl es einen klaren 
 Verdächtigen gab, nie ermittelt. Die Akten sind mittler-
weile vernichtet.254 Im Rückblick berichtete Dragan J. im 
 Gespräch mit der Opferberatung Rheinland:

„Von Rassismus hat niemand gesprochen. Trotz des ganzen 
Hasses, der Demonstrationen gegen uns und der Aussagen 
von einigen, dass man uns etwas antun wird. Für das alles 
hat sich die Polizei nicht interessiert.“255

Wenige Tage nach Jasminkas Tod erhielt die Familie einen 
Abschiebebescheid. Ende 2021, 28 Jahre nach ihrer Flucht 
nach Deutschland, lebte die Familie immer noch mit einer 
DuldungineinerGeflüchtetenunterkunftinKöln.

254 Brennender Hass, in: Zeit Online vom 17.10.2018.
255  „Ich wünsche mir eigentlich nur Gerechtigkeit und ein gutes Leben für meine Kinder“, in: hinsehen. Halbjahresmagazin der Opferberatung 

 Rheinland 2/2021, S. 14f.
256 ebd.
257  Integrationsvereinbarungen können Ausländerbehörden mit Personen schließen, in denen bestimmte Bedingungen festgelegt sind. Ziel ist dann eine 

Verstetigung des Bleiberechts.
258  Die Familie wurde über mehrere Jahren von der Opferberatung Rheinland und vom Kölner Rom e.V. beraten und unterstützt.
259  Opferberatung Rheinland/BackUp NRW, Überlebende und Hinter bliebene rechter Todesfälle werden bei der Bewältigung der Tatfolgen alleine 

 gelassen, Pressemitteilung vom 6.12.2023.

„Ja was hätten wir uns gewünscht? Auf jeden Fall 
einen sicheren Aufenthalt. Das finde ich auch nicht 
zu viel  verlangt, nachdem was uns hier kurz nach  
unserer  Ankunft in Deutschland passiert ist. Von der 
Gesellschaft weiß ich nicht, was ich da erwarten soll. 
Alle haben ihre eigenen Probleme. Ich wünsche mir 
auch  keine  Aufmerksamkeit. Ich wünsche mir eigentlich 
nur ein  wenig Gerechtigkeit und ein gutes Leben für 
meine Kinder.“
Dragan J., 2021256

Der Großvater von Deutschen in Auschwitz ermordet, die 
Tochter in Deutschland bei einem Brandanschlag ermordet, 
der nicht aufgeklärt wurde, und die deutschen Behörden er-
teilten trotzdem über Jahrzehnte keine Aufenthalts erlaubnis – 
der Fall ist symptomatisch für den geschichtsvergessenen 
Umgang mit geflüchteten Rom:nja und die erinnerungs
politischen Leerstellen der Bundesrepublik.

Bisher konnte zumindest eine Abschiebung verhindert 
 werden. Auch durch die langjährige Unterstützung von 
 zivilgesellschaftlichen Akteur:innen erhielten zwei Er-
wachsene und ein:e Jugendliche:r der Familie 2022 und 
2023 schließlich ein humanitäres Bleiberecht. Ein  weiteres 
Familienmitglied erhielt bereits 2021 eine Aufenthalts-
erlaubnis zunächst auf Basis einer Integrationsverein-
barung mit der Ausländerbehörde.257 Später wurde diese 
um zwei Jahre verlängert. Weitere Familienangehörige 
verharren jedoch weiterhin in Duldungen oder haben gar 
Ordnungsverfügungen erhalten, die sie zur Ausreise auf-
fordern.258 Und der Brandanschlag auf die Familie ist 
30 Jahre später noch immer nicht als „rechtsmotivierte 
Tat“ von den Behörden anerkannt.259

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-10/gewalt-roma-rassismus-antiziganismus-brandanschlag-koeln-gremberg-1994/komplettansicht
https://www.opferberatung-rheinland.de/fileadmin/user_upload/pdf/OBR-Magazin_Hinsehen_Nr3_2021_ISSN.pdf
https://www.opferberatung-rheinland.de/fileadmin/user_upload/pdf/OBR-Magazin_Hinsehen_Nr3_2021_ISSN.pdf
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/pressemitteilung-ueberlebende-und-hinterbliebene-rechter-todesfaelle-werden-bei-der-bewaeltigung-der-tatfolgen-alleine-gelassen
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/pressemitteilung-ueberlebende-und-hinterbliebene-rechter-todesfaelle-werden-bei-der-bewaeltigung-der-tatfolgen-alleine-gelassen
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Am 21. März 2024, dem Internationalen Tag gegen Rassis-
mus, holte die Stadt Köln den 23-jährigen, in Deutschland 
geborenen Rom Tito J. am frühen Morgen zur Abschiebung 
nach Serbien ab. Seine hochschwangere Frau Rada J. und 
die gemeinsame einjährige Tochter Sissy blieben zurück. 
Tito J., der immer in Deutschland gelebt hatte, aber staa-
tenlos ist, berichtete dem Kölner Stadt-Anzeiger vom rauen 
Ton der städtischen Beamt:innen: „‚Herr J., heute geht es 
für Sie nach Hause!‘, hätte einer der Männer gesagt, als 
er im Pyjama die Tür geöffnet habe. ‚Wieso nachHause,
ich bin doch hier geboren?‘, habe er geantwortet“.260 Wäh-
rend seine Frau und die kleine Tochter Sissy, von Beamt:in-
nen bewacht, im Schlafzimmer bleiben mussten, wurde er 
durchsucht. Außerdem wurden ihm Handschellen angelegt. 
Seine Frau Rada J. ergänzte:261

„Meine Tochter und ich durften nicht zu ihm, wir konnten 
uns nicht mal verabschieden. Ich habe  gerufen: Sie dürfen 
meinen Mann nicht mitnehmen, ich bin  hochschwanger, 
die Kinder brauchen ihren Vater, aber ich habe keine 
Antwort bekommen.“

260 Kölner Gericht stoppt Abschiebung, als Familienvater schon im Flieger sitzt, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 10.4.2024.
261 ebd.
262  Der Fall wurde von Marianne Arndt vom Kölner Verein Mosaik begleitet und dokumentiert. 

Siehe auch Abschiebungsreporting NRW, Kölner  Verwaltungsgericht stoppt Familientrennung in letzter Minute, Bericht vom 10.4.2024; 
Kölner Gericht stoppt Abschiebung, als Familienvater schon im Flieger sitzt, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 10.4.2024.

263 Verwaltungsgericht Köln, Beschluss vom 21.3.2024, Az. 12 L 501/24. Der Beschluss liegt dem Abschiebungsreporting NRW vor.
264 Siehe Kapitel 3.4: Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.
265 Kölner Gericht stoppt Abschiebung, als Familienvater schon im Flieger sitzt, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 10.4.2024.

Rada J. rief eilig die Unterstützerin Marianne Arndt vom 
Kölner Verein Mosaik zu Hilfe, die eine Anwältin aktivier-
te, um diese Familientrennung noch zu verhindern. Wenig 
später schon stoppte das Gericht per Beschluss die Ab-
schiebung des jungen Familienvaters vorläufig.262 „Einer 
Abschiebung des Antragstellers steht derzeit Art. 6 GG, Art. 
8 EMRK entgegen“, schrieb das Gericht. Es sei in „keiner 
Weise ersichtlich“, dass die Stadt Köln „die zwischen dem 
Antragsteller und seinem Kind […] sowie der Kindesmut-
ter […] bestehende familiäre Gemeinschaft […] gewürdigt 
hat.“263 

Doch es schien zu spät zu sein. Das Flugzeug war bereits 
vom Düsseldorfer Flughafen aus nach Serbien abgehoben. 
DochauchwährendeinesAbschiebeflugesmüssendieBe-
hörden eine Gerichtsentscheidung umgehend umsetzen. 
Dies ist ständige Rechtsprechung des Oberverwaltungsge-
richts NRW.264 So wurde schließlich über die Stadt Köln, das 
Gericht und die im Flugzeug anwesende Bundespolizei die 
sofortige Rückholung des Mannes nach Deutschland noch 
am gleichen Abend ermöglicht. Tito J. freute sich nach der 
Rückkehr zu seiner Familie auf die baldige Geburt seines 
Sohnesundhoffte,baldwiederseineArbeitaufnehmenzu
können. Denn die Stadt Köln hatte ihm zuvor die Arbeits-
erlaubnis entzogen.265 

https://www.ksta.de/koeln/asylrecht-koelner-gericht-stoppt-abschiebung-als-mann-im-flieger-sitzt-2-766695
https://www.abschiebungsreporting.de/koelner-verwaltungsgericht-stoppt-familientrennung-in-letzter-minute/
https://www.ksta.de/koeln/asylrecht-koelner-gericht-stoppt-abschiebung-als-mann-im-flieger-sitzt-2-766695
https://www.ksta.de/koeln/asylrecht-koelner-gericht-stoppt-abschiebung-als-mann-im-flieger-sitzt-2-766695
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   5.  UND DAS KINDESWOHL? 
DIE ABSCHIEBUNG VON KINDERN, JUGENDLICHEN UND FAMILIEN

266 Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 9f.
267  Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 

14.12.2023, S. 2-10.
268 § 58 Absatz 1a AufenthG. Siehe auch BumF – Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Themenseite Abschiebung.
269  Das zeigt etwa die Abschiebung zweier minderjähriger Geschwister am 19.6.2019 aus Bayern nach Albanien. Hier waren zwar eine Vormündin und 

ein weiterer Mitarbeiter des Jugendamtes während der Abschiebung anwesend. Der 15-jährige Schüler wurde dennoch mit Handschellen auf dem 
Rücken gefesselt, beide Geschwister wurden während der Abschiebung voneinander getrennt und dann in Einzelzellen am Flughafen München 
isoliert. In Tirana verabschiedeten sich die Mitarbeiter:innen des Jugendamtes an der Flugzeugtür von den Geschwistern. Für die vorgeschriebe-
ne Übergabe an die Eltern oder eine Jugendhilfeeinrichtung wurde nicht gesorgt. Vgl. Bayerischer Flüchtlingsrat, Abschiebewahn: Minderjährige 
 überfallen, eingesperrt, abgeschoben und sich selbst überlassen, Pressemitteilung vom 24.6.2019.

270 Siehe für die Zurückschiebung § 57 AufenthG.
271 Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, S. 15.
272  Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im bisherigen Jahr 2023, 

14.12.2023, S. 15.

WIE VIELE KINDER UND JUGENDLICHE 
WERDEN ABGESCHOBEN?
Abschiebungen sind Alltag geworden. Während Politiker :in - 
 nen argumentieren, Recht müsse durchgesetzt  werden, 
wird zugleich das Recht der Betroffenen auf ein selbst
bestimmtes Leben missachtet. Und während Politik und Ver-
waltungen behaupten, sie würden vor allem  „Kriminelle“ 
und Menschen, die eine „Gefährdung der  Sicherheit“ dar-
stellten, abschieben, sind in Wirklichkeit in vielen Fällen 
Familien mit Kindern und Jugendlichen von Abschiebungen 
betroffen,vielfachauchalleinerziehendeMütteroderVäter
mit ihren Kindern. Insgesamt wurden laut  Bundesregierung 
im Jahr 2022 12.945 Menschen aus Deutschland abgescho-
ben. Unter ihnen waren 2.196  Kinder und Jugendliche 
(17  Prozent). Abgeschoben wurden die  Kinder und Jugend-
lichen insbesonderenachNordmazedonien (346Betroffe-
ne),  Serbien (270), Georgien (186) und Albanien (162).266 
Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Abschiebungen weiter 
an: 13.512  Menschen wurden bis Ende Oktober 2023 ab-
geschoben, darunter waren 2.338 Kinder und Jugendliche 
(17,3 Prozent). Die meisten Minderjährigen wurden nach 
Nordmazedonien (446 Kinder und Jugend liche), Moldau 
(298), Serbien (266) und Georgien (264)  abgeschoben. 
 Abschiebungen von Kindern und Jugendlichen erfolgten 
2022 und 2023 aber auch als sogenannte Dublin-Über-
stellungen nach Polen, Frankreich, Spanien, Schweden, 
 Österreich oder Belgien.267

Abgeschoben werden die Kinder und Jugendlichen in aller 
Regel gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten. Die 
Abschiebung von unbegleiteten Minderjährigen ohne ihre 
Eltern oder andere Angehörige erfolgt nur in Einzelfällen. 
Dabei müssen sich die zuständigen Behörden laut Aufent-
haltsgesetz „vergewissern“, dass der:die Betroffene im
Zielstaat einem Familienmitglied, „einer zur Personen sorge 
berechtigten Person oder einer geeigneten Aufnahme-
einrichtung übergeben wird.“268 Allerdings wird diese Maß-
gabe von den Behörden nicht immer eingehalten.269

Was hingegen immer wieder erfolgt, sind Zurückschiebun-
gen von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen an den 
deutschen Grenzen durch die Bundespolizei. Zu Zurück-
schiebungen kommt es, wenn Menschen ohne  Visum oder 
entgegen einer Wiedereinreisesperre die Grenze  überqueren 
undkurzdanachaufgegriffenwerden,ohnesogleichzuer-
klären, einen Asylantrag stellen zu wollen.270 Im Jahr 2022 
wurden insgesamt 349 Minderjährige über deutsche Gren-
zen zurückgeschoben, von ihnen waren 120 unbegleitete 
Minderjährige.271 In den ersten zehn Monaten des Jahres 
2023 wurden in dieser Weise 335 Minderjährige zurück-
geschoben. Darunter waren 158 Minderjährige nicht in 
 Begleitung eines:einer Erziehungsberechtigten.272 Die Zahl 
der Zurückgeschobenen geht nicht in die Statistik der Ab-
schiebungen ein.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://b-umf.de/p/abschiebung/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/abschiebewahn-minderjaehrige-ueberfallen-eingesperrt-abgeschoben-und-sich-selbst-ueberlassen/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/abschiebewahn-minderjaehrige-ueberfallen-eingesperrt-abgeschoben-und-sich-selbst-ueberlassen/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
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Die Zahl der aus Nordrhein-Westfalen abgeschobenen 
Kinder und Jugendlichen ist nicht öffentlich bekannt.
Wenn man den Anteil Nordrhein-Westfalens an der Ge-
samtzahl der bundesweiten Abschiebungen zugrunde legt 
(21,8  Prozent von Januar bis Oktober 2023 und 24,1  Prozent 
im Jahr 2022), hat das Bundesland 2022 zwischen 500 
und 530 und in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 
 zwischen 490 und 520 Kinder und Jugendliche abgescho-
ben. Die Abschiebungen erfolgen dabei sowohl aus den 
Kommunen als auch aus den Landeslagern (EAEen, ZUEen 
und NUen). Eine genaue Aufschlüsselung liegt zwar nicht 
vor. Die Zahlen der Landesregierung werfen aber einige 
Schlaglichter auf die Blackbox Abschiebungen aus Landes-
lagern.273 Ende 2022 lebten 75 Kinder und Jugendliche mit 
ihren Familien seit mindestens sechs Monaten in einem 
Landeslager. 14 von ihnen wurden in den Monaten danach 
abgeschoben oder „reisten freiwillig aus“. Ende März 2023 
wiederum waren 65 Kinder und Jugendliche seit mindes-
tens sechs  Monaten in einem Landeslager untergebracht. 
Sieben von ihnen wurden in der Zeit danach abgeschoben 
oder sind „frei willig ausgereist“.274

273 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2: Abschiebungen aus Landeslagern.
274  NRW Landtag, Vorlage 18/1324, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht staatliches Asylsystem, 1. Quartal 2023, 5.6.2023, S. 12f.; 

NRW Landtag, Vorlage 18/954, NRW MKJFGFI, Sachstandsbericht staatliches Asylsystem, 4. Quartal 2022, 10.3.2023, S. 12f.
275  Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2021, S. 22.–NebenAbschiebungenüberFlughäfenfindenauch

 Landabschiebungen statt, etwa in Nachbarländer. Diese Zahlen sind von der Unabhängigen Abschiebungsbeobachtung in dieser Statistik 
nicht  erfasst. Außerdem schieben nordrhein-westfälische Behörden Kinder und Jugendliche mit ihren Familie über Flughäfen anderer 
Bundesländer ab. Genauso schieben Behörden anderer Bundesländer über nordrhein-westfälische Flughäfen ab.

276 Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 9.
277  Eigene Berechnung auf Basis von Bundestag-Drs. 20/9931, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundes-

republik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand Ende 2023, 28.12.2023, S. 34-40. Ein Grund für den hohen Anteil der Kinder unter zwölf 
Jahren bei den geduldeten Minderjährigen dürfte sein, dass das Bleiberecht nach § 25a AufenthG erst bei einem Alter von 14 Jahren ansetzt. 
Zwar können die Ausländerbehörden auch bei Kindern unter 14 Jahren aufgrund anderer rechtlicher Normen ein Bleiberecht für ein Kind erteilt, 
etwa wenn es in Deutschland geboren ist oder über lange Jahre hier gelebt hat. Gleichwohl haben die Behörden keinen einfach anzuwendenden 
Paragraphen wie § 25a AufenthG. Bei der Bleiberechtsreform der Ampel-Bundesregierung, die Ende 2022 in Kraft trat, blieben Kinder unter 
14 Jahren unberücksichtigt.

Einen Überblick über die Altersverteilung  abgeschobener 
Kinder und Jugendlicher bietet die Dokumentation der 
Unab hängigen Abschiebungsbeobachtung in Nordrhein-
West falen. Danach wurden im Jahr 2021 über die nordrhein-
westfälischen Flughäfen 439 Minderjährige abgescho-
ben, für die sowohl Nordrhein-Westfalen als auch andere 
Bundes länder zuständig waren. Von ihnen waren rund 85 
Prozent jünger als 14 Jahre: 148 waren zwischen 0 und 5 
Jahre alt, 227 zwischen 6 und 13. 64  Abgeschobene waren 
Jugendliche zwischen 14 und 17. „Diese Zahlen  machen deut-
lich, dass Abschiebungen von (begleiteten) Minder jährigen 
nicht die Ausnahme, sondern die Regel  darstellen.“275 Im 
Jahr 2022 wurden 396 Minderjährige über nordrhein-west-
fälische Flughäfen abgeschoben.  Davon  waren 335 jünger 
als 14 Jahre.276

Zudem hängt über tausenden weiteren Kindern und 
 Jugendlichen das Damoklesschwert Abschiebung. Zum 
31. O ktober 2023 waren 56.210 Minderjährige in Deutsch-
land nur geduldet – und damit mehr als ein Viertel aller 
Geduldeten (28 Prozent). Unter ihnen waren 38.321  Kinder 
unter 12 Jahren.277 In Nordrhein-Westfalen, wo etwa 
ein Viertel aller Geduldeten wohnt, leben damit etwa 
14.050 Kinder und  Jugendliche mit einer Duldung und da-
mit in einer fortwährenden Unsicherheit und in Angst vor 
einer Abschiebung. Viele von ihnen sind in Deutschland 
 geboren und aufgewachsen, andere haben fast ihr gesamtes 
Leben hier verbracht.

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1324.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-954.pdf
https://medienpool.ekir.de/A/Medienpool/93195?encoding=UTF-8
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009931.pdf
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ABSCHIEBUNGEN UND KINDESWOHL
„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich 
viel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 
 berücksichtigen ist.“
Artikel 3,1 der UN-Kinderrechtskonvention

Für die Ausländerbehörden sind die Bestimmungen des 
Asyl- und Aufenthaltsrechts maßgebend für ihre Ver-
waltungspraxis. Doch neben den aufenthaltsrechtlichen 
Fragen stellen sich bei der Abschiebung von Kindern und 
 Jugendlichen immer auch zentrale kinderrechtliche Fra-
gen, insbesondere jene nach dem Kindeswohl.278 Der Vor-
rang des Kindeswohls bei allen staatlichen und quasi-staat-
lichen Maßnahmen ist eines der grundlegenden Prinzipien 
der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK).279 Der Deutsche 
Bundestag hat die Kinderrechtskonvention am 5. April 1992 
ratifiziert.DieKinderrechtskonvention„bindetJudikative,
Legislative und Exekutive auf dem Rang eines Bundes-
gesetzes“. Sie ist also nicht luftiges Menschenrecht oder 
schnödesBeiwerk.IhreAnwendungistverpflichtend,ein-

278  Aber auch andere Rechte wie das auf Leben und Entwicklung (Artikel 6 UN-KRK), auf Gleichbehandlung (Artikel 2 UN-KRK), auf Partizipation und 
Information (Artikel 12 und 13 UN-KRK), auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit (Artikel 24 UN-KRK) sowie auf den Schutz vor Trennung 
von den Eltern (Artikel 9 UN-KRK) müssen im Kontext von Abschiebungen berücksichtigt werden. – Zur Frage des Kindeswohls im Migrationsrecht 
siehe grundlegend: PaulineEndresdeOliveira,DieUnsichtbarkeitderRechtedesKindesimMigrationsrecht.HürdenbeimZuganggeflüchteter 
Kinder zu ihren Rechten, in: Asylmagazin 10-11/2022, S. 336-342.

279 DieUNKinderrechtskonventiondefiniertalsKinderallePersonenunter18Jahren,solangedieVolljährigkeitnationalnichtandersfestgelegtist
(Artikel 1 UN-KRK).

280   Sophia Eckert/Nerea González Méndez de Vigo, Die UN-Kinderrechtskonvention im Kontext des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Umsetzung bei Erst-
unterbringungseinrichtungenfürGeflüchtete,in:SevastiTrubeta(Hg.),KinderrechteundSelbstvertretungvonKinderninAufnahmeeinrichtungen 
fürGeflüchtete,Berlin2024,S.2734,(ZitatS.27). Wird das Kindeswohl in einer Ermessensentscheidung einer Behörde nicht berücksichtigt, liegt 
ein Ermessensfehlgebrauch im Sinne des § 114 VwGO und damit ein Verstoß gegen das Völkerrecht vor. Aus dem Grundsatz der völkerrechtsfreund-
lichen Auslegung des Grundgesetzes ergibt sich zudem, dass nationales Recht stets im Einklang mit der UN-KRK auszulegen und anzuwenden ist.

281 Jörg Maywald, UN-Kinderrechtskonvention: Bilanz und Ausblick, in: APuZ 38/2010, S. 8-15.
282  Die Grundrechtecharta ist seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 verbindlich. In Artikel 24,2 der Grundrechtecharta 

heißtes:„BeiallenKinderbetreffendenMaßnahmenöffentlicheroderprivaterEinrichtungenmussdasWohldesKindeseinevorrangigeErwägung
sein.“ Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

283 Vgl. Artikel 51 Grundrechtecharta.
284Artikel1derEURückführungsrichtlinieverpflichtetdieEUMitgliedstaatenaufdieAchtungderGrundrechtederEUbeijederAbschiebung.
285  Siehe Artikel 5 der EU-Rückführungsrichtlinie. – Der EuGH hat im Februar 2023 entschieden, dass das Kindeswohl sowie familiäre Bindungen 

schon bei Erlass einer Rückkehrentscheidung berücksichtigt werden müssen, siehe EuGH-Beschluss vom 15.2.2023 (C-484/22). 
Vgl. Informations verbund Asyl & Migration, EuGH: Das Kindeswohl muss bereits bei Erlass einer Rückkehrentscheidung berücksichtigt werden, 
Beitrag vom 28.2.2023.

286 Siehe Artikel 6 Grundgesetz, Artikel 8 EMRK und Artikel 7 Grundrechtecharta.

klagbar und hat mindestens denselben Stellenwert wie das 
Asyl- und Aufenthaltsrecht.280 Dabei gilt der Vorrang des 
Kindeswohls ausnahmslos für alle Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
oder ihrem Aufenthaltsstatus.

Bezeichnenderweise hatte die Bundesregierung hinsichtlich 
ihrer Verpflichtungen gegenüber nichtdeutschen Kindern
lange einen Vorbehalt erklärt. Ihnen blieben die Rechte nach 
der UN-Kinderrechtskonvention noch mehr als 15 Jahre 
nachderRatifikationweiterverwehrt.BeiAbschiebungen
zählten aus staatlicher Sicht allein aufenthaltsrechtliche 
Erwägungen. Am 15. Juli 2010 nahm die Bundesregierung 
diesen sogenannten „Ausländervorbehalt“ zurück.281 In der 
PraxishatsichfürdiebetroffenenKinderundJugendlichen
aber wenig geändert, wie der Blick auf die Abschiebeprakti-
kenzeigt.DabeiverpflichtetnichtnurdieKinderrechtskon-
vention, sondern auch die verbindliche Grundrechtecharta 
der Europäischen Union zum Vorrang des Kindeswohls bei 
staatlichen Maßnahmen.282 Die Grundrechtecharta muss in 
Deutschland immer dann berücksichtigt werden, wenn EU-
Recht angewendet wird.283 Das ist bei allen Abschiebungen 
der Fall, weil hier die EU-Rückführungsrichtlinie284 anzu-
wenden ist. Nach der EU-Rückführungsrichtlinie müssen 
die Mitgliedsstaaten zudem das Wohl des Kindes „in gebüh-
render Weise“ berücksichtigen.285 Zudem garantieren das 
Grundgesetz, die Europäische Menschenrechtskonvention 
und die Grundrechtecharta den Schutz der Familie.286 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2022/AM22_10-11_beitrag_endres_korr_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2022/AM22_10-11_beitrag_endres_korr_web.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/papers_kinderrechte_onl_02-24.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/papers_kinderrechte_onl_02-24.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/papers_kinderrechte_onl_02-24.pdf
https://www.bpb.de/system/files/pdf/CSJ1WO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
https://www.asyl.net/view/eugh-das-kindeswohl-muss-bereits-bei-erlass-einer-rueckkehrentscheidung-beruecksichtigt-werden
https://www.asyl.net/view/eugh-das-kindeswohl-muss-bereits-bei-erlass-einer-rueckkehrentscheidung-beruecksichtigt-werden
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In der deutschen Verwaltungspraxis und Rechtsprechung 
wird das Kindeswohl auch im Bereich von Asyl- und Aufent-
haltsfragen verkürzt als ausbleibende Kindeswohlgefähr-
dungbegriffen.„DiesesVerständnisgreiftjedochzukurz,
da die UN-KRK nicht nur auf den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen abzielt, sondern auch auf ihre bestmögliche 
Förderung durch die Achtung und Verwirklichung ihrer in 
der UN-KRK verbrieften Rechte gerichtet ist.“287 Die Kinder-
rechtskonvention vermittelt also nicht nur Schutzrechte, 
sondern insbesondere auch Förder- und  Beteiligungsrechte, 
die sich bei der Ermittlung der „best interests of the child“ 
niederschlagen. Entgegen dem deutschen Sprachgebrauch 
ist das Kindeswohl gemäß der Kinderrechtskonvention 
 daher nicht nur eine bloße Negativabgrenzung zur Kindes-
wohlgefährdung, sondern soll im Zusammenspiel mit den 
anderen Rechten der Kinderrechtskonvention die ganz-
heitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in 
physischer, geistiger, seelischer und sozialer Hinsicht 
 gewährleisten. Behörden müssen folglich darauf achten, 
so zu handeln, wie es für das Kind am besten ist – auch 
in Bezug auf Maßnahmen im Kontext von Abschiebungen. 
Es genügt nicht, nur das zu verhindern oder zu vermeiden, 
was bei einer behördlichen Maßnahme, hier der Abschie-
bung, das Kind gefährdet.288 Darüber hinaus stellte der UN-
Kinderrechtsausschuss fest: „Considerations such as those 
relating to general migration control cannot override best 
interests considerations.“ Zudem müsse in jedem Einzelfall 
eine ausführliche Kindeswohlprüfung erfolgen.289

Obwohl die Praktiken der Abschiebungen von Kindern und 
Jugendlichen seit Jahren dafür kritisiert werden, dass das 
Kindeswohl nicht im Zentrum steht, hat sich an den Struk-
turen nichts geändert. Die zahlreichen an den Abschie-
bungen beteiligten staatlichen Akteure führen weiterhin 
keine Kindeswohlprüfungen im Sinne der UN-Kinderrechts-

287 Eckert/González Méndez de Vigo, Die UN-Kinderrechtskonvention, S. 28.
288 Vgl. ebd.
289  United Nations, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 

Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children 
in the  context of international migration, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, 16.11.2017, S. 7f.

290  Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention, Parallelbericht an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes zum 5./6. Staatenbericht 
 Deutschlands, Oktober 2019, S. 39.

291  National Coalition Deutschland, Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. 5./6. Ergänzender Bericht an die Vereinten 
 Nationen, Berlin 2019, S. 60-64.

292 Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2021, S. 69.
293  Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2021, S. 22-30; 

Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen,  Jahresbericht 2022, S. 9-15.

konvention durch, sie berücksichtigen das Kindeswohl 
nicht vorrangig vor migrationspolitischen Erwägungen und 
begründen das Zurückstehen des Kindeswohls auch nicht 
beziehungsweise nicht angemessen. Kinder und Jugend-
liche werden insbesondere bei Abschiebungen meist allein 
alsAnhängeihrerElternbetrachtet;dabeiwirddiestaat-
lichePflichtgegenüberdenKindernselbstweitestgehend
vernachlässigt. Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskon-
vention am Deutschen Institut für Menschenrechte forderte 
2019:

„Die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohl[s] 
(best interests of the child) muss im Aufenthalts- und Asyl-
recht ausdrücklich verankert werden.“290

Dieselbe Forderung hatte auch das Netzwerk zur Um-
setzung der UN-Kinderrechtskonvention vorgebracht.291 
Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter hält in ihrem 
Jahresbericht 2021 zu ihrem Schwerpunktthema Abschie-
bungen fest:

„Trotz eindringlicher Empfehlungen musste die  Nationale 
Stelle jedoch feststellen, dass die Achtung des Kindes-
wohls bei Abschiebungsmaßnahmen regelmäßig nicht aus-
reichend berücksichtigt wird.“292 

Dies zeige sich an nächtlichen Abholungen zur  Abschiebung, 
an der Fesselung von Elternteilen vor den Augen ihrer 
 Kinder sowie Familientrennungen durch die Abschiebungs-
maßnahmen. Neben der Nationalen Stelle zur Verhütung 
von Folter und dem Projekt Abschiebungsreporting NRW 
konnte auch die Unabhängige Abschiebungsbeobachtung 
in Nordrhein-Westfalen an den Flughäfen solche kindes-
wohlgefährdenden Praktiken dokumentieren.293

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/papers_kinderrechte_onl_02-24.pdf
https://www.refworld.org/docid/5a2f9fc34.html
https://www.refworld.org/docid/5a2f9fc34.html
https://www.refworld.org/docid/5a2f9fc34.html
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/5._6._Staatenbericht/CRC_Staatenbericht_DEU_5_6_Parallel_DIMR.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/5._6._Staatenbericht/CRC_Staatenbericht_DEU_5_6_Parallel_DIMR.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/202058/eebcc2a92d857ea830d84c9b6eb3ca40/die-umsetzung-der-un-kinderrechtskonvention-in-deutschland-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/202058/eebcc2a92d857ea830d84c9b6eb3ca40/die-umsetzung-der-un-kinderrechtskonvention-in-deutschland-data.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/NSzVvF_Jahresbericht_2021_110522_web.pdf
https://medienpool.ekir.de/A/Medienpool/93195?encoding=UTF-8
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
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Auch der UN-Kinderrechtsausschuss empfahl 2022 im 
Staaten berichtsverfahren zu Deutschland, es müsse sicher-
gestellt werden, dass „the principle of the best interests of 
the child is consistently applied in all policies, programmes 
and legislative, administrative and judicial proceedings 
affectingchildren,includinginrelationtotraffickingand
migration and asylum procedures“.294 Besorgt war der Aus-
schuss über

„Reports of an increase in the number of deportations of 
families during the reporting period, sometimes leading to 
the separation of children from their families, unaccom-
panied children being turned away at the border and the 
treatment of unaccompanied children as accompanied if 
adults travelled with them, even if these adults were not 
their parents or guardians”.295

Der Ausschuss forderte Deutschland auf, Familientrennun-
gen migrierter Kinder von ihren Eltern zu verhindern sowie 
ihre Inhaftierung aufgrund ihres eigenen Aufenthaltsstatus 
oder des Status der Eltern zu unterbinden.

In einer im November 2019 veröffentlichten qualitativen
Studie hat UNICEF untersucht, wie es in Asylverfahren, bei 
Abschiebungen und bei der Reintegration im Herkunfts-
land um das Kindeswohl bestellt ist.296 Die Studie zeige, so 
UNICEF, „dass auch in Deutschland das Wohl von Kindern 
bei Entscheidungen in den einzelnen Prozessen noch nicht 
umfassend und nicht vorrangig berücksichtigt wird.“ Eine 
der Empfehlungen lautet daher:

294 UnitedNations,CommitteeontheRightsoftheChild,ConcludingobservationsonthecombinedfifthandsixthperiodicreportsofGermany, 
CRC/C/DEU/CO/5-6, 13.10.2022, S. 4.

295 ebd., S. 12.
296  UNICEF, Child-sensitive return. Upholding the best interests of refugee and migrant children in return and reintegration decisions and processes in 

Germany, November 2019.
297  UNICEF, Jede Entscheidung muss das Wohl der Kinder achten, Pressemitteilung vom 6.11.2019.
298  Für den Bereich der „freiwilligen Rückkehr“ gibt es weiterführende Erläuterungen bei: Internationale Organisation für Migration/Raphaelswerk/

Save the Children Deutschland/UNICEF Deutschland, Rückkehr von Kindern im Familienverbund. Kinderrechte im Verfahren zur freiwilligen 
 Rückkehr und Grundlagen für eine nachhaltige (Re)Integration, 2021.

299  Grundsätzlich bestehende Alternativen für die Familien sind etwa der Verbleib in Deutschland, die Rückkehr in das Herkunftsland oder die 
WeiterwanderungineinanderesLand.GleichwohlversperrtdasdeutscheAufenthaltsrechtvielfachgeradeeinesolcheergebnisoffenePrüfung 
der Belange von Kindern, etwa dann, wenn das Bleiberecht nach § 25a AufenthG pauschal an hinreichend guten Schulnoten festgemacht wird, 
 andere Aspekte aber völlig hintangestellt werden. Auch einer Weiterwanderung von Familien dürften in der Praxis enge Grenzen gesetzt sein, 
sodasseineergebnisoffenePrüfungallerOptionenvielfacheherTheoriebleibt.

„Für jedes Kind, das in sein Herkunftsland (oder ein 
Transit land) zurückkehrt, sollte ein individueller Plan für 
die Reintegration erstellt werden. Bei der Planung sollten 
unter anderem die Rechte auf Schutz, Bildung, Gesundheit, 
Teilhabe, Nichtdiskriminierung und Entwicklung sowie die 
finanzielleSituation,dasAlterundGeschlechtdesKindes
berücksichtigt werden.“297

Aufgrund der Bindungswirkung der  Kinderrechtskonvention 
sinddeutscheBehördeneigentlichverpflichtet,ausführliche
und individuelle Kindeswohlprüfungen  durchzuführen, 
Kinder und Jugendliche auf kindgerechte Weise über die 
 lebensverändernde Rückkehr zu informieren und indivi-
duelle Pläne zu ihrer Reintegration zu erstellen.298 Von 
 einem solchen Ansatz sind Deutschland und auch Nord-
rhein-Westfalen jedoch in der Praxis weit entfernt. Be-
hördliche Kindeswohlprüfungen, bei denen gemeinsam mit 
Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer 
individuellen Meinung, Umstände, Fähigkeiten und Ein-
schränkungen eine geeignete langfristige Lösung („durable 
solution“)299 gefunden wird, eine ausgiebige Vorbereitung 
auf die Rückkehr, inklusive Verabschiedung vom Umfeld, 
Einholen von Zeugnissen sowie individuelle Pläne zur 
 Reintegration sind in Nordrhein-Westfalen nicht bekannt. 
Die Praxis der bundesdeutschen wie der nordrhein-west-
fälischen Abschiebepolitik zeigt vielmehr, dass die Behör-
den viel zu oft das Kindeswohl vernachlässigen und die sich 
aus der UN-Kinderrechtskonvention und weiterer völker-
rechtlicher Abkommen ergebenden Verpflichtungen igno-
rieren. Bundes- oder zumindest landesweit einheitliche 
und verbindliche Standards zur Wahrung des Kindeswohls 
bei Abschiebungen existieren nicht.

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrVrBGd0Fukf%2FAkab12UC%2FYuMqo8od8mZT%2BO7YXVfBcM1IWvAZe5Nku1OEq%2F10EP9oX9AzMDb62JlkG7hV6y9tUlkIpT3fHWDgsoAVfgVfop
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrVrBGd0Fukf%2FAkab12UC%2FYuMqo8od8mZT%2BO7YXVfBcM1IWvAZe5Nku1OEq%2F10EP9oX9AzMDb62JlkG7hV6y9tUlkIpT3fHWDgsoAVfgVfop
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/203374/bd9746b3acc3ece02445a6ffdcddb8ef/child-sensitive-return-bericht-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/203374/bd9746b3acc3ece02445a6ffdcddb8ef/child-sensitive-return-bericht-data.pdf
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/-/kinder-im-asyl-rueckkehrprozess/275924
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/253770/a96296c8dccc96f9847f19597979ead3/download-empfehlungen-und-freiwillige-rueckkehr-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/253770/a96296c8dccc96f9847f19597979ead3/download-empfehlungen-und-freiwillige-rueckkehr-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/253770/a96296c8dccc96f9847f19597979ead3/download-empfehlungen-und-freiwillige-rueckkehr-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/253770/a96296c8dccc96f9847f19597979ead3/download-empfehlungen-und-freiwillige-rueckkehr-data.pdf
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In einer „Checkliste zur Vorbereitung, Durchführung und 
Dokumentation von Rückführungsmaßnahmen auf dem 
Luftweg“, die das nordrhein-westfälische Innenministe-
rium300 im November 2016 per Runderlass verschickt hat 
und die im Frühjahr 2024 unverändert gültig war, ist vom 
Vorrang des Kindeswohls bei Abschiebemaßnahmen denn 
auch keine Rede. Lediglich in einem Verfahrenshinweis für 
den Fall, dass „die Trennung eines minderjährigen Kindes 
von der Familie unvermeidbar“ sei, heißt es: „Das Kindes-
wohl ist zu berücksichtigen.“ Der Vorrang des Kindes-
wohls, obwohl wie gezeigt grundsätzlich verbindlich, wird 
nicht einmal für diese besondere Konstellation verlangt, 
für alle weiteren Abschiebungen von Kindern und Jugend-
lichen fehlt selbst ein solcher Hinweis.301 Hinsichtlich der 
 Abschiebezeiten hat die Landesregierung die Ausländer-
behörden in einem 2016 herausgegebenen und 2022 ver-
längerten Erlass lediglich „gebeten“, Familien mit Kindern 
unter 14 Jahren nicht nachts abzuschieben. Daneben  sollen 
die betroffenen Familien „vor dem geplanten Abschiebe
termin nochmals unmissverständlich“ darüber informiert 
werden, „dass ihre Abschiebung zeitnah bevorsteht, ohne 
dass der konkrete Abschiebungstermin angekündigt  werden 
darf“.302 

300  In Nordrhein-Westfalen war bis 2017 das Innenministerium für Abschiebungen zuständig. Danach war mit einer Änderung der Ressortzuständigkeit 
das MKFFI (seit 2022 MKJFGFI) verantwortlich.

301  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016 und 
NRW MKFFI, Mitteilung an Regionale Rückkehrkoordinationsstellen und Zentrale Ausländerbehörden vom 20.5.2022.

302  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Abschiebung von Familien mit Kindern zur Nachtzeit, Runderlass vom 13.1.2016 und 
NRW MKFFI, Mitteilung an Regionale Rückkehrkoordinationsstellen und Zentrale Ausländerbehörden vom 20.5.2022.

303  Kreis Unna, Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 2.3.2022, Niederschrift 002/2022 vom 28.4.2022, S. 7f. – 
DieNachfrageerfolgteimNachgangeinerVeröffentlichungdesAbschiebungsreportingNRWzudernächtlichenAbschiebungeinerFamilieaus
dem Kreis Unna, siehe: Abschiebungsreporting NRW/AK Asyl Schwerte, Nachtabschiebung statt „Chancen-Aufenthaltsrecht“, Pressemitteilung vom 
15.2.2022. Für den Fall siehe weiter unten in diesem Kapitel.

304 „Silvanisttotalfleißigundwissbegierig“,in:WestfälischeNachrichtenvom15.6.2021. 
Dem Abschiebungsreporting NRW sind ähnliche Praktiken auch aus anderen kommunalen Ausländerbehörden bekannt.

305  Die schlimmste Fahrt ihres Lebens, in: Westfälische Nachrichten vom 15.6.2021.

KOMMUNEN UND KINDESWOHL
All das hat Auswirkungen auf die praktische  Umsetzung 
von Abschiebemaßnahmen auf kommunaler Ebene. Im 
Kreis Unna wurde die Verwaltung im März 2022 im 
Jugend hilfeausschuss gefragt, ob das Jugendamt Abschie-
bungen von Kindern begleite und ob, falls das nicht ge-
schehe, der Kinderschutz nicht auch hier gelte. Torsten 
Göpfert, der  Dezernent für Familie und Jugend,  antwortete 
laut Sitzungs protokoll, „dass das Jugendamt des  Kreises 
Unna in diesen Fragen bislang nicht beteiligt werde. 
Zuden BeweggründenkönneerkeineAussage treffen.“303 
Im Kreis Steinfurt  monierte eine Unterstützerin, dass 
bei einer versuchten Abschiebung im Juni 2021 eine 
 professio nelle Betreuung der Kinder gefehlt habe. Der von 
den Westfälischen  Nachrichten mit dem Vorwurf konfron-
tierte Leiter der Ausländerbehörde entgegnete daraufhin
bezeichnenderweise: „Wir achten darauf, dass auch weib-
liche Mitarbeiter dabei sind, die eigene Kinder haben.“304 
Dass die eigene Mutterrolle von Mitarbeiterinnen der Aus-
länderbehörde – warum dachte der Leiter eigentlich nicht 
in derselben Weise an die Väter seiner Behörde? – keine 
fachkompetente professionelle Begleitung in kinderrecht-
lichenFragenersetzenkann,istoffenkundig.Esistzudem
generell höchst zweifelhaft, ob eine Abschiebung, die per 
se unter Zwang erfolgt, überhaupt jemals als Maßnahme 
kindes wohlkonform sein kann und damit mit den Rechten 
von Kindern in Einklang gebracht werden kann. In dem kon-
kreten Fall zeigte sich das nicht zuletzt an dem  Umstand, 
dass der Achtjährigen, die sich aufgrund ihrer Flugangst 
am Flughafen in Panik im Polizeiauto festgeklammert  hatte, 
von Behördenvertreter:innen gedroht werden konnte, die 
Familie würde dann eben ohne sie abgeschoben werden.305 

Forderungen nach der durchgängigen Anwesenheit einer 
unabhängigen Person bei der Abschiebung von Kindern und 
Jugendlichen, etwa vom Jugendamt oder einer sonstigen 
fachkundigen unabhängigen Stelle, um das Kindeswohl und 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2024/01/2022-05-20-Rundverfuegung-MKFFI-NRW-Abschiebungen-Kinder-Checkliste-geschwaerzt.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=33925&val=33925&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2024/01/2022-05-20-Rundverfuegung-MKFFI-NRW-Abschiebungen-Kinder-Checkliste-geschwaerzt.pdf
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6255522&type=do
https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-pressemitteilung-nachtabschiebung-statt-chancen-aufenthaltsrecht/
https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-pressemitteilung-nachtabschiebung-statt-chancen-aufenthaltsrecht/
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/silvan-ist-total-fleissigund-wissbegierig-1078232
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/die-schlimmste-fahrt-ihres-lebens-1073045
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dessen Vorrang zu gewährleisten,306 verhallen ungehört. 
So ist es kein Wunder, dass durch kommunale Abschiebe-
maßnahmen regelmäßig Familien voneinander getrennt 
werden, mitten in der Nacht die Polizei in der Wohnung steht 
und Kinder aus dem Schlaf reißt, weil eine  Abschiebung 
durchgezogen werden soll. Kinder und Jugendliche müssen 
zudem miterleben, wie ihre Eltern während des Abschiebe-
prozesses gefesselt werden.307 Die Unabhängige Abschie-
bungsbeobachtung NRW berichtet:

„WasdenVollzug amFlughafen betrifft, sindKinder und
Jugendliche auch hier Zeugen von gewaltvollen Szenen. 
 Gerade bei Sammelchartern bekommen Kinder und Jugend-
liche mit, wie andere Rückzuführende der Anwendung von 
unmittelbarem Zwang ausgesetzt sind. Im Einzelfall sind 
sogardieeigenenElternbetroffen.“308 

In Vlotho war es im Mai 2017 bei der nächtlichen Ab-
schiebung einer 27-jährigen Georgierin mit ihren beiden 
Kindern im Alter von fünf und acht Jahren, für die die 
Ausländer behörde des Kreises Herford verantwortlich war, 
zu erschütternden Szenen gekommen. Augenzeuge Ulrich 
Ammon berichtete der Neuen Westfälischen, ein „Groß-
kommando“ der Polizei sei „fast wie bei einer Terroristen-
razzia“ in das Haus gegangen.

„Die sich verzweifelt wehrende junge Mutter wurde von 
drei bis vier Ordnungskräften an Armen und Beinen zwei 
Stockwerke die Treppen runtergeschleppt und geschoben, 
schreiend, in Handschellen.“

Ihre weinenden Kinder hätten alles mit angesehen. 
Anwohner :innen reagierten entsetzt. Und Vlothos Bürger-
meister Rocco Wilken (SPD) erklärte:

„Selbst wenn sich die Frau gewehrt hat, dann muss man 
sehen, dass die Kinder das alles miterleben mussten. 
Ich frage mich, ob die Kinder in solchen Momenten nicht 
auch dem Schutz des Jugendamts unterstehen.“309 

306  Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 13; 
Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2021, S. 70.

307  Neben dem Abschiebungsreporting NRW und der Unabhängigen Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen dokumentiert auch 
die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter solche Praktiken, vgl. Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Jahresbericht 2021, S. 69-75.

308 Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 11.
309  Entsetzen über Abschiebe-Praxis in Vlotho, in: Neue Westfälische vom 8.5.2017.
310  Vgl. IPPNW Deutschland, Die gesundheitlichen Folgen von Abschiebungen. Eine Einordnung und Kritik aus ärztlicher und psychotherapeutischer 

Sicht. Ein Report des Arbeitskreises Flucht und Asyl, 2020, S. 31-35.
311  terre des hommes, Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführungen (Rückführungsverbesserungs-

gesetz), 13.10.2023, S. 4.

Auf den Schutz des Jugendamtes oder einer sonstigen fach-
kundigen unabhängigen Stelle können von einer Abschie-
bungbetroffeneKinderundJugendlichewährenddesVoll-
zuges aber bis heute nicht zählen. Auch gesundheit liche 
Fragen und der Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen 
finden bei Behörden,wie zahlreiche Fälle belegen, eben-
falls wenig Beachtung, wenn eine Abschiebung durch-
gesetzt werden soll.

KINDER UND JUGENDLICHE ÜBER IHRE 
(DROHENDE) ABSCHIEBUNG
Insbesondere für Kinder und Jugendliche sind drohende 
und durchgeführte Abschiebungen ebenso wie die oft  jahre- 
bis jahrzehntelang bestehenden aufenthaltsrecht lichen 
 Ungewissheiten ungemein belastend.310 Was bedeutet es 
also für Kinder und Jugendliche, wenn nachts plötzlich 
fremde Menschen in der Wohnung und in ihrem eigenen 
Zimmerstehen,Befehlegeben,undsieauffordern,inaller
Eile Sachen zu packen, während sich die Eltern in einer 
emotionalenAusnahmesituation befinden?Welche Folgen
hat es, wenn Schüler:innen aus ihrem vertrauten Umfeld 
herausgerissen werden und Bildungsbiographien unter-
brochen werden?

Das Kinderhilfswerk terre des hommes berichtete im 
 Oktober 2023 in einer Stellungnahme zu dem mittlerweile 
verabschiedeten Hau-ab-Gesetz III:

„Kinder und Jugendliche erleben Zwangsmaßnahmen viel 
intensiver als Erwachsene. Sie fühlen sich bei Maßnahmen 
zur Abschiebung in der Regel nicht sicher – sie berichten 
von Angstzuständen und Panik sowie dem Gefühl, wie Ver-
brecher*innen behandelt zu werden.“311 

https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/NSzVvF_Jahresbericht_2021_110522_web.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/NSzVvF_Jahresbericht_2021_110522_web.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/herford/21773599_Entsetzen-ueber-Abschiebe-Praxis-in-Vlotho.html
https://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Soziale_Verantwortung/Report_Gesundheitliche-Folgen-Abschiebung_FINAL_web.pdf
https://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Soziale_Verantwortung/Report_Gesundheitliche-Folgen-Abschiebung_FINAL_web.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/stellungnahmen/gesetz-zur-verbesserung-der-rueckfuehrung/terres_des_hommes.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/stellungnahmen/gesetz-zur-verbesserung-der-rueckfuehrung/terres_des_hommes.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Schon 2012 hatte eine vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF 
herausgegebene Studie gezeigt, dass viele Kinder und 
 Jugendliche nach ihrer Abschiebung unter psychischen und 
gesundheitlichen Problemen leiden. Für die Studie waren 
Kinder und Jugendliche (sowie ihre Eltern) befragt worden, 
die im Jahr 2010 aus Deutschland und Österreich in den 
Kosovo abgeschoben worden waren oder auf behördlichen 
Druck dorthin „freiwillig ausgereist“ waren. Für die Hälfte 
der Kinder und Jugendlichen war die Rückkehr laut Studie

„die schlimmste Erfahrung ihres Lebens. Vor allem im Aus-
land geborene Kinder und Kinder aus Minderheiten er leben 
ihre Rückführung als traumatisches Ereignis. Ein  Drittel 
der rückgeführten Kinder leidet an posttraumatischer 
Belastungsstörung;fastdieHälftederJugendlichenleidet
an Depressionen und ein Viertel trägt sich mit Selbstmord-
gedanken.“312

Die 14-jährige in Deutschland geborene und aufgewach-
sene Duisburgerin Bivsi brach weinend zusammen, nach-
dem sie am 29. Mai 2017 aus dem Unterricht des Steinbart-
Gym nasiums geholt worden war, um gemeinsam mit ihren 
 Eltern von der Ausländerbehörde der Stadt Duisburg nach 
Nepal abgeschoben zu werden. „Wie weg, wohin soll ich 
denn?“ fragte sie. In die emotional aufgewühlte Klasse 
musste die Schule, nachdem Bivsi abgeholt worden war, 
einen Arzt sowie den Pfarrer und Religionslehrer als Seel-
sorger schicken.313 Mit fast denselben Worten reagierte die 
16-jährige Nermina Mujoli auf die zahlreichen Polizist:in-
nen, die sie mit ihren Geschwistern und ihren Eltern im 
März 2010 aus Ahaus (Kreis Borken) in den Kosovo abscho-
ben. „Ich bin doch zu Hause, wo soll ich denn hin?“, hielt 
sie den Polizist:innen entgegen, die ihnen erklärten, sie 
würden nun „nach Hause gehen“.314

Die sechsjährige Anisha machte sich, nachdem sie Mitte  
Januar 2022 mit ihren Eltern nachts aus dem Kreis Unna 
nach Bangladesch abgeschoben worden war, selbst Vor-
würfe, an der Abschiebung schuld zu sein.315 Die Fami-

312 Knaus et al., Stilles Leid, S. 8. Vgl. auch UNICEF, Ergebnisse der UNICEF-Studie „Stilles Leid“, Information vom März 2012.
313 Duisburgerin (14) wird aus Unterricht geholt und abgeschoben, in: WAZ vom 31.5.2017.
314  Nermina Mujoli und zwei ihrer Geschwister berichteten nach ihrer Abschiebung Miltiadis Oulios in einem Interview über ihre Abschiebung, 

siehe Oulios, Blackbox Abschiebung, S, 255-260 (Zitat S. 257).
315  WDR Lokalzeit Dortmund, Bericht vom 2.3.2022 (nicht mehr online verfügbar). Vgl. Abschiebungsreporting NRW/AK Asyl Schwerte, 

 Nachtabschiebung statt „Chancen-Aufenthaltsrecht“, Pressemitteilung vom 15.2.2022. Ähnliche Selbstvorwürfe von Kindern bei Oulios, 
Blackbox Abschiebung, S. 9.

316 Ständige Angst: Kindern, die seit Jahren in Warburg zur Schule gehen, droht die Abschiebung, in: Neue Westfälische vom 22.8.2023.
317 AbgeschobeneFamilieausOberhausenhofftaufRückkehr,in:WAZvom28.12.2021. Mehr zu diesem Fall weiter unten.
318 Die schlimmste Fahrt ihres Lebens, in: Westfälische Nachrichten vom 15.6.2021.
319 „Es war noch Nacht, wir haben alle geschlafen“, in Kölnische Rundschau vom 7. Oktober 2021.

lie hatte zuvor mehr als fünf Jahre in Deutschland gelebt. 
Die achtjährige Elin entwickelte Schlafstörungen, seit sie 
mit ihrer Familie zum zweiten Mal im Rahmen des Dublin-
Verfahrens nach Spanien abgeschoben worden war. Weil 
diesechsköpfigesyrischeFamilieinSpanienkeineUnter-
stützung erhielt und auf der Straße landete, kehrte sie im 
August 2023 nach Warburg (Kreis Höxter) zurück, wo sie 
bereits zwischen April 2018 und Juni 2023 gelebt hatten.316 
Die von der Stadt Oberhausen Ende November 2021 nachts 
abgeholten und nach Kroatien abgeschobenen Kinder eines 
alleinerziehenden afghanischen Vaters sorgten sich um 
ihre Fehlzeiten in der Schule und hofften auf eine Rück-
kehr. Sozialarbeiter:innen, die weiter in Kontakt standen, 
sagten, die Familie sei verzweifelt.317 

Über die am Flughafen Frankfurt abgebrochene Abschie-
bung ihrer Familie aus dem Kreis Steinfurt nach Russland im 
Juni 2021 berichtete die achtjährige Silvan, die unter Flug-
angst leidet und in Panik geriet: „Ich habe viel geschrien. 
Ich habe mich am Auto festgehalten.“ Nach der Rückkehr 
in die eigene Wohnung traute sich Silvan nicht mehr, im 
eigenen Bett zu schlafen und übernachtete lieber bei Nach-
bar:innen.318 Der achtjährige Shayon, der mit  seiner Adop-
tivmutter und seinem kleinen Bruder Ende  September 2021 
aus Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) nach Bangladesch 
abgeschoben worden war, erzählte, wie er die Abschiebung 
erlebte:319

„Es war noch Nacht, wir haben alle geschlafen. Dann sind 
zwei Männer und eine Frau gekommen und haben uns 
geweckt. Wir haben uns alle erschrocken, mein kleiner 
Bruder hatte Angst und hat geschrien. Die Männer waren 
böse, aber die Frau war nett. […] Mir fehlt meine Schule 
und mein Fußball. Ich will zurück nach Deutschland. 
Ich bin traurig.“

https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/9302/86af5cefb0c6fc109352876244275d53/studie-stilles-leid-kosovo-abschiebestudie-2012-pdf-data.pdf
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/9306/1062d8279473449205212ede7684a289/zusammenfassung-unicef-studie-stilles-leid-2012-pdf-data.pdf
https://www.waz.de/staedte/duisburg/duisburgerin-14-wird-aus-unterricht-geholt-und-abgeschoben-id210759231.html
https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-pressemitteilung-nachtabschiebung-statt-chancen-aufenthaltsrecht/
https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-pressemitteilung-nachtabschiebung-statt-chancen-aufenthaltsrecht/
https://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/warburg/23642419_Kindern-die-seit-Jahren-in-Warburg-zur-Schule-gehen-droht-die-Abschiebung-v2.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/abgeschobene-familie-aus-oberhausen-hofft-auf-rueckkehr-id234182281.html
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/die-schlimmste-fahrt-ihres-lebens-1073045
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Die vierzehnjährige Viktorya schrieb im Frühjahr 2022 
 angesichts der drohenden Abschiebung ihrer Familie aus 
dem Kreis Siegen-Wittgenstein nach Armenien einen Brief:

„Guten Tag! Ich bin Viktorya B. Ich bin 14 Jahre alt und woh-
ne in Bad Berleburg. Ich komme aus Armenien. Ich kann 
Russisch, Englisch, Deutsch, Spanisch. Ukrainisch verstehe 
ich. Armenisch spreche ich, aber diese Sprache spreche ich 
hier kaum. Ich habe eine kleine Schwester, sie heißt Arpi, 
mit der ich gerne spiele. Sie geht hier in die Kita und freut 
sich jeden Tag, wenn sie dort hingehen kann. Zurzeit gehe 
ich zur Realschule Bad Berleburg in die 7d und möchte ger-
ne meinen Realschulabschluss machen. In meiner Freizeit 
spieleichgerneFußball,spieleGitarreundtreffemichger-
ne mit Freundinnen. Wir wohnen in Bad Berleburg und sind 
total gerne in dieser Stadt, die unsere Heimat geworden 
ist. Ich möchte soooo gerne hier bleiben… Ich habe eine 
beste Freundin, sie heißt Tumara und hilft mir überall. Sie 
ist nett und freundlich und freut sich immer, wenn ich in 
der Schule bin. Sie will gerne, dass ich hier in Deutschland 
bleibe. Ich habe viele Freunde, sie sind nett zu mir. Ich will 
Deutschland nicht verlassen, ich will mit meinen Freunden 
die Zeit genießen. Sie wollen, dass ich hier in Deutschland 
bleibe.“320

Die gesamte Schulklasse solidarisierte sich in einem auch 
von den Lehrer:innen unterzeichneten Statement mit ihrer 
Mitschülerin:

© Westfalenpost/Realschule Bad Berleburg

320 Robert Muradyan überraschend frei – Abschiebung ausgesetzt, in: Westfalenpost vom 4.4.2022.
321 ebd.
322  BadBerleburgerinAbschiebehaft–Fraubrichtzusammen,in:Westfalenpostvom1.4.2022; Bad Berleburg: „Fall Muradyan“ Thema im 

 Petitionsausschuss, in: Westfalenpost vom 3.4.2022; Eine ganze Schule kämpft für Viktorya, in: Siegener Zeitung vom 5.4.2022.
323 Die schlimmste Fahrt ihres Lebens, in: Westfälische Nachrichten vom 15.6.2021.

„Darum muss Viki in der Klasse 7d bleiben. Sie ist ein Teil 
der Klasse 7d. Sie ist nett und hilfsbereit. Sie ist immer 
fürunsda.Wirtreffenunsoftmitihr.Wennsiedabeiist,
macht alles Spaß. Mit ihr ist es nie langweilig. Sie ist eine 
sehr gute Freundin. Sie versteht sich mit allen.“321 

Schulleitung, Lehrer:innen und Mitschüler:innen setzten 
sich – ebenso wie der Arbeitgeber des Familienvaters, das 
lokale Bündnis Recht zu bleiben und der Bad Berleburger 
Bürgermeister Bernd Fuhrmann – für ein Bleiberecht der 
Familie ein. Zweieinhalb Jahre hatten der armenischen 
 Familie genügt, um selbstverständlicher Teil der Bad Berle-
burger Gesellschaft zu werden, sodass sich so viele Men-
schen für ihr Recht zu bleiben engagierten.322

KINDER IN ANGST UND SCHRECKEN
Im Juni 2021 versuchte der Kreis Steinfurt die Familie 
 Ovakimyan/Manaserian mit ihren beiden Kindern (8 und 
9 Jahre) aus Greven nach Russland abzuschieben. Die arme-
nischeFamiliewar2015nachDeutschlandgeflohen.Edgar
Manaseryan, der in Armenien Rechtsanwalt gewesen war, 
arbeitete seit vier Jahren in Deutschland. Seine Frau Asmik 
Ovakimyan, eine studierte Pianistin, hatte ebenfalls Arbeit 
gefunden. Nachdem ihre Asylanträge abgelehnt worden 
waren, hatte die Ausländerbehörde ihre Duldungen stets 
nur um drei Monate verlängert. Am 10. Juni 2021 klingel-
ten um sechs Uhr morgens Polizei und Ausländerbehörde, 
um die Familie abzuschieben. Den Weg zum Flughafen in 
 Frankfurt am Main beschrieb die Familie als sehr belastend. 
Am Flughafen geriet die achtjährige Silvan aufgrund ihrer 
Flugangst in Panik und klammerte sich auch dann noch am 
Polizeiauto fest, als ihre Eltern und ihr Bruder  bereits im 
Flugzeug saßen. Der Pilot entschied schließlich, die Familie 
nicht mitzunehmen.323

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/viktorya-14-droht-abschiebung-moechte-so-gerne-bleiben-id234999189.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburger-in-abschiebehaft-frau-bricht-zusammen-id234973961.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-fall-muradyan-thema-im-petitionsausschuss-id234988789.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-fall-muradyan-thema-im-petitionsausschuss-id234988789.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/wittgenstein/bad-berleburg/gegen-die-abschiebung-eine-ganze-schule-kaempft-fuer-viktorya-7WWPI2EEUK53NT4HWLUFYHPTGY.html
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/die-schlimmste-fahrt-ihres-lebens-1073045
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Nach der am Flughafen abgebrochenen Abschiebung muss-
te selbst der zuständige Kreis Steinfurt die  Umstände 
 bedauern und zugeben, dass es „zu einer Situation 
 gekommen ist, die für die Eltern und insbesondere für die 
Kinder der Familie sehr belastend war.“324 120 Menschen, 
unter ihnen der  katholische und der evangelische Pfarrer 
sowie viele Unter stützer:innen, demonstrierten in  Greven 
für ein Bleiberecht für die Familie. Der evangelische 
 Pfarrer Jörn Witthinrich kommentierte: „Die nächtliche 
Abschiebung war kein Akt der Nächstenliebe. So kann man 
mit Menschen nicht um gehen.“325 Zwei Wochen nach dem 
Abschiebeversuch bekannte die Ausländerbehörde nach 
Sichtung weiterer vorgelegter Dokumente, dass nun doch 
eine  zumindest weitere Duldung der Familie denkbar sei 
und geprüft werde.326

Im Februar 2022 wurdediesechsköpfigeFamilieKosayeva
aus Bösensell, einem Ortsteil von Senden (Kreis Coesfeld), 
nach Aserbaidschan abgeschoben. Dabei wurden drei der 
Kinder aus ihren Schulen gerissen: zwei besuchten die 
Grundschule in Bösensell, ein Kind bereits die weiter-
führende Schule. Besonders die Umstände der morgend-
lichen Abschiebung sorgten im Dorf für große Empörung. 
So fuhr ein Transporter der Zentralen Ausländerbehörde 
Coesfeld, der wie ein Gefangenentransporter aussah, vor, 
um die Kinder mit ihren Eltern abzuholen, und zwar  genau 
zu der Zeit, als die übrigen Kinder des Dorfes auf ihrem 
Schulweg waren. Dies war für alle Beteiligten, aber vor 
 allem für die vielen Kinder, eine belastende Erfahrung. 
Mitschüler:innen in der dritten Klasse konnten nicht ver-
stehen, warum ihre Klassenkameradin, von der sie sich 
nicht einmal verabschieden konnten, nicht mehr da war.327 
Eine Unterstützerin, die mit der Familie weiterhin  Kontakt 
hielt, berichtete in den Westfälischen Nachrichten, die 
 Kinder hätten besonders unter der Abschiebung gelitten:

324 Bedauern über belastenden Abschiebungsversuch, in: Westfälische Nachrichten vom 23.6.2021.
325 „WirhabenjetztHoffnung“,in:WestfälischeNachrichtenvom27.6.2021.
326 „Aussichten der Familie deutlich verbessert“, in: Westfälische Nachrichten vom 25.6.2021.
327  „Wir konnten nicht Tschüss sagen“, in: Westfälische Nachrichten vom 25.2.2022; 

„WirgebendieHoffnungnichtauf“,in:WestfälischeNachrichtenvom6.7.2022.
328 „WirgebendieHoffnungnichtauf“,in:WestfälischeNachrichtenvom6.7.2022.
329 Familie wird unter dramatischen Umständen abgeschoben, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 14.6.2022.
330 Keine Abschiebung aus der Kita – Leitlinie in Köln erstellt, in: Kölnische Rundschau vom 18.1.2024.
331 Familie wird unter dramatischen Umständen abgeschoben, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 14.6.2022.
332 Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 15f.

„Aus Angst haben sie sich zuerst mehrere Stunden im 
 Kleiderschrank eingeschlossen, sprachen und aßen nicht. 
Die Familie wurde sich selbst überlassen, es gab keine 
 Betreuung für den erkrankten Vater.“328

Im Mai 2022 schob die Stadt Köln diefünfköpfigeFamilie
Lico nach Albanien ab. Weil die Mutter sich wehrte, fessel-
ten die Behörden sie und ihren Ehemann vor den Augen 
der drei Kinder (4, 7 und 9 Jahre). Gemeindereferentin 
 Marianne Arndt, die auch bei Mosaik Köln Mülheim aktiv 
ist, berichtete, dass die Ehefrau an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung leidet und mehrere Suizidversuche hin-
ter sich hatte.329 Im Rückblick schilderte Marianne Arndt:

„Die Situation war furchtbar. Um sechs Uhr morgens sind 
die Beamten in die Wohnung der Familie gekommen. Da ist 
alles schrecklich eskaliert. Die psychisch kranke Mutter hat 
einenSelbstmordversuchunternommenundwurdefixiert.
Der Vater hat die Beamten daraufhin angegriffen,wurde
überwältigt und ebenfalls gefesselt. Dabei mussten die 
neunjährige Tochter A. und ihre zwei kleineren  Geschwister 
zusehen.“330

Da die Ausländerbehörde zur Abschiebung keine Sprach-
mittlung mitbrachte, musste die 9-jährige Tochter für ihre 
Eltern, die in der Ausnahmesituation nicht viel Deutsch 
verstanden, auch noch dolmetschen.331

Der Druck auf Kinder, Übersetzungsdienste zu  übernehmen, 
ist keine Ausnahme, weil Ausländerbehörden bei Einzel-
abschiebungen oftmals keine Dolmetscher:innen organisie-
ren. Auch bei der Dublin-Abschiebung einer Familie nach 
Kroatien wurde der achtjährige Sohn von der  Bundespolizei 
aufgefordert zu übersetzen. Aus Sicht der Unabhängigen 
Abschiebungsbeobachtung Nordrhein-Westfalen, die den 
Fall dokumentierte, war der Junge, der sich  verweigerte 
und schwieg, mit der Forderung womöglich überfordert.332 
 

https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/bedauern-uber-belastenden-abschiebungsversuch-1235075
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/wir-haben-jetzt-hoffnung-1340134
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/greven/aussichten-der-familie-deutlich-verbessert-1339705
https://www.wn.de/muensterland/kreis-coesfeld/senden/wir-konnten-nicht-tschuss-sagen-2535731?pid=true
https://www.wn.de/muensterland/kreis-coesfeld/senden/wir-geben-die-hoffnung-nicht-auf-2595984
https://www.wn.de/muensterland/kreis-coesfeld/senden/wir-geben-die-hoffnung-nicht-auf-2595984
https://www.ksta.de/koeln/koeln-familie-wird-unter-dramatischen-umstaenden-abgeschoben-116860
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-keine-abschiebung-aus-der-kita-leitlinie-erstellt-720859
https://www.ksta.de/koeln/koeln-familie-wird-unter-dramatischen-umstaenden-abgeschoben-116860
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf


4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  5. UND DAS KINDESWOHL? 183

Der Einsatz von Kindern als Dolmetscher:innen ist grund-
sätzlich abzulehnen, weil es dabei zu einem Rollentausch 
kommt: Die Kinder sind mit der psychischen Ausnahme-
situation ihrer Eltern überfordert, ihnen selbst wird der 
elterliche Schutz entzogen.333

In Köln reagierten Eltern der Schule empört auf die 
 Abschiebung. Die Familie Lico lebte bereits seit 2015 in 
Deutschland. Die Kinder hatten praktisch ihr ganzes Leben 
hier verbracht beziehungsweise wurden in Deutschland 
 geboren, zwei der Kinder besuchten bereits die Schule. 
Nach der Abschiebung sammelten Eltern der Schule Geld, 
um die Familie, die in Albanien völlig mittellos angekom-
men war, zu unterstützen. Die neunjährige Tochter meldete 
sich nach der Abschiebung mit einer Sprachnachricht:

„Wir brauchen Hilfe, wir möchten wieder nach Deutschland 
kommen. Es ist sehr schlimm hier.“334 

In der Nacht vom 28. auf den 29. November 2021 schob die 
Ausländerbehörde der Stadt Oberhausen im Rahmen eines 
Dublin-Verfahrens einen alleinerziehenden afghanischen 
Vater mit seinen vier Kindern (5, 7, 9 und 11 Jahre alt) 
nach Kroatien ab. Familie Habibi war im November 2019 
nach Deutschland geflohen, ihre Flucht aus Afghanistan
hatte insgesamt drei Jahre gedauert. Das BAMF hatte den 
Asylantrag abgelehnt, weil Kroatien für das Verfahren 
 zu ständig sei. In Kroatien war allerdings die Ehefrau und 
Mutter während der Flucht bei einem Unfall gestorben. 
Das Kindes wohl  allein hätte also schon genügend Anlass 
 geboten, vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen und 
das Asyl verfahren der Familie in Deutschland durchzu-
führen. Außerdem war die im Dublin-Verfahren festgelegte 

333  Hinzu kommt hier das Problem eines Anspruchs auf Sprachmittlung bei der Durchführung einer Zwangsmaßnahme. Und dahinter steht auch die 
Frage nach einem Anspruch auf rechtliches Gehör. So kennt das Gerichtsverfassungsgesetz den Anspruch auf Dolmetscher:innen für das gesamte 
Ermittlungs- und Strafverfahren (§ 187), das AsylG für die Anhörung (§ 17) und die Rückführungsrichtlinie für den Anspruch auf Rechtsmittel 
 (Artikel 13 Absatz 3).

334 Familie wird unter dramatischen Umständen abgeschoben, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 14.6.2022.
335  Familie abgeschoben: Der Fall ist rechtlich kompliziert, in: WAZ vom 28.12.2021. – Die Aussetzung der Dublin-Überstellungsfrist war eine 

 generelle Praxis des BAMF in jener Zeit und wurde im September 2022 vom Europäischen Gerichtshof für rechtswidrig erklärt, 
siehe: PRO ASYL, Das war rechtswidrig! EuGH entscheidet zur Aussetzung der Dublin-Überstellungsfrist, Bericht vom 23.9.2022; 
Gerichtshof der Europäischen Union,  Pressemitteilung Nr. 160/22 vom 22.9.2022.

336 WDRforyou, Bericht Abschiebung nach Kroatien vom 30.1.2022.
337  Schriftliche Stellungnahme der Stadt Oberhausen, zitiert nach Empörung – Oberhausen schiebt Familie mitten in der Nacht ab, in: WAZ vom 

10.12.2021.
338 AbgeschobeneFamilieausOberhausenhofftaufRückkehr,in:WAZvom28.12.2021.
339 Abgeschobene Familie Habibi: Kinder dürfen nicht zur Schule, in: WAZ vom 21.1.2022.
340 Erst abgeschoben – nun darf afghanische Familie doch bleiben, in: WAZ vom 29.3.2023.

Rücküberstellungsfrist längst abgelaufen. Das BAMF  hatte 
diese Frist aber während der Corona-Pandemie schlicht 
aus gesetzt und dann im Juni 2021 die Aussetzung wider-
rufen.335 

Die Abschiebung von Familie Habibi wurde mitten in der 
Nacht eingeleitet. Augenzeug:innen berichteten, die Unter-
kunft, in der die Familie lebte, sei dabei von der  Polizei 
 umstellt worden. Inga Kellermann von der Caritas, die wäh-
rend der laufenden Abschiebung mit der ältesten  Tochter 
telefonierte, erlebte die Familie als aufgelöst und ver-
zweifelt.336 In Oberhausen sorgte die Abschiebung für große 
Empörung und politische Diskussionen. Die Stadt rechtfer-
tigte die nächtliche Abschiebung im Nachgang mit organi-
sato rischen Gründen und erklärte,  „üblicherweise“  würden 
Familien mit Kindern unter 14 Jahren nicht nachts ab-
geschoben. „Dass in diesem Fall davon abge wichen  wurde, 
ist ein sehr bedauerlicher Einzelfall. Er wird behörden-
intern aufgearbeitet werden, um sicher zu stellen, dass sich 
ein solcher Fall nicht wiederholt.“337

Die aus ihrem vertrauten Umfeld gerissene Familie ver-
lebte verzweifelte Monate in Kroatien. Die in Deutsch-
land begonnenen Therapien der Familie konnten nicht 
fortge setzt werden, die Familie musste in Kroatien unter 
desola ten  Bedingungen leben.338 Der Oberhausener Caritas-
direktor Michael Kreuzfelder berichtete: „Sie dürfen das 
 Gelände nicht verlassen, die Kinder können nicht in die 
 Schule  gehen.“339EinigeMonatespäterflüchtetedieFamilie
 erneut nach Oberhausen und erhielt, nachdem das BAMF 
doch noch ein nationales Asylverfahren eingeleitet hatte, 
die Anerkennung als Flüchtlinge nach der Genfer Flücht-
lingskonvention.340

https://www.ksta.de/koeln/koeln-familie-wird-unter-dramatischen-umstaenden-abgeschoben-116860
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/warum-der-fall-der-familie-habibi-nicht-eindeutig-ist-id234182205.html
https://www.proasyl.de/news/das-war-rechtswidrig-eugh-entscheidet-zur-aussetzung-der-dublin-ueberstellungsfrist/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220160de.pdf
https://www.facebook.com/WDRforyou/videos/abschiebung-nach-kroatien-persisch-deutsch/256838856523901/
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/empoerung-oberhausen-schiebt-familie-mitten-in-der-nacht-ab-id234046007.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/empoerung-oberhausen-schiebt-familie-mitten-in-der-nacht-ab-id234046007.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/abgeschobene-familie-aus-oberhausen-hofft-auf-rueckkehr-id234182281.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/fall-der-abgeschobenen-familie-habibi-bleibt-kompliziert-id234371925.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/zurueck-in-oberhausen-abgeschobene-familie-darf-bleiben-id237999699.html


184 4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  5.  UND DAS KINDESWOHL?

UND DANN STEHT NACHTS DIE POLIZEI 
IN DER WOHNUNG
Die Landesregierung hatte ihre Ausländerbehörden 2016 
per Erlass „gebeten“, Familien mit Kindern unter 14  Jahren 
nicht in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr abzuschieben. Der 
 Erlass wurde, nachdem er zunächst für einige Monate aus-
gelaufen war, 2022 verlängert.341 Dennoch organisieren 
Ausländerbehörden regelmäßig nächtliche Abschiebungen 
von Familien, was für die Kinder und Jugendlichen eine 
enorme zusätzliche Belastung bedeutet.342 

Als Anfang April 2022 Robert Muradyan noch in der Ab-
schiebehaftanstalt Büren inhaftiert war, um gemeinsam 
mit seiner Familie nach Armenien abgeschoben zu  werden, 
erhielt seine Frau ein Schreiben der Kreisverwaltung 
Siegen Wittgenstein mitderAufforderung,sichnachtsfür
die Abschiebung bereitzuhalten:

„Ich fordere Sie hiermit auf, sich am Donnerstag, 7. April, 
um 2 Uhr vor Ihrer Unterkunft mit Ihrem Gepäck auf  zu-
halten, damit Sie und Ihre Kinder von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Ausländerbehörde zum Flughafen 
nach Hannover gefahren werden können. Ihr Ehemann 
Robert Muradyan wird aus der Unterbringungsanstalt für 
AusreisepflichtigeinBürenzumFlughafennachHannover
 zugeführt.“343 

Zu dieser Abschiebung kam es in jener Nacht zwar nicht, 
weil Robert Muradyan an Corona erkrankt war. Doch die 
Intention der Kreisverwaltung war klar: Die Abschiebung 
sollte nachts durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die beiden Töchter 5 und 14 Jahre alt.

341  NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Abschiebung von Familien mit Kindern zur Nachtzeit, Runderlass vom 13.1.2016 und 
NRW MKFFI, Mitteilung an Regionale Rückkehrkoordinationsstellen und Zentrale Ausländerbehörden vom 20.5.2022.

342  2020 schrieb der Arbeitskreis Flucht und Asyl der IPPNW Deutschland unter Verweis auf die Bayerische Ärzteinitiative für Flüchtlingsrechte: 
„DieneuegesetzlichvorgegebeneStrategiederAusländerbehörden,Abschiebungennichtanzukündigen,führtoffensichtlichbesondersoftzueiner
massivenSchädigungderbetroffenenKinder,diedurchdasnächtlicheEindringenderPolizeiinihreUnterkunftausgelöstwird.“Siehe:IPPNW 
Deutschland, Die gesundheitlichen Folgen von Abschiebungen, S. 32. Auf die Praxis der nächtlichen Abschiebungen weist auch die Unabhängige 
 Abschiebungsbeobachtung NRW hin, siehe: Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 9f.

343 Schreiben der Kreisverwaltung, zitiert nach Abschiebung um 2 Uhr nachts?, in: Siegener Zeitung vom 4.4.2022.
344 Vater gefesselt, Tochter schreiend – Kritik an Abschiebung nach Armenien, in: Haller Kreisblatt vom 13.2.2021.
345 WDR Lokalzeit Ruhr, Bottroper Familie nach Armenien abgeschoben, Bericht vom 28.8.2022 (nicht mehr online verfügbar).
346 NRW MKJFGFI, Chancen-Aufenthaltsrecht sowie Anpassungen bei den §§ 25a, 25b AufenthG, Erlass vom 15.7.2022.
347 WDRLokalzeitDortmund,Berichtvom2.3.2022(nichtmehronlineverfügbar); 

Abschiebung um Mitternacht: Beamte standen am Bett von Anisha (6), in: Ruhr Nachrichten vom 21.2.2022.

„Ich war so ängstlich. Ich habe gar nichts verstanden“

Iffat über ihre Abschiebung aus Schwerte

In der Nacht zum 2. Februar 2021 schob die Stadt  Gütersloh 
eine fünfköpfige Familie nach Armenien ab. Die Familie
hatte seit viereinhalb Jahren in Deutschland gelebt. Auch 
diese Abschiebung erfolgte nachts, der Vater wurde vor den 
Augen der Kinder (4, 11 und 14 Jahre alt) gefesselt. Unter-
stützer:innen berichteten anschließend von drama tischen 
Szenen bei der Abschiebung. Dass der älteste Sohn nach 
vierjährigem Schulbesuch Aussicht auf eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25a des Aufenthaltsgesetzes gehabt hätte, 
war für die Stadt kein Grund, auf die Abschiebung zu ver-
zichten.344 Ende August 2022 organisierte die Stadt Bottrop 
die nächtliche Abschiebung einer mehrköpfigen Familie
ebenfalls nach Armenien. Die Familie lebte seit Jahren in 
Deutschland. Die 18-jährige Tochter der Familie stand am 
BeginneinerPflegeausbildung,dieMutterarbeiteteineiner
Kita, der Sohn ging zur Schule. Laut WDR begründete die 
Behörde die Abschiebung mit einer lange zurückliegenden 
„Identitätstäuschung“ auf der Flucht und fehlenden Reise-
pässen.345DerVorgriffserlassaufdassogenannteChancen
Aufenthaltsrecht blieb bewusst unbeachtet, um Fakten zu 
schaffen.346

Am 18. Januar 2022 schob der Kreis Unna dasEhepaarIffat
und Nadim mit ihrer sechsjährigen Tochter Anisha nachts 
aus Schwerte nach Bangladesch ab. Die Beamt:innen  kamen 
gegen 24 Uhr und drangen ohne zu klingeln mit Hilfe eines 
Schlüsseldienstes in die Mietwohnung der Familie ein. Als 
die  Familie aufwachte, standen plötzlich 10 bis 12 Menschen 
in dem gemeinsamen Schlafzimmer. „Ich war so ängstlich. 
Ich habe gar nichts verstanden,“ berichtete die Mutter nach 
ihrer Abschiebung dem WDR. Der anwesende Dolmetscher 
bestätigte die Berichte der Familie.347

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=33925&val=33925&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1
https://www.abschiebungsreporting.de/wp-content/uploads/2024/01/2022-05-20-Rundverfuegung-MKFFI-NRW-Abschiebungen-Kinder-Checkliste-geschwaerzt.pdf
https://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Soziale_Verantwortung/Report_Gesundheitliche-Folgen-Abschiebung_FINAL_web.pdf
https://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Soziale_Verantwortung/Report_Gesundheitliche-Folgen-Abschiebung_FINAL_web.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/wittgenstein/bad-berleburg/fall-muradyan-abschiebung-um-2-uhr-nachts-QBKQCZDNMHPETIPDG4GRTFUJGD.html
https://www.haller-kreisblatt.de/region/22953608_Vater-gefesselt-Tochter-schreiend-Kritik-an-Abschiebung-nach-Armenien.html
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/220715_MKJFGFI_Bleiberechte.pdf
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/abschiebung-um-mitternacht-beamte-standen-am-bett-von-anisha-6-w1726595-p-2000454979/
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Auf dem Weg zum Flughafen Hannover musste sich die 
sechsjährige Anisha aufgrund des enormen Stresses mehr-
mals im Auto übergeben. Doch die Bitte der Eltern, die 
Fahrt sofort zu unterbrechen, wurde ignoriert. Erst nach 
einiger Zeit wurde eine Pause gemacht. Die Behörden haben 
die Abschiebung anschließend weiter durchgesetzt. Nach 
Wahrnehmung der Familie befanden sich am Flughafen 
dann rund 35 Menschen aus Bangladesch, aber eine deut-
lich größere Zahl von Polizist:innen – eine extrem beängsti-
gende Erfahrung für die Familie und das Kind.348

Die Familie lebte seit 2016 in Deutschland und hätte vom 
„ChancenAufenthaltsrecht“ profitieren können, das zu
diesem Zeitpunkt zwar angekündigt, aber noch nicht 
 beschlossen war. Die sechsjährige Tochter Anisha war im 
Sommer 2021 eingeschult worden. Die Mutter hätte längst 
eine Arbeit annehmen können. Ihr lagen konkrete Arbeits- 
und Ausbildungsangebote vor. Sie plante, eine Ausbildung 
zurAltenpflegerinzubeginnen.DochderKreisUnnahatte
ein Arbeitsverbot verhängt. Für den Mann lief ein Klage-
verfahren zu seinem Asylfolgeantrag. Dies hat der Kreis 
bei seiner Entscheidung vollständig ignoriert. Insgesamt 
hatte sich die Familie sehr um Integration bemüht, Sprach-
kurse erfolgreich absolviert, am gesellschaftlichen Leben 
in Schwerte teilgenommen und sich in Gemeindegruppen 
engagiert. Elterngruppen aus Kindergarten und Schule 
 bestätigten das Engagement der Familie, zeigten sich ent-
setzt über die Art und Weise der Abschiebung und  suchten 
nach Hilfsmöglichkeiten für die Familie.349 Anisha hatte 
nie in Bangladesch gelebt und sprach kein Bengalisch. Die 
stellvertretende Bürgermeisterin von Schwerte, Bianca 
 Dausend (CDU), kommentierte:

348  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW und dem Arbeitskreis Asyl Schwerte recherchiert und dokumentiert, siehe: 
Abschiebungsreporting NRW/AK Asyl Schwerte, Nachtabschiebung statt „Chancen-Aufenthaltsrecht“, Pressemitteilung vom 15.2.2022.

349 NachnächtlicherAbschiebung:„AnishasKinderkofferlagnochinderWohnung“,in:RuhrNachrichtenvom24.2.2022.
350 In Schwerte voll integriert und in Nachtaktion abgeschoben: Der Fall der Familie aus Bangladesch, in: Ausblick am Hellweg vom 6.4.2022.
351 WDR Lokalzeit Dortmund, Bericht vom 2.3.2022 (nicht mehr online verfügbar).
352 NachnächtlicherAbschiebung:„AnishasKinderkofferlagnochinderWohnung“,in:RuhrNachrichtenvom24.2.2022.
353  Gemäß §§ 66f. AufenthG haben abgeschobene Menschen normalerweise alle Kosten einer Abschiebung selbst zu tragen. Dazu zählen etwa die 

 Flugkosten, die Kosten für Ärzt:innen oder Dolmetscher:innenleistungen. Auch Kosten für einen Schlüsseldienst stellen Behörden in Rechnung. 
Es liegt im Ermessen der Behörde, diese Forderungen niederzuschlagen. In diesem Fall betrugen allein die Kosten für das Flugzeug für die Sammel-
abschiebung von 26 abgeschobene Personen am 18.1.2022 von Hannover nach Bangladesch 375.080 Euro. Das sind über 14.400 Euro pro Person. 
Die Zahlen nach: Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 
24.2.2023, Anlage S. 1.

354 RückkehrausBangladesch?Anisha(7)wünschtsichFischstäbchenundKartoffelpüree,in:RuhrNachrichtenvom17.12.2022.
355  Tränen im Flughafen-Terminal. Rückkehr aus Bangladesch nach Schwerte, in: Ruhr Nachrichten vom 22.12.2022; 

Abschiebungsreporting NRW, Schwerte: Elf Monate nach nächtlicher Abschiebung kommt Familie aus Bangladesch zurück, Bericht vom 23.12.2022.
356  Arnina (8) nach dem Abschiebungs-Drama „Sie hatte ständig Angst vor Polizisten, in: Ruhr Nachrichten vom 29.9.2023. Die Ruhr Nachrichten 

 haben in ihrer Berichterstattung dem Mädchen zunächst einen anderen Namen gegeben, um die Familie zu schützen. Nach der Rückkehr haben 
sie mit Einverständnis der Familie dann den tatsächlichen Namen Arnina verwendet. Bei den Eltern des Mädchens nutzten die Ruhr Nachrichten 
zunächstebenfallsandereNamen:MalaundNavinS.NachderRückkehrwurdendanndietatsächlichenVornamengenannt:IffatundNadim.

„Mich macht weiterhin fassungslos, auch wenn die 
 Abschiebung rechtlich einwandfrei ist, dass eine Familie, 
die alle Integrationsbemühungen unternommen hat, um 
Teil unserer Gesellschaft zu werden, abgeschoben wird. 
[…] Es geht hier nicht nur um die Frage, ob etwas rechtlich 
einwandfrei ist. Hier geht es auch um die Frage: Wie wollen 
wir in Deutschland leben?“350 

Nach der Abschiebung nahm Anisha am pandemiebedingt 
eingerichteten Fernunterricht ihrer Schule teil und  wollte 
wieder in Schwerte zur Schule gehen.351 Viele Menschen in 
Schwerte, insbesondere aus den Reihen des ehrenamtlichen 
Arbeitskreises Asyl Schwerte, setzten sich weiter für die 
Familie ein und blieben mit ihr in Kontakt.352 Zwei  Firmen 
in Schwerte garantierten den Eltern  Arbeitsverträge. 
 Unterstützer:innen der Familie konnten gegenüber den Be-
hörden erreichen, dass die Wiedereinreisesperre auf ein 
halbes Jahr verkürzt und die Familie die Kosten für die 
Abschiebung nicht selbst übernehmen musste.353 Als neue 
bürokratische Hürden entstanden, nahm Jörg Tappeser, 
 Geschäftsführer der Solartechnik Tappeser, selbst Kontakt 
mit der Deutschen Botschaft in Dhaka auf und forderte die 
Ausstellung der Visa für die Familie, weil seine Firma die 
Arbeitskraft der Frau benötige.354 Am 22. Dezember 2022, 
fast ein Jahr nach ihrer Abschiebung, konnte die  Familie 
endlich wieder einreisen und wurde von zahlreichen Unter-
stützer:innen am Flughafen Düsseldorf abgeholt.355 Die Ruhr 
Nachrichten, die den Fall eng begleitet hatten, berichte ten 
dann im Herbst 2023, wie gut es der Familie inzwischen 
wieder geht, zeigten aber auch auf, wie lange das nun acht-
jährige Mädchen aufgrund der belastenden  Erfahrungen 
der Abschiebung unter Angst vor Polizist:innen litt.356 

https://www.abschiebungsreporting.de/gemeinsame-pressemitteilung-nachtabschiebung-statt-chancen-aufenthaltsrecht/
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/nach-naechtlicher-abschiebung-anishas-kinderkoffer-lag-noch-in-der-wohnung-w1727914-p-2000458462/
https://ausblick-am-hellweg.de/2022/04/06/in-schwerte-voll-integriert-und-in-nachtaktion-abgeschoben-der-fall-der-familie-aus-bangladesch/
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/nach-naechtlicher-abschiebung-anishas-kinderkoffer-lag-noch-in-der-wohnung-w1727914-p-2000458462/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/rueckkehr-aus-bangladesch-anisha-wuenscht-sich-fischstaebchen-w674691-p-2000699507/
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/abgeschobene-familie-ist-aus-bangladesch-zurueck-in-schwerte-w676641-p-2000703971/
https://www.abschiebungsreporting.de/schwerte-elf-monate-nach-naechtlicher-abschiebung-kommt-familie-aus-bangladesch-zurueck/
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/abschiebung-bangladesch-rueckkehr-schwerte-arnina-w787371-p-2000952593/
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Die für die kleine Familie sehr belastende Nachtabschie-
bung und der hohe Aufwand, der für ihre Rückkehr betrie-
ben werden musste, hätten verhindert werden können, 
wenn die damalige schwarz-gelbe Landesregierung bereits 
frühzeitig eine Vorgriffsregelung im Hinblick auf das im

Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehene soge-
nannteChancenAufenthaltsrechtgetroffenhätte.Dochaus
Düsseldorf kam über Monate nichts in Sachen Bleiberecht. 
Doch die Familie ließ sich von all dem nicht unterkriegen.

IFFAT, DIE GESCHICHTE VOM SONNENAUFGANG NACH EINER DUNKLEN NACHT
Der gute Wille des Menschen bringt Menschen weit. 
Ich werde diese Geschichte heute erzählen. Als das Flug-
zeug den deutschen Boden verließ, schien es, als wäre 
die Welt für uns untergegangen. Aber von dort aus sollte 
eine neue Reise in Richtung Sonnenaufgang beginnen.

Aber wir merkten es nicht. Die elf Monate waren für 
meine Tochter sehr schwierig, aber wir haben sie mit 
 einer sehr starken Hand überstanden. Sie hat nicht 
aufgege ben. Wir sagten unserem Kind jeden Tag, dass 
wir eine schwere Zeit durchmachen. Sie versuchte auch 
oft zu verstehen, war aber sehr verärgert, gab aber 
nicht auf.

Es vergingen viele Tage der Ungewissheit, bis das  Visum 
kam. Ich konnte unserem Kind immer noch nicht er-
klären,dasswirwiederzurückfliegenwürden,bis sie
am Flughafen ankam und das geparkte Flugzeug sah. 
Ich sagte ihr, es sei unser Flugzeug, und sie war  beruhigt.

Eine neue Reise beginnt einen neuen Weg

Das vergangene Jahr brachte auch viele Herausfor-
derungen mit sich, aber wir haben sie mit Geduld ge-
meistert. Intelligenz ist ein unschätzbarer Vorteil, um 
so weit zu kommen. Wir haben in den letzten vierzehn 
Monaten einen langen Weg zurückgelegt. Wir haben 
beide unbefristete Arbeit und einen Ausbildungsvertrag. 
Ein freies Leben. 

Die Hauptsache ist die Zufriedenheit unserer Tochter. 
Sie hat ihr Leben zurückbekommen. Als Eltern können 
wir nicht mehr fragen. Freiheit ist etwas, das man nur 
genießen kann.

Im April 2024
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DIE GESUNDHEIT VON KINDERN? 
ABSCHIEBUNG GEHT VOR
Anfang März 2023 hat die Stadt Krefeld eine  alleinerziehende 
Mutter zweier Kinder früh morgens abgeholt und nach 
 Albanien abschieben lassen. Der siebenjährige Sohn der 
Frau leidet unter einer schweren Erkrankung, deren genau-
ere Untersuchung und Diagnose noch ausstand. Er erleidet 
mehrere epileptische Krampfanfälle täglich. Wiederholt 
wurde auch eine stationäre Behandlung nötig, um das Kind 
zu stabilisieren. Die Stadt Krefeld hatte dem Kind Anfang 
2023 daher eine Schwerbehinderung (Grad der Behinderung 
80) rückwirkend ab Ende Oktober 2022 attestiert. Anfang 
April 2023 sollte die eigentliche Grunderkrankung durch 
eine humangenetische Untersuchung weiter abgeklärt 
werden. Doch die Stadt Krefeld, das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) und die Zentrale Ausländer-
behörde Essen als beteiligte Vollzugsbehörde warteten die 
geplanten weiteren Untersuchungen nicht mehr ab. Zudem 
schränkten sie den Rechtsschutz von Mutter und Kindern 
ein, um die Abschiebung durchzusetzen. Über einen ein-
gelegten Eilantrag gegen die Zurückweisung eines Asyl-
folgeantrages der Familie konnte das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf nicht mehr rechtzeitig entscheiden. Denn dafür 
hätte es den tatsächlichen Abschiebetermin kennen  müssen. 
Dieser standoffenbarbereits seitWochen fest.Dochwe-
der die Frau noch ihr Rechtsbeistand erfuhren den Termin,  
was auch daran liegt, dass der Termin der Abschiebung laut 
 Aufenthaltsgesetz nicht angekündigt werden darf.357

357 Vgl. § 59 Absatz 1 Satz 8 AufenthG.
358  Artikel 24 UN-KRK. Siehe näher zur Anwendung auch United Nations, Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15 (2013) 

on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), CRC/C/GC/15, 17.4.2013. Ein „General Comment“ 
zurUNKinderrechtskonventionisteineoffiziellerechtlicheEinschätzung,dienähererläutert,wasdieUNKinderrechtskonventionfürein
 bestimmtes Themenfeld bedeutet.

359  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW, Stadt Krefeld schiebt 
 alleinerziehende Mutter mit schwerst krankem und behindertem Kind nach Albanien ab, Bericht vom 19.6.2023.

360 Siehe etwa Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.9.2022, Az. 21 K 1288/17.A.
361   Zur Abgrenzung der sogenannten inlandsbezogenen und zielstaatsbezogen Abschiebungshindernissen siehe Suerhoff/Engelmann,Abschiebung 

trotz Krankheit. S. 33-39, Jentsch, Krankheit als Abschiebungshindernis, S. 41-46 sowie Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.

Durch die rigorose Durchsetzung der Abschiebung hat die 
Stadt Krefeld dafür gesorgt, dass die dringend  benötigte 
 Behandlung des Jungen sowie dessen pädagogische Förde-
rung mit einem Schlag abgebrochen wurden. Das Kindes-
wohl wurde wieder einmal ignoriert. Zudem verstieß die 
Handhabe der Stadt Krefeld eklatant gegen das Recht des 
Jungen auf auf das erreichbare Höchstmaß an  Gesundheit.358 
Mindestens hätte die genaue Diagnose der nicht abschlie-
ßend geklärten Grunderkrankung des Jungen  abgewartet 
werden müssen.359 Aus anderen Gerichtsverfahren ist be-
kannt, dass eine epileptische Erkrankung durchaus zu 
einem Abschiebe verbot im Hinblick auf Albanien führen 
kann.360 Dass die weitere Diagnosestellung für das Kind 
dagegennichtabgewartetwurde, stelltdamiteineoffen-
kundige Missachtung der Vorgaben der UN-Kinderrechts-
konvention dar.

Die Stadt Krefeld veranlasste eine amtsärztliche Unter-
suchung der Frau und des 7-jährigen Jungen vor der 
Abschie bung. Diese Untersuchung ergab eine „Flugreise-
tauglichkeit“ des Kindes, sofern dieses von der  Mutter 
 begleitet werde. Eine medizinische Begleitung wurde 
empfohlen. Geprüft wurde also nur, ob durch die Krank-
heit des Kindes ein inlandsbezogenes Abschiebungshinder-
nis vorliegt. Deutlich wurde die kursorische Prüfung des 
 Krefelder Gesundheitsamtes auch dadurch, dass die Reise-
fähigkeit  lediglich in kurzen Sätzen handschriftlich notiert 
wurde. Eine abschließende zielstaatsbezogene Prüfung von 
 möglichen Abschiebungshindernissen, weil etwa die Krank-
heit des Kindes im Zielland nicht behandelt werden kann, 
 erfolgte nicht.361 Hier warteten die Behörden eine Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf über den ein-
gelegten Eilantrag nicht ab, wenngleich die Klage gegen 
die Zurückweisung des Asylfolgeantrages der Familie keine 
aufschiebende Wirkung hatte, die Behörde also rechtlich 
gesehen nicht zwingend abwarten musste. Bei einer strikt 
am Kindeswohl orientierten Praxis wäre gleichwohl die 
 gerichtliche Überprüfung abzuwarten gewesen.

https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/96127
https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/96127
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-krefeld-schiebt-alleinerziehende-mutter-mit-schwerst-krankem-und-behindertem-kind-nach-albanien-ab/
https://www.abschiebungsreporting.de/stadt-krefeld-schiebt-alleinerziehende-mutter-mit-schwerst-krankem-und-behindertem-kind-nach-albanien-ab/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duesseldorf/j2022/21_K_1288_17_A_Urteil_20220915.html
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Abschiebung_trotz_Krankheit.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-10_Broschuere_Krankheit_Abschiebungshindernis_2Aufl.pdf
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FAMILIENTRENNUNGEN
„Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht 
gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt 
wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in 
einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach 
den  anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren 
bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes 
notwendig ist.“

Artikel 9,1 der UN-Kinderrechtskonvention

„Ich werde kämpfen bis meine Familie vereint in 
 Deutschland ist.“
Tamara Tamoeva 362

Neben den grundsätzlichen Vorgaben der UN-Kinderrechts-
konvention hinsichtlich Familientrennungen363 garantiert 
die EU-Rückführungsrichtlinie die „Aufrechterhaltung der 
Familieneinheit“ auch im Falle von Abschiebungen und 
 fordert von den Mitgliedsstaaten die Berücksichtigung 
 familiärer Bindungen „in gebührender Weise“.364 Dennoch 
ist es gängige Praxis der Behörden, bei Abschiebemaßnah-
men Familien zu trennen. Daran ändert auch die Check-
liste des Landes NRW aus dem Jahr 2016 nichts, mit der 
die Landesregierung den Ausländerbehörden empfiehlt,
 Familien nach Möglichkeit nicht zu trennen.365 Verbind-
liche Standards fehlen nach wie vor. Teils werden Fami-
lien mit Kindern durch die Abschiebung selbst getrennt, 
teils  nehmen Ausländerbehörden ein Elternteil fest und 
lassen es in Abschiebehaft inhaftieren, das andere Eltern-
teil verbleibt bei den minderjährigen Kindern. Später soll 

362 „Skandal“-Trennung? Mutter in Klinik – Kinder abgeschoben, in: WAZ vom 14.12.2023.
363  Gemäß dem UN-Kinderrechtsausschuss muss vor jeder Entscheidung, die Kinder von ihren Eltern trennt, eine ausführliche Kindeswohlprüfung 

erfolgen,beiderauchdiebetroffenenKinderundJugendlichenselbstgehörtwerden.DasgiltauchimKontextvonAbschiebungen. 
Siehe  United  Nations, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their  Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children in 
thecontextofinternationalmigration,CMW/C/GC/3CRC/C/GC/22,16.11.2017,S.7,Ziffer30und32e).

364  Siehe Artikel 5 und 14 der EU-Rückführungsrichtlinie.
365 NRW Ministerium für Inneres und Kommunales, Checkliste vom 17.11.2016.
366 Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2020, S. 26f.
367 Unabhängige Abschiebungsbeobachtung an Flughäfen, Jahresbericht 2022, S. 14.
368 Paderborner Ausländerbehörde reißt Familie auseinander, in: Neue Westfälische vom 24.11.2018.

dann eine gemeinsame Abschiebung im Familienverbund 
 erfolgen. Kommt es bei der Abschiebung zu einer Tren-
nung der Familie, ist das Ziel dieser Maßnahme aus Sicht 
der  Behörden, nach einer Abschiebung einzelner Familien-
mitglieder bald darauf auch die Angehörigen abschieben 
zu können. Fragen des Kindeswohls oder des Rechts von 
Kindern und Jugendlichen, nicht von den Eltern getrennt 
zu werden, spielen dabei eine nur untergeordnete Rolle, 
obgleicheigentlicheinerechtlicheVerpflichtungzuderen
vorrangiger Berücksichtigung besteht.

Bei der Abschiebung einer Familie im Jahr 2020 wur-
den, wie die Unabhängige Abschiebungsbeobachtung 
 berichtete,  zunächst die Eltern und ihre drei minder-
jährigen Kinder von der volljährigen Tochter getrennt. 
Die  Tochter war aufgrund ihrer Schwangerschaft und 
einer psychischen  Erkrankung nicht von der Abschie-
bung betroffen. Während der Abschiebung litt die eben-
falls schwangere Mutter  unter Schmerzen im Unterleib. 
Ihre Abschiebung  wurde am Flughafen abgebrochen, wäh-
rend die zust ändige  Behörde  entschied, den Vater und 
die drei  minderj ährigen  Kinder dennoch abzuschieben.366 
Die minder jährigen  Kinder  wurden also von ihrer Mutter 
und das Ehepaar  voneinander getrennt. Für das Jahr 2022 
konnte die Unabhängige  Abschiebungsbeobachtung NRW 
allein acht Fälle dokumentieren, in denen Familien mit 
und während der Abschiebung über nordrhein-westfälische 
Flughäfen von einander getrennt wurden.367 Die Stadt Pader
born trennte im  November 2018 Familie Z. Der Vater wurde 
fest genommen, in  Abschiebehaft gesteckt und am Folgetag 
nach  Armenien abgeschoben. Zurück blieben seine Ehefrau 
und die  beiden kleinen Kinder im Alter von zwei und vier 
Jahren.368 In der Stadt Recklinghausen plante die Ausländer- 
behörde im  Sommer 2021 die Abschiebung der Familie  
Rahman mit ihren vier minderjährigen Kindern. Die Familie 
lebte seit sieben Jahren in Deutschland, zwei der Töchter 
wurden hier geboren. An den Anwalt schrieb die Ausländer-
behörde, wie die Recklinghäuser Zeitung meldete: „Es ist 
für die Familie auch durchaus zumutbar, dass Herr Rahman 

https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article240813670/skandal-trennung-mutter-in-klinik-kinder-abgeschoben.html
https://www.refworld.org/reference/research/cmw/2017/en/119187
https://www.refworld.org/reference/research/cmw/2017/en/119187
https://www.refworld.org/reference/research/cmw/2017/en/119187
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2604&bes_id=35444&val=35444&ver=7&sg=&aufgehoben=J&menu=1
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/2020-jahresbericht-abschiebungsbeobachtung-nrw.pdf
https://www.diakonie-rwl.de/sites/default/files/aktuelles/abschiebungsbeobachtung-jahresbericht-2022.pdf
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/22306567_Paderborner-Auslaenderbehoerde-reisst-Familie-auseinander.html
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getrennt von seiner Familie abgeschoben wird.“369 Von der 
FamilientrennungnahmdieStadtoffenbarAbstand,nach-
demderFallöffentlichgewordenwar.BeiderAbschiebung
sollte es allerdings bleiben.370 

Der Hochsauerlandkreis trennte im Dezember 2023 eine 
mehrköpfigekosovarischkasachischeFamiliemitKindern,
die in Marsberg lebte. Der Familienvater wurde mit den 
Kindern in den Kosovo abgeschoben, die Ehefrau verblieb 
in Deutschland. Schließlich schob der Kreis im März 2024 
auch die Frau ab, allerdings aufgrund ihrer Staatsangehörig- 
keit nach Kasachstan. Als Begründung nannte der Kreis 
 unter anderem vier Vorstrafen des Mannes in Höhe von 
140 Tagessätzen. Das KinderRechteForum, eine gemein- 
nützige Organisation aus Köln, kritisierte „einen klaren 
Verstoß gegen fundamentale Prinzipien des Grundgeset-
zes, der Europäischen Menschenrechtskonvention und 
derUNKinderrechtskonvention“.Die Straffälligkeit dürfe
„nicht als alleiniger Maßstab für Entscheidungen heran- 
gezogen werden, die das Leben und die Zukunft der Kinder 
betreffen“. Das Forumberichtete, derMann habemehre-
re Jahre gearbeitet, die Kinder seien zur Schule gegangen. 
Die Frau habe zuletzt auch kein Anrecht auf ein Visum für 
den Kosovo gehabt.371

Im August 2022 hat die Stadt Gelsenkirchen eine sechs- 
köpfige Familie voneinander getrennt: Sie schob den
38-jährigen berufstätigen Kingsley O. nach Nigeria ab, der 
seit 2015 in Deutschland gelebt hatte. Der Mann wurde 
morgens um sechs Uhr in Anwesenheit seiner Kinder von 
den Behörden abgeholt und vor der Abschiebung noch für 
eine Woche im Abschiebegefängnis Büren inhaftiert. Seine 
Lebenspartnerin blieb mit vier Kindern im Alter von zwei 
bis sieben Jahren in Gelsenkirchen zurück.372 

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder (2, 5 und 5 Jahre), 
die wie die Mutter Aufenthaltserlaubnisse in Deutschland 
haben. Die älteste Tochter (7) ist in Deutschland geboren 
und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, denn sie hat 

369 Vier Kindern droht die Abschiebung: „Sie sind doch keine Verbrecher“, in: Recklinghäuser Zeitung vom 18.6.2021.
370 Stadt wird Vater nicht allein abschieben – aber das Bangen geht weiter, in: Recklinghäuser Zeitung vom 23.6.2021.
371 Massive Kritik: Familie nach Abschiebung aus HSK getrennt, in: Westfalenpost vom 18.3.2024.
372  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW, Familientrennung: 

Stadt  Gelsenkirchen schiebt Mann nach Nigeria ab, Bericht vom 17.11.2022; siehe auch „PerfideAbschiebung?“StadtGelsenkirchenscharf 
 kritisiert, in: WAZ vom 27.11.2022; Gelsenkirchen: Das steckt hinter umstrittener Abschiebung, in: WAZ vom 7.12.2022.

373 Gelsenkirchen: Das steckt hinter umstrittener Abschiebung, in: WAZ vom 7.12.2022.
374 Abschiebung: Stadt Gelsenkirchen in der Kritik, in: WDR Lokalzeit Ruhr vom 28.11.2022 (nicht mehr online verfügbar).
375 Gelsenkirchen: Das steckt hinter umstrittener Abschiebung, in: WAZ vom 7. 12.2022.

einen deutschen Vater. Das Paar lebte mit den vier  Kindern 
in einem Haushalt zusammen. Die Abschiebung von 
 Kingsley O. durch die Stadt Gelsenkirchen ist insbesondere 
deshalb perfide, weil hier die Rechte von vier kleinen
 Kindern auf ihre Eltern und der Eltern auf ihre Kinder 
 gegeneinander ausgespielt wurden: Durch die  Annahme, 
auch die deutsche Tochter könne im Familienverbund 
nach Nigeria ausreisen, legte die Stadt fest, das Mädchen 
 könne auf ihren in Deutschland lebenden Vater verzichten 
und ausschließlich per Messenger mit diesem den Kontakt 
aufrechterhalten. Dabei sieht das Mädchen ihren Vater 
 regelmäßig und besucht hier außerdem bereits die Schu-
le. Auch die anderen Kinder waren noch nie in Nigeria, 
 haben also keinen Bezug zu dem Land.373 In gerichtlichen 
EilverfahrenwardieAuffassungderStadtverwaltungzwar
bestätigt worden. Doch Eilverfahren ermöglichen nie eine 
 umfassende Bewertung der tatsächlichen Umstände. Hier 
hatten die Gerichte weniger als eine Woche Zeit für eine 
vorläufige Prüfung. Somit unterblieb eine faire Gesamt-
würdigung der Familienkonstellation.

Mit der Abschiebung hat die Stadt Gelsenkirchen drei 
 Kindern ihren Vater auf unabsehbare Zeit komplett ent-
zogen. Mit der Abschiebung wurde auch eine  30-monatige 
Wiedereinreisesperre für Kingsley O. festgelegt. Sein 
 Arbeitgeber würde ihn nach Einreise sofort wieder ein-
stellen. Dem WDR sagte er in einem Videointerview: „Ich 
kann nicht so leben. Ich vermisse meine Kinder und meine 
Familie.“374 Die WAZ berichtete:

„Immer wieder wiederholt er, was für ein ‚Schock‘ die 
 Abschiebung für ihn und seine Familie gewesen sei. 
 Tagelang habe er nicht essen können und weinen  müssen. 
‚Ich habe meine Steuern in Deutschland gezahlt, ich habe 
Sprachkurse gemacht und mich integriert‘, erzählt er. 
Und dennoch habe man ihn so ‚unmenschlich‘ behandelt. 
‚Einfach abgesetzt‘ worden sei er am Flughafen, ohne Geld 
oder Beistand.“375

https://www.recklinghaeuser-zeitung.de/recklinghausen/vier-kindern-droht-die-abschiebung-sie-sind-doch-keine-verbrecher-w1644977-6000019729/
https://www.recklinghaeuser-zeitung.de/recklinghausen/stadt-wird-vater-nicht-allein-abschieben-aber-das-bangen-geht-weiter-w1647003-6000022593/
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/article241905116/Mutter-abgeschoben-HSK-wehrt-sich-gegen-massive-Vorwuerfe.html
https://www.abschiebungsreporting.de/familientrennung-stadt-gelsenkirchen-schiebt-mann-nach-nigeria-ab/
https://www.abschiebungsreporting.de/familientrennung-stadt-gelsenkirchen-schiebt-mann-nach-nigeria-ab/
https://www.waz.de/video/perfide-abschiebung-stadt-gelsenkirchen-scharf-kritisiert-id237017495.html
https://www.waz.de/video/perfide-abschiebung-stadt-gelsenkirchen-scharf-kritisiert-id237017495.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchen-das-steckt-hinter-umstrittener-abschiebung-id237096055.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchen-das-steckt-hinter-umstrittener-abschiebung-id237096055.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchen-das-steckt-hinter-umstrittener-abschiebung-id237096055.html
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Im Februar 2023 war die Abschiebung und die  fortwährende 
Familientrennung dann Thema einer Anfrage im Gelsen-
kirchener Stadtrat. Die Stadtverwaltung Gelsenkirchen 
machte in einer Antwort auf Anfrage der Ratsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen deutlich, dass es aus ihrer Sicht 
bei der Familientrennung bleiben soll. In der Mitteilung 
heißt es, eine vorzeitige Verkürzung oder Aufh ebung der
verhängten Einreisesperre komme nicht in Betracht.376 Die 
Antwort der Stadtverwaltung verdeutlicht zudem, dass 
dieStadtvorderAbschiebungoffenbarnichtnurkeinerlei
kinderrechtliche Erwägungen berücksichtigt hat, sondern 
auch, dass ihr das politische Vorhaben des sogenannten 
Chancen- Aufenthaltsrechts der Bundes regierung  relativ 
egalwarundsiedenVorgriffserlassder Landesregierung
aus dem Juli 2022377 nicht sonderlich wichtig nahm. 
Dies  bestätigte zunächst schon die Aussage des Leiters 
der Ausländer behörde Gelsenkirchen Waldemar Kinzel 
gegen über der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung Ende 
 November 2022, der Erlass habe lediglich einen „unver-
bindlichen Charakter“. Kinzels Vorgesetzter Hans- Joachim 
Olbering  ergänzte gegenüber der WAZ „im Einzelfall  wende 
die Stadt den  Erlass zwar an – hier habe man jedoch da-
von abge sehen“.378 In der Mitteilung der Verwaltung an 
den Stadtrat hie ß es dann, vor der Abschiebung sei an-
hand der bisheri gen  „Integrationsleistungen“ des Mannes 
eine „Potenzial analyse“ für ein späteres Bleiberecht vor-
genommen  worden. „Diese Abwägung ist zu seinen Unguns-
ten ausgefallen.“ Weder seine Berufstätigkeit in Vollzeit 
noch die Familienkonstellation änderten daran etwas.379 
Im  Januar 2024, 17 Monate nach der Abschiebung, war die 
 Familie noch immer getrennt.

376 StadtGelsenkirchen,Drs.2025/4225,Stadtverwaltung,Referat32–ÖffentlicheSicherheitundOrdnung,MitteilungandenStadtratvom 17.1.2023. 
Die Ratssitzung fand am 9.2.2023 statt. – Vgl. auch Abschiebungsreporting NRW, Gelsenkirchen/Nigeria: Sechs Monate nach Familientrennung war 
Abschiebung letzte Woche Thema im Stadtrat, Bericht vom 13.2.2023.

377 NRW MKJFGFI, Chancen-Aufenthaltsrecht sowie Anpassungen bei den §§ 25a, 25b AufenthG, Erlass vom 15.7.2022.
378 „PerfideAbschiebung?“StadtGelsenkirchenscharfkritisiert,in:WAZvom27.11.2022.
379 StadtGelsenkirchen,Drs.2025/4225,Stadtverwaltung,Referat32–ÖffentlicheSicherheitundOrdnung,MitteilungandenStadtratvom17.1.2023.
380 Abschiebehaft: Dreifache Mutter im Kreishaus festgenommen, in: Westfalenpost vom 11.2.2022.
381 „Die Kinder schreien nach ihrer Mutter“, in: Siegener Zeitung vom 12.2.2022.
382  Abschiebung:FamilieMuradibrauchtjetztärztlicheHilfe,in:Westfalenpostvom2.3.2022; 

Trauma nach Abschiebehaft: Muradis brauchen  Psychologen, in: Westfalenpost vom 3.3.2022.
383 Keine Abschiebung: Deshalb kann Familie Muradi aufatmen, in: Westfalenpost vom 2.6.2022.
384 „Die Angst vor der Abschiebung hat uns lange begleitet!“, in Westfalenpost vom 12.11.2023.

Im Kreishaus Siegen wollte Sevine Muradi, Mutter dreier 
Kinder (2, 5 und 7 Jahre), bei der Ausländerbehörde eine 
Ausbildungsduldung beantragen, weil sie ein Angebot für 
eine Lehrstelle als Friseurin hatte. Doch der Kreis Siegen-
Wittgenstein ließ sie im Februar 2022 während des Termins 
festnehmen. Das Amtsgericht ordnete wenig später Ab-
schiebungshaft an. Die Frau wurde damit von ihrem Ehe-
mann und ihren Kindern getrennt. Helmut Kessler, der Vor-
sitzende des Dorfvereins Aue-Wingeshausen, der Sevine 
Muradi zu dem Termin begleitet hatte, berichtete anschlie-
ßend, der Familie gehe es „beschissen – anders kann ich das 
nicht sagen.“ Das lokale Bündnis Recht zu bleiben forderte 
die „sofortige Freilassung von Sevine Muradi. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass eine bisher unbescholtene Bürgerin und 
dreifache Mutter behandelt wird wie eine Kriminelle und 
ohne Vorwarnung in Haft genommen wird.“380 Insbesonde-
re für die kleinen Kinder war die Trennung außerordent-
lich belastend.381 Zwar wurde Sevine Muradi nicht zuletzt 
aufgrund des erheblichen Protests nach vier Tagen aus der 
Abschiebehaft entlassen, doch der Abschiebeversuch hatte 
erhebliche Folgen für die gesamte Familie. Unterstützer :in- 
 nen mussten eine psychologische Betreuung der Familie 
 organisieren.382 Mit großer zivilgesellschaftlicher Unter-
stützung für die aus Aserbaidschan stammende Familie 
konnte schließlich eine positive Entscheidung der Härte-
fallkommission erwirkt werden, so dass die Familie doch 
noch ein Bleiberecht erhielt.383 Ein Jahr später blickte 
 Sevine Muradi auf diese Zeit zurück:384

„Wir lagen nachts wach und hatten Angst, dass 
jeden Augen blick die Polizei klingelt und uns die 
Abschiebung droht.“

https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/22313/MjAtMjUuNDIyNQ==/14/n/141123.doc
https://www.abschiebungsreporting.de/gelsenkirchen-nigeria-sechs-monate-nach-familientrennung-war-abschiebung-letzte-woche-thema-im-stadtrat/
https://www.abschiebungsreporting.de/gelsenkirchen-nigeria-sechs-monate-nach-familientrennung-war-abschiebung-letzte-woche-thema-im-stadtrat/
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/220715_MKJFGFI_Bleiberechte.pdf
https://www.waz.de/video/perfide-abschiebung-stadt-gelsenkirchen-scharf-kritisiert-id237017495.html
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/22313/MjAtMjUuNDIyNQ==/14/n/141123.doc
https://www.wp.de/staedte/siegerland/angst-vor-abschiebung-elvin-muradis-ehefrau-festgenommen-id234550245.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/drohende-abschiebung-von-sevine-muradi-die-kinder-schreien-nach-ihrer-mutter-HTL2IZLF6ND3XEYINITTGUBFPB.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/aue-wingeshausen-familie-muradi-braucht-aerztliche-hilfe-id234703299.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/trauma-nach-abschiebehaft-muradis-brauchen-psychologen-id234724267.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/keine-abschiebung-deshalb-kann-die-familie-muradi-aufatmen-id235514671.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/aue-die-angst-vor-der-abschiebung-hat-uns-lange-begleitet-id240561006.html
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Auch die vierköpfige Familie Muradyan wurde vom
Kreis Siegen-Wittgenstein getrennt, als Robert Muradyan 
am 31. März 2022 in der Ausländerbehörde festgenommen 
und mehrere Tage im Abschiebegefängnis Büren inhaftiert 
wurde.385 

Am 30. September 2021 schob der Oberbergische Kreis  gegen 
sechs Uhr morgens den achtjährigen Shayon mit  seiner 
21-jährigen Adoptivmutter und seinem  zweijährigen Bruder 
aus Nümbrecht nach Bangladesch ab. Auch hier wurde die 
Familie, Rohingya aus Myanmar, getrennt: Der Vater war 
zum Zeitpunkt der Abschiebung nicht zu  Hause und blieb so 
zurück.386 Shayon und seine Familie lebten seit drei Jahren 
in Deutschland, der Junge war im Fußball verein aktiv und 
bestens integriert: „Normalerweise hätten wir an dem Tag 
zusammen Fußball-Training gehabt. Aber Shayon war nicht 
mehr da. Viele haben geweint, ich auch“, berichtete sein 
Freund Henk.387 Zahlreiche Unterstützer :innen  engagierten 
sich für die Familie, Shayons Freund:innen sammelten 
Geld, um die abgeschobene Familie in  Bangladesch zu un-
terstützen, in Nümbrecht wurde eine Mahnwache organi-
siert, ganze Fußballmannschaften protestierten gegen die 
Abschiebung.388 Unterstützer Peter Hahnen konstatierte: 
„Hier wurde eine voll integrierte Familie mitten aus dem 
Leben gerissen.“389

Ende Oktober 2023 hat wiederum die Ausländerbehörde 
der Stadt Gelsenkirchen eine êzîdische Familie  voneinander 
 getrennt.390 Während sich die Ehefrau seit einigen Wochen 
in stationärer Behandlung in einer Psychiatrie befand, 
schob die Behörde den Ehemann und zwei Kinder (9 und 
14 Jahre) alleine nach Armenien ab. Die Familie lebte mit 
kurzer Unterbrechung seit mehr als zehn Jahren in Nord-
rhein-Westfalen. Nur eine volljährige Tochter, die eine 
Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat und hier eine Aus-
bildung absolviert, blieb mit ihrer Mutter in Deutschland.

385  Entsetzen in Bad Berleburg: Familienvater droht Abschiebung, in: Westfalenpost vom 31.3.2022; 
43-jähriger Robert Muradyan sitzt in  Abschiebehaft, in: Siegener Zeitung vom 31.3.2022.

386 Solidaritätswelle für Shayon, in: Oberberg Aktuell vom 12.10.2021.
387 Nümbrechter Nachwuchskicker vermissen achtjährigen Mitspieler, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 7.10.2021.
388  Oberberger Fußballer demonstrieren für abgeschobene Familie, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 12.10.2021; 

Grüne und SPD in Oberberg starten  Initiative für Shayon, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 14.10.2021; 
ShayonsHelfergebenHoffnungnichtauf,in:OberbergAktuellvom19.10.2021; 
100 Menschen bei Mahnwache gegen Shayons Abschiebung, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 21.10.2021.

389 Große Solidarität mit Shayon, in: Oberberg Aktuell vom 21.10.2021.
390  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: 

Abschiebungsreporting NRW, Ausländerbehörde der Stadt Gelsenkirchen trennt wieder eine Familie, Pressemitteilung vom 4.12.2023. 
Mehr dazu auch in einem Kommentar der WAZ: Abschiebung nach zehn Jahren: Wo das System total versagt, in: WAZ vom 14.12.2023.

391 „Skandal“-Trennung? Mutter in Klinik – Kinder abgeschoben, in: WAZ vom 14.12.2023.

Bei der êzîdischen Familie hatte es bereits ein Jahr zuvor, 
im Sommer 2022, mehrere gewaltvolle Abschiebeversuche 
gegeben. Bei einem dieser Versuche wurde auch ein Spezial-
einsatzkommando (SEK) hinzugezogen, die Abschiebung 
aber schließlich aufgrund der Gesundheitsgefährdung der 
schon damals erkrankten Frau abgebrochen. Bei der Frau 
und den Kindern blieben von diesem Einsatz deutliche Spu-
ren und psychische Belastungen zurück. Die Frau befand 
sich direkt im Anschluss an den SEK-Einsatz für rund zwei-
einhalb Monate in stationärer psychiatrischer Behandlung.

Der abgeschobene 9-jährige Sohn wurde in Deutsch-
land geboren und kennt Armenien nicht. Der  14-jährige 
Sohn besuchte über mehr als sieben Jahre Schulen in 
Gelsen kirchen. Die volljährige Tochter Tamara Tamoeva 
 berichtete der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung nach 
der  Abschiebung:391 

„Meine Brüder wurden aus ihrem Leben gerissen. 
 Besonders meinem jüngsten Bruder geht es jetzt 
sehr schlecht, er hat eine sehr feste Bindung zu 
unserer  Mutter.“

Mit Ausnahme der volljährigen Tochter wurde der Familie 
bisher ein Bleiberecht verweigert. Die Behörde nutzte den 
Umstand, dass die Familie aus Angst vor einer Abschiebung 
falsche Angaben zu ihrem Herkunftsland gemacht hatte. 
Obwohl die Familie ihr Herkunftsland längst aufgeklärt 
undalleDokumenteoffengelegthat,verweigertedieStadt
Gelsenkirchen sowohl den Eltern als auch den Kindern ein 
eigenes Aufenthaltsrecht. Dabei dürfen Kindern die Feh-
ler ihrer Eltern bei der Identitätsklärung rechtlich nicht 
ent gegen gehalten werden. Kinder haben eigene Rechte, 
die hier grob verletzt worden sind. Und selbst wenn die 

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/entsetzen-in-bad-berleburg-familienvater-droht-abschiebung-id234963819.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/wittgenstein/bad-berleburg/arbeitgeber-will-gegen-entscheidung-vorgehen-43-jaehriger-robert-muradyan-sitzt-in-abschiebehaft-PC2N2QGVVS2LRTO4XWK3FYBEAT.html
https://www.oberberg-aktuell.de/lokalmix/---shayon-ist-wie-ein-sohn-f--r-mich----a-55833
https://www.ksta.de/region/oberberg/ploetzlich-fehlt-einer-nuembrechter-nachwuchskicker-vermissen-achtjaehrigen-mitspieler-312476
https://www.ksta.de/region/oberberg/oberberg-fussballvereine-demonstrieren-fuer-abgeschobene-familie-214398
https://www.ksta.de/region/oberberg/abschiebung-nach-bangladesch-gruene-und-spd-in-oberberg-starten-initiative-fuer-achtjaehrigen-shayon-169548
https://www.oberberg-aktuell.de/lokalmix/shayons-helfer-geben-hoffnung-nicht-auf-a-56110
https://www.ksta.de/region/oberberg/nuembrecht-100-menschen-bei-mahnwache-gegen-shayons-abschiebung-242816
https://www.oberberg-aktuell.de/lokalmix/grosse-solidaritaet-zu-sharon-a-56473
https://www.abschiebungsreporting.de/auslaenderbehoerde-der-stadt-gelsenkirchen-trennt-wieder-eine-familie/
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article240813678/abschiebung-nach-zehn-jahren-wo-das-system-total-versagt.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article240813670/skandal-trennung-mutter-in-klinik-kinder-abgeschoben.html
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 Familie einen Fehler gemacht hat: Sie ist längst Teil der 
Gesellschaft geworden. Nur von den Behörden verhängte 
Arbeitsverbote und der zermürbende Abschiebedruck ha-
ben den Eltern die Chance genommen, ebenfalls hier auch 
beruflichFußzufassen.AusdiesemGrundflüchtetensie
auch  zwischenzeitlich für einige Monate nach Frankreich, 
kehrten dann aber nach Gelsenkirchen zurück.

Die Familientrennung führte zu Kritik von politischen 
 Verbänden und einer Diskussion in der Stadtpolitik. „Dass 
Familien getrennt werden, hat auch massiv gesundheit- 
liche Auswirkungen auf psychisch beeinträchtigte Perso-
nen, die zurückbleiben“, sagte Anne Jurema von der Men-
schenrechtsorganisation IPPNW der Westdeutschen Allge- 
meinen Zeitung.392 Derya Halici, die für die Grünen im 
 Integrationsrat der Stadt sitzt, forderte „Uneingeschränk-
tes Kindeswohl statt Abschiebung um jeden Preis!“393 
In einem Antrag für den Integrationsrat forderte die grüne 
Ratsfraktion die „Sicherstellung des Kindeswohls bei auf-
enthaltsbeendenden Maßnahmen der Ausländerbehörde“ 
ein.394 Maßgeblich für sie sei die UN-Kinderrechtskonven-
tion, so Halici. Für den Ordnungsausschuss des Stadtrates 
im Januar 2024 hatte die Fraktion drei weitere Anträge vor-
bereitet.395 Die WIN – Wählerinitiative NRW forderte mehr-
fach die Einführung einer lokalen Härtefallkommisson in 
Ergänzung zu der auf Landesebene bestehenden Kommis-
sion. „Eine Härtefallkommission ist vor dem Hintergrund 
der mehrfach medial kontrovers besprochenen Abschiebe- 
fälle besonders wichtig“, führte die WIN in ihren  Anträgen 
aus und verwies insbesondere auf die Abschiebung einer 
schwer geistig behinderten 20-Jährigen Romni in den 
Kosovo im Oktober 2021.396 Auch aus der SPD, die auch die 
Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen stellt, kamen 
ForderungennachAufklärung.397

392 Abschiebungen in NRW: „Ein politisches Armutszeugnis“?, in: WAZ vom 14.12.2023.
393 Abschiebungen in Gelsenkirchen: „Nicht um jeden Preis!“, in: WAZ vom 9.1.2024.
394  Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5862, Grüne, Antrag Sicherstellung des Kindeswohls bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen der Ausländer-

behörde, 20.12.2023.
395  Abschiebungen in Gelsenkirchen: „Nicht um jeden Preis!“, in: WAZ vom 9.1.2024; Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5900, Grüne,  Antrag 

 „Berichterstattung zu Abschiebungen“, 5.1.2024; Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5906, Grüne, Antrag Trennung von Familien durch 
 Abschiebungen, 5.1.2024; Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5902, Grüne, Antrag Aktuelle Situation in der Ausländerbehörde, 5.1.2024.

396  Schneller abschieben? In Gelsenkirchen gibt es andere Ideen, in: WAZ vom 18.1.2024; Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5928, WIN, 
Antrag Einführung einer Härtefallkommission nach dem Modell der Stadt Mönchengladbach, 14.1.2024; Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/6112, WIN, 
Antrag Einführung einer Härtefallkommission nach dem Modell der Stadt Mönchengladbach, 8.2.2024; Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/6089, WIN, 
Antrag Härtefallkommission, 8.2.2024. Mehr zu dem Fall der Romni in Kapitel 4.4: 80 Jahre nach dem Völkermord.

397 StadtGelsenkirchen,Drs.2025/6040,SPD,AntragSachstandsberichtzu„AufenthaltsbeendendeMaßnahmen“fürgeflüchteteMenschenin 
 Gelsenkirchen, 6.2.2024.

398  Kölner Flüchtlingsrat, Kindeswohl muss auch bei ausländerrechtlichen Maßnahmen vorrangig berücksichtigt werden, Pressemitteilung vom 
19.9.2022.

Kinder und Jugendliche können aber auch von Familien- 
trennungen durch Abschiebungen stark betroffen sein,
wenn nicht sie selbst, sondern enge Bezugspersonen 
 abgeschoben werden. Der Kölner Flüchtlingsrat berichtete 
von einem solchen Fall. Frau U., die seit 2000 mit Unter-
brechungen in Deutschland gelebt hatte, heiratete 2017. 
Bei ihrem Mann lebten dessen beiden Enkelkinder als seine 
Pflegekinder.FürdiebeidenKinderwurdeFrauU. inder
FolgezurPflegeomaundunterstützte ihreErziehungund
Versorgung. Im November 2019 schob die Stadt Köln Frau 
U. nach Serbien ab. Für die Enkelkinder, die die Abschie-
bung miterlebten, wurde hiernach eine therapeutische 
 Behandlung notwendig, bei einem der beiden Enkel brachen 
die schulischen Leistungen ein. Auch nachdem Frau U. nach 
Ablauf der Wiedereinreisesperre zurückkehren konnte und 
unterBerufungaufdieengeBindungzudenPflegeenkel-
kindern eine Aufenthaltserlaubnis beantragte – ihr Mann 
hatte zwischenzeitlich die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten –, lehnte die Ausländerbehörde den Antrag ab und 
schob Frau U. am 22. März 2022 erneut ab. Wieder wurde 
die Familie getrennt. Zugleich blieb bei der Entscheidung 
der Ausländerbehörde, wie Claus-Ulrich Prölß vom Kölner 
Flüchtlingsraturteilt,„auchdasKindeswohlderimPflege 
verhältnis lebenden, minderjährigen Kinder A. und F. bei der 
Entscheidung über die Rückführung  unberücksichtigt“.398 

Ebenfalls die Stadt Köln war im Juni 2020 für eine  andere 
Familientrennung verantwortlich. Die  Ausländerbehörde 
drang nachts in den Wohnbereich einer achtköpfigen 
Familie, darunter fünf Kinder, ein, um Frau P., eine 
 67-jährige Romni, mitten in der Corona-Pandemie nach 
 Albanien abzuschieben. Das Netzwerk Willkommenskultur 
Köln berichtete:

https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article240813692/abschiebungen-in-nrw-ein-politisches-armutszeugnis.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article241378486/abschiebungen-in-gelsenkirchen-nicht-um-jeden-preis.html
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24099/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS41ODYy/14/n/150460.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24099/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS41ODYy/14/n/150460.doc
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article241378486/abschiebungen-in-gelsenkirchen-nicht-um-jeden-preis.html
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24128/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150617.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24128/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150617.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24130/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150623.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24130/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150623.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24129/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150620.doc
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article241442762/abschiebung-aus-gelsenkirchen-was-tun-mit-krassen-faellen.html
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24158/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150793.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24158/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150793.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24370/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS42MTEy/14/n/151896.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24370/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS42MTEy/14/n/151896.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24316/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS42MDg5/14/n/151674.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24316/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS42MDg5/14/n/151674.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24300/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS42MDQw/14/n/151591.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24300/Vm9ybGFnZS4yMC0yNS42MDQw/14/n/151591.doc
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/externe_Pressemitteilungen/2022-09-19_PM_Kindeswohl.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/externe_Pressemitteilungen/2022-09-19_PM_Kindeswohl.pdf
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„Nach 20 Minuten wurde Frau P. abgeführt, in ein Auto 
gesetzt und weggebracht. Die Kinder konnten sich nicht 
verabschieden, ein kleiner Enkelsohn lief noch hinter dem 
Auto her, er wollte die Oma zurückholen. […] Die Enkel-
kinder hier in Köln sind seit dieser Nacht traumatisiert, sie 
zeigen Schlafstörungen und Rückzugsverhalten und leiden 
sehr unter der Angst, bald ebenfalls mitten in der Nacht 
 abgeschoben zu werden.“399 

ABSCHIEBUNG TROTZ LAUFENDER PRÜFUNG 
EINER KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

„Ich habe noch nicht mal erfahren, dass sie abgeschoben 
werden. Erst vier Tage danach – und da war es zu spät, 
etwas zu unternehmen.“
Solomon Omomeje Ayodele nach der Abschiebung seiner vierjährigen Tochter400

Inmitten eines mehrmonatigen gerichtlichen  Verfahrens 
zur Prüfung einer möglichen Kindeswohlgefährdung 
der vierjährigen Aashaa durch ihre Mutter hat der Ober-
bergische Kreis das Mädchen Ende Januar 2022 zusammen 
mit der Mutter aus Gummersbach nach Sri Lanka abge-
schoben. Mit der Abschiebung wurde Aashaa vom gleichfalls 
 sorge- und umgangsberechtigten Vater getrennt. Die Eltern 
waren schon seit der Schwangerschaft getrennt, lebten in 
 eigenen Haushalten und haben seit Juli 2019  gemeinsam 
das Sorge recht inne. Solomon Omomeje Ayodele, der aus 
Nigeria stammende Kindsvater, bemühte sich schon seit 
längerem um die Übertragung des alleinigen Aufenthalts-
bestimmungsrechts für seine Tochter auf ihn.401 

Der Kreis trennte nicht nur das Mädchen von ihrem Vater, 
sondern nahm auch eine schwere Kindeswohlgefährdung 
in Kauf. Das Jugendamt zweifelte die Erziehungsfähigkeit 
der Mutter, in deren Haushalt das Kind lebte, erheblich 
an.  Aufgrund zahlreicher Kindeswohlgefährdungsmeldun-
gen über einen längeren Zeitraum, die sowohl von Nach-

399 NetzwerkWillkommenskulturKöln,GegenunmenschlicheAbschiebungenausKölnohneVorwarnungnachGrenzöffnung,Protestbriefvom 
7.7.2020.

400 Kreis Oberberg schob Vierjährige nach Sri Lanka ab, in: Oberbergischer Anzeiger vom 24.5.2022.
401  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW, Oberbergischer Kreis schiebt 

Mädchen nach Sri Lanka ab: Kreis nimmt schwere Gefährdung des Kindes in Kauf und trennt Mädchen vom Vater, Pressemitteilung vom 6.4.2022.

bar:innen, Ämtern als auch der Polizei erfolgten, empfahl 
das Jugendamt die Erstellung eines Erziehungsfähigkeits-
gutachtens im Hinblick auf das Erziehungsverhalten beider 
Eltern. Da sich die Kindesmutter aus Sicht des Jugendamtes 
in einem geistig verwirrten Zustand befand, riet es zudem 
dringend zur Aufnahme einer psychiatrischen Behandlung. 
Anfang September 2021 hatte das örtliche Jugendamt ein 
Verfahren nach § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) 
beim Amtsgericht Gummersbach eingeleitet. Die Situation 
des Kindes bewertete das Jugendamt in dem mehrseitigen 
 Antragsschreiben an das Gericht als „chronische Kindes-
wohlgefährdung, die aufgrund der massiven Verletzungen 
der Aufsichtspflicht [der Mutter] plötzlich akut werden
kann“. Insgesamt waren zum Zeitpunkt der Abschiebung 
drei familiengerichtliche Verfahren beim Amtsgericht 
Gummersbach anhängig, die nun jäh abgebrochen wurden.

Die Ausländerbehörde des Oberbergischen Kreises hatte 
von all diesen Verfahren Kenntnis. Neben dem Verfahren 
zur Feststellung einer Kindeswohlgefährdung und dem Ver-
fahren über das Aufenthaltsbestimmungsrecht lief noch ein 
Verfahren über das Umgangsrecht für das Kind. Die Kinds-
mutter hatte wiederholt die mit dem Kindsvater vereinbar-
ten Umgangskontakte mit dem Kind nicht wahrgenommen.

Durch die Abschiebung wurde dem Kindsvater das elter-
liche Sorgerecht faktisch entzogen. Besonders dramatisch 
war die Abschiebung für das vierjährige Mädchen. Die vom 
Amtsgericht Gummersbach eingesetzte Verfahrensbeistän-
din des Mädchens schrieb noch sieben Tage vor der Ab-
schiebung: „Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen sein, dass bei der Kindesmutter eine psychische 
Erkrankung vorliegt. […] Ein Verbleib [des Kindes] bei der 
Kindesmutter wird zum jetzigen Zeitpunkt als fragwürdig 
angesehen.“ Bei dem Mädchen sei eine „enorme Entwick-
lungsverzögerung erkennbar“. Auch das Jugendamt kam 
 zuletzt zu einer klaren Einschätzung. Eine Mitarbeiter in 
bewertete noch acht Tage vor der erfolgten Abschiebung 
in einer Auskunft an die Ausländerbehörde die Situation 
des Kindes als eine chronische Gefährdung des Kindes im 
 Bindungsverhalten zwischen der Kindesmutter und der 
Tochter. Allerdings wurde festgehalten, dass derzeit keine 
aktuelle Gefährdung nach § 8a SGB VIII vorgelegen habe, 
die eine sofortige Inobhutnahme des Kindes begründen 
könne.

https://www.wiku-koeln.de/standard-titel-1/
https://www.wiku-koeln.de/standard-titel-1/
https://www.ksta.de/region/oberberg/kreis-oberberg-schob-vierjaehrige-nach-sri-lanka-ab-277745
https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-oberbergischer-kreis-schiebt-maedchen-nach-sri-lanka-ab-kreis-nimmt-schwere-gefaehrdung-des-kindes-in-kauf-und-trennt-maedchen-vom-vater/
https://www.abschiebungsreporting.de/pressemitteilung-oberbergischer-kreis-schiebt-maedchen-nach-sri-lanka-ab-kreis-nimmt-schwere-gefaehrdung-des-kindes-in-kauf-und-trennt-maedchen-vom-vater/
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Dem Oberbergischen Anzeiger berichtete Solomon  Omomeje 
Ayodele: „Ich habe noch nicht mal erfahren, dass sie abge-
schoben werden. Erst vier Tage danach – und da war es zu 
spät, etwas zu unternehmen.“ Verzweifelt hatte der Kinds-
vater, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner neuen Lebens-
partnerin im Kreis Minden-Lübbecke lebte, das Oberlandes-
gericht Köln angerufen, um seine Rechte als Vater weiter 
geltend zu machen. Durch Nachrichten der Kindsmutter 
und seiner Tochter konnte er nachvollziehen, wie schlecht 
es seiner Tochter in Sri Lanka ging. Dazu trug neben der 
 desaströsen Versorgungslage und der schweren Wirt-
schaftskrise in Sri Lanka insbesondere der Umstand bei, 
dass die Kindsmutter das Kind nicht hinreichend versorgen 
kann. „Wir würden Aashaa sofort bei uns aufnehmen. Ich 
wünsche mir, dass sie ein glückliches Leben leben und sich 
altersgerecht entwickeln kann.“402 Die Bemühungen um 
eine Wiederaufnahme der familiengerichtlichen Verfahren 
hatten letztlich aus formalen Gründen keinen Erfolg. Weil 
das Kind nicht in Deutschland sei, biete das Verfahren vor 
einem deutschen Familiengericht für den Kindsvater  keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg mehr, so die Begründung 
für die Ablehnung des Antrags auf Prozesskostenhilfe. 
 Wegen seiner eigenen Duldung war es Solomon Omomeje 
Ayodele nicht einmal möglich, seine Tochter in Sri Lanka 
zu besuchen.403 Der Oberbergische Kreis hatte hier also die 
Rechte der Tochter und des Vaters eklatant verletzt. Neben 
der Verletzung des Rechts des Vaters auf Erziehung und 
Umgang mit seinem Kind wurde bei dem Kind der Kindes-
wohlvorrang komplett missachtet. Die Behörde nahm eine 
akute Kindeswohlgefährdung in Kauf, indem sie die Tochter 
mit der Mutter nach Sri Lanka abschob.

402  Kreis Oberberg schob Vierjährige nach Sri Lanka ab, in: Oberbergischer Anzeiger vom 24.5.2022; siehe auch Kreis Oberberg schob Vierjährige nach 
Sri Lanka ab, in: Oberbergische Volkszeitung vom 24.5.2022. – Der Oberbergische Anzeiger ist eine der Lokalausgaben des Kölner Stadt-Anzeigers, 
die Oberbergische Volkszeitung eine der Lokalausgaben der Kölnischen Rundscha.

403  Aus Oberberg abgeschobenes Mädchen in Sri Lanka gefährdet, in: Oberbergischer Anzeiger vom 9.7.2022; 
Aus Oberberg abgeschobenes Mädchen in Sri Lanka gefährdet, in: Oberbergische Volkszeitung vom 9.7.2022.

404  Mutter mit drei Kindern aus Hennef abgeschoben, in: General-Anzeiger vom 22.4.2021; 
Diakonie kritisiert das Vorgehen des Rhein-Sieg-Kreises, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 22.4.2021.

405  Diakonie an Sieg und Rhein, Abschiebung einer Frau und ihrer drei minderjährigen Kinder – Diakonie: „Das macht fassungslos“, Pressemitteilung 
vom 22.4.2021.

ABSCHIEBUNG AUS EINEM KINDERHEIM
Eine besonders krasse Abschiebung setzte der RheinSieg
Kreis unter völliger Missachtung des Kindeswohls am 
22. April 2021 durch. Eine 36-jährige Mutter dreier Kinder 
wurde gegen vier Uhr in der Nacht von Polizei und Aus- 
länderbehörde aus der geschlossenen Station der LVR- 
Klinik Bonn abgeholt, wo sie wegen einer  Suizidgefährdung 
untergebracht war. Ihr 16-jähriger Sohn wurde, wie er 
selbst gegenüber der Diakonie berichtete, zu Hause ab- 
geholt und dabei mit nacktem Oberkörper und in Hand-
schellen abgeführt. Die beiden weiteren Söhne – 8 und 
14 Jahre alt – holte der Kreis aus einem Kinderheim in 
 Siegburg ab.404 Beide Einrichtungen – ein Krankenhaus und 
das Kinderheim – sind absolute Schutzräume. Der Kreis ließ 
den Kindeswohlvorrang unberücksichtigt.

Die Familie kam 2015 aus Albanien nach Deutschland. 
Die Frau war der Gewalt ihres damaligen Mannes ausge-
setzt. Nachdem dieser abgeschoben worden war, sprachen 
sich sowohl der Petitionsausschuss und die Härtefallkom-
mission für ein Bleiberecht der Familie aus. Durch die 
Gewalt waren Mutter und Kinder schwer traumatisiert. 
Doch der Rhein-Sieg-Kreis verweigerte eine Aufenthalts-
erlaubnis und setzte die Abschiebung durch. Die Diakonie 
An Sieg und Rhein reagierte entsetzt. Sie fürchtete eine 
Retraumatisierung der Mutter und ihrer Kinder und sah für 
die Familie in Albanien, wo der frühere Ehemann lebt, eine 
erhebliche Gefährdungslage. Diakonie-Geschäftsführer 
Patrick Ehmann kritisierte auch das formalistische Vor- 
gehen der Ausländerbehörde:

„Wir begleiten viele Menschen in ähnlichen schwierigen, 
traumatischen Lebenslagen. Da ist es  selbstverständlich, 
dass eine Stabilisierung der Lebenslage notwendige 
Voraussetzung ist, um sich gesellschaftlich ,adäquat‘ zu 
verhalten. Die Frau ist traumatisiert, die Kinder hatten 
keine Stabilität zuhause. Dass unter diesen Umständen den 
abstrakten Vorstellungen einer Behörde über eine ,Inte- 
grationsfähigkeit‘ nicht genügt werden kann, ist nicht 
 besonders verwunderlich.“405 

https://www.ksta.de/region/oberberg/kreis-oberberg-schob-vierjaehrige-nach-sri-lanka-ab-277745
https://www.rundschau-online.de/region/oberberg/gummersbach/kreis-oberberg-schob-vierjaehrige-nach-sri-lanka-ab-277745
https://www.rundschau-online.de/region/oberberg/gummersbach/kreis-oberberg-schob-vierjaehrige-nach-sri-lanka-ab-277745
https://www.ksta.de/region/oberberg/von-kreis-oberberg-abgeschobenes-maedchen-in-sri-lanka-gefaehrdet-176145
https://www.rundschau-online.de/region/oberberg/gummersbach/von-kreis-oberberg-abgeschobenes-maedchen-in-sri-lanka-gefaehrdet-176145
https://ga.de/region/sieg-und-rhein/mutter-mit-drei-kindern-aus-hennef-abgeschoben_aid-57508023
https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/rhein-sieg-albanische-familie-abgeschoben-diakonie-kritisiert-vorgehen-250564
https://www.diakonie-sieg-rhein.de/abschiebung-einer-frau-und-ihrer-drei-minderjaehrigen-kinder-diakonie-das-macht-fassungslos/
https://www.diakonie-sieg-rhein.de/abschiebung-einer-frau-und-ihrer-drei-minderjaehrigen-kinder-diakonie-das-macht-fassungslos/
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Die Ortsverbände Siegburg und Hennef des Kinderschutz-
bundes verurteilten die Maßnahmen bei der Abschiebung, 
„insbesondere das nächtliche Eindringen in das Siegburger 
Kinderheim [...] auf das Schärfste. […] „Nicht nur die ab- 
geschobenen Kinder, sondern auch die Kinder wurden ge-
schädigt, die diese Aktion verfolgen konnten.“ Bei der 
Abschiebung sei gegen die UN-Kinderrechtskonvention 
verstoßen worden.406 Jutta Oehmen, die Geschäftsführerin 
des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SkF), konstatierte:

„Deutschlandhat sichmitderRatifizierungder Istanbul
Konvention verpflichtet, Frauen vor Gewalt zu schützen. 
Die Abschiebung unter diesen Umständen missachtet 
massiv die Schutzwürdigkeit der Frau und ihrer Kinder und 
nimmt eine Retraumatisierung und erhebliche Gefährdung 
in Kauf.“407

Der Kreis wiederum rechtfertigte die Abschiebung und 
erklärte, dem positiven Votum der Härtefallkommission sei 
aufgrund einer „geringen Integrationsperspektive“ nicht 
gefolgt worden. Begründet wurde dies unter anderem mit 
zu geringen Arbeitsbemühungen sowie den schulischen 
Leistungen der Kinder.408 Dass die vermeintlich geringen 
Integrationsleistungen auch mit den vorherigen Gewalt-
erfahrungen, denen die Familie ausgesetzt war, und den 
fortwährenden Unsicherheiten um den eigenen Aufenthalt 
zusammenhängen könnten, spielte für den Kreis dagegen 
offenkundigkeineRolle.DieVorsitzendedesKatholischen
Vereins für soziale Dienste (SKM) sagte:

„Wir verstehen nicht, warum die Ausländerbehörde in 
diesem Fall nicht der Empfehlung des Petitionsaus- 
schusses und der Härtefallkommission für ein Bleiberecht 
der Familie gefolgt ist. Die Frau zeigte sich in unseren 
Beratungsgesprächen als unbedingt integrationswillig.“409 

406 Kinderschutzbund sieht UN-Konvention verletzt, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 7.5.2021.
407 4300 Menschen unterzeichnen Online-Petition, in: General-Anzeiger vom 6.5.2021.
408 ebd.
409 ebd.
410  Mehrere Ausschüsse hatten den von SPD und Linken gestellten Dringlichkeitsantrag seit Juli 2022 beraten, siehe: Rat der Stadt Köln, 

AN/1295/2022, Sicherstellung des Kinderwohls bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen der Ausländerbehörde, Dringlichkeitsantrag 
von SPD und Linken vom 8.7.2022; Rat der Stadt Köln, Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen/Vergabe/Internationales, 
Protokoll der Sitzung vom 24.10.2022.

411 Siehe für letztere Kapitel 4.4: 80 Jahre nach dem Völkermord.
412  Stadt Köln, Sicherstellung von Kindeswohlaspekten bei der Prüfung von Bleibeperspektiven und im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen. 

Leitlinie Kindeswohlaspekte, September 2023. Gegenüber dem Entwurf ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Der Entwurf hier: Stadt Köln, 
Sicherstellung von Kindeswohlaspekten bei der Prüfung von Bleibeperspektiven und im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Leitlinie 
Kindeswohlaspekte, Entwurf vom April 2023. Siehe auch Keine Abschiebung aus der Kita – Leitlinie in Köln erstellt, in: Kölnische Rundschau vom 
18.1.2024.

413 Zahlen nach Keine Abschiebung aus der Kita – Leitlinie in Köln erstellt, in: Kölnische Rundschau vom 18.1.2024.

KOMMUNALPOLITISCHE DEBATTEN 
ÜBER DAS KINDESWOHL BEI ABSCHIEBUNGEN
In der Stadt Köln haben die kommunalpolitischen  Gremien 
die Verwaltung im Oktober 2022 aufgefordert, bis Ende 
des Jahres „Empfehlungen zur Sicherstellung des Kindes-
wohls bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen“ zu erarbei-
ten.410 Anlass waren mehrere schlimme Abschiebungen von 
Kindern und Jugendlichen aus der Stadt, etwa die Abschie-
bungderfünfköpfigenFamilieLicoimMai2022oderdie
Abschiebung der Rom:nja-Familie Hymerllaj im Dezember 
2021, die zu öffentlichen Protesten geführt hatten.411 Im 
Frühjahr 2023 legte die Stadtverwaltung einen Entwurf vor, 
im September war das Papier unter dem Titel „Sicherstel-
lung von Kindeswohlaspekten bei der Prüfung von Bleibe-
perspektiven und im Rahmen aufenthaltsbeendender Maß-
nahmen. Leitlinie Kindeswohlaspekte“ abgeschlossen. Die 
LeitliniensindeineSelbstverpflichtungderVerwaltung.412

Jahr abgeschobene Minderjährige aus der Stadt Köln413

2018 59

2019 69

2020 40

2021 62

2022 11

2023 27

 
In der von der Stadtverwaltung erarbeiteten Leitlinie fällt 
auf, dass einleitend zwar die Kinderrechtskonvention mit 
dem dort festgeschriebenen Vorrang des Kindeswohls  ge- 
nannt und diese mit ihren Inhalten auch hinsichtlich ihres 
rechtlichen und grundgesetzlichen Ranges  eingeordnet wird. 

https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/siegburg/abschiebung-albanischer-familie-kinderschutzbund-sieht-un-konvention-verletzt-169052
https://ga.de/region/sieg-und-rhein/4300-menschen-unterzeichnen-online-petition_aid-57921597
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=885527&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=885527&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=885527&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=952404&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=952404&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=954865&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=954865&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=926849&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=926849&type=do
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=926849&type=do
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-keine-abschiebung-aus-der-kita-leitlinie-erstellt-720859
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-keine-abschiebung-aus-der-kita-leitlinie-erstellt-720859
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-keine-abschiebung-aus-der-kita-leitlinie-erstellt-720859
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Im nächsten Abschnitt heißt es dann zur  Umsetzung 
des Aufenthaltsrechts aber nur noch: „Es werden in der 
Sachbearbeitung alle für den Einzelfall  bedeutsamen 
Aspekte, insbesondere auch Kindeswohl aspekte, berück-
sichtigt.“ Auch wenn es weiter heißt, dass „der besonderen 
Schutzbedürftigkeit jedes Kindes/Jugendlichen Rechnung 
getragen werden soll“,414 ist der Vorrang des Kindeswohls 
also sofort wieder entfallen. Darüber  hinaus bleibt die 
Frage, was überhaupt unter „Kindeswohlaspekten“ zu 
verstehen ist, unbeantwortet.

Einige der genannten Maßnahmen sind durchaus zu be- 
grüßen, so etwa die aktive Beratung, wenn für Kinder oder 
Jugendliche ein eigenständiges Bleiberecht schon jetzt 
oder zeitnah möglich ist, die regelhaften Hinweise auf die 
Ausländerrechtliche Beratungskommission, die Härtefall- 
kommission und das Petitionsverfahren beim Landtag 
sowie die Bemühungen, Eltern und Minderjährigen die 
Abläufe umfassend zu erläutern. Dasselbe gilt für die Selbst-
verpflichtung,dassbeiAbschiebungen„einMitarbeitender
für die gesamte Maßnahme vorrangig zur Kommunikation 
mit Kindern/Jugendlichen zur Beobachtung und Beachtung 
von Kindeswohlaspekten eingeplant“ werde.415 Allerdings 
bleibtoffen,werdieseAufgabeübernimmt.Wennessich
um ein:e Mitarbeiter:in der Ausländerbehörde handelt, 
bleibt fraglich, ob eine von derselben Behörde geplante 
Abschiebung nach einem Hinweis dieser Person tatsäch-
lich abgebrochen werden würde. Für den Kölner Flücht-
lingsrat kritisiert Claus-Ulrich Prölß, „dass auch weiterhin 
keine unabhängige Person bei den Abschiebungen dabei ist, 
die beobachtet und festhält, wie und ob die Leitlinien ein- 
gehalten werden.“416 Was insgesamt fehlt, ist eine klare Be- 
nennung von Zuständigkeiten: Wer sorgt also konkret für 
die Einhaltung der Leitlinie? Hier wäre etwa eine unabhän-
gige Ombudsstelle die geeignete Instanz.

414 Stadt Köln, Leitlinie Kindeswohlaspekte, September 2023.
415 ebd.
416 Keine Abschiebung aus der Kita – Leitlinie in Köln erstellt, in: Kölnische Rundschau vom 18.1.2024.
417  Das Siegel wird vergeben vom Verein Kinderfreundliche Kommunen siehe Kinderfreundliche Kommunen, Köln – eine Großstadt im Vorhaben, 

 undatierter Beitrag.
418  Stadt Gelsenkirchen, Drs. 20-25/5862, Grüne, Antrag Sicherstellung des Kindeswohls bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen der Ausländer-

behörde, 20.12.2023.
419  Kreis Unna, Drs. 296/23, Anlage 1, Konsenspapier „Bleibeperspektiven zugewanderter Menschen im Kreis Unna (Entwurf, Stand 23.2.2023)“. 

Vgl. außerdem Kreis Unna, Drs. 296/23, Kreisverwaltung, Umsetzung des Praxiskonzeptes auf der Grundlage des Konsenspapiers  
„BleibeperspektiveundAbschiebepraxisvongeflohenenMenschenimKreisUnna“,20.12.2023. 
Mehr zu dem Fall weiter oben in diesem Kapitel. Mehr zu dem „Konsenspapier“ unter Kapitel 2.6: Die Kommunalen Ausländerbehörden.

420  Der Kreis Unna ist daneben Träger einer Zentralen Ausländerbehörde. Siehe näher dazu in Kapitel 2.5: Die Zentralen Ausländerbehörden.

Eine Selbstverpflichtung der Ausländerbehörde ist ein 
erster Schritt. Eine verlässliche Prüfung, ob die Leit-
linie in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird und wo es 
 möglicherweise Ergänzungen oder Anpassungen bedarf, 
der notwendige zweite. Die Leitlinie der Stadt Köln geht 
also in die richtige Richtung. Die Stadt, die auch Träge-
rin des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ ist und sich 
damit auch öffentlich zu kinderfreundlichen Praktiken 
bekannt hat,417 ist damit weiter als andere Kommunen. 
Doch konsequent auf die Einhaltung von Kinderrechten, 
insbesondere den Kindeswohlvorrang, ausgerichtet ist die 
Leitlinie noch nicht.

Die Diskussionen in Köln haben vor dem Hintergrund 
ähnlich dramatischer Abschiebungen auch Nachahmung in 
Gelsenkirchen gefunden. Hier haben die Grünen im Integ-
rationsausschuss einen Antrag gestellt, mit dem die Stadt- 
verwaltung gebeten werden soll, „Maßgaben zur Ermittlung 
und Sicherstellung des Kindeswohls bei Entscheidungen zu 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu erarbeiten“.418 

Das im Kreis Unna im März 2023 geeinte  Konsenspapier 
„Bleibeperspektiven zugewanderter Menschen im Kreis 
Unna“ war insbesondere vor dem Hintergrund des 
 Protestes  gegen die Abschiebung der sechsjährigen 
 Anisha und  ihrer Eltern aus Schwerte nach Bangladesch 
im Jahr zuvor entstanden.419 In dem Konsenspapier ver-
pflichtet sich die kommunale Ausländerbehörde des
 Kreises Unna420 dazu  sicherzustellen, auf Abschiebun-
gen in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr zu verzichten, 
wenn Minderjährige mitbetroffen sind. Außerdem sollen
 Familien mit minderjährigen Kindern nicht durch eine 
Abschiebung getrennt werden. Solche Bekenntnisse auf 
der kommunalen Ebene sind wichtig, weil entsprechende 
 Vorgaben von der Landesebene teils fehlen. Dennoch sind 
sie nur ein Anfang, was die Achtung von Kinderrechten 
bei Abschiebungen betrifft. Zudem bedürfen sie stetiger
 Kon trolle und Überprüfung. Im Gegensatz dazu  verweigerte  
 

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=954865&type=do
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-keine-abschiebung-aus-der-kita-leitlinie-erstellt-720859
https://www.kinderfreundliche-kommunen.de/startseite/kommunen/teilnehmende-kommunen/koeln/
https://www.kinderfreundliche-kommunen.de/startseite/kommunen/teilnehmende-kommunen/koeln/
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24099/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150460.doc
https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/24099/Vm9ybGFnZW5kb2t1bWVudCAob2VmZmVudGxpY2gpIA==/14/n/150460.doc
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6267577&type=do
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6267802&type=do
https://security.kreis-unna.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=6267802&type=do
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die  Verwaltung im Oberbergischen Kreis gegenüber der 
Kommunalpolitik sogar eine Auskunft in Fragen der Be-
rücksichtigung kinderrechtlicher Aspekte bei Abschiebun-
gen.421 

FOLGERUNGEN
Bei allen Maßnahmen muss die UN-Kinderrechtskon-
vention Anwendung finden und damit insbesondere das
Kindes wohl vorrangig beachtet werden. Im Fokus müssen 
die betroffenenKinderundJugendlichenstehenundeben
nicht der organisatorische Aufwand der Behörden oder 
gar  migrationspolitische Erwägungen der Politik. Konkret 
heißt das, dass Abschiebungen von Kindern und Jugend-
lichen mit dem Kindeswohl generell unvereinbar sind. 
Staatliche  Stellen sollten unter allen Umständen auf diese 
Zwangsmaßnahmen verzichten.

Solange die Politik aber die Haltung vertritt, dass auch 
 Kinder und Jugendliche abgeschoben werden sollen,  bedarf 
es klarer Vorgaben, um Kinder und Jugendliche möglichst 
umfassend zu schützen. Dabei muss das Kindeswohl hand-
lungsleitend sein. So müssen Nachtabschiebungen von 
 Kindern und Jugendlichen per Erlass untersagt bleiben. Dass 
der entsprechende Erlass in Nordrhein-Westfalen  Anfang 
2022 zunächst für einige Monate schlicht aus gelaufen war 
und erst am 20. Mai 2022 erneut rückwirkend zur Geltung 
gebracht wurde, zeigt deutlich die  mangelnde Sensibilität 
der Landesregierung für das Thema. Auch  unangekündigte 
Abschiebungen müssen unterbleiben. Kinder und Jugendli-
che brauchen Zeit, sich zu verabschieden und sich auf die 
neue Situation einzustellen. Dafür braucht es eine klare 
 Erlasslage der Landesregierung mit Vorgaben für die Aus-
länderbehörden.

421  Oberbergischer Kreis, Vorlage 1111/20-25/II, Grüne, Antrag Kindeswohl bei Abschiebungen von Kindern im Oberbergischen Kreis zur Tagesordnung 
des Kreistages am 14.12.2023, 17.11.2023. Mehr dazu in Kapitel 2.6: Die kommunalen Ausländerbehörden.

422  Thüringisches Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Verfahrensweise bei Jugendhilfeeinrichtungen, Erlass vom 11.3.2021. 
Zur Einordnung siehe Kinderschutzbund Thüringen/LAG Kinder- und Jugendschutz Thüringen/Flüchtlingsrat Thüringen und andere, Für einen 
 umfassenden Abschiebeschutz aus Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Thüringen, Pressemitteilung vom 5.5.2021.

423 Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Rückführungserlass vom 7.7.2021, S. 10f.

Vor allen staatlichen oder quasi-staatlichen Maßnahmen, 
auch vor Familientrennungen und Abschiebungen, muss 
bei jedem einzelnen Kind und Jugendlichen eine Kindes-
wohlprüfung im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention, 
durchgeführt von fachkundigen unabhängigen Dritten, 
 erfolgen. Diese beinhaltet auch das Finden einer kindes-
wohlgerechten langfristigen Lösung (also etwa eine Auf-
enthaltsgewährung oder eine Weiterwanderung in ein 
anderes Land). Daneben müssen Kinder und Jugendliche 
kindgerecht und zeitnah darüber aufgeklärt werden, was 
sie bei Rückkehr erwartet. Zudem muss ein Reintegrations-
plan erstellt werden.

Gewalt und Zwangsmaßnahmen zusätzlich zu der Abschie-
bung selbst sind nicht hinnehmbar. Eine unabhängige fach-
kundige Person, die dies sicherstellt und Familien durch 
den Prozess begleitet, muss zu jeder Zeit anwesend sein.

In Nordrhein-Westfalen fehlt zudem ein Erlass, der Ab-
schiebungen aus Einrichtungen der Jugendhilfe oder 
 Schulen und Kindertagesstätten verbietet. In Thüringen 
etwa hat das Migrationsministerium am 11. März 2021 in 
einem  Erlass Abschiebungen von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Volljährigen aus Einrichtungen der stationären 
Jugendhilfe verboten.422 

Es sollte ein absolutes Tabu sein, Kinder während laufender 
behördlicher oder gerichtlicher Verfahren zur Kindeswohl-
gefährdung abzuschieben. Dafür bedarf es einer verbind-
lichen Erlassregelung.

Die regelmäßig zu beobachtenden Familientrennungen 
 können nur durch verbindliche Vorgaben der Landesregie-
rung unterbunden werden. Niedersachsen etwa hat in 
 seinem Rückführungserlass geregelt, dass eine Abschie-
bung abzubrechen ist, wenn minderjährige Kinder von 
 einem Elternteil oder den Eltern getrennt würden.423 

Generell sollten zudem alle gültigen Erlasse der Landes-
regierungselbstverständlichtransparentfürdieBetroffe-
nenunddieÖffentlichkeitzugänglichsein.

http://session.obk.de/bi/vo0050.asp?__kvonr=2004043123
http://session.obk.de/bi/vo0050.asp?__kvonr=2004043123
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/gesetze_verordnungen/thueringen/2021 03 11 Erlass Durchfuehrung_von_Abschiebungen_Verfahrensweise_bei_Jugendhilfeeinrichtungen.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/aktuelles/pressemitteilungen/für-einen-umfassenden-abschiebeschutz-aus-einrichtungen-der-kinder-0
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/aktuelles/pressemitteilungen/für-einen-umfassenden-abschiebeschutz-aus-einrichtungen-der-kinder-0
https://www.mi.niedersachsen.de/download/172449/2021-07-07_MI_RdErl_Organisation_und_Durchfuehrung_des_Rueckfuehrungs-_und_Rueckueberstellungsvollzugs_und_Beantragung_von_Abschiebungshaft_Rueckfuehrungserlass_.pdf.pdf
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   6.  „MANN IN KÖLN LERNT DEUTSCH, ARBEITET, ZAHLT STEUERN – 
UND WIRD ABGESCHOBEN.“ 
ÜBER ABSCHIEBUNGEN TROTZ ARBEIT UND AUSBILDUNG 424 

424  Der Titel ist der Überschrift eines Berichts im Kölner Stadt-Anzeiger entlehnt: 
Mann in Köln lernt Deutsch, arbeitet, zahlt Steuern – und wird  abgeschoben, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 6.12.2022.

425 Siehe auch Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 114-124.
426  Personalmangel größtes Problem im Gesundheitswesen, in: Deutsches Ärzteblatt vom 12.10.2022; 

„Alle Hebel müssen in Gang gesetzt werden“, in: tagessschau vom 6.12.2023; 
Fehlende Willkommenskultur verschärft Fachkräftemangel, in: ARD Panorama vom 18.01.2024; 
„Ohne Fachkräfte aus dem Ausland wäre das Gesundheitssystem am Ende“, in: Spiegel vom 19.1.2024.

Zwar dürfen Nützlichkeitskriterien nicht darüber ent-
scheiden dürfen, wer in Deutschland leben darf und wer 
abgeschoben werden soll, eben weil das Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben nicht von den sich wandelnden 
Verwertungslogiken einer Volkswirtschaft abhängen kann, 
sondern aus dem Menschsein selbst erwächst. Gleich-
wohl ist es absurd, Menschen, die auf der einen Seite 
hände ringend als Arbeitskräfte gesucht werden, nur des-
halb mit Arbeitsverboten zu belegen und abzuschieben, 
weil sie die „falsche“ Staatsangehörigkeit haben oder auf 
dem  „falschen Weg“ nach Deutschland gekommen sind.425 
 Andere  Menschen wiederum sind von einer Abschiebung 
bedroht oder werden abgeschoben, selbst wenn sie eine 
Arbeitserlaubnis haben und arbeiten. Denn Arbeit und die 
eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts führen in 
Deutschland keineswegs automatisch dazu, dass Menschen 
hier auch einen gesicherten Status und dieselben Rechte 
haben. Sogar Menschen, die in Deutschland geboren und 
aufgewachsen sind, Schule und Ausbildung durchlaufen 
haben und im Arbeitsleben stehen, sind mitunter trotzdem 
nur geduldet und damit, so die Behördensprache, „formal 
ausreisepflichtig“.

Seit Jahren ist der Fachkräftemangel in Deutschland ein 
breitdiskutiertesThema.DerMangelbetriffthochspeziali
sierte Branchen ebenso wie den Niedriglohnbereich. Und 
gerade in der Pflege und im Gesundheitswesen wird die
Lage angesichts der fehlenden Arbeitskräfte mit  besonderer 
Besorgnis kommentiert. Die Bundesregierung bemüht sich 
daher in aller Welt um die Anwerbung von Fachkräften. 

Der Bedarf an neuen Arbeitskräften aus dem Ausland wird 
auf bis zu 400.000 Menschen pro Jahr geschätzt.426 Gleich-
zeitig aber werden Tag für Tag Menschen aus Deutsch-
land  abgeschoben, die eine Ausbildung absolvieren oder 
 arbeiten. Dabei bemühen sich die Ausländerbehörden auch, 
im Gesundheits und Pflegebereich tätige Menschen ab
zuschieben oder zu verhindern, dass sie in diesen Branchen 
überhaupt erst arbeiten.

AUFENTHALTSRECHT DURCH 
ERWERBSARBEIT VS. ARBEITSVERBOTE
Weil das Aufenthaltsrecht jenseits des Asylrechts sehr 
stark auf „Leistung“ fokussiert und diese „Leistung“ von 
Politik und Behörden insbesondere an die eigenständige 
oder überwiegende Lebensunterhaltssicherung durch eine 
Erwerbsarbeit gekoppelt wird, ist Arbeit für Menschen 
ohne deutschen Pass oft die zentrale Voraussetzung für ein 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. Das 
gilt für Menschen mit Schutzstatus (der widerrufen  werden 
kann) ebenso wie für Menschen mit einer Duldung unab-
hängig davon, ob sie zuvor ein Asylverfahren durchlaufen 
haben oder nicht. Gerade für Menschen, deren Asylantrag 
abgelehnt wurde, führt der Weg in ein Bleiberecht vor allem 
über die Arbeitsaufnahme. Allerdings ist der  sogenannte 
Zweck- oder Spurwechsel, also der Wechsel des Aufent-

https://www.ksta.de/koeln/nippes/weidenpesch/koeln-fluechtling-und-foodangels-mitarbeiter-wird-abgeschoben-376334
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138045/Personalmangel-groesstes-Problem-im-Gesundheitswesen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt/interview-enzo-weber-arbeitsmarkt-fachkraeftemangel-100.html
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2024/Fehlende-Willkommenskultur-verschaerft-Fachkraeftemangel,fachkraefte300.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/kinderaerzte-gegen-die-afd-ohne-fachkraefte-aus-dem-ausland-waere-das-gesundheitssystem-am-ende-a-efbf03b1-6a74-46ac-ab33-5fa85f865c04
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haltszwecks vom Asylbegehren hin zu Ausbildung und Ar-
beit, im Aufenthaltsrecht im Grundsatz nicht  vorgesehen.427 
Auch jüngste Gesetzesänderungen haben daran nur gering-
fügig etwas geändert.428 

Während Politik und Verwaltung Erwerbsarbeit als Voraus-
setzung für ein Bleiberecht festlegen und in den öffent-
lichen Debatten neuerdings gar eine Arbeitspflicht für
Asyl suchende gefordert wird,429 bestehen gleichzeitig viel-
fältige, bewusst eingezogene Hürden, die eine Arbeits-
aufnahme von Asylsuchenden und Geduldeten verhindern. 
Viele Menschen werden vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
und damit gezwungen, Sozialleistungen zu beziehen.430 
PROASYLunddieLandesflüchtlingsrätekommentierendie
ForderungennacheinerArbeitspflichtentsprechend:

„MiteinerArbeitspflichtwirddasrassistischeNarrativvon
Schutzsuchenden, denen zu Unrecht unterstellt wird, nicht 
arbeiten zu wollen, reproduziert. Blanker Hohn, wenn man 
bedenkt,wie vieleGeflüchtete inDeutschlandmit einem
Arbeitsverbot belegt werden.“431 

427  Laut Aufenthaltsrecht ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach einem negativen Asylverfahren vor der Ausreise mit Ausnahme des 
 Aufenthalts aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen (diese Aufenthaltsformen sind in Abschnitt 5 des Aufenthalts gesetzes 
enthalten und umfassen die §§ 22 bis 26 AufenthG) oder im Falle eines gesetzlichen Anspruchs, der aus vielerlei Gründen oft nicht besteht, nicht 
möglich (vgl. § 10 Absatz 3 AufenthG). Möglich ist damit etwa die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25a oder 25b AufenthG, die sehr 
starkaufArbeitzurLebensunterhaltssicherungfokussieren.AuchMenschen,derenAsylantragals„offensichtlichunbegründet“zurückgewiesen
wordenist,stehendiesebeidenAufenthaltserlaubnisseimErmessenderAusländerbehördeoffen,vgl.§25aAbsatz4AufenthGund§25bAbsatz5
Satz 2 AufenthG.

428   Für eine aktuelle Übersicht siehe GGUA Flüchtlingshilfe, Spurwechsel im Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0: Nur wenig geht, vieles geht nicht. 
1.3.2024.

429 LandkreistagfordertArbeitspflichtfürFlüchtlinge,in:tagesschauvom13.10.2023; LänderwollenAsylbewerberoffenbarzurArbeitverpflichten, 
in: FAZ vom 11.10.2023; KonferenzderRegierungschefinnenundRegierungschefsderLändervom11.bis13.Oktober2023inFrankfurtamMain, 
Beschluss, Top 4, S. 7f. Eine juristische Einordnung dazu bei JulianSeidl,Arbeitspflicht,ArbeitszwangundArbeitendürfen.Warumdieaktuelle 
Debattezur„Arbeitspflicht“fürAsylsuchendenebenderSacheliegt,in:Verfassungsblogvom27.10.2023.

430 Siehe auch PROASYL,DersteinigeWegindenArbeitsmarktfürgeflüchteteMenschen,Beitragvom30.11.2023.
431  PROASYL/Landesflüchtlingsräte,DebatteüberArbeitspflicht,AbschiebungenundBezahlkartenfürFlüchtlingestärktrechteDiskurse,Presse

mitteilung vom 12.10.2023.
432 Vgl.§61Absatz1undAbsatz2Satz1AsylG.ZurWohnsitzauflageinAufnahmeeinrichtungensiehe§47Absatz1Satz1AsylG.DieRegelungzur

Arbeitsaufnahme wurde mit dem Hau-ab-Gesetz III geändert, das am 27.2.2024 in Kraft trat. Siehe Bundestag-Drs. 20/10090, Beschlussempfehlung 
und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat zum Rückführungsverbesserungsgesetz, 17.1.2024, S. 21.

433  § 61 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 und Absatz 2 Satz 4 AsylG. Für Menschen aus Georgien und Moldau, die bis 30.8.2023 einen Asylantrag gestellt haben, gilt 
eine Übergangsregelung in § 87d AsylG.

434 Für Geduldete aus Georgien und Moldau gilt wiederum eine Übergangsregelung.
435  Wer bereits seit vier Jahren ununterbrochen mit einer Aufenthaltsgestattung, einem Ankunftsnachweis, einer Duldung oder einem Aufenthaltstitel 

inDeutschlandlebt,mussdagegenkeineArbeitserlaubnismehrbeantragen;siehe§32Absatz2Nr.5BeschV.
436  Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 74. Es gibt einige Tätigkeiten, bei denen eine Zustimmung der Arbeitsagentur nicht erforderlich 

ist, etwa bestimmte Berufsausbildungen oder Praktika. Hierzu und zum Verfahren: Flüchtlingsrat Niedersachsen, Leitfaden für Flüchtlinge, 
Kapitel 12,3. Siehe auch GGUA Flüchtlingshilfe, Arbeitserlaubnis und Arbeitsförderung mit Aufenthaltsgestattung in Landeseinrichtungen, 
Stand: 6.7.2023. Die jüngsten Gesetzesänderungen sind in dieser Übersicht noch nicht enthalten.

437 Siehe Kapitel 2.6: Die kommunalen Ausländerbehörden.

Während des Asylverfahrens gilt für alle Asylsuchenden 
 zunächst ein dreimonatiges Arbeitsverbot, das sich auf 
sechsMonateverlängert,wenndieBetroffenenverpflichtet
sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu leben.432 Menschen 
aus sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ haben ein 
weitgehendes Arbeitsverbot.433 Menschen mit einer Duldung 
dürfen nach drei Monaten arbeiten, wenn sie nicht in einer 
Aufnahmeeinrichtung leben müssen, ansonsten nach sechs 
Monaten. Menschen aus sogenannten „sicheren Herkunfts-
staaten“ sind wiederum weitgehend vom Arbeitsmarkt-
zugang ausgeschlossen.434 In den meisten Fällen müssen 
Geduldete – ob mit vorherigem Asylverfahren oder ohne – 
eine Arbeitserlaubnis bei der Ausländerbehörde bean tragen, 
die dann prüft, ob Ausschlussgründe vorliegen.435 Die Aus-
länderbehörde muss vor der Erteilung der Arbeits erlaubnis 
außerdem die Zustimmung der Arbeitsagentur einholen.436 
Gerade angesichts der oft langen Warte zeiten auf einen 
Termin bei der Ausländerbehörde geht hier nochmal wert-
volle Zeit verloren437 – womöglich verfällt während der 
Wartezeit auch das Arbeitsplatzsangebot. Zudem sind auch 
mit einer Arbeitserlaubnis längerfristige  Arbeitsverträge 
viel schwieriger zu bekommen, weil Arbeit geber:innen 
nur kurzfristig mit Menschen planen können, die lediglich 
für eine kurze Zeit gültige, immer wieder zu verlängernde 
 Duldungen haben.

https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Spurwechsel.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Spurwechsel.pdf
https://www.tagesschau.de/inland/landkreistag-arbeitspflicht-migranten-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/migration-asylbewerber-sollen-zu-arbeit-verpflichtet-werden-19235255.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/migration-asylbewerber-sollen-zu-arbeit-verpflichtet-werden-19235255.html
https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2023-10/fluechtlingspolitik_von_bund_und_laendern_-_gemeinsame_kostentragung.pdf
https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2023-10/fluechtlingspolitik_von_bund_und_laendern_-_gemeinsame_kostentragung.pdf
https://verfassungsblog.de/arbeitspflicht-arbeitszwang-und-arbeitendurfen/
https://verfassungsblog.de/arbeitspflicht-arbeitszwang-und-arbeitendurfen/
https://www.proasyl.de/news/der-steinige-weg-in-den-arbeitsmarkt-fuer-gefluechtete-menschen/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/debatte-ueber-arbeitspflicht-abschiebungen-und-bezahlkarten-fuer-fluechtlinge-staerkt-rechte-diskurse/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/debatte-ueber-arbeitspflicht-abschiebungen-und-bezahlkarten-fuer-fluechtlinge-staerkt-rechte-diskurse/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010090.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010090.pdf
https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/12-status-fluechtlinge-mit-duldung/arbeit-ausbildung/
https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/12-status-fluechtlinge-mit-duldung/arbeit-ausbildung/
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/arbeitsfoerderung_und_arbeitserlaubnis.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/arbeitsfoerderung_und_arbeitserlaubnis.pdf
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Vielen Geduldeten verbieten die Ausländerbehörden 
 allerdings jahrelang die Arbeitsaufnahme. Dafür  bietet 
die  Gesetzeslage vielfältige Möglichkeiten. Arbeitsverbote 
 gelten insbesondere für Menschen, denen die Ausländ er-
behörden vorwerfen, hinsichtlich ihrer Identi tät  „getäuscht“ 
zu haben und damit selbst für ein Abschiebungshindernis 
verantwortlich zu sein.438 Auch eine vermeintl  ich „ungeklär-
te Identität“ führt zu einem  Arbeitsverbot, wenn die Aus-
länderbehörde zu der Einschätzung kommt, dass  Geduldete 
„zumutbare[n] Handlungen zur Erfüllung der  besonderen 
Passbeschaffungspflicht“nichtnachkommen.439 Dabei geht 
es insbesondere um die Mit wirkung bei der Passbeschaf-
fung durch die  Vorsprache bei den Behörden des Herkunfts-
landes. Menschen, die aus Sicht der Ausländer behörde 
hinsichtlich ihrer  Identität  getäuscht haben oder ihre Mit-
wirkungspflichten nicht erfüllen, erhalten die erst 2019
eingeführte „Duldung für Personen mit  ungeklärter Identi-
tät“ („Duldung light“), die mit einem  Arbeitsverbot einher-
geht.440 In Nordrhein-Westfalen hatten zum 30. Juni 2023 
3.624 Menschen eine  „Duldung für Personen mit ungeklär-
ter Identität“ und damit ein Beschäftigungsverbot.441 

Bei den meisten Menschen, deren Identität die Ausländer-
behörden als ungeklärt behaupten, ist die Identität 
aller dings keineswegs „ungeklärt“. Die Menschen sind 
erkennungsdienstlich behandelt worden, in Einwohner-
meldeämtern registriert, beim Finanzamt gemeldet und 
haben vielfach Dokumente aus dem Herkunftsland, etwa 
Geburtsurkunden, vorlegen können. Auch die behörd lichen 
Prüfungen im Zuge der Asylverfahren zeigen, dass die 
AngabenvonGeflüchtetenzuIdentitätundHerkunftsland
nur in seltenen Fällen falsch sind.442 

438Nach§60aAbsatz6Satz2AufenthG;vgl.auchGraebsch/vonBorstel,DrohendeAbschiebung,S.73.
439 § 60b Absatz 1 Satz 1 AufenthG.
440  Siehe § 60b AufenthG für die „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ beziehungsweise „Duldung light“. Eingeführt wurde die „Duldung 

light“mitdemHauabGesetzII.–DieAusländerbehördemussdieBetroffenenaberaufihrePflichtenhinweisenundihnenerläutern,wassietun
sollen, vgl. Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 75-77. Die seit Ende 2021 regierende Ampel-Koalition hat die im Koalitionsvertrag 
festgehaltenenSätze„ArbeitsverbotefürbereitsinDeutschlandLebendeschaffenwirab.“und„Die‚Duldunglight‘schaffenwirab.“bishernicht
umgesetzt.

441  Siehe Bundestag-Drs. 20/8182, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland 
 lebender Flüchtlinge zum Stand: 30. Juni 2023, 31.8.2023, S. 33-38.

442  Kaum Falschangaben im Asylverfahren, in: Mediendienst Integration vom 15.4.2021. 
Siehe näher zum Vorwurf der „ungeklärten Identität“ Kapitel 1.1: Was ist eine Abschiebung?

443 Geduldete Lüner leben in ständiger Angst: „Ich kann nicht schlafen“, in: Ruhr Nachrichten vom 14.7.2022.
444 ebd.

Der immer wieder wiederholte Vorwurf gegenüber Gedulde-
ten, sie würden nicht arbeiten wollen und seien eigent-
lich nur wegen der vermeintlich üppigen Sozialleistungen 
nach Deutschland gekommen, geht so fehl. Unzählige  Fälle 
 zeigen, dass Menschen mit Duldungen arbeiten wollen, 
aber oftmals nicht dürfen. Es kommt auch nicht selten vor, 
dass Ausländerbehörden Menschen mit einer Duldung die 
Arbeitserlaubnis wieder entziehen, so dass sie ihre Arbeit 
verlieren.

ZUM NICHTSTUN VERDAMMT: 
WENN AUSLÄNDERBEHÖRDEN ARBEITSERLAUBNISSE 
VERWEIGERN ODER ENTZIEHEN
Amanuel Tesfaye, der wegen der Unruhen aus Äthiopien 
geflohenwarundseit2016inderStadt Lünen lebte,  wurde 
im Sommer 2022 von der Ausländerbehörde die Arbeits-
erlaubnis entzogen. Zuvor hatte er von 2018 bis 2021 bei 
dem Recyclingunternehmen Remondis gearbeitet. Er sei 
schon zehn oder zwölfmal bei der äthiopischen Botschaft 
in Berlin gewesen, um einen Reisepass zu beantragen, 
 schilderte Amanuel Tesfaye den Ruhr Nachrichten. „Aber 
weil die äthiopische Regierung neu ist und weil es einen 
Konflikt zwischen zwei Regierungen gibt, haben sie dort
keine Ahnung.“443 Über das Leben mit einer Duldung und 
einem Arbeitsverbot berichtete er:

„Nicht arbeiten zu dürfen und die ständige Unsicherheit ist 
ein großer Stress für mich. Ich kann nachts nicht  schlafen 
und habe eigentlich keine Hoffnung für die Zukunft. Ich
 liebe mein Heimatland und möchte auch gerne zurück, 
 sobald dort Frieden herrscht.“444 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008182.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008182.pdf
https://mediendienst-integration.de/artikel/kaum-falschangaben-im-asylverfahren.html
https://www.ruhrnachrichten.de/luenen/ich-kann-nicht-schlafen-geduldete-luener-leben-in-staendiger-angst-w1771609-p-2000576367/
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Die Stadt Dortmund entzog Poorya Alidadi im März 2021 
die Arbeitserlaubnis, weil er sich nicht in der Lage sah, 
einen Pass bei dem iranischen Regime zu beantragen, das 
ihn verfolgteundvordemergeflohenwar.ZudemZeit-
punkt lebte er seit vier Jahren in Deutschland und hatte 
einen  unbefristeten Arbeitsvertrag bei Amazon. Da sein 
Asyl antrag abgelehnt worden war, drohte ihm die Abschie-
bung.445 Ebenfalls in der Stadt Lünen hatte die Ausländer-
behörde Mojtaba Alizadeh zwei Jahre lang keine Arbeits-
erlaubnis erteilt. Mojtaba Alizadeh war 2015 aus dem Iran 
geflohenundkamschließlichnachLünen.Bis2020arbei-
tete er als Friseur. Nachdem sein Asylantrag abgelehnt 
worden war, hatte er nur noch den Status einer Duldung. 
Die mögliche Arbeitserlaubnis erhielt er von der Ausländer-
behörde nicht. Erst mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht 
 erhielt er im Frühjahr 2023 eine Aufenthaltserlaubnis, mit 
der ihm wieder erlaubt war zu arbeiten. Umgehend fand er 
wieder eine Anstellung als Friseur.446 

Im August 2022 entzog die Ausländerbehörde des Kreises 
Coesfeld Osman Dao die Arbeitserlaubnis. Zu diesem Zeit-
punkt lebte Osman Dao seit bereits acht Jahren in Deutsch-
land, zunächst in Nordkirchen, dann in Ascheberg. Mehrere 
Jahre arbeitete er als Sandstrahler, bis ihm die Ausländer-
behörde die weitere Ausübung seiner Tätigkeit untersagte. 
Obwohl Osman Dao eine Geburtsurkunde vorlegen konnte 
und sich um einen Reisepass bemühte, galt der Ausländer-
behörde seine Identität als „ungeklärt“. Die Wohnung, die 
er gefunden hatte, um aus seiner Unterkunft ausziehen zu 
können, hing an seinen Arbeitsvertrag. Den Ruhr Nach-
richten berichtete Osman Dao von der großen Angst nach 
Burkina Faso abgeschoben zu werden.447 

Am 8. Juni 2022 ließ die Stadt Köln den 59-jährigen 
 Hocin Ogaci festnehmen, um ihn nach Algerien abschieben 
zu können. Der Mann lebte seit 30 Jahren in Köln, nachdem 
er vor dem Bürgerkrieg in seinem Heimatland geflohen
war. Bei dem Anfang 1992 ausgebrochenen und zehn Jahre 
andauernden Bürgerkrieg kamen zehntausende Menschen 
ums Leben.448 Hocin Ogaci arbeitete lange als Koch, bis 
ihm die Ausländerbehörde ein Arbeitsverbot erteilte, weil 

445 „Ich habe Angst um mein Leben“ – Iraner aus Dortmund droht die Abschiebung, in: Ruhr Nachrichten vom 25.3.2021.
446 MojtabaAlizadeh(35)darfwiederarbeiten.GesetzgibtiranischemFriseurneueHoffnung,in:RuhrNachrichtenvom3.6.2023.
447 Plötzlich darf Osman Dao nicht mehr arbeiten: „Das ist unvorstellbar“, in: Ruhr Nachrichten vom 29.8.2022.
448 Zur Geschichte des Bürgerkrieges siehe: Luis Martinez, The Algerian Civil War 1990-1998, London 2000.
449 Verwaltungsgericht Köln stoppt Abschiebung von Algerier, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 10.6.2022.
450  Ehepaar aus Paderborn droht Abschiebung in den Irak , in: Westfalen-Blatt vom 26.2.2024; 

„Wir haben ständig Angst“: Irakischem Ehepaar in  Paderborn droht die Abschiebung, in: Neue Westfälische vom 29.2.2024.
451 „Wir haben ständig Angst“: Irakischem Ehepaar in Paderborn droht die Abschiebung, in: Neue Westfälische vom 29.2.2024.
452 HoffnungfürKurdwinYousifundAhmedHajiSaeed,in:WestfalenBlattvom27.2.2024.
453 „Wir haben ständig Angst“: Irakischem Ehepaar in Paderborn droht die Abschiebung, in: Neue Westfälische vom 29.2.2024.

er keinen Reisepass vorlegen konnte. Zum Vorwurf  wurde 
ihm offenbar auch gemacht, dass er vor dreißig Jahren
 zunächst falsche Angaben zu seiner Identität gemacht habe. 
Das  Verwaltungsgericht Köln stoppte die Abschiebung dann 
zunächst und bemängelte „handwerkliche Fehler der Stadt 
in der Abschiebeanordnung“. Außerdem lebe der Mann mit 
einer Frau aus Litauen in einer Lebensgemeinschaft.449 

In der Stadt Paderborn drohte im Februar 2024 dem kur-
dischen Ehepaar Kurdwin Yousif und Ahmed Haji Saeed die 
Abschiebung. Das Paar war fünf Jahre zuvor aus dem Irak 
nachDeutschlandgeflohen.BereitsseitdemSommer2020
konnten sie ihren Lebensunterhalt vollständig über eigene 
Berufstätigkeiten sichern. Doch die Ausländerbehörde der 
Stadt unterstellte dem Paar eine „fehlende Mitwirkung“ bei 
der „Identitätsfeststellung“. Im November 2023  führte die 
Ausländerbehörde sogar eine unangekündigte Hausdurch-
suchung durch, um vermeintliche Identitätsnach weise zu 
finden.DabeihattedasPaarbereitsimMonatzuvorbeim
irakischen Konsulat neue Dokumente beantragt. Ende 
 Januar 2024 erteilte ihnen die Ausländerbehörde schließ-
lich sogar Arbeitsverbote, so dass ihre Arbeitsverhältnisse 
seither ruhen mussten. Mit Unterstützung einer Anwältin 
und des Flüchtlingsrats Paderborn kämpfte das Paar vor 
Gericht gegen das Arbeitsverbot und bei der Härtefall-
kommission des Landes für ein Bleiberecht.450 

Wie unzählige andere Betroffene in ihrer Situation sagte
auch Ahmed Haji Saeed mit Blick auf eine  drohende 
 Abschiebung: „Wir haben ständig Angst.“451 Hoffnung
 machte schließlich das positive Votum der Härtefallkom-
mission.OffenwarEndeFebruar2024abernoch,obdie
 Paderborner Ausländerbehörde dem Ersuchen folgen und 
dem Paar  Aufenthaltserlaubnisse erteilen würde.452 Die 
Neue West fälische berichtete, sie habe bei der Stadt zum 
Fall des Paares angefragt: „Die Verwaltung äußerte sich 
jedoch aus Gründen der Persönlichkeitsrechte und des 
 Datenschutzes nicht, obwohl eine entsprechende Ein-
verständniserklärung zur Auskunftsfreigabe seitens des 
Ehepaares vorlag.“453 

https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/ich-habe-angst-um-mein-leben-iraner-aus-dortmund-droht-die-abschiebung-w1618114-p-2000199849/
https://www.ruhrnachrichten.de/luenen/friseur-in-luenen-aufenthaltstitel-mojtaba-alizadeh-darf-arbeiten-gesetz-iran-hoffnung-w726401-p-2000824056/
https://www.ruhrnachrichten.de/nordkirchen/ploetzlich-darf-osman-dao-nicht-mehr-arbeiten-das-ist-unvorstellbar-w1786163-p-2000612602/
https://www.ksta.de/koeln/-geht-einfach-nicht--verwaltungsgericht-koeln-stoppt-abschiebung-von-algerier-39742946
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/paderborn/abschiebung-irak-ehepaar-fluechtlinge-fluechtlingsrat-2926366
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/23792342_Wir-haben-staendig-Angst-Irakischem-Ehepaar-droht-in-Paderborn-die-Abschiebung-v1.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/23792342_Wir-haben-staendig-Angst-Irakischem-Ehepaar-droht-in-Paderborn-die-Abschiebung-v1.html
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/paderborn/hoffnung-abschiebung-iraker-haertefall-kommission-2928484
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/23792342_Wir-haben-staendig-Angst-Irakischem-Ehepaar-droht-in-Paderborn-die-Abschiebung-v1.html
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ABSCHIEBUNGEN UND ABSCHIEBEANDROHUNGEN 
TROTZ AUSBILDUNGSPLATZ
Selbst ein Ausbildungsplatz schützt Menschen mit  einer 
Duldung in vielen Fällen nicht vor einer (drohenden) 
 Abschiebung, es sei denn, sie erfüllen die engen Kriterien 
der Ausbildungsduldung.454 

Im Herbst 2020 kämpfte der Chef des Kamener Spedi- 
tions unternehmens Pohlmann für seinen Mitarbeiter 
 Kalilu  Keita, dem die Abschiebung nach Mali drohte. Der in 
 Werne (Kreis Unna)lebende24jährigeflohvorderGewalt
in Mali und lebte seit 2015 in Deutschland. Seit Frühjahr 
2019 arbeitete er in dem Unternehmen und  hatte dort auch 
die Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen. Aber nach 
dem abgelehnten Asylantrag drohte ihm die Abschiebung, 
sobald alle notwendigen Dokumente vorlägen. Senior-
chef Wim Berkenkopf erklärt gegenüber dem  Hellweger 
 Anzeiger: „Die Abschiebung unseres Mit arbeiters wäre un-
würdig für ein Land wie Deutschland.“455 Die Ausländer-
behörde der Stadt Lünen wiederum entzog Qacay 
 Piriyev (33) im August 2021 die Arbeitserlaubnis, obwohl er 
einen Ausbildungsplatz in der Sicherheitsbranche vorlegen 
konnte. Der aus Aserbaidschan stammende studierte Inge-
nieur lebte mit seiner Frau und den beiden Kindern (4 und 
6 Jahre) seit 2016 in Deutschland und seit 2017 in Lünen.456 

Im Juni 2021 musste der 28-jährige Daouda Guilavogui 
trotz einer laufenden Ausbildung Deutschland verlassen. 
Als  junger Mann war er 2014 aus Guinea nach Deutsch-
landgeflohen.WährendseinAsylantragabgelehntwurde,
lernte er Deutsch und absolvierte mehrere Praktika in der 
Sanitär branche. Von drei verschiedenen Betrieben erhielt 
Daouda Guilavogui zwischen 2017 und 2018 Ausbildungsan-
gebote, dreimal lehnte die für ihn zuständige Ausländerbe-

454  Vgl. hierzu Der Paritätische Gesamtverband, Ausbildung und Arbeit als Wege zu einem sicheren Aufenthalt? Die Ausbildungs- 
undBeschäftigungsduldung,Oktober2020; Flüchtlingsrat Niedersachsen, Leitfaden für Flüchtlinge, Kapitel 11,4; 
Sebastian Röder/Philipp Wittmann, Spurwechsel leicht gemacht? Überlegungen zur neuen Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung, 
in: Beilage zum Asylmagazin 8-9/2019: Das Migrationspaket, S. 23-36.

455 Firmenchef kämpft gegen Abschiebung von Mitarbeiter nach Mali, in: Hellweger Anzeiger vom 1.10.2020.
456 Ausländerbehörde in Lünen verweigert Zugewandertem die Ausbildung, in: Ruhr Nachrichten vom 15.8.2021.
457 Azubi soll nach sieben Jahren in Deutschland ausgewiesen werden, in: Rheinische Post vom 7.4.2021.
458  MönchengladbacherAzubivorAbschiebungmitneuerHoffnung,in:RheinischePostvom9.4.2021; Behörde erschwert für Guilavogui den Zugang 

zumVisum,in:RheinischePostvom15.4.2021; Gegen die Abschiebung von Daouda Guilavogui! Petition auf openPetition vom 26.4.2021.
459 Mönchengladbacher Azubi verlässt Deutschland im Ungewissen, in: Rheinische Post vom 30.6.2021.
460  Happy End für Daouda Guilavogui, in: Rheinische Post vom 25.11.2021; 

Willkommen zurück für den Azubi aus Guinea, in: Handwerk MG, Ausgabe Dezember 2021/Januar 2022, S. 45.

hörde des Kreises Viersen die Erteilung einer Ausbildungs-
duldung  wegen einer angeblich „ungeklärten Identität“ 
ab. Selbst als es gelang, aus Guinea die Geburtsurkunde 
zubeschaffen,lehntedieBehördeabundzogderenEcht-
heit in  Zweifel. Daran änderte auch eine gutachterliche Be-
stätigung aus Guinea nichts, dass das Dokument echt sei. 
Erst als das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Ausländer-
behörde mit einer einstweiligen Verfügung anwies, die 
Ausbildungsduldung zu erteilen, konnte Daouda Guilavogui 
seine Ausbildung beim Sanitärbetrieb Firma Ludwig Steup 
in Mönchen gladbach beginnen. Doch die  Ausländerbehörde 
legte Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein, gewann vor 
dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen und 
forderte Daoda Guilavogui zur Ausreise auf.457 Sein  Betrieb 
und  weitere Unterstützer:innen bemühten sich auch  danach 
weiter, ein Bleiberecht für Daoda zu erwirken. Selbst der 
Mönchengladbacher Oberbürgermeister Felix Heinrichs 
(SPD) schaltete sich ein und bat in Viersen um die noch-
malige Prüfung des Falles.458 

Doch erreichen ließ sich nur, dass Daoda zumindest noch 
die Zwischenprüfung seiner Ausbildung ablegen konnte. 
Danach musste er „freiwillig“ ausreisen, um eine Wieder-
einreisesperre zu vermeiden und die vage Hoffnung auf
ein Fachkräfte-Visum zu wahren. „Ich muss daran  glauben, 
dass ich zurückkommen kann, etwas anderes kann ich 
nicht  machen“, zitierte ihn die Rheinische Post.459  Daodas 
Fall nahm ein positives Ende. Sein Ausbildungsbetrieb 
unterstützte ihn nach Kräften. Nachdem die letzten büro-
kratischen Hürden überwunden werden konnten, konnte 
Daouda Guilavogui Ende November 2021 zurückkehren, um 
nun endlich die Ausbildung fortsetzen zu können, die ihm 
die Ausländerbehörde Viersen seit 2017 verweigert hatte 
und die er dann für fünf Monate unterbrechen musste.460 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/ausbildungsduldung-2020_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/ausbildungsduldung-2020_web.pdf
https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/11-abschiebung-oder-duldung/ausbildungsduldung/
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Beilage_AM19-8-9fin.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Beilage_AM19-8-9fin.pdf
https://www.hellwegeranzeiger.de/kamen/firmenchef-kaempft-gegen-abschiebung-von-mitarbeiter-nach-mali-w1560396-p-1000298604/
https://www.ruhrnachrichten.de/luenen-stadtteile/auslaenderbehoerde-in-luenen-verweigert-zugewandertem-die-ausbildung-w1663295-p-2000300131/
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-auszubildender-der-firma-steup-soll-ausgewiesen-werden_aid-57186193
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-daouda-guilavogui-steht-kurz-vor-der-abschiebung-ob-heinrichs-setzt-sich-fuer-ihn-ein_aid-57227627
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-auslaenderbehoerde-viersen-erschwert-fuer-daoula-guilavogui-zugang-zu-visum_aid-57332601
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-auslaenderbehoerde-viersen-erschwert-fuer-daoula-guilavogui-zugang-zu-visum_aid-57332601
https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-abschiebung-von-daouda-guilavogui
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-daouda-guilavogui-muss-zurueck-in-seine-heimat-guinea_aid-60181707
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/viersen-azubi-daouda-guilavogui-darf-zurueck-nach-deutschland_aid-64277219
https://handwerk-mg.de/download/HWMG_06_2021_download.pdf
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Kurz vor Weihnachten 2021 schob die Stadt Bottrop  Burim 
und Shkurta Sylejmani mit ihrer dreijährigen Tochter in den 
Kosovo ab. Die Eltern waren 2016 nach Bottrop  gekommen, 
wo 2018 ihre Tochter geboren wurde.  Während ihre Asyl-
anträge abgelehnt wurden, hatte Burim Sylejmani eine Aus-
bildung bei der Bäckerei Kläsener begonnen. Dort wurde er 
als Fachkraft dringend gebraucht. Mit dem  Leiter der Aus-
länderbehörde wurde, so Bäckermeister Markus Kläsener, 
vereinbart: „Wenn Herr Sylejmani seine Prüfung besteht 
und bestimmte Nachweise vorlegt, bekommt er  seine Auf-
enthaltserlaubnis.“ Burim Sylejmani bestand die Gesellen-
prüfung im Juni 2021, der Behördenchef  gratulierte. Am 
14. Dezember 2021 standen morgens um sechs Uhr Polizei 
und Ausländerbehörde vor der Tür, um die Familie abzu-
schieben.461 Der Bäckermeister nannte die Abschiebung 
„ein Unrecht“, setzte sich weiter für seinen Gesellen ein, 
verwies auf den Fachkräftemangel und konnte schließ-
lich erreichen, dass die Familie drei Monate nach ihrer 
 Abschiebung mit einem beschleunigten Verfahren über das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz wieder einreisen  konnte. 
Umgehend erhielt Burim Sylejmani eine Aufenthalts-
erlaubnis.462 Auch hier wurde wieder eine Familie einer Ab-
schiebung ausgesetzt, nur um dann festzustellen, dass  eine 
 Bleibeperspektive besteht.

In Drensteinfurt drohte dem 27-jährigen Mohamed Al 
 Abrache im Sommer 2023 die Abschiebung in den  Libanon. 
Dabei hatte er eine unbefristete Stelle in einem Möbelhaus, 
wo zum August seine Ausbildung beginnen sollte. Doch die 
Ausländerbehörde des Kreises Warendorf teilte mit, es sei 
vielmehr Mohameds Abschiebung geplant. Sein Chef war 
bestürzt: „Man sagte uns, wir sollen einen Ausbildungs-
vertrag vorlegen. Das haben wir auch  getan. Dazu ist 
 Mohamad extra nach Berlin gefahren, um im  Konsulat  einen 
libanesischen Pass zu beantragen. Für über 500 Euro.“ Das 
MöbelhaushabesogareinenSprachkursfinanziert,damit
Mohamed die verlangten Sprachkenntnisse nachweisen 
könne. Für Mohamed Al Abrache wäre es die zweite Ab-
schiebung: Er ist in Deutschland geboren, wurde dann aber 
als Baby mit seinen Eltern in den Libanon  abgeschoben. 
Zwar ließ die Ausländerbehörde verlauten, eine Ausbil-

461 Kurz vor Weihnachten: Familie mit Kleinkind abgeschoben, in: WAZ vom 28.12.2021.
462  Nach Abschiebung: Familie darf aus dem Kosovo zurückkehren, in: WAZ vom 6.1.2022; 

Drei Monate nach Abschiebung – Familie ist wieder in  Bottrop, in: WAZ vom 15.3.2022.
463 Mohamad Al Abrache droht Abschiebung – trotz Ausbildungsplatzes, in: Westfälische Nachrichten vom 29.6.2023.
464  Aue-Wingeshausen: Elvin Muradi kämpft für seine Ausbildung, in: Westfalenpost vom 22.7.2021; 

Abschiebung: Das Schicksal der Muradis  entscheidet sich, in: Westfalenpost vom 8.3.2022.
465 AmestyInternational,Inthelineoffire.CiviliancasualtiesfromunlawfulstrikesintheArmenianAzerbaijaniconflictoverNagornoKarabakh, 

Report vom 14.1.2021.
466 Aue-Wingeshausen: Elvin Muradi kämpft für seine Ausbildung, in: Westfalenpost vom 22.7.2021.

dungsduldung sei bei Nachreichung von  weiteren Unter-
lagen möglich.463 Doch stellt sich die Frage, warum die 
 Behörde eine zeitnahe Abschiebung ankündigen musste, 
stattdemBetroffenenaktiveinenWeg inein Bleiberecht
zu weisen, wenn dieses mit einigen nachgereichten Unter-
lagen möglich ist.

Auch Elvin und Sevine Muradi hatten Ausbildungsstellen 
in Aussicht. Elvin Muradi war 2017 aus Aserbaidschan 
nach Deutschland geflohen und lebte seither mit seiner
Frau  Sevine und den drei Kindern, die kurze Zeit nach ihm 
 eintrafen, in Aue-Wingeshausen, einem Ortsteil von Bad 
 Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein. Nachdem  Elvin 
 Muradis Asyl antrag abgelehnt worden war, lebte die  Familie 
nur noch mit einer Duldung. Das Evange lische  Johanneswerk 
bot Elvin Muradi nach einem Praktikum in einem Alten-
heim in Bad Berleburg einen Ausbildungs vertrag an. Doch 
die Ausländerbehörde verweigerte die  Arbeitserlaubnis 
undversperrteElvinMuradidamitdenWegindiePflege
ausbildung, wie die Westfalenpost  im  Sommer 2021 berich-
tete. Für eine Arbeitserlaubnis  verlangte die Ausländer-
behörde von Elvin Muradi die Vorlage eines Reisepasses. 
Dabei ist ein solcher laut Aufenthaltsgesetz keine Voraus-
setzung für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis. Und einen 
Reisepass konnte Elvin Muradi auch nicht vorlegen: Denn 
einen solchen hätte er bei den Behörden in Aserbaidschan 
nur dann beantragen können, wenn er zuvor den Wehr-
dienst abgeleistet hätte.464 Das wollte  Elvin Muradi aber auf 
keinenFall.ImmerhinführtederKonfliktumBergkarabach
immer wieder zu kriege rischen Auseinander setzungen 
 zwischen Armenien und Aserbaidschan. Allein im Jahr 2020 
starben mehrere Tausend Menschen im Krieg um Berg-
karabach.465 Helmut Kessler, Vorsitzender des Dorfvereins 
Aue-Wingeshausen, berichtete der Westfalenpost:

„Er hat die Zusage auf einen festen Ausbildungsplatz im 
Pflegebereich, ist in unseren Ortschaften hervorragend
 integriert, allerdings bekommt er keine Ausbildungs-
duldung. Und dies, obwohl wir mit einem Petitionsantrag 
im NRW-Landtag erfolgreich waren.“466

https://www.waz.de/staedte/bottrop/familie-kurz-vor-weihnachten-abgeschoben-das-ist-unrecht-id234174211.html
https://www.waz.de/staedte/bottrop/nach-abschiebung-familie-darf-aus-dem-kosovo-zurueckkehren-id234251449.html
https://www.waz.de/staedte/bottrop/drei-monate-nach-abschiebung-familie-ist-zurueck-in-bottrop-id234800623.html
https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/drensteinfurt/gassmoeller-abschiebung-ausbildung-azubi-2783438
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/aue-wingeshausen-elvin-muradi-kaempft-fuer-eine-ausbildung-id232862415.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/abschiebung-das-schicksal-der-muradis-entscheidet-sich-id234754767.html
https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/3502/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/3502/2021/en/
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/aue-wingeshausen-elvin-muradi-kaempft-fuer-eine-ausbildung-id232862415.html


204 4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  6. ÜBER ABSCHIEBUNGEN TROTZ ARBEIT UND AUSBILDUNG

Mitte Januar 2022 veröffentlichte das Bündnis „Recht zu
bleiben“ die Petition „Unsere Nachbarn bleiben hier!“, die 
sich gegen die Abschiebung von Familie Muradi sowie von 
Karen Agayan richtete.467

Im Februar 2022 nahm die Ausländerbehörde dann nicht 
Elvin, sondern Sevine Muradi im Amt fest, als sie eine 
 Ausbildungsduldung – ihr lag ein Ausbildungsangebot als 
Friseurin vor – beantragen wollte.468 Vier Tage  verbrachte 
die dreifache Mutter in der Abschiebehaft. Angesichts der 
damit einhergehenden Familientrennung fand der Fall hohe 
öffentliche Aufmerksamkeit.MehrereMedien berichteten
intensiv. Zahlreiche Akteur:innen der Zivil gesellschaft 
 setzten sich für das Bleiberecht der Familie Muradi ein, 
 unter ihnen das Bündnis „Recht zu bleiben“. Auch der 
 damalige Flucht- und Integrationsminister  Joachim Stamp 
schaltete sich in den Fall ein.469 Schließlich gab die Härte-
fallkommission des Landes Nordrhein-Westfalen ein posi-
tives Votum, dem die Ausländerbehörde folgte. Die  Familie 
erhielt eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst drei Jahre. 
„Ich habe drei Jahre lang mit Stress und Angst  gelebt,“ kom-
mentierte Elvin Muradi.470

ABSCHIEBEANDROHUNGEN UND DER 
 FACHKRÄFTEMANGEL IM GESUNDHEITSWESEN
Im Sommer 2023 zielte der Hochsauerlandkreis auf die 
 Abschiebung von Gohar Ghazaryan und ihrem Mann nach 
Armenien. Beide lebten seit 2015 in Sundern und hatten 
seit 2017 Arbeit, mit der sie ihren Lebensunterhalt voll-
ständig deckten. Eigentlich ist Gohar Ghazaryan Lehrerin, 
arbeiteteinDeutschlandaberseitsechsJahrenalsPflege-
helferin in einer Demenz-WG. Für ihren Arbeitgeber war 
sie unverzichtbar. Dennoch unterließ es die Ausländer-
behörde des Hochsauerlandkreises, proaktiv und wohl-
wollend  Möglichkeiten für ein Bleiberecht der Familie zu 
prüfen – etwa hinsichtlich des Chancen-Aufenthaltsrechts. 
Stattdessen verschickte sie Schreiben in Amtsdeutsch, mit 

467 Open Petition „Unsere Nachbarn bleiben hier!“ vom 17.1.2022.
468 Abschiebehaft: Dreifache Mutter im Kreishaus festgenommen, in: Westfalenpost vom 11.2.2022.
469 Abschiebung:DasSchicksalderMuradisentscheidetsich,in:Westfalenpostvom8.3.2022; Minister Stamp kümmert sich um Familie Muradi, 

in: Siegener Zeitung vom 12.2.2022. Siehe für die Familientrennung und die Folgen auch Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
470  Keine Abschiebung: Familie Muradi darf bleiben, in: WDR vom 2.6.2022; Keine Abschiebung: Deshalb kann die Familie Muradi aufatmen, in: 

 Westfalenpost vom 2.6.2022; ElvinMuradidarfjetztdochAltenpflegerwerden,in:SiegenerZeitungvom2.6.2022; „Die Angst vor der Abschiebung 
hat uns lange begleitet!“, in Westfalenpost vom 12.11.2023.

471 PflegekraftausArmenienvorAbschiebung?,in:WDRvom20.6.2023.
472 Abschiebung droht: Ägypter arbeitet für die Awo im MK, in: come-on.de vom 30.6.2023.

denen sie die Familie aufforderte, Deutschland zu ver
lassen. Gegenüber dem WDR sagte Gohar Ghazaryan:

„Ehrlich gesagt, in meinem Herzen habe ich große Angst.“

Zum nächsten Termin in der Ausländerbehörde begleiteten 
sie fünf Kolleg:innen und ihr Arbeitgeber. Dort wurde ihre 
Duldung schließlich um drei Monate verlängert und die 
 Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geprüft.471 

Im Märkischen Kreis drohte im Sommer 2023 ebenfalls 
einerPflegekraftdieAbschiebung.DerÄgypterAbdohatte
2018 eine Frau aus Kierspe kennengelernt und  geheiratet. 
 Nachdem die Ehe zerbrochen war, erhielt er nur noch 
eine Duldung. In der Zwischenzeit hatte er aber im AWO-
Seniorenzentrum Kierspe eine Stelle im Pflegebereich
 angetreten. Als Abdo 2022 dann gerade eine einjährige 
Ausbildung zum Pflegefachassistenten begonnen hatte,
kam er kurzzeitig in Abschiebehaft. Zwar erfolgte keine 
 Abschiebung und Abdo konnte weiter bei der AWO  arbeiten. 
Aber ob Abdo die nun für Herbst 2023 geplante Ausbildung 
würde absolvieren dürfen, bleibt angesichts seiner Dul-
dungoffen.MichaelBorchert,LeiterderAWOEinrichtung,
 erklärt: „Es gibt viele wie Abdo, die während der Aus-
bildungdieganzeZeithoffenundbangen,nichtvorBeen
digung der Ausbildung noch abgeschoben zu werden.“472 

Im Rhein-Erft-Kreis war die 27-jährige Salimatou  Diallo 
im Mai 2023 einer Abschiebungsandrohung ausgesetzt. 
Vier Jahre zuvor war sie nach einer Zwangsheirat vor ihrem 
gewalttätigenEhemannausGuineageflohen.Nachdemihr
Asylantrag Ende 2022 abgelehnt worden war,  forderte die 
Ausländerbehörde des Rhein-Erft-Kreises Salimatou Diallo 
zur Ausreise auf und verlängerte ihre Duldung immer nur um 
vier Wochen. Im Mai 2023 verlangte die Ausländer behörde 
schließlichdieVorlageeineszusätzlichenSprachzertifikats
innerhalb von drei Monaten und forderte zusätzlich, Sa-
limatou Diallo solle bei Nichtbestehen ihrer „freiwilligen 

https://www.openpetition.de/petition/online/unsere-nachbarn-bleiben-hier-solidarisch-gegen-eine-abschiebung-von-karen-agayan-und-elvin-muradi#petition-main
https://www.wp.de/staedte/siegerland/angst-vor-abschiebung-elvin-muradis-ehefrau-festgenommen-id234550245.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/abschiebung-das-schicksal-der-muradis-entscheidet-sich-id234754767.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/drohende-abschiebung-abgewendet-update-minister-stamp-kuemmert-sich-um-familie-muradi-ELU3CXS7U4IEPTBYBKA3KWDIRW.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/drohende-abschiebung-abgewendet-update-minister-stamp-kuemmert-sich-um-familie-muradi-ELU3CXS7U4IEPTBYBKA3KWDIRW.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/Bad-Berleburg-Abschiebung-Fall-Muradi-108.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/keine-abschiebung-deshalb-kann-die-familie-muradi-aufatmen-id235514671.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/keine-abschiebung-deshalb-kann-die-familie-muradi-aufatmen-id235514671.html
https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/ueberraschende-entscheidung-elvin-muradi-darf-jetzt-doch-altenpfleger-werden-MAXDBPPE63GAHCCL74MOYFADIJ.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/aue-die-angst-vor-der-abschiebung-hat-uns-lange-begleitet-id240561006.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/aue-die-angst-vor-der-abschiebung-hat-uns-lange-begleitet-id240561006.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/pflegende-armenierin-bleiberecht-oder-abschiebung100.html
https://www.come-on.de/volmetal/kierspe/eine-geduldete-pflegekraft-92372531.html


4. DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?  |  6. ÜBER ABSCHIEBUNGEN TROTZ ARBEIT UND AUSBILDUNG 205

Ausreise“ zustimmen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete die 
in Wesseling wohnende Salimatou Diallo seit zwei Jahren 
alsPflegekraftimSeniorenzentrumHausRosentalinBonn,
hattedortdieAusbildungzurPflegeassistentinabgeschlos-
sen und war seit September 2022 unbefristet  beschäftigt. 
Für einen weiteren Sprachkurs blieb angesichts ihrer Voll-
zeitstelle kaum Zeit. Für Peter  Gauchel, den Leiter des Se-
niorenzentrums war das Vor gehen der Ausländerbehör-
de „völlig unverständlich“. Über 30 Bewohner:innen und 
Mitarbeiter:innen des Seniorenzentrums Haus Rosental 
demonstrierten vor dem Kreishaus, forderten lautstark ein 
Bleiberecht für Salimatou  Diallo und diskutierten mit Land-
rat Frank Rock. Einige von ihnen waren im hohen Alter zum 
ersten Mal in ihrem  Leben auf einer Demonstration. Der 
Landrat versicherte  während der  Demonstration, dass kei-
ne Abschiebung geplant sei.473 Salimatou Diallo berichtete 
gegenüber dem WDR, wie schwierig die Situation für sie 
sei:474

„Das ist so anstrengend für mich mit der 
 Ausländer behörde. Immer mit dem Druck. Ich habe Angst. 
Ich kann nicht so gut schlafen.“ 

Die öffentliche Aufmerksamkeit führte schließlich dazu,
dass die Ausländerbehörde des Rhein-Erft-Kreises die 
 Duldung für Salimatou Diallo verlängerte und ihrem 
 Umzug nach Bonn zustimmte. Damit war fortan die  dortige 
 Ausländerbehörde zuständig. Prompt versicherte die 
 Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne), wie 

473 27JährigeflüchtetausGuineanachRheinErft–nundrohtdieAbschiebung,in:KölnerStadtAnzeigervom24.5.2023; 
Senioren und Heim- Beschäftigte demonstrieren in Bergheim, in: WDR vom 26.5.2023; 
EinsatzfürPflegerininBergheim–Landratfühltsichangegriffen,in:KölnerStadtAnzeigervom26.5.2023; 
Fachkräfte-Mangel: Bloß keine Flüchtlinge?, in: WDR, Monitor vom 8.6.2023.

474 Fachkräfte-Mangel: Bloß keine Flüchtlinge?, in: WDR, Monitor vom 8.6.2023.
475 BleibeperspektivefürPflegekraftausGuineanachmonatelangemKonflikt,in:GeneralAnzeigervom7.6.2023.
476 PflegerinausGuineadarfdankBonnerHilfebleiben,in:KölnerStadtAnzeigervom21.7.2023.
477  „Warum soll ich jetzt gehen?“, in: Rheinische Post vom 8.12.2023; 

AufregungüberweitereAusweisungvonPflegepersonal,in:Carevor9vom11.12.2023.
478 Abschiebungsreporting NRW, Abschiebestopp Iran bis Ende 2023 verlängert, Beitrag vom 14.9.2023.
479 AltenpflegerausdemIransolltrotzdesPersonalmangelsausgewiesenwerden,in:RTLWestvom11.12.2023; 

„Warum soll ich jetzt gehen?“, in: Rheinische Post vom 8.12.2023.
480 „Warum soll ich jetzt gehen?“, in: Rheinische Post vom 8.12.2023.

der  General-Anzeiger berichtete, in Bonn werde „nicht auf 
eine Ausreise gedrängt“, da „Frau Diallo bestens integriert 
und ihre Beschäftigung in der Pflegeassistenz in unser
 aller  Interesse ist.“475 Die Ausländerbehörde der Stadt Bonn 
stellte Salimatou Diallo schließlich eine Aufenthaltserlaub-
nis aus, ohne einen zusätzlichen Sprachkurs zu verlangen. 
Auch genügte der Ausländerbehörde, dass sich Salimatou 
Diallo um einen Pass bemüht hatte, und erkannte an, dass 
sich die guineische Botschaft in solchen Angelegenheiten 
nicht kooperativ zeigt.476

Im Kreis Kleve drohte im Dezember 2023 Reza  Mahmoudi 
Torfi, der im MagdalenenHeim in Aldekerk als Pflege
fachkraft arbeitete, und seiner in derselben Einrichtung als 
Hauswirtschafterin arbeitenden Frau Sohelia  Mohamadi 
Khalafloo die Abschiebung. Beide waren 2016 aus dem
Iran nach Deutschland geflohen.477 Obwohl sie die Vor- 
aufenthaltszeiten für das Chancen-Aufenthaltsrecht er-
reicht  hatten und zu dem Zeitpunkt auch noch ein nord- 
rhein- westfälischer Abschiebestopp für den Iran galt,478 
 forderte die Ausländerbehörde das Ehepaar zur Aus- 
reiseaus:„SiesindvollziehbarzurAusreiseverpflichtet.“479 
RezaMahmoudiTorfiwarfassungslos:480

„Ich bin eine Fachkraft. Ich habe eine dreijährige 
 Ausbildung gemacht. Ich habe zwei Jahre als Fachkraft 
gearbeitet. Warum muss ich jetzt Deutschland verlassen? 
Ich habe alles gemacht. Ich habe Steuern bezahlt, 
ich habe gearbeitet. Warum soll ich jetzt gehen? 
Ich möchte eine Antwort.“ 

https://www.ksta.de/region/rhein-erft/wesseling/rhein-erft-frau-aus-guinea-droht-abschiebung-arbeitgeber-protestiert-577284
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/demonstration-senioren-bonn-100.html
https://www.ksta.de/region/rhein-erft/bergheim/einsatz-fuer-pflegerin-in-bergheim-landrat-fuehlt-sich-angegriffen-579042
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/fachkraeftemangel-128.html
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/fachkraeftemangel-128.html
https://ga.de/bonn/stadt-bonn/bleibeperspektive-fuer-pflegekraft-aus-guinea-nach-monatelangem-konflikt_aid-91685309
https://www.ksta.de/region/rhein-erft/rhein-erft-pflegerin-aus-guinea-darf-dank-bonner-hilfe-bleiben-614065
https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/personalmangel-in-pflege-kreis-kleve-will-pfleger-abschieben_aid-102914657
https://www.carevor9.de/care-inside/aufregung-ueber-weitere-ausweisung-von-pflegepersonal
https://www.abschiebungsreporting.de/abschiebestopp-iran-bis-ende-2023-verlaengert/
https://www.rtl.de/cms/kerken-kreis-kleve-abschiebung-von-iranischem-pfleger-trotz-personalmangel-5069820.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/personalmangel-in-pflege-kreis-kleve-will-pfleger-abschieben_aid-102914657
https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/personalmangel-in-pflege-kreis-kleve-will-pfleger-abschieben_aid-102914657
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Wilhelm Pampus, der Leiter des Magdalenen-Heims,  setzte 
sich für das Paar ein, verwies auf den Fachkräftemangel, 
schrieb Protestbriefe und sammelte mit einer Online- 
Petition Unterschriften gegen die drohende Abschiebung. 
Auch das gesamte Pflegeheim unterstützte das Paar.481 
Fernsehsender und Zeitungen berichteten über den Fall. 
Zum nächsten Termin bei der Ausländerbehörde begleitete 
Wilhelm Pampus das Paar. Der Protest hatte Erfolg: Schon 
kurz darauf konnte die Rheinische Post berichten, dass die 
Ausländerbehörde zunächst die Duldungen verlängert  hatte 
und eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis prüfen wollte.482 
Warum die Ausländerbehörde des Kreises Kleve nicht  direkt 
bleiberechtsorientiert geprüft hat, bleibt unklar.

ABSCHIEBUNGEN AUS DEM BERUF HERAUS
Am 15. März 2023 schob der Kreis Borken Shahid L. nach 
 Pakistan ab, der seit fünf Jahren in Deutschland lebte.483 
Shahid L. wurde durch die Abschiebung von seiner Ver-
lobten getrennt, die ein festes Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land aufgrund des Krieges in der Ukraine hat und in einem 
anderen Bundesland lebt. Wenige Tage zuvor, am 13. März 
2023, nahm die Ausländerbehörde des Kreises Borken 
 Shahid L. bei einem regulären Termin zur Verlängerung der 
Duldung im Amt fest und sperrte ihn bis zur Abschiebung 
auf Basis eines Gerichtsbeschlusses im  Abschiebegefängnis 
Büren ein. Er arbeitete seit längerer Zeit, zuletzt als 
 Lagerhelfer. Da Shahid L. erst im März 2018 nach Deutsch-
landgeflüchtetwar,konnteerkeinenAntragaufErteilung
des sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts stellen. Die 

481 VerhindernSiedieAbschiebungeinerwertvollenPflegefachkraft,Petitionaufchange.orgvom5.12.2023; 
Abschiebung nach sieben Jahren, in:  Niederrhein Nachrichten vom 12.12.2023; 
IranischePflegekräftesollenausgewiesenwerden,in:WDRLokalzeitDuisburgvom15.12.2023.

482 Iranisches Ehepaar darf bleiben, in: Rheinische Post vom 20.12.2023.
483  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW und Hum Hain Pakistan e.V. recherchiert und dokumentiert, siehe: Abschiebungsreporting NRW/

Hum Hain Pakistan, Kreis Borken: Berufstätiger Mann durch Abschiebung nach Pakistan von Verlobter getrennt. Pressemitteilung vom 27.3.2023. 
Zum Schutz der Person wird hier ein Pseudonym verwendet.

484 EinganzesLandalsOpferdesKlimawandels,in:DeutschlandfunkKulturvom1.9.2022; Flutkatastrophe in Pakistan, in: bpb.de vom 20.10.2022.
485 Pakistan nach Flut am Rande einer Gesundheitskatastrophe, in: Spiegel vom 5.10.2022;
486 UNICEF,Morethan10millionpeople,includingchildren,livinginPakistan’sfloodaffectedareasstilllackaccesstosafedrinkingwater,Presse

mitteilung vom 21.3.2023.
487 EKD, EKD-Flüchtlingsbeauftragter Christian Stäblein fordert Abschiebestopp nach Pakistan, Pressemitteilung vom 7.10.2022.
488 Landesflüchtlingsräte/PROASYL/HumHainPakistan,Landesflüchtlingsräte,PROASYLundHumHainPakistane.V.fordernAbschiebungsstopp 

nach Pakistan, Pressemitteilung vom 11.10.2022.
489  Siehe Bundestag-Drs. 20/5795, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen 2022, 24.2.2023, 

S. 16f. und die Anlage.DemAbschiebungsreportingNRWwurdenseitherauchAbschiebungennachPakistanperLinienflugzeugbekannt.
490 NRW MKJFGFI, Tweet vom 14.10.2022.

Bleibe rechtsreform sieht dafür als Einreisedatum den 
Stichtag 31. Oktober 2017 vor. Shahid L. verfehlte diese 
Stichtags regelung um rund fünf Monate. Mit der Abschie-
bung riss ihn die Behörde aus seinem in Deutschland über 
Jahre aufgebauten Leben.  Zugleich erfolgte die Abschie-
bung per Sammelcharter, obwohl die Versorgungslage in 
Pakistan nach der verheerenden Flutkatastrophe im Jahr 
zuvor weiterhin katastrophal war.

Bei der Flutkatastrophe, die im Sommer 2022 begann 
und mehr als vier Monate andauerte, wurde in  Pakistan 
ein  Drittel des Landes überschwemmt, mindestens 
1.700  Menschen starben. Expert:innen sahen die Klima-
krise als Haupt ursache der Überschwemmungen.484 Nach 
der Flut drohte in dem Land eine Gesundheitskatas-
trophe.485 Nach Angaben von UNICEF lebten im März 2023 
indenvonderFlutbetroffenenGebietennochimmerrund
zehn  Millionen  Menschen ohne Zugang zu sicherem Trink-
wasser.486 Der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Bischof Christian Stäblein ,  drängte 
angesichts der verheerenden Überschwemmungen auf 
einen vorübergehenden Abschiebestopp,487 während der 
Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen forderte, dass klima-
bedingte Katastrophen als Hinderungsgrund für Abschie-
bungen bei den Entscheidungen des BAMF stärker Berück-
sichtigung finden müssten.488 Doch die Forderungen aus 
Kirche und Zivilgesellschaft nach einem Abschiebestopp 
fanden in Nordrhein-Westfalen kein Gehör. So beteiligten 
sich nordrhein-westfälische Behörden auch im Oktober 
und November 2022 an den Sammelabschiebungen nach 
 Pakistan.489 Das nordrhein-westfälische Ministerium für 
Flucht und  Integration wies jegliche Verantwortung für 
einen möglichen Abschiebestopp an die Bundesregierung 
weiter.490

https://www.change.org/p/verhindern-sie-die-abschiebung-einer-wertvollen-pflegefachkraft
https://www.niederrhein-nachrichten.de/2023/12/12/abschiebung-nach-sieben-jahren/
https://www1.wdr.de/lokalzeit/fernsehen/duisburg/iranische-pflegekraefte-sollen-ausgewiesen-werden-100.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/aldekerk-pflegekraefte-aus-dem-iran-bleiben-in-deutschland_aid-103713011
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-borken-berufstaetiger-mann-durch-abschiebung-nach-pakistan-von-verlobter-getrennt/
https://www.abschiebungsreporting.de/kreis-borken-berufstaetiger-mann-durch-abschiebung-nach-pakistan-von-verlobter-getrennt/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/pakistan-ein-ganzes-land-als-klimaopfer-dlf-kultur-bc71955c-100.html
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514557/flutkatastrophe-in-pakistan/
https://www.spiegel.de/panorama/weltgesundheitsorganisation-warnt-pakistan-nach-flut-am-rande-einer-gesundheitskatastrophe-a-e53e996c-93b7-4681-8cb7-81bef9fbd9d5
https://www.unicef.org/press-releases/more-10-million-people-including-children-living-pakistans-flood-affected-areas
https://www.unicef.org/press-releases/more-10-million-people-including-children-living-pakistans-flood-affected-areas
https://www.ekd.de/kirchenkonferenz/staeblein-fordert-abschiebestopp-nach-pakistan-75393.htm
https://www.frnrw.de/service/suche-neu/artikel/gemeinsame-pm-landesfluechtlingsraete-pro-asyl-und-hum-hain-pakistan-ev-fordern-abschiebungsstopp-nach-pakistan.html
https://www.frnrw.de/service/suche-neu/artikel/gemeinsame-pm-landesfluechtlingsraete-pro-asyl-und-hum-hain-pakistan-ev-fordern-abschiebungsstopp-nach-pakistan.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
https://twitter.com/ChancenNRW/status/1580987985452929026
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In Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein war Robert 
Muradyan unbefristet im Hotel Alte Schule angestellt, bis 
er am 31. März 2022 in der Ausländerbehörde festgenom-
men und in Abschiebehaft genommen wurde. Seine Part-
nerin Marine, mit der er zwei Kinder hat, hätte ebenfalls 
in dem Hotel als Bäckerin anfangen sollen. Hotelinhaber 
Andreas Benkendorf, der alle Hebel in Bewegung setzte, um 
die Abschiebung der Familie nach Armenien zu verhindern, 
erklärte der Westfalenpost:

„Die Familie ist bei uns total integriert. Marine spricht 
fastfließendDeutschundRobertarbeitetbeiunsimHotel. 
AllenennenihnMagicRobert,weilersofleißigist.“491

Die Familie war 2019 ursprünglich aus medizinischen 
Gründen nach Deutschland gekommen und hatte dann in 
Bad Berleburg ein neues Zuhause gefunden. Der Asylantrag 
der Familie war abgelehnt worden. Nach großem  Enga-
gement seines Arbeitgebers und des Bündnisses Recht zu 
 bleiben sowie der Unterstützung aus Politik und Gesell-
schaft konnte schließlich doch noch ein Bleiberecht für die 
Familie  erreicht werden.492 

Anfang Juli 2022 schob der Kreis Coesfeld Victor Irobore 
aus Nordkirchen nach Nigeria ab. Victor Irobore, der 2015 
nachDeutschlandgeflüchtetwar,hatdurchseinenAlbinis-
mus eine starke Sehbehinderung mit einer Sehkraft von 
nur rund 20 Prozent. Er biss sich dennoch in Deutschland 
durch, arbeitete seit 2019 bei einem  Logistikunternehmen 
und hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wäre das 
Chancen-Aufenthaltsrecht zu diesem Zeitpunkt bereits ver-
abschiedet worden, hätte Victor Irobore  wahrscheinlich 
davon profitieren können. Dass er nicht einmal eine
Beschäftigungsduldung erhielt, lag offenbar daran, dass
die Ausländerbehörde ihm 2021 eine „ungeklärte  Identität“ 
vorwarf und zeitweise ein Arbeitsverbot verfügte.  Damit 
konnte die für die Beschäftigungsduldung notwendige un-
unterbrochene Beschäftigungszeit von 18 Monaten nicht 
erreicht werden. „Es konnte aber schnell  nachgewiesen 
werden, dass diese Behauptung nicht zutreffend war.

491 Entsetzen in Bad Berleburg: Familienvater droht Abschiebung, in: Westfalenpost vom 31.3.2022.
492  Bad Berleburg: Gute Nachricht für die Muradyans per Post, in: Westfalenpost vom 1.9.2022. Vgl. zu dem Fall auch Kapitel 3.1: Wie wird  abgeschoben?
493 Plötzliche Abschiebung zweier Nordkirchener sorgt für Entsetzen, in: Ruhr Nachrichten vom 6.8.2022.
494 ebd.
495  Entsetzen in Kölner Veedel über drohende Abschiebung, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 11.10.2022; 

„Wie eine Todesnachricht“. Kölner Fazal (36) vor Abschiebung – Veedel kämpft dagegen an, in: Express vom 15.10.2022.
496 Mann in Köln lernt Deutsch, arbeitet, zahlt Steuern – und wird abgeschoben, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 6.12.2022.
497  Kölner „Bagatelle“-Betreiber schockiert über Festnahme von Koch Habib K., in: Rheinische Post vom 25.3.2022; 

Drama um Kölner Koch. Festnahme im Ausländeramt – „Heute ist ein schwarzer Tag“, in: Express vom 25.3.2022.

 Umgehend wurden die Duldung nach 60b und das damit 
 verbundene Arbeitsverbot wieder aufgehoben“, erläuterte 
Leo  Kortmann von der Pfarrcaritas den Ruhr  Nachrichten. 
Joachim Thiele, ebenfalls von der Pfarrcaritas Nord kirchen, 
 ergänzte: „Victor ist im Prinzip ein klares Beispiel dafür, wie 
es nicht laufen sollte. Das Verhalten der Aus länderbehörde 
ist für mich echt ein Skandal.“493

Ebenfalls im Juli 2022 schob der Kreis Coesfeld Hassan 
Ali nach Pakistan ab. Hassan Ali hatte seit fünf Jahren 
in Nordkirchen gelebt, in einem Restaurant gearbeitet 
und dort nach der coronabedingten Kurzarbeit eine Fest-
anstellung zum Folgemonat in Aussicht. Franz Lauter, 
Chef des Schloss Restaurants Nordkirchen, berichtete den 
Ruhr  Nachrichten: „Wir hatten alle Tränen in den Au-
gen. Ein  unschuldiger Mensch wird da wie ein Verbrecher 
 be handelt. Das ist für mich wirklich unverständlich.“494 
In Köln wurde  Fazal Rabi Rahimzai Ende November 2022 
von den Behörden zur Aus reise nach Frankreich  gezwungen. 
Fazal war aus Afghanistan geflohen, nachdem er als
Militär polizist gegen die Taliban gekämpft hatte. Seit drei-
einhalb Jahren ar beitete er in Köln in einem Bistro. Weil 
er zuvor aber zeitweise in Frankreich gelebt hatte, musste 
Fazal Rabi  Rahimzai Deutschland  verlassen.495 Der Kölner 
Stadt- Anzeiger brachte den absurden Fall in der Artikel-
überschrift auf den Punkt: „Mann in Köln lernt Deutsch, 
arbeitet, zahlt Steuern – und wird abgeschoben“.496 

Wie willkürlich und anfechtbar Abschiebungen, Abschiebe-
haft und Festnahmen oft sind, zeigt der krasse Fall des Kochs 
Habib K. aus Bangladesch. Habib, der der in Bangla desch 
marginalisierten Volksgruppe der Bihari angehört, lebte 
 bereits seit 2012 in Deutschland und war seit  vielen Jahren 
im Kölner Restaurant Bagatelle beschäftigt. Am 24. März 
2022 wurde Habib bei einem Termin in der Ausländer-
behörde des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg fest genommen 
und nach richterlichem Beschluss in die Abschiebehaft-
anstalt Büren verbracht. Damit sollte seine Abschiebung 
nach  Bangladesch durchgesetzt werden.497

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/entsetzen-in-bad-berleburg-familienvater-droht-abschiebung-id234963819.html
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-gute-nachricht-fuer-die-muradyans-per-post-id236314289.html
https://www.ruhrnachrichten.de/nordkirchen/ploetzliche-abschiebung-zweier-nordkirchener-sorgt-fuer-entsetzen-w1778964-p-2000594763/
https://www.ksta.de/koeln/nippes/fluechtlinge-koeln-afghanen-droht-abschiebung-347977
https://www.express.de/koeln/koelner-fazal-36-vor-abschiebung-veedel-kaempft-um-sein-bleiben-112649
https://www.ksta.de/koeln/nippes/weidenpesch/koeln-fluechtling-und-foodangels-mitarbeiter-wird-abgeschoben-376334
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/bagatelle-koeln-koch-habib-k-sitzt-nach-festnahme-in-abschiebehaft_aid-67463101
https://www.express.de/koeln/drama-um-koelner-koch-festnahme-im-auslaenderamt-91322
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Sein Chef Daniel Rabe berichtete der Rheinischen Post: 
„Habib hat sich von der Küchenhilfe bis zum Küchenchef 
hochgearbeitet, sich eingebracht, die Sprache gelernt und 
war bei ausnahmslos jedem beliebt.“498 Nach Habibs Fest-
nahme protestierte der Restaurantchef sofort gemeinsam 
mit zahlreichen Menschen gegen die drohende Abschie-
bung. Innerhalb weniger Stunden kamen zehntausende 
 Unterschriften unter einer Online-Petition zusammen:

„In seiner Freizeit war er aktiv im Karnevalsverein KG 
 Ponyhof e.V., war ehrenamtlich tätig in der Lutherkirche 
Suedstadt und war als Sprachvermittler der Caritas aktiv. 
Er hat Köln geliebt, das Kölsch, den Fasteleer, die Menschen 
und sein ganzes aufgebautes Leben hier. Alle haben Habib 
gemocht. Alle. 

Wieder und wieder haben wir ihm bescheinigt, dass er 
 sofort wieder bei uns anfangen kann in Vollzeit, unser 
 ehemaliger Mitarbeiter Johannes hat ihn zu allen  Terminen 
begleitet, er hat einen Anwalt und die Caritas berät ihn 
eng. Das  Siegburger Ausländeramt aber hat ihm einen Stein 
nach dem anderen in den Weg gelegt, uns sogar eine Klage 
angedroht, ist ihm respektlos begegnet und hat den Fall von 
Beginn an sabotiert. Wir sind erschüttert, wie Menschen so 
agieren können.“499 

Dass die Ausländerbehörde Habib zum Vorwurf  machte, 
nicht alle Dokumente vorgelegt zu haben, sorgte bei  seinem 
Chef für Unverständnis: „Wenn ein 17-Jähriger aus seiner 
Heimat flieht und dann in Deutschland vor einer Reihe
von Beamten lückenlos seine Fluchtgeschichte erzählen 
soll und dabei ein einziges Detail vergisst – dann wird ihm 
das  Jahre später noch als Fälschung angelastet.“500 Bereits 
 Anfang 2018 wollten die Behörden Habib K. nach Bangla-
desch  abschieben und entzogen ihm dann, als sich die 
 Abschiebung nicht umsetzen ließ, zeitweise die Arbeits-
erlaubnis. Schon damals hatten sich viele Unterstützer :in-
nen und Politiker:innen für ein Bleiberecht für Habib ein-
gesetzt.501 

498 Kölner „Bagatelle“-Betreiber schockiert über Festnahme von Koch Habib K., in: Rheinische Post vom 25.3.2022.
499 Habib darf nicht abgeschoben werden! Petition auf change.org vom 24.3.2022.
500  Kölner Koch Habib K. darf bleiben, in: Rheinische Post vom 26.3.2022; 

vgl. auch: Kölner Koch. Er war schon in Abschiebehaft – jetzt die Wende im Fall Habib Khan, in: Express vom 25.3.2022.
501 „Uns wird unfassbar viel Hilfe angeboten“, in: Rheinische Post vom 24.1.2018.
502 Tweet von Hasnain Kazim und Tweet von Joachim Stamp vom 25.3.2022.
503 Bagatelle Köln, Facebook-Post vom 24. März 2022 mit Update am Folgetag.
504 ebd.
505  Kölner Koch Habib K. darf bleiben, in: Rheinische Post vom 26.3.2022; 

vgl. auch: Kölner Koch. Er war schon in Abschiebehaft – jetzt die Wende im Fall Habib Khan, in: Express vom 25.3.2022.

Zwischenzeitlich schalteten sich auch nun wieder Abgeord-
nete ein, während die Lokalpresse über den Fall  berichtete. 
Der reichweitenstarke Autor Hasnain Kazim twitterte 
Flucht- und Integrationsminister Joachim Stamp direkt an, 
woraufhindieserpromptauchreagierte.502 Minister Stamp 
hatte bereits zuvor auf den mehrere tausendmal geteilten 
Facebook-Post der Bagatelle Köln reagiert und versichert: 
„Ich lasse den Fall von meinem Ministerium umgehend 
 prüfen.“503 

Nur einen Tag nach der Festnahme von Habib K.  erfolgte 
angesichtsderzahlreichenProtesteunddesgroßenöffent
lichen Interesses die Wende: Habib K. wurde nach 28 Stun-
den aus der Abschiebehaft entlassen.504 Der Kreis  teilte 
noch am selben Tag mit, Habib erhalte eine befristete 
 Aufenthaltserlaubnis.505 Wieder einmal zeigte sich, wie 
wichtigdieöffentlicheUnterstützungfürvonAbschiebung
bedrohte Menschen ist. Hätten die Unterstützer:innen von 
Habib nicht so schnell ihre Netzwerke nutzen und eine 
breite Öffentlichkeit herstellen können, wäre ihr Freund
und Kollege abgeschoben worden. Zugleich zeigt sich, dass 
die Entscheidung, ob ein Mensch eine Aufenthaltserlaubnis 
erhält oder in Abschiebehaft genommen und abgeschoben 
wird, oft willkürlich ist und vom Gutdünken der jeweiligen 
Ausländerbehörde abhängt.

Aus Hemer schob der Märkische Kreis im Juni 2023 Isaq 
 Mohammad Mustafa Ali nach Jordanien ab. Der 37- Jährige 
war 2021 nach Deutschland gekommen, sein Asylantrag 
wurde abgelehnt. Isaq Mohammad Mustafa Ali hatte Ende 
2022 als Tagespraktikant in einer Kfz-Werkstatt ange-
fangen und war sofort als Kfz-Mechatroniker übernom-
men worden. „Er hat nicht nur gewissenhaft, sondern 
auch schnell gearbeitet. Ich war wirklich mehr als 100 
 Prozent mit ihm zufrieden,“ berichtet sein Chef Bernhard 
 Bornfelder dem Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung. 
Ingo Grün vom Flüchtlingsnetzwerk Hemer erläutert, er 
habe Isaq  Mohammad Mustafa Ali bei den Vorbereitungen 
für eine freiwillige Ausreise unterstützt, damit er anschlie-
ßend über ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren wieder 
hätte einreisen können. Dies sei der Ausländerbehörde be-

https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/bagatelle-koeln-koch-habib-k-sitzt-nach-festnahme-in-abschiebehaft_aid-67463101
https://www.change.org/p/habib-darf-nicht-abgeschoben-werden?fbclid=IwAR3sI9UwP7garoXfaT9JfJXKEEidzcQdFpxf4I5yFBYxU_AKB1lCZROGjyE
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/aus-abschiebehaft-entlassen-koelner-koch-habib-k-darf-bleiben_aid-67493043
https://www.express.de/koeln/koeln-von-abschiebung-bedrohter-koch-habib-khan-darf-bleiben-91376
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/koelner-koch-habib-k-soll-abgeschoben-werden_aid-17770601
https://twitter.com/HasnainKazim/status/1507368304859623454
https://twitter.com/JoachimStamp/status/1507390293640892417
https://www.facebook.com/bagatellesuedstadt/posts/3193875024161066
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/aus-abschiebehaft-entlassen-koelner-koch-habib-k-darf-bleiben_aid-67493043
https://www.express.de/koeln/koeln-von-abschiebung-bedrohter-koch-habib-khan-darf-bleiben-91376
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kannt gewesen. Seine Duldung sei bis August verlängert 
worden. Sein Chef sagt, er hätte den Flug auch bezahlt. 
Statt dessen wurde Isaq Mohammad Mustafa Ali nachts um 
3 Uhr von sechs Mitarbeiter:innen der Ausländer behörde, 
einem Transportteam der ZAB Coesfeld, einem Arzt  sowie 
einem Dolmetscher abgeholt und abgeschoben. Seine 
 Medikamente wurden bei der nächtlichen Abschiebung 
 zurückgelassen. Für ihn gilt nun eine mehrjährige Wieder-
einreisesperre.506 

In Vreden (Kreis Borken) wurde Ende Juni 2023 der zwan-
zigjährige Ousman John auf dem Weg zur Arbeit fest-
genommen und in die Abschiebehaftanstalt in Darmstadt 
verbracht.Ousmanwarmit15JahrenausGambiageflohen.
Sein Vater war verstorben, Kontakt zu seiner Mutter  hatte 
er damals nicht – der Jugendliche hatte zwei Jahre auf der 
Straßelebenmüssen.2019floherschließlichnachDeutsch-
land. Hier arbeitete er zwei Jahre lang bei einer  Firma in 
VredenundstießdannzueinerZeitarbeitsfirma,woerals
Montagehelfer tätig war. Die Firma war vollauf zu frieden 
mit Ousman. „Wir können die Entscheidung, ihn aus 
Deutschland auszuweisen, absolut nicht  nachvollziehen,“ 
schreibt sie in einer Beurteilung, aus der die Westfälischen 
Nachrichten zitierten. Er könne direkt wieder einsteigen 
und einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. Doch 
weil Ousmans Asylantrag abgelehnt worden war und auch 
eine Klage erfolglos geblieben war, hatte der junge Mann 
seit Mitte 2022 nur eine Duldung. „Es ist einfach nicht zu 
 verstehen, dass jemand, der sich Mühe gibt, die Sprache 
lernt, sich ehrenamtlich und gesellschaftlich engagiert und 
nie Probleme gemacht hat, abgeschoben werden soll“, sagt 
Unterstützer Carsten Berthues.507 

506  Hemeraner empört: Facharbeiter trotz Duldung abgeschoben, in: Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung vom 26.6.2023; 
Abschiebung in Hemer: So reagiert Paul Ziemiak auf den Fall, in: Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung vom 13.7.2023.

507 Ousman John in Abschiebehaft: Ottenstein und Vreden kämpfen für 20-Jährigen, in: Westfälische Nachrichten vom 18.7.2023.
508 AusbildungsvertragunterschriebenHelferhaben.HoffnungaufBleiberechtfürOusmanJohn,in:MünsterlandZeitungvom19.7.2023.
509  FC Ottenstein 1920, Solidarität für unseren Spieler Ousman John!, Instagram-Video vom 16.7.2023; 

OusmanJohninAbschiebehaft:FCOttensteinundDFBStarkämpfenfürGeflüchteten,in:FrankfurterRundschauvom21.7.2023.
510 Freudeistriesig:OusmanJohndarfbleiben.HärtefallkommissiontrifftpositivesVotum,in:MünsterlandZeitungvom27.7.2023; 

Fußballer  Ousman John wird nicht abgeschoben, in: Westfälische Nachrichten vom 28.7.2023.
511 FC Ottenstein 1920, Ein unglaublicher Erfolg für Ousman, Instagram-Post vom 28.7.2023.

Doch Ousmans Unterstützer:innen gaben nicht auf, 
 obwohl der junge Mann bereits in Abschiebehaft saß und 
ein Abschiebeflug für Anfang August terminiert war. Sie
 organisierten eine Anwältin, wandten sich an Politiker :in - 
nen und Medien und fanden sogar kurzfristig einen 
 Ausbildungsplatz für Ousman John.508 Sein Fußballverein FC 
Ottenstein, bei dem er seit zwei Jahren spielte,  postete in 
den sozialen Medien ein Video, das millionenfach  angesehen 
wurde, über einhunderttausend Likes  erhielt und von be-
kannten Fußballstars geteilt wurde.509DieenormeÖffent-
lichkeit half: Der Fall landete vor der Härtefallkommission 
des Landes, die ein positives Votum abgab. Danach wollte 
die Ausländerbehörde des Kreises Borken dem jungen Mann 
nun doch eine Bleibeperspektive aufzeigen.510 Am 27. Juli 
2023 wurde Ousman aus der Abschiebehaft entlassen und 
von seinem Verein in der Halbzeitpause eines Fußballspiels 
mit großem Applaus begrüßt.511 

FOLGERUNGEN
Die umfassenden Berichte über (drohende) Abschiebungen 
von arbeitenden Menschen oder Menschen in  Ausbildung 
zeigen auf, dass viele Menschen vom sogenannten „Spur-
wechsel“ in ein Bleiberecht ausgeschlossen oder von 
einer restriktivenRechtsanwendungbetroffen sind. Zwar
sind die rechtlichen Möglichkeiten in den vergangenen 
 Jahren an verschiedenen Stellen verbessert worden, doch 
gilt  nirgendwo Arbeit gleich Aufenthalt. So sind etwa die 
Berichte über Menschen im Pflegebereich, denen eine
 Abschiebung droht, zahlreich und haben auch während der 
Pandemie kaum abgenommen.

https://www.ikz-online.de/staedte/hemer/hemeraner-kritisieren-abschiebung-von-wertvoller-fachkraft-id238793489.html
https://www.ikz-online.de/staedte/hemer/abschiebung-in-hemer-so-reagiert-paul-ziemiak-auf-den-fall-id238929101.html
https://www.wn.de/muensterland/kreis-borken/alstaette/ousman-john-abschiebung-ottenstein-vreden-kampf-fussball-gambia-haertefall-kreis-borken-2793292?pid=true&npg
https://www.muensterlandzeitung.de/ahaus/ausbildungsvertrag-unterschrieben-helfer-haben-hoffnung-auf-bleiberecht-fuer-ousman-john-w758980-9000825493/
https://www.instagram.com/p/CuwCty3IBtA
https://www.fr.de/sport/fussball/abschiebehaft-gefluechteter-ousman-john-dfb-star-robin-gosens-92412933.html
https://www.muensterlandzeitung.de/ahaus/ousman-john-darf-bleiben-haertefallkommission-trifft-positives-votum-w762269-p-9000833771/
https://www.wn.de/muensterland/kreis-borken/alstaette/fussballer-ahaus-ousman-john-abschiebung-entscheidung-2798146?pid=true
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Für Nordrhein-Westfalen ist festzustellen, dass vielen 
Betroffenen auch nach jahrelangemAufenthalt und guter
Integration die Härtefallkommission nicht bekannt ist. 
Von Seiten der Landesregierung fehlt ein Erlass, der die 
Behörden dazu verpflichtet, Betroffene verbindlich über
die  Regularien der Härtefallkommission aufzuklären.512 
So bleibt es dem Zufall oder guten Netzwerken über las-
sen, wer sich an die Härtefallkommission wendet oder 
wer nicht.

WeiterzeigtsichderpotentiellgroßeEinflussvonArbeit
geber:innen auf das Bleiberecht ihrer Angestellten. Ver-
fügen sie über ein starkes Netzwerk oder schlagen sie 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit Alarm, werden
 Abschiebungen nicht selten noch gestoppt. Oft folgt dann 
eine Neubewertung der aufenthaltsrechtlichen Situation 
durch die Ausländerbehörden, was auch zeigt, wie groß 
doch der Ermessensspielraum der Behörden vielfach ist.

Auf der Ebene der Ausländerbehörden wird deutlich, dass 
die Unterstellung einer „ungeklärten Identität“ oder der 
Vorwurf vermeintlicher Falschangaben in zahlreichen 
 Fällen als Begründung für Arbeitsverbote  herangezogen 
werden. Diese Praxis muss enden, denn sie trägt anschlie-
ßend mit dazu bei, dass Menschen von Bleiberechts-
regelungen ausgeschlossen werden, die in der Regel eine 
eigene Erwerbsarbeit voraussetzen.

512 Vgl. zur Erlasslage auch Kapitel 2.3: Die Landesebene in Nordrhein-Westfalen.
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513 ZumStichtag31.10.2023hatten145.508derinsgesamt250.749formalausreisepflichtigenMenscheneinenAsylantraggestellt,derabgelehnt
wordenwar.DerabgelehnteAsylantragmussdabeinichtnotwendigerweisedieUrsachederAusreisepflichtsein,sondernkannauchlänger
 zurückliegen. Siehe Bundestag-Drs. 20/9796, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, Abschiebungen und Ausreisen im 
bisherigen Jahr 2023, 14.12.2023, S. 28. Vgl. auch Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten.

514 Siehe für den Fall Kapitel 4.1: (K)Eine Frage der Gesundheit.
515 Schock für jungen Gütersloher: Statt Ausbildung droht ihm jetzt die Abschiebung, in: Haller Kreisblatt vom 7.8.2020.
516 Ein Drittel der internationalen Studierenden bleibt langfristig in Deutschland, Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 12.10.2022.
517 Bundesverband ausländischer Studierender, Viele Ausländerbehörden machen Angst, Beitrag vom 19.2.2020 (nicht länger online).
518  „Internationale Studierende ziehen lieber nach Mülheim oder Essen“, in: Rheinische Post vom 21.7.2023, vgl. auch „Yallah Ausländerbehörde“: 

Was eine neue Initiative fordert, in: WAZ vom 8.8.2023. Siehe für grundsätzliche Probleme, vor denen ausländische Student:innen stehen: 
Eike Schröder/Mathias Winde et. al., Ausgebremst statt durchgestartet. Herausforderungen für ausländische Studierende jenseits von Kultur- 
und Bildungsfragen, Policy Paper 3, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2019.

519 Uni Essen: Studenten kritisieren Missstände im Ausländeramt, in: WAZ vom 11.2.2020.

Nur etwas mehr als die Hälfte der Menschen, die in 
Deutschlandformalausreisepflichtigsind,sindabgelehnte
Asylsuchende (58 Prozent). Bei den übrigen handelt es sich 
um eine sehr heterogene Gruppe. Zu ihnen zählen etwa 
Menschen, die mit einem Touristenvisum nach Deutsch-
land gekommen und nicht ausgereist sind, etwa weil sie 
später erkrankt sind; internationale Student:innen, die
nach  eini ger Zeit nicht länger die Kriterien für eine Auf-
enthaltserlaubnis erfüllen, etwa weil sie Sprachkurse 
nicht bestanden haben oder krank wurden; Fachkräfte,
die arbeitslos geworden sind und dadurch ihre Aufent-
haltserlaubnis verloren haben; oder jungeMenschen, die
schon mit einer Duldung geboren wurden, weil ihre Familie 
über keine Aufenthaltserlaubnis verfügte. Es gibt daneben 
noch viele andere Konstellationen, in denen ein Bleiberecht 
 verloren gehen kann. Auch ihnen allen droht die Abschie-
bung durch nordrhein-westfälische Behörden.513 

So drohte beispielsweise die Stadt Siegen im Frühjahr 2022 
der 77-jährigen Habibe Sadiki, die drei Jahre zuvor mit 
 einem Touristenvisum zu ihrem einzigen Sohn eingereist 
und dann schwer erkrankt war, mit der Abschiebung.514 
Und in Gütersloh sollte der gerade 18 Jahre alt gewordene 
Ramazan im Sommer 2020 in den Kosovo abgeschoben wer-
den. Er war in Deutschland geboren und aufgewachsen und 
hatte nie einen Asylantrag gestellt.515 

ABSCHIEBUNGEN VON STUDENT:INNEN
Die deutsche Bundesregierung wirbt weltweit für die 
Aufnahme eines Studiums in Deutschland. In den  Jahren 
2006 bis 2021 haben über 600.000 Studierende aus 
Nicht-EU-Staaten erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis für 
eine  Studienaufnahme in Deutschland erhalten.516 Doch 
die  rigorose Abschiebungspraxis in Nordrhein-Westfalen 
macht auch vor jungen Menschen nicht halt, die aufgrund 
einer Erkrankung oder aus anderen Gründen ihr Studium 
zeitweise unterbrechen müssen. Ohnehin ist der Kontakt zu 
den Ausländerbehörden für internationale Student :innen 
oft herausfordernd. Der Bundesverband ausländischer 
 Studierender (BAS) berichtete im Februar 2020:

„In vielen Kommunen zermürbt eine restriktive  Anwendung 
viele Studierende. Besonders beim Nachweis über die 
Studienfinanzierung werden ausländische Studierende
schikaniert. […] Viele ausländische Studierende zögern mit 
dem Gang zur Ausländerbehörde und haben davor Angst.“517 

Der AStA der Universität Duisburg-Essen kritisierte im Som
mer 2023 die Ausländerbehörde Duisburg unter  anderem 
für die langen Wartezeiten auf einen Termin, aufgrund 
derer internationale Student:innen oft gar keinen Aufent-
haltstitel erhalten können.518 Schon im Februar 2020 hatte 
der AStA der Universität Duisburg-Essen auf Missstände in 
der Ausländerbehörde Essen hingewiesen und den Umgang 
mit ausländischen Student:innen beklagt.519

https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009796.pdf
https://www.haller-kreisblatt.de/region/22838504_Schock-fuer-jungen-Guetersloher-Statt-Ausbildung-droht-ihm-jetzt-die-Abschiebung.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/10/PD22_435_12.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-was-der-asta-ueber-universitaet-duisburg-essen-sagt_aid-93802163
https://www.waz.de/staedte/duisburg/yallah-auslaenderbehoerde-was-eine-neue-initiative-fordert-id239138263.html
https://www.waz.de/staedte/duisburg/yallah-auslaenderbehoerde-was-eine-neue-initiative-fordert-id239138263.html
https://www.stifterverband.org/download/file/fid/7965
https://www.stifterverband.org/download/file/fid/7965
https://www.waz.de/staedte/essen/uni-essen-studenten-kritisieren-missstaende-im-auslaenderamt-id228394001.html
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Die Stadt Wuppertal hat im Juli 2023 den 26-jährigen Sidi 
mit einem Einzelcharter nach Mauretanien abgeschoben. 
Sidi war fünf Jahre zuvor für ein Studium nach Deutschland 
gekommen und zum Christentum kon vertiert. Sein Visum 
war ungültig geworden, weil Sidi die C1-Prüfung seines 
letzten Deutschkurses nicht  bestanden hatte.520 

Im Oktober 2021 wurde der 26-jährige F. aus dem 
Kreis  Kleve nach Ägypten abgeschoben. Er hatte sein 
 Studium aufgrund einer schweren Erkrankung unter-
brechen müssen. Um 2 Uhr nachts drangen Beamt:innen 
in die  Wohnung des psychisch erkrankten Mannes ein, 
um ihn  abzuschieben. F., dessen Heimatland eine Militär-
diktatur ist, wurde mit Handschellen festgenommen.521 

Obwohl dem Kreis Kleve die psychische Erkrankung des 
Mannes bekannt war, erlebte F. ein sehr rüdes Verhalten 
der Beamt:innen und bekam kaum Zeit zum Packen. Er 
 wurde in einen Polizei-Van gesetzt und erst später dort 
gefragt,oberetwasmitnehmenwolle.Daraufhinwieser– 
unter Schock stehend – auf seine Hündin hin. Doch die 
Beamt :innen ignorierten den Wunsch und wiesen an, die 
Hündin an ein Tierheim zu übergeben. F. durfte sich auch 
nicht von seinem Tier, zu dem er eine sehr enge  Bindung 
hatte,  verabschieden. Mitnehmen konnte F. praktisch 
nichts. Nur seinen Freund:innen war es in der Zeit nach der 
 Abschiebung zu verdanken, dass seine persönlichen Gegen-
stände nicht verloren gingen.

Während der Abschiebung wurde dem jungen Mann das 
Handy abgenommen. Seine Rechtsanwältin wurde nicht 
über die Festnahme informiert. In der Nacht durfte F.  einmal 
versuchen, die Anwältin zu erreichen, was nicht  gelang. 
Erst Stunden später – um 9 Uhr am Flughafen – wurde 
ihm erlaubt, erneut seine Rechtsanwältin zu kontaktieren. 
Er erreichte sie nicht. Als die Anwältin ihn 20  Minuten 
 später zurückrief, war das Handy bereits abgeschaltet. 
Erst Tage später wurde die Anwältin über die erfolgte 
 Abschiebung informiert, sodass rechtzeitige Rechtsmittel 
nicht mehr geprüft werden konnten.

520 Für den Fall siehe ausführlich Kapitel 4.2: Konvertierte Christ:innen.
521  Der Fall wurde vom Abschiebungsreporting NRW recherchiert und dokumentiert, 

siehe: Abschiebungsreporting NRW, Nächtliche Abschiebung aus dem Kreis Kleve nach Ägypten, Bericht vom 22.2.2022. 
Zum Schutz der Person wurde der Name anonymisiert. Siehe auch: 
Grüne kritisieren  „menschenunwürdige Methoden“ bei Abschiebung, in: Rheinische Post vom 17.3.2022.

Doch warum überhaupt geriet F. in die Mühlen der 
Abschiebe behörden? Im Jahr 2016 kam der damals 
21- jährige F. mit einem Studentenvisum nach Deutsch-
land. Im Jahr  darauf nahm er in Kleve ein Ingenieurs-
studium in englischer  Sprache auf und erhielt die dafür 
erforderliche  Aufenthaltserlaubnis. Nach persönlichen 
Schicksals schlägen erkrankte F. an einer schweren Depres-
sion.  Aufgrund der  Erkrankung gelang es ihm nicht mehr, 
sich selbst um einfache Dinge des Alltags zu kümmern. 
Er schaffte es nicht mehr zu studieren und lebte über
 längere Zeit völlig zurückgezogen. Auch die Verlängerung 
seiner Aufenthaltserlaubnis geriet aus  seinem Blick. Nach 
längerer Zeit der Stabilisierung beschloss F., obwohl er 
 gesundheitlich noch nicht genesen war und noch auf einen 
Therapieplatz wartete, im Jahr 2021 jedoch einen Neu-
start. Freund:innen halfen ihm in dieser Zeit. Er wollte das 
 Studium wieder aufnehmen und suchte sich eine Anwältin 
zur Klärung seiner aufenthaltsrechtlichen Situation.

Doch der Kreis Kleve plante das Gegenteil: In einem 
 Bescheid drohte ihm die Verwaltung im Mai 2021 die 
 Abschiebung an. Seine Anwältin erhob Klage, reichte 
 einen Eilantrag ein und beantragte zudem die Erteilung 
einer neuen  Aufenthaltserlaubnis zur Wiederaufnahme des 
 Studiums. Das Verwaltungshandeln des Kreises Kleve war 
in der  Folgezeit widersprüchlich. Noch im Juli 2021  forderte 
der Kreis in einem Schreiben an die Anwältin die üblichen 
Unterlagen zur Prüfung einer Aufenthaltserlaubnis für ein 
Studium an. Die Ausländerbehörde schien also nun in  keiner 
Weise abgeneigt zu sein, eine sinnvolle Lösung für F. zu 
finden.DieserbemühtesichumdieVorlagederUnterlagen
und reichte einige davon bereits ein. Doch die Pandemie 
und die Semesterferien an der Hochschule  führten dazu, 
dass sich die Übermittlung weiterer Unterlagen verzögerte. 
Auch seine psychische Erkrankung schränkte F. weiterhin 
ein. Der Kreis Kleve wollte aber nicht länger warten und 
lehnte Mitte August 2021 den Antrag auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ab. Sechs Wochen später kamen dann 
nachts die Abschiebungsbeamt:innen.

https://www.abschiebungsreporting.de/naechtliche-abschiebung-aus-dem-kreis-kleve-nach-aegypten/
https://rp-online.de/nrw/staedte/kleve/kreis-kleve-mann-nach-aegypten-abgeschoben-gruene-protestieren-nach-abschiebungsreporting-nrw_aid-67197719
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Das Vorgehen war denn auch fragwürdig. Die Beamt :in-
nen des Kreises Kleve legten in der Nacht keinen Durch-
suchungsbeschluss für das Eindringen in F.s Wohnung 
vor und hatten auch gar keinen dabei. Dabei ist der 
 private Wohnraum grundrechtlich streng geschützt. Der 
Kreis  Kleve hatte aber scheinbar kein Interesse  daran, 
sich vorab Durchsuchungsbeschlüsse zu besorgen, die 
für den Zutritt zu  Wohnungen  verfassungsrechtlich 
 zwingend  erforderlich sind. Dies  zeigte ein  Schreiben des 
 Kreises Kleve an die  An wältin von F.  wenige Tage nach 
der Abschiebung.  Darin heißt es: „Auf die Einholung  eines 
Durchsuchungs  beschlusses konnte  verzichtet werden, da 

Ihr Mandant  meinen Außendienstmitarbeitern frei willig 
Zugang zu seiner Wohnung verschafft hat.“ Eine solche
 Formulierung macht schon denklogisch keinen Sinn. Denn 
die Ausländer behörde des Kreises Kleve k onnte vor  Beginn 
der Abschiebungs maßnahme gar nicht wissen, wie sich F. 
verhalten würde.  Außerdem widersprach F. der  Schilderung 
der Beamt :innen deutlich: Da seine  Hündin  extrem 
 ängstlich war, ließ er  generell keine fremden  Personen 
in seine  Wohnung. In der Nacht der Abschiebung hat er 
dies ebenfalls nicht getan. Der fehlende Durchsuchungs-
beschluss führte somit zur Rechtswidrigkeit der gesamten 
Maßnahme.
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522  Grundlegend bei Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 366-399. Das komplexe Thema kann hier auf wenigen Seiten kaum angemessen dargestellt 
werden.DienachfolgendenAusführungensinddahernurskizzenhafteErläuterungen,dieindasThemaeinführenkönnen.–Imöffentlichen
 Diskurs sind mit „Gefährdern“ in aller Regel Männer gemeint. Daher wird in diesem Kapitel nicht von „Gefährder:innen“ geschrieben.

523 Siehe hierzu Panagiotidis/Wagner, Migration umkehren?, S. 17-20.
524 Siehe zu dieser Verwobenheit grundsätzlich Graebsch, Krimmigration. Detailliert auch bei Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 167-181.
525  Hierzu siehe ausführlich Graebsch, Krimmigration, S. 87-90. Graebsch notiert, es „bedürfte daher einer Erklärung, weshalb die auch dem 

 Strafrecht eigenen spezial- und generalpräventiven Zwecke bei Ausländer/-innen über die durch das Schuldprinzip hinausgehende Grenze im 
 Aufenthaltsrecht weiterverfolgt werden dürfen.“ (S. 89).

In der Bundesrepublik Deutschland ist das Aufenthalts-
recht seit jeher eng mit ordnungspolitischen Grundsätzen 
verknüpft.522 Schon das bundesdeutsche Ausländergesetz 
von 1965 hatte die Frage des Aufenthalts unter anderem 
mit Kriminalität und einer etwaigen „Gefährdung“ der 
deutschen Gesellschaft verbunden. Was genau unter dieser 
„Gefährdung“zuverstehenwar,bliebaberoffenundöffnete
den kommunalen Behörden einen weiten Handlungsspiel-
raum.523 Während die rechtlichen Bestimmungen in den 
letztenJahrzehntenimmerweiterausdifferenziertwurden,
wurden Migrationsrecht und Strafrecht immer enger mit-
einander verwoben.524 Im heutigen Aufenthaltsrecht ist die 
Entscheidung hinsichtlich der Erteilung eines ( befristeten 
oder unbefristeten) Aufenthaltstitels auch sehr stark 
davonabhängig,obderbetreffendeMenschVorstrafenhat
oder nicht. Diese Ungleichbehandlung von Menschen mit 
 deutscher Staatsbürgerschaft einerseits und Nichtdeut-
schen andererseits bringt verschiedene  Probleme und Un-
gerechtigkeiten mit sich. So ist erstens der Grund gedanke 
des Strafrechts weniger die Bestrafung, sondern die Reso-
zialisation der Verurteilten. Eine strafrechtliche Verurtei-
lung und eine sich daran anschließende Abschiebung be-
deuten indes eine Doppelbestrafung. Menschen werden 
also für dieselben Straftaten unterschiedlich  bestraft – und 
das allein aufgrund der Frage der Staat sbürgerschaft.525 

Zweitens kann die Ungleichbehandlung von Menschen mit 
deutscher Staatsbürgerschaft und Nichtdeutschen zu un-
tragbaren Konstellationen führen: Ein Mensch, der als Kind 
deutscher Eltern im Ausland geboren und  aufgewachsen 
ist und über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt, zieht 
mit 20 Jahren erstmals nach Deutschland und begeht dann 
 erhebliche Straftaten. Eine Abschiebung muss  diese  Person 
nicht befürchten. Wie ist es hingegen bei einem Menschen, 
der, ohne über die deutsche Staatsbürgerschaft zu ver-
fügen, in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und 
das  gesamte Leben mit einer Aufenthaltserlaubnis hier ver-
bracht hat? Begeht diese Person im Erwachsenenalter Straf-
taten, muss sie – zusätzlich zu einem straf rechtlichen Ver-
fahren – mit dem Verlust des Aufenthaltsrechts und auch 
mit einer Abschiebung rechnen. Dabei spielt es  keine Rolle, 
dassderbetroffeneMenschnieindemZielland,indaserab-
geschoben werden soll, gelebt hat und die dort  gesprochene 
Sprachenichtspricht.Logischkanndasnurfinden,werder
Frage der Abstammung übermäßiges  Gewicht zumisst, aber 
die Frage des Lebensmittelpunktes und der gesellschaft-
lichen Sozialisation weitgehend  ausblendet.

Neben der Frage, warum Menschen für dieselben Straf -
taten nur aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit unterschied-
lich  bestraft werden sollten, ist es zugleich wichtig zu be-
tonen, dass auch Menschen, die Straftaten verübt haben, 
ein Recht auf Schutz ihres Lebens und ihrer Gesundheit 
haben,selbstwenndasdemsubjektivenRechtsempfinden
 vieler Menschen widersprechen mag. Auch haben sie 
selbst verständlich alle Grundrechte als Beschuldig te in 
einem  Ermittlungsverfahren und als Angeklagte in einem 
 späteren Strafprozess.

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://www.kriminologie.de/index.php/krimoj/article/view/9/7
https://www.kriminologie.de/index.php/krimoj/article/view/9/7
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Der Journalist Miltiadis Oulios konstatiert: „Die Abschie-
bungen von De-facto-Inländern, die ihre Strafe abgesessen 
haben,sorg[en]inderÖffentlichkeitkaumfürEmpörung.
Doch für jemanden, der zwar kein deutscher Staats-
angehöriger ist, allerdings in Deutschland zu Hause ist, 
muss die Abschiebung wie die mittelalterliche Verbannung 
 wirken.“526 

BLEIBERECHT VS. AUSWEISUNGSINTERESSE 
IM AUFENTHALTSRECHT
Im Aufenthaltsrecht werden Bleibeinteresse und Auswei-
sungsinteresse oft gegeneinander abgewogen.527 Das  Auf- 
 enthaltsgesetz regelt unter den „Allgemeinen Erteilungs-
voraussetzungen“, dass die Erteilung eines Aufenthalts titels 
„in der Regel“ voraussetzt, dass kein  Ausweisungsinteresse 
besteht.528 Der Weg in das „Chancen-Aufenthaltsrecht“ etwa 
bleibt schon bei einer einmaligen Vorstrafe auf Basis einer 
strafrechtlichen Verurteilung zu mehr als 50 Tagessätzen 
grundsätzlich versperrt, wenn die Tat vorsätzlich  begangen 
wurde.529 Und auch der Schutz nach der Genfer Flücht-
lingskonvention kann dann ausgeschlossen werden, wenn 
ein Mensch „aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzu-
sehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, 
weil er wegen eines Verbrechens oder besonders schweren 
Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens drei Jahren verurteilt worden ist“.530 

526 Oulios, Blackbox Abschiebung, S. 374.
527 Siehe zum Ausweisungsinteresse und zum Bleibeinteresse §§ 54f. AufenthG.
528 § 5 Absatz 1 Nr. 2 AufenthG. Zur Ausweisung siehe §§ 53f. AufenthG. Näher dazu Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 167-171.
529  Siehe § 104c AufenthG. Für Straftaten, die nach nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Menschen ohne deutschen Pass begangen 

werden können, liegt die Grenze bei 90 Tagessätzen.
530 Siehe § 60 Absatz 8 AufenthG.
531  Siehe etwa JusticeCollective,JusticeCollectivesubmitstestimonytoUNonthemassfiningofpeoplefrompoor,racializedcommunitiesacross 

Europe, 17.9.2023.

In der Praxis bedeutet die Verflechtung von Migrations-
recht und Strafrecht, dass nahezu jeder Prüfung einer 
 Aufenthaltserlaubnis ein vermeintliches Ausweisungs-
interesse gegenüber gestellt werden kann. Hier zeigt sich 
das generelle Misstrauen des Staates gegenüber Menschen 
mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die grundsätzlich 
verdächtigt werden, Straftaten begangen zu haben oder eine 
„Gefahr“ darzustellen. Diese angenommene Gefahr durch 
die Antragsteller:innen muss zunächst widerlegt werden, 
bevor eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. So prüft die 
jeweils zuständige Ausländerbehörde bei jedem Antrag auf 
Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, 
ob strafrechtliche Verurteilungen vorliegen,  Strafverfahren 
laufen oder auch nur polizeiliche Ermittlungen bekannt 
sind. Diese Abfragen, die im Hintergrund laufen und für die 
Betroffenen nicht unbedingt sichtbar werden, verzögern
die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und tragen zu 
dem ohnehin schon enormen bürokratischen Aufwand in 
der Migrationsverwaltung bei. Die Verzögerung tritt auch 
dannein,wennsichspäterherausstellt,dassdiebetroffene
Person, gegen die polizeilich ermittelt wurde, überhaupt 
nichts mit einer etwaigen Straftat zu tun hatte. Denn jede 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis durch eine Ausländer-
behörde bleibt solange ausgesetzt, wie ein Ermittlungs-
verfahren anhängig ist, selbst wenn dieses ohne Substanz 
bleibt oder über Jahre von der Staatsanwaltschaft aufgrund 
von Überlastung gar nicht betrieben wird. Dabei ist  zu 
beachten, dass gerade People of Color viel häufiger von 
Behörden und Polizei kontrolliert werden oder Gegenstand 
von Ermittlungen oder Strafanzeigen sind.531 

https://www.justice-collective.org/en/justice-collective-blog/un-testimony-poverty-criminalization
https://www.justice-collective.org/en/justice-collective-blog/un-testimony-poverty-criminalization
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Selbst eine verbüßte Strafe bleibt je nach Art noch über 
Jahre im Bundeszentralregister532 bestehen. Ausländer-
behörden wägen, wenn es um die Frage der Erteilung oder 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis geht, das Aus-
weisungsinteresse gegenüber dem Bleibeinteresse ab. Auch 
unbefristete Niederlassungserlaubnisse können so verloren 
gehen und aufgehoben werden.533 

Das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist zugleich immer eine 
Option für politische Repression seitens Regierungen 
und Behörden. Beispielhaft kann hier die Situation von 
Kurd:innen in Deutschland genannt werden, denen eine 
Nähe oder Mitgliedschaft in der kurdischen Partei PKK 
 zugeschrieben wird.534 

532 NäheresregeltdasBundeszentralregistergesetz.DortfindensichTilgungsregelungeninden§§45ff.
533 Näher bei Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 167-181.
534  Siehe näher dazu Heike Geisweid, Asyl- und Ausländerrecht als Mittel der politischen Repression, in: Alexander Glasner-Hummel/Monika Morres/

KeremSchamberger,Geflohen.Verboten.Ausgeschlossen.WiediekurdischeDiasporainDeutschlandmundtotgemachtwird,NeuIsenburg2023, 
S. 125-136.

535 Vgl. Bade, Von Unworten zu Untaten, S. 48 und S. 90.
536 DiewissenschaftlicheForschungsprichtvoneinerVersicherheitlichungderMigration.SiehedafürBigo,SecurityandImmigration;Huysmans, 

ThePoliticsofInsecurity;Straub (Hg.), Migration, Asyl und Staatsbürgerschaft. Vgl. außerdem Gelhaar, Mit Sicherheit gegen Migration.
537  Vgl. etwa „Ich schlachte dich!“, in: Spiegel vom 19.12.2017;Dokumente des Versagens, in: taz vom 11.6.2021. Siehe auch 

NRW Landtag, Drs. 17/16890, Schlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses I („Fall Amri“), 24.3.2022.
538  Die Stadt Bochum, das Land Nordrhein-Westfalen und das BAMF hatten im Juli 2018 die Abschiebung von Abschiebung von Sami A. rechtswidrig 

durchgesetzt. Nach Einschätzung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen war das Vorgehen der Behörden „grob rechtswidrig“. Der damals zu-
ständige Minister Joachim Stamp blieb trotz Rücktrittsforderungen im Amt. Siehe näher zu diesem Fall auch Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und 
rechtswidrige Abschiebungen.

ÖFFENTLICHE UND POLITISCHE DEBATTEN 
UND DIE ABSCHIEBUNG VON „STRAFTÄTER:INNEN“
In der öffentlichen und politischen Diskussion über Ab-
schiebungen steht seit vielen Jahren immer wieder die 
Gruppe derjenigen Menschen im Mittelpunkt, die vor-
bestraft sind oder von den Behörden als besonders gefähr-
lich eingestuft werden. Dieser Fokus ist zunächst in den 
Bestimmungen des Aufenthaltsrechts angelegt. Weil Men-
schen mit Vorstrafen nur sehr begrenzte Aussicht auf eine 
Aufenthaltserlaubnis haben, sind sie oft nur geduldet und 
damit aufenthaltsrechtlich von einer Abschiebung bedroht.

Darüber hinaus legen Politik und Behörden auf diese  Gruppe 
einen besonderen Schwerpunkt. Die vermeintliche oder 
 tatsächliche Kriminalität von Nichtdeutschen wird  dabei 
seit Jahrzehnten immer wieder politisch instrumentali-
siert, insbesondere zu Wahlkampfzeiten.535 Mindestens seit 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurden – 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen euro-
päischen Staaten oder den USA – Fragen von Flucht, Asyl 
und Migration als Sicherheitsdebatte geführt. Migrant:in-
nen und Asylsuchende galten nun zunehmend grundsätz-
lich als potentielle Bedrohung.536 In Nordrhein-Westfalen 
führten etwa die Kölner Silvesternacht 2015/2016, Anis 
Amri, der zuvor in Nordrhein-Westfalen gemeldete Atten-
täter vom Berliner Breitscheidt-Platz,537 sowie Sami A., 
der mutmaßliche Leibwächter von Osama Bin Laden, zu 
entsprechenden öffentlichen Debatten. Diese markanten
Fälle erweckten dann in der Öffentlichkeit den Eindruck
eines akuten Handlungsbedarfs und dienten, indem Flucht 
und Migration permanent argumentativ mit Straftaten 
verknüpft wurden, der Abwehr von Migration insgesamt. 
Im Fall von Sami A. überschritt das Land Nordrhein-West-
falen gar rechtsstaatliche Grundsätze und schob den Mann 
rechtswidrig nach Tunesien ab.538 

https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf
https://intr2dok.vifa-recht.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00014870/Straub_9_11-Migration-Asyl-Staatsbuergerschaft.pdf
https://verfassungsblog.de/os2-mit-sicherheit/
https://www.spiegel.de/spiegel/warum-der-breitscheidplatz-terrorist-anis-amri-nicht-gestoppt-wurde-a-1155396.html
https://taz.de/Untersuchungsausschuss-zu-Anis-Amri/!5774742/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16890.pdf
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In den vergangenen Jahren wurden geplante Maßnahmen, 
derAufbaubehördlicherStrukturenodergareinzelnevoll-
zogene Abschiebungenwiederholt öffentlichkeitswirksam
verkündet. Auch Forderungen nach einer härteren Abschie-
bepolitik werden regelmäßig erhoben.539 In ihrem Koa-
litionsvertrag auf Bundesebene notierten SPD, Grüne und 
FDP 2021: „Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann 
bleiben.WirstarteneineRückführungsoffensive,umAus-
reisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Ab-
schiebung von Straftätern und Gefährdern.“540 In Nord-
rhein-Westfalen vereinbarten CDU und Grüne 2022 in ihrer 
Koalitionsvereinbarung: „Priorität hat für uns die kon-
sequente und rechtmäßige Abschiebung von Straftätern 
und Gefährdern.“541 Bereits 2017 hatten CDU und FDP in 
ihrem Koalitionsvertrag geschrieben: „Aufenthaltsrecht-
liche Verfahren von Straftätern müssen absoluten Vorrang 
genießen. Wir werden strafrechtliche Verfahren bündeln 
und aufenthaltsrechtliche Verfahren beschleunigen.“542 
An anderer Stelle des Vertrags hieß es damals: „Die aus-
länderrechtliche Beurteilung von Gefährdern durch die 
Sicherheitskonferenz im Innenministerium in Nordrhein-
Westfalenmuss auf eine neue, fachlich qualifizierte und
belastbare Grundlage gestellt werden.“543 Mit solchen 
 Planungen versuchen Politiker:innen Durchsetzungs-
fähigkeit und Härte zu demonstrieren. Für verschiedene 
Akteur:innen bieten diese Debatten außerdem die Gelegen-
heit, am Beispiel von „kriminellen Ausländern“ grund-
sätzlich über Flucht, Zuwanderung und Integration zu 
 sprechen und Abschottung und verstärkte Abschiebungen 
zu propagieren.

539  Abschiebung, so schnell wie möglich, in: FAZ vom 5.10.2023;Verurteilte Straftäter: Berliner CDU-Fraktionschef fordert konsequentere Abschiebun-
gen, in: Tagesspiegel vom 11.1.2024;Parteien fordern härteres Vorgehen gegen ausländische Straftäter, in: Zeit Online vom 9.4.2024;FDP-Politiker 
Christian Dürr: Straftäter konsequent abschieben, in: Stuttgarter Zeitung vom 10.4.2024. Für Nordrhein-Westfalen vgl. Kapitel 2.3: Die Landes ebene in 
Nordrhein-Westfalen.

540  Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP 2021 – 2025, Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit, S. 140.

541 CDU und Bündnis 90/Die Grünen, Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen. Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022-2027, S. 120.
542 CDU und FDP, Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022, S. 109f.
543 ebd., S. 61.
544 Graebsch/von Borstel, Drohende Abschiebung, S. 185.
545  Siehe für den Kontext Antisemitismus und die Debatte um den Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit bei Doppelstaatler:innen 

CDU in RLP: Hamas-Anhängern in Deutschland „Doppelpass“ entziehen, in: SWR vom 19.10.2023.

Graebsch und von Borstel weisen darauf hin, dass „die 
 Verwobenheit von strafrechtlicher und migrationsrecht-
licher Kontrolle“ im Aufenthaltsrecht „zu einer zunehmen-
denVerbindungvonMigrationundKriminalitätimöffent
lichen Diskurs“ beitrage: „Migrant*innen werden vielfach 
als Kriminelle präsentiert, Straftäter*innen zunehmend 
als migrantisch oder geflüchtet.“544 So entbrennt,  sobald 
ein Mensch mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit eine 
schwere Straftat verübt oder dieser verdächtig ist, eine 
Debatte um die angebliche Notwendigkeit schärferer 
 Abschiebungen. Gleiches gilt, wenn bei einem deutschen 
(mutmaßlichen) Straftäter – zumeist geht es um  Männer – 
eine Migrationsbiographie auch nur vermutet wird. 
Dies ist etwa zu beobachten bei Morden, Sexualstraftaten, 
Terrorverdacht, aber auch bei Straftaten im Kontext von 
Antisemitismus.545 

Angetrieben werden diese sich stets wiederholenden 
 De batten mit den immer gleichen Forderungen von der AfD 
und Teilen von CDU/CSU, Zeitungen wie BILD oder Welt oder 
rechten Nischenmedien. Mitunter sind es auch Kam pagnen 
auf Social Media, die dann zu Debatten im politischen Raum 
führen. Tenor ist stets, dass gefährliche Menschen vor 
 allem Nichtdeutsche seien. Die Straftaten deutscher Staats-
bürger:innen (insbesondere von jenen ohne Migrations-
geschichte) werden dagegen weitestgehend ausgeblendet. 
Aber auch Politiker:innen von SPD, Grünen und FDP ver-
treteneinehartePolitikgegenüberstraffälliggewordenen
Nichtdeutschen; auch von Oberbürgermeister:innen
 kommen entsprechende Forderungen.

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebung-bayerische-taskforce-nimmt-straftaeter-in-den-blick-19219754.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/verurteilte-straftater-berliner-cdu-fraktionschef-fordert-konsequentere-abschiebungen-11038594.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/verurteilte-straftater-berliner-cdu-fraktionschef-fordert-konsequentere-abschiebungen-11038594.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-04/kriminalitaet-statistik-2023-polizei-faeser-abschiebung-union
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.berlin-fdp-politiker-christian-duerr-straftaeter-konsequent-abschieben.19e697bf-4ce7-4248-ac3a-b6d20c4aabb5.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.berlin-fdp-politiker-christian-duerr-straftaeter-konsequent-abschieben.19e697bf-4ce7-4248-ac3a-b6d20c4aabb5.html
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://www.cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-nrw.de/files/downloads/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/cdu-rlp-fordert-hartes-vorgehen-gegen-hamas-sympathisanten-100.html
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NachBekanntwerden vonStraftatenwerdendann reflex-
artig entsprechende Maßnahmen eingefordert, die  vielfach 
schlicht nicht umsetzbar sind und über den Einzelfall 
 hinausgehende, grundsätzliche menschenrechtliche Ver-
pflichtungenDeutschlandsausblenden.WenigeTagenach
der Messerattacke eines Mannes auf mehrere Menschen 
in Duisburg im April 2023 forderte Oberbürgermeister 
 Sören Link (SPD) dessen Abschiebung nach Syrien.546 Dabei 
wird in das Land seit über zehn Jahren aufgrund der ekla-
tant schlechten Menschenrechtslage nicht aus Deutschland 
 abgeschoben. Darüber hinaus war für das Ermittlungs-
verfahren zunächst einmal die Staatsanwaltschaft zus-
tändig und für das spätere Gerichtsverfahren das Straf-
gericht.547 

Solche Forderungen bestimmen aber regelmäßig die 
DebatteindenMedienundfließeninpolitischesHandeln
ein. Die  Innenminister:innenkonferenz hat beispiels wei-
se im  Dezember 2023 die Bundesregierung dazu aufge -
for dert zu prüfen, wie Abschiebungen auch in Länder 
wie Afgha nistan oder Syrien wieder ermöglicht werden 
könnten.  Alternativ bat die Innenminister:innenkonfe-
renz um  Prüfung, wie „kontrollierte freiwillige Ausrei-
sen“  er möglicht werden könnten und forderte zudem auch 
die Unter suchung „alternativer Herangehensweisen“.548 
Die Wortwahl zeigt indes, dass von einer „Freiwilligkeit“ 
keinerlei Rede sein kann. Praktiken des Entfernens von 
Menschen von deutschem Boden sollen mit jedem ver-
meintlich rechtlich  zulässigen Mittel und um jeden Preis 
durchgesetzt  werden. Nordrhein-Westfalens schwarz-gelbe 
Landes regierung  hatte schon 2020 den Konstanzer Migra-
tionsrechtler  Daniel Thym mit einem Rechtsgutachten zu 
der Frage beauftragt, wie Abschiebungen von „Gefährdern“ 
auch in Länder mit „schlechter Sicherheitslage und verbrei-
teten Menschenrechtsverletzungen“ ermöglicht  werden 
könnten und  welche rechtlichen Grenzen bestünden.549 

546 Oberbürgermeister fordert Abschiebung von tatverdächtigem Syrer, in: Rheinische Post vom 25.4.2023.
547  Der sich zum sogenannten Islamischen Staat bekennende Täter aus Duisburg wurde im Dezember 2023 zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit 

 anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, siehe Prozess um Messerattacke in Duisburg: Lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung, 
in: WDR vom 19.12.2023.

548  Siehe SammlungderzurVeröffentlichungfreigegebenenBeschlüsseder220.SitzungderStändigenKonferenzderInnenministerundsenatoren 
der Länder am 08.12.23 in Berlin, TOP 73: Rückführung von schweren Straftätern und Gefährdern nach Syrien und Afghanistan.

549  Siehe Daniel Thym, Rechtsgutachten über die Anforderungen für Rückführungen insbesondere von Gefährdern in Länder mit schlechter Sicherheits-
lage und verbreiteten Menschenrechtsverletzungen für das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2.12.2020.

550  Der Strafprozess wegen einer Mord-Anklage vor dem Landgericht Itzehoe dauerte im April 2024 noch an, siehe: Brokstedt-Prozess: Weitere Psych-
iater sagen aus, in: NDR vom 15.4.2024.

551 Mutmaßlicher Brokstedt-Amokläufer schon in Euskirchen mit psychischen Problemen, in: WDR vom 28.2.2023.

Trotz all dieser Forderungen ist Deutschland selbst - 
ver ständlich bei jeder Abschiebung auch an internationale 
Vor gaben wie die Europäische Menschenrechtskonvention 
gebunden. Auch eine als „besonders gefährlich“  deklarierte 
Person genießt die Rechtsgarantie, dass sie nicht  sehenden 
Auges in Foltergefahr abgeschoben werden darf oder nach 
einer Abschiebung unmenschlicher und erniedrigender 
Behandlung ausgesetzt ist. Auch sind familiäre Bezüge 
oder eine Verwurzelung in Deutschland aufgrund eines  
jah re langen Aufenthaltes Aspekte, die rechtlich bei der 
 Frage  einer Aufenthaltsbeendigung berücksichtigt werden 
 müssen.

In anderen Fällen wird medial die Frage aufgeworfen, 
 warum nicht schon vor der Straftat eine Abschiebung 
 erfolgt sei. Nachdem Ibrahim A., ein 33-jähriger staaten-
loser  Palästinenser, im Januar 2023 zwei Jugendliche 
im  Alter von 17 und 19 Jahren in Brokstedt (Schleswig- 
Holstein) getötet hatte,550 entbrannte eine Debatte über die 
Frage, warum der Mann nicht zuvor bereits abgeschoben 
worden sei. Er hatte einige Jahre zuvor auch in Euskirchen 
gelebt und dann Nordrhein-Westfalen verlassen.551 Völlig 
außen vor blieb allerdings, dass Menschen aus Palästina 
in der Regel nicht abgeschoben werden können, weil es 
nicht einmal einen palästinensischen Staat gibt, der diese 
 zurücknehmen könnte.

In der Folge haben die Debatten Auswirkungen auf  Millionen 
von Menschen – ob mit deutscher Staats bürgerschaft und 
Migrationsgeschichte oder ohne deutschen Pass –, die über-
haupt nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind,
aber grundsätzlich auf Grundlage rassistischer Voran-
nahmen als potentiell gefährlich kategorisiert  werden und 
unter steter Beobachtung stehen.

https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/messerangriff-in-duisburg-oberbuergermeister-fordert-abschiebung_aid-89208309
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/urteil-messerattacke-in-duisburger-fitnessstudio-lebenslange-haft-mit-sicherungsverwahrung-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/urteil-messerattacke-in-duisburger-fitnessstudio-lebenslange-haft-mit-sicherungsverwahrung-100.html
https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2023-12-08-06/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2023-12-08-06/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/thym_gutachten.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/thym_gutachten.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/thym_gutachten.pdf
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Brokstedt-Prozess-Weitere-Psychiater-sagen-aus,brokstedt406.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Brokstedt-Prozess-Weitere-Psychiater-sagen-aus,brokstedt406.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/spurensuche-messer-attentaeter-100.html
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UNKLARE DATENGRUNDLAGE
Auch wenn in den politischen Debatten der Eindruck 
 erweckt wird, aus Deutschland würden nur oder vor wiegend 
 Menschen mit Vorstrafen oder als gefährlich  deklarierte 
Menschen abgeschoben, liegen zu der Frage, wie viele der 
abgeschobenen Menschen tatsächlich eine Vorstrafe auf-
wiesen oder als „Gefährder“ galten, tatsächlich nur wenige 
klare Zahlen vor. Die schwarz-gelbe Landes regierung gab 
im Februar 2022 an, sie habe seit dem Regierungswechsel 
2017 39 „Gefährder“ abgeschoben; drei seien „freiwillig
überwacht“ ausgereist.552 Daneben gibt es kaum eine Über-
sicht darüber, über welche Straftaten im Zusammenhang 
mit der Abschiebung von als gefährlich deklarierten Men-
schen eigentlich gesprochen wird: Geht es um Diebstahl 
oder Cannabis-Konsum, um Körperverletzung, Totschlag 
oder Mord? Geht es um verurteilte Straftaten oder um Pro-
gnosen und bloße Verdächtigungen? Auch für Nordrhein-
Westfalen sind von der Landesregierung keine Zahlen dazu 
bekannt. Auf eine Presseanfrage im Mai 2023 erklärte das 
nordrhein-westfälische Ministerium für Flucht und Integ-
ration, man erhebe keine Daten zu Abschiebungen aus der 
Strafhaft.553 Basierend auf einer sehr dünnen Datenbasis, 
die vorsichtig zu nutzen ist, hatte 2022 wahrscheinlich 
höchstens ein Viertel der Abschiebungen bundesweit einen 
Bezug zu Straftaten, wobei unklar bleibt, welche Straftaten 
überhaupt gemeint sind.554 

552 NRW Landtag, Vorlage 17/6403, NRW MKFFI, Aktueller Sachstand „Rückkehrmanagement NRW“ für den Integrationsausschuss, 3.2.2022, S. 3.
553 Das Ministerium ist ahnungslos, in: t-online vom 22.5.2023.
554 Mehr zu Zahlen und Statistik in Kapitel 1.4: Abschiebungen in Zahlen und Daten.
555 Siehe zum Begriff „Gefährder“ näher in Kapitel 1.2: Abschiebungen in der Bundesrepublik.
556  § 15 Absatz 9 ZustAVO NRW. Dieser Absatz wurde ergänzt durch: NRW Landesregierung, Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 

über  Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 17.12.2020. Vgl. die Ankündigung dieser Verantwortlichkeit ein Jahr zuvor: NRW MKFFI, 
Neue Zentralstelle bei der ZAB Essen unterstützt bei Abschiebung sicherheitsgefährdender Ausländer, Pressemitteilung vom 17.12.2019. 
Näher zur ZAB Essen siehe in Kapitel 2.5: Die Zentralen Ausländerbehörden.

557  ZusammenarbeitzwischenAusländerbehörden,PolizeibehördensowieJustizbehördenbeistraffälligenausländischenPersonenimLand 
 Nordrhein-Westfalen, Gemeinsamer Runderlass des MKFFI NRW, des MI NRW und des MJ NRW, 29.4.2022, MBl. NRW. 2022, S. 585.

558 § 4 Absatz 2 ZustAVO NRW. Siehe dafür näher Kapitel 2.4: Die Bezirksregierungen.

LANDESPOLITISCHE MASSNAHMEN ZUR ABSCHIEBUNG 
VORBESTRAFTER ODER ALS BESONDERS 
GEFÄHRLICH DEKLARIERTER MENSCHEN
Ungeachtet der unklaren Datengrundlage setzt auch Nord-
rhein-Westfalen bei Abschiebungen den behördlichen Fokus 
auf die Gruppe der als gefährlich deklarierten Menschen. 
So wurde unter der schwarz-gelben Landesregierung zum 
1. Januar 2021 die Zuständigkeit für die Abschiebung von 
als besonders gefährlich deklarierten Menschen auf die 
Zentrale Ausländerbehörde Essen übertragen.555 Das Minis-
terium für Flucht und Integration kann dabei im Einzel-
fall verfügen, dass die ZAB Essen die ausländerrechtliche 
 Zuständigkeit für bestimmte Personen übernimmt. Dann 
verantwortet sie das weitere aufenthaltsrechtliche Ver-
fahren mit dem Ziel der raschen Abschiebung, während 
die bisher zuständige kommunale oder Zentrale Ausländer-
behörde lediglich noch eine unterstützende Aufgabe hat.556 
Ebenfalls noch in schwarz-gelber Regierungszeit wurde 
per Erlass im April 2022 die „Zusammenarbeit zwischen 
 Ausländerbehörden, Polizeibehörden sowie Justizbehörden 
bei straffälligen ausländischen Personen“ näher geregelt.
Auch hier war das Ziel, mehr Menschen abzuschieben und 
eine engere Behördenkooperation zu etablieren.557 

Daneben spielen die Regionalen Rückkehrkoordinations-
stellen bei den Bezirksregierungen eine besondere Rolle. 
Sie sind neben ihren übrigen Aufgaben zuständig für die 
Vorbereitung und Begleitung von Abschiebungen von „aus-
ländischen, strafrechtlich auffälligen Personen“ und von
„ausländischen Personen mit erheblich negativem Sozial-
verhalten in den Kommunen und den Landesaufnahme-
einrichtungen“.558 Die Formulierungen in der Verord-
nung des Landes zeigen bereits auf, dass hier völlig neue 
 Kategorien gebildet werden, die rechtlich unklar bleiben 
undnicht transparent definiert sind.DenExekutivbehör-
den wird ein weiter Handlungsspielraum eröffnet. Die
 Regionalen Rückkehrkoordinationsstellen unterstützen die 
kommunalen Ausländerbehörden bei der Vorbereitung von 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6403.pdf
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100178438/abschiebungen-von-straftaetern-innenministerium-kann-keine-zahlen-liefern.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19044&ver=8&val=19044&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19044&ver=8&val=19044&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://www.land.nrw/pressemitteilung/neue-zentralstelle-bei-der-zab-essen-unterstuetzt-bei-abschiebung
https://www.land.nrw/pressemitteilung/neue-zentralstelle-bei-der-zab-essen-unterstuetzt-bei-abschiebung
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&bes_id=49112&aufgehoben=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&bes_id=49112&aufgehoben=N
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 Abschiebungen und der Bewertung von „Fällen“. Dabei ist 
es mitunter auch ihre Aufgabe, eine „Abschiebbarkeit“ erst 
herzustellen. Wie diese Behörden in der Praxis zusammen-
arbeiten und die politischen Vorgaben umsetzen, zeigt sich 
beispielhaftanhandeinesFalles,derhoheöffentlicheAuf-
merksamkeit gefunden hat.

Nachdemtödlichen,transfeindlichenAngriffaufdentrans
Mann Malte C. am Rande des CSD in Münster im August 
2022559 wurde die Regionale  Rückkehrkoordinationsstelle 
der Bezirksregierung Münster mit ihrem  „Fallmanagement“ 
umgehend aktiviert, als gegen Nuradi A., einen jungen Mann 
aus der Russischen Föderation, Ermittlungen  aufgenommen 
wurden.WährendinderÖffentlichkeitbereitsüberseine
Abschiebung diskutiert wurde,560 hatte der Tatverdächtige 
zu diesem Zeitpunkt eine Aufenthaltserlaubnis,561 konnte 
also gar nicht unmittelbar abgeschoben werden. Die betei-
ligten Behörden stellten in der Folge dann aber sehr zügig 
die Abschiebbarkeit des Tatverdächtigen her, noch bevor 
dieser überhaupt vor Gericht stand und verurteilt wur-
de. Bereits am 20. Dezember 2022,  somit weniger als vier 
 Monate nach der Tötung von Malte C., widerrief das Bundes-
amt für Migration und Flücht linge per Widerrufs bescheid 
das im September 2017 erteilte Abschiebungs verbot. 
Ein Antrag des Anwaltes des Mannes, die aufschiebende 

559  Das Fallbeispiel des später verurteilten Täters wird hier deswegen aufenthaltsrechtlich knapp dargestellt, weil es exemplarisch das Handeln 
und die Zielrichtung nordrhein-westfälischer Behörden bei Tatverdächtigen und Tätern ohne deutsche Staatsbürgerschaft aufzeigt.

560 Nuradi A. hätte längst Deutschland verlassen müssen, in: BILD vom 4.9.2022.
561  Laut Auskunft der Landesregierung im Integrationsausschuss habe der damals noch tatverdächtige Mann noch als Minderjähriger im November 

2017 erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, die dann 2020 um drei Jahre bis 2023 verlängert worden sei. Er hatte somit zum Tatzeitpunkt 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Die Rufe nach einer Abschiebung zu diesem Zeitpunkt gingen somit inhaltlich fehl. Siehe NRW Landtag, 
 Vorlage 18/179, NRW MKJFGFI, Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, Christopher Street Day 
(CSD) Münster – Malte C. bezahlt Zivilcourage mit seinem Leben – Welche Infos liegen der Landesregierung zum Tatverdächtigen vor?“, 20.9.2022.

562 Verwaltungsgericht Münster, Beschluss vom 27.1.2023, Az. 2 L 1059/22.A.
563 DietatsächlicheVollziehbarkeitderAusreisepflichttratdannzum13.5.2023ein,weildiebis12.5.2023nochbestehendeAufenthaltserlaubnis

nicht verlängert worden war. Am 13.10.2023 hat die Stadt Münster dann eine Abschiebungsandrohung erlassen. Das Verwaltungsgericht Münster 
bestätigte dann am 8.12.2023, dass Nuradi A. abgeschoben werden dürfe. Siehe Verwaltungsgericht Münster, Nuradi A. darf abgeschoben werden, 
Pressemitteilung vom 8.12.2023. Allerdings ist zunächst von einer Vollstreckung der Haftstrafe auszugehen.

564 Tod von Transmann: Fünf Jahre Jugendstrafe, in: ZDF heute vom 22.3.2023.
565 NRW Landtag, Vorlage 17/6403, NRW MKFFI, Aktueller Sachstand „Rückkehrmanagement NRW“ für den Integrationsausschuss, 3.2.2022, S. 2.

 Wirkung der Klage gegen diesen Widerrufsbescheid wieder 
herzustellen, blieb am 27. Januar 2023 erfolglos.562 Somit 
verlor Nuradi A. bereits zu diesem Zeitpunkt seine Auf-
enthaltserlaubnis und wurde grundsätzlich abschiebbar.563 
Die strafrechtliche Verurteilung zu fünf  Jahren  Jugendstrafe 
wegen Körperverletzung mit Todes folge erfolgte dann Ende 
März 2023.564 Während ein solcher Fall besondere Aufmerk-
samkeit erzeugt und selten ist, umfasst die Arbeit des 2018 
etablierten „Fallmanagements“ der Regionalen Rückkehr-
koordinationsstellen jedoch weit mehr Fallkonstellationen. 
Von 2018 bis Anfang Februar 2022 haben die Regionalen 
Rückkehrkoordinationsstellen bereits in 1.708 „Fällen“ 
 Abschiebungen vorbereitet, von denen 546 bereits voll-
zogen worden waren.565 

Ein Element all dieser Maßnahmen von Behörden und 
 Politik ist, dass sie in der Regel streng geheim  gehalten 
werden. Zwar wollen sich zuständige Politiker:innen 
in der Öffentlichkeit als Garant:innen von „Sicherheit
und  Ordnung“ präsentieren. Wie sie dieses Ziel indes in 
der  Praxis zu erreichen versuchen und welche zum Teil 
den Rechtsstaat aushöhlenden Maßnahmen sie dafür in 
Betrachtziehen,sollinderÖffentlichkeitallerdingsnicht
thema tisiert werden. So ist die Arbeit der Regionalen Rück-
kehrkoordinationsstellenöffentlichauchnichtbekannt.

https://www.bild.de/bild-plus/regional/westfalen/news-inland/trans-mann-malte-25-totgeschlagen-als-er-frauen-helfen-wollte-81210878.bild.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-179.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-179.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-179.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_muenster/j2023/2_L_1059_22_A_Beschluss_20230127.html
https://www.vg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/10_pressemitteilungen/1000_archiv/2023/12_231208/index.php
https://www.vg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/10_pressemitteilungen/1000_archiv/2023/12_231208/index.php
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/urteil-tod-transmann-csd-muenster-100.html
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6403.pdf
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VERKNÜPFUNG VON STRAF- UND MIGRATIONS-
KONTROLLE IN DER PRAXIS DER KOMMUNALEN  
 AUSLÄNDERBEHÖRDEN
Das ständige Gerede von „gefährlichen“ Menschen bleibt 
auch auf kommunaler Ebene nicht folgenlos. Wie sehr  diese 
Grundrechte bei Menschen, die aus der Strafhaft abge-
schoben werden, in Frage gestellt werden können, zeigte 
sich im November 2022 bei der Abschiebung eines schwer 
psychisch erkrankten und suizidgefährdeten Mannes in die 
Demokratische Republik Kongo, die der Kreis Viersen zu 
verantworten hatte. Der Mann war über 25 Jahre zuvor im 
Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Deutschland 
geflohen.Über einenGerichtsbeschluss, derden Abbruch
der bereits laufenden Abschiebung des Mannes anordnete, 
setzten sich die beteiligten Behörden hinweg.566

Wie Menschen ganz konkret von der Verknüpfung von 
Straf und Migrationskontrolle betroffen sind, musste
Hany Louka im Kreis Heinsberg erleben, der seit Jahren 
um sein Bleiberecht kämpft. Trotz abgeschlossener Aus-
bildung und nach einem positiven Härtefallverfahren ver-
weigerte der Kreis Louka zunächst eine Bestätigung des 
Votums der Härtefallkommission, weil im Strafregister 
eine schon länger zurückliegende Vorstrafe in Höhe von 
120 Tagessätzen vermerkt war. Bei dieser Strafe handelte 
es sich um eine vermeintliche Falschaussage vor Gericht. 
Das Gericht hatte Louka, obwohl er damals kaum Deutsch 
verstand, nicht geglaubt, dass er einen Konflikt seines
 Arbeitgebers mit einem Dritten nicht mitbekommen  habe.567 

566 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 3.4: Effektiver Rechtsschutz und rechtswidrige Abschiebungen.
567 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.3: Wenn BAMF und Gerichte nicht glauben.
568 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.5: Und das Kindeswohl?
569 Siegen: In der Ausländerbehörde klicken erneut die Fußfesseln, in: Westfalenpost vom 7.10.2022.
570 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.2: Menschenrechtliche Bankrotterklärungen.

Dem Hochsauerlandkreis reichten im Dezember 2023 
140 Tagessätze Vorstrafen als Begründung dafür, eine 
 kosovarisch-kasachische Familie mit mehreren Kindern 
voneinander zu trennen und einen Familienvater mit  seinen 
Kindern ohne die Ehefrau in den Kosovo  abzuschieben. 
Die ordnungsrechtliche Sanktion der Abschiebung des 
 Familienvaters und der Kinder erhielt bei der  Entscheidung 
des Kreises vorrangige Berücksichtigung gegenüber den 
Rechten der Familie auf ein familiäres Zusammenleben 
und den Rechten der Kinder mit ihren Eltern gemeinsam 
 leben zu können.568 Der Kreis Siegen-Wittgenstein nahm 
den 25-jährigen aus dem Libanon stammenden Moham-
mad A. im Oktober 2022 in der Ausländerbehörde fest, als 
dieser dort von der bevorstehenden Hochzeit mit einer 
deutschen Staatsangehörigen berichten wollte. Als Begrün-
dung  wurden mehrere Vorstrafen sowie eine Bewährungs-
strafe wegen eines Drogendelikts genannt. Der Mann, 
der in  Abschiebehaft kam, wollte schließlich „freiwillig“ 
 ausreisen.569

Der Ruf nach immer härteren Abschiebungen kann die 
Behör den auch unempfänglich werden lassen für die 
Identifizierung eines dringenden Schutzbedarfes. So
schob die Stadt Dortmund den Familienvater Abdullohi 
 Shamsiddin trotz Protestes von Menschenrechtler:innen 
im  Januar 2023 nach  Tad schikistan ab, wo er verhaftet und 
später aus politischen Gründen zu sieben Jahren Straf-
haft verurteilt wurde. Die Stadt  hatte dem Mann aufgrund 
 einer vor geworfenen „Identitäts täuschung“ und dreier Vor-
strafen, darunter einer mehr als zehn Jahre zurückliegen-
den Jugendbe währungsstrafe, ein Bleiberecht aufgrund 
von Integration trotz mehr jähriger vorheriger Berufstätig-
keit verweigert. Der  erneute Asyl antrag wurde vom BAMF 
 zurückgewiesen, was das  Ver waltungsgericht Gelsen-
kirchen vor der Abschiebung in zwei Entscheidungen im 
einstweiligen Rechtsschutz verfahren bestätigte.570 

https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-in-der-auslaenderbehoerde-klicken-erneut-fussfesseln-id236620231.html
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Die Stadt Köln wollte den 23-jährigen in Deutschland 
 geborenen Rom Tito J. am 21. März 2024 nach Serbien 
 abschieben und von seiner Ehefrau und dem einjährigen 
Kind trennen. Als Grund wurden von der Stadt Vorstrafen 
als Jugendlicher genannt. Ein Gericht stoppte die Abschie-
bungaufgrundderdrohendenFamilientrennungvorläufig,
nachdem das Flugzeug bereits abgehoben war. Tito J.  konnte 
am gleichen Tag wieder nach Deutschland zurückkehren.571

Einige Kommunen legen mittlerweile Daten vor, wie  viele 
vorbestrafte Menschen sie abschieben. So berichtete die 
Stadt Köln im Juni 2023 den kommunalpolitischen Gre mien, 
dass sie seit 2019 den prozentualen Anteil der Abschie-
bungen von vorbestraften Menschen im Vergleich zu allen 
 Abschiebungen aus dem Stadtgebiet erfasse. Insgesamt hat 
die Stadt Köln demnach 2022 111 Menschen abgeschoben, 
54 Prozent von ihnen hatten demnach Vorstrafen. Im Jahr 
2021 lag der Anteil der Abgeschobenen mit Vorstrafen bei 
32 Prozent, 2020 bei 35 Prozent und 2019 bei 33  Prozent.572 
Die Stadt lieferte auch eine Übersicht, um welche Straf taten 
es sich hier handelte. Die Bandbreite geht von Diebstahl 

571 Mehr zu diesem Fall in Kapitel 4.4: 80 Jahre nach dem Völkermord.
572  StadtKöln,VorlageNr.1516/2023,BerichtüberdieEntwicklungvonBleiberechtenundRückkehrausreisepflichtigerPersonen 2022, 5.6.2023, S. 7f.
573  Stadt Wuppertal, Drucks.-Nr. VO/1006/23/1-A, Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE – Abschiebungen aus Wuppertal und 

 humanitärer Aufenthalt, 13.10.2023.
574  Dass eigene Staatsbürger:innen nicht abgeschoben werden, hat sich in Europa erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchgesetzt. Zuvor konnten auch 

sie von Abschiebungen bedroht sein, etwa aufgrund von Kriminalität oder Armut. Siehe dazu knapp Panagiotidis/Wagner, Migration umkehren?, 
S. 14-16.

über Betäubungsmitteldelikte bis zu Körperverletzung, 
Totschlag und Mord, wobei bei 119  Nennungen (Mehrfach-
nennungen möglich) einmal Mord/Totschlag  sowie ein 
 „Gefährder“ angegeben wurde.

Die Stadt Wuppertal gibt auf eine Anfrage im Stadtrat an, 
dass sie im Jahr 2022 sowie dem ersten Halbjahr 2023 
 insgesamt 25 Menschen abgeschoben habe. Darunter seien 
23 Menschen mit Vorstrafen gewesen. 19 dieser Personen 
seienzuvorinStrafhaftgewesen.DieStadt liefertzudem
eine Aufschlüsselung nach Voraufenthaltszeiten. Unter den 
nach Vorstrafen abgeschobenen Menschen befanden sich 
auch solche mit Voraufenthaltszeiten von über 25, 26, 29 
bzw. 33 Jahren.573 Die vorliegenden Daten zeigen damit auf, 
dass es sich auch um Menschen handelt, die in Deutschland 
aufgewachsen und sozialisiert sind. Die Ausländerbehörde 
schob sie ab, weil es nach dem aktuellen Aufenthaltsrecht 
durchsetzbar ist. Menschen mit deutscher Staatsangehörig-
keit können – wenn sie die gleichen Straftaten begehen – 
hingegen nicht abgeschoben werden.574 

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=931693&type=do
https://ris.wuppertal.de/vo0050.asp?__kvonr=30816
https://ris.wuppertal.de/vo0050.asp?__kvonr=30816
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2023/6099
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[01]  Abschiebungen sind immer inhuman und menschen-
rechtlich abzulehnen. Alle Menschen haben diesel-
ben unveräußerlichen Rechte. Es gibt keine Abschie-
bungen ohne besondere Härten.

[02]  Abschiebungen sind ein Symbol einer auf Abwehr und 
Abschottung ausgerichteten Migrations- und Asylpo-
litik. Sie werden von Politik und Behörden als Instru-
ment für eine vermeintlich notwendige „Steuerung 
der Migration“ inszeniert. Tatsächlich aber spielen 
Abschiebungen für die Frage, ob Menschen Deutsch-
land verlassen, kaum eine Rolle. Hunderttausende 
Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ziehen 
Jahr für Jahr aus Deutschland fort – weniger als drei 
Prozent von ihnen wurden abgeschoben.

[03]  Politik und Behörden suggerieren allzu oft, es würden 
vorwiegend „Straftäter:innen“ oder „Gefährder“ ab-
geschobenwerden.InWirklichkeittreffenAbschie
bungen vor allem Familien mit Kindern, Menschen in 
ArbeitundAusbildung,unterihnenauchPflegekräf-
te, Angehörige von Minderheiten, Menschen mit psy-
chischen oder körperlichen Erkrankungen, Schwan-
gere und Rentner:innen. Abgeschoben werden auch 
Menschen, die in Deutschland geboren und aufge-
wachsen sind. All diese Abschiebungen sind keine 
„Einzelfälle“ oder „Ausnahmen“, sondern eine seit 
vielen Jahrzehnten bestehende, strukturelle  Praxis 
und das Ergebnis einer verhärteten  Abschiebepolitik.

[04] InderöffentlichenDebattewirdimmerwiederder
Eindruck erweckt, alle Menschen mit einer Duldung 
seien abgelehnte Schutzsuchende. Dabei hat fast die 
Hälfte der von einer Abschiebung bedrohten Men-
schen vorher gar kein Asylverfahren durchlaufen. 
Von einer Abschiebung können auch Menschen be-
troffensein,die zumStudiumoder für eineArbeit
nach Deutschland gekommen sind.

[05]  Nicht nur Menschen mit einer Duldung oder Papier-
losen kann eine Abschiebung drohen. Grundsätzlich 
können alle in Deutschland lebenden Menschen, die 
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ihr Auf- 
enthaltsrecht verlieren und dann in den Fokus der ab- 
schiebenden Behörden geraten. Sogar über den Entzug 
der deutschen Staatsbürgerschaft wird  diskutiert.

[06]  Ungeachtet der historischen Verantwortung Deutsch-
lands angesichts des Völkermordes an den Sinti:zze 
und Rom:nja während des Zweiten Weltkrieges und 
trotz der fortwährenden Diskriminierung und Aus-
grenzung der Minderheit schieben Ausländerbehör-
den unvermindert Rom:nja ab. Politik und Behörden 
müssen den klaren Forderungen von Selbstorgani-
sationen sowie der Unabhängigen Kommission Anti-
ziganismus folgen und die Praxis der Abschiebung 
von Rom:nja vollständig beenden.

[07]  Die Praxis des Abschiebevollzugs von Kindern und 
 Jugendlichen steht grundsätzlich im Widerspruch zum 
Kindeswohl und den verbindlichen Vorgaben der 
UN-Kinderrechtskonvention. Abschiebungen  haben 
massive Folgen für die Entwicklung von Kindern und 
 Jugendlichen.

[08]  Der politisch inszenierte hohe Abschiebedruck und 
die vielfältigen Gesetzesverschärfungen führen in 
der Praxis sowohl zu mehr als auch zu härteren, 
nicht selten rechtswidrigen Abschiebungen. Der 
RechtsschutzderBetroffenengegenAbschiebungen
wird in der Praxis und durch die Gesetzeslage immer 
weiter eingeschränkt und für Menschen mit einer 
Duldung der Zugang zum Recht erschwert.

[09]  Wenn der politische Wille vorhanden ist, kann jede 
Abschiebung gestoppt werden. Der oft  schmale 
Grat zwischen Abschiebung und Bleiberecht –  heute 
 Abschiebehaft, morgen Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis – zeigt die Willkür der deutschen 
 Abschiebepolitik. Damit ist zugleich auch die 
vermeintliche „Pflicht“ abzuschieben als bloße
 Behauptung  entlarvt.

[10]  Wenn sie wollte, könnte die Bundespolitik den Nicht- 
StatusderDuldungproblemlosabschaffenunddenhun 
derttausenden betroffenenMenschen ohne Hürden 
ein unbefristetes Aufenthaltsrecht  ermöglichen.

[11] EinDrittelderAbschiebungenfindenweiterimRah 
men des völlig dysfunktionalen Dublin- Ver fahrens 
statt. Dabei werden Menschen, die nichts  anderes als 
Schutz suchen, ohne Sinn und Verstand zwischen eu-
ropäischen Staaten hin- und  hergeschoben: In vielen 
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EUStaaten finden die betroffenen Menschen nach
einer Abschiebung keine menschenwürdige Aufnah-
me und Unterstützung.

[12]  Die als Alternative zur Abschiebung vielfach an-
gepriesene „freiwillige Ausreise“ ist nicht mehr als 
Blendwerk. Denn von Freiwilligkeit kann keine Rede 
sein, wenn die einzige Alternative zu einer „frei-
willigen Ausreise“ die Abschiebung ist. Die lange 
Isolierung in Lagern, abgesenkte Unterstützungs-
leistungen, Arbeitsverbote und der Ausschluss von 
Teilhabe sollen die Betroffenen zermürben und so
ihre Bereitschaft zur Ausreise forcieren.

[13]  In Nordrhein-Westfalen ist die Abschiebepolitik zu 
großen Teilen intransparent. Wesentliche  Aspekte 
prägt das Flucht- und Integrationsministerium über 
nicht veröffentlichte Erlasse und Verwaltungs
vorschriften. Ein die menschenrechtlichen Minimal-
standards umfassender Erlass der Landesregierung 
für den Abschiebevollzug fehlt völlig.

[14]  Statt für viel Geld den Abschiebevollzug immer  weiter 
zu zentralisieren, die zuständigen  Behörden mit 
noch mehr Personal aufzublähen und immer  weitere 
 Landeslager zu bauen, sollten die  begrenzten  Mittel – 
nicht zuletzt angesichts von Schutz quoten von rund 
70 Prozent – vielmehr in Aufnahme,  Ankommen und 
Teilhabefließen.

[15]  Das Instrument Lager, mit dem Politik und Behörden 
noch mehr Menschen abschieben und desintegrieren 
wollen,mussabgeschafftwerden.Lagersindkeine
Orte für ein menschenwürdiges Wohnen, sondern 
dienen bloß der Verwahrung von Menschen.

[16]  Gerade weil das Aufenthaltsrecht nicht jede indi-
viduelle Fallkonstellation berücksichtigen kann, 
 bestehen für die verantwortlichen Behörden bei 
der Entscheidung „Aufenthaltsrecht oder Abschie-
bung?“ große Spielräume. In der Praxis bleibt es oft 
den kommunalen und Zentralen Ausländerbehörden 
überlassen, das Recht auszulegen. Dadurch haben 
die Ausländerbehörden eine enorme Macht. In der 
Folge kommt es vielfach zu krassen Abschiebungen. 

[17]  Obwohl viele Ausländerbehörden kaum aus reichend 
ausgestattet sind, um ihren Grundaufgaben nach-
zukommen, auf die bundesweit Millionen von 
 Menschen angewiesen sind, wenden viele von ihnen 
große Ressourcen dafür auf, um Abschiebungen von 
Menschen durchzusetzen.

[18]  Ob ein Mensch abgeschoben wird oder eine Auf-
enthaltserlaubnis erhält, hängt oft von der ge-
wachsenen Praxis kommunaler Ausländerbehörden 
sowie den Erfahrungen und Bewertungen einzelner 
Sachbearbeiter:innen ab.

[19]  Die Behörden in Nordrhein-Westfalen greifen reihen-
weise auf das Zwangsinstrument Abschiebehaft zu-
rück. Dabei werden Menschen inhaftiert, die nichts 
anderes „verbrochen“ haben, als in der Bundesrepu-
blik leben zu wollen. Zudem sind Menschenrechts-
verletzungen und rechtswidrige Inhaftierungen in 
der Praxis der Abschiebehaft an der Tagesordnung. 

[20] Wenn eine Abschiebung öffentlich kritisiert wird,
weisen sich Politik und Behörden gegenseitig die 
Verantwortung zu. Ausländerbehörden schieben 
 immer dann den Datenschutz vor, wenn es für sie in 
deröffentlichenWahrnehmungnachteiligwäre, zu
einem Fall inhaltlich Stellung zu beziehen. 

[21]  Drohende Abschiebungen schüren bei den Betrof-
fenen Angst. Zehntausende Menschen leben jahre-
lang in einem ungewissen und prekären Status, der 
mit unzähligen Einschränkungen in ihrem Leben 
verbunden ist, und sind abhängig von behördlichem 
Handeln.

[22] Abschiebungen bedeuten für die betroffenen Men-
schen nicht nur einen emotionalen Ausnahme-
zustand, der oft mit Stress, Überforderung und  Panik 
einhergeht. Zudemwerden Betroffene in zahllosen
Fällen bei der Abholung durch die  Ausländerbehörden 
oder die Landespolizei gefesselt und sind weiteren 
Zwangsmaßnahmen ausgesetzt. 

[23] Protestwirkt.BetroffeneMenschenwehrensichoft-
mals erfolgreich gegen ihre Abschiebung und können 
in zahlreichen Fällen etwa durch Gerichtsverfahren, 
die Herstellung von Öffentlichkeit, Petitionen oder
Protestaktionen ihr Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben durchsetzen. Viele Menschen müssen aller-
dings jahrelang für ihre Rechte kämpfen.

[24]  Der Protest gegen Abschiebungen ist umso erfolg-
reicher, je besser die Betroffenen vernetzt sind. 
Die Unterstützung von Freund:innen, Unterstützer:in- 
 nen, Kirchenvertreter:innen, Beratungsstellen oder 
ehrenamtlichen Initiativen hilft Menschen immer 
wieder dabei, ihr Recht durchzusetzen. Diese not-
wendige Unterstützung fehlt allerdings vielen an-
derenvoneinerAbschiebungbetroffenenMenschen.
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 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABH Ausländerbehörde

AsylG Asylgesetz

AufenthG Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von  Ausländern im 
 Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

BMI Bundesministerium des Innern und für Heimat

BPOL Bundespolizei

EAE Erstaufnahmeeinrichtung

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention

EU Europäische Union

EuGH Europäischer Gerichtshof

LEA Landeserstaufnahmeeinrichtung

MKFFI Nordrhein-westfälisches Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und  Integration 
(Juni 2017 bis Juni 2022)

MKJFGFI Nordrhein-westfälisches Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration (seit 29. Juni 2022)

NU Notunterkunft

OVG NRW Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen

PBL Personenbegleiterinnen und Personenbegleiter Luft der Bundespolizei

Rückführungs-
richtlinie

Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal 
aufhältigerDrittstaatsangehöriger(EURückführungsrichtlinie)

RRK Regionale Rückkehrkoordinationsstellen (bei den Bezirksregierungen) in 
Nordrhein- Westfalen

UN United Nations (Vereinte Nationen)

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher Flüchtlingskommissar der 
 Vereinten  Nationen, dem das UN-Flüchtlingshilfswerk untersteht)

UNICEF United Nations Children’s Fund (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)

UN-KRK UN-Kinderrechtskonvention

VG Verwaltungsgericht

ZAB Zentrale Ausländerbehörde

ZFA Zentralstelle für Flugabschiebungen Bielefeld (bei der ZAB Bielefeld)

ZRK Zentrale Rückkehrkoordination (bei der ZAB Bielefeld)

ZUE Zentrale Unterbringungseinrichtung

ZUR Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr

ZustAVO NRW Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 10. September 2019
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3. KOMMUNEN
Aufgelistet sind nachfolgend weitere Kommunen, die bei den hier vorgestellten Fällen aufenthaltsrechtlich nicht zuständig 
waren, in denen die betroffenen Menschen aber leben (lebten) oder arbeiten (arbeiteten).
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Das achtjährige Mädchen, das sich am  Flughafen 
panisch im Polizeitransporter festklammert. 
Die Nachfahr:innen von  NS-Opfern. Der junge 
Mann, dem die  Ausländerbehörde  jahrelang die 
 Erlaubnis für eine Ausbildung verweigert und ihn 
zur „frei willigen Ausreise“ drängt, damit er „auf 
dem  korrekten Weg“ wieder einreist, um seine 
Aus bildung  be gin nen zu dürfen. Die in Deutsch-
land  geborene und aufge wachsene  junge Frau mit 
einer geistigen Behinderung. Der Opposi tionelle, 
der nach seiner Abschiebung zu sieben Jahren Haft 
 verurteilt wird. Das suizidgefährdete Folter opfer, 
das wochen lang in Abschiebehaft  gesteckt wird. 
Sie und viele weite re Menschen gerieten in den  
ver gan ge  nen Jahren in das Visier nordrhein-  
west fälischer Ausländer behörden.  Allein 2023 
 schoben Behörden über 3.600  Menschen aus 
Nordrhein- Westfalen ab. Um sie geht es in dieser 
 Dokumentation.

Das Projekt Abschiebungsreporting NRW  besteht 
seit Mitte August 2021 und dokumentiert die  Ab- 
schiebepraxis in Nordrhein-Westfalen. Mehr Infor-
mationen auf

www.abschiebungsreporting.de.

Print-ISBN 978-3-88906-202-4
PDF-ISBN 978-3-88906-203-1

Se
ba

sti
an

 Ro
se

 |  S
as

ch
a S

ch
ieß

l


	INHALT
	DANKSAGUNG
	VORWORTE
	EINLEITUNG
	KAPITEL 1 – ABSCHIEBUNGEN ALS POLITISCHE PRAXIS
	1.1. WAS IST EINE ABSCHIEBUNG
	1.2. ABSCHIEBUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK. ENTWICKLUNGEN UND DEBATTEN
	1.3. KÄMPFE GEGEN ABSCHIEBUNGEN
	1.4. ABSCHIEBUNGEN IN ZAHLEN UND DATEN
	1.5. WEGE INS BLEIBERECHT

	KAPITEL 2 – DIE ENTSCHEIDER:INNEN. WER SCHIEBT AB? 
	2.1. DIE BUNDESEBENE
	2.2. DAS BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF)
	2.3. DIE LANDESEBENE IN NORDRHEIN-WESTFALEN
	2.4. DIE BEZIRKSREGIERUNGEN
	2.5. DIE ZENTRALEN  AUSLÄNDERBEHÖRDEN
	2.6. DIE KOMMUNEN UND DIE KOMMUNALEN AUSLÄNDERBEHÖRDEN
	2.7. DIE LANDESPOLIZEI
	2.8. DIE BUNDESPOLIZEI

	KAPITEL 3 - DIE PRAXIS. WIE WIRD ABGESCHOBEN?
	3.1. WIE WIRD ABGESCHOBEN?
	3.2. ISOLIERT UND ENTRECHTET. ABSCHIEBUNGEN AUS LANDESLAGERN
	3.3. ABSCHIEBUNGEN UND ABSCHIEBEHAFT
	3.4. EFFEKTIVER RECHTSSCHUTZ UND RECHTSWIDRIGE ABSCHIEBUNGEN
	3.5. DER SCHUTZRAUM KIRCHENASYL UND DROHENDE ABSCHIEBUNGEN

	KAPITEL 4 - DIE MENSCHEN. WER WIRD ABGESCHOBEN?
	4.1. (K)EINE FRAGE DER GESUNDHEIT. DIE ABSCHIEBUNG ERKRANKTER MENSCHEN
	4.2. MENSCHENRECHTLICHE BANKROTTERKLÄRUNGEN. WIE OPPOSITIONELLE UND ANGEHÖRIGE VON MINDERHEITEN ABGESCHOBEN WERDEN
	4.3. WENN BAMF UND GERICHTE NICHT GLAUBEN. ABSCHIEBUNGEN KONVERTIERTER CHRIST:INNEN TROTZ DROHENDER VERFOLGUNG
	4.4. 80 JAHRE NACH DEM VÖLKERMORD. DIE ABSCHIEBUNG VON ROM:NJA DURCH DEUTSCHE BEHÖRDEN
	4.5. UND DAS KINDESWOHL? DIE ABSCHIEBUNG VON KINDERN, JUGENDLICHEN UND FAMILIEN
	4.6. „MANN IN KÖLN LERNT DEUTSCH, ARBEITET, ZAHLT STEUERN – UND WIRD ABGESCHOBEN.“
	4.7. MENSCHEN MIT DULDUNG OHNE VORHERIGEN ASYLANTRAG
	4.8. ABSCHIEBUNGEN, STRAFTATEN UND DAS REDEN VON „GEFÄHRDERN“

	FAZIT
	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
	LITERATUR ZUR GESCHICHTE UND PRAXIS VON ASYLPOLITIK UND ABSCHIEBUNGEN
	REGISTER



